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V orrede.

Di Abtheilungdes dritten Bandes der

WBe�chreibungvon Elbing und de��enGebiet,
die ih jekt dem Publikum übergebe,handelt
das Allgemeine vom elbing�chenGebiet in

topographi�cher,ge�chichtlicher,�tati�ti�cher,na:

turwi��en�chaftlicherund ökonomi�cherHin�icht
ab, und ertheilt zugleih Notizen über die Ge;
�chichteund Verfa��ungabge�onderterGrund-

�tückeund Ländereien , die nicht im Gemenge
der Dorf�chaftenliegen.

Eben die Ur�achen,deren in der Vorredei

zum, 2 Bande -S,; Y erwähnti�t,haben
die Herausgabedie�erAbtheilung�overzögert,
daß �ieer�tna< mehr als 4 Jahrender
2. Abtheilung folgt, die 1827 im Druck er-

�chieneni�t, Eben das, was in der Vorrede
zurn 2, Bande S, VI, fo wie in der zur
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4, Abtheilung des dritten Bandes S, VIL

in An�ehungdes Schlu��esdes Werkes an?

gedeutetworden, i�tVeranla��unggewe�en,

daß ih es mit die�erAbtheilungnoch nicht

�chließenkann, wie i< mir vorgenommet!

hatte, �ondernihr noch die vierte Abtheilung

folgen la��enmuß. Die�ewird alle Dorf-

�chaftendes elbing�chenGebietes nachihrer

lage, Größeund dem, was �on�tin ihnen

bemerkenswerthi�t,in alphabeti�cherOrdnung

aufführen,und daher die Stelle eines Regi-

�tersúber die Be�chreibungdes elbing�cheu

Gebietes vertreten. Da hierunterauh dié

Ort�chaften�ind,die �chonabgehandeltworden,

auf welchenur nachgewie�enwerden darf, �o

wird die vierte und leßteAbtheilungeine

geringereBogenzahlausfüllen.
Ich habe geglaubt,meinen Herren Sub-

�cribentendie�eRechen�chaftüber die �olange

hingehalteneVollendungdie�esWerkes geben
zu mü��en.Sie i�t— i ge�tehe¿tg mis

eine Folge davon, daßbei der Ankúndigung
nur der Entwurf des ganzen Werkes da

gewe�en,die�erwährenddes Druckesausge-
arbeitet worden, und �h unter der Feder
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mehr, als ich gedacht, ausgedehnthat. Yu-

de��enhat die�eZwi�chenzeit,die �eit1818,

wo der er�teBand heraus kam, bis jebt

verflo��en,mir Gelegenheit gegeben, theils
“alles, was in die�erZeit von Wichtigkeit
vorgefallen, aufzunehmen,worunter ich be�on-

ders die Chau��eebauten,die Separation des

Gemeinguts der Alt�tadtund die Neguli-
rung der Stadt�chuldrechne, theils, wenn

mit Einrichtungen,Grund�tückenund Lände-

reien, deren �chongedacht worden, Verän-

derungen getroffen, die�enachzutragen, wo-

durchdas Ganze voll�täudigergeworden,
_ Was nun die Abfa��ungdergegenwärti-

gen Abtheilung betrifft, �owill ih zuvdrder�t
der �chriftlichenQuellen,die ih hiebei ba-

nußt, gedenken, und dann anführen,wie ich
mir, wo die�efehlten, eine Kenntniß von

dem, was ichabgehandelt, zu ver�chaffenge-

�uchthahe.
Zu dem, was hievon �chonim Allgemei-

uen in der Vorrede zum er�tenBande an-

geführt i�t,füge ih, was die gegenwärtige
Abtheilung be�ondersRs ‘nochdie�es

binzu:
|

|
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Die er�teund �icher�teQuelle úber die

ältere Ge�chichteund Verfa��ungder Terri:

torial - Ländereien �inddie Urkunden,unter

welchen �ieausgegeben �ind,Einigeder�el-
ben �indnoh im Original im rathhäuslichen
Archiv befindli, andere — wiewohl“nur

wenige — in den Händen der gegenwärtigen
Be�iberdie�erLändereien, die mei�tenaber

�indnur in Ab�chriftenvorhanden, manche
fehlen auh ganz, Jh habe mir eine Ein-
�ichtin die�elbenzu ver�cha�fenge�ucht,wo-

bei mir mein Freund, Herr Medizin:Apo:
thek,rFerdinand Neumann, gute Dien�te
gelei�tet,indem er mir �olchetheils ‘aus dem

Archiv vorgelegt, theils �elb�tgedeutethat.
Welchen reihen Schaß das alte rath

hâäuslicheArchiv an Urkunden, Ver�chreibun-
gen über täudereien und andern wichtigen
Documenten gehabt, hievonzeugen die noch
vorhandenen amtlichen Regi�ter,Vieles i�t
davon bei dem unglú>lihenBrande des

Rathhau�es1777 ein Raub der Flammenge:
worden — worunter be�ondersdie tandtags-
f<lú��eund die Verhandlungenbei den Taz
gefahrtender Han�e�tädtezu re<nen�ind—
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und was gerettet worden, í�tin Unordnung
gerettet, und hernach, da es einigemal aus

einem Zimmerdes Rathhau�esins andere,
weil man die Locale brauchte, gekramt i�t,

noh mehr untereinandergeworfen worden.

So lag Jahre lang der Uecberre�tdes

alten Archivs zer�treuetunter cinander. Die

Bemühungenmeines Vaters, ihn im Auf:

trage des Magi�tratsin den Jahren 1790

zu ordnen, wie in der Vorrede zum er�ten
Bande S. XXVI erwähnt i�t,blieben un:

vollendet, weil er bald darauf �tarb. Nach
�einemTode waren die�eSchriften ohne Auf-
�icht,und wurden von denen, die �icheinen

Zugang dazu zu ver�chaffenwußten, — was

leiht war — zerwühlt, und manches daraus

ward auch entwendet, 1816 ward Stadt:

rath Grübnau, wie in der erwähntenVor-
rede S, XXIX angeführt,wieder vom Ma-

gi�tratbeauftragt, �iein Ordnung zu brin-

gen, Er hat hierin einen guten Anfang ge-

macht, auch Negi�terverfertigt, aher die Ar-

beit nicht beendigt.
|

|

Da die�emehrmaligenVer�uche,die
Ueberbleib�eldes alten Archivs zu ordnen
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und �ieder Nachwelezu erhaltenund brauchs
bar zu machen, fein Endre�ultatherbeiführ-

ten, �owar es von den Stadtverordneten

�ehrrúhmlich,daß�e�ich1826 des Archivs

ern�tlichannahmen, Sie be�chlo��enuntor

dem 9. Mai das Ordnen de��elbendem Herrn

Medizin-ApothekerFerdinand Neumann,
— der �i dur die Kenntniß,die er �hvon

alten Urkunden erworben,ganz dazu eignete,
und der �ichdie�emGe�chäfteaus Liebe zur

Sache unentgeldliehunterziehenwollte,— zu

übertragen,Er nahm mit Genehmigungdes

Magi�tratsund der Stadtverordneten die noh
vorhandenenSchriftendes Archivsvom Narh-
hay�ean �i<,um zu Hau�emit Mußedie �chon
18160 angefertigtenRegi�terzu berichtigen
und zu vervoll�tändigen;dann ein genaues

Verzeichnißúber den �pociellenJnhalt �ämmt:
licher Manu�eripteabzufa��en,und endlich
die zer�treuéten,no< gar nicht geordneten
Papiere, Documente 1c, zu ordnen und zu
verzeichnen,und �oüber alles nochVorhau-
dene einen �ichernUeberbli zu liefern.

Durcheinen müh�amenFleißvon beinahe
6 Jahren, den er hieraufverwandt, i�tdie
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Arbeit �oweit gediehen, daß der er�teTheik
der�elbenvoll�tändig,der zweite zum Theil
beendigt, der dritte im We�entlichender

Beendigung “nahe gebracht i�t, wobei alle

zum Archiv gehörigeSachen mit einem Stems

pel ver�ehen�ind. Es �olljeht ein pa��en-
des Local zur Aufbewahrungder- geordneten

Schriftendes Archivs ausgemittelt werden.

Hiebei muß ich der vom Rath �elb�tin
ältern Zeiten angeordneten Sammlung der

Ab�chriftenvon Urkunden — das Privile- |

gienbuch. genannt — gedenken, welche bei
dem Brande des Rathhau�esgerettet wor-

den, vou der ih Gebrauch gemacht, und

úber deren Abfa��ung,Juhalt und Werth
mir mein gedachter. Freund, Herr Medizin-
Apothekev Ferdinand Neumann, folgen-
de Mittheilungzukommen la��en:

,„Das Privilegienbuh hat man, wie die

Hand�chriftnachwei�et,in dem lebten Vier:
tel des 16, Jahrhunderts . zu�ammenzu trg-

gen angefangen, Von da ab bis etwa zur
Hälfte des 17. Jahrhunderts i�twenig nach:
getragen. Um die�eZeit aber�cheintdem

berühmtenBürgermei�terJ�rael Hoppe,
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einem großenGe�chichtsfundigen,der 1679

�tarb,die Vervoll�tändigungde��elbenaufs Neue

aufgetragenzu �eyn,welchernichtbloßdie frü:

ern Lúen fleißigergänzt,�ondernauh die

�päternDocumente bis zum Jahr 1674 �org:

fáltigge�ammelthat, �odaßfür die�engan-

zen Zeitraum, mit wenigenAusnahmen, nur

�eineHand�chriftvorkommt, Weiter hinaus

folgen nur noh einige wenigeDocumente ;

das �päte�tei�tvom Jahr 1698, Ein �ehr

brauchbaresdreifachesRegi�teri�tebenfalls
von 2c, Hoppe theils vervoll�tändigt,theils
ganz neu bearbeitet worden,

„Der amtliche Zwe> des Manu�cripts
kann na< mehrernnoh aufbehaltenenNach:
richten �owohl,als nah demganzen We�en

de��elben,keinem Zweifelunterliegen,Es
enthältin 277 Ab�chriftendie wichtigKenPri-
vilegien der Stadt, die ihr �owohlvom

Orden, als von den polni�chenKönigener:

theilt �ind,und eine Menge von fkönigl.
Mandaten und Re�cripten,welche häufig
zwar nur einen temporärenZwe> hatten,
aber denno<auh fúr die Folgezeiteiner
inannichfachenAnwendungunterlagen,�odaß
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eine Ueber�ichtder�elbennicht wobl EREwerden möchte.

„Eine ‘�olheUeber�ichtin Betreff des

politi�chen�owohl,als des kirchlichenLebens

der Stadt zu gewähren,ohne daßman des:

halb. immer zu den �orgfältigverwahrten Oris

ginalen �eineZuflucht nehmen dürfte, und

durch vielleichtfehlerhafte Copien irregeführt
werden möchte, dazu �olltedas Privilegiense

buch, welches den Mitgliedern des Naths
�tetszugänglichwar, dienen, Sein Junhalt
i�t in die mei�tender ältern Documenteuz

Sammlungen mehr oder weniger voll�tändig

übergegangen.
‘“

:

Außer den Urkunden, Documenten 1c.

�inddie Nathsrece��eeine reiche Quelle, wie

für die Ge�chichteder Stadt und ihre Verz

fa��ung,�oauch fúr die Ge�chichtedes Ter:
ritorii und der ganzen Verwaltung de��elben,
Es �indnoh Auszúge aus einem Receß von

1544 vorhanden. Es �iudaber gewiß frús

her Rece��egeführt,worden. Die bis 1690

angefertigten wurden "im Archiv aufbewahrt,
und verbrannten 1777 in dem�elben,bis auf

die von 1597, 1602—1607, 1622, 1623,
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1637, 1638, 1677, 1683 und 1687, die

noch vorhanden�ind,
Die Rece��evon 1700 bis zur Occupaz

tion der Stadt wurden im �ogenanntenalten
Rathhau�e— einem Nebengebäudedes Rath:
hau�es,an der Schmiede�traßen-Ecke — in

der. Kanzelleizum täglichenGebrauch aufbe:
wahrt, und da die�esnichtabbrannte,�o

�ind�ieerhalten wovden,
Schon in ältern Zeiten �indúber den

wichtigern Theil des Junhaltes der Nece��e

Regi�terangefertigt, die hernach bis 1774

fortge�eßt�ind. Die�e �indauh bei dem

Brande des Nathhau�esvoll�tändiggerettet.

Wiewohl. �ienur kurzeNotizen von den Be-

�chlü��endes Rarhs enthalten,fo �inddiefe

doch, wo die Rece��e.�elb�tfehlen, �ehr{äßz

bar. Sie haben immer Glauben gehabt,
und der Magi�trathat �ichauf �ie,wenner

den Behörden úber Anordnungen in âltern

Zeiten Nachrichtenevtheilen �ollte,auf �ie

berufen, mit der Anmerkung; daß, wo das

Instrumentum relati — der Receß — fehlt,
das Instrumentum referens — das Regie

�ter— die Gültigkeit des Instrumenti re-
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lati vertreten muß — (S, Acten über die

Be�chwerdender Dorf�chaftBaumgart 1e,

úber die Holzfuhr S. 30) — und die Bez

hörden haben dies gelten la��en.

Wie ich die Rathsrece��eund die Ausz

zúÚgeaus den�elbenbenußt, davon mögendie

häufigenAnführungen aus den�elbenzeugen,
Ucber den Be�ib�tandder freien Bürger:

hóôfe in älternund nèéuern Zeiten �indvon

mir die Acten der Hypotheken - Regi�tratur
des hie�igenfönigl, E zu Rathe
gezogen,

Aus der Regi�traturder bifigenkónigl,
Fntendantur hab? ih die Prä�tations- Tabel

len von der Höhe und Niederung und die

Grundbücher von beiden benußt, Die Präs

�tations- Tabellen �ind1804 angelegt und

4848 durch eine Regierungs - Commi��ionres

vidirt, Sie enthalten die Namen und Quas

lität der Cen�iten,wie viel Land �ienach

culmi�chemund magdeburgi�chemMaaß be�iz-

zen, und wie viel �iean Krieges- und Dos

mainen - Gefällen emtrichten, Bei ihrer Ane

fertigung �inddie Revi�ions- Nachrichten,die

dem Jntendanten, Hofrath Braun, 1715
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vom Rath micgetheiltworden, die Fe�t�ehung
der Contribution von 1774, die Berei�ungs-

Protocolle, die Cla��ifications- Nachrichten
und die Einrichtungs:Acten, die zur Regu-
lirung des Kämmerei-We�ensvon dem Ge-

heimen:Ober: Finanz- und Krieges-und Doe

mainen - Rath Schulz 1783 aufgenommen
worden, benukbt.

5

Aus âltern Zeiten hat jeht die Negi�tra-
tur der fóônigl,Jntendantur feine Documente.
Was �iedavon gehabt, i�,wie in dem
Grundbuchvon den freienBürgerhbfenund
den höhe�chenOrt�chaftenS, 12 berichtet
wird, auf Anordnung der fónigsberg�chen
Krieges: und Domainen - Kammer bei der

ru��i�chenJnva�ion1757 mit den wichtig�ten
Acten�tú>enden 23, Jul, de��elbenJahres
nah Cú�tringe�andtworden, wo alles nach
dem Schreiben der fönigl,neumärki�henKam:
mer vom 25. Jun. 1764 bei dem Bombare
demene die�erFe�tungverbrannt i�t,Hiebei
i�tbe�ondersder Verlu�taller Ver�chreibun:
gen der ländereien,die �eitder Pfandbe�iks
nahme des Territori bis 1757 von der fönigl,
Intendantur ausgegeben �ind,zu bedauern,
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weil ef deu gegenwärtigenBe�ibernder�elben
den Rechtsan�pruchauf Remi��ionenbei Ueberz

“
�<wemmungen.oder andern Schäden, raubt,
Den ihnen vielleicht die er�teVer�chreibung

bewilligthat. Denn daß die Remi��ionen,
die in ältern Zeiten gegeben�ind,nicht eine

bloße Gnaden�achegewe�en,wofürman �ie

�páterange�ehen,die au< dur< Verjährung
keinen Rechtsan�pruchbegründet,�cheintdare

aus’ hervorzugehen, daß bei den Rechnungen,
die der fônigl, Jntendant alle Jahr úber dia

Jntraden des Territorii �ummari�chdem Rath
eingereicht, die noh in den Rece��enbefind»

lich �ind, die Remi��ioneneinen �tehenden
Titel ausmachen, auf welchen al aSummen verwandt worden,

- Das köônigl.Landrathsamt i�tallhier er�t
4818. eingerichtet, und daher hab? i< aus

der Regi�traturde��elbennur das, was bei

ihm�eit die�erZeit E E bes

nuben können,
Von den - Gand�chriftlzbeûNbSien;

die im rathhäuslichenArchiv aufbewahrt
werden, �indmir be�ondersdes Gottfried

Zamel Be�chreibungvon“ Elbing 2, Band
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und das Ramfeyi�cheManu�criptin 4,

Tom. XITI núblih gewe�en,
Bei dem Gebrauch der Acten aus neuer

Zeit, die die von mir abgehandeltenGegen-
�tändebetre��en,hab? ih no< diejenigenzu

_Nathe gezogen, die die�eGegen�tändebear-

beitet haben, und ihnen die von mir gefer-
tigten Auszuge vor dem Druck mitgetheilt,
wobei mir noh manche Belehrung geworden.
Jch neûne hierbei dem Hafenbau den Heren
Hafenbau- Jn�pektorvon Alten, bei den

Wa��erbautenan dex Nogat den Herrn
Deichin�pektorBurrucker, bei den Chaus-
�eebautenden ver�torbenenHerrn Chau��ee-
bau- Jn�pectorDühring und den gleich:
falls ver�torbenenHerrn Wegebau: Jn�pektor

Drewes, bei der Stadt�chuldden Syndi-'
kus, Herrn Ju�tizrathSchwar >, und den

jeßigen Curator der Stadt - Schulden - Til-

gungs ¿Ka��e,Herrn Stadtrath Lin, und

béi der Abholzung des Ziegelwaldes Herrn
Stadtrath Frie�e, der die Rechnungúber

die Abholzungführt,
Herr Oberbürgermei�terHaa�e, der �eit

1820 die�eWürde bekleidete,und nun zun
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drittenmal von der Bürger�chaftein�timmig
dazu gewähltworden, und �ichwährend�einer

ganzen Dien�tzeitmit der éltern Verfa��ung
der Stadt, in welche er jeht eingebürgert
î�t,vertraut gemacht, und von dem, was in
der neue�tenZeit von Stadtangelegenheiten
verhandelt worden, da es unter �einerLeitung
und Bearbeitung ausgeführt i�t,Kenntniß

hat, i�t,als Ceu�or,bei der Durch�ichtdes

Manu�cripts\o gefällig gewe�en,mir manche

VBerichtigungenund �{häßbareZu�äßezukoms-

men zu la��en,die ih eingetragen.

Auch von andern hab? ih Mitibeilungea
erhalten, unter welchen ih die Vor�teherdes

Gemeinguts der Alt�tadtund Neu�tadt,den
Herrn Prediger Ne��elmann in. Für�tenau
und den Herrn Kraufe, vorher Prediger
in Preu�chmark,jezt Prediger in Niebuczen
Hei Gumbinnen, erwähne,

__

Allen die�enHerren, die „meineAnträge
freundlich aufgenommen und ihnen mit �o
vieler Bereitwilligkeit genügthaben, �ageih
Hier dafür öffentlihmeinen Dank.

Die Nachrichtenvon der Fi�cherei�iind
on denen, die �ichin un�ernGegenden

0
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damit be�chäftigen,eingezogen, Jch glaubte
�ie�oam zuverläßig�tenzu erhalten, und

— warum es mir hiebeivorzüglihzu thun
war —

zu erfahren, wie der Fi�chfangin
den elbing�henGewä��erngettieben
wird. Die Bemerkungenúber die Zúge der

Fi�cheund ihreUr�achenin un�ernGewä��ern
verdan? ichdem Schulzendes Fi�chervorbergs,
HerrnChri�tophDener, der �iemir aus

�einerlangenErfahrungmitgetheilthat,
Auchin dem, was vom Droßelfangund

der Jagd angeführti�t,hab? ich mich vom

denen, die �ihhiemit abgeben, unterrichte
la��en,

i

y

Ich hab? es mir be�ondersangelegen
�eynla��en— weil ih geglaubt, daßdies
für die jekigen und fúnftigenZeiten von

Nuten �eynkönne — Nachrichtdavon zu
ertheilen,wie die Stadtgüter,die im Terri-
torio liegen,undtheils der Kämmerei,theilsder Búrger�chaftgehören,in áltern und in
neuern Zeiten verwaltet worden, Daherhab*ih, wenn die Nechteder Kämmereioderder Bürger�chaftin dem Be�ißder�elben
angefo<tenworden, um�tändlicheAuszúge
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aus den Acten der Proce��e,die hierüberges

führt �ind,mitgetheilt. Die Nachwelt wird

‘hiernachden �tädt�chenBehördenGerechtigkeit
_4viderfahren la��en,daß �iein Vertheidigung

der Rechte der Stadt und der Búrger�chaft
allen Eifer bewie�en;deshalb hab’ ih auch
— da �i<Veranla��ungdazu ‘fand — der

Stadt�chuld gedacht, und ihre Ent�tehung

und Verringerung bis auf die jeßige Zeit
abgehandelt. Da die�eAngelegenheit, �o

apie die Abtretung des Territorii an den

Staat, zu den wichtig�tengehört, die in

zeuern Zeiten die �tädt�chenBehörden be-
4chäftigthat, �ohab? ich geglaubt, daß eine

ausführliche Nachricht, wie die Stadt�chuld

Ent�tandenund wie �iedurch die unabläßigen

guind zwe>mäßigenBemühungender- Kommune

«Zerringertworden , das hie�ige1 Berenicht

xvenig intere��irenwerde. |

Die Zahlungen und Bei hab?
Ech nah den Münz�ortenaufgeführt, die in

Den Zeiten, in welchen �iegefordertoder an-

Gefertigt �ind,galten, Da die�e�ichaber

“veränderthaben, �ofinde ih für nöthig,
_“b°* |
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um �ieauf die jekigenMúnz�ortenzu reduci

xen, die�eshinzuzufügen:

Zupolni�chenZeiten‘ward nach Guldeit,
Gro�chenund Schillingen,und �eit1772

bis 1821 nah Thalern,Gro�chenund Pfen-

nigen gerechnet: der Gulden hielt 30 Gro-

�chen,und der Gro�chen3 Schillinge, Der

Thaler hielt 90 Gro�chenund der Grö-

�chen18 Pféniige, Durh das Ge�eßvom

30, Septbr, 1821 über die Múnzverfa��ung
im preuß.Staat �indThaler,Silbergro�chen
und Kupferpfennigeeingeführt,40 Silber:

gro�henmachenden Werth eines Guldens,
4 Kupferpfennigeden éines Gro�chens, 17
Kupferpfennigeden eines Schillings, Pfen-

nige, 18 auf einen Gro�chenpr,, �indin den

lektenZeitennichtin Cours gewe�en,�ondern
nur in Rechnungenaufgenommen,

Elbing, den 18, April 1832;
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von der Theilung des Landesunter die Söhne des

Widewuds. S, 2. Was Hartknoch dagegen an:

fúhrt. S. 5. Muthmaßungdes Hrn, Prof. Voigt,
wie die�eSage ent�tanden.S. 6, Die Pogia und ihr

Kopf�chmu>,der bei Elbing gefunden worden. S. 8.
“

DieHöhei�t vor Ankunft des Ordens �chonbevölkert

gewe�en.S. 10. Ob im 9. Jahrhundertder Hans

delsort Tru �oan der Stelle, wo Elbing erbaut wor:

den, gewe�en,S. 12, Die Niederung, wie �ieent

“�tanden,— wann �iebebauet worden, S. 15, Muthz *

maßungenüber die er�tenchyi�tlichenAn�iedlerauf

der Hódheund in der Niederung. S, 24

Die Práfekturen des elbing�chenGebietes, die

‘da��elbeunter polni�cherHoheit verwalteten. S. 26.

Die Hypothekens Bezeichnungdev Ort und NE
�chaften,S. 28.

j
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Die Gewä��er— der Drau�en, die Größe de�t:

�elben— wieviel davon zu Elbing und wie viel zu

Marienburg gehört— Verflächungde��elben— Ur:

�achen— der Fi�chfangim Drau�en — woher ex

�oabgenommen — auf welher Seite Elbing und

auf welcher Marienburg fi�cht— woher die marienz

burg�cheSeite fi�chreicheri�t— die Ueber�chwem:

mung des Drau�ens1829, S,. 314

Der Elbing — Breite und Tie�ede��elbenam

Unter - und Oberbdaum— Vor�chlagvon. 1424, den

Arm des Elbings nah We�tenzuzudämmen— woz

_ her ex niht ausgeführet— der Hafenßau = dio

“daran von 1817 bis 1821 vorgenommenen Arbeiten,

S. 39. Der Sturm von 1822 den zx, März, der

bei einem hohen Wa��er�tandealle Hafenwerke total

ruinirte,S. 42, Se. Maje�tät,der König,bewilligen
der Kaufmann�chaft,die biéher den Hafenbau aus

eigenen Mitteln be�tritten,zur Wiederin�tand�eßung
des Hafens 20,000 Rthlr, — Bedíîngungen„ die

hiebeife�tge�eßtwerden, S. 45.
Wie der Ha�enbauhierauf ausgeführtworden.

S, 47. WelcheRichtung künftigder fortzubauenden
we�tlichenMole gegeben werden �oll.S, 49. Die

_ Gefahr, die dem Hafen von der Ver�andungder,
_Nogat an ihren Ausflú��endrohet — wie die�e

�honvor 200 Jahren von Friedrich Zamel

bè�chriebenworden, S. 50, :

Die Nogat — Längeder�elbenvon ihrem An-

fange an der montauer Spike bis zu ihrem Ausfluß
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ins Haff —

Längeder Deiche, �o weit �e durch

das elbing�heGebiet fließt — ob �iemit Grund:
eis zufriert — Blänken in der�elben,woher �ie

ent�tehen— wie �ievom Ei�e frei wird. S, 54

An�talten, die zu den Eisgängen gemacht werden —

wodurch �ie leichter und wodur< �iegefährlicher
werden —- Vor�chläge,die in ältern Zeiten gemacht
‘�ind,die Gefahr der Eisgängeu verhüten — Vor:

�lag des fônigl, polni�chenGeneral; Jn�pektors der

Wa��erbauten,von Lange 1829, und Prüúfung

de��elben.S. 576 Die Dammarbeiten, und von

wem �ieausgeführtwerden. S. 89.
:

DasH aff— Abnahmede��elbenan Flächenraum

und Iiefe— furzevWellen�chlagin dem�elben,der,

be�ondersbei Sturm , �eefranfmacht— woher es

eherzufciert,aber�pteraufgeht,als dîie Nogat
—

Ri��ein dem�elben,woher �ieent�tehen,S951

Die chau��irtenLand�traßen,die durch das

elbing�cheGebietführen
— die Chau��eenachMarien:

burg — wannund wie�iegebauet,S.-97. Die

Kun�i�traßena< Königsberg.S, 113. Anlage an

der�elben,dás blaue KreuzEEE Die Me i

lenzeiger.S, 127 unchau��irteLand�traßen
in der Niederungund auf der Höhe,S, L3Z1L.

AllgemeineNotizen úber Niederung und Höhe:
|

geographi�cheLage — Be�chaffenheitdes Bodens,

S. 132, Beywirth�chaftung.S, 136, Produkte,

S, 138. Viceh�tand.S, 139, Bauart in der

Niederungund M der Höhe,S, 41e Körperliche
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Con�titutionder Einfaßen,S, 142. -Zhrebäuerlichen
Verhältni��e,S. 143, Ihre Abgaben an den Staat
und die Stadt. S. 144. Zu "welchen kirchlichen,

Confe��ionen�iegehören. S, 155.
Der Torf. S, 158.

:

i

Die Fi�cherei — in welchen Gewä��erngefi�cht.

wird — Ur�ache.der Verminderung des Fi�chfanges.

S. 172, Der Aalfang, S.173. Der Störfang-
S. 177. DerLachsfang. S, 178. Schmerken;- und

Lachsforellenfang. S. 183,
Die Jagd auf wilde Enten und Gänfe, auf

Schnepfen , Ha�el:und Rebhüner. S, 186, Dev

Droßelfang— Seiden�chwänze,S. 187, Wilde

Schweine, Ha�enund Wölfe. S. 190.
Gränze zwi�chenNiederung und Höhe — einzelne

Grund�tückeund Etabli��ements,in der Niederung: die

alt�tädt�hen Bankwie�en. S. 1916 Die alè

�tádt�heFähre. S,192, Die Bürgerwie�fen—
wann und wie�ievom Rath den Häu�ernder Alt�tadtzue

getheilt worden, S, 197, Das Wiefenbruch. S.

200. Wohermanche Häu�ermehr als 3 Wie�enmorgen

be�ten, und wie mancheanfänglichausgetheilte Morgetz

mit der Zeit gegen andere vertau�chtfind. S. 20x, Die

Verwaltung der Bürgerwie�enunter dem Namen: das

Gemeingut der Alt�tadt. S. 203.

Unzufriedenheitder Bürger�chaftin neuern Zei
ten mit die�erVerwaltung — die Stadtverordneten

tragen 1822 darauf an, die Vor: und Nachweide,

deren-Einnahme die Ka��edes Gemeinguts- bisher
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gehabt, aufzuheben,und jedem Bürger die ganzo
Benubung�einerMorgen zu la��en— der Magi�trat
hôlt eine Separation �ämmtlicherLändereien fúr

zwe>émäßiger.S. 203, Die königl.Regierung will;

daß.das Ge�chäftder Separation der General : Com;

mi��ionîn Marienwerder aufgetragen werde, welches

die Stadtverordneten genehmigen, S. 208,

Einteitungen, die deßhalbgemacht werden —

Scheidung derer, die. auf Separation antragen, (die
Provocatten) von deten, die in der Gemeinheit
bleiben wollen (den Provo.caten) — die fúr beide

be�timmtenWie�en�túcke— Schwierigkeiten,die

das Ge�chaft.dev Separationin die

E ziehen.

S, 210,
H

Wie nach. die�enVorarbeiten zur

*

Sibarariag
�elb�tge�chrittenwird — welche Wie�en.der Käms

merei und den milden Stiftungen, welche den Pros -

vocanten, die �ihzuer�tgemeldet, überwie�enund
welche den Provocaten gela��enwerden. S,- 213i
Den Provocaten wird ein präelu�ivi�herTermin,
�ichno<h zur Separation zu melden, gé�eßkt— es

bleiben no< 137 Hausbe�ißerúbrig, die fi< nicht
melden, S, 2x4, Dev - Separationéplanwird, fo
weit er angelegt war, în Ausführunggebracht,
S, 215, Auch die no< übriggebliebenen Provocateu

ver�tehen�ichzur Separation — welches Eihnen angewie�enwird, S, ¿vs
Receß des ganzen Vertheilungsplans. S. 216.

Die Ko�tender Separation bis Ende December 1829,
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S. 225, Statut für das Gemeingut der Alt�tadt

=— Etat de��elbenfür 1830. S, 226,

Der Ellerwald — Größe,LageundZu�tand
de��elbenvor BedäámmungderNogat, S, 226, Ve:

�<lußdes Raths von 1563,ihn unter dieBúrger,
die Häu�erin der Alt�tadtbe�aßen,zu vertheilen,
S, 228. Ausme��ungund Eintheilungde��elben,wie

viel davonauf jedes Haus (Erbe) kommen�oll,
S, 228. . Die Triften — woher dieAlbtheilungen,
in welche die Erbe gebrachtworden,Loo�egenannt
wurden — die Verloo�ung.S. 229, Be�chwerde
der Búrgery die feine Hausbe�iberwarett, über
dieAustheilungdes Ellerwaldes,S, 232,

AusrodungdesWaldes,Urbarmachungdes Lan-
desund Austhuungde��elbenauf Pacht. S, 233,

Wie derPachtzins,dev anfänglichgegebenward,
mit der Zeit�izu einémErbzinsgebildet.S. 234,

Raths�chlußvon 1707,nach welchemdieBürger
�ichbei demnVerkaufder ellerwald�chenGrund�túcke
näch�tigenkönnen—

was dieVor�teherdes Gemein-
guts der Alt�tadt1730 dagegenangehracht—

— Be-
�cheiddes Raths,S. 238.

GegenwärtigeVerfa��ungdes Ellerwaldes,S, 24x,

Wie lange auf die er�teFe�t�eßung:daßweder die

Wie�enmorgen,nochdas ellerwald�cheLandvon den

Hâu�ern,deneties zugethei�tworden,abgenommen
und für fichverkauftwerden könne,gehalten worden.

S. 242, Wann auch�choneineAblô�ungdes Erb-

gin�esvorgekommen,S, 248
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Dîe Ausrodung der Heide bei Neukirch 1799
= Austhuung desabgeholztenWaldplateszu Baus,
�tellen.S. 248,

Der P feil (Búrgerpfeitund Herrenpfei — Lage.
de��elben— Pfeilhäu�er— woher der Name Pfeil
_— wann der Pfeil der Stadt verliehen.wordenSn
S, 25x. Wann der Bürgerpfeil der Bürger�chaft,

ge�chenktworden — Verwaltungde��elbeninältern
Zeiten S--255,

| | :

Das Weidegeld wird 1773 und 1826.wieder.
erhöht , wobei 1827 der Unter�chiedzwi�chenBürger.
und Nichthürgerin Entrichtung de��elbenaufgehoben

werden �oll— die Bürger�chaftprote�tirtdagegen
— welchen Vor�chlag�iemacht, um ihr Recht auf
den Bürgerpfeil aufrecht zu erhalten — Be�chluß
der Stadtverordneten— Gründedes Magi�trats
dagegen. S, 26x. Vererbpachtungder krummen
Bucht, die zwar zum Bürgerpfeile.gehörte,»aber
niht zuy Weide benußtward, zur: Anlage von hots.
ländi�chenWind ¿Schneidemühlen— die Bürger:
�chaft.macht dagegen Ein�pruch— klagt gegen den
Magi�trat

— wird. in; Possessorio abgewie�enund.

die Ent�cheidungdem Peritorio vorbehalten — es
fommt währenddev In�truktionhiezu ein Vergleich

zu Stande, S. 266,
E

:

Der Hervrenpfeil — wem ein Theil de��elben

vorher gehört hatte — wie der ganze- Herrenpfeil
an die Kämmerei gekommen. S. 271
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DerVor�tädterRoßgarten—LageundGröße.
= ur�prünglichein Pertinenz�tú>der Kämmerei,

welchesaberden,Vor�tädternzur Weide eingeräumi,

worden — werdaraufgeweidet— es werden dafür
der StadtScharwerfke gelei�tet— Anordnung füs
die Beweidungdes Roßgartensvon 1767 — welche
Scharwerkevor 1772 fv die Beweidung.gelei�tet

worden. S, 272, Dex Magi�tratgiébt 1798 x Morget«

4 C Ruthen culm. vom Roßgarten zur Ablagerung

der Ziegel‘aus der Fri.>#�chen Ziegelei auf Erbpacht

qus
—— die Bor�tádtebe�chweren�ichdarüberbei.

“der Behörde— werden‘abgewie�en,und fangen

einenProceß an — gewinnenihn in Possessorio
=— der Magi�krat�telltdie Petitorien- Klage an,

und verliert hier den Proceßauch — ergreift noch

dieAppellation,in welcherdas Erkenntnißder er�ten

Sn�tanzbe�tätigtwird— es wird hieraufein Vers
gleichzur Erhaltungus �hon auf. demRoßgars
ren angelegtenEtahli��ementsver�ucht, der niht zu

Stande kommt
— deyProceßwird fortge�elt— die

gweiteIn�tanzbe�tätigtdasErkenntnißder er�ten
—

ber Magi�trat�telltnun die Vor�tädtev ftaglos.
S, 281, Die Vor�tädterwerden1819 zur A nfuhrdes
“-Sotielzu den BrückenundDrummen auf. denVor:

�tädtenvom Magi�tratin An�pruchgenommen —

ver�tehen��inur zur Anfuhrder Erde, welches�ie

au< dur Proceßerreichen,S. 299, Was jeht die

Vor�tädter für Benubungdes Roßgartenslei�ter,

S., 304, Die Rottmei�terwerden 1822 vom Ma;
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gi�trataufgefordert, Rechen�chaftüber die Verfa��ung
- und Verwaltung des Roßgarteus abzulegen, S, 305

Sie weigern �ich,die, deren Vorfahren niht zux

Beit der Proce���e,wo �iegroße Ko�tengehabt, in

dev Corporation gewe�en,in die�elbeaufzunehmen
=— die Sache wird der kónigl.Regierung zur Ent-

�cheidungvorgelegt. S. 314. NachträglicheNache

richten úber die jeßige Verfa��ungdes Roßgartens,

S, 316

Einzelne Grund�tückeund Établi��ementsauf deë

Höhe — die freien Bürgerhöfe — was �ie

�ind — wie �ie ausgegeven — ihnen wird 1546
gleich den Rittergütern zugemuthet, bei den allge
meinen Aufgeboten Kriegsdien�tezu thun — wie

dies ent�chieden— �ie�indals bürgerlichePrivatz

güter der Städt einverleibt, und wurden daher nicht

zum Territorio gere<hnet, und �indmit dem�elben

nicht mit verpfändet worden
— bezahlten keinRáâ:

tengeld an die Krone Polen — wurden zu polni�chen

Zeiten für adelige Güter gehalten — woher die�es
= die Contribution i�tzwar bei ihnen, wie bei ade;

ligen Gütern, zu 25 pCt» des Ertrages ange�chlagen,

�iewerden aber jekt nur als freie côlmi�cheGüter an-

exfannt — �tehenin An�ehungder �tändi�chenVer;

fa��ungmit andern abge�ondertencôlmi�chenBe�ikuns

gen gleich, Namen der�elben,wie er �ichverändert,

S. 318
i

Becken�tein, wie es an das Goa St, Erít
�abethgekommen, S, 326: — Oelmüh le, S, 327,
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— Bieland — Gr oß : Bieland — wird dem

Brigitten- Klo�tergewidmet — wie es wieder an die

Stadt gekommen— Klein: Bieland, ein Abbau

von Groß: Bieland — chemi�cheUnter�uchungder

da�elb�tbefindlichenQuelle, S. 328.

Dambiten, von wem es den Namèn fúhrk

= der Fuchsberg und der Seeteich. S, 332

Drewshof — Eichfelde
— Eichwald, S. 335-

Emaus und Jeru�alem
—- ‘engli�cherBruns

nen — Freiwalde
— Hechtshof — He le

wingshof — Koggèenhöfen, S, 339. Neù

mannsfelde, S, 3426 Nodenland — Groß:

Rdbern— der Kämmetei;Eihwald— Klein-

Röbern, S, 346, — Roland — der Kupfers

hammer. S, 351, Roßkampfs-: Morgen —

Alte-Schónwalde.S. 353: — Spittelhof —

die Vererbpachtungde��elben.S. 354.

Stàgneth — Klein-Stobvi, S, 367-

Stdlzènhof, (Orewshof i�twahr�cheinlihdas

Be�isthuindes Ritters J oh, von Pa <, welches der

Orden in dem Fundations Privilegio von 1246 von

det der Stadt verliehenenGebiet aus�chloß,Anm.)

S. 372, Stolzenmorgen — Succa�e —

Tannenberg, — Teichhof — Thonberg —

Pfarrswald — Trettinkenhof. S. 378

Vogel�ang — das Schießhausda�elb�t—

Statut der SchÜkenge�ell�cha�t,S. 382, Wein;

garten — die Quellen, die die Pfeifenbrunnen
Hei derStadt be�pei�en— die ei�ernenLeitungsröhrew
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=Weingrund und Weingrundfor�t, S, 397»

Groß: We��eln — Wittenaker — Witten:

felde. S, 400. Wogenapp, Groß- und Klein-

Wogenapp. S, 403
Dieneu�tädt (che Fähr è — die Brúce,die vors

mals hier way — Verpachtungder Fähre — das Fähre

geld. S. 42, Veréerbpachtungder Fähre 1809 — die

Erbpächterinweigert �ich,das Wa��erfahrzeugzu bauen
=_= der davúbet ent�tandeneProceß,S, 4x9,

Das neu�tädter Feld, was es in �i<begreife
— wann es den Häu�ern‘deè Neu�tädtzugetheile
worden, das Abbruchsland— das Feldbu<h— das

Galgen, Eichwald�cheund Schießbaum�che: Feld —

die Kuhwie�en— dâs Rodland — Gâän�elandund

die Vörwie�en,welche Ländereien alle von den Häue

�ernzudenèn�ieradicirèn, benußtwerden. S. 435,

Wie�endie von der Búrger�chaftzur ganzen
Beweidung* benußtwerden, (Der Grandkeil, dex

Roßgarte, die Fährwie�en,der Héerrenkeilam Gän;-

�eland,der Herrenkeil an den Wildfangswie�en,der

Herren - Schörffkeil.)— Wie�en,auf welchen die

Búrger�cha�tnur die Nachweide hat, (Die Wilde

fangswie�en,die Kampèn.) — Wik�en�túé,die

zwar zum Gewéingut gehören,aber niht zur Gez

meinweide benußtwerden, (Die Freiheit, der Kirchs
hof an der Freiheit, der Bollenkeil.) — Land, wel;

hes zwar im neu�tädterFeld liegt, aber niht zum

Gemeingut gehört, (Schwefkengarten, theils Trets



XXXII

“tinfenhof,theils dev Kirche zu heil, z Königen get

Hórig.)S, 446,

Grundabgaben , die für das neu�tädterFeld von

“der Gemeinka��eentrichtet werden — Verwaltung

des Gemeinguts der Neu�tadt— Au�hebungder

Brache 1809
— die Vortheile , die die Bürger�chaft

von dem Weiderêcht hat — Be�chwerde
-

der Neus

�tadtin ältern Zeiten: daß der Rath der Alt�tadt

ihr ihre vom Orden verliehenen Ländereien geraube
=— Ungrund diefer Be�chwerde,S, 455

Der alt�tád�heRoßgartenmS. 465,

Das Sandland bei dey Stadt — was es în

�ichbegrei�t— wann es angebauet worden S, 464-
Etabli��ementsauf dem�elben,nach der Zeitfolge,

wann �ieangelegt, geordnet:

Die Plantage — wozu das Land der�elbenauss-

gethan worden — wie die er�teAnlage einer Maul-

beer Plantage da�elb�teingegangen — welcher Plalz

jeßt von dex Stadt zur SON eingeräumti�k

_S. 466,
Furike?s Ziegelei,wo die F�teAnlage dazu ge?

macht werden �ollte— woher die�erPlaß verworfen

== welcher andere hierauf hiezu angewie�en— Bes

denken der we�ipreuß.Kammer, ihn zu vererbpachten

= Anlage der Ziegelei, S, 475.

Sch esmer's Hof, wozu das Land anfänglichauS-

gegeben worden — die Abdekerei da�elb�t,da der

_ Be�iber zugleichScharfrichter i�t— �ein über die

ScharfrichtereierhaltenesDiplom, S, 483,
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Dehmke Hof — zu welhem Gebrauch das Land

verpachtet worden. S, 487.

Pangrib's Colonie — wozu dev er�teErbpächter
das Land benutzen wollte — änderweitigeVererbpache

|

tung, da er es nicht hiezu benußte, an den Kauf;
mann Paungriß, an welchenno< mehr Land verz

|

erbpachtet und von ihm dazu angekauft wird — es

wird in kleinen Parcellen zur Bebauung an Coloní-

�tenausgethan — der Kirchhof der Colonie — Ans
Tage einer Schule fúr die�elbe— Weigerung dex

Stadt, �iezu erbauen — Se. Maje�tät,der König,

bewilligenzum Bau 1000 Rthlr, — Einrichtung
und Verfa��ungder Colonie. S. 490.

:

‘Wo �âmmtlicheEtabli��ementsauf dem Sande
fande eingepfarrt �ind— unter welcher Polizei �ie

�tehen— der Sauerbrunnen, Ei�enhammerund die

Schneidemühle,die ehemals auf dem Sande gewe�en,
S, 509,

Die Waldungen — welchzHolzarten �ievor?

züglich enthalten —
*

Größe allèr Wälder auf der

Höhe — wem �iegehören — Lage und Größe dev

Kämmkereiz For�ten.S. 511.
;

Panklau— was es zu den Ordens-Zeiten gewe�en
— wie die Sadt zum Be�t de��elbengekommen —

wie �iedarin von dem Be�iberdes Gutes Cadinen

beunruhigt worden — lange Streitigkeiten darúber
— wie �lebeendigt — trefflicher Waldboden, den

die�erFor�that. “S, 515, Die Stadtverordneten -

€
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�<haßungde��elbendur<h den Stadtbaurath — was

der Magi�trat gegen die�eAb�chaßungeinzuwenden

hat — die fônigl.Regierungi�t niht fúr den Ver-

_fauf, do< �ollteder Wald verkau�twerden, �o

müßte er vorher von eînem Sachver�tändigenabge:
�häßtwerden — dies ge�chieht,und er wird

unter dem abge�häßtenWerth verkauft, -S. 515

Wie - die Kämmerei; For�ten

-

ein Eigenthum der

Stadt geworden, wiewohl �iebei Verpfändungdes

Territorii mit verpfändet�ind.S. 548.
-

Verhältniß des zu polni�chenZeitèn eingeführteit
Ho�zmaßesvou Vierteln und Häufchen, gegen das

preuß,Holzmaß von Achteln und Klaftern. S, 552,
Was für Anordnungen zur be��ernBenußung

der Stadtwälder nah der preuß. Be�ißknahmeder

Stadt gemacht worden — Vor�chlägedes Obérfor�ts
mei�tersin Marienwerder,Baron von Seidliß
— Verpachtung der Jagden — die Búrger�chafr,
die vorher die Jagdfreiheit unentgeldlich gehabt,
macht“dagegen Ein�pruh— die Ent�cheidungdes

General ; Direktorii în Berlin, wodurch die Sache
aber nicht ausgeglichen wird — dies ge�chaher�t

nach Einführung der Städteordnung,wo die Jagd
in den Kämmerei For�ten zum Be�tender Käme

merei verpachtet wird, wobei aber dem -Magiftrat
�einMitexercitium der Jagd vorbehalten bleibt —

Verpachtung des Droßelfangesîn den Jahren 1773

bis 18325-S+ 553,
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Vertne��ungder  ihtiebbiargoc�tèn®zumBehuf
der Eintheilung in Schläge — Eintheilung“ “der

For�tenin Schläge und Jagen — Ab�chäßungdes

Holzbe�tandesin den�elbenvon Siemenroth.- und

Demler 1802 — der von Demler te ai
‘Plah allet For�ten.S, 592.

N

Der Magi�tratwün�cht1814, da in den Gea:
jahren 1807 und 18x13 die Kämmerei - For�ten‘�ehr

beraubt worden, eine neue Ab�chäßzungder�elben‘und

ein techni�chesGutachten, wie viel in ihnen jährlich

Holz ge�chlagenwerden könne
— dies wird-“dem

‘For�tmei�tervon Richter in Marienwerder aufges
tragen — wie die Ab�chäßungge�chehen— was an

ihr getadelt worden — Holz- Be�tands Tabélle —

Etat für die Jährlichefor�tmäßigeAbholzung, S. 604.

For�t- Verbe��erungs- Vor�chlägeund Anwei�ung
zur künftigenrichtigern Bewirth�chaftungder

AlenS, 612,

Zur Anzucht der Fa�chinenwerden Séidérztate
tagen angelegt — welche Pläße dazu be�timmt�ind
— wie viel Scho> Fa�chinen�iein drei Jahren
liefern — ob auch in den Kämmevei For�ten Fa:
�chinenzu hauen — wie der Hieb anzu�tellen—

jährlicherBedarf von Fa�chinenzu �ämmtlichen
Uferbauten der Nogat. S. 614.

Die Ko�tender. Richter�chen Ab�chäßungder
For�ten.S. 617. Richter will 1816 eine Revî-
�ion�einer gefertigten Ab�chäßunghalten — dex
Magi�tratbewilligt es — die Ko�tenhievon, S, 618,

#8

ce?
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Die Stadtverordneten tragen bei dem Magi�trat
1821 daraufan, es unter�uchenzu la��en,ob nicht

_dur< Fällungvon mehr, als den etatémäßigen370

Achteln, ein größerer Ertrag aus den For�tenzu

gewinnen — wie hoch �iedie�enErtrag veran�chka:

gen — �ämmtliheFör�terwerden von dem Magi-
�trataufgefordert, einen Bericht von dem Zu�tande

und der Be�chaffenheitihrer For�teneinzureichen —

ein Sachver�tändiger,der als For�trathbei der

marienwerder�chenRegierung ange�telltgewe�en,wird
er�ucht,�einUrtheil über die Richter �<e Ab�chäze

zung der Dor�tenzu LS welches er einreicht;
_S, 618,

1823 den 27. Aug: bieten die Stadtver-

ordneten einen außerordentlichenHolz�chlagvon 700

Achteln Búchenholz— außer dem etatsmäßigen—

“_ in allen Kämmerei: For�tenzu veran�talter, um ein

Capital abzutragen, was �ie zur Verzin�ungder

Stadt�chuld *) von St. Spiritus : Hospital aufge:
nommen — was die For�tdeputationdagegen eim
wendet — Bedenken des Magi�trats,der mit die�er

Operation unzufrieden i�t,S, 626,

._ Die Stadtverordneten be�tehenauf dieAusführung
des Holz�chlages,um eine neue Aus�chreibungzut

_Stadtk�chuldzu vermeiden — wie das zu fällendè

®) Hiebei i�tdie Ent�tehungund allmäligeVerringe-
rung der Stadt�chuld in einer Anmerkung unteè

dem Text abgehandelt, wovon die Inhalts - Anzeige
weiter unten (S. XLI folgt,
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Holz käuflichabge�eztwerden �oll— der Magi�trat
fordert noh ein Gutachten von dem eben erwähnten

Sachver�tändigenüber den Holz�chlag— wie es aus-

fällt— es wird hierúberan das Mini�teriumberichtet
— Be�cheid von dem�elben— das gefällteHolz i�t

cv Winter, 1825. verkauft — wîe hoch der Ertrag

bavongewe�en.S. 656.
ie ès mít dem Holz\chlägergeldfür dasDepus

tat: Nolz zu polni�chenZeiten gehalten worden =

welche Aenderung hierin unter preußi�cherRegierung
gemacht i�t— die Jntendantur Beamten verlieren

na Einführung der Stadteordnung ihy Deputat:
Holz — nach Auseinander�eßungdes Territorii mit

dem Staat wird es auch den Beamtendes könig.

Stadtgerichts nicht ferner geliefert — wie viel Achtel
jährlich etatémäßiggefälletwerden — die Dorf�chaften

der Höhe führen�ie.ulentgcdlidan — welche an:

dere Holzfuhren �ie�owohl,als E Werder�chen,
in alten Zeiten noch hatten —- die Deputanten, die
das mei�teDeputate Holz erhalten, S. 716.

Die Dorf�chaftBaumgart be�chwert�ih x78xr
hei dem General: Dixektorio in Berlin „ daß �iejet
mehr Deputat- Holz, als. in polni�chenZeiten, an:

führen mü��e— das General: Direktorium fordert

hierúber.Bericht — nach dem�elbeni�tdie Be�chwerde

ungegründet— dem ohngeachtet re�cribirt das Ges

gerat : Direktorium, daß kúnftig die Dorf�chaften
nicht. Holz fúr die Deputanten, �ondernnur zu

publiken Behufen anführen�ollen=— Gegenbericht
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des Oberbúürgermei�tersund Fntendanten, "Kriegs:
raths- Schmidt, unter dem 16, Jun, 1822, wobeë

eine Specification dev. Holzdeputanten und eine

De�ignationder Dorf�chaften, wie viel jedeDeputat-

Holz anführt, eingereiht wird. S. 720,

Das Direktorium will jeßt nur den damals leben:

den Deputanten für ihre Lebenszeit die freie Anfuhr

bewilligen, aber nicht ihrer Nachfolgern — Gegen:

vor�tellungdes Kriegsraths At vom 18.

März 784, S. 726.

Re�olution des General Direktorii vom 5, Maï

1784,nach welcher es bei der ge�ehenenFe�t�tel-

lung unverändert verbleiben �oll — die Dorf�chaft

Baumgart wird be�chieden, daß ihre Be�chwerdevöl

lig ungegründetbefunden worden. S, 730,

Die Sache rußt bis 1800, wo der Magifkrat

�iewieder unter dem 7, Februar bei der we�tpreuß,

Kammer în Anregung bringt —

was er anfúßhrt,

woher die Sachenicht von der höch�tenFinanz - Be:

hörde ent�chiedenwerden könne — das hierauf unter

dem 24. Mai erfolgte Direktorial / Re�cript,nach

welchem dem Magi�trat zuge�tandenwird, die Holz-

fuhren in Güte von den Dor��chaftenzu fordern,

und im Weigerungs 7 Falle deren Lei�tungim Wege

Rechtens nachzu�uchen.— die Dorf�chaftenwollen

�ichhiezu nicht in Güte ver�tehen— die Klage gegen -

�iewird bei der we�tpreuß.Regierung den 18. Jun,

5801 angebracht — In�truktionder�elben,S, 731
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Der Magi�tratdringt darauf, daßalles Holz,
was zum Bedarf der Offiziantenund des: �tädt�chen
Haushalts ‘in polni�chenZeiten erforderlich gewe�en,

bis zur Höhe von ‘446 Achteln, von den Dorf�chaf-

ten unentgeldlih angefahren werde — die Dorf�chaf-

tén behaupten,daß �ienur. 364 Achtel angefahren
— der Magi�trat acceptirt dies, worauf das Er:

Fenntniß unter dem 4. Mai 1804 erfolgt, nach wel-

hem �ieveruxtheilt werden, 364 Achtel“ nicht bloß

fúr dié 1785 ange�telltgewe�enen,�ondernauh für

alle nachfolgende Offizianten anzufahren, und die �eit

1785 verweigerten Holzfuhren, die die Kämmerei

be�orgthatte, der�elbenzu vergütigen — das Er-

Fenntniß wird bei der Appellation, auch bei der Re-

vi�ionbe�tätigt,S, 736,
i

Außer den 364 Achteln, die die Dorf�chaften

anfahren , werden von den Eigenkäthnern auf der

Höhe noch dem reformirten Prediger 6 Achtel frei

angefahren, wodurch das etatsmäßigzu fällendeQuan-

tum von 370 Achteln erfüllt wird — was ‘es für

eine Bewanduiß mit der Anfuhr die�er6 - Achtel

hat, und wie �iebe�orgtwild. S. 738.
Die Stadtverordnetenbe�chließen1803 den 3,

Sept., alle �tädt�cheFor�ten,außer dem �<hönmoor�chen,

abholzen zu la��en.— was zu die�emBe�chluß:Vet-

anla��unggegeben — mit Abholzungvom Ziegelwvalde

�ollder Anfang gemacht wetden — es wird hiezu
eine Commi��ionernannt, die die Abholzung leiten

und ein Au�f�ehermit Gehalt ange�tellt,der dis
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Ge�chäftebei demVerkauf desHolzesführen.�oll—

die Húütungsgetechtigkeit,die Groß:Steinort bisher
im Ziegelwaldegéhabt,�ollvorher abgelö�etwerden

= (wie SSteinort-zu die�erGerechtigkeitgekommen)
=— Der Magi�tratgenehmigtganz die�enSOPsS, 740,

Die ernannte Commi��iontritt �ogleichzu�ammen
== den 11, Oktober wird die er�teHolzauctiongehalten

_— Bekanntmachungder�elben,wie �iege�chehen—

‘es �olldamit fortgefahrenwerden — das bei dem

Kauf zu. zahlendeAnwei�egeld.—. Ertrag. der er�ten

Auction — \paterhin wird das in. Klafternaufge�ebte

Holz auh außer den Auctionstagenzu fe�tenPrei:
�enverkauft; nur das Holz in Stämmen und das

Sprock wird verauctionirt .— fúuwie viel bis zum

31, Dec, 1837 verkauft worden — Ko�tender Ab:.

holzung— reinerErtrag der�elben— welche Ano

lehne, die die Kämmerei: Ka��egemaiht, hiedurch ab:

getragen — welcher Be�tandnoh geblieben— wie

viel Holz bis Ende 1831 ge�chlagen,was damals

noh nicht verkauft worden — wie viel hievon nach

Abzug des verkauften im Be�tande:verblieben— Werth
de��elben—

ganzer Ertrag des bis Ende 1831 abz

geholztenTheils des Waldes — wo der Anfang der

Abholzungge�chehen— wie viel vom Walde noch

abzuholzenübrig geblieben— fúr 1833 wird alles
Deputat ¿Holz im Ziegelwaldegefällt,S. 742.

Bemerkungenüber die be�chlo��eneAbholzung der

Stadtwälder — was Be�ißervon Privat: Waldun;-



KLE

“gen anreîzen. fann, ihre Waldungen abzuhßolzen—

welche Rü�ichten Kommunen hierin zu nehmen

haben — “woherdie elbing�chenStadtwäldervors
°

züglichSchonung verdienen == wodurchdie Stadtz
verordneten genöthigtworden, die Abholzung. allee

�tädt�chenWaldungen, ‘außer der �chönmoor�chen,zy

be�chließen.S, 746.
|

Ob die�erBe�chlußganz ausgeführt-werden wird

R bei Ab�chäßungdes Ertrages, den der abgeholzte
Ziegelwald bringen wird, muß no< erwogen werz

den, daß die bedeutenden Ko�tender Abholzung
dabei ganz verloren. gehen — die For�tdeputatiog“

trágt �hon bei Abholzung des ZiegélwaldesBeden:
ken, den. Stadtverordneten:Be�chluß,�owie. er abs

gefaßtworden, in Ausführungzu- bringen — �e

_

läßt Samenbäume zu- einem künftigenWalde �tehen
— der �<le<teBoden des Ziegelwaldes. eignet fich

gar nicht zux Beakerung, fondern nur zur Azucht. S, 749
Zu�äße: Neu�chönwaldeame (welches:bei- der

Abhandlung der. freien Búrgerhöfeüber�ehenworden),
wie hoch es kata�trirt— Canon de��elben— “Abgabe
wegen der Hütungs: Gerechtigkeit in Eggerts : Wü�ten
— der: Tau�chwaldda�elb�t— wie ex an das Gut
gekommen.S. 752,

Bei Alt�chönwalde �indno< einige. Perti-
nenz�túceanzuführen, die außer den oben S, 353

fatä�trirten12 Hufen culm, dazu gehören.S, 75x,

ERPRESSERAtr

Atei"

AEZHAOETTEEL



XLII

ES
der

ets
von

der Stadt\chuld

Wynnund wie die Stadt�chuldent�tanden— ie
hoch�ie,als �ieregutirt worden, angenommen

— was

iht von Seiten des Staats. gléih Anfangs zur Ver-

zin�ungund Amorti�ationüberwie�en— wie die Bei-

‘trágedazu auf die Stadt, die Bor�tädteund die Kauf-

mann�chaftvertheilt worden — wodurch�iein den er�ten

“ Jahrenverringert i�t— wie die Verzin�ungin den

folgendenin Rück�tandgeommen, S. 626,
Be�chwerdeder Bürger�chaftüberihreEnt�tehung-

2

Unter�uchungdie�erBe�chwerdedurchden PolizeidireFtor
in Memel, Fle�<e— Re�ultatder�elben.S, 627;

Schreibender Stadtverorduetenan die fônigl.Re:

gierung vom 16, Márz 1818, in welchem�ieanzeigen,

daß bedeutendeSummen in die Stadt�chuldaufgenom:

men, die niht dahin gehören,und Ge�uch:daß ein

Theil der Stadt�chuldauf den Staats - Fond übernom-

men und die Verzin�ungdes übrig bleibenden Theils auf
indirektem Wege aufgebracht werde — was für Feind-

�eligkeitendieStadt�chuldunter der PurgGa�teyregt
habe, S,631.

Die Stadtverordneten hatten unter dem 2. März

be�chlo��en,daß weiter feine Aus�wreibungder Beiträge

zur Verzin�ungge�chehen�ollte.— Es kommt deshalb
ein fönigl,Regierungs- Commi��ariusna< Elbing,
der im Auftrage der fonigl, Mini�terienauf die fortge-
\�eßteAus�chreibungdringt — die Stadtverordneten nch-
men nun den 3, April, im Vertrauen duf die vom königl.
Commi��ariover�prochene

-

Beihülfe des Staats, den

Be�chlußvom 2. März zurü>— die königl.Regierung
unter�tüztdas Ge�uchder Stadtverordneten vom 16,
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März bei den königl. Mini�terien— es erfolgt kein -

Be�cheid — die Stadtverordneten erla��endaher unter

dem 20. Jul. �elb ein Schreiben an die�elben:S. 635.
Bei der Durchrei�eSr. Maje�tät,des Königs, ‘den

26. Jul. 1818 treten einige Bürger an den königl.-Wagen
vox dem Thor, wollen die Pferde ab�pannen,den Wagen
in die Stadt ziehen, und die konigl.Gnade um Erlecichz
terung det Stadt�chuld anflehen — wie Se. Maje�tät
dies aufgenommen. S, 638,

Der Magi�tkaterhält von dem Mini�teriodes Junern
auf das Schreiben der Stadtverordneten vom 16, März
den Be�cheid: daß, weil der vorge�chlageneAmorti�ations=-

Plan haupt�achlihauf die in An�pruchgenommene

Abfindung wegen des Territorii ba�irt i�t,die Ent�chei-
dung in Betreff des Stadt�chuldenwe�ens�olange aus-
ge�eßtbleiben mü��e,bis jene Abfindung regulirtfey —

welche Mittheilung hierüber der Magi�trat den Stadt-
verordneten macht, wobei ex ihnen überläßt,dagegen zu
prote�tiren,S, 639, Die Stadtverordneten erla��endes-
halb unter dem 12, Sept. ein Schreiben an das Mini-
�teriumdes Junern, in wel<hem lie um Abänderungdes

Be�cheides: daß die Unter�tüzungfür die Stadt�chuld

nicht ehér erfolgen könne,als bis die Abfindung für das
Territorium fe�tge�tellt�ey,bitten, und prote�tirenüber-

haupt dagegen, die Gerecht�ameder Stadt wegen der

Stadt�chuldmit denen Hin�ichtsdes Tertitorii zu ver-

mi�chen— der Magi�tratbegleitet dies Schreiben, S. 640.

Der Syndikus des Magi�tratswird 1819 von den Stadt-

verordneten um ein Gutachten er�ucht,ob �ichjezt no<

gegen“ die Fe�t�tellungder Stadt�chuldre<htli<heEinwen-

dungen machen la��en— das Re�ultatde��elben.-S. 642.

Was fürAnträge der Magi�tratgegen" die ihm vom

Mini�teriounter dem 12. Jan. 1821 mitgetheilten Grund=-
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fäße, nah welchen das Stadt�chuldenwefen.regulirt wers

ben �oll,macht. S. 643,
Die Stadtveroëdneten.er�uchenden Magi�trat,die

Gnade des. Königs anzuflchen, die alten Zin�ender

Stadtobligationen für cinen Zeitraum von 5# Jahren

für erlo�chen.zu erklären,und den Zinsfuß. von 5 auf

4 per. herabzu�czen— wodurch�iedies Ge�uchmotis

viren. S. 645. /

Sie können �ihno< ni<t über. die Gültigkeit dee

Stadt�chuldberuhigen, und be�chließenunter dem 18. Febr.

4821, nochmals einen Antrag auf Revi�ion der�clbenzu
- machen, und deshalb. aus ihrer Mitte eine Deputation

an Se. Maje�tätzu �enden.— der Magi�trat.erlaubt

dies niht — �iewenden �ichdeshalb an das. Mini�terium

des Jnnern. =— Be�cheid, ‘den �iehieraufunter dem 24
November erhalten. S. 64% -

Die Aus�chreibungzuy. Stadt�chuldwar bigher uns.

tetblieben, aber aus der ge�ammeltenCommunal-Acci�e
werden: für 25,140. Rthlr. e inonenzur Amot=
ti�ationangekauft, S. 648,

Die Allerhöch�teCabinetsordrevom 17. Dee. 1821,

wodurch die Regulirung des elbinger Schuldenwe�ensdefis

gitiv ent�chiedenund der Stadt cine erhöhteMahl- und

Schlacht « und eine Brenumaterial - Steuer. zuge�tanden

wird — die Stadtverordneten erkennen hierin die fönigl,
Gnade mit dem innig�tenDanke, S. 648,

'

Der Stadt. wird. noh 1822 zum Be�tendes Zins-

und Tilgungs- Fonds der Stadt�chuldeine Strom- und

Bollwerks-Steuer von allen ein- und ausgehenden Waaga-

gen bewilligt. S. 652.
| E

Sie kommt 1823 mit der. Zinszahlungin Verlegen-
Heit, weil die Ent�cheidungder Territorial - Angelegen-

heit �ichverzögert= der fónigl.Landrath wird deshalb
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pon der fonigl. Regierung beauftragt, Be�chlagauf die
Kämmetei - Ca��ezu legen — die Stadtverordneten mar

chen zur Deckung des Zinsbedarfs ein Anlehn bei der

St. Spiritus- Hospitals - Ka��e,wodur< der Be�chlag
wiedet aufgehoben wird, und wollen im folgenden Jahr
1824 eine Aus�chreibungbis auf 6000 Rthlr. veranla��en
— nehmen die�en Be�chlußwieder zurü>, und veran»

�taltenzur Bezahlung des“ Anlehnseinen außerordents
LichenHolz�chlagin den Kämmerei-For�ten— die königl,
Regierung i� hiemit äußer�tunzufrieden, und dringt in

Gemäßheit der Cabinetsordre vom 2. Nov. 1822 auf
eine Aus �chreibung.S. 653,

Die in der Cabinetsordre ‘vom 17.DDee. 1821 dex
Stadt - Schulden - Tilgungs - Ka��ebewilligten Steuern
bringen nicht �oviel ein, als �iein dem neu angelegte
Amorti�ations-Plan angenommen �ind— welche Anz

trâge der Magi�trat und die Stadtverordneten deshalh
unter dem 23, Nov, 1825 ‘bei Sr, Maje�tätmachen,
S. 655.

i

Der Magi�tratwird vön det königl.Regierungan-

gewie�en, die auszufüllendenZins�cheinevon den 5X
Jahren rück�tändigenZin�enanzufertigen, die auh den

Gläubigern eingehändigtwerden, und die Einleitungen
und Vorarbeiten zur Aus�chreibungauf das Jahr 1824

¿zu machen, dem er Folge lei�tet.GS. 661.
Er erhâlt aus dem Cabinet auf den Antrag vom

23. Nov. den Be�cheid+ daß es bei dek diesfall�igenOre
Dre vom 17. Dee 1821 �einunabänderlihesBewenden
Hehalten mü��ezob der Zinsfuß von 5 auf 4 per hers:
abzu�ehen, hierüber �ollte et dur< den Mini�terdes

Innern be�chiedenwerden — der Be�cheiderfolgt den
27, Dec. — unter welcher Bedingung nur die Herab,
fzßung der Zin�enzuläßig�ey,S, 661,
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Der Magi�tratfordert die Stadtverordnetenauf, an

der Aus�chreibungder Beiträgezur Stadt�chuldTheil

zu nehmen
— �ieverweigern es unter dem 19, Máârz

181 — machenVor�chläge,wie ohne Aus�chreibung

der Fin�enbedarfgede>t werden fonne — wozu auch die

23,000 Rthlr, Staats�chuld�cheine,die im Depo�itorio

det Stadt- Schulden

-

Tilgungs - Ka��eniedergelegtwar

xen, zu nehmen wären — was es für cine Bewandniß

mit die�enhabe. S. 662.

Der Magi�trattheilt den Be�chlußder Stadtverord»

neten vom 19. März der kônigl.Negierung mit, und

berichtet,daß die Vorarbeiten zur Aus�chreibungihre!

Fortgang hätten — woher er aver doh niht an der

Aus\chreibung �elb�tTheil nehmen kdnne — die königl,

Regierung dringt auf die�elbe,und widerlegt die Ein-

wendungen, die die Stadtverordneten dagegen gemacht
— der Syndikus des Magi�tratswird von ihr beauf-

tragt, in die Ver�ammlungder Stadtverordneten zu

gehen, und ihnen deshalb einenVortrag zu halten —

�iebleiben bei ihrem Be�chluß— der fönigl.Landrath

erhâlt von der fönigl.Negierungden Auftrag, �ichzu

fibèrzeugen,was vom Magi�tratfür die Aus�chreibung

ge�chehen,und binnen 8 Tagen hierüberzu berichten —

die Stadtverordneten erwählenjeht Deputirte zur Prü-

fung der angefertigten Steuerrollen, GS, 665,

Es kommt den 5. Jul. ein kônigl.Regierungs -Com-

mi��ariusna< Elbing, die Steuerrollen zu prüfen-—

gegen die�enerklären�ichdie Stadtverordneten , daß �ie

nur eine Ays�chreibungauf 1973 Rthle., doch nux cin für

allemal, fúr das Jahr 1824 bewilligenkönnen — wie

�ieden außerordentlichenHolz�chlag,ohne daß der Er-

trag de��elbenzur Amorti�ationder Stadt�chuldgenom-

men werden konne,re<tfertigen— die Steuerzettel auf
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“pineAus�chreibungvon 1973 Rthlr. werden den 13, Ful,
ausgegeben. S. 668.

Die kónigl.Negierung verlangt noh eine Aus�chreio

bung, um den Zin�enbedarffür den näch�tenJanuare-
‘Termin 1825 zu deen — die Stadtverordneten willigen
nicht drin — �iemachen den Vor�chlag,die Thorcon-
trolle einzuführen,damit die Mahl- und Schlacht�teuer
“mehreinbringè— die kônigl,Regierung will die�en

Antrag det Stadtoerotdneten bei den Mini�terienniht
cheruñter�tüßen;,als“ bis �iein die Aus�chteibungder

zweitenRäte gewilliget — �iebrhaxren bei ihrem Bes

�<luß,SGS.670,

Dein Magi�tatwird die Aud�reibunzbei Strafe
von 25 Rthly. anbefohlen = die Aus�chreibungerfolgt
niht — die Strafe foll eingezogen werden, mit der

Androhung, daß �ie bei fyrtdauernder Weigerung ver-

doppeltunddie Aus�chteibungdurch den fönigl.Ladrath
auf Kd�tendes Magi�ttats bewerk�telligtmerden �ollte

= diè Stadtverordneten geben noh niht ihre Einwilli-

gung zuk. Aus�chreibung— der Magi�tratrechtfertigt
�ichgegen den königl,Landrath, woher er die Aus�chrei-
bung nicht vetanlaßt, Und berichtet darüber an die königl.
Regierung und das Mini�terium.SG. 672.

Das Mini�teriumhat die Vor�chlägedes Magi�trats
zut De>ung des Zin�enbedarfsfür den Januar-Termin
1825 ganz. zurückgewie�en— der Magi�tratgeht daher
die Stadtverordneten abetmals an, in die Aus�chreibung
zu willigen — die kônigl.Regierung dringt unter dem
á, Dec. darauf, da �iehicrin eine wiederholte Renitenz
gegen .die Ausführung der auf dem ent�chiedenenAus-
�pru<hdes Mini�teriiberuhenden Anordnung ‘erkennt,
lâßt die Strafen von 25 und 50 Rthlr. yon dem Chef
des Magi�tratsdurch den fönigl.Landrath mit Execution
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einziehen,und êrägt‘ihm auf, die Aus�c<hteibungauf

Ko�tendes Magi�tratszu bewirken. S. 673.

Die Prote�tationder Stadtverordneten dagegen, in

welcher �ie�h gegen die ihr ange�chuldigteNeniten x

verwahren„Äindem-�iedurch die lezte Aus�chreibungihren

guten Willen bezeigt hâtten — �ieer�uchenden Ma-

gi�trat,deshalb �{leunig�tan Se. Maje�tät,den König,

ein alterunterthänigesSchreiben zu erla��en,welches

den 21. Dee. erla��enwird — die Steuerzettelder zweiten

Rate det Aus�cheeibungwerden vor Ende des Jahres

41824 hetümgekragen.
S. 675,

�e�ollenaus den Gehalten“der be�oldeten“und dem

verdoppeltenBeitrage der unbe�oldetenStadträthe bei

der Aus�chreibungberichtigtwerden. GS.676.

Die Stadtverordneten verweigern jede Einmi�chung-

in dieAus�chreibung— der Magi�trat,der in die�er

ganzen AngelegenheitnachVor�chriftder Städteordnung

gehandeltzu haben vermeint, führt über das Verfahren
der Behördenbei Sr. Maje�tät,dem Könige, unter den

31, Dee. Be�chwerde— Be�cheidaus dein Cabinet vom

20, Márz 1825 über beide Schreiben des Magi�trats

vom 21. und 31, Dec. 1824, S, 677.

_ NachEingangdie�erCabinetsordre wird von den Stadtz

verordneten der Aufbringung des Bedarfs zur Zinszahlung

veiter fein Hinbernißin den Weg gelegt, und �iedaher

prompt gelei�tet— der auf die Hälfte der Gehalte der

Stadträthegelegte Be�chlagwird aufgchoben. S, 683.

1822 �inddur< Ankauf dex Obligationen 25,140

Nthlr, amorti�irt— 1824 werden wieder für 21,010

Rthlr. angekauft. S, 684.
i

|

Der Stadt war bis zur Beendigung der Territorials

Angelegenheitdie Amorti�ationder Stadt�chulderla��en
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=— da �ic18W im November als beendigt ange�chezn
wurde, #0 erneuerte ber Magi�tratmit den Stadtvex-

ordneten den 24. Nov, das Ge�uchum Herab�ezungder

Zin�envon 5 auf 4 pCt. , um 1 per. zur Amorti�ation

nehmen zu können .— das Mini�teriumre�cribirtunter

dem 13. Deec.s+ daß dies nur auf rechtlichem Wege im

Einver�tändnißmit den Gläubigernge�chehenkönne —

hiebei wird das Verfahren der Stadt Halle ¡ur
Norm

zu nehmen angerathen. SG. 684,

Nach Vollziehung der Abtretungs -- Urkundeúber
Has Territorium wird der Stadt dic er�teHälfte der

Ent�chädigungs- Summe neb�tZin�enüberwie�en— der

Magi�trat und die Stadtverordneten �indnun darauf

bedacht, die�eSumme darauf zu verwenden, den Zins-

fuß von 5 auf 4’pct. herabzu�eßen— ße wollen, wie

Halle, die Inhaberder Obligationen auffordern,ihre
Capitalien baar in Empfang zu nehmen, im Fall �ie

�olcheuicht der Stadt zu 4 pCr. bela��enwollen, wot-

ber au das Mini�terium durch E�tafetteden .5. Jan,

4828 berichtet wird — der Staat wird er�ucht,die Oh-

ligationen, in deren Be�ißer i�t,der Stadt ¡zu 4 pct,

zu bela��en,und im Fall die er�teHälfte der erhaltenen

Ent�chädigungs- Gelder nicht zur Befriedigung der Jn-

haber der Obligationen, die eine Auszahlung verlangen
würden, hinreichen �ollte,einen Vor�chußauf die {weite
Hâlfte zu machen— das Mini�teriumverwirft unter
dem 12. Januar gans die�enVor�chlag— welche andere
BVor�chlägees macht. S, 685.

Die Staats - Sulden - Verwaltungs - Behördevet-

“weigert,die elbinger Stadtobligationen , in deren Be�is
fie i�t, auf 4 per. herabzu�czen— es werden daher

“ Stadtobligationen, da �ie unter dem Nominalwer th
�ichen,angekauft. S. 692,

d i



Li

Die Fommune nimmt unter den gemachtenVors
�chlägendes Mini�terii den an: daßalle �ichmeldende

“ Gläubigerdie eine Hâlfte des Belangs ihrer Obligatio-

nen nach dem Nominalwerth.empfangenföonnten,went

�e die andere Hälfte der�elben, deren Tilgung jährlich
"

dur< Verloo�ung ge�chehen�oll, der Stadt zu 4 pCt

bela��enwollten — és. ge�chichtdeshalb den 8. März

eineBekanntmachung — die�erVor�chlag�chlägtganz

fehl, indem �ichkeiner der Gläubiger zu Bela��ungder

Hälfte der Obligationen zu 4 per. meldet LF Werden

daher wieder Obligationen angekauft — bis zum 1. Jul,

1828 waren für 170,400 Rthlr. angekauft, die den 18,

Sept. vor dem Rathhau�e durch Feuer vernichtet wurden

— die Kriegs�chuld war hiedurh auf 570,280 Rthlr.

verkleinert. S. 692.
:

|

Der Stadt wird die Auszahlung der zweiten Häl�té

der Ent�chädigungfür das Territorium bewilligt —

der Vor�teherder Stadtverordneten fragt privatim bei

der fónigl. Haupt - Bank in Berlin an, ob �iegeneigt

{ey, 420,000 Nthlr- gegen Verpfändung von Stadtobli-

gationen zu 75 pCt, darzuleihen, um die volle zur Her-

ab�ezung,des Zins�ußes erforderlihe Summe in Bereits

�chaftzu haben — �iei�thiezu nicht abgeneigt — welche

Bedingungen �ie hiebei �telll— die Stadtverordneten

genehmigenunter dem 17. Oftober 1828 den Plan ihres

Vor�tehers
— der Magi�trat �timmt‘ihm auch bei. S. 693.

Um keine Zeit zu verlieren, wird das Mini�tetiunt

unter dem 20. Oktober er�ucht, ihn zu genchmigen,
wobei zugleih der Entwurf der hierüberzu erfa��enden

Bekanntmachung einge�hi>twird — in die�erwar den

Gläubigern nur eine Fri�t der Kündigung der Obligatio-

nen bis Ende Dec. 1828 gegeben — das Mini�terin

verwirft unter dem 13, Nov. 1828 den Plan nicht nur
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als ho} un�icherund gefährlichfür die Stadt, �ondern

auh als unvereinbar mit ihren. Pflichten gegen die

Gläubiger — es �<lägtvor, eine Verloo�ungder Obli-
|

gationen auf die Hdhe von 150,000Rthlr. zu veran�talten,
und den Gläubigekn der ausgeloo�etenObligationen
baare Zahlung zu offeriren, wenn �ieniht die Obliga-
tionen zu 47 per. der Stadt bela��enwollten. S. 695.

Dies wird von der Kommune genehmigt — der

Magi�trat�eßtdie Verloo�ung in dije er�teMitte des

Februar 1829 an — wann die Auszahlung der ausge-
loo�etenObligationen, die niht der Stadt zu 42 pct,

bela��enworden, ge�chehen�ollte— wie bei der Ver-

loo�ungzu Werkegegangen— Bekanntmachung der ausge-
. Too�etenObligationen, wobei bemerkt wird, daß die

Stadt mit den Verloo�ungenfortfahrenwerde, weil �ie

Gelegenheit habe, Geld zu weniger als 5 per, zu erbor-
gen

— welcheVortheile denen angeboten werden, die

ihre Obligationen zu 4> pCr, bela��enwollen. S: 700.

Der Magi�trat er�uht die Hauptverwaltung der

Staats - Schulden, die in ihren Be�tändenbefindlichen
*

elbinger Stadtobligationen der Stadt zu 4x per. zu

bela��en— �ieantwortet unter dem 8. April 1829, daß �te,
weil �iees übernommen,die 150,000 Nthlr., als die .

zweite Hâlfteder Ent�chädigungfür das Territorium,
auszuzahlen, genöthigtgewe�en,nicht nur die in ihren
Be�tändenvorhandenen elbinger Stadtobligationen, die

noh niht zahlbar waren , zu veräußern, �ondernauch
‘die darunter befindlichen verloo�etenbei der zu lei�ten-
den Zahlung in Anrechnung zu bringen — nah einem
Re�cript des Mini�teriumsdes Jnnern vom - 7. April
war der Stadt bei dem Umtau�chder Obligationen gegen
Az per. zinôsbaredie Portofreiheit von Sr. Maje�tät
bewilligt. S. 704.
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Die Stadéoeroröneten be�chließenunter dem 24.

April,eine zweiteVerloo�ungvon 30,000 Rthle. anzukündi-

gen, wiewohlnur er�t18,000 Rthlr. zur Bela��ungzu

AI pat angemeldet waren — die Verloo�ungge�chicht,

wie die er�te,den 29. April — der Zahlungstermin
wird bis �pät�tensden 15, Augu�tange�eßzt— denen, die

die ausgeloo�etenObligationen zu 4> pCt. bela��enwollen,
‘wird Gelegenheit ver�chafft,ihre Zin�enin Berlin ohne

Ko�tenzu erheben — wel<he Be�timmungenfü diejeni-

“gen, die no< aus der er�tenVerloo�ungihre Obliga-
tionen zu 47 per. der Stadt bela��enwollen, getroffen

�ind— es wird auch in der Bekanntmachungüber die�e

ausgeloo�etenObligationen angekündigt,daß die Stadt:

in kurzer Zeit cine dritte -BVerloo�ungeintveten. la��en

werde. S. 705,
'

-Sie ge�chah,auf 20,000 Réthle.,den 1, Fun. 1829, �s

«wie die frúhernVerloo�ungen
— welcheVortheile denen,

die ihre Capitalicn zu 45 per. vom 1, Jul. ab dev

Stadt bela��enwollen, und �ichbis zum 1. Jul. 1829

melden würden,bewilligt, und welche nux den �pätece

�ichMeldenden zuge�tandenwurden — Re�ultat die�er

drei Verloo�ungen.S, 710.

Für das zu die�erOperation benutzte Capitalvon

150,000Rthlr. wird cine gleiche Summe der Obligatio-
nen eingelö�et,die den 8. Jun. 1830 dffeatlih durch
Feuer vernichtet werden — hiedur< ward nun die

Schuld von 570,280 Rthlr. auf 420,280 Nthir. herab»

ge�egt.S. 711.

Der zur Herab�chungder Zin�enangewie�eneFond
war jezt er�höpft— Herr L. S. Hir�ch erbietet �ich

120,000 Nthlr, Obligationen durch cine vierte Verloo-

fung auf 4x per. herabzu�egen— der mit ihmdarüber

ge�chlo��eneContract — die Verloo�ung ge�chiehtden
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23. Sept. 1829 = denen, die ihre Obligationen zu 4E
per. der Stadt bela��enwollen, werden die�elbenVor-.

eheile, wie bei den frùhernVerloo�ungen,zuge�tanden—,

der gli>lihe Erfolg die�erOperation, da außer den

120,090 Rthlr. verloo�eterObligationen der Stadt noch
95,110 Nthlr. unverloo�eterzu 47 pCt. bela��enwerden.
SAZ

Hetr Hir �<übernimmt den noh übrig gebliebenen
Re�tder 5procentigen Obligationen gegen eine Provi�ion.
von # pCr., bloß dur< Kündigung, auf 43 pcr. herabzu-
�eßen— der Zahlungstermin wird in die Zeit vom 10.
bis 20. April 1830 ange�eßt— benen, die ihre Obliga-
tionen zu 42 per, der Stadt bela��enwollen, wetden
die�elbenVortheile, wie bei den frühern Verloo�ungen.
zuge�tanden— ‘der Termin ver�treicht,und es meldet.
�ichNiemand ¿ur Auszahlung der Obligationen. S. 122

__
Durch bie�eOperationen war es der Stadt gelungen,

-

die ganze damalige Schuld von 420,280 Rthlr, auf 45
per. herabzu�eßen— was die Stadt hiedurch an Zin�en
er�part— 1830 den 8. Jul, werden die außer Cours.
ge�eßtenObligationen und eingelô�etenZinscouponsdffente.
lich verbrannt. GS.713.

' :

1831 im Januar erhält die Stadt vom Staat für
liquidirte Auslagen für das Territorium eine Ab�hlags-
�umme,für wel<e 17,330 Rthlr. Obligationen angekauft
werden. Hiedurh i�tdie Schuld auf 402,950 Rthlr.
herabgebracht, deren Zin�enjährlich18,132 Rthlr. 2
Sgr. 6 Pf. betragen — wie die�eaufgebracht werden,
wobei die Stadt aúßer der Competenz, die �ic vonx
Staat crhâlt, und hiezu verwendet, jährlih circa 1000
Rthlv. aus der Commünal�teuer"zu�chießt,S. 714

RUEDI
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Eintheilung deselbing�chenGebietes =

Gränzen,

Zunelbing�chenGebiet gehören die Höhe, dié

Niederung am rechten und linken Ufer der-Nogath
oder die Niederung die��eitsund jen�eitsdex Noz

gath und die in O�tpreußenund im Tolkemit�chew
gelegenen Güter des Hospitals St. Spiritus.
Der zu�ammenhangendeTheil des elbing�chen
Gebietes gränztgegen Morgen und Mittag an die

Provinz O�tpreußenund an das kleîne marienburgs
�cheWerder, gegen. Abend an das großemarienburgsz
�heWerder und an das tiegenhöf�cheGebiet, und

gegen Mitternachtnoch an die�esund das fri�che

Haff.
,

Die Hbhe — woher der Name — Sie war.
vor Ankunftder Ritter des deut�chenOrdeus

hon bevölkert — Ueber den Handelsort Tru�o,

der, ehe die Stadt Elbing erbauet wurde, au

ihrer Stelle �hongewe�en�eyn�oll.

__
Die Höhe oder das hohe Land liegt der Stadt.

iord- und o�twärts,und i�ein an�ehnlicherTheil.
von dem ehemaligenHoggerland oder Hockerland,
auch Poge�auiengenannt, gewe�en.Die�eLand--

�chaftwar von den eilf, in welhe damals das
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Landgetheiltwak, eine der kleinern, Sie ward

dur<die�eGewä��ereinge�chlo��en:in Norden

vom fri�chenHaff, in O�tenvon der Pa��arge,in

Südenvoyder Weske und in We�tenvom Elbing

und demSee Drau�en.
Den Namen Hoggerlandoder Hockerland. er-

hieltderSage nah die Land�chaftvon Hoggo
odet Ho->ko,einem der zwölfSöhne des Wid e-

wuds, deser�tenKönigsder Preußen, und Po-

ge�anienward �ienach der Dochter des ‘Hoo,
der keineSöhnehinterließ,der Pogia, genannt,
bie unverheirathetblieb und als eine Waidelottin,

d, i, Auslegerindes Willens der Götter, im Eich-
walde bei Elbing, wovon no< ein Dheil unter

dei Namen: Kämmerei-Eichwaldvorhanden, ihren
Aufenthalthatte, wie im er�kenVande d. Be�chr.
v. ElbingS. 9 und 10 angeführti�.

|

Lucas David und Simon Grunau, det

alle preußi�chenChroni�tengefolgt �ind,erzählen
die Dheilungdes Landes unter die zwölfSöhne

. des Widewuds, die im Fahr na Chri�ti Ge-
burt 573 oder 600 ge�chehen�eynfoll *), �o:
Nachdemder Krieg,den vorher Widewud mit

denMa�ovierngeführt,glücklichbeendigt und der

Friedevon außenwieder herge�telltworden, hâtte
�ichim-Lande Zwie�paltunter den Söhnen des.
Widew uds, der damals hochbetagt — 116 Jahre.
lt

—

eiwvi�eti,ent�ponnen,wer von ihnen nah
9 VoigtGe�chichtePreußenser�terBand. S, 183. A.
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�einemTode die Obergewalt habet �ollte;denn alle

hâtteu darnach ge�trebtund �icheinen Anhang exs

worben. Hier hätte der Griwe — Oberprie�ter—

der des Widewuds Bruder und no< âlter als

er — 132 Jahre — gewe�en,die Vornehm�tendes

Volkes vor die heilige Eiche nah Romove in Sam-

Land ver�ammeltund ihnen ‘eroffnet, daß er die

Götter befragen wolle, wie das Regiment naz
Widewuds Dod be�tellt�eyn�ollte. Am folgen-s
Den Tage hâtte er in Gegenwart des Widewuds

Dem vor der heiligen Eiche ver�ammeltenVolke

verkündigt:es �eyder Wille der Götter,daß das

ganze Land unter die zwölfSöhne des Widew uds

getheiltwürde. Hierauf hätte der Griwe den âlte-

�tenSohn des Widewuds, Litwo, vor die

HeiligeEiche gerufen, und ihm außerhalbPreußen

das Land zwi�chenden Flü��enBo ick o und Maino
=— Bug und Niemen — zugetheilt, welches ex nach

�cinemNamen Litthauen genannt, So hâtten

auch die andern Söhne des Widewuds: Samo,
Sudo, Nadro, Schalawo, Natango, Bar-

to, Galindo, Warmo, Hoggo, Pomezo und

Chulmo ihren Theil vom Lande erhalten und
die ihnen zugefallenen Land�cha�tennach ihren
Namen: Samland, Sudauen, Nadraueñ, Schaz-
Vauen, Natangen, Barten, Galinden, Warmien —
Ermeland — Hockerland, Pome�anienund Kulmers:

land benannt. Jeder hâtte in der ihmzugefalle-
nen Land�chafteine Burg exbguct, von welchex

1.
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‘et das ih lljeicitteGebiet behetr�chthâttes

Hoggo’sBurg wäre Tolto
_— Dollemit = ges

we�en.

Nach dé�eZheilung des Landesund4 jedet

Für�tdie ihm angewie�eneLand�chaftin Be�iß

genommen,ivâreno< Widewud eine Zeit lang
“ ober�kerGebieter geblieben. Dann aber - hâtte er

mit �einemBruder, dem Griwe, be�chlo��en,daß

beide �<den Göttern opfern wollten, um ihre

Ge�esezu bekräftigenund �ie bei der Nachwelt in

An�ehnzu erhalten. Es wären daher die Söhne

des Widewuds, die Edlen des Volkes und die-

�es�elb�twieder vor die HeiligeEiche Romove

berufen. Als �ieer�chienen,wäre Widewud im

föniglichenSchmu und Griwe fe�tlichgekleidet,
doch nicht im Prie�ter�chmu>,hervorgetreten und

hättendem Volke verkündigt,daß die Götter �ie

beide zu einem Freudenfe�tejen�eitsdie�esLebens

eingeladen; darum möchtendie Edlen des Volkes

einenandern Königerwählen,der das Volk �<hüte,
auf die Ge�eßehalte und die Gôtter verehre. Die

Prie�teraber möchteneinen Griwe ernennen, ihm
�ollteder Kdnig und das ganzeVolk, wie den

Gôttern�elb�,gehor�am�eyn.Hiebey �eydas Volk

zur Einigkeit ermahnt worden; - denn nur der Ei-

nigfeit folge der Götter Gun�tund Huld, der Un-

einigfeitaber Zorn und Verderben.

“Hieraufhättenbeide Grei�e�i<humarmt und'

Hand in Hand unter Ge�angden an der Seite
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der heiligen Eiche érrichtetenScheiterhaufer be
�tiegen,den die Prie�terangezündet.Da die Flam-
men emporge�chlagenund das Volk gejammert,
hâtten die Götter ihre Zu�timmungin einem ge-
waltigen Ungewitter durch die Sprache des Don-
ners gegeben. Es wären nun zwar die Edlen des

Volkes zu�anmengetreten,um einen neuen König
zu erwählen,aber Zwietracht hätte,je längerman-

die Wahl berathen , die Gemüther getrennt, und

es wäre hernach kein Kdnig, der, wie Widew ud,

das ganze Volk beherr�cht,gewähltworden.
Hartknoch in denAnmerkungenzu Dus bu<4«g

Chronifon”) machtgegen die Wahrheit die�erSage
�ehrgegründeteEinwendungen.DennPtolomäus,
der an 300 Jahre früher als Widewud lebte,
gedenke�honder Sudauer und Galinder, die do<
nachdie�erSage er�von den Söhnen des W i-
dewuds Sudo und Galindo ihren Namen

erhalten haben �ollen,und Erasmus. Stella
führean, daß Widewudniht 12, fondern nur

vier Söhne gehabt. Jhm dünkt daher die ganze
Sage von der Theilung des Landes unter dié 12

Söhne des Widewuds und daßdie ver�chiede-
nen Land�chaftennach ihnen benannt worden,eine

Erdichtungzu �eyn,Er pflichtet aber dem Prâ-
torius bei, der in �einerSchaubühneBd. IL,

Tap.
4.

4. _ausder Be�chaffenheitdes Landes und

*) S. 73 und folg. vergl. mit
de��eyAlt und Neues

PreußenS. 35, 36.



6

dent Charakter �einerBewohner die Natter dex

_ Provinzenableite. Samia heißein der altpreußiz

�chenSprache: �chöpfen,und Samland, meint

Hartknoch, wäre darna< benannt, weil bier
der Bern�teingefi�chtwürde; Natango bezeichne
einen Klugen und Ver�chlagenen,da die Natanger
fürdie Klüg�ktenunter den Preußengehalten wur-

den; Nadro einen, der Flachs bauet, weil in Na-

drauen der mei�teFlachs gebauet werde; Hocker,
land leitet ex von Hoggin ab, welches egen bedeute,
da im. Hockerlandvorzüglichder Ackerbau getrieben
worden.

Die�eHerleitungen lied �indun�icher,und

Hartknoch wider�prichtauch hierin dem Prâto-
xius, Denn er leitet Nadrauen von Nadro, cinem

“Flachsbauer,Prâätorius hingegen von Nadrawin

her, welches-Wort.in der altpreuß,Sprache Wald-

-bienenhonigein�ammelnheiße,und Poge�anien,meint

er, fâme vonPoggua, Friede, und Zemia, Land, her ;

es bedeute daher Friedland, weil die Poge�anier
friedfertig gewe�en), da nah Präâtorius Poge-
�anienvon Pojein — der Starke — und Zemia

abzuleiten wäre, und daher der Starken Land
bedeute.

:

Herr Prof. Vo igt hat in der Ge�chichtePreu-
ßendEr�terBand S. 173—178 die Sage über

0 BegenElbing wenig�tenshaben die Poge�anier�ich
nicht fritdtiehgefinnt gezeigt, \ondern es mit hâu-
figenAnfällen heimge�ucht.
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die Landestheilungzu Lebezeitendes WidewuDS

unter �einezwölfSöhne und der dadurch ént�kan-
denen Benennung der ver�chiedenenProvinzen €i-

ner �ehrgründlichenUnterfuchungunterworfen.
Er findet �ienicht ge�chichtlihbegründet. Der

etymologi�chenHerleitungdie�erBenennungen aus

der Be�chaffenheitdes Landes und dem Naturell
der Einwohner, die �o�chwankendund un�icheri�k,
redet er auch nichtdas Wort, und �telltdagegen
eine andere Herleitung auf, die dem Gange der
Ge�chichteund dem Charakterder Sage nicht wiz
der�pricht,welchedie�ei�t:Die Verwaltung des
Landes war in Preußen in den älte�tenZeiten
Mehrern anvertrauet, die Reiks, d. i., Könige
genannt wurden. Solange als Widewud lebte,
�tanden�ieunter ihm, und waren nur Untér- oder

Provinzial- Könige. Nach �einemTode, da Fein
allgemeinerMachthaber oder Königgewähltwurde,
wurden �ieunabhängigund da �ievorher ihm zum
Gehor�amverpflichtet gewe�enund �oimmer in
der eng�tenVerbindung mit ihm ge�tanden,�ohat
die Sage �iewohl �eineSöhne und ihre nun ex-

haltene Unabhängigkeiteine Dheilung des Landes
unter �ienennen können. Jhre Namen würden
�ich�oerflâren la��en:daß �ie‘folhe nicht den
Provinzen, denen �ievorge�est,ertheilt , �ondern
�ievon die�enProvinzen, die ihre Benennung �chon
lange vorher gehabt, angenommen hätten.

Es mag al�o,wenn die Heere mehrerer Pro-
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_wvinzenzu�ammengeflo��en,der Anführer“dex Galinz-

der wohl der Galinder, der der Natanger der Na-

4anger, der der Pome�anierder Pome�anieru. �.w.

genannt�eyn. So �eyes bei andern germani-

�chenVdlkern und vorzüglich�elb�kbei den Gothen

Pegfgnlichgewe�en.

Was nun den Namen Hokerland, zu welche

tieelbing�cheHöhegehörte,betrifft, die die Land-

�chaftvon dem vorgeblichenSohn des Widewud®

Ho > o exhalten haben �oll, �obe�treitetHart-

fuo< À die�eHerleitung. Denn Hockerland �ey

eine neue Benennung, die die Ritter des deut�chen

Ordens ev�kdex Provinz gegeben, weil �ieein

hockrigtes , d. |. bergigtes Land �ey. Dusburg

nenne die Provinz immer Poge�anien.,Und die�en

Namen �oll�ie,wie oben erwähnt, von der Doch-

ter des Hoco, der Poggua oder Pogiga er-

haltenhaben, 9b Hoko ein Sohn des Wide-

wuds- und Poggua �eineDochter gewe�en,bleibt

nach dem, was oben von der Dheilung des Landes

unter die zwölfSöhnédes W idewuds angeführt
worden , zweifelhaft.

Die Chronikdes Bi�chofsvon Yaderborn er-

zahlt von ihr, daß die alten Preußen viel von ihr

zu �agengewußt, wie {ôn, mild und gütig �ie

gewe�enund in- welchem An�ehnfie bei den Göt-

tinnen ge�kanden,die �ogarmit ihr getanzet und

3 Alt und neues Preußen S. 36.
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ihretwegenden Leuten alles gegeben, was �iefür

�ievon ihnen begehrt.
Rup�on ) berichtet, daßman ihren Haupt-

\{<muc>oder Bortchen 1499 ins Brigitten-Klo�ker

zu Elbing ge�chenkt.Er �eyüber eine halbe Elle

weit und von Och�en�ehnenge�tricktgewe�en.Vorr

habe er einen Stein und ein Vlech mit einem

Vilde gehabt "); er �eyhierguf nach- Danzig ge-

fommen, wo ex noh 1655 gezeigt worden. Wd

und wie ex ge�unden.worden, hievon �eykeine
Nachricht vorhanden. =

Daß ein �olcherHaupt�hmu>,der im Eich-
walde bet Elbing gefundenworden, im Brigitten-
Klo�terallhieraufbewahrt worden, hieran �cheint

nach die�enNachrichten wohl nicht zu zweifeln zu:

�eyn. Ob er aber der Pogia einmal angehôrt,

*) B o. >s wirth�chaftlicheNaturge�ch.,2. B. S. 600.

s5) Dergleichen Shmu> wird als cine Art des Krans

zes, der über die Stirne herabgehangenund worin

die Haare geflochten wurden, be�chrieben;es durf-
ten ihn nur die Mädchen tragen und empfingen
ihn be�onderszierlih vom Bräutigam, um �ichda-

mit bis zur Hochzeit zu {mü>en, und er ward

den Jungfrauen auch mit in?s Grab gegeben. Zamel
in �einenEpigrammen „nd zwar in Moauments-
Familiae, welches er 1645 herausgegeben, erwähnt

die�esSchmukes auh, �owie er hier be�chrieben
worden, und �agt,daß er ihn noh �elbge�chenz

Vidimus iilins nuper frontalia Divae

Cornea, deformem medio claudentia gemmam.
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i freilich�ouh�icher,wie alles, was von vorge-

fundenenReliquienberühmterPer�onenerzähltwird.

Es wird aber doch hiedurch be�tätigt,daß die Sage,

daßdie Pogia in der Gegend vom Eichwalde bei

Elbing gelebt, �ichbis zu der Zeit, als die�erHaupt-

\cmu> gefunden worden, erhalten haben mü��e.

Hataber die Pogia hier gelebt, �ofolgt daraus,

daßauch lange vor Ankunft der deut�chenRitter

ür Preußendie�eGegend�chonbewohnt gewe�en.

Rup�on ) vermuthet zwar, weil nahe um

Elbiñg�ehr�eltenUrnen ausgegraben worden, daf

die bei Elbing liegendenDörfer er�tvon den Kreuz-
herren angelegt und gleich mit <ri�tlichenUnter-

thanen be�etztworden, und daß die heidni�chenPoge-

�anierdamals höherim Oberlande gewohnt hätten.

Inde��en�inddoch, wenn auch nicht ganze Urs

nen, doh Scherben von ihnen, auf den Sandber-

gen, in der Nähe des erwähntenEichwaldes, hâu-

fig ge�undenworden, wie im er�tenBande der

Be�chreibungvon Elding S. 14 �chonangeführt

if, Da die�eGegend er unter preußi�cherRe-

gierung angebauet i�,�oi�thier auh vorher nicht.

gegraben worden, und daher �indauh nicht ganze

Urnen gefunden. Die Scherben �inddadurch cnt-

fianden, daß die Grabhügelvom Sande durch den

Wind entblößtworden, wo alsdann die darin ent-

haltenenUrnen, wie �iean die Luft gebracht wurden,

zerfallen

1

undhierauf die Scherben zer�treuet�ind.

© Erlautertes Preußen Tom. 111, S. 5783,
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In neuert Zeitenhat man hier, be�ondersbe

der Anlage von Fricks Ziegelei, auch ganze Urnen

in Menge gefunden, wie unten um�tändlichange-

führt werden wird. Und die Nachgrabungen, die

an andern Oertern auf der elbing�chenHöhe,wie

bei Wecklis und Meislatein in den Fahren 1822
Uu.fg, auf Veranla��ungdesHerrn Oberprä�identen
vonOff- und We�tpreußenv. Sch.ôn ge�chehen,deren

unten erwähntwerden �oll,haben hier großeheid-
ni�che Brgräbniß�tättenentde>t,und der dadur<h

geweckte Erfor�chungsgriffwird gewiß noch an ans

dern Oertern, weun da�elb�tnagegrabenwerden.

wird, dergleichenentdecken.

Die NamenmancherDörfer auf der elbing�chen
Hôhe,die in der altpreußi�chenSprache ihre Herz

Ieitung finden, wie unten bei den�elben.angeführt
werden �oll,deuten auch darauf, daß �ie�chonvor
Ankunft des deut�chenOrdens bewohnt gewe�en.

Im erläutertenPreußen Tom, 2, S. 269 und

folg, wird unter den an�ehnlichenLeuten,die, nachz
dem die deut�chenRitter ins Land gekommen,in
Poge�aniengelebt, und deren Nachkommenherna<
adeligeGe�chlechtergebildet, welchelange in Preußen
geblüht,auh Aud innis oder Autume ", ein
Abkömmlingder C ad ine, einer Tochterdes H9gg0o,

genann,
der ein tapferer Kriegömannund Lande

®) Dex die Elbinger 1273 auf LippertsMühlebez
fämpfte.
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obri�terdes poge�ani�chenKrei�esgewe�en,und in

der Gegend von Lenzengewohnthaben �oll.iA

Nach Wulf�tans- Bericht"), de��enim erz

�tenVande der Be�chreibung,von Elbing S. 4.

gedacht worden , den. er dem KönigeAlfred dem

Großenin Engeland, auf de��en.Anlaß er, wie es

�cheint,gegen das Ende des neunten Jahrhunderts

eine Seefahrt nah PreußensKü�feunternommen,

ab�tattete, lag am Geftade des E�tenmeeres—

des fri�chenHaffes — Dru�o. Dies war das

Siel �einerRei�e,welches er von Haecthum— in

Schleswig — aus Tag und Nacht �egelndin �ieben-

Tagen erreicht hatte. Herr Prof. Voigt in der

Ge�chichtePreußens1. Band S. 215 meint, daß

es ihm, wenigffensdem Namen nach, �con vor

feinerAbrei�ebekannt gewe�en�eynmü��e,und daher

wohl �{werli<etwas anders als ein Handelsort
und Stapelplat für fremde Kaufleute gewe�en�eyn

könne. Früherhabe man darunter den Drau�en�ee

�elb�tver�tanden.Die�eraber könne wohl deshalb

nicht für das Rei�ezieldes Wulf�tans angenom-

men werden, weil, wenn ein Gewä��er�eineNeu-

gierde gereizt hätte,das weit größere— das fri-

�cheHaff — fie gereizt haben konnte; der Draus-

* Joh. Heinr. Dewitt Be�chreibungder Stadt

Elbing und ihres Territoriums.M�\cept.

>). Ejne deut�cheUeber�eßungdie�esBerichts befinë

det �chin For�ters Ge�chichteder Entde>ungen

und Schi��fahrtenim Norden S. 75 folg.
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fen�eehabe wohl er�tvon dem Handelsort Dru�o

feinen Namen erhalten.
:

Er glaubt nun, daß die�erHandelsort, wofür

auh Langebe> in der Sammlung dex Scriptor,
rer, Danicar., Tbunmann în der Unter�uchung
Über einige nordi�cheVölker und For�ter das

SDrufo genommen, da gelegen gewe�en,wo hernach
die GründungElbings ge�chah.Von dem Wohl-
�tande,den die�eGegend dadurch erhalten, zeugen .

noch die mannigfaltigen Gegen�tändedes ‘Kleider-

\<mud>s, die �chöngearbeitetenArm�pangen,Ringe,
Haarnadeln und was �on�tals Shmu>kwerk in
den erwähntenBegräbniß�tättender alten Preußèn

bei Weklis und Meislatein gefunden worden, die

�i<hicÄnvor andern Begräbniß�tättenin Preußen
porzüglihauszeichnen:*)

So wahr�cheinliches hiedur< freili< gemacht
wird, daß im neunten Jahrhundert in der Nähe
von Elbing der Handelsort Dru�o exi�tirthabe,
�oi�es mir doch nicht glaublich, daß er da ge-
legen gewe�en,wo hernach Elbing gegründetwor-

den. Die ángegebeneLagede��elben,als einesHa-
fens am Ge�tadedes E�tenmeeres— des fri�chen
Ha��es— �timmtweder mit der er�tenAulage der

Burg überein,da die�enicht, wie Dusburg “*)

behauptet, am Ausfluß des Elbings ins Haff, �on-
-

*) Voigt le. S. 219. W.

%*) Chronicon PrussiaeP, 17, Cap« XV
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dern am Drau�engemacht worden, no< mit der

bald darauf veränderten Lage der�elben,wo �ie

nah der Stelle verlegt ward, wo in der Folge
das Schloßund die Stadt erbauet wurde. ")

Es hat daher auch keiner der hie�igenGe�chichts-

kundigen,die doh �o�orgfältignah dem Ort ge-

for�cht,wo die Burg von den Rittern errichtet
_ Worden, des HandelsortsDru�o, der damals

oder vormalshier gelegen gewe�en,erwähnt,wel-

ches doh wohl ge�cheheæ�eyuwürde,wenn Nach-
richten hierübervorhanden gewe�enwären.-

Damals wenig�tens,als die Burg hier gegrún-
det wurde, kann er niht mehr hier gewe�en�eyn,
weil der Orden, da die Provinz ihm noch“nicht
ganz unterwürfiggemacht war, eben deshalb die

Burg anlegte, um hier, be�ondersgegen die Streis

fereien der Preußen von der Drau�en-und Haff-
�eite,eine Fe�tungzu haben. Daherwohl zu ver-

muthen i�k,daß �iehiezunicht werden einen Ort

gewählthaben, wo wegen des Handels ein lebhaf-
ter Verkehr war, der ihr Vorhaben,�iezu erbauen,
Hâttehindern, und wegen der hier errichtetenWoh-
nungen den Preußen bei dem AngriffSchuß und

Hinterhalt ver�chaffenkönnen.
Man müßteal�oannehmen,daßder ehamalige

Hier be�tandeneHaadelsort ganz verla��enund �einc
Stelle dde und unbewohnt geworden, wozu doch,

® Er�terBand der Be�chr,von Elbing S. 4:
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da �eitder Zeit Preußenmit dem Auslattde imtnex

Handel getrieben,keine Veranla��unggewe�en�eyn
Fann. ;

Die Niederung — Ent�tehungder�elben,zuer�t
durch die Nehrung, die �ichals ein Damm vor

das Meergelagert, und dann durch die Ueber:

\{<wemmungender noch unbedäámmtenNogath
— Anbauder Niederung nach der Bedämmung
der Nogath — Wann der Boden der�elben

durchgängigurbar gemahtworden— Muth-
maßungenüber die er�tenAn�iedler.

Die elbinger, marienburger und danziger Nie-

derung hat einmaldas Meer bede>t, Dies zeigt
¿hreAn�icht,da �ieein großesBa��inbilden, wel:

ches dur< Berge in O�ten,We�tenund Süden

einge�chlo��eni�,und uur die Nord�eitenachdein
Meer ofen hat.

Das Meerwa��ermußlange in den�elbenge-

�tandenhaben. Hievon rührt der Drieb�and-her,
der für Meeresgrund gehalten wird, und �ichhier
äüberall,wenn gegraben wird, in geringer odex

größererDiefe, findet.
Man trit in den Niederungenauch keine Feld-

�eine,wie auf der Höhe,an, wie dies hon Har te

wi< in der Be�chreibungder drei Werder S, 5,
anmerket. Es mü��endaher bei den Wa��erfluthen,
die in der Vorzeit die Erde einigemalüber�chwemmt,
wodurch die Höhegebildet worden, die Steine erf
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dur<h nachfolgende Fluthen, wie die Höhe�<on

zum Theil gebildet war, fortgewälzt,und da �ie

an den Bergen der�elbenWider�tandgefunden,
hier abgelagert feyn.

Durch die Nehrung, die einen naturlichenDamm
gegen das Meer gebildet, i�da��elbein engere Ufer

einge�chlo��enworden, wobei das Haff, als ein

Bu�ende��elben,zurückgeblieben.*)

Wann dies ge�chehen,hievon enthältdie Ge-

�chichtekeine �ichereNachrichten.“Denn die Sage,
die Henneberger anführt,daß1190 und nachher
lánger als zwöôlfJahre ein heftiger Nordturm ge-

wuthet und nach und nach �oviel Sand vom Grunde

*» Das ungèé�alzeneWa��erdes Ha�fes,meint Pi-
�ans ki in den Bemerkungen über die O�t�eeS. 9,,
dem ih �elb�thierin im er�tenBande der Be�chrei-

hung von Elbing S. 479 gefolgt. bin, bewei�e‘gegen

den Ur�prung des Haffes aus der O�t�ee. Aber

dies fann nichts dagegen bewei�en. Denn die gro-

ßen Flü��e,die ihr Wa��exin?s Haff führen, fkön-

nen das Meerwa��erin einer langen Reihe von.

Jahren ver�ußthaben.
Dies große Gewä��er,ganz in der Nähe der

O�t�eeund nur durch eine �chmaleErdzunge von

¡hr getrennt, läßt daher �chrnatürlichdarauf �clie-

_fien, daß es mit der O�t�eeeinmal. ein Ganzes gee

bildet, be�onders da es no< mit ihr durch eine

Meerenge zu�ammenhängt. Dér Name, den das Haff
bei alten Schrift�tellernhat, da es mare recens (neues

Meer genannt wird, führt darauf, daß auch �ieder

„Meinung gewe�en,daß es nach der O�t�eeent�tanden,
%



47

des Meeres aufgethürmt,daßdadurch die Nehrung?
�ichgebildet und das Haff von der O�t�eeabge�chnit?
ten worden, wird �chondurch das Zeugnißder preu--

fi�chenSchrift�tellerwiderlegt,die berichten , daß
der preußi�cheApo�telAd albert 997. aus der Ge-

gend von Danzig - nah der Nehrung: gekommen.
Die Rei�endendes Königs Alfreds, die die�eGe:

gend im neunten Jahrhundert be�uchten,be�chreiben-

�olcheauch �chon�o,wie �ie�ichnoch heute zeigt.
So wenig als die Zeit dev Ent�tehung-der Neh-«

rung angegeben werden kaun; eben-�o-wenig:läßt�ich

auch über die Art und Wei�e,wie�ieent�tanden,et:

was Befkimmtes�agen.So viel i�twohl gewiß,

daß der An�aßvon: Sand, der die Nehrung gebildet,
in einer langen Reihe von Fahren ‘durcheinc-conti-
nuirlich wirkendeUr�achege�chehen�eynmuß. Herr
von Hoff), dem auch Herr Prof. V oigit *")-

hierin bei�timmt,glaubt die�ein, der Strömung:ge-

funden zu haben, die, wie �org�ältigeBeobachter:
unwiderleglich dargethan; in der-Ofi�eevon: Nordew:

nach Süden vorherr�chendund mächtigerwirkend,
als in andern Richtungen�ey."*) ;

Da nun die Stxrôme und’ Flü��e,wie dieWeichs
�el,Nogath und dex Pregel, ihre-Wa��erma��envon

Südennach Norden, alfoder naturlichenStrömung

H Ge�chichtedet Erdoberfläche,1822. Bd. 1. S.71,
>= Ge�chihtePreußens. 1827, Bd, 1. S. 11

+) Sollte dies vielleicht vondet Lon Norden nah

Südenab�chü��igenMeerödgeunde,An
a

oMDag
Y

A
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_ der Off�eegetadechigegen,in �ieergießen,�ohâttei
�iein alter Zeitda, wo beide Strömungenentgegere

geflo��eit,denSand, dèn�iemit �ichgeführt,abgelagert,
wodurchmit der Zeit die Nehrungent�kandenwäre.

Bei die�erHypothe�ei�taber die�esBedenken :

‘daß, wenn dur< die Strömungdes Meeres von

Notden nachSüden und durch das Entaegen�trömenn
der Flü��evon Súdennah Norden die Nehrung
ent�tanden�epn�oll,�ieauch da ent�tanden�eyn

müßte,wo beide Strömungenzu�ammentreffen.
Dies läßt�ichaber auf die Ent�kehungder ganzer

Nehrung nicht anwenden. Auf den Theil der�elben

zwi�chenden beiden Ausflü��ender Weich�el— die

Außen-und Binnennehrung— würde es eine An-

wendungfinden können,da die�erTheil vor die�en

Ausflü��enliegt. Wie �ollaber hiedur<h die Nehs
rung, die dein Haff gegenüberliegt, ent�tanden�eyn,
da die Nogath jekt an 2 Meilen von ihr ausfließt,
und în älterer Zeit, da �eitdem das Haff an ihrer
Mündung#d �ehrver�andeti�t,der Ausfluß no<
vielweiter entferntgewe�en?Der Sand al�o,den

�iemit �ichführet,kann nicht in einer �olchenEnt-

fernung von ihremAusfluß�ichaufgehäufthaben.
Es durfen aber die Flü��e,die der Strômung des

Meeres von Norden nah Süden entgegen fließen,
und da, wo �emit die�erzu�ammenkommen, den

An�atzur Enf�kehungder Nehrung gebildet haben
�ollen,hiebei niht zu Hülfegenommen werden.

„Dennes kann �chondie Strömungdes Meeres von
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Norden nah Süven allein die Ent�tehungder Nehz-
xung bewirkt haben, wenn hier der Meeresgrund=»

Erhöhungengehabt, an welche �ichder Sand dex

Strömunganfänglichange�eßtund in einer langen

Reihe von Fahren �oaufgethürmt-hat;daß er über

das Wa��erhervörgeragt und die Dünen gebildet.“

Seitdem nun die Nehrung ent�tanden,die das

Haff von dex O�t�eeabge�chnitten,i�tes kleiner gez

worden, und hat �ichvon dex angränzenden�Üdwe�k:

lichen Gegend — der Niederung = diè �olange von

dem�elbenganz bede>tgewe�en,allmählichzurückge?
zogen. Das nordö�tlichangränzendeLand i�nie
Haffgrund gewe�en,denn die hier an Reimannsfelde
und höherhinauf befindlichen hohen und �teilenUfeë
zeugen offenbar,daßdas Haff die�eGränzennicht
Über�chrittenund das dahinter liegendeLand zum
Urlande gehort habe.

- Herr Prof. Voigt **)machtés aus detLagè
der Höhenzügein Preußenund der Flü��edarin,
be�ondersdes bedeutend�ten,der Weich�el,fehr

wahr�cheinlich,daß unter den Wa��erfluthen,die in

der Vorzeit die Erdoberflächeüber�ktrömt;die legte

*) Noch �indlängs det Kü�tedeb Nehrung üntek

dem Wa��erErhöhungen— Reffkx genannt — und

wenn die, welche �ichhièetbaden,auf �eichten!By-
den éinè ganze Stiece in die See gehe und an ein

�olchesRef kommen,fo finden �ièhinter dem�elbeit

auf einmal eine beträchtlicheTiefe:
6) Ge�chichtePreußens,Er�terBandS. s;
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von SüdenundSüdwe�kennachNorden und Nord-

o�ten�ichaus großenWa��erbecken,die in den hier

gelegenenNachbarlanden viele Meilen weit �ichaus-

dehntenund ihren Zu�lußaus fernen Gebirgen er-

 Vielten, überPreußenergo��enhaben. Langemögen
die Wa��erma��en�ichdort ge�ammelthabéèn,bis

endlichdurcheingroßes Naturereignißjene Wa��er-

behälterdur<hbro<en�eynmögenund die Wa�}er-

ina��en�i<in gewaltigenStrömungen theils nach
Norden,theilsnachNordwe�kenhin ge�türzt.Hiebei
hätte�ichdas Strömbettéder Weich�elgebildet.

Daßdamals �{hondie Nehrung gewe�en,hievon

�cheintdies ein Beweis zu �eyn,weil die Weichfel
gegen die�elbe�chin zwei Arme theilt, wovon der

eine in die Off�ee,der andre ins Hafffließt.
Und von die�erZeit an datirt �ichdie Ent�tehung

der Niederungenüberhaupt,und al�oauh“ der el:
ding�chenNiederung, indem der dritte Armder

Weich�el,dieNogath, �ichdurch die�elbeins Haff
ergießt.Sie �eßtehiebei, weil �ieanfänglichnoch
nichteingedämmtwar, und daher ,- befonders im
Frühtahr,in einem breiten Strom floß,auf ihrem
ganzen Wege durch die Niederung, die damals ver-

inuthlich�chonMora�twar, weil in iht das Wa��er
von den Fluthen der Vorzeit lange ge�tanden,den

Sand ab, den �iemit �ichführte, Dadurch ward

der Boden der�elbenerhöht,und wenn das große
Wa��erdes Frühjahrs �ichverlaufen und dex Fluß
�ichin �cinStrombette zurückgezogen,fo blieben zu
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den Seiten Sümpfe �tehen.«Die�ewurden im

Sommer mit Wa��erpflanzenbe�eßt,welche gegen

den Winter ab�tarben,niederfielenund dadurch neue

Erhöhungenauf dem Boden bildeten.Dies wiedet-

holte �ich-alleFahr und �o-tratineiner langen Reihe
von Jahren auch in den niedrig gelegenen Gegenden
der Niederung,die durch den Durchflußder Nogath
alljôhrig über�chwemmtwurden, Land hervor, da

es in den höher

-

gelegenen durch Austrocknen dex

Morâ�te,die nicht mehr durch audreWa��erfluthen

Über�chwemmtwurden, allmählichent�tandenwar.

Die ver�chiedenenLagenvon Sand, Lehmund
Moorgrund, die �ichin der Niederung, wenn da�elb�t
gegraben wird, finden, find Zeugen von den Auf-

lagerungen und Nieder�chlägen,die bei MeRLoeEUeberfluthungen ge�chehen.
Das auf die�eArt ent�tandeneLand. wáavor

Bedâmmungdex Nogath an den im Sommer troc>-

nen Stellen benust �eyn; es können auch an Oer-

tern, die von dem Strom entfernt und wo die Mo-

râ�te,die von den Wa��erfluthender Vorzeit �tehen

geblieben,�chonausgetro>netwaren, einzelneWohn-
�ißeaufge�chlagen�eyn,aber es hat damals no<
Fein Dorf in der elbing�chenNiederung angelegt �eyn
Fônnen, weil für eine große Strecke von zu�ammen-

HhangendemLande, welche zur Anlage eines Dorfes
erforderlichi�,wegen der im Frühjahr allemal zu
erwartenden Ueber�chwemmungkeineSicherheitzum
Anbau de��elbenwar.
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Nur vomgroßen und kleinen marienburg�chen
Werder,führtSchü $") an, daß,ehedie Weich�el

und Nogathbedâmmtworden, wozu der Anfang

1288gemachtward, darin 5 Dörfer, die aber nicht

genannt �ind,gewe�en.Aber beide Werder liegen

�owohlhôherals auch weiter entfernt von dem Aus-
flußder Nogath, als dîe elbing�cheNiederung, und
die�ewar daher der Ueber�chwemmungder�elbenim

“Frühjahrmehrausge�estals jene, woher �ienicht
‘angebauetwerdenkonnte. Er�tnah der Vedâm-

mung der Nogath,wodurch �iegegendie�eUeber:

\{wemmungenge�ichertwurde, ge�chahdie An�iede-

lung in dem jen�eitigenTheil der�elbenoder dem efs

bing�chenWerdey,welcheshöherals der die��eitige

Theit liegt,und dahev einen be��ernAbflußnach dem

Haff hat. Denn der die��eitigeTheii oder der Ellet-

vald ward er�t4565 zur Bebauung ausgethan,
Aber im Werder ward bald dur< den Fleiß der

An�icdler,die begün�tigtwurden, indem �iein den

er�tenJahren nicht �charwerkenund �cho��endurf:

ten, **)�oviet Land gewonnen, daß einigeDörfer

ent�tanden,wie Für�tenau,Groß - und Klein-Maus-

dorf und Lupushor�t.Die�e�ind.die älte�tenim

Werdeyr. In einigender�elbenmußdie Urbarma-

<ung des Landes �chon1300 vollendet gewe�en
�eyn,weil die angeführteBegün�tigungvon Be-

fveiungvon Zîns damals hier �chonaufgehdrthatte,

*) Chronikender Lande Preußen,Bd.2. S. 47,
2) S<úß ám angeführtenOrte,
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“

Denn nach alten Kämmereire<nungetihat dieStadt
“im genannten Jahr �chonZins von dem hier gelege-

nen Lande erhalten. *)
1348 ward den Bauern, die an Fei:Paute vb:

ten, welche nach alten Charten neben dex Nogath
von Schadwalde bis nach Lupushor�tfloß,von dem

Sreßler Fohann von Langeroc> die Verpflich-.
tung auferlegt, an der�elbeneine Strecke zu dâmmen**)
und 1378 wurden die 4 DôöxferFür�tenau,Klein-
und Groß-Mausdorf und Lupushor�tvon dem Hoch-
mei�terWeinrich vou Kniprode zum Damm-

recht aufgenommen **) und ihnen gleich den Dôr-

fern des großenWerders die Strecken vom Damme.

angewie�en,welche�iean ihrem Theil zu unterhalten

Hatten. Sie �ind aber damals nur die einzigen
Dörfer im elbiug�chenWerder gewe�en.Denn es

Heißt in dem darüber ertheilten Privilegium aus:
drücklich: „Wäre es, ob die vorgeuanuten Bürger
znehr Dörfer ausgeben, die �ollenvon ihren Huben

gleich thun in aller Wei�e,als von: den Huben der

genannten Dörfergethan.wind.“ |

* Nach Wai��el S. 102, �oll die Befreiung von

Zins auch nux guf, 5 Jahre ge�eßtgewe�en�eyn.

%*) Lib, Privileg, SG. 266. Das.Original befindet �ichim rathhäuslichenArchiv.
85%) Das Original i� ebenfalls im rathhäuslichen

Archiv,auch abgedru>t in drn Preuß.Sammlun-

gen T. 11G. 96. 1577 wurden die�eDörferauf
152 Hufen. gerechnet,
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__Ev�kin dem-‘achtzehntenJahrhundert i�der

: Boden:der jeú�eiligenNiederung durchgängigurbar

gemacht und angebauet worden, Denn bei der

‘Revi�ion,die 1715 der köônigl,preuß. Intendant,

"Hofrath Braun mit dem Rath an�tellte,um die

Jntradei des Territoriums für die Fônigl.Ka��ezu

‘verbe��ern,fanden �ichnochviele unbebaute Hufen,

‘diekeinen Zins erlegten, welche nach der Zeit in

“Zins ge�egt�ind,Auch �ind damals einige neue

Dôdrfer,wie Wald: und Lakendorf durch Austhuung

«der Einmictheländereienfundirt worden.
-

Hiedurch

‘�indauch die alten Dôrfer vergrößert.

Die Einmietheländereienbe�tandenaus ausge-

hauenen Waldungen, wie des �kub�chenund jungfer-

�chenWaldes, oder aus Weideland und Strauch-

tampen. Es ward hiebei nicht alles Einmiethelgud

ausgethan, �ondernver�chiedeneWeiden wurden zur

"Admini�trationbe�timmt,wie die Admini�frations-

�tückeNobacherweide, Wolfszagel und N eulanghorff.

Es fehlt an hi�tori�chenNachrichten über die

er�tenAn�iedelungenin den Dörfern des elbing�chen

Gebietes, Aus den ver�chiedenenDialekten  die-in

‘einzelnenGegenden und Dorvf�chaftennoch ‘Herr-

�chend�indund �ichmerklich von einander unter�chei-

‘den, láßt �ichim Allgemeinen die�es�chließen:daß

die er�fendeut�chenAn�iedler �chonver�chiedenen

Ur�prungeswaren.

i

Sowohl auf der: Höhe
— mit Ausnahweder

Niederdörfer— als in der Niederung wird plait-
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Deut�chge�prochen,woraus auf eine Ab�tammung
der er�tenAn�iedleraus Niederdeut�chlandund den
Niederlanden zu �chließenwäre, worauf auch die

Ge�chichtegewi��ermaßenführt. Denn die er�ten“
Anbauer der Stadt �tammtenja aus Lübeckund
andern Städten Niederdeut�chlands,wo damals

allgemeinplattdeut�chge�prochenwurde. Die�e
Mundart hat �ichin der Stadt dur den Zufluß
von Fremden mit der Zeit zum Hochdeut�chenge-
bildet, auf dem Lande aber, welches die�enZuflu�s

“nicht hatte, erhalten,

In den Dörfernder höch�chenNiederungnähert
�ichdie Mundart der hochdeut�chenAusfprache.
Vielleichthaben�pätereAn�iedleraus Oberdeut�chs-
land die plattdeut�cheAus�prache,die �iehier fan-
den, verdrâugkt,

|

Da die Niederunggrößtentheilsdur< Menno-

niten, die �chon1550 aus den Niederlanden nach
Elbing kamen, angebauet worden , �ohaben die�e
ein Plattdeut�cheseingeführt,welchesdie Breiteder

Sprache der Holländerhat, und �ichdadurch‘von
der Aus�prachede��elbenauf der Höhemerklichun
EE

Fn den Fi�cherdörfernZ

Zeyer, Stube und Jung-
fer wird das Plattdeut�cheauf eine eigene Art, die

in manchen Wörtern be�ondersden Vocal a �chleppt
und ¿etrt, ausge�prochen,welche Aus�prachedex in

Offfriesland nahe fommxt und von

ie�yherzu�kam-
men �cheint.

Ff
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Die Präfekturendeselbing�chenGebiets, die

le unter polni�cherHoheitverwälteten..

Die Ländereiendes Territoriums wurden vor

dex kónigl.preuß.Be�i6nahmeder Stadt nach den

Verwaltungsbehörden,dem Außenkämmer- , Lands

aide Fi�chmei�ter-und Ho�pitalöamtabgetheilt.

Das Außenkämmeramt verwaltete die Län-

dereien,welche der Stadt von ihremer�tenOber-

“herrn,demdeut�chenOrden, durch das Fundations-

privilegiumvon 1246ertheilt worden. Dies waren

ibre eigentlichenPatrimonialgüter(bonahereditaria)

und dazu gehörte
ga, guf dex HöheBevendshagen, Damerau, Stag-

nitten und die freien Bürgerhöfebis Wogenapp
und mit Aus�chlußde��elbenz

: b, die die��eitigeNiederung mit Ausnahme des

Di�triktszwi�chender alten Nogath und dem

_
kleinen maxienburg�chenWerder ; )

e, dije jen�eitigeNiederung außerJungfer.
Das Landrichter- und Fi�chmei�teramèt

verwaltete die Güter, die die Stadt bei ihrer Ueber-

gabe an die Krone Polen vom KönigeCa�imir

4457 durch das Haupitprivilegiumge�chenkterhal-

ten, die daher bona ex. donatione Casimiri genannt

wurden,und zwar

1, das Landrichteramt dijeHöhe mit Aus-

nahmeder unter 2, angeführtenOrt�chaften,

> Be�chreib.von Elbing 3. Bd. 2, Abtheil, S. 15. A.
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die zum Außenkämmeramtund des Vorwerks

Spittelhof, welcheszumHospitalsamt gehörte;
In der die��eitigenNiederungden unter b. ex:

wähntenDi�triktzwi�chender alten Nogath und dem

kleinen marienburg�chenWerder.
Da 1246 die Stadt die Niederung vom Orden

erhielt, war die�erDi�triktnochgrößtentheilsSumpf
undMora�k,Nach der Bedâmmungder Nogath
trat hier Land hervor, und bewuchsmit Ge�träuch,
Der Orden benuste hierauf die�esneue Land, und

es zin�etean das Schloß zu Elbing. 1457 ward
alles Land, was an das Schloßgezin�et,der Stadt
vom KönigeCa�imir ge�chenktund dadurch ward

auch diefer Di�trikt-ihrEigenthum, der nah und
nachurbar gemacht und ausgethan wurde. ")

11. Das Fi�chmei�keramt,welches die Ver-

waltung über die der Stadt zugehörigenFi�thereien
im Elbing, Draufen, Haff und den kleinen Strômen
und die Fi�cherdörferJungfer und Streckfußhatte,
die vorher mit den Fi�chereienzum Fi�chamtedes
Schlo��eszu Elhing gehörthatten.")

*) Be�chreib,von Elbing 3, Bd, 2. Abth. S. 13:
2%) Bis zum dreizehnjährigenKriege hatte au< der

Hof zu Vogel�angauf der Nehrung und die Vogtei
Prebbernau und Kahlbergzum Fi�chamtedes elbing-
hen. Schlo��esgehört. I1sr, Hoppii [Manuscripta,
Tom, 1, S. 246. 1509 re�ignirtenhierauf die El-
binger. Lib, Privileg. S, 100,
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Das Hospitals amt verwaltetedie Güter,

diedemHeil.Gei�t-Hospitalgehörten:
|

4. imelbing�chenGebiet das Vorwerk Spittelhof,
:2. in OftpreußenReichenbach,Neu- und Altkuß-

“feld und Buchwalde,

3, im Tolkemit�chendas Dorf Birkau,

Die Hypotheken-
: Bezeichnungder Ort- und

Doktf�chaftendeselbing�chenGebietes,

tach der Einrichtungdes Hypothekenbuch®,

die im 2, Bande dex Be�chreib,von ElbingS. 11.

angegeben, i�tdas elbing�cheGebiet in 3 Krei�e

—ingetheilt,und da die Stadt die BezeichnungLit,

A. erhalten, i�die Höhemit B,, die Niederung

M der Nogath mit G, und jen�eitsmit D,

bezeichnetworden. Die Ort- und Dorf�chaften

�ind,wie bei den Theilen der Stadt, mit fortlau-

fenden rômi�chenund die einzelnenGrund�tückemit

deut�chenNummern bezeichnet,

Hypothekenbezeichnungder Hôhe Lit..Y.

Die freienBüxgerhöfe:B, I. Engli�cherBrun-

nen, 11, Emaus, 1, Koggenhöfen,IV, Groß

Röbern, V. GroßWogenapp, VI, Klein Wogenapp,

VIT; Reimiannsfelde, VII. Neu Schönwaldeund

Eggertswü�te,IX, Alt Schönwalde,X. Neu Eich-

Felde, Xl, Alt Eichfelde, X11. Drewshof, XTIT,

Helwingshof,XIV, Rodenland, XV. Stolzenhof,
XVI, Klein Bieland, XV11. Groß Bieland, XVI,

Tannenberg, XIX. Roland und Kupferhammer,
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KX. Freiwalde, XXL, Beken�kein,XXI1, Groß

We��eln,XXUk. Vogel�ang,XXIV, HechtsHube
oder Jung�chulzenWald, XXV. Klein Deichhof,
XXVI, Wittenfelde,- XXVII, Dhonberg, XXVII,

Pfarrs "Wald, XXIX, Deichhof, XXX. -Deichfelde,
XXXI, Stagnitten, XXXII Dambißen,XXX1IL,

KleinStoboy,XXXIV. Weingarten und Weingrund,
XXXV. Eichwaldund Kärb8wie�e,XXXVTL. Tre-

tinchen Hof, XXXVI, Spittelhof, XXXVIII,

Bollwerksfrug, AEO Succa�e.
:

:

B.* XL, Lénzeit,XLI.Döôrrbek,XLU, Groß
Steinorf,XLII. Baumgart,XLIV. Kônigshagen,
XLV. SZrunz, XLVI Damerâau, XLVII. Be-

rendshagen, XLVI1IIL Groß Stoboy, XLIX. Serpin,
L. Wolfsdorf, LI. Poméhrendorf,LIL. Grunau,
LIIL Böhmi�chgut,LIV. Neundorf, LV, Preu�ch-
mark, LVI. Kämersdorf;,LVIL Plohnen, LVII,

Meislatéin, LIX, Bartkam, LX. Wekliß,LX[,

Alt Kußfeld,LX1I1, Neu Küßfeld,LXU1. Buchwalde,
LEXITV: Reichenbach,LXV. BVirkfau,LXVI, Große
Hospitalskampè,LXVIL Kleine Hospitalskampe,
LXVIIL Alt�tädt�cherRoßgarten, LXIX, Neu-

�tädt�cheFähre, LXX, Fährwie�en,LXXKL.Herren:
Keil, LAXIL Herren Eichwald, L.XXIIL. Neu�käd-
ter Abbruchsland,LXX1V, Stadtfeld oder Ka��en-
land, LXXV. Grunauer Wü�ten,LXXVI, Schön-
mohr , LXXVIL Damerauer Wü�ten,LXXVIIL,

Hoppen Wäldchen,LXXIX, Ochl[mühle,LXXX-
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Sirauchmühle,LXXX1, WalkmühledesBuchitäs
chergewerks,LXXXII, Walfmühle, LXXXIIL
Schereswü�ten,LXXKIV, Eichwald, LXXKXV,

RakauerWald, LXXRVL,Ziegel�cheunt,LXXKV IL

Ziegelwald, LXXXVII, Panflau, LXXXIX, Dórn-
Bu�ch,LXXXX.Lootfenßhaus,LXXXXI, Fuhrleute
MNoßgarten,LXXXX11, HerrenWie�en,LXXXX1I,
Lohmühle und Windmühle, LXXXXIV,Ziegel
werder, LXXXXV,Sandberg.
HypothekenbezeichtungdarHiederung

die��eits der Nogath Lit. Cia
C. TL Terra nova, IL. Fi�cherêcampe;-41, Kra

pholsdorf, 1V. Fi�cherlô�er,V. Ellerwald;
Er�teDrift 1— 33

Zweite «+ 34— 69.

Dritte + 7T0— 123.

Vierte «+124 — 170.

_Fün�te: 4741—213-

V1, KleinWic>kerau, VIL. Groß Wikeraw,. VUL,

Nogathau, 1% Hoppenau und Clewmenterfähr,
X. Schwarzdamm, Xl. Schlamm�ack,XIL. Neuz

fir, XII, Môdsfenberg,KX1V; Fichthor�t, XV-

Fricdrichsberg, XVI. Moosbruch, XVII, A�chbuden,

XVIII, Neuhof, XIX. Roßgarten,XR. Kärbshor�t,
X X1, Kärhbswald,XXIL. Streckfuß, XXIIL, Ströôz

vien, XXIV.-Cla��ensHöfchen,XXV, Wanfau,
XXV, Alt�kädt�cheFähre, XXVIL. Bürgerpfeil
Und Schueidemühle,XXVIII, Herrenpfeil,XXIX,

�ingersCampe, XXX, Reichenbach, XXX1, Boll-
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wet, XXRI, vor der rothen Bude, Wittwe Thron,
XXXIIL. Stutthof, XXXIV,pre Land her

Fichthor\f.

ASTEitte R RREder R A
Tabti: D;

DL Zeyer, IT. Ro�engart,IL. ZeyersVor-
Der - Nieder - und Außencampen,1V. Stuba, -V.

Neudorf, VI. Langehor�t,VIL, Walldorf, VIII
Keutelau, 1%. Jungfer, X. Hegewald, XI. Neus,

ffädtexEllerwald, XI]. Gränzdorf,X11, Golds
berg, XIV. Für�tenau,XV, Für�tenguerweide,
XV! Blumenort, XVII. Ro�enort,XVII, Lafenz

Horf, X1%. -Krebsfelde,XX. KleinMausdorferweide,
XXI. Klein Mausdorf, XXI[, Groß Mausdorf,
XXITIL, Lupushor�t,XXIV. Einlage, XXV.-Robach,
XXVI. Wolfsdorf, XXVII Hor�terbu�ch.

Die Gewä��er.

__Von die�eni��chonim er�tenBande dev
Be�chreib.von Elbing S. 326 — 475 =gehandelt
worden, wozu ih noch die�eNachträgeliefere,

Der Drau�ei.

Die Größede��elbeti�t0,3127 [Y Meilen?
Hievon gehören zu Elbing 0,0962 [] Meilen
und zu Marienburg 0,2165 [] Meilen, Bei dee

Ankunft-des Ordens hatte er einen viel bedeuten--

dern Umfang. Die Namen der ‘nahe um ihm
gelegenen Dörfer, als Stre>fuß, Schwansdorf,
Rofenort, Althof, Neuendorf, Die deut�chenUx-
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�prungs�ind,deuten auf das allmählicheZurück-
treteit die�ésSees, wodurch - der Bodentro>ken

undangedauetwurde.

Fû O�tenhaben die Höhenvon Gri daf
�eineGrânzegebildet*), und im We�kenliefnoh 1350

feinGelßä��erbis in die Feldmark von Dhiergart,
wie die Ver�cHteibltitgdie�esDorfes voi! die�em
Jahrbezeugen
DiE vielenBáken und Flü��e,die in ihn �ys.

“inen,haben-ihnverflächt."‘Von Ofen römen das

�pittelhöf�{eFließ, die großegrunau�cheVäfx-die
fleine-Bâk,die hansdorf�che,meislatein�che- und

plohnen�cheBâk und die Flü��eElske, Weske-und
Kleppeund von Norden die hobendörf�cheBâk und:
die Sovge in ihn, Hiedurch i�er verflächtundant
�einenUfern Land ange�ett.

-

O

Er be�tehtjetztgrößtentheilsaus Campen| die

mit RohrUnd Strauchbewach�en�ino. Die mei-
�teiündgrößten�ind“an ‘der �üd- dftlichenSeite.
Die, welchehier“zu Weskenhofgehören,werden
jährlichbis zu 1000 Réthlé- verpachtet. An dek

nördlichenSeite und an der öfklichen,�oweit das

elbing�{eGebietreicht,wd die Bäken ein�krômen,
i�harter Grund und hieë�inddaher wenigere Cant-
pen. Die lbing�heFntendantur verpachtet nuk

2 bedeutende Rohrkampenzu 67 Rthlr. Hingegen

“%) ‘Pisanskide montibus Prussíae. “p, 7,

“Voigt Ge�chichtePreußens.

.

1, Bd, S, 485.
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añ der �üdlichenUnd we�tlichenSeite i�tver Grunv

weih. Es wach�endaher hier mehr Wa��erpflan-
zen, die, wenn �ieverwe�en,niederfallen und den

Boden erhöhen. Ueberdem treibt der Wind, wen

er im Frühjahr aus Norden und Nordo�tenweht,
den auf der Oberfläche\<wimmenden Schlamm,
die Rohrwurzeln, das Ge�trüppeund diedurch den

Froff von den Campen abgeri��enenStücke hither,
wodurch immer neue An�áßege�chehen,die dur<
den Sand, welchen die hier ein�trömendeSorge mit

�ichführt, fe�twerden, Von dem Schlamm und
dem, was �on�tauf der Oberflächedes Wa��ers
�{wimmt,wird, wenn auch der Wind aus We�ten
und Süden nach dem ö�tlichenund nördlichenUfee
treibt, wenig da�elb�tange�eßzt.Denn es geht
größtentheilsmit dem Strom in die marienburger
und elbinger Lache und macht hier An�áse.Aus
die�enUr�achenhat das ö�tlicheund nördlicheVfer
des Drau�ens wenigerCampen als das we�liche
und �üdliche.

Das auf den Campen gewach�eneRohr wird
im Winter, wenn der Drau�enmit Eis bedeckt i�t,
abgehauen, und im Frühjahr werden die Stobben
davon, die �tehengeblieben, ange�te>tund abge-
brannt, damit die Wurzeln ungehindert neuen Auf-
�chlagtreiben können.

Auf den ent�tandenenCampen wäch�kzuerf
Schnittgraë,dann Rohr und Strauß, und zulegt
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Calntus, (vodurc<�iemit derZeitu fe�temLande
werden. -

Dex Fi�chfangim Dina i�tniht mehr �s

ergiebig, wie er gewe�en.Die Ur�achen,die hiezu
beigetragen, �ind

:

{H daß er von Fahr zu Jahr ver�lächtund

dadurch �eineWa��erma��everringertwird ;

2) daß das. Wa��erin ihmdurch die Campen,
_ whe�olcheju fe�témLandewerden,faul wird, wodur<

die Fi�cheim Sommerbei heißenDagenab�terben;

3) daß im Haff �elb�t,aus welchem �ieim

Frühjahr nah dem Drau�enziehen,um hier, als

in einem �eichternWa��er, zu laichen, �ichimmer

mehr mit Kraut bewach�ene�eichteStellen finden,
an welchen�ielaichen könnenund Nahrung haben,
und daher niht nah dem Drau�enziehen.

Die nordö�tlicheSeite des Drau�enshat Ma-

rienburg, die �üdwe�tlicheElbing zu befi�chendie

Befugniß, Die Grânzehievon i��owohlauf der
Ender �ch�chenals Kop pin�chenCharte. bezeich-
net, Die Gränz�teine�elb�k,die bei der Theilung
gelegt worden, befinden �i. jeßt in den Campen
und �ind�chonunter der Erde,

Die Ender ��e Charte i�1753 ge�koc<en.
Auf der�elben�inddie damals vorhandenen Cam-
pen des Drau�ens verzeichnet, Vergleicht man

die�eCharte mit der je6igen Be�chaffenheitdes
Drau�ens,�okann man daraus er�ehen,wie fehr
er �eitder Zeit verwach�en.
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Es i�tauffallend, daß Elbing ganz an maviens

burg�chenund Marienburg größtentheilsan elbing-
�chenUfern den Fi�chfanghat. Elbing hat aber
1469 die�eSeite des Drau�ensdem Schlo��eMa-

rienburg, welches�i die�elbevom KönigeCa�imir

gusbat, auf �einZureden abtreten mü��en,weil
die Herren des. Schlo��es�ichbe�chwerten,daß �ie

wenigFi�chereihätten,und die�enur �chlechteFi�che
liefere. Die�ermächtigenFür�prachekonnte nichts
abge�chlagenwerden, da der König 1457 der Stadt
den ganzen Drau�enge�chenkthatte. Das Schloß
Marienburg gabdamals zwar vor, daßdie�eSeite
ehemalsdem�elbengehörthatte; dies Vorgebenhat
aber keinen Grund, da vorher der ganze Drau�en
an das elbing�cheSchloß gezin�et.

Die Seite, wo Marienburg fi�cht,i�tfi�chreicher,
eil hier reineres Wa��eri�k,indem �oviele Bäken
und mehrere Flü��ehier ein�trömen,wonach die

Fi�che�ichziehen. Daher auch �eiteinigenJahren,
wiewohl auch auf die�erSeite der Fi�chfang�ich-
vermindert hat, die Pacht für den�elben�ichglei<
geblieben, Sie i�t,den Fi�chfangin der marien-

burger Lachemit eingerechnet, �eitmehrern Jahren
433 Rthlr. 10 Sgr. gewe�en.Dagegen hat \�i<
die Pacht, auf der elbing�chenSeite verringert,
Sie war von 1816 bis 1819 502 Rthlr.,

:

von 1820 bis 1824 351 Rthlr.,
und i�tvon 1825 bis 1831 331 Rthlr.

Z*
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Es úbet�teigt‘zwar die�ePacht�utitieweit

biviciiidwelche für die Fi�chereian der mariens

burg�chenSeite gezahlt wird. Das rührt aber

nichtvon dem reichern Fi�chfangean der elbingeL

Seite, �onderndavon her, weil in der Pacht mit

die Nusung des ange�hwemmtenLandes, welches
an 20 Morgen beträgtund der Aalfang in deb

elbinger Lache mit inbegriffeni�t.Die�eraber i�
“

hier weit bedeutenderals in der marienburgerLache,
“

die �chrver�chlämmtund verwach�enift. *)
i

41829 im Anfangedes Aprils �chwollder Drau�en

von den in ihn fließendenBächen, die von dem

Aufthauen der auf den Bergen der Höheden Winter

ber gefallenenungeheurenSchneema��eungewöhn-

‘Ti angefülltwaren, übermäßigan. Und da um

die�eZeit ein anhaltender Nordwe�iwindwehte,
der das Wa��eraus dem Haff dur den Elbing
in den Drau�entrieb, welcher den 9. April unge-

-

mein heftig war, \o verhinderte die�erden Abfluß

des Drau�ens. Dies verur�achte,daß er ant

re�tlichenUfer, wo er zwar Umwallungenhat, da

die ö�tliheSeite wegen der hier hohen Ufer gar

nicht umwallt i�k,die aber nur niedrig�ind,vorzüg-

*» Der Pächterzahlt daher auh, außer der genantt-

ten Pacht fur die Fi�chereiüberhaupt,die an die

FöniglicheIntendantux entrichtet wird, noh an die

clbing�heKämmerei,unter deit Namen Aalgeldet,
für die vorher iù nacura geliefertes Aale, 86 Rthle.
20 Sgr,
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lich an Reichhor�k,übertrat und die marienbutg�che
Niederung über�wemmte,wovon auch im elbing-
�chenGebiet Streckfuß,Roßgarten,Kärbshor�kund

die umliegendeGegendunter Wa��erge�estwurden.

Hiezu kam noch, daß auch der Dhienefluß,der eben-

falls nur niedrige Dâmmehat, die�elbenüberfluthete,
da er in den übervollen Drau�ennicht abfließen

Fonnte, wodurch das Wa��erin die�erGegend bis

auf eine Höhe von 5- bis 6 Fuß gebracht wurde.

_ Die âlte�kenLeute wußten �icheiner �olchenUebex-
�{<wemmungvom Drau�ennicht.zu erinnern.

Die Bewohnerdex niedrig liegendenHäu�er
mußten der ihnen drohenden Gefahr des Ein�turzes
der�elbenweichen und ihre Zuflucht zu den höher

gelegenennehmen, Hier wurden �ieneb�tdenen, die

ihre Wohnung nicht verla��en,dur< den Hülfsver-
ein *), der �ichhierauf gleich in Elbing bildete,einige
Wochen lang unterhalten und ihnen hernach au<

Zu�chubgegeben, ihre Wirth�chafteiter fortzus
�etzen.

*) Es wird de��elbenund der ihm ver�chafftenHülfssz
quellen. durch die cingenommenen CoUektongelder,und

der Vertheilung der�elbenunten. um�tändlichgedacht
werden, da auh zu gleicherZeit durch Uebertretung
des neuen Mühlengrabens zwi�chenFi�chauund

Somnerau die die��eitigeund durch den �chadwalder
Dammbruch die. jen�eitigeNiederung über�hwemmt

war, und der Verein�ûralle die�eUeber�hwemmten
zu �orgenhatte.
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Es wurdenzwardurch thätigeEinwirkung det:

Kreis: und Ortsbehdrden die Umwallungen des

Drau�ensund der Dhiene, wiewohl mit großenKo-

�ten,indemdie hier gänzlichfehlendeErde mit Prahs
“menhingebracht werden mußte,bald wieder herge-
�tellt,aber das Wa��erdex Ueber�chwemmungward

micht�obald wegae�chat,weil die�eGegend das

“niedrig�teTerrain imganzen elbing�chenGebiet hat,
‘unddie Wa��erabmahlmüblen,wodurch allein hier
das Land trocken gelegt wird, bei dem lange anhal-
tenden hohenWa��er�tandeim Elbing und Drau�en

wenig wirken konnten. Er�kgegen Ende Augu�t
wurdendie höhergelegenenStellen trocken, Doch
‘war auf die�ennuk wenigGras, weil die Sode von

deimlangege�tandenenWa��erausgefault war. Der
überausna��eHerb�thindevtehierauf theils die Be-

acterung, theils vérdarb er die œusLge�treuteSaat.

Daherdie�eGegend,obgleichihreUeber�chwemmung
nur. voin Drau�enund dem Thieneflußherrührte,
mehr gelittenhat, als die jen�eitigeNiederung, die

zu gleicherZeit durch einen Dammbruchder Nogath
bei Schadwaldeüber�chwemmtwurde, nach welchem
das Wa��erin ihr zwar höher�tand,aber �ichge-
�<hwinderverlief.
Der Fi�chfanghatte �i<na< die�erUcber-

(<wemmung�ehrim Drau�enverringert. Es wur-

den im Sommer, Herb�kund dem darauf folgenden
Winter wenigeFi�cheim Drau�engefangen; denn

ehederDrau�enaufging, hatte �i<der Fi�chvon
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vem trüben und �chlammigtenWa��er,welchesvow

den Bäken und Strômen an der O�t�eite�ogewaltig

ein�trômte,entfernt, und �ichnach der We�t�eitebe-

geben, wo reineres Wa��erwar, und da hier Ueber-

fluthungen ge�chahen,�oging er mit dem Sturz des

Wa��ersaus dem Drau�en in's Land. Dagegen

hatten die Ein�aßender marienburg�chenNiederung

auf ihrem Lande anfänglicheinen reichen Fi�chfang,

der �ichaber, wie das Wa��er�cichterund faul

wurde und-die Fi�che
d

davon «b�tarbeanbald.wieder

verlor.

Der Elbing-
AmUnter- oder Fi�cherbaumi�t de Elbing148

Fuß breit und 20 Fußtief, am Oberbaum 174 Fuß

breié und bis 15 Fúß tief.
1424 war der Vor�chlag,den alten Elbing, wel=

her der Arm die�esFlu��esi�,der in We�tenan

der rothenBudé fließt, zuzudämmen.Der Beraz

‘thunghierüberwohnte der Compthur vom Schlo��e

zu Elbing:bei, auh waren dazu die Ge�chwornerx

aus beiden marienburg�chenWerdern eingeladen,
weil die�e,indem damals noch die' Nogath dur
die�ebeide Arme des Elbings in das Haff abfloß,

dabei intere��irtwaren. *) - Sie mü��enaber ihre

Ein�timmunghiezu nicht gegeben haben, denn die

Zudämmungge�chahnicht.
1756 den 8. Oktober war bei dem tronen Herb�E,

und demanhaltenden Südwe�iwinde�owenigWa��er:

* Rup�on Annalen M�cpt.unter 1424.
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im Elbing,als beiMen�chengedenkenuichtgewe�en?

Der Unterbaumlag zum Theil auf dem Trocknen

und im Drau�enkonnte kein Kahn fahren ")

Wie das Fahrwa��eram Ausflußdes Elbings
in's Haff bis 1847 gebauet worden, i�im er�ten:

Bande der Be�chreib,von Elbing von S. 343 — 402

angeführt.Ich habe daher nux zu tutte wgs

�eitdemhierin ge�chehen.

“Herr Hafenbau-Ju�pektorv. Alten, der auch,
wie vorher,den Bau nach den von der Hafenbau-
commi��ionihm gewordenen Vor�chriftenfernex

techni�chgeleitet, hat wiéder die Gefälligkeitgehabt,
mir yon der Fort�esungdes Baues eineum�tändliche
Nachrichtzu geben, die ich, da �iemir aus keiner

be��ernQuelle zukommenkonnte, hier mittheile.
Es wurden noch bis 1821 9 Valkenka�ten,ganz

nach der bisherigenBauart, zwi�chendem 6. und

2. Triangel*") in einer Strecke von 354 Fuß er-

*) Rup�on 2c: unter 1756,
%*) Die Triangel�indjet gröèßtentheilsverfallene

Hafenwerke. Von einigen der�elbeni�tkaum die

Stelle zu kennen,wo �iegewe�en.Sje waren, wie

äm er�tenBandeder Be�chreib,von Elbing S. 380

: angeführtifi, 1789 von dem Ober�chleu�en-In�pektor
« Pahlay vorge�chlagen,und es wurden von 1790

an an dex we�tlichenMole gegen die Haff�eite7
der�elben,in einer Entfernungvon 100 Ruthen
von einander, exrichtet. Zwei Schenkel der�elben,
jeder 66 Fuß lattg, waren, an der Grundfläche58

Fuß audeinander,an die we�tlicheHafenwandgelegt.
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richtet, Fürdie Fußgängerlagen vom: 2. bis 7.

Friangel Bohlen�teige,Die nun fertige Hafenwand

Sie wurden durch doppelte Pfahlreihen gebildet,
die Pfähle �tanden9 Fuß von Mittel ¿u Mittel

entfernt und die Breite devSchenkel zwi�chenden

Pfählenbetrug, 6 Fuß, Dex Raum zwi�chenden

Pfahlreihen war mit Strauch, und darauf gelegtem

Ro�twerk,mit Bohlen bede>t, worauf Steine lagen,
ausgefüllt,

Der Zweek die�erTriangel. war lediglih, das

aus der Nogath kommende Eis von dem Werke

abzuhalten. 4806 wurde noh dev 2., 3,, 4, 5.

und 6. Triangel wieder herge�tellt.Jett MOLO
die Unterhaltung der�elben,da es. eine eigeneSache

â�t,die Richtung des Eisggnges vorher zu. be�timmen.

SámmtlicheTriangel, waren auf NW. gerichtet.
Der er�teTriangel, ward da ge�eßt,wo vormals

_ die neue Bake �tand,welche Stelle daher noh
der er�teTriangel genannt wird, obgleich �ie�{<on

ganz mit Erde be�hütteti� Von hier wired die

Zählung dex Triangel. angefangen. und damit bis zum

2, fortgefahren, wo. jet das. Endedie�erMole: if.
‘

An. der. o�tlichen.Mole i�, �oleicht nicht ein

Eisgang zu befürchten."Daher hier auh in frühe-

zen Zeiten. keine Triangel, angelegt �ind. Denn

wenn hiex ein Eisgang �eyn,�ollte, o müßte er

dur das Eis ge�chehen,welches gus der Nogath,

und Weich�elgekommen,noh. im. Haff treibt, und,

durch nördlicheStürme zurückgetricben,�ichauf, die

Mole fet. Finden nun um. die�eZeit keine der-

gleichen Stürme �tatt, �ogiebt es hier auch,keinen

Eisgang, worübermehrere Jahre. vergehenkonnen.
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hatte ein leidlichesAn�chn. Sie würde mit ihren

Balkenka�ten,wenn niht Sturm und hoher Wa��er-

and, worauf bei die�erleichten Bauart nicht Rück-

fichtgenommen war, �ieangegriffen,�ichnoch einige

Fahre erhalten haben, doh nicht länger,da �iebei

der Verweslichkcit des Holzes mit dex Zeit in �ich

�elb�tzerfallenwáre.
-

Beides, Skurm und hoher Wa��er�tand,traten
nun 1822 ein. Den 31. Márz erhob �ichein hefti-

ger Nordwe�t�turm,der in der darauf folgenden

Nacht in einem fürchterlichenOrkan aus NO+ aus-

artete und hierauf, etwas nachla��enddet 4. April,
von neuem zu toben anfing. Der Wa��er�tander-

‘xeichtedie außerordentlicheHôhe von 125 Fuß und

hafte �ichüberbeide Hafenwändebis in die Zimmer
des Hafenhau�es,der Wohnung des Herrn v, Alten,
erhoben.

Seine er�tenBerichte, die er den 1. und 2. April

ab�tattete,da bei dem damals no< unverändert ho-

hen Wa��er�tandedie Größedes Schadens nicht ge-

nau angegebenwerden fonnte, ließenfurchtbare Zer-

Die Kaufmann�chaftließ in den Jahren 1813,

4814, 15 und W zwi�chendem 6, und 7. Triangel
._ Eisbrecher bauen, die auf NW. und N. gerichtet

waren, aber ein einzigerEisgang legte�ie�ämmtlich

auf die Seite,

Da die Molen durch ihre jeßigeBauart gegen

Eisgang ge�ichert�ind,‘�o�indweder Triangel no<
Eisbrechee nöthig.
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\tdrungen, die an den Hafenwerkenge�chehen,ver-

muthen. Die Durchfahrt zwi�chendem 2. und

3. Triangel war um das vierfache erweitert und

zwi�chendem 4. und 5. Driangel �chienalles

fortgeri��enzu �eyn,da Dheile der dort befindlichen

Ka�tenam hohenLande gefunden worden. Ueberdem

warén mehrere Durchbrüchezwi�chendem Hafen: -

hau�eund Schiffsruhe und hinter die�emOkt ents

�tanden,wodurch der Elbing �ehrver�andetworden.

Eine genaue Unter�uchung,die nachher ange�tellt

wurde, ergab, daß die Bohlenwände auf vielen

Stellen, die zu�ammeneine Längevon 2572 Ruthen

maßen,durchbrochen und fortgeführtund 91 Ruthen
die�erWändegehoben und auf die Seite gelegt wa-

ren, und überhauptalle Hafenwerke überall be�châ-

digt waren.

So war denn, was von 1809 hier gebauet wor-

den, in wenigen Stunden entweder vernichtet oder

wenig�tensruinirt, und eine Summe von 80- bis

90,000 Rthlr., die auf die�enBau verwandt wor-

den, beinahe ganz vergeblich angelegt.
Die Hafenbaucommi��ionberichtete glei den

4. April auf die er�tenNachrichten, die �ievon den

Verwü�tungenam Fahrwa��ererhalten, hierüber
‘an die kfônigl,Regierungin Danzig, und fügtedie�es

hinzu:
-

„„Es i�uns ein großesUnglückzuge�toßen,Wir

�chenes voraus, daß die Einnahme der Hafenbau-
ka��ebei weitem nicht hinreichenwird, um die höch�t



44

nôthigerRepataturen, ge�chweigedenn die Neubaus

ten der weggeri��enenStellen, zu bewirkenund denn

_ Ver�andungendes Hafens �chleunig�tabzuhelfen.

Wirmü��endaher die HülfeE. königl.Regierung
unterthänig�tnach�uchen,Nach. dem $. 8, des un-

tr dem 3. Mai 1809 von Sr. Maje�tätdem Könige
bé�fatigtenUebereinkommens *) i�fe�tge�eßt,daß bei

_auferordentlichènUnglücksfällenund dadurch ent-

�andenerBe�chädigungoder Ver�chüttungdes Has
fens, beiwelchen.die Ausgabefür den�elbendie Ein-

ughme-dermaßenüber�teigt,daß die�eAusgabe �elb

durch die hôch�möglichen,dem Handel nicht offen:
bar �chadendenAuflagen nicht er�hwungenwerden

kann, die Kaufmann�chaftnicht verpflichtet �eyn

�ell,aus ihrem PrivatvermögenZu�chü��ezur Uno

terbaltungoder Her�tellungder Hafenwerkeherzuys
gehen,“ at

„Wiewiv jedocherwähnt,�oi�kder jest �chon
zu übex�chendeSchaden voy der Art, daß wir mit

un�ereKa��enicht einmal zuden je6t �chonvorzu-
nehmenden Reparaturen ausreichen werden. Are
neue. Au�lagenkönnenwir gar nicht denken, weil

die�elben�chonauf das hôch�tege�panntfind, und

auch keineswegeseine Erhôhungun�ererEinnahme
bewirken, vielmehr den. hôch�ttraurigen Zu�tand
un�ersHandels vergrößernwürden, Wir dürfen
daher aufeine �chleunigeHülfedes Staats hoffen,

®) Er�terBand dex Be�chreib.‘von Elbing S. 391.
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und �tellenes E. königl.Regierung demnach au<

unterthänig�tanheim, bei dem in einigen Sagen zu
erwartenden Ablaufendes Wa��ers,einen Commi��ga-
xius zur Aufnahmedes Schadens zu ernennen.“

Es ward hierauf hiezu der Regierungs-Baurath
Herr Hartmann hicher ge�chickt,der den Hafen,

__�owie es berichtet war, total ruinirt fand. Er ta-

delte ‘es hiebei �ehr,daß die Hafenbaucommi��ion
den Ein�ichteneines aus ihrer Mitte, der doch keine

wi��en�chaftlicheKenntniß vom Wa��erbaube�aß,
zu �ehrvertrauend, dem�elbenden ganzenBau in

“die Hândegelegt hatte, ohne Sachver�tändigedabei

zuzuziehen. Denn‘weil die Kaufmann�chaft18099
den Hafen aus eigenen Mitteln zu bauen übernous
men, ward es ihr au< überla��en,zu bauen, wie.
�iewolle. Der bei die�emBau ange�tellteTechuiker,
der Hafenbauin�pektor,ward zu den Berathungen
der Commi��ionnicht zugezogen, �ondernhatte nue

die Be�chlü��eder�elbenauszuführen, Dahee ex

auch über den Bau �elb�tnicht verantwortlich war

„Uund'ihmdas damals am Hafen ge�cheheneUnglück
nicht zur La�tgelegt werden konnte,wie der könig,
Commi��ariusdie�esfelb�erkannte.

SS Auf Verwenden der königl.Regierunggeruhten
Hierauf Se. Maje�tätmittel�tAllerhô<�erCabinets-
ordre vom 13. Novbr. 1824 der Kaufmann�chaft
einen Zu�chußvon 20,000 Rthlr. zur Wiedèrher-
�tellungder we�tlichenHafenwand — denn der Bau
der ö�ilichenblieb ihr noh aus den bei der Schiff-
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fahrteinzunehmendenGeldernauszuführenüberla��en
— MAllergnädig�tzu bewilligen. Dabei ward ihr

vorge�chrieben, wie gebauet werden �ollte,auch
wurden in An�ehungder Bauzeit die�eBedingungen

fe�tge�tellt:daß vom Fahr 1825 bis 3 Jahre dar-

nach die we�tliche,und von 1825 und 10 Fahre dar-

nachdie ö�tlicheHafenwand fertig �eyn�ollte,endlich
bard dabei noch angeordnet, — was frühervon Sei-

ten dex Kaufinaun�chaftungernge�chenward — daß-

die�elbefichdie Revi�ionender königl.Oberbaudepu-
tation und der k. Regieruñggefallen la��en.�ollte.

Dex BVau an der we�tlichenHafenwand ward,
von dem 2, Triangel ab bis 21 Ruthen unterhalb
dem 6. Triangel eine Länge von 443 Ruthen wie-

'

der herzu�tellen,auf 21,564 Rthlr. 4 Sgr. 6 Pf,

�owie der Bau an dex we�tlichenHafenwand, von

40 Ruthen unterhalb dem 1. DZriangelbis 41

Ruthen unterhalb dem 6. Driangel 550 Ruthen

herzu�tellen,auf 23,192 Rthlr. von dem kônigl.

Deichin�peftorHerrn Burr ukker unter dem 1.

Nov. 1823 veran�chlagt.
Dey er�teoben gedachteDermin zur Wiederher-

�tellungdes Hafensi� inne gehalten, daß nämlich
die 443 Ruthen aufgeführtund mit dem Schlu��e
des Jahres 1829 etwa 100 Ruthen abgepfla�ert
worden. Dagegen �inddie Fort�chritteauf der

ö�tlichenMole weniger. Von 232 Ruthen, die bis-

her im Ganzenaufgeführtworden, �indnur er�tbis
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1829 20 Ruthenabgepfla�tertund der: if vigeDheil
i�tno<nichtvoll�tändigbela�tet.

Die Bauart auf der we�tlichenMole, die vor-

�criftsmäßigbefolgtwird, i�k,�oweit �icheine Be-

�chreibungdavon ohne Zeichnunggebenläßt,die�e:

Gleich dem Wa��er�piegelvon 7 Fuß 3 Zoll nah

demHafenpegel, i�teine Grundfa�chinenlage24 Fuß
* breit gelegtund die�e£ Fuß hoch mit kleinen Stei-

nen be�chwert,darauf folgt eine gewölbteErhöhung
von Fa�chinenvon 19 Fuß Grundbreite,welche auf
dem hôch�tenPunkte 15 Fuß übervorgedachten
Wa��er�piegel�teigt.Die�ezweite Fa�chinenlagei�t
ebenfallsmit 5 Fuß hohem Kies be�chüttet.Nun

werden großeSteine unförmlichdarauf hingewor-
fen, welche, nachdem�ie zwei Fahre gelegen, damit

�ihdas Werk vollkommen �enken�oll,regelmäßig
im Verbande gelagert werden. Nach der Fahrwa�-
�erfeiteerhâltdas Werk eine 1zfüßige,nah der

Haff�eiteaber eine 2zfüßigeDo��irung.
An der Fahrwa��er�eite�indgegen die Ramnt-

pfähle,gleich dem Wa��er�piegelvon 7 Fuß3 Zoll,
zwei Stück Halbhölzerauf die hohe Kante gelegt,
die hier eine fortlaufende Wand bilden. Auf der

entgegen ge�eßtenSeite der Mole nah dem Haff zu
�ind,von den Rammpfählen19 Fuß entfernt, 6 Fuß
lange, 6 Zoll [] �tarkeeichenePfähle in einerEnt-

fernung von 2 zu 2 Fuß ge�est. Es bildéndaher
die Halbhölzeram Fahrwa��erund die eichenen



: A8

Pfähle an der Hafffeite die Wändeund Stüßpunkté,
zwi�chenwelchen das ganze Werk liegt.

Dann find noch Reihen von eichenen,$ Fuß lam

gen, 6 Zoll C] �tarkenPfählen,die 2 Fuß unter �i<

entfernt �ind, alle 18 Fuß von einander, über die

ganze Breite ver Mole cingerammt. Die Köpfeder-

�elbenbilden die Oberflächedes Steindamms und
die Chablonen, nah welchengearbeitetwird, wer-
den an �ileange�es& Daher immer von 18 zu 18

Fuß ein Bogen an diefen Pfählen befe�tigtwird,
ud durchúbergezogeneLeinen die Steine nah der
vorge�chriebenenDo�firung gelagert werden.

|

Mit der Abpfla�terungwird zu �olcherHöhege

gaugen, daß die Krone oder der Leinpfadmit dem

Wa��er�piegelvon 11 Fuß am HafenpegelimNiveau

�teht.
Der Bau dex oftlichen Hafenwand i�tvt dev

we�tlichenganz ähnlich,nur daß der Raum zwi�chen

den vorhin be�chriebenenPfählen,tvelche das Werk
ein�chließenund welcher dort 19 Fuß angenommen,

hier nur 165 Fuß i�.

Hinter den eichenen Pfählenbeider Molenän der

Haff�eitewerden noch Steine gelagert, jedo<hwird

dabei auf �oregelmäßigenVerband, wie im ge�chlo�

�enenRaum ge�chieht,nicht ge�ehen,welches hier

auch nicht ausgeführt werden kann, da diefer Theil

gewöhnlichuttter dem Wa��er�piegelliegt.

Seit 1826 den 1. März i�tbei dem Hafenhau�e

‘cin „Wa��erbaumangelegt. Die cingehenden belgo
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denen Fahrzeuge erhalten da�elb�tcine Ve�cheini-

gung ihrerLadung, und mé}�enfolche quittirt zurü>

geben, wo �iedann von dem Hafenbaum-:Auf�eher

dem Königl.Haupt-¿Steueramte,welches die Hafens

la�tgeldererhebt, abgegebenwerden. Eben �omü�e

�enalle ausgehendebeladene Fahrzeugeihre Quits

tungen über bezahlte Hafenla�tgelderdem Baums

auf�ehervorzeigen.
:

Ueber die künftigeRichtung ‘der fortzubauenden

we�tlichenMole i�tnach dem Gutachten der königl.

Regierung im Jahr 1825 ent�chieden,daß �olche

nicht in gerader Nichtung mit der bisher be�tehenden

zu verlängern,�ondernnach dem hohen Laude zu

ziéhen�ey,und zwar aus dem triftigen Grunde, weil

die Múndungender Nogath-Ausflü��eihre Richtung
auf die hie�igeFahrt nehmen und da�elb�tden Sarid

und Schlick ab�ezen-
Wie über cine kurze Reihe von Jahren der Zus

�taudder Fahrt außerhalb ‘dem Fahrwa��er�epn

wird, i��chonjet �ichtbar.Denn es bildet �ich

vor der Mündung des Fahrwa��erseine bedeutende

Flâche,welche lediglich von dem aus der Nogath
geführtenSande ent�teht.Daher die Fahrt \ich
von der Mündung gleich ganz ö�tlichnach der am

hohen Lande belegenenZiegel�cheunezieht und von

da ab wieder NO. angeht. Gegen Reimannsfelde
bildet �ih etwa �eit3 Jahren ebenfalls eine Sande

bank, und es i�tabzu�ehen,daß �i die�emik der
Zeit bis Succa�eer�tre>enwerde.

|

4
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Das Baggernim Haffe i�teine zu ko�k�pielige
Sache,da der Wellen�chlagden Grund wieder plas

nirt, �odaß im kommenden Jahre von der vertief-
ten Rinnenichts mehrals weicherGrund vorhanden

i�t,undjährlichzu baggern, müßtebei dem wené-

genin Elbing Statt findendenHandel Ver�chwen-
dunggenannt werden.

_Nit dem Anwach�ender Kampen an den Aus-

flú��ender NogathgleichenSchritt in der Längeder

we�tlichenMole zu halten,wäre freilichdas Einzige;
‘aber wo würdedann das Ende der Mole �conje6t
�eynmü��en!

|

Wie �ehrdie�erAnwachsan der Nogath �eit
etwa 40 Jahrer zugenommen, bezeugen mehrere jetzt
noch lebende Leute, da man um die�e Zeit von 50

Ruthen untérhalbdem 1814 gebauten Hafenhau�e

ab in gerader Linie auf das Dorf Jungfer zu Wa�-
�erfahren können,was, wenn man die Charte zur
Hand nimmt, fa�tunglaublich �cheint,

Ueber die Ver�anduñngder Nogath und wie" da-

dur auch der Elbing ver�andetwerde, hat Fric-
dri Zamel“) in einer lateini�chenElegie, die er
unter dem Titel: Elegia de intelici sorte Elbingen-
síium in Manu�cript“)hinterla��en,{hon vor bei-

_

nahe200 Jahren geklagt. Die Bemerkungen,die

HS, de��enLebensbe�chreibungin Seyleri Elbing. litte-

zana Elbing, 1742, S. 38— 43.

**)-G ottfe.
E ege Be�chreib.der-Stadt

Ce 1660. ‘Vol, 2, S. 75, M�cpt.
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er hiebei macht, baß dies zwar auf den freien
Berkehr, welchen die Stadt durch ihren Fluß mit

dem Auslandé hat, einen nachtheiligenEinflußhaz
ben kaun, daß�ieaber, wenn ihr die�erVerkehr
auch gánz geraubt werden �ollte;dôchbe�tehenwerde,
indem �iedie Hülfsquellenihrer Sub�i�tenzin dep

Fruchtbarkeit ihres Bodens habe, und daß endlich
immer Mittel und Wege werden gefunden werden,
der Ver�andungdes Elbings zu �teuern;Und det

Stadt dadurch zu ver�tatten,“Handelzu treibèn,
damit �ie�inicht allein auf ihren Boden be�hränz
ken dúrfe, die�eBemerkungen haben �i<in die�ey

langen Reihevon Jahren �o�eh?bewährt,daß�ie
das volle Zutrauen éinflößen,daß �ieauch in einer

�pätenZukunft�elb�tin dem, was den Hafen dex

Stadt betrifft, �ichbewährenwerden, be�ondersda

der Bau de��elbènjet �ogut geregelt i�tund eine

�olcheUnter�tüzungerhalten, Daher �iewohl verz

dienen, der Verge��enheitentri��enzu werden, und
ich die ganze Elegie, die auch �o�chôn,ächtrômi�ch
gedichtet i�,hiex-aufnehumé,

|

Sistet ab invectis Elbingum Aumen arenis,
Aut humili curret margine rivus iners,

Adspice, ut in medio nitatur gürgiteremex,

Tardet et impulsain limus et alga ratem,

Nonne vides, hospes, N ogadum jam lene fluentem,
‘Utque pares Vistnula fonte meet? s

An quia sunt silvis zua sunt et sâccula nÿmphis
Et liquidos amnes ulla senectus habet?

“4
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Seïlicet heroum Simois tulit arma vivorum,

Per quem hunc tardus cygnus et anser eunfs

Quam ‘procula patrio removemur litore, cives 2

Portubus în nostris advena rarus adest.

Ille velut scopulos ac Scyllae monstra timeret,

Tendere moroso vela negavit Habo.

Uxvbs nihil O ttocari, nihil -of�ecere Gytho-nÿ

Moenia, -sed ruimus -conditione loci.

Dixerat ‘hoc aliquis; nocet haec vicinia vobis,

Est aliud, nostrae quo jacet urbis honos.

In gleba sors tota sita est, spes ultima quaestus,

Et matrem et natos illius -uber alet,

Tune erit et salices et agrestes pangere cervos,

Ac nocuas alio ducere ruris aquas,

Ante tamen Stygiam dabitur tranare paludem,

Quam mihi bos referat fessus aratra «domum,

Stille �tehenwird der Elbing von dem eingedrungenen
Sande,

Oder in flachenUfern träge fließen,

Sieh nur, wie mitten im Strom das Ruder �ich
j an�trengenmuß,

Wieden von ihm angetriebenen Nachen Schlamm

und Kraut aufhalten.

Sieh�tDu nicht,Freund? daß on die Nogath lang-

fam �trömt,

Und daßder Vater, die Weich�el,als wenn �eineQuelle

verengt ware, fließt?
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Drucken denn auch die:ZJahre die Nywphen, wiedie

Wäldev ?

Undkönnen. �trömendeFlü��ealtern.?:

SFE durch den Simois*, der ein�tbewa��nete
“Männer.trug,

Shhreitetje6t: lang�amder Schwan und die Gans,.

Wie weit werden. wir, o. Bürger! vom väterlichen
: Ufer entfernt!

Selten i�t.jeßt ein Fremder in un�ermHafen zu �ehen.

Als wenn ev: Klippen und der Scylla Ungeheuer
fürchtet,

Weigert er �ichim mürri�chenHaff die. Segelzu
�pannen..

Nicht des Ottokar8sStadt”), nihtGythonien 8°)
; Mauern haben. uns ge�chadet,

Nein,durch die. Be�chaffenheitun�ers.Orts gehen
wir zu Grunde...

Es hatte. wohl; jemand ge�agt:Die�eNachbar�chaft
�chadeteuch.

Es i�t.aber. etwas. anders, worauf der. Stolz. un�rer
Stadt �ichgründet;

Fn dem. fetten. Boden liegt un�erganzes Schi�al,
die lebte Hoffnungdes Erwerbes,

*) Ein Fluß

-

bei. Troja-.
**) Königsberg,. welches bei �einer.Erbauung nach dem

Könige in Böhmen, Ott o kar, der dem Orden 1254

mit vielem Volk zu Hülfe kam, benannt wurde.
Hartknoch Alt und Neues Preußen S. 290.

«+> Danzig, weil die
Sothpntnoder Gothenes erbauet,

Hartknoch. S, 436,
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Dies HEE de��elbenwird dîe Mutterund ihre
Kinder ernährten,

Dannwirdman aber auh Weiden zu Flechtwerk

pflanzen,
'

UndMdem Acker�chädlichenGewä��eranders leiten,

Doch werd? ich eher über den �tygi�chenSee �chwimmen,

Als mir der arieStiex den Pflug zu Hau�ebringen

wird,
|

1

Die Nógath.,
Sie hat von ihrem Anfange

«

an deyMoutauer-

�pikebis zuihrem Ausfluß eine Länge von 7 Meilen.

Die Längeder Deiche auf dem rechten Ufer längs
dem kleinenmarienbuxg�chenWerder und der elbing-

�chenNiederung beträgt an 800 Ruthen, ) wovon

die Hâlfteauf die Dôrfex des elbing�chenGebietes

tui�t,
Sie friert wegen des �tärkern Stroms, der în

ihr geht,�päterals dex Elbing zu, Oft treibt das

Eis, weun zup.Zeit des Fro�tesheftiger Wind i�t,

Dage in ihr, ehe �iezu �kehenkommt, Man�agk

davon: das Grundeis geht, und meint darunter

Eis, welchesvom Grunde in die Hdhe gekommen.

AnGewä��ern,die einen \�chlammigtenBoden haben,

wieder Elbingund Drau�en,giebt es fein Grund-

is, Die�ebe�tehenan dey Oberfläche, wo das

Wo��okälteri�, Wy aber, wie in der Nogath,

Ie Pauli Be�chreibungdey Weich�el - Niederung.

Marienwerdet. 1829, S, 4 und 8
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�ichauf dem Grunde Sand befindet, der ein be��erer
Leiter der Wärme als Erde und Schlammi�t, und

daher ‘ge�chwindererwärmt wird und ge�chwinder
erkaltet, als die�e,�est�ichallerdingsEis in feinen
Nadeln an, welches, weil es �pecifi�chleichter als

Wa��eri�,�ichvom Grunde abld�et,in die Höhe
�teigt,und hier den er�tenAn�a zu Eisblättchen
bildet, die durch Einwirkung der Kälte �i{<bald

vergrößernund Eis�chollenwerden. Auf der Ober-

flächedes Wa��ersdex Nogath, wenn die�eshier
auch kâlter als im Grundei�t,kann die�eGefrierung
wegen des Wellen�chlages,de��enBewegung�ich
nicht bis auf den Grunder�tre>t,nicht�oge�chwindege�chehen.

An Springen, die,wo �ieausfließen, ein �anz

diges Becken haben, �iehtman den Boden de��elben
im Winter ganz mit Eis bedet, da die Oberfläche
des Wa��erswegen der hier �prudelndenQuelle

nicht zum Gefrieren kommen kann.

Dafßeben �obei dem Anfange des Fro�tes�ic
in der Nogath auf ihrem�andigenGrunde Eis an-

�eßt,welches hernach in die Hdhekommet,i�tdaraus
zu er�chen,weil, wenn man um die�eZeit Stangen
bis auf den Grund �dßt,�ie,wenn �iehinauf gezoa

gen werden, an der Spitze mit Eis umgeben �ind.

Die Nogath friert nicht immer ganz zu; es blei-
ben oft Stellen, die eine Längevon mehrern Rüthen
haben, ofen, die man Blänken nennt. . Sie zei-
gen �ichda, wo dep Slugeine�tärkereStrömung
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hat, welcheentweder dur engere Ufer oder durch

Saudhaken, die �ichin �einemVette ange�eßt,zwi-
�chenwelchenex fließenmuß, veraulaßt wird. An

der zeyer�chenKirche bis zux Schleu�e,wo der Fluß

durch den Damm, eingeengt i�,ent�kehtgewöhnlich
eineBlânke , wenn zur Zeit des Zufro�tesSturm

i�t,die aber, wenn bei �tillemWetter eine heftige
Kálte eintritt, ‘auchwieder mit Eis belegtwird.)

Die Nogath wird nicht auf einmal vom Ei�e

frei; dies ge�chiehtvielmehr allmählichvon Stelle
zu Stelle vuckwei�e,von der Montauer�pivean bis

zu: ihrem Ausfluß hinab. Durch das von oben

herabtommende Wa��er�chwilltder Fluß au, die

Eisdecke wird dadurch gehoben und zerbricht. Die

NMogath�et �ichalödann, wie esheißt, in Gang.
Die im Strome treibenden Eis�chollenöffnen�ich
weiter freien Lauf, oder, wenn ihnen das wegendes

hier no< zufe�tliegenden Ei�esnicht gelingt, �eßen

fie �ich,und verur�achenStopfungen, die �ichbis in

die Diefeer�tre>en.Dadurch wird der Abfluß des

Stroms gehemmt, und er {willt vor ihnen am.

Sie thürmenbisweilen fich auf und ragen überden

Damm hervor. Durch den Druck des Wa��ers

wird auc die�eEi3ma��efortge�choben,zer�chellt

*) Jn dex Fi�cha giebt es auh Stellen, die �elten

zw�rieren,und. wenn dies doh ge�chieht,allenmal cin

\<wahes Eis haben, Man nennt �ieKe��ellöcher.
Sie ent�ichenaber hier von Quellen, die au< iw

Dinter unter dem Wa��er�prudeln,
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�i und macht �ichweiter cine offeneBahn. Dies '

wiederholt �ichauf der ganzen Strecke des Dammes

vis hinter der Schleu�e,wo auf jener Seite der

Einlagerdammaufhdrt. Jt die Nogath bis �oweit

fret geworden, �o�indnicht mehr Stopfungen, die

den Eisgang gefährlichmachen, zu.befürchten,weil

das Eis hiex über die Campen.�i<verbreiten
Eon.

Zu den Eisgängen�tellenalle Fahr die Damm-

loo�e,deren unten gedacht werdenwird, eine nach
der Hufenzahl be�kinmteAnzahl von Mann�chaftzu

Handarbeiten und von be�panntenWagenzux An-

fuhr der Baumaterialien an �chadhaftgewordene
Stellen, Dielen, Rahnen Holz, Spißpfähle,Fa-
�chinenund Mi�kwerden �chowim Winter in reichs
lichem Vorrath an den Damm ge�chafftund unter

Auf�ichtge�tellt,und die nôthigenUten�ilien,als

Karren, Eisäyte und dergleichen in Bereit�chaftge-.

halten.
Erreicht das Wa��erin der Nogath an Zollpfahk

an der ellerwald�chenWachbude die Höhevon 9-Fuß,.
�ozieht die halbe Mann�chaftzur Wa��erwache;

�teigt:es hoher, die: ganze Mann�chaftzur Eiswache
guf, wo alsdann auf der Stadt�eitedie Oberauf�e-

ber, als der kônigl.Deichin�pektor,die Vor�teher:
des Gemeinguts der Alt�tadtund der kdnigl.Land-

xath �ichauf ihre Po�tenin die Wachbuder, ünCle-

menterfähr-,inx Ellerwalde und- in: das: Schleu�cns
baus begebem.
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ScheintderEisgang gefährlichwerden zu wol:

len, �owird die Mann�chaftdurchAus�chreibungen

noch außerordentlichvermehrt,

Was nundie Arbeiten betrifft, die zur Verhü-

tungdex Durchbrücheam Damme unternommen

werden, �o�indes die�e.Anden Stellen de��elben,

wo das Wa��erübergehenwill, werden Ka�tenge-

�chlagen,die mit Spispfählenbefe�tigtund mit

Mi�tgefülltwerden.Droht dèr Damm von dem

Drucé des Wa��erszu weichen,�owerdenWehrhöl-

zer gegen den�elbenge�tei�t,und wenn �ichQuellun-

genan ihmzeigen, �owird ihnen nachgegraben und

�iemit Fa�chinenund Mi�tver�topft,auh wohl um

die�elbenein Fangdammge�chüttet,
Das Eis byicht, wenn die Nogath in Gang

kommt, knallend vom Ufer, und die Stopfungen

machen,wenn�ie �ichlô�en,ein brau�endesGetö�e,

Fállt der Eisgang �pâtins Frühjahr,wo die

Sonnenwärmedas Eis mürbegemacht, oder i�kes

im Winter nicht �ehrdick und �tarkgeworden, �o

zerbrichtes leichter, die Stopfungen lô�en�ichge-

�chwinder,und die Eisgänge�indwenigergefährlich.
Aber Gefahrdrohend �ind�iedoch allemal, weil die

Weich�elaus �üdlichenGegenden, wo �ieeher auf-

thauet, durch die Nogath ins Haff ausfließt,wel-

ches alsdann, �owie�ie�elb�t,no< mit Eis belegt

i�,wie imer�tenBande der Be�chreib.von. Elbing
S. 432 angeführti�. Hiezu kommt noch, daß die

Weich�elan der Montauer�pißebeinahe gerade, in
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die Nogath ein�licßtt, da der andere Arm, durch wel

chen die Weich�elauch aus�lieft,�ichzur Seitelenkt.

Der Strom hat al�odurchdie Nogath einen �târ-
fern Zug,und daher geht von dem Ei�e, welches
von oben herabkommt,mehr durch die Nogath als

durch den andern Arm dex Weich�el.

Wie die Gefahr der Eisgängezu verhüten,oder

wie der Schade, wenn Durchbrüchege�chehen.zu

mindern �ey, i� in âltern Zeiten oft be�prochen,
wovon die rathhäuslichenRece��eum�kändlicheRe-

lationen enthalten. Wiewohlaber die�evon Sach-
ver�tändigenund auch vou �olchen,die Keuntuiß
von der ganzen Lokalitätdes Stromes hatten, ah-

géfaßt�ind,�oi�doch davón wenig zur Anwendung
gekonmen.

“

Sie �indinde��en,theils wegen der

Notizen, die über den Lauf des Stroms und

die Bedámmungde��elbenin âlternZeiten darin
niedergelegt �ind, theils dadurch, daß �iedarauf
aufmerk�ammachen, unter welchen Um�kändendie

Eisgäângegefährlichwerden, und welche Stellen der

Bedâmmungdabei vorzüglichzu beachten �ind,um

Ausbrüchezu verhüten, wohl einer Erwähnung
werth, daher ih hier das We�entlichedaraus

mittheilen will.

Ehe die Einlage bebauect wurde, war�e gegen

die Nogath_ zu ganz offen. Eis und. Wa��erhatten
im Frühjahr durch die�elbeeinen freien Abzugin?s

Ha�f. Da das Einlagerland.,, es auf alle Art zu

benußgen,Wohngebäudedarauf zu errichten, Gärte,

á
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Mühlenund Schleu�enanzulegen, und die Plâke

dazu zu erhöhen, 1641 miethswei�e— anfänglich

auf15 Fahre und die Hufe:zu 100 Mk. — ausge-

thanwurde, �o:roard den Miethern ver�tattet,auch

Démmegegen. die Nogathauszuführen;doch:�ollte

einbreiter Raum gela��enwerden ;. die Dâmme�oll

ten auch nur: Stauwálle �eyn,die nur gegen: das

 Sommerwa��er�hüsen,.gegen den. Winter abge-

worfen und die nicht höher,als das hôch�teLand in

der Einlage wâre,.ge�chüttet«werden �ollten...

Die�eBedingungen wurden aber bald von den

Miethern über�chritten; �ie�chüttetenhöhereund

FärkereDâmme, als �ienach, ihren. Contrakten

�chütten�ollten,und warfen �iegegen. den: Winter

nichtab. Es ent�tandendaher häufigeBe�chiverden

von der Bürger�chaft,die daruber klagte, daßdies

bei den: Eisgängengefähulich-werden könnte,und

einen Ausbruch_nach,dem Ellerwald befürchten.la��e.

Be�onderswar: 1707 hierüberein großerStreit-.")

Die zweiteOrduung war dafür, daß die Dâmme,

die um: die Ländereiender Einlage ge�chüttetwaren,

ganz ge�chleiftwürden,und. nux bloß um die Hôfe

�tehenbleiben �ollten.Sie führtean, die Dämmung

der Einlage wäre ganz widerrechtlich, Denn

1) die Einlage wäre von den Werder�chener-

fau�t,damit das herunterkommendeWa��erund

Eis hineingehen.könnte. *)

*) Rece�s,caus, publ. de 1707 an mehreren Stellen.

*5) Dies �ollnach: Elbiogens, "Tom. L M�cpt.in des
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ger keine Dâmme gegen das Winterwa��erauf�üh-

ren, fondern vielmehr gehalten feyn, die Sommer-

dámmegegen die Winter abzuwerfen. De��enun-
|

geachtet wären jet die Einlagerdämmean einigen
Stellen höherals die ellerwald�chen,und �iewären

mit fe�texund lehmigter Erde aufgeführt,da die

Ellerwälder aus Maugel der�elbenzu ihren Däm-

men lo�eund moorigte Erde nehmen mü��en.
Der Rath erwicderte hierauf: Das Vorgeben,

als wâre die Einlage von den Werderfchenerkauft,
hâtte feinen fe�tenhi�tori�chenGrund. Denn nur

ein Prie�tervon Fi�chau,der keinen dffentlichen
Glauben habe, hâîtedies notixt. Sollten die Wer-

der�chenje eine Einlage gekauft haben, �omüßtees

eine andre als die elbing�che�eyn.Die�ehâttevou

jeher der Stadt gehört, Wäre �ieauch das Eigen-
thum der Werder�chengewe�en,�ohâtten�ie{ic
nie dazuver�tanden,für ihr Vieh, was da�elb�tge-

weidet worden, Weidegeld zu bezahlen, was �iedoch
immer bezahlt hâiten.

Daß die einlag�chenDàmmegegen den Wiater

Grûb nau�chenSammlung Nr. 16. S. 367. 1409 ge-

�chehen�eyn.Der Verf. meint aber, nicht die elbing�che,

�onderndie marienburg�cheoder alte Einlage wäre von

den Werder�chenvom Orden erkauft, roorauf �ieauh
die Erlanbniß erhalten, [den Damm weiter zurück-

zulegen und die Erde und das Gehölz der Einlage
zu den Dammbauten zu benußen.
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ganzge�chleiftwürden,könnte auf kêîneArt nach-

gegebenwerden. Denn

1. wärén die Einlagex ÄGelhidaenbjährlich
gegendas Sommerwa��erDâutme aufzuführen;

9, wenn keine Dämme wären,�okâme das

ganze Werder mit demSiegenhöf�chenin die größte

_Gefahyüber�<hwemmtzu werden;

6. Se. Maje�kätder König von Preußen und

die Stadt gingen ihre? Revenüen aus der Einlage
verlu�tig,

Nach vielen-Debatten tand endlichdiezweite
Ordnungvon ihrer Forderung, daß die einlag�chen

Dâutme allemal gegen den Wintex abgeworfen wer-

den �ollten,ab, dagegen follten �ie2 bis 3 Fuß,
und wo es nôthigwêrè, auch mehr erniedrigt
werden.)

Dochdie�exBe�chlußward �chlechtauLgeführt.

Esge�chahennachher oft E Ze�ichtigungender Dämme.
danfand�iehdher, als �ie�eyn�ollten.Die zweite

Ordnungmurrte darüber,es ward von neuen be-

�chlo��en, �iebis auf die Normalhöheàbzuwerfen,
aber wenn dies auch ge�chah,�owurden �iedoc
bald wieder erhöht, Daher wurden, um gleichbei

dem Eisgange dem Wa��ereinen Abfluß in die Ein-

lage zu ver�chaffenan be�timmtenStellen ini Etnla-

gerdamm alle Jahr im Herb�tOeffnungengemacht,

dieman Reten “H nante, die nach dem Eisgange

*) Rece�s. cans, publ, de 1707, GS. 190.

**). Die Benennung kann von Einreißen abgeleitet
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wieder zugeworfen wurden. Auf alten Ni��enfindet
man die�e6 verzeichnet: die Schwaßken- Kreb�er-

ZDhymer - Ab�er- Lingenauex- und Dan�er- Reic.

Sie waren im Dammenur am Anfangeder Einlage
bis gegen Robach angebracht,

1722 machtedas kleine marienburg�{eWerder |

dem Nath den Vor�chlag,daßvon Altfelde bis nach
Clementerfährund von da bis zur Stadt nach dem

Elbing�krom, wo eine Schleu�eangelegt werden

müßte, ein Streichdamm gezogen würde,um da-

durch, weil in die�erStre>e des Dammes häufig
Ausbrüche ge�chehen,wenn �ie�i{<künftigereignen
�ollten, die dahinter liegenden Ländereien gegen

Ueber�chwemmungzu �ichern.*) Es if aber die�es
Bor�chlagesnicht weiter gedacht worden:

Die Einrichtung, daß die Reien immer im Herb�t
abgeworfen wurden, dauerte bis 1724 unge�törtfort,

werden Und wird daher richtiger Reien als Rei-

hen ge�chrieben,Jn ältern Schriften werden �ie
die Nygen genannt, auch heißen �ieAusfälle.

Jeßt �inddeten nur 4, wie im er�tenBande der

Be�chreibungvon Elbing S. 435 angeführt i�t,
Sie �indan andern Stellen, wie die alten, und bis

gegen das Ende der Einlage angelegt, und von

Grund aus mit Fa�chinenlageangefüllt,worauf ein

Erdwall ge�eßti�t,der jezt alle Jahr im Herb�t
abgeworfen wird. Daher �ieden Namen Ucbetfälle
verdienen. Der rodea>er�<heund rohrwie�en�che
Ueberfall�inder�tnah 1765 angelegt.

*) Kece�s.caus, publ, de 1722, GS, 266,
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Es hafte zivar 1719 ©) der Dammverwalter:

YohaunPauls die�esGutachten abgegeben:
as die Reien betrifft, i�tmeine Meinung, daß

man ins künftigeetwa eiue oder zwei Neien im �pä:
ten Herb�tim legen Stande �ezenmdchte,damit bei

dem Eisgange uicht bloßdas Wa��er,�ondernauch
_ das Eis durchziehenkönne,weil ein �ogewaltigesEis,

was herabkommt, wegen der ver�andetenAusflü��e
der Nogathnicht abgehen kann, Hier wärewohl
vath�am,die Reie am Schwaßkendammniedrig zu

halten. Die andern mü��enbei Eisgängener�tnach
Um�tändengedf�netwerdeu ; denn daß alle gleich im

Herb�tabgeworfenwerden, halte ich nicht für rath-
�am,weil das Eis durch allzu vieles Abzapfen des

Wa��ersunter dem�elbennichéallenthalben über

den Einlagerdammgehenkaun, und daher im Strom

bleiben und Stopfungen verur�achenmuß.
Aber die�erVor�chlag,wiewohl der Rath ihn

nicht mißbilligte,ward doch nicht ausgeführt.
|

Weil aber durch Oeffnung aller Neien im Herb�t
bei den Eisgängendie Einlage ver�andete,�oregte

ftch 1724 der Intendant des Territoriums Hofrath
Pohling dagegen, da die koônigl.Weideläuder

hierunter litten. In cinex Conferenz, die er mic

den Deputirten des Raths in die�emJahr den 27.

Nov. bielt, erivähnte er, daßbei allen Nusbrüchen,
die von. 1713 an

E die Reien {on im

*) Receis, Caus; PBL,ae 719, -S. 22,
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Herb�tgeöffnetworden. Hiedur<hwäre bei den

Eisgängen dem Nogath�tromdas Wa��erbenomz

menz die�eshâtte nun nicht mehr Kraft genug ge:

Habt, das Eis zu heben, zu brechen und mit �ich

fortzuführen;es wären daher, da es �ichauf den

Sandhaken ge�cßt,Stopfungen ©)ent�tanden,die,

oberhalb Durchbrücheverur�achthätten. Wären

die Reien bis zum Frühjahr fe�tverblieben, und.

er�tbei dem Eisgange bei hohem Wa��ererbrochen
worden, �ohâttedie�esauch das Eis abführenkôn-

nen, und vielleicht wäre alödann das Unglückdex

Durchbrüchenicht ent�tanden.

Die Deputirten des Raths erwiederten baus
Daß beiden Zu�chlägenan den Reien, wenn zur Zeit
des Eisganges die Erde gefroren, nicht zu arbeiten

wäre, um �iezu öffnen,auch dur Ueber�türzungen
des Wa��ersüber die�elbenbisweilen �olcheHinde
rungen wären,daßman nichteininalzu ihnen koms-
men könne; daßaber der Abflußdes Wa��ersdurch
die Neien eine große Hülfebei gefährlichenEis-

gängen �ey, habe die Erfahrung hinlänglichbe-
wie�en.“*)

:

*) Man hat die Erfahrung getttacht,daßbei den Eis-
gängen nicht �oleicht Stopfungen ent�tehen,wenn

die Nogath bei �tarkemFro�tmit einmal befrorenz
die�e finden �ichgemeinhin nur, wenn es friert und

thauet und wieder friert, und der Strom �omit

mehrern Lagen von Eis belegt wird.

**) Recels. caus, publ. de 1724. GS. 563,
|

Ö
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Die kdnigl. preuß. Regierung in Königsberg
wollte dem Streit dadurch cin Ende machen, daß

�iedem Rath vor�chlug, frei über. die Reien zu
disponiren,wenn ex nur vor allem Schaden, den

die Einlage dadurch leiden könnte, ein�tehenwollte.

“Dadie�er �ichaber dazu nicht ver�tand,�oward

“danOberdeichin�pektorvon Such odolez die

Dispo�itionüber die Reien aufgetragen. Die�er

verfuhr nach den oben angeführtenGrund�äßendes

Ho�rathsPdôhling. Die Reien blieben den Win-

ter'über vet �chlo��en,und wurden nur bei den Eis-

gängen, damit keine Stopfungen ent�tänden,er�t

danu gedf�net,wann das Wa��erin der Nogath

eine gewi��eHôbe erreicht hatte. Dies Verfahren,

wobei es ganz auf Schonung der Einlage abge�ehen

war, �chiendem Rath für die Sicherheit der Stadt:

�eitegefährlichzu �eyn. Er brachte daher 1745 die

Sache wieder zur Sprache, und theilte dem Hofrath

Pdhling einen Auf�as mit, unter dem Ditel: Un-

vorgreifliche Meinung beider Ordnungen der Stadt

Elbing über die Mittel, den unglücklichenEisgängen

abzuhelfen, die�es Inhalts: i

1. Der Nogath�tromi� jezt der Fluß nicht

mehr, der er bei �einerer�tenBedâmmung gewe�eit,

da je6t mehr Wa��erherunter kommt. *) Die

%) Rece�s, caus, publ. de 1745 &. 594 u. folgend.

“y Durc die �cit 1767 in die Weich�el geleiteten

kleinen Strôme in Polen, wie im er�tenBande der

Be�chreibung von Elbing S. 433 A. angeführt,
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Dâmme �indaber darnach nicht verhâltnißmäßig,
erhôht und ver�tärktworden. Ueberdem i�tdas.
Bette �chrverflächt,und die�eVerflächungnimmt
am Ausfluß immer mehr zu. Die vielen da�elb�k

ange�eßtenHakenund Campen *) verur�achen,daß

der Ausfluß beinahe ver�topfti�. Dies. benimmt

nun dem Strom allen Fall und Zug, und macht

�chonim Anfange des Winters, wenn das Grundeis.
geht, welches �ichan die�en�eichtenStellen an�et,

 Stopfungen.,
Die Stadt�eitei�t�chwächeral dienah den

Werdern, weil �ieniedrigerliegt. Die-die��eitigen

i�tdie Wa��crma��edes Flu��es�eitdie�erZeit no<
mehrt vermehrt worden.

“*) Auch im Strom �elb�tent�tehenbisweilen große

Sandhaken, die dur einen vetänderten Lauf des-

�elbenauh wieder weggeräumtwerden, Wenn �ie

lange licgen bleiben, bewach�en�iemit Strauch.
So. war zwi�chendem martienburger Uebetfall und-
der neuen Reie ein großermit Gebü�chbewach�e-
ner Haken, der viele Jahre da�elb�tlag. Ec führte
den Namen Judenhaken, weil die Juden, die.
mit Contreband den Fluß herunterkamen, die�eda-
\elb| zu verbergen pflegten. Seit 1780 fing er an

�ih zu räumen,und ¡eßt i� er ganz ver�hwunden,
und der Sand davon i�tgrößtentheilsbei den Eis-

gängen durch die neue Reie in die Einlage ge-

�púült.Dagegen �ezte�i<hweiter hinab cin andrer

Haken, der �ichnoh alle Jahr vergrößert,und dex

der Müúhlcenhaken genannt wird,

gG
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“Dämmemü��endaherhöher�eynals die jen�eitigen,
und Habenbei einem hohen Wa��er�ktandetmnehr
Druckaußzuhalten.Daher �ichauchan ihnen bei

denEisgängenhäufigeQuellungen finden, die auf

jénerSeite �eltener�ind.

_
Gemeinhin wehen im Frühjahr,wenn das Eis

abgeht,We�k- und Nordwe�kwinde,welche das

Wa��erund Eis, wenn es von Damm zu Damm

�ichet,gegen die die��eitigenDämme �ohoch auftreis
ben, daß die kleinegeringere Höhe,die die cinlag-
�chenDâmmegegen die die��eitigenhaben, wodurch
man der Stadt�eiteSchuß geben wollen, ihr nur

wenig Erleichterungver�chaffen,
Der Oberdeichin�pektorvon Suchodolez,

au welchendie�erAuf�aßge�chicktward, übergab
hieraufdem Rath eine Gegen�chrift,) die�eswe-

�entlichenFnhalts<
|

Es iE eine irrige Meinung, als wenn bei der

er�tenBedâmmungder Nogath die Einlage gleich
Anfangs dazu be�timmtworden, das Eis und Wa��er
bei den Eisgängenaufzunehmen. Die�eBe�tim-

mung hat �ieer in �pâternZeiten erhalten. Dies

erhellet aus folgendenGründen:

41. Der Nogathflußhat anfänglich�einenLauf
uicht nach der Zeyer gehabt, �onderni�tnur bis

gegen Robach gegangen, ven Robach hat ex �ich

rechter Hand nah der Stadt Elbing gewandt, und

%*)Rece�s, caus, publ, de 1746. GS. 167 u, folgend.
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i�tunweit der alt�tädt�chenFähre in die Fi�chau
und duxch die�ein den Elbing geflo��en.Wiewohl
er damals nur klein gewe�en�eynkaun, \o hat er

doch mit dem herabgebrachtenEi�edie beiden Brük-

ken bei der Stadt in Gefahr ge�e6tund auchof
xuinirt, wodurch die Stadt Elbing veranlaßt wurde,
die Nogath in der Gegend von Robach zuzu�chlagen
und den Strom durch die weißeLache, die damals

�chonhier war, nah dem Haff zu wei�en. Da nun

hier der Damm weiter gezogen wurde,�oi�tdadurch
das Dorf Ellerwald ent�tanden.

2, Die Gegend, die jet Einlagebeißt,war

vormals ein mit Holzbewach�enerSumpf. Das

Eis konnte al�odarin gax niht aufgenommen wer-
der und das Wa��erhâtte�ichnux mit Gewalt

durchdrängenmü��en.
3. Das. Haff i�tvor: hundert Fahren, wieih

es in einem alten Rißgefunden, bis an. dasDorf
Stuba gegangen, woraus nicht ohne Grund zu.

�chließen,daß es vor etlichen hundert Fahren�ich.
noch viel, weiter und vielleicht bis an den Koll er-.

�treckthaben werde, wodurch. al�oein großerZheil
der Einlage bei der er�tenBedämmungder Nogath-:
noch gar nicht einmal. vorhanden gewe�en.

Weil nun die Nogath: bei der er�ten:Bedämmung:
nicht an der ganzen Einlage: vorbeigeflo��en,indem.
�ie�chon:bei Robach bis 1483 durch die alte Nogath
geleitet wurde, der Theil der Einlage, dexdamals.

�chonvorhanden, auch ein�umpfigesGehölzewar;
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‘welchesniht Wa��erund Eis aufnehmen konnte, �o

Tanndie Ab�icht,da anfänglichdie Einlageoffen
und unbedämmtgela��en,nichtgewe�en�eyn,�iezur

Aufnahmedes Wa��ersund Ei�esbei gefahrvollen
Eisgängenzu be�timmen,

:

BeiBedámmungder Nogath hat man von oben

angefangen. Dex Damm reihte anfänglichuur

bisClementerfähr,hierauf ward er bis an die alte

Nogath — bis an Robach — geführt,und endlich
längsdem Ellerwald bis gegen dieStadt gezogen.“

O) Was yv, Suchodolez hier behauptet, daß die

Eindämmungder Nogath von oben ge�chehen,wi-

_der�prihtdem, was Rup�on hievon in �einen

Annalen M�ept.,,welches im er�tenBande der Be-

�chreib.von Elbing S. 429 angeführt i�t,berichtet.
Hiernach i� die Eindämmungder Nogath nicht
von obenangefangen, und dann bis zu ihrem Aus-

Muß geführt worden, �ondernes i�tder Anfang

‘Hiezu,wie dies auh S<üûmeldet, im Ellerwalde

gemacht und der Fluß, da ex damals hier durch
die alte Nogath abfloß,zu beiden Seiten in Damme

gefaßtund die�eEindämmungbis zur Stadt fort-

ge�eßtworden, Da nun damals die alte Nogath
“an Robach nach der Stadt floß, \o wird hier der

Anfang der Eindammungge�chehenfeyn,
Es i�freilich naturlicher,bei Eindämmung ci-

nes Flu��esvon oben anzufangen; und damit bis

zu �einemAusflns vorzugehen, als von unten nah
vben zu dämmen,weil dies die Arheit des Ein-

dâmmens,wegendes aus dem obern unbedämmte1

Theil des Flu��es�trömendenWa��ers,�chrer�chwert.
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Die Einlage i am �päte�tenbedäâmmtworden.

Zwar war 1664 am untern Dheil der�elben�chon

Beim Eindammen der Nogath abcr mü��enUm�tände

gewe�en�eyn,die dazu gerathen, unten hiezu den

Anfang zu machen. Und die�ekann man hierin
�uchen;der obere Theil der�elbenfließt durch ein

Tetrain, wo �iehohe Ufer hat. Die�esTerrain
ward al�oim Frühjahr cher tro>en, als das untere,
und machte daher cine Eindämmungnoh nicht �o

ndthig. Dann ging auch der Weg nah Marienburg,
als dem Haupt�ipdes Ordens, dur<h das untere

Terrain, Und die�ermuß im Frühjahr,wenn das
hohe Wa��er�hno< nit verlaufen, nicht fahrbar
gewe�en�cyn. Und dex Orden �orgtedaher, als die

Nogath cingedämmtwurde, zuer�tdafür, daß die�er

Weg tro>en gelegt wurde. ils

Von Robach i� der Damm auf die�erSeite

nah dem Laufe des Flu��esbis an Clementerfähr
und dann höherhinauf gefertigt,

i

i

Das zen�eitigeUfer i da, wo die Einlagen
liegen, �päterummallet, Es hat zuer�t�eineEin-

dammung durch den großwerder�chenDamm eérhal-
ten. Zur Schüttung de��elbenward an der marien-

burger Einlage 1348 der Anfanggemacht. Es deutet

hierauf das oben S.' 23, angeführte Privilegium
des Johannes von Langero> von die�em Fahr,
na welchem die Bauern des elbing�chenGebietes
56 Seile — 560 Ruthen — im marienburg�chen,
und dann noh 4 Seile — 40 Ruthen — imelbing-
�chenGebiet, zu�ammenal�o600 Nuthen, von die-
fem Damm bauen �ollten. Er ward hierauf vom

Orden weiter hingb fortgeführt,und zur Unterhal:
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vor den hier erbaueten Höfendex Damm ge�chüttet,
der ober�teTheil aber blieb no ofen, und ward

er�t�pâterbedâmmt.
:

Weil das Stauwa��eraus dem Haff mittel�tder

_ftub�chenLachedie bebaute Einlage von hinten über-

�chwemmte,�ohatten die Ein�aßenfich rund herum

bewallet. Die �tub�cheLacheward 1716 gegen den
“

Schleu�endammzuge�chlagen,und an der Seite des

Zu�chlagsward eine Schleu�eeinge�eßt,das Bin-

nenwa��erabzuführen.
4690 hatte die Stadt den zeyer�chenBruch zu-

�chlagenla��en,weil er, �olaûge ex lief, die Kra-

phols-:Schleu�e�over�andete,daß�ieunbrauchbar
wurde. Inde��enhatte die�erBruch der Einlage
bei den Eisgängeneine große Erleichterung ver-

�chafft.
Inder Einlage �elbwar, wie �ieno< oben

offen war, ein �ehrdichter und zum Zheil mit großem
Holzebewach�enerBu�ch,einigeHufen groß, H or

tung de��elbenwurden die 4 Dörfer des elbing�chen
Gebietes Für�tenau,Groß- und Kleinmausdorf und

Lupushor�t,die von dem Hochmei�terWeinrich
von Kniprode mit den Ein�aßen des großen
Werders 1378 zum Dammrecht aufgenommen wur-

den, verpflichtet. Beide Einlagen, �owohldie ma-

xienburger als die elbinger, blieben damals gegeir
die Nogath noch unbedämmt,weil man hier wegeit
des �umpfigenQMelIesden Dammniht �chütten
Tonnte,
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�terbu�c<genannt, und ein andrer bei Robach,
durch welchedas Wa��erbei den Eisgängenih
durchwinden mußte,wobei es den Sand vor den

Gebü�chenab�ebte,und ihn nicht auf das geräumige
Land hinter den�elbenführenkonnte. Die�eserhielt
dadurch cinen �ovortrefflichen Boden, der von lau-

ter Schlick aufgetragen war, daf man dergleichen
in keinem Werder fand, *)

Bei die�enUm�tändenhaben die Ednigl,preußi-
�chenEinkünftevon der Einlage bei den Eisgängen
keinen �onderlichenSchadenerlitten. Seitdem aber

der Strom dur den Verfall der Montauer�piße
viel �tärkergeworden, und die in der marienburger
Einlagezwi�chendem Vor�chußund Schwaßken-
damm gewe�eneLücke von 160 Ruthen verdämmt
Und�olcherge�taltdie Einlage oben ganzge�chlo��en
und das Ende=-des Schwaßkendammesauf 70

Ruthen landwärts verlegt worden, welches er�k
41749 ge�chehen;�eitdemdadur< der Hor�terbu�ch
und roba<h�<heWald, gegen welche �ichjezt
das Wa��erund Eis gerade hin�türzte,abge�chä-
ket, umgebrochen,ausgeri��enund derge�kaltruinirt

*) Das Eis zer�chellte�i<vor dem Gebü�ch,das
di>e Wa��er,in welchemdex Schlick aufgelö�etwar,
floß durch, und dex Sand hlieb hier liegen. Auch
noch ge�chichtdurchdie Ueberfälledie Be�chkikung
der Einlage, be�ondersbei ruhigen Eisgängen.

_

Nuhig aber �inddie Eisgänge,wenn �ie�päterfol-
gen, uud niht �ovieles Eis. unge�timtreibt
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worden, daß davon auch keine Spur mehr vor-

handen,und �citdemdas Haff �oweit zurückge-
treten, daß es zwi�chendem Dorf Stuba und

dem Auslauf des Elbingflu��eseinen Anwachs,
der �ichüber eine halbe Meile er�tre>et,ange�est

‘hat,�eitdemi� ein großer und beinahe der be�te
Fheilder Einlage derge�taltver�andet,daß da-

von der gänzlicheVerlu�tder hieraus fließenden
Einkünftezube�orgeni�t.

Um nun die Einlagebei den Eisgängengegen

Ver�andungenzu \{ügen,zugleich aber die Stadt-

�eiteaußerGefahr zu �eßen,{lug v. Such odolez
vor, dieDâmmegegen die Einlage vom Schwakken-
damm an bis gegeit den zeper�chenBruch ununter-

brochenfe�tund �tark,aber 2 bis 3 Fuß niedriger
als die die��eitigenDâmme zu machen, den zeyer�chen

Bruch zu öffnen,und von da dem Strom ¿wi�chen
Dâmmen,außerder breiten Fahrt, nocheinen Abfluß
ins Haffzu geben. Die�erwürde �ich.hier in einer

guten Diefeerhalten, und mehr Wa��erabführenals

die breite Fahrt.
Weil aber zu be�orgen,daß �obalddie Nogath

durch Eröffnungdes zeyer�chenBruches cinen Aus-

fall �eitwärtserhalten �ollte,der andre Arm nach
der breiten Fahrt noh mehr Sand als vorhin an

die Kraphols - Schleu�ebringen würde,�o{lug
Hofrath Pôöhling hiebei vor, die Schleu�eaus
dem Kraphol herauszuheben, bis an das Dorf

Hoppenauzubringen,und da�elb�tgegen den Haupt-
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graben,welcher unweit dem Nogathdammanfängt,
und bei der Lahmenhand in die Fi�chaufällt, die

bei der alt�tädt�chenFährein den Elbing fließt, ein-

zu�eßen.Die Fahrt auf die�emangegebenen Wege
|

würde um die Hälftekürzer,als die bisherige,�eyn.
Der Oberdeichin�pektorv. Such odolez �tarb

1751 und der Hofrath Pôhling das Jahr darauf.
Von ihren Nachfolgern im Amte i�des Vor�chlages,
den zeyer�chenBruch zu öffnen und dadurch auf
cinem kürzernWege der Nogath einen Abfluß ¿u

ver�chaffen,nicht weiter erwähnt worden. Aber
vom Rath ward èr 1765 wieder aufgenommen,ohne
daßdadurch die Schleu�eanderswo verlegt werden

dürfte, wie unten angeführtwerden wird.

Dex Grund�aß,welchen v. Such odolez und

Pôdhling aufge�tellt,daß bei Eisgängen die

Reien nicht cher,- als bei der äußer�tenGefahr, ge-

öffnetwerden könnten,ward auch nach ihrem Fode

noch immer �trengebefolgt. 1764, daim Anfange
des Mârz �chonan zwei Stellen an der Schleu�e
die Nogath durchri��en,aber noh nicht vom Ei�e

frei war, und das hohe Wa��erin der�clbeneinen

neuen Ausbruch nach die�erSeite befürchtenlicß,
er�uchteder Rath den damaligen Intendanten

Kriegsrath Köppen, die�erSeite durch Oeffnung
der neuen Reie Hülfe zu ver�chaffen.) Ex hielt

�ichaber hiezu nicht für ermächtigt,�ondernberich-

>) Rece�s, caus, publ, de 1765. S, 141.
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tetehierüberan die könig8berg�cheKammer , die

den LicentrathLilienthal, der an die Stelle des

v. Suchodolez Oberdeichin�pektorgeworden,

hieber�chi>te,welcher den 14. März nach vorher
ander Nogath ange�tellterBe�ichtigungmit den

Deputirten des Raths und der zweiten Ordnung
eine Conferenzhatte, So �ehrdie�eauh ihre

ÜUeberzeugungaus�prachen,daß die leßt ge�chehenen

Durchbrüchedes die��eitigenNogathdammes bloß
der ganz ver�chlo��enenEinlage zuzu�chreibenwären,

und wenn nicht dur< Oeffnung der Reien wegen
der an der Zeyer noch �tehendenStopfung �chleunig

Rath ge�chafftwürde,ein neuer Durchbruch. nach

die�erSeite zu befürchteu�ey,�oblieb er doh dem

vou. feinem Vorgänger angenommenen Grund�as,

daßder Strom zu�ammengehalten werden mü��e,
um �ichvom Eife aufzuräumen,�otreu, daß.ex an-

fänglichdurchaus nicht nachgeben wollte, daß der

Einlagerdammdurch�tochenwürde. Doch. in Bes

trachtdes Elendes, in welches die Ein�aßendes

Ellerwaldes,die das Wa��erdamals �chonan ihren

Häu�ernhatten, durch ‘einen neuen Durchbruch
gerathen könnten, ließ er �ich.endlich. bewegen , zu.

ver�tatten,.daß, wenn das Wa��eram Zollpfahl an

der Wachtbude den höch�tenStand, nämlich72 Grad

erreichen würde, Ein Schuh an der neuen Reie in

cinex Längevon 10 Ruthen abgeworfen werden

könnte,und da das Wa��erin dex Nacht auf den

16, Mârz diefe Höhe erreichte, \o ward die Reie
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abgeworfen, wodurch auf einmaldie�crSE �chleu-
nige Hülfever�chafftwurde. SY

4765 fam die Angelegenheit, wie die AuLbrüche
auf die�erSeite zu verhütenwären,bei dem Rath
wieder zur Sprache, da in den leßten fünfJahren

hier fünfDurchbrüchege�chehen,und man nicht an-

ders, alseine �chre>liheAus�ichtin die Zukunft
habenkonnte, wenn niht Mittel erfunden würden,
dem be�orglichenUebel vorzubeugen.

Der damalige Vice- Außenkämmer,Rathhsherr
Friedrich Heinrich Horn, reichte hierauf:

UnmaßgeblicheGedanken über die gefährliche
Situation des Nogath�kroms,und wie dabei

einigeHülfege�chafftwerden könnte,

dem Rath ein, de��enFnhalt die�erwar: “D

Es möchteam rath�am�ten�eyn,das uns be-

drohende Uebel in �einerWurzel abzu�chneiden,und

�olcheskönnte bewerk�telligtwerden, wenn die ganz

verfallene Montauer�pibe,welche das herunterkom-
mende Wa��ergehörig abtheilen �oll,wieder in

Stand ge�eßtwürde. Da dies aber eine weit aus-

�ehendeSache i�, und wir unterde��envöllig zu

Grunde gehen könnten,�owird die Noth erfordern,
einige Zwi�chenmittelzu erfinden, uns aus un�rer

Bedrängniß zu helfen.
Die Stadt�eitei�twegen ihres niedriger liegenden

*) Receßs, caus. publ, de 1764. S, 162. 163.

%*)Rece�s, caus, publ, de 1765, S, 382.
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Terrainsoffenbardie {wäc<�te,und wenn hier cin

Durchbruchdurchihre Dámmege�chieht,�owird

fie in eiteit �tehendengroßenSee verwandelt, wo

das Wa��erallein durchMühlenwieder ausge�chöpft

werdenmuß. Die andre Seite aber, undbe�onders
die Einlage, liegt viel höhergegen das Bett der

Fogath. Die Einlage neigt �ichaußerdemgegen
das Haff, wodurchalles in die�elbeeingetretene

Wa��erdurch ihrenach dem Haff gehendeLachen
i

in
kurzerZeit abgeführt,und �iedann tro>en wird.

Daher hat man es �chonlange als Princip
angenommen, daß man die�eSeite vorzüglichbe-

achten mü��e,«und die’ Sache �oeinzurichtenhabe,

daß die andre Seite und be�ondersdie Einlage

ihr helfe, wenn Hülfenôthig i�t,Die�ewird aber

vorzüglichdann nôthig,wenn die Nogath bei unge-

brochenem Haff, was dann noch mit fe�temEi�ebe-

legt i�,und bei niedrigemWa��erabzugehenanfängt,
und hierauf beiwach�endemWa��erin ihr �tarkesund

mächtigesEis treibt, was theils durch die ver�an-

deten Mündungennicht durchkommenkann , theils
an den hohen Sandhaken und Krümmungendes

Flu��es�ichver�et,�odaß Stopfungen ent�tehen

und das Wa��eral�ohinter den�elben�ohoch

auf�kauct,daß es über die�enoder jenen angrân-

zenden Damm über�türzenmuß.
Aus die�enGründen bewährtes �ich,daß es

nothwendigi�,daß die Wallungen der Einlage in
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�olcherHdhe aufgeführt�eynmü��en,daß�iezwar
dem Sommer- und Herb�twa��erWider�tandlei�ten,
und das Land dadurc trocken erhalten, im Früh-

jahr aber Eis und Wa��erüber \ih gehen laf�xn

und dadurch die�eSeite retten. Dabei mü��enzu-

gleich die Reien gegen den Winter abgeworfen und

offen gehalten werden.

Wenn nun aber das auf jene Seite �olchermaßen

gewie�eneEis und Wa��er�i<hvermögedes natür-

lichen Hanges die�erGegend nach der jungfer�chen
Lache und dem Haff ziehet, �ichallhier theils an

den bei der jungfer�chenLache befindlichenüber-
mäßig hohen Wallungen�eßet,theils an dém zu

hohen Döpferdammund gegen Duc d’Alba und

der Milch�täteaufgehalten wird, und von da,
wenn alles voll gelaufen und nicht weiter ausfallen

fann, wieder zurück�tauenund dadurch die dies-

�eitigeGegend, wie in die�emFrühjahr ge�chehen,

wieder angreifenund Durchbrücheveranla��enkönnte,

�owäre es unumgänglichnöthig, daß theils alle

Wallungen bei der jungfer�chenLache von dem

Schleu�endamman bis ins Haff in ihrer über-

mäßigen Höhe abgetragen und dagegen in der

Breite und im Fuße ver�tärktwürden,damit das

anfommende Wa��erauf eine un�chädlicheArt über
die�elbengehenkönnte.

Den Maß�tabder Höhedie�erWallungen wür-

den die gegenüberliegendenro�enorth�he#,blumen-
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orth�chenund walddorf�henSommer - Stauwälle

‘abgeben,und \o wie die�ein �olcherHdhe ge-

gin das Sommerwa��er dêv jungfer�chenLache

�hügen,�owürden �olchesdie dies�eitigenWal-

lungen in �olcherHôheauch thun können, da �ie

‘als Weideländexr keine andre Wehrung als gegen

die Sommer�tkauungenbrauchen, und hohe Winter-

‘dâmme ihnen um de�togefährlicher�ind,da, wenn

zufälligerWei�edas Wa��erüber �vhohe Dämme

überfallen�ollte,�iedie gefährlich�tenGrundbrüche

bekommenwürden,zu deren Wiederin�tand�eßbung

�ehrgroßeKo�kenund viel theuves Land verwandt

werden müßte.
Die�e Vor�chläge,wie die Durchbrücheauf

die�erSeite zu verhütenwären, wurden dein königl.

preuß.Licentrath u. Oberdeichin�pektor,Lilien thal

zur Beurtheilung mitgetheilt, der aber, was das

Offenhalten der Reien zum Abfluß des Nogath-

wa��ersin die Einlage bei Eisgängen betraf, der

Meinung war, daß man �ichdavon nur eine kurze

und dabei ungewi��eHülfezu ver�prechen,dagegen

in der Folge den größtenSchaden zu befürchten

habe, iudem dex Strom, wenn er nicht zu�ammen

gehalten würde, die Kraft verliere, �ich�elb�tzu

ráumen, und dadurch in �einemBette immer mehr

verfande.
Inde��enließ�ichdie kdnigl.preuß.Krieges: und

Domainenkammer zu Königsberg die Ableitung des

Wa��ersin die Einlage, als ein Zwi�chenmittel,dem
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Uebel abzuhelfen, bis der Anfang und das Ende des.

Nogath�tromsin der völligenOrdnungwäre, ge-

fallen. Hierauf theilte ihr der Rath noch einige

Vor�chlägein An�ehungder bei den Nogathdärnmen

zu machenden Veränderungenmit, welche haupt-

�ächlichdie�ewaren; *)
:

Sowohl die Strombreiten als die Stromengen
der Nogath �indvon gleicherGefahr. Hier kommt
nun be�ondersder Lauf der Nogath an der zépyer-

�chenKirche in Betracht, wo �ichdex Strom ut

eine Enge von 45 Ruthen zu�ammenzieht,hinter
die�erauf einmal in der Breite zunimmt und hierauf
�ichin zwei großeArme, die �kub�cheund breite

Fahrt, vertheilt, Dadurchbleibt dex Sand, den

er mit �ichführt, hier liegen, und bei jedem Eis-

gange verlegen �ichbeide Fahrten �ogleichmit Eis,

wodurch die Stopfungen und Ayrliefauutgss,bis

gegen das Landrichteramt — Clementerfähr— **)

zu ent�tehenpflegen. Die Ver�lächungenin beiden
Fahxten �indder zeyer�chenStromenge zuzu�chréie
ben, welche verhindert, daß nicht eine gleicheStroms

bahn in der Nogath geht, welcheam dienlich�teni�t,
den Sand, den �iemit �ichführt,fortzureißen,

Die�emabzuhelfen, wurde vorge�chlagen,
4. die zeyer�cheStromenge zu erweitern, wozu

die am die��eitigenUfer befindlicheKirche abzubre-

*y Rece�s, caus, publ. de 1765. G. 446.

s*) Be�chreib.von Elbing 3. Bd, 2. Abt. GS.3209,

6
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cen und weiterlandwärts zu verlegen und der all-

hier befindlicheDamm gleichfallsweiter ins Land

zuver�egenwäre.

2 Zur Bedeckung des DorfsCampe gleich hiit-

ter der Schleu�eeine Buhne von 50 Ruthen Länge

“anzulegen,welche theilsdie dortigen Schaardâmme

�ichern,theils den Strom nach der �kub�chenFahrt

mehrrichten würde,welchebei allen Eisgängenbei

‘derfa�tgänzlichverflächtenbreitenFahrt das mei�te

Wa��exzieht, und durch die�eBuhne noch mehr ge»

räumt werden möchte,wie denn auch durch die�elbe

die hiex befindliche großeStrombreite verringert
und dadurch der Strom zur Fort�chaffungdes Ei
�esge�chi>ktergemachtwerden könnte.

3. Die �kub�cheFahrt und die dahinter gelegene

Wolfsrinne dur< eine zweijährigeBaggerung in

ihren flachen Stellen zu veétiefen.

Dèr Rath fügte die�enVor�chlägenfolgende
Bemerkungen bei;

__

Wir finden �ieim Ganzen betrachtet von vieler

Erheblichkeit,ob man aber bei Ausführungder�el-

ben den Anfang mit Erweiterung der zeyer�chen

Stromenge machen und deshalb die Kircheda�elb�t

abbrechen und den dortigen Damm weiter land-

wärtsverlegen mü��e,wäre noch zu erwägen.Denn

1. wúrdees viel leichter �eyn,�tattauf die�er

Seite die Kirche, auf jener Seite 2 bis Z Bauer-

hôfeabzubrechen und �tetiefer landwärts zu ver-

�egen,wo alsdann durch eine unmerklih an- und
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ablaufende Einbucht des jen�eitigenDammes die�e
Enge erweitert werden könnte, Derhier nun zy
�chüttendeDamm würdewenigerfo�tbar�eyn,als
wenn ex auf die�erSeite ge�ehüttetwürde,da ex

wegen des niedrigern Bodens da�elb�tvon ungemei-
ner Hhe�eynZA |

aberEEzur be��ernund weniger E Ab;
führung des Nogathwa��ers- allein hiebei nicht die
Haupt�ache�eyn,weil, wenn gleich hiedurchder
Rinn�aalgleichergemacht worden,die Strombahn
eben dadurchauch�chwächerwürde, und dann nicht
zu erwarten wäre,daß�idie Verflächungengegen
die breite und �tub�cheFahrt heben würden,da die�e
in der hier �ichereignendenDheilungdes Stromes
in zwei Arme, wodurch ibm zu vieles Wa��erund
al�odie Kraft, den Sand weitey zu führen,benoms
men wird, ihren Grund haben,

DeyUr�prungder Stopfungenund daher púh-
renden Zurück�tauungeni�al�oin dey vielen ganz
verflächtenCanslen der Mündungder Nogath-zu
�uchen,und daher müßtemit Aufräumungdey Aus-
flü��eder er�teAnfangeiner glüelichenVeränderung
gemacht werden

Diegleich binter dex Schleu�eanzulegendevors
ge�chlageneBuhne betreffend,könntedie�elbe�owohl
in An�ehungdex campe�chenDämme, als auch in
mehrerer Aufräumungdex �kub�chenFahrt und des
dahin zu rihtenden Stromes, gute Dien�telei�ten,

G *
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wenn anders dabei ‘niht un�ereSchifffahrt in der

breitenFahrtmit der Zeit vergehen möchte.

Dafaber der Strom in der nachmals angegebe-
nen Vahnüber �ovfêles dazwi�chengelegeneLand

�hins Haff ver�chießenund von �elb�tohnealle

Hülferáâumenmöchte,i�nicht zu erwarten. Es

müßtenhiezu�owohldie hohen �tarkmit Ra�enver-

iurzelten Ufer abge�tkochen,als auch die auf dex

Papat�chenCampe befindliche Holzung in. gerader
Richtung mit der �tub�chenFahrt in einer Breite

von 80 Ruthen durchgehauen werden. Da abex

die�edem Strom zubereiteteBahn �ichohne einen

ordentlichen, vertieften Canal nicht räumen möchte,
und zu dem Ende in den dazwi�chengelegenenLän-

dereien nachgeholfen,auch die Leitung, um die Aus-

�chweifungenzu verhüten, mit Dämmen bordiré

werden müßte,�omöchtewohl das ehemaligePro-
jet, die Nogath durch den zeyer�henBruch albzu-
führen,eine neue Aufmerk�amkeitverdienen, weil

die Ausführungbeider Projekte von gleichenKo�ten

�eynmöchte,und die Leitung dur den zeyer�chett

Bruch, be�onderswenn der Einfall der Nogath in

den�elbennach einem\o viel möglich�tumpfenWin-

Eel eingerichtet und die Schleu�edadurch gegen Ver-

�andungenge�ichertwürde, noh die�eVorzüge

haben:
1. daß der Fluß einen weit kürzernAbweg be-

fâme;
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2, daß dadurch der zeyer�chenStromenge aus-

gewichen würde;
3. daß die campe�chenSchaardämmeund die

übrigenoberhalb der�elbengelegenen {wachen
Stellen der Dámme völlig gedeckt würden;

4. daßdie um die jungfer�cheund �kub�cheLache
gelegenen beträchtlichenWeide�tückedurch die anzu:

bringende Bedâmmungdes Canals mehr ge�ichert
wären. :

/

Der Vor�chlag„ wie die Gefahr der Eisgänge
zu verhüten,den der königl.polni�cheGeneral- În-
�peftorder Wa��erbautenin War�chau,Herr von

Lange, in der er�tenBeilage zum 111. Stück
der Haude- und Spener�cheuberliner Zeitung
unter dem 1. Mai 1829, als die damals ge�chehenen

Durchbrüchein der Weich�elund Nogath, die eine

�obei�piello�eUeber�chwemmungverur�achthatten,
eine �oallgemeine Aufmerk�amkeiterregten ,„ unter
der Auf�chrift: Ueber die. Nachtheile dex
Verwallungen an Flü��en,gegen hohe

Wa��erfluthen,. bekanntgemacht, verdienthier.

noch eine Erwähnung..
Der Herr Verf. �chreibt,daß ex. vor einigen

zwanzig Jahren. ein Schüler des Ober - Bau - Dis

reftors Eytelwein in Berlin gewe�en.Die�er

hâtte in �einenVorle�ungenüber Strombau. die
Nachtheile und Gefahr bei Flußbewallungenaus-

-

einander ge�eßzt.Sand und Schlamm erhöhen
zwi�chenden Deichen jährlih den Boden. Der=-
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Raum,welchérdie Wa��erma��efa��en�oll,wird

hiedurc<fléinex.Deshalb mü��endie Deicheerhöht
werden,Kö�tênund Gefahr �teigetthiedurchzuletzt

foátn,daßder Nuten des ohttedies immer mager

therdéndeitLandes jentn nichtent�pricht,Só muß

al�oeité Zukunftkommen,wo diefe Gegenden ver-

la��enwerdeii. Nichtzu gedenken,daß es unmöglich
if, diè grdfte Höheund Gefahr der Wa��erfluth,
telché eintreten kann, vorauszu�chen,Wärendie

Gegendennichtbeiwallt,�owürde der Grundwerth
dep�elben,�owie in Aecgypteit, geradé durch die�e
wohlthätigeUebet�chwemmüngo ohne Gefahr
imnier erhalt,

|

:

Eyteéelivéinhâtténoch hinzuüge�ckt:es wäre

leichtzubexé<nein,daßwenit heute noz, �tattder

Vewällüitg,Kaitäle zur Erleichterungdes ge�chwin-
deit Abflu��esângélegtünd die hinter dei Flußwäl-
leitliegendenDörferabgebauetwürden,dies \<{on,
bloßin Rück�ichtder Erhöhungdes Grundwerthes
ünd der weitigernÜnterhaltüungsko�ten,zum Vortheil
der Ab�chäffutigdey Wälle ént�cheidenwürde,ohne
die möglichGéfah®intRöchnungzu bringeit.

Her? v. Latgemeitt nun, vaß die�eBeimer-

futigetEyteliweins auf die Weich�elund Nogath
tine befondreAnwendungfinden, weil, wenn ein

flarker Winter vörhergegangen,dann viel Schnee
fiele,dié�erbei anhaltendan Fro�tbis in den März
liégétbliebe,und nuit auf einmal aufthauend eine

UligéheureWa��ermengevon den Karpathen und
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aus den in die Weich�el�trdmendenFlü��en:herab-
fâme, die Deiche �olchenicht zu fa��enund zu hal:
ten im Stande wären.

:

Ich habe die�enAuf�aßdem hie�igenkönigl.
Deichin�pektor,HexxnBurruücker, der �eit1810

die Wa��erbautenan der Nogath in der elbing�chen
In�pektiontechni�chgeleitet, Übermacht,und mir

�einUrtheil darüber erbeten , welches er auch mit

der Erlaubniß, es öffentlih werden zu la��en,mir

mitzutheilen die Güte gehabt.Es i�tdie�es:

,, Der Verfa��erdes über�andtenAuf�ageshat
Recht, wenn er durch das Nichtbe�kehender Haupt:
wâlle (Winterdeiche)Durc{brüchebeim Eisgange
verhütenwill. Er über�iehtaber die Schwierigkei-
ten, welche zuüberwinden �ind,um die Ländereien

gleichzeitig abzutro>nen, und �iealsdänd gegen
Ueber�chwemmungim Sommer zu �{üßen,wo bes

kanntlich nicht �elten�ohohe Wa��er�tändein der

Weich�elund Nogath eintreten , daß fie die unter

die�enUm�tändendoch jährlichnothwendigzu \{<üt-
tenden Sommerwälle gewiß oft genug in Gefahr
�eßenund �ieauch wohldurchbrechenwürden.Es
wäre daher die �ichereBenußungder Ländereien
ungewiß.

‘/

„Es würde �ichaber die�eEinrichtungäuch
unter keinenUm�tändenmit det Cultur des Landes

im Allgemeinen vertragen. Denn es kann ja dex
Fall eintreten, daß hiebeidie ganze Gegend von hier
bis Danzig �ichmehrereMonate lang in einem Zu-
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�tandebefindenwürde, in - welchem�ievon allen

abge�chnittenwäre.“

„Wir in un�ermKrei�ekönnenhierüberdie be�te

Erfahrungauf�tellen, da ein Theil der jen�eitigen
Niederung— die Einlage =— auf eine gleicheWei�e,
wie‘Herr von Lange vor�chlägt,bewirth�chaäftet
wird, Die Bewohner die�erGegend werden aber

wohl �âmmtlicheine �e�teEindeihungwün�chen,
und möchtender precârenLage, in welche �iege�eßt

�ind,gern überhoben�eyn."Denn die hier nahe
am Stromegelegenen Ländereien�indbei der Ueber-

�irômungnicht �eltenbedeutenden Ver�andungen
ausge�eßt,und erleiden oft dur<h den Eisgang
großeund tiefe Einri��e,dur< melhe das Land

verwü�tetwird, wie wir dies im obern Theil der

Einlage und in der ganzen Stre>e da, wo der

Hauptzugdes Wa��ersgeht, genug�amzu �ehen
Gelegenheit hahen. “

Daß die Nogathdäâmmebei aller Vor�ichtdoch
fo oft Durchbrüchenunterworfen�ind,rührtgröß-
teutheils von den Krümmungenund Buchten her,
die die Nogath in ihrem Laufe hat, Die�e�ind�chon
bei der er�tenEindeichunggewe�en.Denn nach dem

Strom, �owie ex damals geflo��en,i�kzu beiden

Seiten, der Damm ge�chüttet,wie im er�tenBande
der Be�chreib,von Elbing S, 430 und 431 ange-
fuhrt i�,‘

Hâtteman gleich anfänglich,von der Montguer-
�pibebis zum Ausflußder Nogath, eine Eindeichung
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in einer möglich�tgeraden Direktion, wobei zu beiden

Seiten Außenteichegela��enworden, gewählt, fo
würden die Eisgänge weit gefahrlo�er�eyn, Da

aber die jeßigeEindeichung, die nyn �chonüber

fünfhundert Jahre be�tanden,�ichohne unge-

heureKo�tenund Aufopferungen von nusßbarem
Lande nicht mehr. abändern läßt, \o i�tdie Einlage
mit ihren Ueberfällen,die bei Ei8gängenWa��er
und Eis aufnimmt und beides in's Haff abführt,
eine �ehrzweckmäßigeAnlage, die Gefahr der Eis-

gânge zu vermindern, und alles i�hiezu�owohl

geordnet, daßdie Unterhaltung die�erganzen Ein-

richtung, mit Rück�ichtauf die etwa veränderten

Um�tände,der gegenwärtigenund künftigenZeit
obliegt. i

Fch habe hier no< von den Dammarbeiten

�elb zu handeln, von wem und wie �ieaus-

geführtwerden, worüber ih die nôthigenNo-

tizen von Herrn Deichin�pektorBurrucker er-

halten.
Nicht alle Ein�aßenund Bewohner dex die��eiti-

gen Niederung, die durch den Damm ge�chüßtwer-

den, haben die Verbindlichkeitfür die Unterhaltung
de��elbenzu �orgen,und diejenigen, die �iehaben,
durfen nicht gleichmäßigeKräfte darauf verwenden.

Denn einzelne Dif�trifte�indvon den Deichla�ten

gänzlichbefreie. Die�esRecht haben �ie�ichin

frühernZeitenentweder durch Abkguf der�elbener-

worben, oder fie �indaus be�ondernRück�ichten
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von allenLei�tungenhierin freige�prochenworden.)

Daun �indauc gewi��eDi�triktegegen andre da:

durchbegün�tigt,daß ihnenentweder kleinereDamm-

loo�eoder �olcheangewie�en�ind,die eine glückliche

Lagehaben,JJ in welchennichtbe�chwerlicheLei?

�tungvorkomme. :

_Die�eEinrichtung i�tder beab�ichtigtenErhal:

tungder Dämmetactheilig. Denn nicht �elten

über�teigendie Erdarbeiten") die Kräfte der Be-

® So �indin der maricnbutger Niederung circa

300 Hufen ‘von allen Dammla�tenan der Nogath

frei, wogegeit �iedie Schußzwehrgegen den Auf�tau

des Drau�ens zu unterhalten haben.

+*) Die glücklicheLage des Dammes in einzelten Dis

�triktenent�tchtvotzüglihdurch die vorhandenen

“Vorländer.Dent dex unimittelbáram Strom lies

‘gendeDeichnuß mit einem be�ondernUferbau —

Deefwetke— anm Fuße ge�ichertund dadurch cin

kün�tlichesUfer zut Stúße des Dainmes gebildet

werden, da andre Deiche durch ein breites Vorland

gegen den Angriffdes Stroms ge�chüßt�ind,und

deshalb keine be�ondreSchußweh>tvon Fa�chinen

bedürfen, äußerdaßman, wo ein hefonderes Eigen-

thumsreht auf das Yorland es nicht verhindert,

getn eine Sttauchpflanzungan�ieht,die bei hohem

offeticitKa��eden Wellen�chlagherinindert, der

auch die �tärk�tenDäinme atigteift und be�chädigt.

4x Hiezit gehört die Dammfchüttüng.Wenn die Lo-

calum�tändees vek�tatteit,�ogcht mant darauf hinaus,

�ämmtlichenHauptdeichetneine Kröonenhreitevon 18

bis W Fuß, wa��erleitigeine 3-, land�eitigeine
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theiligten. Es könntedie�eAngelegenheitleichtauf
einen �ichernFuß gebracht werden, wenn �ämmtli-

<e Dammarbeiten nah der Hufenzahl vertheilt
würden; aber der Ausführung�ehengroßeSchwie-
rigkeiten entgegen, indem Eigenthumsrechtedadurch
ge�chmälertwerden möchten.Denndie Grund�tücke
in den Dorf�chaften,welchen kleine Loo�ezugetheilt
worden, �indwegen der geringen Lei�tungenzu den

Dammarbeiten theurer erkauft.

Für die die��eitigeNiederung�ind.6 Deichver-
bände ge�tiftet,denen die Unterhaltung des Dammes
von der marienburg�chenGränzean Clementerfähr
ab bis zum Ausflußder Nogath ins Haff obliegt.

1. Der Deichverbandin=Landrichteramt,über
welchen unter polni�cherRegierung der Landrichter
die Auf�ichthatte, wovon er auch deit Namen führt,
und der jest durch den königl.Deichin�pektorin�pi-

zirt wird. Hiezugehörendie Dörfer Ober- u. Unter-

färbéwald,Groß: und Klein-Wickerau,Nogathau,
Hoppenau, Neuhof, Antalienhof, Kärbshor�tk,
Möskenberg,Roßgarten„ Schwarzdamm, A�chbu-
den und das königl.Admini�trations|U> Flei�cher-
weide. Die�erDeichverband hat den Damut von
der elbing�chenGränzebet Clententerfährait bis an

die alte Nogath in einer Strecke von 1150 Ruthen
Magd. zu unterhalten, ünd zerfälltin 3 be�ondere-

AüßigeDo��irungzu geben, und �ie#0 weit zu

erhöhen,daß dië Krone 2 Fuß übet den bekannten
__hôch�tenWa��ek�tändzu liegen kouitit,
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Abteilungen,în welchenjedes Dorf �eineigenes

Loos hat. Die Uferarbeiten*), �owie die hiemit

verbundenen wa��er�eitigenErdan�chüttungen,wer-

den in jederAbtheilungaufgemein�chaftlicheKo�ten

ausgeführt,die eigentlichenDammarbeiten aber

von einem jedenDorf in dem ihm zugehörigenLoo�e

allein vevrichtet.
Dader Weiden�krauch,welchendie Dorf�chaf-

ten, die zu die�emDeichverbandege�chlagen�ind,

zum Uferbau anpflanzen,von je her oftmals

nichthingereichthat, den Bedarf zu decken, fo
“wardfrühervon der Stadt aus denKämmereifor-

*) Die Uferbauten theilen�i<haupt�ächlihîn De

werke und Buhnen.“Dex Deekwerke i�t�chonge-
|

dacht. Sie laufen kângs dem Ufer hin, und er-

halten in der Krone cine Breite vou 12 Fuß und

die mit 3 Fuß vermehrteTiefe des Wa��ersbei

einem Stande, welchen man das Sommerwa��er

nennt, zur Hdhe, Buhnen, und zwar inclinirende,
wie �iejeßt fa�tdur<hwegausgeführtwerden, legt
man, vom Ufer abgehend,unmittelbar in den Stroux

hinein. Sie �indmit einem Stück Damm zu ver-

gleichen,und werde von Fa�chinenausgeführt, die

na< Beendigung des. Werkes. einen fe�tenKörper
bilden. Gewöhnlicherhalten �ieeine Kronenbreite
von 12 bis 15 Fuß, eine einfüßigeDo��irungzu
beiden Seiten und 5 his 6 Ruthen Länge. Sie
werden zur Abwei�ungdes Stroms am Ufer ange-

legt, und wenn mehrere hinter einander ausgeführt
werden, �owill man eine Verflächungdes Grundes
damit bewirken,
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fen ein Zu�chußvon Fa�chinengegeben. Vei Ein-
führungder Städteordnungverweigerte die Stadt
den Beitrag; es kam zum Prozeß,währendwelchem

4817 durch einen Vergleich fe�tge�telltwurde, daf
die klagenden Dorf�chaftenjederzeitihre eigene
Strauchpflanzungen in gutêmStande unterhalten,
auch �olche,wo es �i<thun läßt,vermehren und

erweitern müßten,wenn aber die�enicht hinreichen
�ollten,die Stadt die fehlenden Fa�chinenauf die

Kämmereifor�tenanwei�enwolle, doch daß �iehier
von den Dorf�chaftenauf eigene Ko�tengehauen,
gebunden und weggeführtwerden müßten,wel:he
�ub�idiari�cheVerpflichtung jeßt nach Abtretungdes

Zerritoriums, als grundherrliche.La�k,auf den
Staat übergeht.

2. Der Deichverband der 5 �kädt�chenDörfer
Ellerwald. Die�erbewirkt �owohldie Uferbauten
als auh die Damm�chüttungendurchgängigauf
gemein�chaftliheKo�ten,*) und zwar auf der

Damm�tre>kevon der alten Nogath ab bis zu den
Gränzender zeyer�chenKirchein einer Längevon

circa 2000 Ruthen.
3. Vonder zeyer�chenKirchewirdi

in einer Lânge
von 40 Ruthen der Uferbau für Rechnungder Kir-
henca��ebewirkt, die Dammarbeit aber wird von

den Dörfern Zeyer und Stuba gelei�tet.

#7 2 Ordnung des Ellerwaldes. Elbing 4754.
5; Cap, = NevidirteThamm-und Eiswachs-Ord-LA Elbing1743,
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“4, Jn denGtänzender darauf folgenden�oge-

itannteùFi�cherlö�erhat die Stadtkämmerei die

Ausführungder Uferbauten, zur Unterhaltungder

_Dâmwmeaber �indeinzelneGrundbe�ißerund einige

Vacht�tückemit verbunden. Der Anfang die�er

Damm�kre>ei�am zeyer�chenKirchhofe,und zieht

�ich abwärts bis zur kleinen Kräphols�chleu�eauf
20K :

i 5. Fn dem Daitiiteviey unterhalb debkleinen

Kraphols�chleu�ebis zux Gränzevon Dexrranova
von circa 1000 Ruthen hat das arme Dorf Fi-

�cherscampe-die Verpflichtung, den Damm zu un:

terhalten, Dagegen werden die Uferbauten auf eine

Lângevon 700 Ruthen im obern Dheil des Dam-

mes auf Ko�tender kônigl,Ca��ebe�tritten,Zux
Erleichterung der La�tder Ein�aßenvoh Fi�chers:
campe, die �ehrgroß i�t, �ollein be�onderer

Deichverhandge�tiftetwerden, zu wel<hein aile

unter dem Schub des Fi�cherscampe�chenDammes

gelegenenund bishex vor Dammbau befreit gewe-

�enenLändereiengezogenwerden �ollen,
6, Das lezte Dammrevier i�in den Gränzen

von Ferranova, und zieht�ichbis zum Haff, Hier
hat der Dainm aber nur eine �ehrgeringe Höhe,und
i�tfa�tnur als Stauwall zy betrachten, Er wird

(

*) Bis jeux be�tehtnoh die alte Einrichtung und

es i�tdie�eSache der richterlichen Ent�cheidung

anheim ge�tellt,
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von dem Gute allein unterhalten, von welchem
auch die etwa erforderlichenUferbauten bewirkt
werden.

:

i

Die Niederungjen�eitsder Nogäth \{<Üü6tder
»

große Werderdamm, zu de��enErhaltung aus dem

elbing�chenGebiet nur die Dörfer Für�tenau,Groß-
undKlein-Mausdorf und Lupus8hor�tbeitragen, und

worüber das Landraths8amt Marienburg die Auf-
�ichthat. Der Damm wird hier, �owie überall

im großenmarienburg�chenWerder, �owohlwas

die Erd - als Uferarbeit betrifft, gemein�chaftlich
gemacht, zu welchemEnde Hand-und Spanndier�te
nach der Hufenzahlrepartirt werden.

Das Haff,
_Es hat �eitdemdie Flü��eund be�ondersdie

Weich�elund Nogath in da��elbegeflo��en,�owohl
an Flächenrgumals Diefe verloren, und verliert

daran noch immer mehr, An denMündungenbei-
der genannten Flü��e�ett�ichno< imuerx neues
Land an. Wie�tarkder Anwachs an den Mündun-
gen der Nogath �eiteinigen Fahren gewe�en, i�k
oben S. 50 angeführt, Aber auch die Tiefe de��el
ben vermindert �i<h.Von dex Jungfer bis an den
Ausfluß der Weich�el,dex auf der Kopp in�chen
Charte mit dem Namen elbing\<e Fahrt be;
zeichneti�,waren noch vor 40 Jahren an 18 Fuß
Wa��erund jekt �indkaum 7 Fuß. Die größte
Die�edes Haffes bis zur elbing�chenWa��ergränze,welche der Ausfluß des

Flu��esNerißmacht, übey-
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fteigtnicht12 Fuß, doch hinter die�erGyrânzewird

__eótiefer.
Wegeitdie�ergeringenZiefe,die aunt den Ufern

bis weitgegen die Mitte kaum 4 bis 5 Fuß beträgt,

hat es bei Sturm nur kurze Wellen, die niht weit

aus�chlagen,�ondernüber-einanderlaufen, wie man

dies auch auf dem Meer an Untiefen bemerkt. Die-

�erkurze Wellen�chlagmacht �eckrank,und �elb�t

Sce�chiffernwird, wenn �iebei Sturm das Haff

befahren, unwohl,
Es friert, wenn �tillesWetter if, eher als die -

Nogath zu, weil das Strômen in der�elbendas

Be�tehenaufhält,aber eben die�es,wenn es durch
das aus dex Weich�elherabkommendeWa��erver-

mehrt wird, wobei �iezugleichan�chwillt,zerbricht

auch im Frühjahreher das Eis in ihr. Daher das

Haff alle Jahx viel �päter,als die Nogath, offen
wird.

Wenn es bei niedrigemWa��erzufriert, dant

das Wa��exin dem�elben�teigt,und der Fro�t�trenge

anhält,\o erhâltes Ri��e,die bisweilen über �eine

ganze Fläche�ichex�kre>en,und mit großemGetö�e

von einander gehen. Sie haben oft die Breite von

8 Fuß, �odaß, um darüber zu kommen, Brücken

gelegt werden mü��en.Friert es hingegenbei hohen
Wa��erzu, und die�esfällt hierauf, �obekommt das

Eis auch Ri��e,welches �ichaber an den�elben,da

có unten �inkt,oben aufthürmt.
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Die Land�traßen,die durch das elbing�che
Gebiet �ühren,

Es durchziehenzweiKun�t�traßenda��elbe,die

eine nach Marienburg die die��eitigeNiederung, die

andre na< Königsberg die Höhe, und an einer

dritten nachPreuß.Holland wird jeßtgearbeitet,
Die Kün�t�traße von Elbiñg nach

Marienburg.
D

41817 den 16. Jul. ward der Chau��eebauin�pektor
Karl Ferdinand Dühring von der königl.

-

Regierung in Dànzig aufgefordert,den Ko�tenans
�chlagvon einer Kun�t�traßevon Elbing bis zue

Lahmenhandanzufertigen.Jn dem Berichtvom 11,

Aug. �chreibtex: „,
Bevor ih mich der befohlnen

Veran�chlagungeiner Kun�t�traßevon Elbing bis

zum Kruge der Lahmenhandunterziehen kann, würde
erf der Zug der neuen Straße zu be�timmen�eyn.“

„Der neue Weg könnte von dem Berlinerthor
bis ue alt�tädt�chenFährbrückenach der Linie des

alten Weges mit einigen kleinen Abweichungenges
führt werden, von der Fährbrückeaber bis zut

Lahmenhand müßtedex alte Weg mit Benußung

des jezigen Dammes der Fi�chau,an welchemdiè
Straße liegt, beibehalten werden, um nicht die

Sträße der Zer�törungdurch das Quellwa��eraus

der Fi�chauauszu�ezen. Ju die�emFalle aber

müßtedann dem Damme fa�tdurchweg nach�einen

Krümmungengefolgt und der�elbeauch im Duvche
i

-
:
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�Huittnoh2 bis 3 Fuß erhöht und durhweg, um

die vor�chriftmäßigeBreite zur Straße zu erhalten,
bedeutend verbreitet werden.

‘“

„Dex Damm der Fi�chauliegt je6t �chonin

äinigenStrèckfen7 bis $ Fuß und der übrigeZheil
3 bis 6 Fuß über dem Terrain. Daher vorauszu-

�ehen,daß die Ko�ten,den Straßendammhier in

dergehdrigen Breite zu formiren, �ehrbedeutend

�eynwerden, Dann machen auch die vielen Ent-

wä��erungsgräben,die das aufgemahlue Wa��eraus

der Niederungnach der Fi�chauleiten, hier viele

Brückennöthig. Hiedurh und daß -den mannig-

faltigenHinderni��enbegegnetwerden muß, die die

nahè bei der Straße gelegenen,Ausmahlmühlen
verur�achen,werden gleichfalls die Ko�tender An-

lage eiter Kun�t�traßein die�emStrich �ehrgemehrt
werden."

„Die�eUm�tändeerfordern es, zu unter�uchen,
ob es nicht vortheilhafter �eynwürde, die jebige
alte Strafe nach der alt�tádt�henFährbrückeund

von da nach cahmehandganz zu verla��en,und eine

neue nach dex Kopp in�chenKarte gleich bei Elbing
von dem Dhor ab re<ter Hand über die Kuhwie�en

nah Stutthof bis gegen die Mennonitenkirche und

von hier linker Hand neben der Kornmühle nach

Neukirchzu führen,wo �iewieder in die alte Straße

treffen könnte.“

„„În die�emStrich würden bis Neukirh nur

überhaupt3 bis 4 Brücken mit 4 bis 6 Fuß Bogen-
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weite nôthigwerden, dagegen in dem Zuge dek
alien Straße 9 bis 10 Brücken erforderlich �ind,
worunter 2 Hauptbrücken,überdie Fi�hauund

Über die a�chbud�cheLache�ichbefinden.
Die kônigl.Regierung re�cribirtehierauf, daf

der alte Weg vom Berlinerthor bis zux Fährbrücke

beibehaltenund ein Plan und An�chlagvon der bier
anzulegendenChau��ee. angefertigt werden \olltez
Über die weiter von hier projektirte Linie �ollteer�k
die GenchmigunghöhernOrts adgewartet werden.

Der Chau��eebauin�pektorDühring reichte
Plan und Zeichnunghierüberden 15. Dec. 1817
ein, undfügte einen Erläuterungsberichtdazubei,
die�esInhalts: Die Längedes Weges vom Berli-

nerthor bis an die alt�tädt�heFährbrückebeträgt
380 Ruthen. Die für den veran�chlagtenDuctus
in dem Projekt angenommene Straßenlinie folgt
anfänglich dem alten Dámmwege, der erhölß¿und

gepfla�terti�t,und na< We�teneinen niedrigen
Erdweg hat,  ) und macht hiex vier Winkel, die

theils wegen der dabei �tehendenGebäude nicht zu
vermeiden �ind,theils, um die Bauko�tenzu ver-

mindern, gewähltwerden mü��en;dann erhältdie

Weglinie eine gerade Richtung, und verläßtdie alte

Straße; nahe vox der Fährbrüc>kewird �iean 50

Ruthen über feuchtenWie�engrundgeführt.
Gleich am Thor wird die Straße dur< Gakten-

*) Be�chreib,von Elbing 33, Bd, Er�teAbtheil. S. 17.

m x
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zäune‘auf 32 FußBreite be�chränkt.Vei der

“ Frequenzder�elbenvon Fuhrwerken wäre es zu

“wün�chengewe�en,daß die Straße hier hätte bis

auf 40Fußverbreitet tyerden können; dochwaren

die Ho�tender Terrain-Ent�chädigung�obedeutend,

“daßdas Projekt unterblieb, und die Straße vom

Thore ab bis zur Lahmenhanddurchweg in einer

Breite von 32Fuß, mithin ohne Sommerweg, aus-
“

geführtwurde.
:

“Der Chau��eedamm�oil zugleichdie Wie�enund

Ländereien rechter Hand vor Ueber�chwemmungen

“

aus dem Elbing �chügzen-Deshalb ward diehiezu
erforderlicheHöhegenau be�timmt.Es ward hiezu
der hôch�teStand des Wa��ersim Elbingfluß,wel-

“cherdur den Auf�tauaus dem Ha�fbewirktwor-

den, �owie er �eitvielen Fahren beobachtet i�,an:
genommen, Die�erwar, wie die Bewohner die�cr

Straße ver�icherten,1817 den 16. März gewe�en,
wo das Wa��erim Elbing am Pegel aur Fi�cher-

baum 9 Fuß 10 Zoll �and,und bei dem Kagel
_mann�chenKruge, Berliner�traßeNr. 3., 1 bis 2

Zollüber den Steindamm lief. Nun �and den 20.

Nov. 1817, wie die Chau��ee�traßenive!llirt wurde,

das Wa��erdes Eibings am Pegel des Fi�cherbaums
5 Fuß 4 Zoll, mithin 4 Fuß 6 Zoll niedriger als

am 46. Mârz de��elbenJahres. Hiernach ward der
Fahrdamm, weil er nach der Vor�chrift2 Fuß hd:

her, als die hôch�teUeber�chwemmungreicht,erbauct

werden �oll,in der Zeichnung �oprojektirt, daßdie
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Kante de��elben:4 Fuß Höherliegt, wodur< die

ver�teinteFahrbahn die vou�riftmägigeBEerhlt.
Die nôthigeErde zur Erhöhungdes Dáitnss:

_muß größtentheils-aus den zur Seite gezogenen
Gräben hergenommen werden, die aber wegen. des
Grundwa��ersim Durch�chnittnur 3 Fuß tief aus-

ge�tochenwerden können. Sie haben daher im

Projekt 10- Fuß in dex Soole breit
angemei:werdenmü��en.

:

Es.kommenin die�erWege�krec>ke-zweiBrücken.
vor, ‘eine-über den Stadtgraben am Verlinerthor
30 Fuß lang, und die andre über die Fi�chau—
die alt�tädt�cheFährbrücke-—437 Fuß lang. Beide

Brücken�indjet ganz von Holz und �chadhaft,auh
Haben �ienicht dievor�chriftmäßigeBreite. Die

er�terewird ganz von Holz wieder zu erbauen: ver-

an�chlagt,da der Baugrund- über 15 Fuß Ziefe \o
�chlechti�,daßein-Mauerwerk nur auf einen-Pfahl-
vo�tgegründetwerden: könnte. Die Brücke-aber -

Über die Fi�chaui�mit ma��ivenSteinmauexn ver-

an�chlagt..*)

Material-Steine und Kiesféhlen in der Nâähe-
der Bau�tellegänzlich.“Kies könnte nur eine Meile

weit erhalten werden. Daher �tattUnterkies-in: dem

An�chlageSand, der- vom hintern Anger jen�eits

® Die�erMa��ivbau.i�tjedo< nicht ausgeführt,viel-.
uehr �indaus Mangel an Fonds die alten Euca Stirujochegeblieben.
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Elbing am nách�keneine halbe Meileanzufahreni�,

und �tattOberkies i�tGrand veran�chlagt,der

vom Haff zu holen.

“Wieangeführti�k,wird größtentheilsder alte

Dammwegzur neuen Straße beibehalten. Der

Sheil, der verla��enwird, �ollwieder zur neuen

Damm�chüttung3 Fuß unter dem Terrain anges
wandt werden.

Dadie Straße zwi�chenWie�enliegt, die hâu-

figüber�chwemmtwerden, �oi�kzur Seite der�elben,
wie erwähnt,kein Sommerweg ge�chüttet,Die

Straße könnte al�owährenddes Baues nicht be:

fahren werden, und die Pa��agemüßtebei der neu-

�tädt�chenFähre na< dem Holländerthorverlegt
werden. Es i�de8wegen hier eine Schiffsbrücke
úbèr den Elbing erforderlich geworden.

Was die Ausführungdes Baues dex Straße in

“die�erStrecke betrifft, �oi�,da das Steinmaterial

be�ondersgut, �olchesaber von der Bau�telle�ehr

entfernt zu haben, und daher �ehrtheuer i�k,der

Steinauftrag, 7 Zoll in der Mitte und 6 Zoll bei
den Bort�keinen�tark,în zwei Lagen aufzubringen,
angenommen, und zwar die unter�keLage 4 Zoll
�tark,von 3 bis 4 Zoll groß ge�chlagenenSteinen,
die ober�teLage 3 Zoll in der Mitte und 2 Zoll ge-

gen die Bort�tkeine,von {- bis 1Zzolligenge�chlagesnen Steinen.

__

Die Ko�tendes Baues mit Ein�chlußder wahr-
�heinlichenKo�tenfür die Ent�chädigung‘des Lane
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des, welches zur neuen Straße genommen werden

muß, wurden auf 25,049 Rthlx. 75 gr. 13 pf.
veran�chlagt.

|

4818 im Augu�tward der Anfang mit dem Bau

gemacht. Es wurde dabei das Land,über welches
die Chau��eegeführtwerden �ollte,abge�häßt.Die

Ab�châßungbetrug: 212 Rthlr, 14 gr. 9 pf., und

um die Kämmereika��e,der bisher die Unterhaltung
der beiden Brücken,der am Berlinerthor und der

über die Fi�chauund des dazwi�chenliegendenWee
ges obgelegen,und die dagegendie Einnahme der

Brückengeldexüber die Fi�chaugehabt, mit der
“

Chau��eefa��e,die künftigbeide Brücken undden
Weg dazwi�chenunterhalten und das Chau��eegeld
dafür erheben�ollte,aus einander zu �etzen,eine

Verrechnung ange�tellt,und na< der�elbenein

Uebercinkommen getroffen, nach welchemdie Chau��ee-

fa��ean die Kämmerei jährlich100 Rthlr. zahlt,
41819 im Oftober war die Chau��eebis zur alt:

�tädt�chenFährbrücke�oweit fertig, daß�iebefah-
ren werden konnte. Zugleich war der Anfang einer

von Marienburg nach Elbing anzulegenden Chau��ee,

die der, welhe von Elbing dahin führte,entgegen
Fommen �ollte,gemacht.

In An�ehungder Fort�eßungdes Chau��eebaues

von dex alt�tâdt�chenFährbrückebis zum maxien-
burger Krei�ehatte dex Chau��eebguin�pektorD h-
xing von dex königl.Regierung den Auftragerhal-
ten, zweibe�ondereAn�chlägenach denver�chieden
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projektirten‘Nichtungéliniender Chau��eezu fer-

tigen,
:

1. wenn die jeßîgealte Straße bis Lahmehand.

undvon hier durch Neuheide und Schlamm�ackbis

zut marienburgerKrei�emöglich�tbeibehalten, oder

2. wenn �ievon der alt�kädt�chenFährbrückein

“geraderRichtung durchOber- und Unterkärbswald

re<ts neben Roßgartenvorbei geführtwerden �ollte,

wobe? die Ab�chäßungder Ländereien, die �iein bei-

den Richtungenberührenmüßte,beizulegenwäre.

So bald die Ein�aßenvon Ober - und Unter«

Eärböwald und Rofgarten vou die�emProjekt hôr-

ten, fo meldeten�ie�ich,zu�ammenmit den Ein�aßen

der zum marienburgerKrei�egehörigenOrt�chaften

Grunau, Preu�ch- Kdnigsdorf und Fi�chau,dur

welche alsdann weiter die Chau��eebis nach Ma-

xienburg geführtwerden �ollte,bei der fönigl.Re-

gierung in Danzig, und baten dringend, die Chau��ee-

linie nichtdurch ihre Ort�chaften,�ondernlângs deit

alten Wege überLahmehand, Neuheideuind Schlam-

fat ziehenzu ta��en,weil im er�kenFall ihre Läande-

reien durch�chnittenund auf die�eWei�e getrennt

und zer�tückeltwerden möchten, Die�es und die

Rück�icht,daf in der alten Richtung dex Straße

über Lahmehand {on ein fe�terund breiter Fahr-

weg exi�tir,und die Chau��eeauf die�emWege zu-

gleich dem Fi�chauflußals Damm nugzen könnte,

�tattdaßauf der andern Linie ein ganz neuer Sand-

weg mit großenKo�tenaufgeführtund die Ländereien
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dazu angekauft ‘werden inüßten,be�kimmtedas Mi--

ni�teriumdes Handels, welchesjetzt den Chau��ee:
bau übernommen,im Oftober 1821 zurefcribiren,
daß dîe Chau��eevon der alt�tädt�chenFährbrücke
nach der Lahmenhandund dann überFichthor�k,
Neuhof,Mösfenbergund Altfeldegeführt,und hiezu
die Ländereien,die rechter und linker. Hand von ihr
berührtwürden,abge�chägtwerden �ollten.

Ueber die Ausführungdie�esBauks ge�chahim

Amtsblatt 1822 Nr. 2. S.21. unter dem3. Januar
die�eBekanntmachung: A

„Es if von dem kônigl.HochverorbnetenMi-

ni�teriodes Handelsbe�chlo��enworden,die Kun�Þ-
�traßezwi�chenMarienburg und Elbing unter fok-

genden Bedingungenim Wegeeiner Privat - Unters
uchmung vollenden zu la��en:

4. vovrausge�eßt,daß die Unternehmerdie

Vollendungund Unterhaltungder ganzen Strecke

von Marienburg bis Elbing übernehmen,�ollihnen

uicht nar das Chau��eegeldfür die�eganze Stvecke

auf cine gewi��eReihevon Jahren, �ondern'auch
2, die bereits fertige Chau��eeunentgeldlich

überla��enwerden z

3. die vorhandenetr Materialien werdeit dew

Unternehmern nach einex Ab�chäßungdes Werths.
Überliefert,auch die bereits ausgeführtenArbeitete
vow Schanzbergbis Altfelde angerechnet, und

4. außerdemeine Prâinie von 12,000 Rthkri.

auf jede Meile bewilliget, wovon al�odex Werth
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der ad 3, erwähntenvorhandenen MaterialienunD

nachVerhältnißder Ko�ten,welche gegen den An-

ts �chlagnoh zur Vollendung der Stre>e von

Schanzbergbis Altfelde' erforderlich�eynwürden,

eineangeme��eneSummein Abzugzu bringen�eyte

wird,
5, Nach einem gewi��enZeitrautetreten die

Unternehmerdem Staate die Chau��eewieder in

einem guten SStandeab, welche

6, eben fo fortge�est‘und vollendet �eynmuß,

als �iebereîts zwi�chenMarienburg und Elbing

angefangeni�t.“
|

„Indem wit die�eshiermitzur öffentlichen

Kenutnißbringen,fordernwir zugleich einen Jeden

auf, welcherWillensi�t,auf die�eUnternehmung

�icheinzula��en,�eine�chriftlicheErklärung, ob

der�elbe,unter den aufge�telltenoder unter welchen

andernBedingungen, auf die�eEntrepri�eeingehen

will, bis zum 26. d. M, entweder dem Landratlz

Herrn Hüllmann în Marienburg oder dem Land-

rath Herrn Ahramowski in Elbing einzureichen,

wo auch nâheyeAusfkunftüber den Preis dex vor<

handenen Materialien und den verhâltnißmäßigerr

Werth dex nochnicht ganz vollendeten Strecke voux

Schanzberg nach Altfelde gegebenwird.“

Die kônigl.Regierung forderte nun die beiderx

genannten Landrätheauf, dahin zu wirken, daÆ

der Zweckdie�erBekanntmachungerreiht würde,

weil uur auf die�eWei�edex Chau��cebaueinerz
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ra�chenFortgang gewinnen könne „ woran die

Commune des kleinen marienburgerWerders ein

be�onderesIntere��enehmen mü��e,weil �ieda-

durch der be�chwerlichenUnterhaltungder Po�t�traße
überhobenwürde.Die Zeit, währendwelcher die

Einkünftevon der Chau��eedem Unternehmer zu

überla��enwäre, könnteauf 50 Jahre ausgedehnt
werdet,

Der Chau��eebauin�pe>torDä bring war an-

gewie�en,die nähern techni�chenNachrichtenüber
den Bau den beiden Landräthenmitzutheilen,damit

�ieden Unternehmern, die an (ie gewie�enwaren,

die erforderliche Auskunft geben könnten. Die�er
aber hatte nur

y

;

1. eine Nachwei�ungvon den bei dem Bau der

Chau��eevon der alt�kädt�chenFährbrückebis Ficht-
hor�tvorhandenen Baumaterialien und den hierauf
bereits verwandten Vauko�ten,die �ichmit 7277 Rthl.
64 gr. 1x pf. ab�cloß,

;

2, eine gleicheNachwei�ungvon den dons
nen Materialien und den Bauko�tenvon dem Bau

der Chau��eevon unterhalb dem Schgnzberge bei

Marienburg bis Altfelde von 1968 Ruthen, wo das

Planum auf die�erWege�treckedurchweg mit den

nôthigenGräben und Brücken zugerichtet, auch in

300 Ruthen die Steinbahn �chongelegt war, und

3. einenBauan�chlagübex die Wege�treckevon

der alt�tädt�chenFährbrückebis Fichthor�t,neb�k

Anwei�ung,wie der Bau hier ausgeführtwerden
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�ollte,cite Dex Bauan�chlagbelieffich auf

70,167Rthl:9 gr. 12 pf., worunter aber die Summe

von 1910 Rthl. 21 gr. 7 pf: begriffenwar, die für

dieGrundent�chädigungenberechnetworden.
* Fnder Anwei�ungzur Ausführungdes Baues

Taal!zuer�tangeführt,daß die Chau��ee:in die�er

Meile durchweg deralten Straße folgt, und bis zur

Lahmenhand dex Fi�chaudamnmmöglich�tbenußt

werden kann,und dann tyurden die�e�peciellenVor-

�chriftenzum Baw gegeben:Der Fahrdamm oder

das Planum i�bis zur Lahmenhand-�o hoch zw

{<ütten,daß�olcher1 Fuß höher,wieder höch�te

Wa��er�tandder Fi�chauund von der Lahmenhand

längs dem Nogathau�chenVorfluthsgraben2 Fuß

Hoher, wie yashôch�teO in. die�emGraben,

wird.

Vis zur Lahmenhandi�tesdit daß die

Strecke; die im Frühjahrin Bau genommen wird,

auch.in dem�elbenFahr voll�tändigbeendet werde

dahev die zum Wegedamm aufgebrachteErde tüchtig

fe�tge�tampftwerden muß, um �iezur ab�oluten

Fe�tigkeitzu bringen, damit das Ein�inkender

_ Steinlage- in dem neu angelegten Wege verbindert
werde

Das Planum w irddur 1700 Ruthen 32 Fuß

und in: den übrigen300: Ruthen 40 Fuß in der

Kvone breit gemacht. Die Wände de��elbenbefom-

men: eine: {2fußige.Abdachungoder Bö�chung,die

evhaltenwird, wenn auf jeden FUßDammhöhe
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12 Fuß, zur unteren Anlage des Damnes, de

Kronenbreite auf jeder Seite zugerechnetwird.
-

Die ver�teinteBahn wird in 1700 Ruthen, \o
weit das Planum von 32 Juß i� zu 20 Fuß breit

mit den Bort�teineneingerichtet,�iewird in die

Mitte des Dammes gelegt, und es bleiben daher zu

beiden Seiten 6 Fuß Bauket, wovon das rechter

Hand der Fußweg wird. In den legten 300 Rüthen

wird die Steinlage incl. Bort�teine17 Fuß breit

gemacht, die in der Art gelegt wird, daßrechter

Hand 6 Fuß zum Fußwege bleiben: die übrige
Breite giebt einen rines von 12

Fußund
Materialien-Banket von 5 Fuß.

Die Stärke der ES g, �owohl.dervoi 20,
als dex von 417Fuß Breite, wird 7 Zoll in der

Mitte und 5 Zoll an den Borf�teinen�tark.Sie i�

in zwei Lagen aufzubringen,und zwar erhlt die
“unter�teLage3 und 4 Zoll Stärke von eben�ogroß

ge�chlagenenSteinen, . Die ober�teLagewird zwei
‘Zoll.bei den Borten und:3 Zoll in der Mitte �tark.

Die Steine dex ober�tenLage werden zu der Größe
von 1 Zoll ge�chlagen:

-

Die Bort�teinewerdenirach

der Schnur und na< dem Fallenund Steigender

Bahn ge�eßt,zwi�chenihnen wird 2 Zollhoc
Grand ge�chüttet,iù die�enwerden die Unter�teine

derge�taltverbandmäßigver�cbt,daß �iefe�tan ein-

ander mit der lagerhafien Fläche nah unten nd

mit ihren Spiken nach oben �tehen,Die Zwi�chen:
ráumewerden �odannmit Keil- odex Zwick�teinen
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túchtigausge�chlagen,und hierauf werden die Ober-

�teinezu dex be�timmtenStärke gebracht, womit

auc)die Bort�keinegede>t �eynmü��en,

Fn die�emZu�tandemuß die Steinlage eine
_

folcheRundung oder Wölbung haben, daß die

Mitte der 20 Fußbreiten Steinlage 1 Fuß ünd die

Mitte der 17 FußbreitenVer�keinung9 Zoll höher
i�,wie dieBort�teine.

Die Steinlagewird nunmehr 3 Zoll hoch mit

Grand bedeckt, die Chau��cekantenwerden mit einem

1 Fuß breiten Ra�en�treifenbelegt, Bankete und

 Somméxweg mit dem vor�chriftmäßigenFall nah
den Seiten geebnet und der Fußweg 12 Zoll, der

Sommerweg2 Zoll hochmit Grand be�chüttet,

“Yndem marienburgerKrei�ehatte �ihNiemand

gefunden, der den Bau der Chau��eenach den Be-

�timmungendes Publikandi übernehmenwollte.

Fn Elbing meldete �ichdazu unter dem 23. Januar
der Intendantdes hie�igenDerritoriums, Amtsrath
Fohann Chri�tian Kozer. Da aber die�er,

wie die Wichtigkeitdes Unternehmenses auch erfor-
derte, er�tüber alles nähereErkundigungeinziehen
und eh?ex �eineErklärungabgebenkonnte,voll�tän-

dige Pläneund An�chlägeÜber den Bau indie�er

ganzen Wege�tkreckeein�ehenwollte, die�eaber da-

mals noch nicht angefertigt waren, ünd doch der

Bau von dex alt�kädt�chenFährbrückebis Fichthor�t
in dem Herb�tdie�esJahres fertig werden �ollte,�ó

ward ex nach dem eben angeführtenPlan auf Admi-
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ni�krationdurch den Chau��ee-Bauin�pektorDü h-

ring ausgeführt,und begannden 10. Mai 1822.

Währenddes Baues ward die Land�traße,die

bier na Marienburg führte,ge�perrtund vorlängs
der Sponchentrift Über Wickerau verlegt. Den

19. Nov. wat die�eChau��eè�tre>ebis Lahwmehand
�oweit fertig, daß�iebefahren werden konnte,und

den 15. Februar 1823 ward auf der�elbendas

Chau��eegeldfür eine Meile erhobei
Im Frühjahrdie�esJahres wurde die�eWeges

�tre>emit Pappeln bepflanzt. Die Be�ibexder

Wa��erabmahlmühlen,vor welhen au< Bäume

gepflanzt wurden, trügen zwar darauf an, daß�ie

wieder weggenommen werden möchten, weil nah

der Mühlenordnungin einer Entfernung von 50

Ruthen von der Mühlekein Baum gelitten werden

�oll,da ex der�elbenden Wind benimmt; �iewurden

aber be�chieden,daß die gepflanztenPappeln jet
noch nichtden Mühlen�chädlich,wohl aber zur Be-

zeichnungder Straßein der Nacht nôthigwären.

Wenn �ieaber �o�tarkwerden würden,daß �ieden

Gang der Mühlenhindern könnten,\o �ollte�tatt.

ihrer ein kurz�kämmigesStrauch hier gepflanzt
werden.

|

DieUnterhandlungenmit dem Amtsrath Kozet,
der, wie eben. angeführti�t,den fernern Chau��ee?

bau bis Alifelde übernehmenwollte, dauerten

bis in- den Augu�t1822, da der Entrepri�econtrakt
über den Bau von Fichthor�tbis Altfelde mit
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iómabge�chlo��enward. Nach dem�elbenübernahm

er die�énBau, �urdie Summe des revidirten An-

�chlagsmit 25 Procent Rabatt, wobei ex es aber

demFiscus überließ,die Grund�tückbe�iberwegen

“ ihrerLindereien,die zur Chau��eegenommen wux-

den, zu ent�chädigen. iA

* Sobald er die Be�kätigungdes Contrats von

“hemMini�teriumdes Handelserhalten, nachte-et

An�taltzutAusführungdes Baues, und da die

Witterung des Herb�tesdie�esJahres 1822 �ehr

gün�tigwar, �owurde in dem�elbennoch das ganze

Planumvon Fichthor�tbis Altfeldegefertigt. Auch

wurdenSteine theils auf der elbing�chenHôhe,

theils in den hôch�kenGegendenbei Marienburg,
Stuhm und Chri�tburgausgegraben,damit �ieim

Minter an die Bau�telleangefahren werden fönnten.

Dennes hatte der Amtsrath Kozer von der Édnigl.

Regierung die Erlaubnißerhalten, die Baumate-

rialienzur Chau��ee,als Steige, Kies und Sand,

zu nehmen, wo er �iefände
— nux Gârten und bes

�tellteAecker ausgenommen — doch, daß ex den Eie

genthümerndes dadurch be�chädigtenDerrains nach

einer beliebigen Einigung oder nach einer gerichtli-

chenAb�chälungeine Ent�chädigungdafür geben

follte.
Die Chau��eevon Marienburg bis Altfeldewar

{<zonin die�em.Jahr durch den Chau��eehbauin�peftor

Dühring ganz fertig geworden.
“ Den 10. Mai begann auch die Fort�chungdes
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Baues von Lahmehandbis Fichthor�k,welche W&

ge�ire>ebei dem Admini�trationsbaudes Chau��ee

bauin�pektorsDühring im vorigen Jahre noch
unchau��irtgeblieben. Der Amtsrath Kozer über-

nahm �iejest für ihn auf Admini�tvationzu bauen,
um nichtmit ihm, wenn die�er�iezu gleicherZeit,
als ex den Bau von Fichthor�fnach Altfeldeause

führte,gebauet hâtte, in An�ehungder Arbeiter,
die �ichbald bei ihm, bald bei 2c. Dühring enga»

girt hâtten,je nachdem einer von ihnen mehr Dagee
lohn gegeben oder leichtereArbeitgehabt, in Colli�ion
zu kommen. N

Während des Bauesward der biéherigeWeg
nah Marienburg über Lahmehand ge�perrt, und

durch die Obertrift Kärbswald und Grunau nach

Altfelde oder durch die Sponchentrift und Somnter-

ort dahin verlegt.
Der Bau in die�erganzen Strecke förderte�ich

�ofehr, daß cx im Spätherb�tdie�esJahres 1823

völlig fertig ward. Mit den 1. April 1824 ward

in dem in Fichthor�t-erbauten Chau��eewärterhau�e

das Chau��eegeldfür die�eWege�tre>eerhoben.
Die ganzen Meilen �indlängsder Straße durch

eine Granit�äule,die halben Meilen durch einen

Würfel mit Unter�as,und die Viertelmeilen dur<
einen bloßenWürfel aus Granit bezeichnet.

Die Kun �t�traßena c< Königsberg.
Der äußer�t�c{hle<hteWeg auf der Po�t�trafe

nach Königsbergvon Elbing bis Drunz, der �ogar
8
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an manchenStellen wegen der �o�ehrab�chü��igen

Bergegefährlichwar, war die Veranla��ung,daß

die we�ipreußi�cheKrieges- und Domainenkammer

unter dem damaligen Kammerprä�identenvon

_Auerswald den Bau einer Chau��ee,vorläufig

von Elbing bis Drunz, bei dem damaligen Depars-

tements-Mini�ter,Freiherrnv. Schrôtter, 1892

in Anregung brachte, Die�er�chlugden�elbendeu

Königevor, weil die Kräfte der Wegebe��erungdss

p�lichtigennicht hinveichten,die�enWeg im Stande

zu erhalten, der auch nah dem Urtheil mehrerer

Sachver�tändigennur durch eine Chau��eezwe>-

mäßiggebe��ertwerden konnte. Der König geneh:

migteden Bau-

m Anfangedes Jahres 1803 wurden von dent

Chau��eebauin�pektorDühring die Vorarbeiten,

“als Ri��e,An�chlägeu. dgl. angefertigt, und nach

dem �iedurch den Ober - Baudirektor Eytelwein

zur Stelle geprüftwaren, �owurde den 13. Sept,

de��elbenJahres mit der Ausführungdes Baues

�elb�tder Anfang gemacht. Sowohl die Direktion

als die �pecielleAusführungdes Baues wurde den

2c. Dühring übertragenund als Gehülfen ihm

die Conducteurs Häfner und Ahlert zuge�ellt.
“

Der Mangel an freiwilligenDagelöhnern,be�on“

ders im er�kenJahr, machte es nothwendig, daß

Zwangstaglöhner�owohlvom Lande als aus den

Vor�tädtenbei dem Bau zugezogen werden mußten,

Doch wurden die�enux haupt�ächlichzu den weni
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ger be�chwerlichenErdarbeiten gebraucht. Es etz

ging deshalb den 11. Jun. 1803 ein Chau��ee-Bausz
_ Publikandum, wodurch die Käthnerund lo�enLeute,
în einem Umkrei�evon vier Meilen, dem Chau��eebaw

verpflichtet wurden. Eigentlihe Scharwerksdien�te
waren dies nicht, weil die�ein der Regel gar nicht
oder nur mit einem geringen Dagelohn bezahlt wers

den, da die hiezu Aufgerufenen da��elbeTagelohn,
als die freiwilligenArbeiter, erhielten.

Eben �omußtedie Verlegenheit wegen der nbs
thigen Baufuhren gehoben werden , indem alle

Grundbe�izerauf dem Lande: ohne Unter�chiedin

dem Umkrei�eder Chau��eevon vier Meilen durc
das erwähntePublikandum zu Lei�tungder Húülfss
fuhren aufgefordert wurden. Doch fand dies beine

Anfange des Baues nur einntal, und nur auf kurze
Zeit Statt, indem zum weitern Betriebe der Arbeis

ten ein Baufuhrwerk für Rechnungder Bauka��e

eingerichtet wurde. Auch die von den Grundbe�izs

zern ge�telltenFuhren wurden �obezahlt, wie freis

willige Fuhren würden bezahlt worden �eyn.

Dex Anfang des Baues ward am Ende det

Königsberger�iraße,wo die Land�traßena< Kö-

nigsberg führte, gemaht,. Es ward hiezu auf
eine Strecke der alte Weg benußt, �owie er vorhee
an den dabei angebautenHäu�erngegangen. Bei
der Fort�ezungward die Direktionslinie �oviel

möglichgeradegenommen, und dur< Ae>ker,Gärten,
Gründe und Berge geleitet. Wo Um�tändeeine

8 *
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“veránderteRichtung der�elbennothwendigmachten,

ward die Biegung, um wieder auf die gerade Linie

_einzulenken,�o�anftgemacht, daßman, wenn man

“denWeg fährt,nicht einmal die Abweichungmerkt,

Am Anfange der Straße linker Hand, wein

“man von der Stadt kommt, �tanddamals noch der

Galgen, �owie er an Land�kraßenin alten Zeiten

gewöhnlicherrichtet wurde. Er war auf einer

Anhöheerbauet, die noch den Namen Galgenberg
-

führt. Er war aber damals, weil �eitder königl,
“ preuß.Be�ibnahineder Stadt 1772 und au< {on

“ange vorher kein Uebelthäterdarin aufgehängt

worden, ganz verfallen. Unten am Galgen war

der Schindanger,wo das umgefalleneVieh von

dem Abdeckerabgede>t und dann da�elb�tvergraben
wurde. Hiezuwärd der Plaßnochdamals benugst.

Galgen und Schindänger�onahe an der neu

anzulegendenStraße, hätten,wenn �iehier geblies

ben wären, einen großenUebel�tandgemacht. Das -

her ward be�chlo��en,den Galgen abzubrechen, und

den Schindanger an einen andern Ort zu verlegen.

“Wie dies ge�chehen,i�kin der er�tenAbtheilungdes

dritten Bandes der Be�chreib,von Elbing S, 174

und 175. gemeldet worden.

Bei dem Ausbruch des Krieges zwi�chenFrank-

reichund Preußen1806 war der Dheil der Chau��ce

bis zum Verge vor der Hommel — 871 Ruthen —

ganz �erxtig.Die Strecke von dem Berge hinter

der Hommelbis Damerau — 400 Ruthen — und
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ein Dheil der Strecke von Damerau bis Königsha-
-

gen war in Arbeit. Die Chau��eezwi�chender

Hommel und Damerau wurde zum SDheil,bevor die

Franzo�enna< Elbing und in die umliegendeGe-

gend famen, zum Theil währendihrer Anwe�enheit

fertig gemacht, Außerdem wurdenaber auch noh

zur weitern Fort�ezungdes Baues anfänglich

Steine gegraben und angefahren, doch nicht lange,
da den Fuhrleuten die Pferde von den Feinden ge-

nommen wurden. Der Zheil- zwi�chenden beiden
Hommelbergen— 150 Ruthen — mußte ganz lies

gen bleiben, da wegen der Krieg8unruhen die zur
Einwölbungder Hommelbrückeerforderlichen Klin-

ker aus Bromberg nicht erhalten werdenkonnten.

Vom 1. Januar 1806 an ward �chonan dem

er�tenSchlagbaum, wo: ein: Chau��eechauserbauet

war, eine Viertelmeile von der Stadt, Chau��eegeld

erhoben und betrugdie Einnahme in die�emFahr
4066 Rthlx. 51 gr. 6 pf.

Mit dem Frühjahr1808, gls die Franzo�enaus
©

un�rerGegend abgezogen waren, wurde der Bau

aufs neue fortge�elßt,und die Chau��eeward dur<
das Dorf Damerau und eine kurze Streckehinter
dem�elbenauf 190 Ruthen verlängert.

In den Fahren 1809 und 1810 ift die gemauerte

Hommelbrückeneb�tder Damm�chüttungan der�el.

ben, da vorher zur Pa��ageeine Fnterimsbrücke
erbaut war, überhauptder zurückgela��eneDheil

zivi�chenden beiden Hommelbergen— 150 Ruthem
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lang — fertiggeworden, �odaß am Schlu��edes

Jahres 1810die Chau��eevon der Stadt bis hintex

Damerau—- 1611 Ruthen lang — ganz im Stande

war.

Die an Frankreich nah dem Kriege 1807 zu

Jei�tendeContributionund die In�kand�ezungder

Armeemachte die möglich�teSpar�amkeitbei den

Fônigl.Ka��ennothwendig.Danun der Chau��ee:

bau allein durch die�elbenbewirkt werden �ollte,

�oward vor der Hand, außerden vorher �chonbes

willigtenSummen, nichts mehr dazu hergegeben.

Dex bis 1807 chau��irteTheil der Straße war

gznîtPyramiden-Pappeln 30 Fuß von einander bes

�et,die aber in dem Kriegsjahr 1807 �oruinirt

wurden, daß�ieneu gepflanztwerden mußten.

4811 ward an der er�tenBarriere �honChau��ee
“

geld für eine ganze Meile erhoben.

Das �o�chwierige,mit tiefen Gründen und hos

hen Bergen durch�chnitteneZevrain, be�ondersin

der Stre>ke dur< den Wald vor Damerau, machte

‘den Bau �ehrko�t�pielig.Es mußtenhier bedeu-

C: Schüttungenund in den �teilenAnhöhentiefe

in�chnittegemachtwerden. Ueberdem wurden die

Bauko�tendurch die vielen und mitunter �chrto�t-
baren Brückenbauten,welche in die�emTerrain zur

Ableitungdes wilden Wa��ersnöthigwurden, �ehr

gemehrt, Hiehergehörtvorzüglichder Hommelhrüfs

Fenbau, dex mit Ein�chlußder Damm�chüttungdurch

die Hommelgrund8800 Rth allein gefo�tethat.
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“Zu die�emganzen Bau waren bis Augu�t1811

71,361 Rthl. 60 gr. verwandt. Hievon trafen für

den damals fertigen Chau��eebau66,000 Rthlr.,
und das übrigewar für die Brückenbauten,Erdar-

beiten und fürdie vorräthigenMaterialien zu dem

noch unchau��irtenDheil von Damerau bis Königs-
Hagenausgegeben. ;

Die Gelder wurden zum Theil aus ven Ueber-
�chü��ender Einnahme der Provinz, von welchen

fährlih eine Summe auf den Meliorationsplan an-

ge�eßtwar, gezahlt, außerdemaber wurden auch

ver�chiedenemal bedeutende Summen auererdente
lich aus Staatsfonds bewilligt.

Dex 41812 von neuem ausgebrochene Krieg
machte die Fort�etzungdes Baues unmöglich; daher -

ex bis 41816 ruhte.

In die�emJahr ge�chahdurchdas Amtöblatt

eine Aufforderungzur Ge�tellungfreiwilliger Arbei-

ter an der Chau��ee,welchenein gutes Tagelohn,
von 4 gy. in kurzen und 30 gr. in langen Tagen,
angebotenward, wo denen, die �ichkeine Spaten
an�chaffenkonnten, �olchezum Gebrauch gegeben
wurden. Hiebei hatte die königl.Regierung die -

wohlthätigeAb�icht,den Armen, die aus Mangel
an Verdien�tdas Land verla��enund nach Rußland

auswandern wollten, Verdien�tzu ver�chaffenund
�ieim Lande zu behalten.

“

4817 im Sept. war die Chau��eebis zum Dorfe

Königshagen1%Meile von der Stadt fertig,wo an
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dex hie�elb�errichtetenBearilengmit dem1, Oft,

Chau��eegelderhoben wurde.

_ Vei allex Auf�ichtauf die Dageldhner förderte
�ichdochdie Arbeitnicht �ehr,und die Ko�tenüber-

�iegenden darübergemachtenAn�chlag,Daher
der Bau în kleinenAb�chnittenEinzelnen auf die

minde�teForderung in Accord gegeben und �owohl
die Herbei�chaffungder Materialien, ais das Planiren
und Chau��irenmit ihnen verdungen ward,

41818 im Mai war wieder eine Viertel : Meile

Chau��eefertig, und �ievpeichtejeßt bis Drunz.
Doch ward er im Mai 1819, wo wieder eine

Viertel - Meile fertig geworden, Chau��eegeldfür 2
Meilen von Elbing erhoben,

Wie der Bau bis Drunz fertigyar; �olltedie

Fort�ebungde��elbenbis Hütteauf Entrepri�eaus-

gethan werden, Die kdnigl. Regierung zu Danzig
erließdeshalb unter dem 18. Fun. 1818 ein Publi-
kandum,in welchemes zu Anfange de��elbenheißt;

„„ Jedermann erkennt, wie nüslichdem Gewerbe
und dem Rei�endengute Kun�t�kraßen�ind, Auch
bei uns hat man angefangen, Kun�t�traßendes

Staats mit beträchtlichemAu�wande-zubauen.

Obgleich die�ebequem, \chônund untadelhaft �ind,

�ohaben �ichbei der Ausführungdes Baues der�el-

ben, der auf Rechnunghat bewirkt werden mü��en,
bei aller Dhâtigkeitder Behördenund Baubeamten,

doch �oviele Schwierigkeiten,die bei den Unternch-

mungen dex Privatper�onengar nicht in dem Maaße
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vorkommen können, gefunden, daß der Bau nur

�chrlang�amvorrückt, und die Vollendung der
Haupt�traßen, �elbbei hinreichenden und �ogar

reichlichen Geldanwei�ungen, dennoch �ehrweit

aus�ehendwird. In andern Gegenden �indKanäle

und Kun�t�traßenoft mit geringer, oft ohne alle Un-

ter�tützungdes Staats durch Privatunternehmerzu

Stande gekommen, In un�ernGegenden haben die

Ereigni��e,Unglücksfälleund Aufopferungen der

lesten Zeit dies nun zwar verhindert, inde��enläßt
es �ichbei den jebt eingetretenenruhigen und hofs-
fentl?chauch glücklichernZeitendoch erwarten, daß
es an wirk�amerDheilnahme begüterterPrivatper-
�onenan der �onüßlichenals nothwendigen Anlage
von- Chau��eennicht fehlen werde, daß dadurch
allein bei reichlicherHülfe aus Staatsfonds die

Ausführungund Vollendung des Chau��eebaucsauf

den Haupt�traßendex Provinz �chrbe�chleunigt
werden könne,und daß wix guf �olcheWei�eauch

da bald gute Straßen erhalten können,wo jest die

Communikationin mancherJahreszeit�ehrer:

{<iwert i�,
A

„Wem es daher weder an gutem Willen,noch

an Mitteln fehlt, gemeinnüßigeAn�taltenins Leben

zu rufen, der wird eingeladen, an dem Bau der

Chau��eendurch un�reProvinz thätigenAntheil zu

nehmen.
““

„Für jet �ollder Bau einer Kun�t�traßevon

Elbiug auf Frauenburg und Königsberg, die bis
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Trunz fertig i�,in die�emund im folgendenJahr
von Zrunz bis Hütte— auf 1360 Ruthen — und

von da weiter fortgeführtwerden. Die�erBau

wird an Privatperfonen in der Art überla��enwer-

den,daß die Unternehmer verpflichtet bleiben , die

Kun�t�kraßenach den �chongefertigtenAn�chlägen,

Nivellements-Profilenund Zeichnungenund in der

binnen wenig Tagen im Felde abzu�teckendenRichs
‘tung zu bauen und zu unterhalten, wogegen ihnen,
ihren Nachkommenund Erben das Eigenthum die-

�erStraße und die Erhebung eines Wegegeldes
nach einem Darif zuge�ichertwird, der hierbeiliegt,”

%) Der Tarif, nah wel<em das Chau��cegeldfür jede

Meile zu entrichten, war die�er:

Y von Frachtwagen oder zweirädrigenFrachtkarren
a, beladen, für jedes Pferd 6 gr.
b, ledig, für jedes Pferd 2 gr. 2 ßl. 2F pf.

D von Extrapo�ten,Kut�chenund jedwedem Fuhrwerk
zum Fort�chaffenvon Per�onenfür jedes Pferdbeladen oder ledig 4 gr.

5 von Fuhrwerken,welche unter vorgenannten nicht
begriffen�ind,namentlich gemeine Land- und Bauers
wagen, die ländlicheErzeugni��etransportiren,
au< von Schlitten, es mögen�olheFúührwerke
mit Pferden oder anderm Zugvieh be�pannt�eyn,

a, beladen,für jedes Pferd oder Zugthier2 gr. 2 6l,
b, ledig, für jedes Pferd oder Zugthier 1 gr.

1 ßl. C15 pf)
4) von einem Pferde mit einem Reiter ledig, auh

einer E�tafette1 gr. Àßl,
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und der von Sr. Maje�kâtdem Königevollzogeni�;

auch �ollihnen ein vollgültiges,überdas Eigenthum
der Straße und des Wegegeldes hinreichend�pre-
chendesDokument ausgefertigt werden, �odaß es

ihnen nicht �chwerfallen kann, darauf auh hypo-
#hekari�chGelder zu negociiren, und endlich �oll
thnen aus Staatsfonds nocheine an�ehnlichePrämie
zuge�ichertwerden, welche dem Betrage dex Bau-

und Unterhaltungsfkoften,�owie dem Betrage der

Chau��eeent�prechendi�, und über deren Betrag
wir den Forderungen der Unternehmerentgegen�ehen.

““

-,Es kann nicht fehlen, daß bei einer�olchen
Prâmie, bei der in Preußen be�techendenhohen Si-

cherheit des Eigenthums, bei der NÜblichkeitdes

Unternehmens und bei der Leichtigkeitder Erhebung
des Wegegeldes die Anlegung von Kapitalien auf
den Chau��eebauwohl eben �onußbar und gewinne
‘xeih werden kann, als die Anlegung von Kapitalien
auf andre Gewerbe und Gegen�tände.“

„„Sollten �ihqualificirte Unternehmer finden, �o
Eönnte auf Verlangen auch die Einnahme und Un:

$) von einem Och�enund einer Kuh 2 Fl.
6). Fohlen, Kälber,Schweine, Schaafe, Ziegen, die

einzeln geführtwerden, �indfrei, von 5 Stü 2 gl.
D Schweine, Schaafe, Ziegen in Heerden für 10 Stück

i gr. 1 ßl.

1826 den 8. Oftobex ward die�erTarif um Ein
Viertel herabge�ept.
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terhaltung der �chonfertigen Chau��eevon Elbing
bis Frunz bei angeme��enenOfferten mit überla��en

‘werden,
Ohnerachtetdie�erEinladurig,die �olcheVor-

theileden Unternehmerndes Chau��eebauesanbot,
fand �ichdochkeiner, der ihn auf die�eBedingungen
unternehuten wollte, Daher die Fort�esungde��el-
ben in der Art, wie bisher, ge�chah.Es wurden

nämlichkleineAb�chnittezu planiren und zu hau��iren

den Minde�tforderndenin Arbeit gegeben,
Die�erganze Chau��eebau,-�owie der Bau der

Kun�i�traßenah Marienburg, ward nach einer

von Berlin erhaltenen Vor�chrift,die hernach 1824

unter dem Sitel: Auwei�ungzux Anlegung, Unter-

haltung und Ju�tand�csungder Kun�t�traßenvon

dem Ober-Vau?Departementin Druck herausgege-
hen worden, ausgeführt, ;

Nach die�erAnwei�ungward zuer�tdas Grund-
planuni, de��enBe�tandtheiledurchweg Lehm mit

wenig Sand vermi�cht�ind, geebnet. Wo. kein

Sommerwegangelegt werden �ollte,ward die Breite

32 Fuß angenommen, wovon 20 Fuß guf die Steinz-

bahn und 12 Fuß zu 2 Banketen, jedes zu 6 Fuß,

gerechnet wurden, Ein Vanket ward zum Fuß-
wege, das andre zux Auffellung dex Materialien

be�timmt, 8
Z

Wo Sommerwegeangelegt werden �ollten,ward

die Steinbahn 16 Fuß und der Sommerweg 12 Fuß
byeit gemacht, wozu die heiden Bankete, jedes zu
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“6 Fuß kamen. Sommerwege�inder�thinterDa-
merau angelegt, wo der Boden kein Gefälle oder
ein Gefälleunter 4 Zoll auf die Ruthe hat, weil bei
einein größernGefälleder Weg ausgewa�chenwer-
den würde. Sie befinden �i an der d�klichenSeite

der Steinbahn, und haben keine Wölbung,fondern
nur eine Abdachung. TERT

Am Anfangeder Chau��eebei der Stadt i�tcine
Strecke gepfla�tert,und auch bei den DörfernDa-Mmerau und Drunz, durch welchedie Straßegeführt
i�t. Hier i�nur eine gepfla�terteHauptbahnvon
20 Fuß Breite und mit 2 Seiten: Banketen,

Bei dem Chau��irenward fo zuWerke gegan-
gen. “Zuer�tward das hiezube�timmteDerkain ab-
geme��enund geebnet. Zur Unterlageder Ver�tei-
nung wurden dann, wenn der Boden dus Lehm be-

fand, 2 Zoll ungereinigtenKies, auf dem Planum
ausgebreitet, und hierauf die Bort�keinenach der
jedesmaligenBreite der Chau��ixungge�eßt, Aufdas �ozubereitetePlanum warb zur Steinbahn eine
Lage aus zer�chlagenenFeld�keinenvon 3 bis 4 Zoll
Größe im Pfla�kerverbande,in der Mitte 1 Zoll er-
höht, aufgelegt, fo daßdie vreite, lagerhafteSeite
nach unten, die �pizena< oben fam. Die Lücken
wurden mit Zwick�kteinenvon 2 bis 3 Zol Größe
ausgefüllt, und eingerammt,und zuleßt wurden‘tleineSteine von {1 bis 1> Zoll Größe aufgekarrt,und über die�eward eine Decke von gereinigtemKie?
gleichmäßigverbreitet. Wo dex Sommerwegaus
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Lehurbe�tand,ward ihm eine 2 bis$ Zoll �tarte
|

Kiesde>e gegeben.
Der Bau von Zrunz bis Hütteko�tete45,167

Réhle.50 gx.
1822 den 11. Jatt. ward die kônigl.Regierung

zu Danzig von dem königl,Mini�teriodes Handels
‘aufgefordert,den Chau��eebauvon Hütte ab über

40 Huben, Betkendorf und Braunsberg nach der

o�tpreußi�<enGränzezu veran�chlagen,wobei die

bisherige Po�t�traßenah KönigsbergÜber Fraucns

burg nah Braunsberg ganz verla��enwerden �ollte.

Die Ab�ichthiebei war, daß, wenn der �ogenannte

Oberweg von Bexlin nach Königsbergüber Preuß.

Holland, der überBetkendorf auf Braunsberg hâtte

geführtwerden mü��en,chau��irtwerden �ollte,wie

im Vor�chlagewar, der Weg von Betkendorf bis

Braunsberg, der an eine Meile beträgt,zu c<au��iren

er�partwerden könnte.

Die Stadt Frauenbukg aber hatte gegen die�en

Bor�chlagGegenvor�tellungengemacht, die �owirk-

�amwaren, daß der Chau��eebauin�pektorDÛ h-

xing von der kdnigl,Regierung in Danzig benach-

rihtiget wurde, daß nach einem Dekret des königl.

Mini�teriumsdes Handels vom 23. Febr. 1822 von

der Fort�ezungdes Chau��eebaueszwi�chenHütte
und der o�tpreußi�chenGränzevor der Hand ganz

ab�trahirtund dagegendie dafürausge�etzteSumme

zum Bau der Chau��eevon der alt�tädt�chenFähre
bis Lahmehand, die, wie oben angeführt,damals
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f<hen in Arbeit war, verwandt werden follte.
Dies verzögertedie Vollendung die�erStraße
bis Königsberg,von wo aus der chau��irteDheil
beinahe �chonbis Brandenburg entgegen kam.
Doch ward �iewieder nah dem er�tenPlan über
Frauenburg in Arbeit genommen und in den Jahren
von 1824 bis 1826 in Entrepri�edurch die ÉSnigl.
Seehandlung vollendet. |

:

Es verdient hier no eine Anlage, die an der
Chau��eeeine Viertel-Meile:hinterSrunz, linker Hand,
wenn man von der Stadt kommt, auf ha�elaguer
Grund gemacht worden und unter dem Namen:
Das blaue Kreuz bekannt i�, eine Erwähnung.
Die �ogenannteHölengrund,eine wilde Gegend mit
Abgründen,einem durchfließendenBach und Anhs-
hen, die mit Ge�kräuchbewach�en�ind,i�tin einen
kleinen Park mit geebneten Fuß�teigen,Brücken,
Ruhepläten und kleinen Gartenanlagen umge�chaf-
fen worden. Nach der Straße �inddrei hohe hôl-
gerne Kreuze,blau ange�trichen, an welchen oben
Crucifixe angebracht �ind,errichtet, und vor dem
mittel�tenKreuzei�tein gemauerter Altar erbauet.
Soi� hier ein Ort zur Gottesverehrungent�tanden,
der auch von den Ein�aßendes hier nahe gelegenen
Dorfes Ha�elau,die mehrentheils Catholiken �ind,
biezu be�uchtwird.

Der Stifter die�erAnlage, der �eau< meh-
rentheils allein dur< eigeneArbeit — denn nureine
Zeitlang crhielt ¿> von dem Chau��eebauin�pektor
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_DúhringeinenChau��cearbeiterzum Gehülfen—

�oweit gebracht hat, i�tder noch lebende Chau��ee-
wärter Wenz eslaus Leopold, der in dem un-

weit davon gelegenen Chau��eewärterhau�ewohnt,

‘Er �tammtaus einem Dorfe unweit Prag her, i�t

cin Catholik, und hat �ichzum preußi�chenMilitair-

‘dien�taniverben la��en:Wie er verab�chiedetwurde,

ward er als Chau��cewärterhier ange�tellt.

Er erzähltdenen, die die�eAnlagebe�uchen,die

Ge�chichteder Ent�tehungder�elben�o: „1818

bewog ich die Bewohner des DorfesHa�elau,die�e

Kreuze zu errichten, und mir einen Plaßan den�elben

zu \chenken,wo i zur Ehre Gottesein Gärtchen

anlegen könnte.“

Seit die�erZeit lebtè und webte der dé Mann

in die�er�einerSchöpfung, und war unermüdet,�ie

zu ver�chönert,Hinter den Kpeuzenhat ev in der

Hölengrundeine A[nhdhe — die er das Ob�ervato-

rium nennt — geebnet und mit einer Laube bepflanzt,

von welcher man diè UmliegendeGegend über�icht,

und da�elb{für die Rei�endeneine Sonnenuhr er-

richtet. Von hier eigt man auf einer in der A{nhohe

gemachten Treppe in die Viefe, und gelangt auf einem

geebnetenWege an einen Ort — von ihm die Küche

genannt — wo Spazier�ahrex,die hier ivarme Se-

trânfe genießenwollen, �ichdie�elbenbereiten fu:

nen. DerWeg führt hierau f, fich �<hlängelnd,nach

einer Quelle, über welche ein �teinernesGewölbe

gemachtund eine Ausgußröhreeingelegt i�,durch



129

welchereines und kühlesWa��erfließt. Eine Ju

{rift auf einer auf dem Wege aufgerichtetenTafel
ladet zu die�erQuelle ein.

An dem mittel�tenKreuze \ind'zwei Po�tenmit

Laternen ge�tellt,in welchen im Sommerdes Abends

Freitag und Sonntag Lampen brennen. Die Ha-
�elauerver�ammeln�ichalsdann hie�elb�t,um hies
zu �ingenund zu betet, ")

Möchtedie Nachwelt das Andenken des guten

Mannes, der�o erfinderi�chgewe�en,detett, dié

die�eAnlage be�uchen,den Aufenthalt da�elb�tangcé

nehm zu machen,und der�ouneigennüßigund mit
�ovieler Aufopferung bei �einemgeringen Einkom-
men für die Ver�chönerungder�elbengethan, da-

durch ehren, daß �ie�olcheunterhalte! —

Gleich hinter dem Königsbergerthori�tan det

Siraße nach der Chau��eeeine vier�eitigepyramiden-

förmigeSâule von Gußei�enerrichtet. Sie i�10

Fuß hoch, und hat ein Po�tementvon 3 Fuß Höhe
und W Fuß Breite, von welchem �ie7 Fuß hoch

�piszugeht. Von die�erab i�tdieer�teViertelineile

�owohl auf der marienburger- als königsberger

*) Se, Excellenz, der Hert Oberprä�identvon Preuße

und wirkliche Geheimerath v. Schön, der bei �eis

ner Durchrei�edie�eAnlage in Augen�cheinnah,

über�andtehernach dem Leopold zur Belohnung

�einerArbeiten eine Gratification-von 19 Rthlen.

9
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‘Ehau��ee'geme��en.*) Auf der We�t�eite-der�elbew"

i�t:dieEntfernung bis Königsbergmit-14, und die

bis Frauenburg mit 45, und auf der O�t�eitedie

Entfernungbis Berlin mit 78, und die bis-Marien-

burg- mit 45 Meilen angegeben. "*)
- Die darauf folgende er�teViertelmeile i�k,-wie

auf.der marieiburgerChau��ee,auch mit cinem eins

fachen Würfel, worauf -Z Meile �teht,bezeichnet.
Die folgende

- Abtheilungeiner halbenMeile .von

der Stadt, die unweit der Hommeldrüke�teht,hat
einen Würfel.mit einem ‘pyramidenförniigen"Auf�at

mit der Bezeiltiung von $ Meile. — So weit �ind

die Bezeichnungender Abtheilungeiner Meile auf dies

�erChau��eevon Gußei�en,weil �iedie er�tenwaren,

diebei dem Bauder hie�igenChau��eenge�etztwurden.

Alle folgende�ind,wie auf der gänzen marienburger

*) Weil von die�erSâule ab �owohlnah Marienburg
als Frauenburg \<hon Ehau��eegeldbezahlt wird, die

“Stadt dabei aber nöch eîne bedeutende Streeke ‘des

Weges bis zu dem Anfange beider Chau��eenzu

unterhalten hat, ‘�oi�tzroi�chender Chau��ee-und

„Kämmereika��eein Uebereinkommen getroffen, nach
„welchem:jene an die�efür die Unterhaltung die�er

‘ganzenWege�tre>ejährlih einen Beitrag von 100

Rthlrn. lei�tet.
:

2°) -Nach-der‘�eitdem:-erfolgtenVollendungder Chau��ten
und da die Weye ‘gerader gelegt �ind,i�tjeßt nur

‘die Entfernung bis Königsberg13x, -und bis Berlin

¿G64Meilen. “Die Entfèrnung bis Frauenburg und

Marienburg i ‘nur 4x7Meilen,
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Chau��ee,von Granit. — Die näch�te,dichtvor dem

Dorfe Damergu, i�kwieder ein einfacher Würfel
mit der Bezeichnung von # Meile. Dann folgt hin-
ter dein Dorfe Damerau ein Würfel mit einem

pyramidenförmigenAuf�as zur Bezeichnung einer

ganzen Meile, ‘und �oauf der ganzen Chau��eeent-

Tang, �odaß die und È Meilen mit einfachenWürs

feln und die halben und ganzen Meilen durch Würs

fel mit Auf�ätenbezeichnet �ind.

Außer die�enchau��irtenLand�traßen�indnoc<
die�eunchau��irte:

i

in der Nicderung>

die Straße nah Danzig über

.

Soe Lupus
hor, Großmausdorfauf Schöneberg,wo die Uebere

fahrt úber die Weich�eli�t,Die�eStraße hält nue

82 Meile, da die chau��irteStraße über Marienburg

und Dir�chau10x Meile lang if ;

auf der Höhe,
1» die Straße nah Pr. Holland— die vòdn. dà

über Offerode und Neidenburg nach War�chauführt
= iber Grunau, Plohnen und Schönwie�e.41774

ward der jet �ogenannte grunauer Weg von Zahz
lers Brücke am Holländerthorab in gerader Linie

nach Grunau angelegt. Er machte vorher mehrere

Krümmungen, und ging dur< Spitelhof, Die

Be�igerdes Landes, über welches er damals geführt
ward, wurden durch den alten Weg,- der ihnen
überla��enwurde, ent�chädigt.Ob er gleich �chon

ver 50 Jabre befahren worden, if ex doch nicht fo

9 F
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fe�t,als der alte Wegwar. Jet i�teine Chau��ee

von Elbing nachHolland, wie oben S. 97. angeführt,

in Arbeit,die von Holland angefangen und beinahe

bis Plohnenfertig i�k. Wenn �ievollendet �eyn

wird, �owird einem großenBedürfniß abgeholfen

�eyn;denn der Weg war, weil er dur den fetten

— den �ogenannten güldnen— Boden im Drau-

�enthalging, bei na��erWitterung unfahrbar. Man

pflegtedann den Oberweg überPreu�chmark,Wek-

lis und Marienfelde einzu�chlagen,Aber die�erWeg.

i�t,außer daß er weiter i�t,wegen des �<maleit

Glei�esund der vielen Berge be�chwerlich.

2. na Mühlhau�enüber Weingarten, Serpien,

Pomehrendorfund Schöneberg.
3. nah Wormditt und ins Ermeländi�cheüber

Preu�chmark,Rapendorf, Liebenau, Schwelmen,

Alken und Wagden.
4. nach Tolkemit über Groß - Röbern, Lenzen

und Cadinen.

Allgemeine NotizenÜber Niederung und Höhe,

Die Be�chaffenheit des Bodens—Bewitth-

�chaftungde��elben — Produkte — Be-

völkerung — Viehbe�tand — Bauart in

der Niederung und auf dex Hdhe — kôr-

perlihe Con�titution der Ein�aßen =

ihre bäuerlichen Verhältni��e — ihre
Abgaben an den Staat und die Stadt —

zu welchen fir<li<hen Confe��ionen �ie

gehören.

Niederungund Höhebeginnen nach der Koppin-

�chenKarte unter dex 5. Minute des 54, Grades

=
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nördlicherBreite. Die Niederung erreicht die154.
und die Höhedie 174, Minute die�esGrades.

Der Boden der Höhe— doch die Niederdörfer

ausgenommen, deren Boden beinahe dem niede-

rung�chengleich kommt, weshalb er auch der güÜl-
dene genannt wird“) — i�t von demin der Nies

derung �ehrver�chieden,Er i�häufig�chlufig,
kaltgründig,und enthältnur wenig Humus oder

fruchtbare Erde, dagegen an 70 Procent Sand

mit Thon und Steingrus vermi�cht.Daher auch
da�elb�wenig Weizen undmehrentheilsnur Roggen,
Ger�te,Hafer, Erb�enund Flachs gebauet werden.

Îm er�tenBande der Be�chreib.von Elbing
i�tS. 526. der Ertrag der Aus�aatauf der Höhe
im Durch�chnittvon mehreren Gegenden �oange-

geben: daß in guten Jahren der Roggen das 4Z.,
die Ger�tedas 9., der Hafer beinahe das 5., die

weißenErb�endas 9. und die grauen das 13. Korn

geben. Die�e Angaben �indaus Chri�toph
Dewiß Sammlungen zur natürlichenHi�torie
der elbing�chenHöhe, 1761, M�cpt.genommen.
Dewitz war Be�igzerdes freien Bürgerhofes
deueci<felde, und bewirth�chafteteihn �elb, und

er hat von �einemGut, das in der Mitte der

Höheliegt, in �einerzwölfjährigenWirth�chaftin

*) Die Oberdörferbe�izenhier auch Wie�en,die in den
alte�tenZeiten ihnen zugetheilt worden. Doch viele

Hôfe haben die�eWie�en,die radikal zu ihnen gehört,
zuni großenNèachtheilihrer Wirth�chaftverkauft.
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gehabt. Ju den Acten des hie�igenkönigl, Land-

rathsamts,die Dopographie des elbing�chenLand-

rathôfrei�esbetreffend,
-

i�der Ertrag �oangege-

ben: daß im Durch�chnittder Roggen zwi�chen3

‘und 4, die Ger�ke5 und der Hafer 4 Körnevtrage.

Dies ftimmtmit der Angabe des Dewiht bis

auf die Ger�teziemlichüberein.

Die Niederung dagegen hat einen esGiegci
aus �c{warzerDammerde be�tehendenBoden, wel-

cher �owohldurch feine Fruchtbarkeit als größere

Wärme die Vegetation ungemein befördert, und

reichere und frühereErndten ") herbeiführt. Die

größereWärme des njederung�chenBodens rührt

von den Be�tandtheilende��elbenher, die, �olange

fie feucht �ind, gährungsfähiger�ind,und dann,

wenn fie in Gährunggerathen, Wärme erzeugen,
D) Aufdex Höhe,wo wegen des kälternBodens und

der kältern Temperatur, die durch ihre nordö�tlichere

Lage und ihre Berge und Wälder hervorgebrachtwird,

‘die Erndten überhaupt �päter�ind,wird dies doh an

manchen Oertern dur<h Um�tändever�chiedentlich

wmodificirt. Ju denen, die der Stadt nahe. liegen,

i�talles früher reif, als in der Nâhe des Haffes.

Wiewohl Preu�chmarknur eine Viertel-Meile von

Hansdorf, entfernt i�t,fo werden die �pani�chen

Kir�chenda�elb�tdoh 14 Tage �päterreif, als in

Hansdorf, welches am Draufenthale liegt, und ge-

gen die Nordwinde dur<h Bergrückenund Wälder

ge�chkuti�t.
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und- auch”an �ichdie Wärme der. Sonnen�krahlen
be��erleiten und tiefer in- �icheindringenla��en,als

_ein-�andigerBoden. Sie evwärmen-daher den Bo-
Den der Niederung mehr, als den Bodender Höhe-

Alle Getreidearten gedeihen.deshalb in: der Nies

derung herrlich, und vorzüglich:das Gras: Dies
: hat einen überaus üppigenWuchs, welcher-davön
zeugt, was die Natur ohne- allen- Fleiß-vermag-
Inde��enwird der -Weizenbau-vorzüglich-nur in

der jen�eitigenNiederung, in den Dorf�chaften
Für�tenau,Lupushor�tund Klein- und -Großmaus-
Dorf cultivirt. Die�e-liegen-höher-als- die andern,

-die daher weaen ihres zu ‘na��enBodens nicht #\o

gut zum Weizenbau geeignet �ind. Jn der dies:

�eitigenNiederung �ollder- Torfgrund- dem Forte
Éommen des Weizens- nachtheilig �eyn:

Da im-er�tenBande der Be�chreib,von Elbing
S. 487. der-Ertrag der -Getreideerndte in-der Nié-

derung im. Durch�chnittvon mehreren Fahren att-

geführti�;�o.willi hier noh beifügen,was-in

guten Jahren- gebauet wird. Auf einem Morgen
culm. werden von einer Aus�aat-von -3 Scheffeln
geerndtet: vom Weizenbis 30 Schfl., vom-Roggen
bis. 40 Schfl., von- der Ger�te,die. gemeinhinin

gedüngtesBrachland ge�äetwird, bis 50 Schfl,,
und: vom Hafer von einer Aus�aatvon. 4 Schfln.
auf einen Morgen in dem durch den Durchzug der

Nogath be�chli>kten.Lande der. Einlags-OnEsbis 100 S<fl;.
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n neuerer Zeit �indauf Veranla��ungder kd:

nigl. Regierung in Danzig Ver�uchemit dem An- -

bau des ägypti�chenKorns gemacht, und �ie�ind

�ehr-gutausgefallen, Die�eGetreideart hat einen

reichlichenErtrag gegeben, und da �ieeinjährig
und' die Niederung �p�ehrden Ueber�chwemmun-

gen .qusge�eßti�t,�over�prichtder fortge�etzte-

Anbau der�elbenun�yerGegend Vortheile,
__

Ungebauete Felder giebt es eigentlich nirgend,

obgleichauf dex Höhe die Bauern, welche bis 4

Hufen çulm. be�izen,wegen Mangel an Dünger
und Ange�pann,bei weitem nicht ihren ganzen Hus
fen�chlagnuten können,und daher nur immer die

Striche aus�uchen,die no< am leichte�tenin der

Cultur zu erhalten �ind,Deswegen befindet �ich

auch — mit Aus�chlußeiniger freien Bürgerhöfe—

die Landwirth�chaftda�elb�tno< auf einer nicdri-

gen Stufe der Cultur. Viel trägt dazu bei, daß
die Bauern, welche zu ihrem Hufen�chlagetwas

Wald be�isen— dexen die mei�ten�ind— das

Holz �elb�tzur Stadt bringen, dadurch das Ange-
�pannabtreiben, den Dünger ver�chleppenund

nicht �elteneinen großen Theil des Geldes von

dem verkauften Holz in der Stadt in den Schank-
häu�ernla��en,

Die Dreifelder-Wirth�chaft,welchedex gemein-
�chaftlichenWeide wegen überall in den Dörfern
auf der HöheStatt findet, macht es unmöglich,-

daß �elb}der be��ereWirth in einer vortheilhaf-
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tern Behandlung �einesBodens vorzu�chreitenim

Stande i�. Daher auch die Stallfütterung, die

dem Landmann �oviele Vortheile anbietet, hier

nirgend eingeführti�t,weil die Brache nicht zu

Futterkräuternbenußt werden kann. In der Nice-

derung �indzwar die Grund�tückeabgetheilt, und
dies ver�tatteteine be��ereBewirth�chaftungder-

�elben, die auch hiex �ehr�ichtbari�; aber die

Stallfütterung i�tauh hier nicht eingeführt, Jh:
rer Einführung �cheinthaupt�ächlichdie Furcht
entgegen zu �ehen,daß die�eEinrichtung wegen

des Hohen Ge�inde-und Arbeitslohns zu ko�tbar

werden und daßin der Heu- und Getreideerndte,
wo alle Hândebe�chäftigt�ind,es an den nôthi-

gen Men�chenzur Abwartung des Viehes fehlen

würde. Der Abgang des Düngers, der bei der

Weide im Freien verloren geht, wird hier wegen

des ohnehin fetten Bodens weniger vermißt, Jn
den Dorf�chaftender Niederung, wo keine Brache

i�t,und die Viehzucht vorherr�cht,findet fich ein

�olcherVorrath von Dünger, daß er Jahre lang
unbenußt liegen bleibt, und als Feuerung®8inaterial

gebraucht wird.
tL

Bei der Beackerung bedient man �i<in der

Niederung des Pfluges, der mit Pferden, und auf
dex Höhe gemeinhin der Zoche, die mit Och�enge-

zogen wird. Die Zoche macht eine kleinere Furche,
als der Pflug, Daheri�t �iedem Boden der Höhe,

der �teinigti�,wo �ieoft aufgehoben werden muß,
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angeme��ener,als der Pflug, Hiebe?kommt dev

lang�ameGang der Och�en,die die Zoche ziehen,

zu Statten, da die Pferde, wenn �ieeinmal im

Zuge�ind,bei vorkommenden Hinderni��en,1vo die

Zocheausgehoben werden muß, nicht fo ge�chwinde
anhalten würden,wodurch �iczertrümmertwerden

möchte. Da oft auf. der Höhe:ab�chü��igeBerge
beackert werden: mü��en,�owürden hier Pferde

nicht �oge�chi>tdie Zoche führen,als Och�en.

Des Dorfes, der �ichau einigen Stellen auf
der Höhe,vorzüglichaber in einem großen Bruche
in dex. Niederungfindet, wird - unten be�onders

gedacht werden.

Flachs wird hauptfächlih nur auf. der Höhe

gebauet. Die mei�tenBauern da�elb�gewinnen
�oviel Flachs, daß �ie,außer dem Hausbedarf,
noh für:20. bis 30. Rthlr. Leinwand verfertigen

fônnen,womit viele aus den ârmern Ddrfern �elb

uach, Danzig zum Dominikmarkt rei�enund \i<

von da ihre Haupteinnahme:für. das ganzeJahr

Holen...

Ju den legten. Fahren, wo dex Getreidebau .�o

wenig einträglichwar, �ahman auch in der Nie-

derung mehrereFelder mit Flachs be�ebt,die vor-

her dem Getreidebau- gewidmetgewe�enwaren.

Färbekräuterwerden gar nicht gebauect,Hopfen
und Tobak �ehr-wenig.

Der Ob�tbaui�be�ondersauf der Höhe be-

deutend. In dem ob�treichenFahr 1823 wurden
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în einem Gaxlen auf der Höhe von 3 Mergen
435 Fä��erOb�t— das Faß zu 3 Scheffel ge-

xechnet — ge�ammelt.Durch die Anordnungdes

jesigen, thätigenHerrn Landraths Abramows ki,
find in vielen Dörfern der HöheGemeinde-Baunr-

�chulenangelegt, die in- kurzer Zeit einen �o:guten

Fortgang gehabt haben, daßdaraus �chonveredelte

Stêmme zubilligen Prei�enverkauft werden.
În der Niederung werden auf den- Höfen, die

einen großenKühebe�tandhaben, haupt�ächlichKä�e
gemacht. Die Verfertigung der Butter ge�chieht

dafür in den: kleinern Höfen. Der Butter auf der

Hôhe wird vor dex niederung�chender Vorzug gee
|

geben, weil. �iewohl�chmeckenderi�,und �ichläns

ger hâlt.
Die Pferde in der Niederung �indzwar groß

und �tark,aber weichlich, und. zu weiten. Rei�en

nicht tauglich , �iewerden häufig:im 5. und 6, Jahr,
be�onderswenn �ie:auf das Steinpfla�tergebracht
werden, an den Füßenfehlerhaft. Daher �ind�ie

‘avc zune Reiten nicht �ehrbrauchbar. Die Urs

oche von ihrer Weichlichkeit,unb. ihrer häufigen

frühenFehlerhaftigkeit �cheintdarin zu liegen, daf

�iezu- frühe,oft �chonim zweiten Jahr, zur Arx-

beit gebraucht werden... Die Pferde auf der Höhe

dagegen, obgleich kleiner als jene, �inddauerhaftex
und zum Reiten brauchbarer.

Stutercien giebt es niht. Seit-einigen: Jahren
abey- werden Heng�tezum Be�châlenaus den Land-
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ge�tütenge�chickt,und es �ehtzu erwarten , daß

�ihdadurch die Racçe verbe��ernwerde.

n der Niederung, wie auf den freienBür-

gerhöfen,giebt es eine fremde �ogenanntehollän-

di che ‘Race von Schaafen, die halb veredelt �ind,

von ausnehmender Größe. Die�ewerfen der Re-

gel nach jährlich2 bis 3 Lämmer, und ein aus-

gewach�enesSchaaf die�erArt bringt 5 bis 6,

�ogar7 Pfund Wolle, Auf einigen freien Bür-

gerhöfenwerden �eiteinigen Jahren Merino-

Schaafe gehalten.

Nach der 1828 zuleßt aufgenommenen �tati�ti-
�chenTabelle waren

Einwohner,
auf den freienBürgerhöfen,2480

auf der Hôhe,400000000007 . 5530 dr... 8010

in der dies�citigenNiederung, 6411

in der jen�eitigenNiederung, 6955 „„

(PengrTzur

zu�ammen23,376 Einw.

- 15,366

der Viehbe�tandwar,

an Pferden,
auf den freienBürgerhöfen,341Pferde, 60 Füllen,

auf deL He «edades 235, 4168

in dev dies�eit.Niederung, 947 „ 219 „,,

in dex jen�eit,Niederung, 1318 „ 398 „,

zu�ammen3841Pferde, 845 Füllen.
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an Kühen, ED

auf den freien Büxrgerhöfen,„... 338

auf: der Höhe ac td AEO

in der dies�eitigenNiederung, „. 1878
in der jen�eitigenNiederung, „... 2442

:

zu�ammen5818 Kühe.
Fan Schaafen, :

auf den freien Bürgerhöfen,
Merino-Schaa�e, 555

Halbveredelte, «... 259
R

Unvétedelte, «zert L02016

auf dep GO e riere. BOR

in der dies�eit.Niederung,
Halbveredelte,«.. 21

Unveredelte e BS ees

-

DL

in der jen�eit.Niederung,
:

Halbveredelte, .... 6

Unverxedelte, «54.229 (A 235

zu�ammen1870 Schaafe.
an Schweinen,

în den freien Bürgerhöfen,... 469

aufder Höhe, ica 4353
in der dies�eit.Niederung, .. 1128

in der jen�eit,Niederung, .….. 1390

zu�ammen4043 Schweine.

In der Niederung geizt man mit den Baupläz-
zen, und das Wohngebäudeund der Stall, au<



142
i ;

wohldie Scheunen �indneben einander gebäuet.

Dieshat darin �einenGrund, dafi, da der Boden

�oniedrig if, die nothwendigeErhöhungde��elben

zur Aufführung�eparaterWirth �chaftsgebäude,um
*

das Vieh und den Getreide- und Futtervorrath ge-

genWa��ersgefahrzu�ichert,den Be�itzernzu viele

Ko�tenmachen und auch zu viel von dem �oergiebiz

gen und �o‘reichlich�i verzin�eudenLande rauben

würde. Auchhat die Furcht vor Dieb�tahlnichk

wenig dazu beigetragen , daß man die�eBauart

noch immer �olange beibehalten hat. Dahér man

�ieauh hâufigerbei abge�ondertliegendenGrund-

�tücken,als in ge�chlo��enenDörfern, wo die Ges

fahr des Dieb�tahlsgeringer ift, antrifft, So bes

quem inde��endie�eEinrichtung i�,�ogefährlichi�t

�iebei ent�tehendenFeuersbrün�ten,da gewöhnlich

alsdann mit den Wohngebäudendie Wirth�cha{t8-

“

gehäude,auch wohl �elb�tdas Vich, ein Raub der

Flamme werden, Daher auch durch tine Verfügung

der kônigl,Regierung in Danzig verordnet i�t,daß

Wirth�chaftsgebäude,wenn �ieneu errichtetwerden,

auf der Hôhe100 bis 200 Schritte von dem Wohn-

gebäude,und in der Niederung, wenn die�esmit

Dachziegeln gedet i�t,wenig�tens40 Fuß entfernt,

erbauet verden mü��en.*)

Die Bewohner der Höhe�indein kräftiger,ge-

�ebterStamm, viele no< Abkômmlingeder alten

Preußen. Bei dem Abladen des zu Kauf gebrachten

® Amtsblatt 1823, Nr. 18,
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Holzes �ichtman �iemit \o großenKloben auf den

Schultern, daßman glauben �ollte,�iewúrden von

ihnen niedergedrücktwerden, �teifeinhergehen. Un-

ter den Bewohnern der Niederung �indviele �chlank
und groß.

Die Be�itzungeneinzelnerBauernauf der Höhe
enthalten 1 bis 4 Hufen culm.z; die in der Niederung
von 4 Morgen ab bis zur gedachten Höhe. Sie

find theils Eigenthümeroder Côlmer *), theils

Zinsbauern, zum Theil au< Scharwerksbauern,
Erbpächteroder auchEmphyteuten, deren Be�iß�kand

zum großenDheil im Hypothekenbuchberichtigeti�t.

Auf der Hôheund in der Niederung giebt es

Eleine Leute, unter dem Namen Eigenkäthner
und Miethsfkäthner. Die Eigenkäthnerbe�izen
ein Hâäuschenmit einem Garten eigenthümlich,die

Miethsfäthnerwohnen zur Miethe in Kathen, die

zu den Bauerhöfen gehören. Sie haben die Ver-

pflichtung, für die�efür einen be�timmtenLohn zu

arbeiten, wobei�iegewöhnlichfreie Ko�terhalten.
Auf der Höhehaben die Eigenkäthnerdie Be-

fugniß, eine be�timmteAnzahlVieh auf die Gemein-

® Die�eBenennung rührt daher,weil der Ordes in

Preußen das culmi�cheLand zuer�terobert und den

Soldaten, die er zur Bezwingüng der heidni�chen
Preußen mitgebracht, gewi��eHufen in dem�elbenerb-

lich zu be�ißenverliehen hat. Déshalb i�tdie�eBenen-

nung auch bloß in Preußen üblih. Sahme Einlei?

tung zur preuß.Rechtsgelaghrtheit. 1741. S. 26. A. 43.
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weide zu bringen,wofür�iegewi��eGetteinarbeiten

zu lei�tenhaben. Jn der Niederung �ehe�ieaußer

allerVerbindung mit den Dorfs: Ein�aßen.Nach

Verhältnißder Größe ihre#-Be�ißkungenmü��en�ie

eine gewi��eAnzahl Erdfuhrenzu den Wa��erbauten-

lei�ten,und �ieconcurfirenauchzu den Eiswachen.
Dagegen genießen�tedieWeide auf den fönigl,AY:

mini�trations�tückengegen ein geringes Weidegeld.
Von die�enmiethen �ie�ichauch-jährlihPflugland
und Wie�en,und nähren�lchvon dem Verdien�kbei

den Wa��erbauten, den \ie- �ichvorzüglichdurch
Fuhrwerk erwerben. Sie gehörendaher nicht zur

Kla��eder Tagelöhner, und kommen, �elb�tnicht
zur Zeit der Erndte, dur<h Handarbeit dem Land-

mann zu Hülfe.Jhre größtentheils�{lechteKathen
gewährenihnen das nöthigeObdach, ihre Gärten

befriedigenihren Kartoffel - �owie diè Weide ihren
Milchbedarf, das Pflugland aber und die Wie�en,
die �iemiethen, �ehen�iein den Stand, �ichPferde
zu halten, und damit zu fuhrwerken. Da auf die

Axt der Unterhalt der Eigenkäthnerfo leicht wird,
�oi�tes kein Wunder, daß �ichihre Anzahl fo
außerordentlichmehrt.

Die Eigenkäthnerbezahlen von jeder Quadrat-

ruthe Land, die �iebe�izen,£ Silbergro�chen

Grundzins.
Die Hôfedes alt�tadi�chenEllerwaldes �indur-

�prünglichRadikaläcker der alt�tädt�chenVürger:
hâu�erin Elbing, und �iezahlen daher auch jet
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1och ihre Zin�enan die Bürgerder Alt�tadt.Die
Etabli��ementsauf dem Sande, das VorwerkSchôn-
mohr auf der Höhe,die zu den alt�tädt�chenFlei�ch-

_bânkengehörigenWie�en,die Kathen in Neukirch,
Moosbruch, Fichthor�tund Friedrichsburgin der

dies�eitigenund neu�tädterEllerwald in der jen�eiti-

gen- Niederung, �owie einige Grund�ktüXeauf der

Höheund in beiden Niederungen, die die Kämmerei

�chon.vor ‘der Verpfändungdes Territoriums an

den fönigl. preuß.Staat, als ihr Eigenthum, zuih-
rem Haushalt benußt hat, oder die vormals Bona

Collegiorum gewe�en,zin�enno< in Grundzins,
Miethe oder Erbpacht an die�elbe,die übrigenaber

— außer einigenBürgerhdöfen,die ohne Zins aus-

gegeben �ind,ferner den Pfarrhufecn, den Hufen der

Schulzen,dem Deputatlandedes elbing�chenDeiche
grâfs und den Morgen, die zu den Wa��erabmahl-
mühlen gehören— zahlen den Zins nach der Hufen-
zabl, der �eit1715 nicht verändert worden,an die

Xônigl. Ka��e.
Er i� anfänglichzu der Zeit, als die Bln

ausgegeben worden, fe�tge�eßt,wozu aber in \pä-
tern Zeiten no< manches ge�chlageni�t. Er �teht
mit der Bonität des Landes, wofür er bezahlt wird,
nicht immer in Verhältniß. So zahlen die vier

werder�henDörfer Für�tenau,Klein- und Grof-
mausdorf und Lupushor�tnur Eine Mark �chwer“)

*) Der Zins von allen, {owohl vom Orden als dex

Stadt ausgegebenen Ländereien,der än das Aufen-

19
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— von der culmi�chenHufe Zins, Sére>-

fuß hingegen60 leichteoder 30 �hwereMark.

Bei den Ländereien, die der Orden ausgab,
warder theils in Dien�te,theils in Gelde, *) theils
in Naturalien fe�ktge�e6t.Die Naturalien waren,

vie die Handfe�kendies no be�agen,Pfluggetreide
— Weizen, Roggen, Ger�teund Hafer — Hopfen,

‘Hühnerund Gän�e,Wachs , Pfeffer und Safran,
die an das Schloßgeliefert wurden.

"

Da die Stadt nach der Uebergabe an die Krone

Polen den ganzen Zins überkam, �oward das

Pfluggetreide — der Hafer ausgenommen, der in

natura zux Unterhaltung der Stadtpferde im Stadt-

hofe geliefert ward — na< dem Marktprei�ein

Gelde an die Kämmerei entrichtet. Die übrigen

Kleinigkeitenwurden auf Geld ge�eßt, und das
eS

fämmeramt gezahlt wurde, war in �{<werenMark

ge�tellt.

») Jn \pâternZeiten ward hiezu no<h das Warte-

geld ge�cßt,welches von einigen Ländereien mit

dem Zin�eerhoben wurde. Es kam im Kriege ge-

gen die Litthauer auf, da den Schalauern die Warte

oder Bewachung der Gränzen aufgetragen ward,

wozu das Land beitragen mußte, und ward auch,

da der Krieg �hon beendigt war, noh erhoben,

worüber �ichLand und Städte vor dem Abfall vom

Orden be�chwerten.(Wai��el S. 169,

Auch bezahlten einige Fi�cherdörferNauchzins,

welcher no< von den Dorf�chaften Jungfer und

Stuba entrichtet wird,
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Hühner-und Gän�egeld"unter die �tädt�chenBeäuiz

ten vertheilt. Die Ritterdien�te,die auch die Rite

tergüterim elbing�chenGebiet nach ihren Handfe�te
zu lei�tenhatten, hôrtennun ganz auf. R

Die Stadt mußteje6t an den König von Polett

zux Anerkennung der Oberherr�chaftund weil ex ihr
einen �obedeutendenDheil des Derritoriums gee

�chenkt,400 ungari�cheGulden jährli<hzahleit.
“

Hiezu trug das Territorium auch einen Zheil bei,
der von ihm unter dem Namen Ratengelder
mit dem Zin�eerhoben wurde.

Ueberdem mußte dex Arendator' des Drau�ens

für den Aalfang 26 Achtel Pôkel-Aale,18 Nachbarn
aus dem Dorfe Zeyer mußten für den Neunaugen-
fang în der Nogath 114 Shock Neunaugen ünd

41 Lachen�chifferaus Jungfer 120 geräucherteLach�e,
_an Gewicht 3300 Pfund, liefern. Für den Schmerz

lenfang wurden 60 Schock Schmerlen geliefert, ode

an dereit Stelle 18 gr. für Tas Schock gezahlt.
Die Fi�cherdörferZeyer, Jungfer, Stuba und

Streckfußhätten die Verpflichtung, 6 mal des Fah:
res, unter einander we<�elnd,Fi�chezu liefert,
wofür aber cine be�timmte.Summe utter dem Nattiett

Fi�chgeld gezahlt wurde. Die�es,neb�tdert ge-
nannten Natuxallieferungeitan Aalen, Neutiätigétt,

Lach�enund Schmerlen, ward unter die Mitgliedes
des Raths und dex Kaüzellei,unter die Predigetit

*) Es waren 1175 Páax Hühnexund 148 Gän�ege-
Liefert worden. ¿

10 *
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und bei‘derStadtund Lehrev des Gymna�iums
vertheilt.

Damnwaren au Zeyer, Stubaund Jungfer
verbünden,wöchentlichFi�chean den Wettherrn
und Vicewettherrnzu liefern, wofür aber auß Geld

gezahltwurde, wobei �iezugleich die Verpflichtung
hattet, ihren ganzen Fi�chfangnah der Stadt zum

Fi�chmarktzu bringen,und wenn die Jahreszeit
dies nicht-ver�tattete,-�ichFreizettel, �ieauderwärts

zu verführen,vom Wettherrn zu lô�en.

Außer die�enNaturallieferungen oder baaren

Gefällenhatten die Derritorial-Ein�aßender Stadt

auch Scharwerke zu-lei�ten,die mei�tendie Ein�aßen
der Höhe,weil �ieUnterthanen-des Ordens gewe�en,

welches Verhältnißnach der Uebergabe ‘der Stadt
an die Krone Polen auf �ieübergegangen,“) Dazu
gehörtedie Anfuhr des Deputatholzes aus -den

Stadtwaldungenfür die -ädt�czenBeamten und
den Stadthaushalt, welches die Eigenkäthnerfällen
wußten,die Anfuhr des Bauholzes zu den Kämme-

reibauten an die Bau�telle,unter dem Namen

große Holzfuhr, -die Anfuhr des Lehms zur

SZiegel�cheunein Steinort, das Mähen, Zu�ammen-
bringen und Einführendes Heues guf den Stadt-

hofwie�en, die Bearbeitung des Heues -guf dem

® Es konntedaher Keiner, der auf der Höhe geboren,
in ein fremdes Gebiet ziehen, ohne �i< von der

Erbunterthänigkeitloszukaufen.
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Herrérptinund andre Dienftlei�tungenan Wegen
und Teichender Stadt.

i

Dievier werder�chenDörfer Für�tenau,Klein-

und Großfmausdorfund Lupushot�mußten dage-
gen die Mühlenwellenund andres Bauholz zu den

Mühlen anführen,und die Fi�cherdörferdie Stadt-

graben krauten und im Winter aufei�enund ihre
Lö�eram Nogathdamm unterhalten.

Viele die�exDien�tlei�tungeawurden hernach

zur Erleichterung des Landmannsauf Geld ge�est,
wie die große Holzfuhr,die Lehmfuhr, die Bearbei-

tung des Heuesauf dem Herrenpfeil — unter dem
Namen Pfeilgeld — und die Anfubr des Müh-
lenholzes unter dem Namen H olzrückgelder.

Wie das Territorium1703- von dem kdônigl.
preuß.Staat als Pfand in Be�ißgenommen ward,

�owurde, wie wohl alle Einkünfte,die vorher die

Kämmerei aus dem Territorium gehabt, dem�elben

nach dem. Tractat, rêtrad. Elbingae als Bin�efür die

Pfand�ummeangewie�enwaren, doh der Stadt

durch ein kônigl.Re�ultatà. 4 Côln vom 16. Fan.

4706 alles geló��en,was zu ihrem Haushalt vorher
von den Dexritorial-Ein�aßengeliefèrtund gelei�tet
worden, ja es ward ihr �elb exlaubt, daß �ièfer-
ner, wie bisber, einen Beitrag zur Abgabe an die

Krone Polenuuter dem Namen Ratengelder „ wie

oben S. 147. erwähnt,aus dem Septitouigserhe-
ben konnte.

Nach dex kduigl,preuß.Be�iknahmeder Stadt
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772 wardhiexin weiter nichts abgeändert,als daß

�owohldie bisher noch geliêëfertenNaturglien —

außerdemZinshafer — als die Dien�tlei�tungen—

auger dex Anfuhr des Deputatholzes und dem Mä-

henund Anführendes Heuesauf den Stadthofwie-
�enY).— auf Geld ge�estwurden, was an die

Kämmereientrichtet ward, Die Territovialein�aßen

erhielten hiebei Erleichterung, indem mancheSchar- -

werke,die vorher gelei�tetworden,jehtganz aufge-
hôrthatten,

Nach die�emRegulativwerden noh die Abga-
ben von den Derritorialein�aßen,die �iean die Kâm-

mexeika��ezu entrichten haben, erhoben, und Dien�te
pon ihnen der Stadt gelei�tet,da bei der Abtretung
ves Derrxitoriums an den Stgat 1326 ihre alle bis-

herigen Gefälle und Dien�teaus dem�elbendurch
ÿ.2, der Abtretungsurkunde be�tätigtworden: daher
die auf Geld ge�eßtenNaturalien und Dien�tejedes
Aahx in den Kämmereietat unter die be�tändigen
Gefälleaufgenommen werden,

® 1805, dg dey Stabthof aufgehoben ward, (Be-

�chreibungvon Elbing 2, Bd. S. 174.) wurde

die�esScharwerk, �o wie der bisher gelieferte

Hafer, auh auf Geld ge�eßt, 1819 aber trat

auf Verlangender Dorf�chaftendie Lieferung des

Hafers ia natura wieder ein, und es liefern jebt
die Ddrfer der Höhe597 und die vier werder�chen-

Döórfer 625 Scheffel Hafer, welcher für Rechnung
„der Kômmereifa��everkauft wird,
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Nach dem Etat von 1830wird an dieSá
_ gezahlt :

vom Dorfe Zeyer für die
Fi�chereiin der Nogath
�tattder in natura geliefer-
ten 114 Schock Neunau-

enn

genzu 10 Sgr. das Schock, 38 Rthl.—Sgr.—pf.
vom Pâchterder Fi�cherei

im elbing�chenAntheil des

Drau�fens,�tattder ia

 natyra gelieferten 26 Ach:
tel Pôkel-Aalezu 3 Rthlr« E

40 Sgr. das Achtel 86 „ 20 „=
vom Dorfe Fungfer für die

Fi�chereiin der jungfer-
�chenLache in Stelle der“

ehedemin natura geljefer-
ten Lach�eaora SC =

vom VBe�igerdes Kupfer-
hamers für den Schmer-
lenfang im Hommelfluß 3 „ 410 „

==

,,

von den Fi�cherdörfern
Streckfuß,Zeyer, Jung-
fer und Stuba, Fi�ch- :

geld, von jedem ai MM 12-43

-

ys #7

für die ehemalige Lieferun-

gen vom Derxitorium an 43

Hühnernund Gän�en476 „ 10 „ =,
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votn elbing�chenWerder für
die ehemaligeLieferung
an 10 Scho 55 Bund

Stroh zu 1 Rthl, 10 Sgr.
- : |

PAE GUO nati 414 Rthl. 16 Sgr. 8 pf.
von den Territorialdörfern

für20 La�t22 Schfl. Ha- |

Fer,welchen die�elbenvor-

‘herîn natura zum Stadt-

Hofe liefern mußten, zu
48 Sgr. 2 pf. der Sch�l.739 „29 „ 8,

an Holfuhrgeldern von den |

:

Dôrfernder Höhe,excl.
der Deputatholzanfuhr, 254 „ {7 „

G6 „

an Holzrückgeldernvon eini:

gen Dörfern des elbing- :

�chenWekders ¿u 6 20. y
an Dien�kgeldernvon den

|

Dörfern der Höhea 8K, W „ =,
für die von einigen Dexrito-

xialdörfernbei dem Heu-
machen auf den Stadt-

|

Hofswie�engelei�teten
SIGE caceres 108 „3. ;, AL,

Auch zahlen die Käthnerin den Dörfern Boll-

werk, Stre>fuß, Zeyer, Stuba und Jungfer an.

die Käwmereika��efür die vormals an den Dämmen

gelei�tetenDien�teein Schug - und Ufergeld,und

givar jeder Eigenkäthner20 Sgr, und jeder Mieths-
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käthner10 Sgr., welches indem Kämmereietatmit
407 Rthlrn. 5 Sgr. 7 pf. angenommeni�, Die
Käthnerauf der Höhezahlen zur Fällungdes De-

“

putatholzes ein Holzfällgeld. :

Andie köônigl,Ka��ewerden die grundherrlichen
Gefälle, die, weil je6t das elbing�cheTerritoriunr
nach Abtretung de��elbenan den Staat eine fôntigl.
Domaine *) geworden, auch Domainen-Gefällege-
nannt werden, und die landesherrlichen Abgaben
entrichtet, Zu den grundherrlichen Gefällengehören
die Grundzin�e,der Canon der Erbpachten, die
Einmiethungenund Arenden; zu den landesherrl}-
chenAbgaben die Contribution und die Kla��en�keuer,

Nach dem Etat des Jntendanturamts Eibing
�indpro 1832 von Domainengefällenin Einnahme
angenommen . . .". 46,238 Rthlr, 25 Sgr. 2 pf.

“

Hievon die Ausgabe 3,584 „ A ZA

bleibt Ueber�huß 42,654 Rthlr. 21 Sgr. 3 Pf,
welcher an die Regierungs-Hauptka��eabzuliefern.

Die Contribution, die den DZerritorialein�aßen,
als landesSherrlicheAbgabe nach der königl,preuß.
Be�ibnahmeder Stadt und des Territoriums 1772

auferlegt wurde, i�tdamals na< Bonitirung des
Landes nach der Hufenzahl fe�tge�tellt,uud �eitdex
Zeit nicht verändert worden. Sie �teigtauf dex

H Sie i�tin der engli�henAnleihe von 1822, weil
das Territorium damals no< niht au den Stagt
abgetreten war, niht mit vexpfäudctworden.
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Hóhevou 1 Rthl. 10 Sgr. per Hufe culm., welche
Steinortzahlt, bis auf 5 Rthlrx., welche in den Nie-

derdörfernerhoben wird, In der die��eitigenNie-

derung i�t�icvon 11 Nthlr. bis 15 Réhlr.20 Sgr.,
und in der jen�eitigenbis 16 Rthlr. 20 Sgr. ge�eßt.
Von Erbpachtsländereienwird keine Contribution

erhoben,und die Käthner zahlen �tattder�elben:

Schutzgeld,die Eigenkäthnerin der Niederung 20

Ggr., die Miethskäthner10 Sgr., die Eigenkäthner

auf der Hôhe1 Rthl,, dieMiethskäthner15 Sgr.
tach dem Etat pro 18482der kônigl.Kreisfa��e

in Elbing, an welchejetzt die�eAbgabe gezahlt wird,
wird an Contribution und Schutzgelderhoben;

von den freien Bürgerhöfen,
von den Hufen 1230rtl. 6 \g- 7p,
von den Mühlen 27 - 20 -—-

Schulgeld 217 - 411 - 1 - 1475 rtl. 7 �g,8 pf.
von dex Höhe,

pon den Hufen3467 - 2 -¿11s

von den Mühlen 12 -

Schußgeld 212 -.16 - 5 - 3692utl. 7 �g.4 pf.
von der dies�eit.Niederung,

pon den Hufen 6045 xtl, 6 ag. 5 pf.
von den Mühlen 16 -

Schußgeld 244 : 20 :— 2 6305 yt, 2618.85pf.
von dex jen�eit,Nicdexung,

von den Hufen 5697 rtl. 5 �g.5 pf.
von den Mühlen -27 -

Schußgeld 353 - 19 - 3 - 6077ril, 24 �g.8pf
zu�ammen17,554 rtl, 6 �gr-1pf
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Die Kla��en�keuerward 1821 dd dem Ge�egz"
vom 30. Mai 1820 eingeführt,tach der lebten
Bevölkerungsaufnghmevon 1829 waren �tkeuer-
pflichtige Per�onenüber 16 Jahre,

Lzden freien Bürgerhöfenund Etabli��ements
«4219.7:

AUD DOE ee te 4 INDE

dies�eitsder Nogath « .., 3599

. jen�eits e ae

eine
4932

2078 Per�onen,
die nach den ver�chiedenenSA von 96 Rthlrn,
bis 15 Sgr, jährlich�teuern,wodur< 1830 mos
natlich an Kla��en�teuererhoben wird:

von denfreienBürgerhöfenund Etabli��ements

110Rthl. 2Sgr. 6 pf,RAS e DOT, Ms
in der dies�eit.Niederung492 „ 23

„ 9,
in der jen�eit,Niederung 570 „ 2

„ 3,

zu�ammen148341Rthl, 8 Sgr. 9 pf,
Es i�tdem er�tenAn�cheinnach befremdend,

daß in dem ganzen elbing�chenGebiete keine fatho-
li�cheKirche i�t, und verhältnißmäßig�ichnur

wenige katholi�cheEin�aßenhier befinden, da doch
das der HôheangränzendeErmeland ganz fatho-
li�chi�, und in den an die elbing�cheNièdexung-

gränzendenmarienburg�chenWerdern überall die

Pfarrkirchen katholi�ch�ind, Die�eEr�cheinung
erklärt ih aus dex frühern,Verfa��ungund den
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Verhältni��ender Stadt Elbing zum polni�chen

Staate. Nur die großenStädte, wie Thorn, Elbing
und Danzig, erwarben �ichdur< Geld und Dien�k-

leitungen im 46, Jahrhundert Gewi��ensfreiheit,
und �ofand bei ihnen und in ihrem Gebiete die

“Reformationbald allgemeinen Eingang, und ver-

drángteden katholi�chenGottesdien�k.
“

Jn den

marienburg�chenWerdern, die weniger bieten und

lei�tenkonnten, als jene Städte, wurde dagegemw
die Reformation gewalt�amgehemmt,und mußten

�ichdie evangeli�chenEinwohner, deren Zahl �i

dennoch. mehrte, fa�tüberall mit Bethäu�ernzum
Gottesdien�tebegnügen.

Doch giebt es. in dex Niederung no< mehrere
Katholiken, als auf der Höhe, wo nur �ehrwe-

nige �ind.

n der Niederung �inddagegen viele Mentio-

niten an�âßig,und �iehaben �ichim vergangenen

Fahrhundert ungemein vermehrt. Die Meinung,
welche �ieals vorzüglicheLandwirthe bezeichnete,
erleichterte ihre Aufnahme, �elb in einem militai-

ri�chenStaate, wie der un�rigei�t,ungeachtet �ie

�ichbekannilich aus religid�enGrund�ätzenden

Kriegödienftegauz entzichen. Es wurde ihnen

Befreiung von dem�elbenbei ihrer Einwanderung
“zuge�tandengegen eine mäßigeGeldabgabe, die zux

Anwerbung fremder Recruten verwandt wurde,

wodurch der dur �ie ent�tandeneAusfall an Sol-

daten acdeckt werden follte,
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Seitdem aber der verderblicheGrund�aßs,das
Vaterland dur< Miethlinge zu vertheidigen, aufs
gegeben wurde, mußtenothwendig der immer all-
gemeinern Verbreitung der Mennoniten durch ver-

änderte Ge�egeEinhalt ge�chehen,wenn niht der
Staat in die Gefahr kommen �ollte,an Vater-
Iandsvertheidigern Mangel zu leiden.

"

Daher be-

�eht je6t das nach den Zeitum�tändennothtvendig
gewordene Ge�es,daß Mennoniten nur von ihren
Glaubensgeno��enGrund�tückeerwerben, hingegei
von andern Glaubensgeno��envbisher be�e��ene
Grund�tückenux unter der Bedingungkaufen kôn-

nen, daß �ie�ichfür militairoflichtigerklären,wo-
durch �ie,weil �ie�ichdazu no< nicht ver�tehen
wollen, *) auf ihren gegenwärtigenBe�is�kandbe-
�chränkt�ind. Uebrigens treiben �ie-mehr Vieh?
als Ackerwirth�chaft,weshalb �ieauch bloßin der
Riederung �ichan�iedeln,und hier am lieb�tennux

:

�olcheHôfe bewirth�chaften, die große und ergie-
bige Viehweidenhaben. Manfindet �iedaher auc
nicht �ohâufig in ge�chlo��enenDörfern, als auf
einzelnen, zer�treutliegenden Höfen, die zur Vieh-

*) Bei dem 1813 im Befreiungskriegeallgemein er-
gangenen Aufruf, �ichfreiwillig zu den Waffen z1t
�tellen,hatten �i<au< in Elbing einige Menno-
niten gefunden,die die�emehrenvollen Beruf gefolgt
waren, Sie fanden aber bei ihrer Rückkehraus
dem Feldzugefeine Wiederaufnahmein ihre Ge-
meine.

:
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zuchtundzu einer leicht zu über�ehendenWirth-

�chaft�icheignen. Sie bilden im elbing�chenGe-

biet zweiGemeinen, von welchen die eine in Wik:

: ME
die andre in Ro�enortihr Bethaus hat.

Ode Dorf. is

Fn der Niederung wird, außerin der bedeu-
tenden königl.Dorf�techereizu Moosbruch, 15 Meile

von der Stadt, nirgend Dorf ge�tochen.Denn

wenn gleichanderwärts hin und wieder, und be-

�ondersin der Gegend die�esBruches fa�tüberall,

2 Fuß unter der Erde Dorf anzutreffeni�t,�o

wird doch davon bei der Theuvrungder hier gele:

genen Grund�tücke,welche zum Getreidebau vor-

theilhafter benußt werden können, kein Gebrauch

gemacht.
Auf der Höhefinder�ichin iebk>enFor�t:

abtheilungen in �umpfigtenGegenden �trichwei�e

ZTorflager, die �ichaber mei�tnicht weit er�trecken.

— Nux im rakau�chenWalde �indzwei ziemlich

bedeutende Torfbrüche, die zur Ziegelei auf dem

Sande benußt werden, von welchen unten gehatt:

delt werden wird. — Da die Stadt und ihre Um-

gebungen vor der Hand noch keinen Brennholz

- mangel zu befürchtenhaben, \o �inddie andern

auf der Hôhezer�treutliegender Dorflager bisher

unbenutzt geblieben. Es läßt �ichaber bei der

�teigendenBevölkerung und der dadur< vermehr-

ten Holzcon�umtionwohl der Zeitpunktdenken, daß

man auch genöthigt�eynwird, die�eDorfgruben
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zu eröffnen. Der Dorf �tehthier in mehreren
Brüchen 5 bis 6 Fuß tief, i�tvon �ehrguter

Würde,und gehörtzum �ogenanntenLDargtorf,
der dem holländi�chengleichkommt, *)

Nach den Auszügenaus den rathhäuslichen
Rece��eni�t1639 auch an der alt�kädt�chenFähre
Dorf ge�tochènworden. Nach eben die�enAuszü-
gen �indim Moosbruch 1609 zwei Hufen zum
Ausgraben des Dorfes vermiethet worden, und es

�cheint,als wenn man damals zuer�tdie�enBruch
geöffnethabe, *”) Die fernere Benugungde��elben
muß aber in den folgenden Fahren unterblieben

�eyn. Denn 1624 er�uchtedie Gemeine den Rath,
daß hier wieder Dorf ge�tochenwerden möchte,
welches auchge�chah;es hörte aber bald wieder
auf. Jn dem Jahr 1600 -etli<he90 ward aber-

*) Dewiß Sammlungenzur natürlichenHi�torieder

elbing�henHöhe.M�cpt.$. 16. und 25. Boes
wirth�chaftlicheNaturge�chichtevon Preußen.2.

Band S. 138.

»*) In O�tpreußen�inddie Torfbrücheviel �päter
benußt. Heinri<h Hagen in der Abhandlung
vom Torf in Preußen 1761. S. 165, �chreibt,daß
er um das Jahr 170 ein Papiermacherge�elle,
ein Dâne von Geburt, der in der truttenau�chen
Papiermühle in Dien�tenge�tanden,nahe vor dem
Dorfe Truttenau in eínem weitläufigenBruche den
er�tenTorfgrund in Preußen entdeckct und gewie�en
habe, wie man es machenmü��e,den Torf zu �tehen,
zum Trocknen aufzu�eßen und zur O zu benugen.
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“mals damit angefangen, do< der Stich nicht forte

ge�e6t.Er�t von 1702 i�hier ununterbrochen

Torf:ge�tochen.1704 war die Einnahme davon

nut 627 fl. Da�ienah der Verpfändungdes

Territoriums nicht der Kämmereika��ezu gut kam,

�ondernunter Verwaltung des Rathes in die Det-

ritorialka��efloß, �o�chonteder Rath den Bruch

noch mehr, wie vorher. 1715 war die Einnahme

davon nur 55 fl. 18 gr. 9 pf. Daher auch der

kônigl.preuß.Intendant Hofrath Braun, der in

die�emFahr eine Revi�ionder Einkünfte des Der-

riforiums mit dem Rath hielt, weil �iezur Deckung
der Zin�enfür die Summe der Verpfändung nicht

zureichten, ihm die Frage vorlegte; warum die�er

Forfbruch fo wenigbenußt würde? worauf er die

Antwout erhielt: weil man mit der Zeit den Abgaug

des Holzes be�orgthâtte,wäreman mit demGras

ben des Dorfs de�to�par�amergewe�en,damit er in

der Zeit der Noth angegriffen werden könnte, er

wäre daher nie unter die gewöhnlichenEinkünfte

des Dexritoriums gere<hnet worden.

Auf den Antrag des Hofraths Braun, daß

die�erTorfbruch be��erbenußt werden möchte,in-

dem ex ver�icherte,daß man in keinen hundert

Fahren Mangel an Dorf leiden würde, wenn er

gleicz fleißigge�tochenwerden �ollte,erging nun

zwar ein Publikandum, daß, wer Dorf bvauche,
�ichbei dem Außenkämmrermelden follie, ) Es

*) Rece�s, caus, publ, de 1715. S. 271,
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mü��en�ichaber wenigegetneldethaben, oder —

was wahr�ceinlicheri�t— der Rath mußgefli��ent-
lich dèn Torfbru<haben �chonenwollen ; denn 1716
war die Einnahme davon nur 7 fl. 26 gr. Doch
méehrte�ie�ichin den folgendenJahren: 1732 war

�ie2267 fl. 3 gr. und 1772 1600 Rthlr.
'

Nach der königl,preuß.Be�ißnahmeder Stadt
Tainder Dorfbruch unter die Verwaltung der köuigl.
Jütendantur.Der Dorf ward damals größtentheils
in der Art verkauft, daß jeder Käufer�ichihn �elb�E
�achund trocknete, oder durch �eineLeute �techen
und tro>nen ließ, Von jeder Stichruthe Zorfland
von 15 Fuß'Länge,7 Fuß Breite und 6 Fuß Tiefe
wurden 27 Sgr. 6 pf. bezahlt. Weil aber der

Selb�i�tichtheils dem Dorflager nachtheilig, theils
den entfernt wohnenden Käufern zu ko�t�pieligwar,

fo wurde er 1787, wo die kônigl.Haupt-Dorf-Adini-
ni�trationin Berlin die Leitung der Verwaltung
des Dorfbruches übernahm,die �ie1808 dex fönigl,
we�tpreuß.Regierung übergab, einge�tellt,und der

�chonge�tocheneDorf in Klafter aufge�etztund �o
verkauft. Die Klafter von 108 Cubikfußvon ordi-
nârem Bruchtorf ko�tetan Ort und Stelle26 Sgr.
und von �{warzemSumpftorf, der compakter if,
und in welhem die Pflanzen mehr in eigentlichen
Dorf übergegangen�ind,282 Sgr. Das jährliche
Stichquantum'i�tunbe�timmt,und richtet �ichtheils
nach der Witterung, da in feuchten Sotumern weni
ger ge�tochenwird, theils na< dem Bedarf. Es

I
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�indin manchen Fahren �chonúber 10,000 Klafter
gefördertworden.

Der ganze Bruch hâlt 36 Hufen magd., von

welchen�chonan 1000 Morgenzu 5 Fuß Ziefe aus-

ge�tochen�ind.

Seit 1822 wird in denUntergründen,wo �chon

einmal ge�tochenworden, wieder ge�tochen,nicht, als

wenn der Dorf hier na<hgewach�enwäre, �ondern

weil er, da ex in alter Zeit �i<hier erzeugt, jest
trockener geworden. Um das Wa��eraus den Dorf-

gründenauszumahlen, �ind1822 zwei Mühlenan-

gelegt.
Der Zorf be�tehtaus no< niht ganz verwe�eten

Wurzelfa�ern,Pflanzen und Moo�en,wie die An-

�ichtde��elbenzeigt, Bei den �chlechte�tenArten

de��elben�inddie Pflanzen und Moo�e,aus welchen
er ent�kanden,no< deutli<h zu kennen, Jn der

Damm- oder Moorerde, die ebenfalls aus zer�tôrten

Vegetabilien be�teht,�inddie�eganz durch Fäulniß

aufgeld�et,und daher unkenntlich geworden, Es

muß al�odie Natur in Erzeugung des Torfes einen

andern Weg, als in Erzeugung dex Dammerde ein-

ge�chlagenhaben, und die Um�tände,bei welchen

Pflanzen zur Dammerde ganz und zum Dorf nur

zum Theil verwe�et,mü��enanders gewe�en�eyn.

Die Erfahrung, die man hierüberan Dorfbrüchen

macht, führt auf folgende Bedingungen, unter wel-

chen Pflanzen nicht ganz verwe�enund al�ozu Dorf

werden :
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4. daß�olchePflanzenunter Wä��erge�eßtwer-

den, die von harter Sub�tanz�ind,die daher, wenn

�ieab�terben,nicht �ogleichder Verwe�ungCae
:

gen, und
:

2. daßdás Wa��erdann langehoc überihtten
�tehe,woher �iemehrmäl über�chwemmtwerdet

mü��en,damit die
E lange nicht austro>-

nen Éonûnent,

Gewöhnlichfindet man an Forfmöoreneigéitè
Pflanzen, die da�elb�twach�en,be�ondersWollgras,
Heide, Por�ch,Preißelbeer�krau<h,Sorfinoos und

die Bachconferve Alle die�e,außer dexBachcote
ferve, �indvon harter Sub�tanz,ünd wider�tehen
daher der Verwe�ung.Die Bachconferve, die ¡wa
nur aus zarten, dünnen Fädenbe�teht,die �chin
einänder �chlingenUnd wie grüneWolle aus�ehèn,
trägt dadurch zur Ent�tehungdes Dorfes bei, dàß
�iegegen den Winter �hwererals das Wa��erwird,
und alle Pflanzen, die �ieuni�chlungenhat, init�ich
zu Boden reißt. :

Daß die zur Erzeugungdes FZorfsZäilgheten
Pflanzen, wenn �ieüber�hwèêmmtworden, lange
ganz unter Wa��erbleiben mü��en,wénn �ie
Dorf werden �ollen, i� deshalb ein nothwen-
diges Erforderniß; weil �iedadür< , wenn �iè

abge�torbenund niederge�unken�ind, gégen die

Einwirkung der atmo�phäri�chenLuft ge�ichertwer-
den, deren Sauer�toff,wenn �ieflach liegen mdch-
ten, mit der Zeit Fäulnißin ihnen hervorbringen

11°
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würde, Hiedur<h wird auch die Wärme, die bei
“

der Gährungabge�torbenerPflanzenent�teht,auf

einem niedern Grade gehalten, welchesebenfalls

den Uebergang von Gährungin Fäulnißverhindert.

Es kommt nun daraufan, nachzuwei�en,daß

die hier angegebenenUm�tände,unter welchen Dorf

erzeugtwerden kann, wenig�tensbei dem großen

Forfbruch in Moosbruchvorhanden gewe�en,Von

den oben genanntenPflanzen, die zur Erzeugung

des Zorfs beitragen, �indals Be�tandtheiledes

Yorfes in die�emBruch be�ondersdas Dorfmoos

und das Wollgras zu nennen, Beide �indîn dem

ge�tochenenDorf no< kenntlich, Das Moos

(Sphagnum palustre) i�darin vorherr�chend.Jn

den obexn Schichten des Bruches i�tes noch �owe-

nig compaktgeworden,daßman, wenn man hinauf

tritt, ein�inkt.

An Ueber�chwemmungen,wodurch die�eGegend
häufigunter Wa��erge�eßtworden, welches lange

hier ge�tanden,kann es zur Zeit, da die Nogath

noch niht bedâmmtwar, nicht gefehlt haben.
Dex Moosbruch hat ‘eine beträchtlicheDiefe

Denn mitden läng�tenErdbohrern, womit man ihn

unter�uchthat, i�tman noc nicht auf �einenGrund

gekommen,
Auch in ihm �ind,wie in andern Torfbrüchen,

bisweilen Stobben von Fichten, Eichen, Birken und

Ellern gefunden worden, von Fichten die mei�ten.

Gemeinhin �tanden�ieaufrecht. Manche waren
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von folher Größe,daß nur 12 bis 15 Mann �ie

herausbringen konnten. Maunhat auch 2 bis 3

übereinander �chendgefunden. Folglich muß das

über�chwemmteFerrain mehrere mal tro>en, dann

bepflanzt und wieder über�chwemmt�eyn.

Es �indauch tief im Dorf zur Seite liegende

Stämmegefunden, die al�obei Ueber�chwemmungen

einmal dur< Sturm umgeri��eu�eynmü��en.So

fand dex vor einigen Jahren ver�torbeneBerg- und

Dorfin�pektorHerr Johann Chri�toph Dhal,

der viele Fahre die Admini�trationdie�esBruches

gehabt, und dem ich die von dem�elbenhievgegebe-

nen Notizen verdanke, eine Eiche von 70 FußLänge

und 3 Fuß unten im Stamm dick, und eine Fichte

von 60 Fuß Längeund 18 Zoll Dicke im Wipfel.
Die Eiche war �o�chwarzwie Ebenholz, aber durch

Gewürme �odurchlöchertund mor�ch,daß �iezu

nichts weiter, als zur Feuerung, gebraucht werden

konnte. Die Fichtewar fri�chund hatte gutes Holz.

Oben am Stammewar ein Spundloch. eingehauen,

welches auf die Vermuthung leitet, daß in die�em

Baum einmal ein Vienen�chwarmgehagu�et,der

herausgenommen.
_DaEichen, wenn �ielange unter Wa��erliegen,

�hwarzwerden, �omuß die hier erwähnteEiche

einmal in einer �ehrfrühenVorzeit bei einer Ueber-

\{wemmung, die die�eGegend betroffen, entwurzelt

�eynund �olange unter Wa��ergelegen haben. Wie

es hier tro>en wurde, haben Gewürme�ie zerwühlt
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und bei einerneuen Ueber�chwemmunghat �ichDorf
darüberge�eßt, j

Es �indjest längs der Stre>ke, wo der Dorf
Manntief ausge�tocheni�,drei Schichten oder Las-

gen von 15 bis 2 Fuß Höhedeutlich zu unter�chei:
dem Zwi�chendie�enSchichten �te>enWurzeln

von Bäumen und Ge�kräuchen,die in horizontaler
Lage fortlaufen, und al�odarauf deuten, daß hier
einmal der Sumpf ausgetrocknet, da er dann mit

Ge�träuchenbewach�en, worauf er wiederüber-
�chwemmtworden und bei der Austronung eine
neue Dorf�chichtent�tanden,Da aber die�eGegend
nicht mehr über�chwemmtwird, �oent�kehtauc

“

Vier weiter fein Dorf.
1738") ent�tandin die�emDorfbruchein Brand,

der bald weit um �ichgriff, und durch hineingego}e-
nes Wa��er—vermuthlicz,weil man nicht hinreichend

Wa��erauf einmal hineingoßund das wenige �i
in der Gluth in Dâmpfegu�ld�ete— nicht geld�cht
werden kounte, Es wurden al�o,um der Verbrei:

* So i�tes au in Holland. Zwi�chenAm�terdam
und Rotterdam,wo der mei�teTorf gegraben wird,
i�tauf der Stelle, wo vor mchr als hundert Jah-
ren die er�tenDroogmakereyenangelegt wurden,
uicht eine Spur von wieder anwach�endemTorf zu
kennen. (Hagen S, 164)

#*) Rece�s,caus, pub?, de 1738, G. 410. Nach S. 420.
ward hierauf das Tobackrauchenden Arbeitern iw

Torfbruchverboten,
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tung des Feuers Einhaltzu thun, um die buen
Stelle Gräbengezogen, da �ichdann, wie die obere

tro>ene Schichtabgebrannt war, das eueran der
untern feuchtern lö�chte.

Im rakau�chenWalde �ind"zweiMoorbrüche,
einer an der dôrrbe>�chenGrânzevon 241 Ruthen
culm., der andre im Walde �elb�tvon 2 Morgen

420 Ruthen culm. Fn lebterm ward 1788 ein Ca-

nal auf Ko�tender Kämmerei nach.dem neuen rakau-

�chenDeichgezogen, um die�emmehr Zuflußzu ver-.

�chaffen.Hier traf man auf Dorf, der ge�tochenund

zu �ehrwohlfeilemPrei�eausgeboten wurde. Weil

aber der Weg dahin �omora�tigwar, daß er nicht
befahren werden konnte, �ofand er wenig Käufer.

Diejenigen, die ihn zur Probe gekauft und heraus-
gefahren, hatten dabeiPferde und: Zeug beinahe zu

nichte gemacht, undwollten: ihn hernach’nicht ge-

�chenktherausholen. Der ge�kocheneDorf: mußte

al�o�oliegen bleiben, ward zu: Moder und konnte

nun gar nicht benußtwerden, und �oward hex
weiter kein Dorf ge�kochen.

Der Mauermei�terFoh anm Fricke, der um

die�eZeit auf dem Sande eine Ziegeleiangelegt hatte,
wie unten gemeldet werden wird, trug hierauf 1800

den 10. Oftober bei dem Magi�tratdarauf an, ihm
beide Brüche zum Aus�tichunentgeldlih zu über-

Ia��en,und erbot �ichdagegen, auf �eineKo�ten:
1. aus dem Bruch an der dôrrbeck�chenGränze

einen ganz neuen Canal zu ziehe und: das Wa��er



168

zu einemGefällezu bringen, daßes (eenAbfluß
in den Geizhals habe;

2, den alten, ganz verfallenenCanal aus dem

Bruchim Walde aufzuräumen.
Hiedur<hwürden die hie�igenMühlenmehrern

Zu�lußvon Wa��ercrhaltenund der um die�eBrüche

liegendeBoden gewinnen, indem die unnüßeFeuch-

tigkeitdadurch abgeleitetwerden würde,welches den

Holzauf�chlagaußerordentlichbefördernmöchte.

Dex Magi�tratforderte hierüberBericht von

dem Ohber�chleu�en-Fn�peftorPa hlau, welcher ihn

den 24, Oktober 1800 folgendermaßenab�tattete:

,¿ Der er�teBruch liegt zwi�chendem Geizhals und

dem neuen rakau�chenZeich im Walde an der dôrr-

be>�chenGränze, und hat �einenAbfluß zwi�chen

beiden Teichenin die Hommel und aus die�erin den

Geizhals. Er hat im Durch�chnitt5 Fuß tief �e-

hendenguten Dorfmoor. Weil er zwi�chenAnhöhen

liegt und es an Vorfluth fehlt, �oi�ex �over�um-

pfet, daß nicht einmal Men�chen,ohne einzu�inken,

herübergehen,ge�chweigedenn Vieh darauf weiden,

noch weniger �ichein Holzauf�chlagauf dem�elben

erzeugen kann. Es vertrocknen �ogarwegen der

vielen Nä��edie am Saume de��elben�tehendenEi-

chen, auchdie höher�kchendenBäume leiden dur<
die �chädlicheAusdün�tung.““

„Der zweiteBruch liegt mehr rechts hinter dem

alten rafau�chenDeich, und endigt �ichan der reh-

berg�chenGränze, Dies i�der Bruch, in welchem
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vor einigen Jahren, nah dem die Vorfluth wegen
Mangel an Wa��er,den damals die Mühlenlitten,
auf die�elbengeleitetworden, der Ver�uchzum Zorf-
�tichgemacht wurde. Er hat Dorf von vorzüglicher
Güte. Der Holzwuchs rund um den gegrabenen
Zeich und läng�tdem damals aufgeräumtenAbfluß
verbe��erte�ich2 bis 3 Jahre nachher ungemein,
Da aber nach Verlauf mehrerer Fahre der Abfluß

“nichtmehr aufgeräumtwurde, �oi�tder Bruch
“

wieder in �einenvorigen Zu�tandHUESGelund
in Wa��erver�unken.“

,, Beide Brüche.haben bei dem atbüänasdes
Winters und bei �tarkemRegen an�ehnlicheZuflü��e.
Weil es aber beiden gänzlichan Vorfluth mangelt,
�omußdas Wa��erin ihnen �tehenbleiben, ja bei
�tarkenZuflü��engeht es, an�tattnach der Stadt,
nach der rehberg�chenGrânze, und fälltueh un

benußt bei Panklau in’ Haff.“ “

„Die Vorfluthbe�chaffungdes er�tenkleinen

Bruches würde einen Graben von 50 Ruthen Länge
und 8 bis 9 Fuß Diefe, die des größerneinen Grqa-
ben von 360 Ruthen von 6 bis 7 Fuß Diefe erfor-
dern, In beiden Strecken �indviele und große
Steine, und dürftedas- Grabenziehenda�elb�tmit
vielen Ko�tenverknüpft�eyn.Unläugbaraber i�t es,
daß hiedurch nicht allein ein be��ererHolzwuchs und

_der bisher gehemmteZuflußauf die Mühlenbefördert,
‘�ondernauch eine Menge ver�chlo��enerQuellenzum
Vortheil der Mühlenzu Dagegebracht werden möchte."



:

|

170

„Hiernach halte: ich das Anerbieten des Mauet-

_mei�tersFri>e, die Aufgrabungen in dem fo

<wierigenTerrain gegendie ihm zu Überla��ende

BVenußungdie�erDorfmoore zu übernehmenund ¿u

unterhalten, für �ehrannehmbar. Doch müßte

“¡hmzur Bedingung gemacht werden, den Dorf�tich

�ozuleiten, daß er läng�tden gezogenen Grâben ge-

führtwerde. Dies würdefolgende Vortheile haben;

4. die Brüchewürden dadurchzu �einemBe�ten

ge�chwindertro>nen und �ehbarwerden;

9: der fo lange gehemmteAbflußdes Bruchwa�s

�ersnach den Mühlenwürde früher, wie durch un-

regelmäßigenDorf�tichbefördert, die verborgenen

Quellen eher geöffnetund. durch die ge�chwindere

Entwä��erungder Brüche der Holzwuchs in der

näch�tenUmgegendbe�chleunigtwerden.“

Dex Mauermei�terFricke erhielt hierauf unter

vem 31. Oftober vom Magi�tratden Be�cheid,daß

ihm bis auf Genehmigung der höhernBehörde:vor-

läufigver�tattetwerden �ollte,die bemeldeten beiden

MoorbrüchezumTorf�tichzu benutzen, Und zu �ol-

cher Ab�ichtgegenwärtig�chon»die Abzugscanäle

grabenzu. la��en.
-

Auf den hierübervom Magi�kratabge�tatteten

Bericht refcribirte die we�tpreuß.Kammer, daß �ie

das Ge�uchdes Mauermei�tersFricke dem Hof

lager zur Gewährungvorgetragen, und da an der

�elbennicht zu zweifeln �ey,�owäre der Contrakt

mit dem�elbennach. den. vorge�chlagenenBedingun-
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gen, jedoch damit ein fe�tge�cßterterminus ad quem

exi�tire,auf zwanzigJahre zu entwerfen und. einzu
fenden.

Das Direktorium in Berlin genehmigte zwar
unter dem 28. Nov., daß dein Mauermei�terXr icke

die beiden Dorfmoore auf 20- Jahre zum Ausftich
untex den vorangeführtenBedingungen unentgeld-
lich überla��enwürden, doch �olltein dem hierüber

entworfenen und einge�chicktenContrakt noch:hinzu-
gefügt werden: daß der Dorf�kich.nicht anders, al&

unter Direktion der hie�igen.Dorf- Admini�tration
ausgeführtwerde, damit das nachtheiligeStechen
auf den Raub verhütetwürde, und daß es dem
Mauermei�terFricke zur Pflicht gemacht werde,
das Terrain zu nichts weiter, als zum Vorf�tich.zu

gebrauchen und die ausgegrabenen:Stücke de��elben

fogleich der Kämmereizur:anderweitigenBenußung.
|

abzugeben,
Der Mauermei�terFricke, dem dies bekannt

gemacht wurde, bat: dagegen, daß ihm beide Moore

auf 30 Fahre überla��enwerden- möchten,weil der:

Aus�kichder�elbennach dem Gebrauch, den ex davon

nach. dem Bedarf �einer-Ziegeleizu. machen. gedenke,
in die�emZeitraum�eineEnd�chafterreichen würde:

Dies ward bewilligt und darnach. ihm der Contrafs

zur Benußung des Dorfbruchs unter den angeführa
ten Bedingungen vom 1. Fun. 1801bis zum 4
Jun, 1831 ausgefertigt. :
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Die Äigerei— der Aal- Stôr- Lachs
_Neunaugen- Sch merlen- und Lach sfo-

rellenfan g.
“Die Fi�chereiim Draufen, in den beiden Lachen,

im Elbing, in der Fi�chau,Nogath und im Haff i�k
“

nicht unbedeuteud, ob �iegleich nicht mehr �oergies

big i�t,als �iein âlternZeiten gewe�en,und wegen

Verflächungund Ver�chlämmungaller die�erGe:

wä��erimmer mehxabnimmt,

Die Fi�chaui�tnux ein Hegewa��er.Fm Som-

mer und Herb�twird darin nicht gefi�cht,�ondern

noxim Winter. Man läßt die junge Brut der Fi-

�cheaus dem Haff durch den Elbing ruhig einzichen,
und �ichhier im Sommer nôhren und wach�en.

Die Fi�cheziehen�ehrnach dex Fi�chau,weil das

Wa��erder�elbenreiner i�, als im Elbing und

Drau�en.Dennes �indin ihr viele Springe, die

�iemit reinem Wa��erver�chen,und dann mahlen

auch die Wa��erabmahlmühlenaus dem Kärbswald,

aus Wickerauund Möskenberg fri�chesWa��erin

�ieab. Doch �inddie in neuer Zeit im Dorfbruch

angelegten Mühlendem Fi�chfangehiefelb�nach:

theilig geworden, weil fie das Grubenwa��erin die

a�hbud�cheLache, die �ichin die Fi�chauergießt,

abmahlen. Jn Wintern, in welchen das Eis mit

hohem Schnee bedeckt i�,wodurch das Wa��ernicht

�oexkaltenkann, als wenn es die�eDecke nicht hat,

i�tder Fi�chfangergiebiger.
Wie dex Aal- Stôr e Lachs: Schmerlen - und
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Lachsforellenfang in un�ernGewä��ernange�tellt:

:

wird, dies verdient eine um�kändliheErwähnung.
Der Aal wird im Drau�en,in der marienburger

und elbingerLache, im Elbing, in der Nogath und

im Haff gefangen. Der be�keFang i�tin der elbin-

ger Lache. Jm Frühjahrzieht er einzeln aus dem

Haff durch iden Elbing in den Drau�en, um �i<
hier zu nähren, Er zieht der jungen Brut der Fí--
�chenach, die ebenfalls ihren Zug nach dem Drau-

�ennehmen. Je nachdem der Winter gelinde oder

�krengegewe�en,zieht er früheroder �päterzbei

gelinden Wintern �chonum Mariä Verkündigung
— den 25. Mârz. Manläßt ihn ruhig einziehen,
ohne ihm nachzu�tellen,Er�tum Trinitatis fängt
der Aalfang an. Jn der Zeit vom 25. März bis
Zrinitatis können die Vorberger, die �on�tden El-

bing befi�chen,nichtdarin fi�chen,weil dies, wenn

es ge�chehenwürde, den Aufgang des Aals und }
andrer Fi�chehindern möchte.

:

Von Zrinitatis bis in den Oktober gehtder Aal
wieder nach dem Haff, und aus die�emnachder See

zurück,von wo er gekommen. Doch bleiben auch viele
Aale den Winter über im Drau�enund im Haff, und

verkriechen �i<hier im Schlamm und Mora�t, Bei
die�emRückzugewird.der Aal be�ondersim Elbingund
in den beiden Lachengefangen, die gegen die Nacht,
weil der Aal nur von Sonnenuntergangbis Sonnen-
aufgang zieht, und im Dageftille liegt, ganz mit Aal:
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rea�enzuge�eßtwerden,da im DageuureiñéFährt

oi
bleibt.

Die Aalreufe �ind‘aus ge�paltenemWeiden:

�trauchtrichterförmigvetfertigte Körbe, mit ge-

heiltenFichtenwurzeln,die im Wa��ergekocht�ind;

wodurch �iefo weih wie Ba�twerden, verflochten,
4 bis 5 Fuß lang und an der Oeffnungbis 1 Fuß

weit. n die�eKörbe werden zweikleiner Drichter
— Einfehlen genannt =— wit engen Oeffnungen,

auf eben die Art verfertigt, einer hinter dem andern,

einge�ezt.Der Aal geht in den er�tenDrichter ein,
aus die�emin den zweiten und aus die�em-in die

‘Spikeder Aalreu�e, wo er, wenn er herumläuft,

‘undden Eingang verfehlt, �ichfängtund hier durch
einen hier angebrachten Schieberherauëgenommen
wird.

|
i

m Sommer zichtet im Drau�enam U�erge-

gen das Ackerwa��er,was vom Lande und deit

Flü��enein�krômt,welchesfri�cheri�tund mehr

Nahrung fürihn ‘enthältzgegen den Herb�tbegiebt
er �h in tieferes Wa��er.

Drei Dage vor dem BVollinond Und dreiDage

nach dem�elbeni�tder Fang unbedeutendz um Neus

mond, wo die Nächteam dunkel�ten�ind,i�ter am

ergiebig�ten.Auch werden in Nächten, in welchen
es donnert, wo das Licht des Blikes‘dei Aal un-

ruhig zu machen \ceint, viele Aaale gefangen,
Dex Aalfang hat �chrabgenommen,Jeßt wer-

den kaum 40 Viertel — das Viertel zu 2 Scheffel
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gerechnet—imganzen Jahr gefangen,da vor 70 bis
80 Jahren in einex Nacht an 100Biertelgefangeni

wurdet,

Die Aale gebährenlebendigeJunge,halten �ich
aber, �olange �iedie�eim Leibe tragen, in der Zicfe.
Daher �oäußer�t�eltenträchtigeAalegefangen wer-

den, *) Aale mit Rogen �indnie gefangen worden.

Was man für Aal-Rogen gehalten, i�ver�chluckter

Nogen andrex Fi�chegewe�ert-

n der Nogath i�tder Fag der Aale aibeéins
tend. Denn weil das Wa��erhier abwech�elndeigt
und fállt, �ofônnen die zum Fange aufge�tellte
Netze oder Sâke, wie man �ienennt, nicht lange
einen gleichenStand unter Wa��erhalten

Im Haff werden die Aale von O�ternbis Mî-

chael von den Bollwerkernim fogenanntenO�twins
Éel hinter dem Loot�enhau�emit Kiedelreu�en
gefangen Hiezu werden an einem Orte mehrere
Reu�eim Dreie>�ozu�ammenge�tellt,daßeine

_% Ein erfahrier Fi�chet,dèt Schulz des hie�igen
Fi�cher-Vorbergs,Hetr Chri�tophDe&Xñer,dex

über 30 Jahre den Aalfang in denLachen in Pacht ge-

habt, erzähltemir, daß ex in die�entlängenFZeitrauni
nur zweimal trächtigeAalmütterim September
gefangenzin der einén, die et aufge�chnitten,hätte
er 500 fleine Aale, wie die Spulwütmerin einen
Knäuel zu�ammengewi>elt,gezähltzes wären aber -

nöchmehrere gewe�eñ,die er nichtgezähltz�iefelb|
wäre �ehtmager gewe�en,und hâtte am Leibe eine

Erhöhung‘von der Größeeiner Walluus gehabt,
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gere<tnet—itnganzen Jahr gefangen,da vor 70 bis

80 Fahren in einex Nacht an. 100Viertelgefangen
fl

wurdeits

Die Aale gebährenlebendigeJ

Fünge, halten \<G
aber, �olange �iedie�eim Leibe tragen, in der Diefe-

Daher �oäußer�t�eltenträchtigeAale'gefangen wer-

den. *) Aale mit Rogen �indnie gefangen worden.

Was manfür Aal-Rogen gehalten, i�VCL
Rogen andrer Fi�chegewe�en.

În der Nogath i�tder Fattg der Aale uinbedéu-
tend.Denn weil das Wa��erhier abwech�elndeigt
und fällt, �okônnendie zum Fange aufge�tellte
Nee oder Sâcke,wie man �ienennt, nicht lange
einen gleichenStand unter Wa��erhalter :

Im Haff werden die Aale von O�ternbis Mi-

<aël von den Bollwerkern im �ogenanntenO�twins
Éel hinter dem Loot�enhau�emit Kiedelreu�en

gefangen Hiezuwerden an einem Orte mehrere

Reu�eim Dreie>fo zu�ammenge�tellt,daß eine

_* Ein erfahrüerFi�chet,dèt Schulz des hie�igen
Fi�cher-Vorbergs,Hetr Chri�tophDe&Xñer,dek

über 30 Jahre den Aalfang in denLachen in Pacht ge-

habt, erzähltemir, daß er in die�emlángenZeitraum
nur zweimal trächtigeAalmütterim Septernber
gefangenzin der einen, die et aufge�<hnitten,hätte
er 500 fleineAale, wie die Spulwürmerin einen

Knäuel zu�ammengewi>elt,gezählt+ es wären aber
noch mehrere gewe�en,die er nichtgezähltz�ie(felb�
wäre �ehrmager gewe�en,ünd hätte am Leibe eine

Erhöhung‘von der Größe ciner Wallnus gchabe,
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gerechtiiet—im ganzen Jahr gefangen, da vor 70 bis

80 Jahren in einer Nacht an. 100Biertel gefanget
wUurdetts

Die Aale gebährenlebendigeJ
Füunge,halten \{

aber, �olange �iedie�eim Leibe tragen, in der Viefe-

Daher �oäußer�t�eltenträchtigeAale'gefangenwer-

den. *) Aale mit Rogen �indnie gefangen worden.

Was manfür Aal-Rogen gehalten, i�ve Eles
Rogen andrer Fi�chegewe�en»

Fn der Nogath i�lder Fattg der Aale cinbebéus
tend. Denn weil das Wa��erhier abwech�elndeigt
und fállt, �ofónnen die zum Fange aufge�tellte
Netze oder Sâcke, wie man �ienennt, nicht lange
einen gleichenStand unter Wa��erhalten -

Jm Haff werden die Aale von O�ternbis Miz

chael von den Bollwerkernim �ogenanntenO�twins
Éel hinter dem Loot�enhau�emit Kiedelreu�en

gefangen, Hiezu werden an einem Orte mehrere
Reu�e im Dreie>�ozu�ammenge�tellt,daßeine

_® Ein erfahrúerFi�chet,dèèeSchulz des hic�igen
Fi�cher:Vorbergs,Hetr Chri�tophDe>Xñer,dek

über 30 Fahre den Aalfang in ven Lachen in Pacht ge-

habt, erzähltemir, daß er in die�emlangen Zeitraum
nur zweimalträchtigeAalmütterim September
gefangenzin der einén, die et aufge�chnitten,hätte
er 500 fleine Aale, wie die Spulwütmeriù eiten
Knäuel zu�animengewi>elt,gezähltz es wären aber
nöchmehrere gewe�en,die er niht gezählkz�iefelb�
wäre �chrmager gewe�en,und hâtte am Leibe eite

Erhöhung‘von der Größe einer Wallaußgehabt,
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Oefitisim Flu��e
3

zum EingatgefürbieAale frei
bleibt, -

Auchwerden im Haff !

Jalemit Angelnvon den

in Jungfer und Stuba wohnenden Einliegern und

Eigengärtnernden ganzenSommer über gefangen.
Die Angeln werden an kurzenSchnürenan einem

langen Strick 1 bis 2 Fuß von einander geknüpft
und mit Regenwürmernbe�teckt.Das eine Ende

des Stricks wird an eine Pricke, die am Ufer einge-
�tecktwird, und das andre Ende an einen Stein

befe�tigt,der vom Ufer ab in das Wa��ergeworfen
wird. Hiedurch kommen die Angelnetwas überden

Boden zu liegen, und �pielenmit den Regenwüw
wern im Wa��er,woran die Aale beißen.

:

Der Fang der Regenwürmermach?den Fi�chern
viel Mühez denn �iemü��endes Nachts ge�uchtwer-

den, wo �ieaus der Erde hervorkommen,und �ind
in dex Gegend von Jungfer und Stuba, die gras:
reich i�tund-kein Brachfeld hat, �eltener¿u finden ;

daher werden �ieaus dem Werder hergeholt. Man

�iehtaber auch die Fi�cher,diedavon Aalbe�ktecher

genannt werden, in den: Feldern der benachbarten
Dörfer der Höhe,die am Haff liegen, des Nachts
mit Laternen auf ihren Fang von Regenwürmern

ausgehen.
Die Störe, Lach�eund Neunaugen�indauch, wie

die Aale, Seefi�che,und nehmenalljährig,um zu lai- -

chen, ihren Zug aus derO�t�eedurch das pillgu�che

Dief nach dem Haff, aus welchem�ie in die Nogath
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und durch die�elbein der Weich�elhoch hinauf gu
hen. Nach dem �iegelaichet,kehren �iewieder.in L

die See zurück.
Der Stôr findet-�ihgleichnah dem Eisgange

ein ; ex geht bis Mitte des Monats Junius hinauf.
Dann fängt er an wieder zurückzu gehen. Je früs

her er hinaufzieht, de�tofrüherzieht er wiederzua

rü. Beim Hinaufgehen wird er im Haff von den

nehring�chenFi�cherngefangen, und bei der Rück-

kehr von den zeyer�chenin den Ausflü��ender No-

gath, eine Viertelmeile vom Haff, und vorzüglichin
demgrößten und tief�tenAusfluß, dem �ogenannten
Landgraben. Jn den andern Ausflü��enwird

die�eFi�chereinicht getrieben, und es werden in

den�elbenim Frühjahrnur dann und wann einzelne
Stôre zufälligmit andern Fi�chengefangen.

:

_Dadie früherhinauf gegangenen, auch früher

zurückkehren,�owird mit der Fi�cherei�chongegen
Ende des Mai angefangen und damit bis Michael
fortgefahren. Sie ge�chiehtin folgeuderArt: Der

vorgenannteLandgrabenwird mit einem, aus drei-

drathigen Marlein. verfertigten Garn, mit weiten

Ma�chen,quer über zuge�ebt,und es bleibt nur eine

Éleine Durchfahrt ofen» Das Garn wird an bü-

chene-Stangén,die man Pricken nennt, die in zwei
Reihen ge�telltin den Grund einge�chlagenwerden,
befe�tigt,wodur< immer Winkel ent�tehen,undes
xeicht vom Grunde bis an die Oberflächedes Wa�-
�ers.Wenn der Stôx nun mit dem Strom herunter

12
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“Eommtund die offengela��eneDurchfahrtverfehlt,

�olâu�ter mit dem Kopf bis an diéAugenin die

Ma�chedes Garns. Daex hier fe�ti�,�owird ex

‘pomStrom quer vor das Garn gedrängt,und ver-

wi>elt �ichdarin, wodur< es in Bewegungge�eßt

‘wird und zittert, Sobald die Fi�cher,die Dag und

“Nacht,fo lange die Fi�chereiwährt, in Kähnen in

der Nähe hier aufpa��en,dies gewahr werden, eilen

�iehinzu, nehmenden .Stôr aus dem Garn in das

Kah, ziehen‘ihm einen Strick durch die Kiefern,

werfen ihn wieder ins Wa��er,und befe�tigenihn

‘am.Ufer,:wo:tr.�olange�tehenmuß,bis �iemehrere

gefangen‘haben.
¿Es : werden bisweilenStôre gefangen, die Ro-

‘gen oder Cavear bei �ichführen und gegen den

Herb�kauch kleine Stôre von 2 Fuß Größe, Dies

�est es außerZweifel, :daß der -Stôr un�reGewä�:

‘�erbe�ucht,um darin zu laichen.

‘Der .Lachs-zieht.umMichaelaus der. See durch

das Haff in die Nogath ;�einGang gegen den Strom

‘dauert bis Weihnachten ; alsdann fängt er an wieder

zurückzugehen.Er .wird-nur bei �einemAufgange
in die Nogath, aber in allen Ausflü��ender�elben,

X Meile vom ‘Haff, von .Michael bis gegen Weih-

:nachten gefangen. Denn hernach wird er mager,

und �einFlei�chverliert an Ge�chma>.Die Aus-

‘flü��eoder �ogenannten.Rinnen werden auch, wie

‘beimStörfangeder Landgraben,mit Garnen, die aber

kleinereMa�chenhaben, und an Prickenbefe�tigt�ind,
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bis auf eine kleine Durchfahrt, welche ‘offenbleib.
ver�et. Zwi�chendie Garne werden hin und wi?"
der Fi�ch�ä>kege�tellt,�odaßderen Deffnung�trom--

abwärts zu �tehenkommt, damit der Lachs, wenn

er gegen den Strom zieht, in die Säcke läuft.

Daer hier nicht ent�chlüpfenkann, �owerden die

Sâcke nur tâglih einmal gelichtet. Sobald dex

Lachs aus dem Sake gezogen, wird er getödtet.
Die Fi�cherthun dies deswegen, weil er- �chrleb-

haft i�t,und wenn er aus dem Wa��erkommt,
unter vielen Bewegungen �{ die Schuppen abs

(<lâgt,wodurch er- an feinem An�ehnverliert. Es

hat aber das Tôdten de��elben,�owie ex aus dem

Wa��ergezogen wird, auch auf den Ge�chmack�eis

nes Flei�chesEinfluß; es wird beim Kochenhâr-
fer, und erhältdadurch eine etwas rôthlicheFarbe,
Der Lachsfangwährtnur fo lange, als ofen Wa�s

�eri�t;�obald der Strom zufriert, hôrt er auf.
Die Lach�emachen den ganzen Winter hindurch ihs
ren Rückzug,aber keiner wird alsdann gefangen.

“

Dr Lâchsfangbe�chäftigtenoh vor wenigenFah-
ren 11 Lachenfi�cherin der Jungfer, die ihn an den

Ausfluß der jungfer�chenLache ins Haff Und im Haff
�elb in der Nähe der�elbentrieben. Jeder hielt

dazu einen Angelkahnmit 8 Arbeitern be�ebt,Jest

i�tdie�erFi�chfang,der jährlich bis 2000 Rthlr.

einbrachte, unbedeutend, weil der Ausflußder Lache
verflächtund das Haff �elb hier �o�eichti�t,daß
es nicht die Kreuz und die Quere befahren werden

A2

A
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Yann:Daher 1781 der jährlicheLachszinsvon 275
“

“Rer. auf 110 Rthlr., und 1824 �ogarauf 50 RthL.

 Yerabge�eßtwerden mußte. Die Zeitum�tände�ind

auchden jungfer�chenFi�chernnachtheiliggeworden,

‘indem�iedie bedeutenden Ko�tenzur An�chaffungunD

Unterhaltung dex Takelageund der Nee, die hiezu

erforderlich�ind,nicht haben er�chwingenfönnen.

Die Neunaugenkommen mit dem Lachs zu

gleicherZeik aus der See durch das Haff in die

Nogath. Sie werden auch nur bei ihrem Aufgange»

�olange �iegegen den Strom gehen, gefangem,

aber niht bloß an den Ausflü��ender Nogath,

\ondern auch hôherhinauf, an mehrern Stellen

des Flu��es,bis gegen die Zeyer, Einlage unD

Robach. Zu ihrem Fange bedient man �ichdex

Sácke und Reu�en,Sâcke werden hiezu weniger

als Reu�egebraucht. Die Säcke werden in einer

Reihe quer über den Fluß aufge�telltund heiße

dann das Kiedelgarn oder Zu�tück�el,Dies

i�eine gemein�chaftlicheFi�cherei�ämmtlicherNach-

barn der Zeyer. Den Fang durch Reu�etreibt

jeder Nachbar für �ichallein. Er i�weit einträga

licher als der mit dem Kiedel, weil die�ernur auf

einer Stelle aufge�telltwird, mit Reu�enaber mehz

gere Stellen be�chtwerden, Jeder Fi�cherbraucht

deren 10 bis 12 Schock. Die Neunaugenreu�e

haben das Aus�ehenvon Aalreu�en,�indauch eber

�ogroß, aber inwendig einfacher, indem �ienuL

einen trichterförmigenEin�atzoder Einkehlehaben,
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Auch �ind�ie�chwächergearbeitet , und nicht von

ge�paltenemWeiden�ktrauch,�ondernnur von dün-

nen Weidenruthen verfertigt. Denu für den Aal

i�t,um ihn zu halten, ein �tarkerKorb nothwen-

dig, weil ex mit vieler Gewalt um �i \<lägt.
Ummit den Reu�enNeunaugen zu fi�chen,wer-

den �iemit kurzenSteicken, mit dem ge�chlo��enen

Ende, an �tarkeTaue gebunden, 4 bis 2 Fuß

von einander. Ein �olchesTau, welches 50 bis

400 Klafter lang i�, wird quer überdie Nogath
von einem Ufer bis an das andre oder nur vou

Uferbis gegen die Mitte des Stroms gezogen,und

an beiden Enden an Pricken befe�tigt.Es i�mit

angehängtén-Steinenbe�chwert,wodurch es �ich

in die TZiefe�enkt.Die daran gebundenen Reu�s

�wingen der Länge nach mit dem offenen Ende

�tromabwärts,und die gegen den Strom ziehenden
Neunaugen gehen in die Oeffnungder Reu�eein.

Diefe Fi�chereiwird um Michael angefanget,
und dauert bis der Fluß mit Eis belegt wird.

Ge�chiehtdies frühe,�honim November, fo wer-

den auh noch, wo es �i<thun läßt, unter dem

Ei�e Reu�eausgelegt und bis Weihnachten , auch

noch länger, Neunaugengefangen.
Der Minder- oder Mehrfang der Stôre, Lach�e

und Neunaugenhängt von dem Stande des Win-

des zur Zeit ihres Herzichens ab. In der See

und im Haff nehmen �ieihren Zug gemeinhinge-

gen den Wind. Wehet der Wind alêdannaus
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Südo�t,#ogehen �iehâufigbei Pillau ins Haff.

Jm Haffziehen�ieauchgegen Wind und kommen

bei Süd: und Südwe�twindîn die Ausflü�feder

‘Nogath.Wenn�ie abex die�eerreicht, �oziehen
�ienichtmehr dem Winde, �onderndem Strom

entgegen,fo langebis �iewieder zurükehren,da

�iealôdann init dem Strom gehen. Wehet der

Windzur Zeit, wenn �e aus der See în das Haff

ichen �ollen,aus O, Nordo�t,Norden, Nordwe�k

und We�ten,\o ziehennur wenige îns Haff, und

in die Nogath. Daher în Jahren, in welchen der

Mind kangeeinen �olchenStand hat, nur ein gerin-

ger Fang i�k

Auch dur< großesNogathwa��erim Herb�Æ

wird dex Fang der Neunaugen ergiebiger. Denn -

eint �tarkerNogath�kromfließtweiter ins Haff, und

�obalddie Neunaugenihn hier finden, ziehen�ieihm

entgegen. Unddie Fi�chereider�elbenkann bei �tar-
kem Strom: �ogut, als bei �chwachemgetrieben wer-

den, weil das Dau, woran die Reu�egebunden �ind,

mit Steinen be�chwert,nach der Diefegezogen wird.

Beim Stdrfang aber i� es anders, Bei gro-

ßemNogathwa��eri�kder Fang geringer. - Es gehen

zwar alsdann mehrere Stôre in den Fluß, nur kôn-

nen ��eniht gefangenwerden, weil die Pricken,
woran die Nete befe�tigt�ind,aus dem Grunde ge-

hoben und die Neze umgeworfen werden. Ma

muß�iedaher aufnehmen, und- �e6t�ienur wieder

_éin,wenn der Wa��er�tandgeringer i�t-Verändert
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_�i<aber die�ernicht viel, �obleiben�ievom Früh:
jahr bis Michael �tehen.

Schmerlen und Lachsforellenikenbeni

in den Bâ-

chen auf der Höhegefangen. Die Schmerlen vor-_

zuglichim �kagnitt�chen-grunauer- we>liß�chenund

baumgart�chenFließ und in der Hoppenbäk..Sie
laichen im März, und legen den Laichgemeinhin:in
das an den Steinen �i ange�etzteMoos ab, Die

Jungen kommen im April aus, und �indum Michael
kaum einen Zoll lang. Die,

-

welche zur Tafel ge-
bracht werden, �indwenig�tens3 Jahre alt. Bei

Regengü��en,wo die Bäche mit trübem Wa��er

�trômen,halten �ie�ichin der Mitte des Bachs, und

“�treichenam Ufer, wenn das Wa��er�ichwieder

klärt, Hier ziehen�ie,�olange die Bâche mit we-

nigem Wa��erfließen,�tromaufwärts,und werden,
wenn �ie an�chwellen,voir der Gewalt des.Stromes

wieder abwärts getrieben. ;

Was ihren Fang betrifft,�obrauchtman dazu
den Kä�cher, ein �ackförmigesNes, was �on�t

zum Schöpfen der Fi�cheaus einem Fi�chhaltex

dient, aber engere Ma�chenhat. Die�eswird in

den Bach eingelegt, Eine kleineStrecke von 5 bis

6 Fuß von dem�elbenwird. auf den Grund des Ba-

ches mit dem �ogenanntenSturgek ge�toßen,das

Wa��erdadurch trübegemacht und der Fi�chin?s

Nes gejagt. Dies Verfahren wird an mehrern
Stellen des Bachs wiederholt. Der Sturgel i�k
ein Sto>, an de��enEnden eine hôlzerneScheibe
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9 bis 3 Zoll großangebracht i�, Auf dex Scheibe
�indeinige Lagen von Leder mit einem durchgehen-
den Nagel befe�tigt.

__ Wenn Nordwind wehet, geht man nicht auf
den Schmerlenfang, weil �e alsdann �oer�tarrt

liegen, daß �ieniht in's Nes gehen, es mag auch
noc �o�ehrge�törtwerden, An dem Grund�ko>k
an der Walkmühle werden die Schmerlen mit

Angelngefangen.
Wenn die Bâche nicht mit Eis belegt �ind,�o

fängt man Schmerlen den ganzen Winter. Jn
dem �krengenWintex 1823, wo die Bäche an den

mei�tenStellen bis auf den. Grund eingefroren
waren, waren auch die Schmerlen in ihnen erfro-
xen, und �iemußten wieder mit Saamenfi�chen,

die�ichno< in den �pringigtenStellen der Bäche,
die nicht ganz eingefroren waren, erhalten hatten,
be�etztwerden.

Die�eFi�chevon �ehrzartem, aber dabei härt-
lichemund daher ge�undemFlei�che,werden bei

uns nicht mehr fo, „wie in âltern Zeiten, ge�chäßt,
wo �iebei den mei�tengroßen Ga�tmahlenund bei

allen ange�ehenenHochzeiten ein Gericht au8mach-
ten. Inde��enbewirthen wir no< damit un�re

Nachbarn, die Danziger, die bei �ichkeine Schmer-
len haben. Auch werden �ienah Danzigver�chickt.

Der ganze Schmerlenfang, der von -der Käm-
merei verpachtet wird, i� jeßt von �ogeringem
Erlrage, daß er bis 1832 neb�tdem Lachsforellen-
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fang in allen Vâchen auf der Höhe, — außer
dem kupferhammer�chenFließ — für 1 Rthlr.
jâhrlichverpachteti�t.

Die Forellenhalten �i<vorzüglichin den B&-

chen auf, die unmittelbar ins Haff fließen,wie in

der großröbern�chen, lenz�chen,rehberg�chen,kog-
genhöfen�chenund baumgarten�chen"Bât. In die

vogel�ang�cheund kupferhammer�che,wo man �ie

jebt auch �indet,�ind�ievor einigen Jahren hin-
einge�ezt, Da, wo �iein Menge �ind,findet man

wenig Schmerlen, weil �ie,wie die Hechte, Raub-

fi�che�ind,und die Schmerlen ver�chlingen.
Sie laichen �pâtim Fahr, gegen Ende des

Hfktobers, Dann �ind�ie�ehrunruhig, und zie-
Hen hin und her. Sie �eßen den Rogen in die
Mitte des Bachs ab, indem �ie�ichan dem kie�igs-
ten Grunde de��elbenreiben; wo die�erfehlt, kôns
uen �ienicht laichem.

Sie wach�eneben �olang�am,wie die Stivebi
len. Die, welche zur Tafel gebracht werden, �ind.
auch wenig�kens3 Jahre alt. Man fängt aber

auch bisweilen Forellen von beinahe Einer Elle,
die ein hohes Alter haben mü��en.

Im Winter verbergen �ie�ichunter den Stei-
nen. Wenn ‘es im Frühjahr frühe donnert, fo
Fommen �iehervor. Sie lieben �chattigeWald-

bâche,wo es fühl if, Fn den Sommermonaten
werden �ieuicht gefangen, weil fie alsdann, �obald
�ieaus dem Wa��erkommen,ab�terben,Der be�te
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Fang i�14 Tage vor und 14 Tage nach Martini.

Sie werden mit eben den Netzen und auf eben die

Art, wie die Schmerlen, gefangen.

D eg:
Wilde Gän�e und Enten — Schnepfên — Ha-

�el- und Rebhühnet — Dro feln — Sei-

den�<wänze — wilde Schweine — Ha�en
—_— Wölfe.

Die Jagd auf Geflügelund Wild i� in den

mit Rohr oder Gebü�chbewach�enenGewä��ern,
in den waldigten Gegenden oder in den an Gebü-
�chengelegenen Getreidefeldern nicht unergiebig.

Die wilden Gän�enehmen nur ihren Zug durch
un�reGegend, im Frühjahr von Morgen nach
Abend und. ün Herb�Evon Abend nah Morgen,
wo �ie�i: bisweilen in. bu�chigteSümpfenieder-

la��erund: dabe? ge�cho��enwerden-
Von den wilden Enten aber ni�teneinige Arten

bei uns, wie die: Märzente(Anas Boschas) und die

Kriekente: (Anas Cresca), Außerdie�enhalten �ich

noch: den: Sommer überbeï uns auf die Mooreute

mit {warzen Füßen,der Weißbock,Schwalmzagel,
Langhals',. Kobbilken „ die Löffelenteund mehrere,
von. welchemmarche Arten nur in manchen Fah-
ren er�cheinen,in andern wieder nicht. Sie wer-

den am Drau�en,.in den Gebü�chenam Haff, in

den zeyer�chenCampen und in der Jungfer ge-

\{o}�en..Die Entenjäger�tellenzahme Enten, als

Lockenten„ in Gebauern hin , ver�tecken�ich-dann
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in den Gebü�chen,und �chießenna<h den wilden
Enten, die auf das Ge�chreider zahmen herbei-
geflogen kommen.

“

Wenn dex Drau�enoffeni�,�ofinden �ie�ich
bi8weilen �honim Januar cin. Unter �iemi�chen
�ih auh Schnepfen, doch nicht häufig,von wel: -

chen auh mehrere Arten, als die Sand- Pica��in-

Faul�chnepfen,Dutters und Reddunen, un�reGe-

gend be�uchen-

In den Wäldern auf der Höhewerden Ha�el-
und Rebhühnerge�cho��en.Ha�elhühner�elten,und

die Rebhühner�indauh niht mehr �ohäufig,wie

vormals. Im Winter 1751, wo außerordentlich
-

viel Schnee gefallenwar, zogen �ie�ichaus den

Wäldernnach den Dörfern und na< der Stadt,
und wurden hier �ohâufiggefangen, daß das Paar
zu 4 bis 5 gr. verkauft wurde.

Der Droßelfang i�knoch �ehrbeträchtlich.Ín

manchen Fahren �indbis 40,000 Paargefangen. “Y

Die Drofßelnkommen jährlichim Herbaus Lapp-
land, Siberien und Liefland, und halten ihren Zug
an den Kü�tender O�t�eeund der beiden N chrungen.
Der rechte Fang währet einen Monat dur, 14

Tage vor und 14 Tage nach Michael. Früúbes, ne-

beliges Wetter und O�twind�indfür un�reGegend
zum Fange am zuträglich�ten.Dew it meint, daß
der O�twinddadurch einen ergiebigenFangbei uns

*) Dewi Be�chr,der elbing�<.Höhe.M�cpt.$. 47.
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bewirke,weil der Zug bei die�emWinde ‘geradevon

_

der Sectante auf un�reGegend zu kommt. Vei

Südwind �ezeder Vogel irgend wo über das Haff
n < der Nehrung; wenn aber der O�twindwehe,

�o mag es ihm be�chwerlich�eyn,über eine �obreite

Wa��erflächezu �treichen; ex zieheal�oum das �üd-

licheUfer des Haffes herum.

Ju der Gegend von Lenzen i�dex be�teFang,
doch zer�kreuet�ichder Zug beinahe auf der ganzen

Hôhe.Zuer�tziehtdie rechteDroßel(Turduspilaris),
die ganz grau und unter dem Leibe weißi�k,Hierauf
folgt dit Weindroßel (Turdus iliacus), Sie i� nicht
�ogroß, wie die rechteDroßelund unter den Flügeln

“

brâunlich roth, und führt den Namen, weil �iein

Frankreichden WeinbergenSchaden zufügt,Zuleßt
machendie Am�el“oder �chwarzeDroßel und der

Krammetsvogel, der auf dem Nückengrau und unter

dem Leibe �chwarzund weiß i�t,den Ve�chluß,
Die Droßeln �treichenvorzüglihdes Abends

bei Sonnenuntergang und des Morgens bei Son-

nenaufgang in großenSchwärmen,wo man als-

‘dann ihr Pfeifen in der Luft hôrt, Die Art ihres

Fanges bei uns i�tfolgende: Man macht von vier

Pferdehagren, etwa eine Elle lang, die in der Mitte

geknüp�t,am Knoten zurückgelegt, gedreht und zu-

�ammengeknüpftwerden, eine Schlinge, die Dohne
genannt wird. Als8dann wird eine Sommerlatte

von ge�chmeidigenWeiden genommen, die an einem

Ende �pißzuge�chnittenwird, Hierauf wird indie
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Rinde eines dünnenBaumes, 5 Fuß von der Erde,
mit dem Me��er=einmäßigerSpalt gemacht und
das zuge�pizteEnde der Weidenruthehineinge-
klemmt. Hiedurch wird ein Biegel gebildet, der mit
dem Stamm des Baumes die Figur eines großen

Tgteini�chenD macht. Man �ichtdarauf, daß die

Oeffnung nicht zu groß, niht über 4 Zoll i�. Jn
den obern Dheil des Biegels wird mit dem Me��er
ein langerSpalt gemacht und in den�elbenwerden

zwei Dohnen hinter einander ge�te>t,die, wenn

das Me��erherausgezogenwird, und der Spalt da-

durch zu�ammengeht, gehaltenwerden. Es muß
aber ein Theil der Dohnex noch über den Viegel
hervor�tehen,�odaß der Knoten ihn nicht berührt,
damit �ie,wenn der Vogel, in den�elbengefangen,
auffliegt, �ichbis an den Knoien nachziehenkönnen,
und nicht die ganze Kraft auf einmal auf den Biegel
wirke, wodur< er brechen oder aus dem Baum
fahren könnte, Jn den untern Zheil des Biegels
werden einige Drauben Quit�cheneinge�teckt.Der

Vogel �eßt�ichauf den obern Theil des Biegels,
�chnapptnach den Quit�chen,und �e>tdabei den

Kopfin eine der beiden Schlingen, die �oau�gezogen
werden, daß�ieetwa cinen halben Zoll vom untern

Theil des Viegels ab�ehen, Indem ex vorwärts

fliegt, zieht er die Schlinge zu, und bleibt darin

Hängen.

Seiden�hwänzewerden auch bei uns in Mengegefangen und ge�cho��en.Sie be�uchenun�reGe-
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gend nur im Herb�t,und ni�kenan andern Orten,
1754 waren �ieungemein häufig. Sie zogen �chaa-

renweishevum, und es gabbis 20 auf einen Schuß.
Wilde Schweine werden no< dann und wann,

‘be�ondersin den panklau�chen,rakau�chenund �chôn-

[mor�chenFor�kenge�cho��en.Sie haben �ich,�eit-
‘dem die�eFor�tenan manchen Stellen ausgehauen
und lichter geworden, gemindert,weil �iegern ein

‘unzugänglichesDickigt zu ihrem Aufenthalt wählen.

Ha�enfinden �ichniht �oviele mitten in den

Wäldern,wo ihnen die Füch�egefährlich�ind,als

an Wäldern,be�ondersan �olchen,die an fruchtba-
ren Acckern liegen. Daher werden mehrere Ha�en

in der Niederung, als auf der Höhege�cho��en.Sie

hecken hier in den Gebü�chen,in welchen“�ieSchul
für �ichund für ihre Jungen vor dem Habicht �u-

chen, ‘da �ieNâ��e,Schnee und Kälte gut vertra-

gen können.

Wenn es im Winter �tarkcibielhat, wo int

den Wäldern auf der Hohe ihre Nahrung bedeckt

i�t,�oziehen\ie �chnach der Niederung, be�onders

nach den Campen, wo �ie�ichvon den Rinden der

Korbweiden (salix viminalis) nähren.
Wölfe zeigen�ichno< hin und wieder aufder Höhe.

Sie werden aber unabläßigverfolgt, und es i�kein

Preis auf �iege�e6t,auf einen erwach�enenWolf,
der abgeliefert wird, 20 Rthlr,, und auf ein Jun-

*) Dewiß Ll. c,
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ges, was aus dem Lager geraubt wird, 6 Rthltl,
wovon die eine Hälfteaus der Territorialka��eund
die andre aus der Ka��eder hôch�chenDorf�chaften-
gezahlt wird.

Gränze zwi�chen Niederung und Hhe.
Die Grânzezwi�chenNiederungund Hôdhemacht

voin Drau�enbis zur Stadt der Elbing, und von!
der Stadt bis zum Haff der Weg na Großröbern. |

Alles Land, was jen�eitsdes Elbings vom Drau�en
bis zur Stadt, und von die�erbis zum Haff jen�eits
des Weges nah Großröbernbis zum Haff we�tlich
gelegen, i� zur Niederung, fo wie alles! Land,
iwas die��eitsdes Elbings vom ‘Drau�enbis zur
Stadt, und von die�erdie��eitsdes Weges nah
Großröbernbis zum Haff ö�tlichliegt, zur Höhezu

Bee
Einzelne Grund�ü>eund Etabli��e-

ments, alphabet �<geordnet,
in der Niederung:
Alt�tädt�cheBank oder Fleifcherwie-

fen von 34 Morgen. Sie Tegen am Elbing gleich
hinter dem Berlinerthor, und er�kre>en�i{<bis an

die alte Nogath, und gehörenur�prünglichzu ‘den

Flei�hbänkendex Alt�tadt,dieder Rath 1384 mit
die�enMorgen ‘den Flei�cherngegenZins, weléher

noch an die Kämmereika��egezahlt wird, überla��en.
Jebt �indmehrere die�erMorgen von den Bäuken,
zu welchen �iegehört,abgenommen und auch an �o
che, die nicht Flei�cher�ind,verkauft. Nochliegen
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an die�enMoxgett — am Kranich�ee— 7 andre, die

�päterdem Flei�chergewerküberla��en�ind,und noch

von4Flei�chermei�ternnach der Reihe POR
he-

Magwerden.Y
“Alt�tädteFähre. Es ift jezt hier eine

BrückeUber die Fi�chaunach dem Kärbswalde,die

4783 erbauet worden. Vorher war nur eine Fähre,
“die 1555, wie unten bei der neu�tädt�chenFähre ge-

meldet werden wird, zuer�teingerichtet und von der

Kämmerei unterhalten und verpachtet wurde. Das-

her nochdex Name: alt�tädt�cheFähre.

Die damaligen Pächter der�elben,Martin

Grôger und Heinrich Grunwald, da ‘ihre

�echsjährigePacht in Drinitatis 1783 zu Ende ging,

thaten den 7, Jan. 1782 dem Magi�trateinen Vor-

�chlag,der der Bequemlichkeit des Publikums #93

wohl als au dem Voxtheil der Kämmerei nüßlih
war. Sie �telltenvor, daß das Fortkommender

Po�tenund der Rei�enden�ehrbefördertwerden

würde,wenn �tattder Fähre eine Brücke an die�em

Orte, wo die Pa��agevon und nach Danzig, Bers

lin, Deut�chland1c. wäre, gebauet und �tatt

des bisherigen Fährgeldesda��elbeBrückengeldge-

nommen würde, wie bereits zu Rückfordim Ma-

rienburg �chenüber die Thiene ge�chehen.Sie er-

boten �ichdie�eBrücke auf eigene Ko�tenzu bauen

und zu unterhalten, wodurch die Kämmerei entübrigt

5) Be�chreib,von Elbing 2, Bd. S. 188,
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�eynwürde,eine neue Fähre anzu�chaffen,da die:
alte �obaufälliggeworden, daß �ienicht mehr zu
brauchen wäre. Da �ieaber bei Erbauung einer
neuen Brücke einen großenVor�huß zu machen

hâtten,�obaten �ie,daß die Arende, deren Quan-

tum noch zu be�timmenwäre, auf 20 Jahre, — bis

1803 — mit ihnen ge�chlo��enwürde, nach deren

Verlauf eine neue Arende �ichanfangen, die Brücke

abex alsdann der Kämmerei als ihr Eigenthum an-

heim fallen �ollte.

Der Magi�tratnahm die�enVor�chlagait, und

es ward nun dén 19. Febr. 1782 eine Licitation

deshalb gehalten, bei welcher die bisherigen Pächter
der Fähre den Bau der Brücke überkamen,und

jährlicheine Pacht von 140 Rthlr. an die Kämmerei

zahlen wollten. Die Pacht des Fährgeldeswar in

den legten Jahren zwar 200 Rthlx. gewe�en;da

aber die Unterhaltung der Fähre nach einer F:aïtion

von 6 Jahren jährlich87 Rthlr. 67 gr. 8# pf: ge-
ko�tet,�owar bei die�erneuen Verpachtung auf 29

Fahre noh Vortheil für die Kämmerei. Die we�tk-

preußi�cheKammer genchmigtedaher die Pacht un-

ter dem 28, März1782, doch �olltedie Brücke mit

zwei Jochen und verkämmten Balken gebauet, hier-
über ein An�chlagmit einem Ri��eangefertiget und

einge�chi>twerden, und die Pächter�olltenes �ich

gefallen la��enmü��en,nach die�emAn�chlagedie

Brücke zu bauen.

Hierüberward ein Contrakt mit ihnen ge�hlof:
:

13
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�en,der von Hofeden 11. Ail
1782 genehmigt

ward, :

2 Da8HisberigeFährgeld,welchesjet alsBrük-
_Fengeldin nicht hôhern Sätzen erhoben werden

�ollte,war folgendes:

__ Vonhie�igenEin�aßenaus der Stadt und dem

 Zerritorium,
vom FußgängerEin Schilling (15 pf.), vom

PferdeEin Schilling;

von Leuten aus dem marienburg�chenWerder,

vom FußgängerEin Schilling, vom Pferde aber

zweiSchillinge;
von allen übrigenFremden, vom Fußgänger

Ein Schilling, von zweiPferden drei Gro�chen.

Vom Vieh, was von Einheimi�chenübergetric-

ben wird, wird von kleinem Vieh per Stück Ein

Schilling, vom großenwerden zweiSchillinge bes

zahlt. Fremde aber zahlen vom kleinen Vieh auch

nur Einen Schilling, vom großenaber Einen Gro-

�chen.Die Grubenhägner,die ihre Kühenach dem

Kärb3walde überbringen,um �ieda�elb�tauf der

Weide zu melken, zahlen zu�ammen,wie bisher,

“das Jahr hindur<hDrei Dhaler.

Alle Offizianten,die mit ÉdniglichhemVor�pann

fahren, imgleihen alle Commando’s pa��irenfrei.

Alle úbrigeaber, die nicht auf die�eArt eximirt �ind,

�owie auch alle Beurlaubte, zahlen nach den oben

be�timmtenSägen.

Die Pächterübernahmendabei zugleichdie der
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- Kämmerei zugehörigenGebäude,die an der Fähre
Tiegen, ein Wohnhaus und eine Scheune, welche
ihnen mit einerBe�chreibungihrer dermaligen Be-
�chaffenheitförmlichübergebenwurden,währenddee

Arendejahre, �owie die Brücke,auf eigeneKo�ten
in gutem, baulichemZu�tandezu unterhalten,ohne
der Kämmerei dabei Ko�tenzu verur�achen,nah

Endigung der Pachtjahre aber die Brücke �owohl
als Wohnhaus und Scheune, alles in gutem Stande,
als ein Eigenthum der Kämmerei,ohne das geringes
�tedafür zu verlangen, an die;elbe abzuliefern,

Dagegen bedungen ih Pächteraus, daß �ie

diejenigenFeuer�chäden,die an dem Wohnhaus und

der Scheune ohne eigener oder der ihrigen Ver-

wahrlo�ungent�känden, nicht über �ichnehmenz

auch bei Nogathausbrüchenbehielten �ie�h vor,

wegen alsdann unterbrochener Berei�ungder Brücke

auf eine billige Remi��ionantragen zu können.

Ferner, daß ihnen das bisherige Deputatland
von Einem Morgen culm. neb�tder Nußung des

Gartens und der kleinen Campe überla��enbleibe,
�owie �ie�ichauch die fernere Befugnißdex Bewei-

dung des Steindammes und der Benußungdes ans-

�toßendenCalmus im Außenteichvon der Fähre bis

an die lahmehand�cheGräânzevorbehielten. Dages
gen übernahmen�iees, die von der Fähre bis zum
wan�au�chenWege gepflanztenWeiden-zu bepugen,
zu �ktämmenund nachzupflanzen.

4801 im Juniuswar die Brücke{on �ehr
43 *
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baufälliggeworden,�odaß�icmit Gefahr zu pa��i

xen war, Der Magi�tratließ�iedurch einen Bau-

ver�tändigenbe�ichtigen,der zur Sicherheit der�el-
- BenNothunterzügevor�chlug.Die Pächterwollten

“�ichgefallenla��en,�olche�ogleichverfertigen zu la��en.

Weil die�eaber doch nicht die Gefahr des Ein�turzes

“det Brücke ‘bis zu Ende der PachtjahreDrinitatis

4803 abwenden würden,�oerboten �ie�ichdie Brücke

wieder auf ihre Ko�tenneu zu bauen, wenn ihnen

die Pacht unter den�elbenBedingungen webesauf

20 Jahre verlängert würde. |

Der Magi�tratberichtete hierüberan die we�k-

‘preußi�cheKammer, die es genehmigte, daß die bis-

herigen Pächterdie Brücke nach einem zu machenden

An�chlageneu bauen �ollten,und daßdie alte Pacht

noch auf 20 Jahre, al�obis 1823, ihnen verlängert

würde; nur �ollteihnen dabei noch zur Bedingung

gemacht werden, genaue Regi�ter,die �ieerforderli-

chen Falls eidlich be�tärkenkönnten,über die Ein-

nahme des Brückengeldeszu führen. Dies über

nahmen die Pächternah dem Protokoll vom 29.

April 1802. ;

Die alte Brücke ward auf 200 Rthl. abge�chäbt,
und der Bau der neuen auf 2067 Rthlr. 53 gr. ver:

an�chlagt. Sie ward, damit die Kähne, die hier

die Fi�chaupa��iren,bequem durchkommenkönnten,

hôherals die er�teerbauet.

Nach Ablauf die�erPacht 1823, da hier �chon

die Chau��eeangelegt war, trat die Stadt dem Fié-
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kus die Brücke neb�tdem hier zu erhebendenBrük-

kÉengeldefür eine jährlicheReute ab, dieoben S. 103.

angegeben if.
Das Etabli��ementalt�tädt�cheFäbre:wozu
4. ein Wohnhaus, È

9, eine Scheune und Stallgebäude,
3. ein Ob�k-und Gemü�egarten,
4. ein Stück Land von circa. # Morgenhinter

j

dem Wohnhau�e,
5, circa Ein Morgen Wie�en- Calmus - und

Moorland vor dem Wohnhau�e,
i

6. ein Außenteichin der Fi�chauvox circa6
Morgen

gehörten,ward 1824 den 31. Mai an den Flei-

Shermei�terJohann Jacob Stürmer für

4300 Rthlr. verkauft.
Die BVürgerwie�en.
4325 wurden die in der Stadtfreiheit gelegenen
ie�envom Rath den Häu�ernin der Alt�tadt

gugetheilt,Jedesgroße Haus erhielt 3 Morgen,
ein Erbe — von kleinern Häu�ernzweizu�am-

en 3 Morgen — ein halbes Erbe — und von

¿< kleinern drei, auch vier zu�ammen3 Morgen
ein Drittel- oder Viertel: Erbe. — Weil die

ie�enin der Güte ver�chiedenwaren, �owur-

a �ie, um bei der Austheilung eine Gleichheit
beobachten, bonitirt und darnach in drei ver-

C
jedene Cla��eneingetheilt,die man Maßenannte,

ad o jedes großeHaus, odervon den kleinern 2bis
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4 zu�amtnen,erhielten von jeder MaßEinen Mor-

gen, Jn der ganzen Alt�tadtwurden damals 433

e en
:

ie er�teMaß hat 15 Loo�emit 432 Morgen,Si ¿leite Maf 7 Loo�emit 434 6

Die dritte Maß 20 Loo�emit 433 -

: zu�ammen1299 Morgen,
bieaufjedesder433 Erben 3 Morgen ergeben.
Die Morgen wurden nah den Maßen, nach den

Loo�enin den Maßen und den Numern, die�ie in

die�enLoo�enhatten, bezeichnet,) regi�krirtund
numerirt.

Die�eRegi�terwurden bei der Verloo�ungge:

braucht und die�e,weil die Morgen nach den drei

Maßen abgetheilt waren, dreimal ange�tellt,Wie
�ieeigentlichge�chehen,Hierüberfehlendie Nachrich-
ten. Es �cheint,'als wenn man den Grund�tücken
der Alt�tadtnach den Straßen, �owie �ieals ganze
oder Theile der Erbe zu�ammenge�telltwaren,
Numern gegeben — denn �ie�elb�thatten damals

noch keine Numern — und �ie�oregi�trirthabe;
daß die�eNumern dann in einen Glückstopfgeworfen

*) Hievon �chrich�ichdie Benennungher: der #0
und �o viel�te Morgen in dem und dem

Loo�e der er�ten, zweiten und dritten

Maß, womit die Wie�enmorgennah der Ver-

 theilung vor der Separation der�elbenbezeichnet
wurden.
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Morgen zugetheilt �ind,die nach der Reihe in den

Regi�ternaufgeführtwaren, Denn in dem alten

Wie�enbuch�inddie Morgen nach den drei Maßen:
in der Reihefolge der Loo�eund der Numern der

Loo�everzeichnetund dabei �inddie Erbein ganz
ver�chiedenenStraßen genannt,

Der Rath ließnah der Ausloo�ungderWie�en
eine Urkunde in lateini�herSprache ausfertigen,
deren Ueber�ezungdie�ei�t: i

,, Wir Bürgermei�terund. ‘Rathmännerder
Stadt Elbing thun allen denen, welchen die�e

Schrift zu le�enoder zu. hôrenvorkommen möchte,
kund und zu wi��en,daßwir aus recht wohl bedach--

tem undvorher gepflogenemRath Un�eraller zum

gemeinenNußzen und Gebxauch.Un�rerBürger, �o

ihr eigenes Erbe in Un�rerStadt be�ißen,ein Stück-

freienLandesauf einjegliches Erbe zumWie�ewachs-

auszugeben, einmüthigge�chlo��enund al�oausge-
geben haben, Undwelcherge�talt�olcheWie�eneis

nem jeglichenErbe zugetheiltworden, �owollen

Wir auch, daf �ieein jeglicherBürger frei zuallen

Zeiten be�igen�oll,dabei ausdrücklich bedingend,
daß alle und jede Bürger, welche ihre Wie�enhas
ben, darauf kein Gebäude an Häu�ern�etzenund �ie

zu keinem andern Gebrauch, als zum Wie�eivachs,.
wie Wir es be�timmt,behalten �ollen.Und �oes
�ichbegeben möchte,daß jemand von Un�ernBür-

gern �einErbe in derStadt verkaufen�ollte,wollen
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Wir, daß�ol<heWie�en,den Bürgernausgetheilt,
die�emErbe im Kaufe folgen follen.

Wenn jemand Un�rer Bürger Un�reAnord-

nungen in Vertheilung die�erWie�enübertretenund

tiichthalten follte, �ollex in eine Strafe von 3 Mark

verfallen �eyn.
Damit nun Un�reSchenkung und Vertheilung

die�erWie�eneinem jeden Bürgerfe�tund unwider-

ruflich �ey,haben Wir �iein Un�erStadtbuch ein-

�chreibenla��en,mit denen, die damals im Rath
waren, als Zeugen. CHier folgen die Unter�chrif-
ten.) Gegeben im Fahr 1325.‘

Die damals über die Austheilung der Wie�en

ausgefertigten Regi�ter�indniht mehr vorhanden,
aber 1421 hat der hie�igeNotar Wilh. Merczan,
aus der Mark Brandenburg gebürtig,ein Wie�en-

bu<h CWe�ebuch damals genannt) ‘aus âltern

unvoll�tändigenWie�enregi�tern�orgfältigund müh-
fam zu�ammengetragen, und daran ohne Unterbre-

chung, auch in Sonn- und Fe�ttagengearbeitet, bis

er es vollendet, *) welches bis zum Brande des

*) Dies deutet dex Vermerk an, der am Schlu��e
de��elben�teht+

Finitns et completus est liber iste Anno Dmi
M° CccccxXx primo, feria quartaante dominicam,

 Jetare, magnis, gravibus et continuis sub laboribus

per Wilhelmum Merczan de Marchia bran-

denburgica,tunc temporis hic notarium,

Hoc opus exegit festum saecpissimeFfregit,

Completolibro sít laus ct gloria Christo.
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Rathhau�esim Archiv de��elbenaufbewahrt wurde,
und �i<jet in der Conventshalledes Indu-
�triehau�esbefindet.

Es i�auf Pergament �auberge�chrieben,und

mit kleinen niedlichen Gemählden,die das Heus

machen abbilden, geziert. Es enthälteine voll-

�tändigeNachwei�ungund Bezeichnung der einzel-
nen 1325 ausgetheilten Morgen, mit der Venennung
der Eigenthümerder�elbenund der Lage ihrer Hâäu-

�ernach den Straßen von 1421, und i�kdaher für
die Ge�chichteder �iädt�chenGrund�tückeaus die�er

Zeit, deren Be�igeres mit Namen und Vornamen

angiebt, ein glaubwürdigesDocument.
:

Das er�teRegi�ter,welches bei der Austheilung
der Wie�en1325 gefertigt worden, hat hernach

manche Abänderungenerlitten. Denn nach der

NAustheilungkauften einigeBürger einzelneMorgen

oder Theile der�elbenvon dem Lande, welches bei

dex Ausme��ungder Wie�en�tücke,die zur Verthei-

lung genommen worden, übrig geblieben, welches

man Ueberlâufe nannte. Daher in �pâternWie-

�enverzeichni��enmanchen Häu�ernmehr Wie�enland

als 3 Morgen zuge�chriebeni�t.

_Da 1565 der Ellerwald gleichfalls unter die

Grund�tückeder Alt�tadtvertheilt wurde, wie unten

gemeldetwerden wird, in die�emaber Wie�enlagen,

die 1325 �chonausgetheilt waren, �omußtendie�e,

um den Vertheilungsplan des Ellerwaldes nicht zu

�tôren,anderswohin verlegt werden, Dies ge�chah
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nun mit dem 3. Loos dex 2. Maß der Wie�en-

morgen,welches ganz im Ellerwalde gelegen.

Dex Grubenhagen war, weil er bei der Aus-

theilung dex Wie�en noch gar nicht mit Häu�ern
bebauet war, als Wie�enland ausgegeben, und da-

durch war das 15. und 16, Loos der 3, Maß ge-

bildet. Wie hiex nun Häu�ergebauet und ihnen

Garten�landzugetheilt werden �ollte,�omußten

die hier gelegenen Wie�enmorgenauch anderówoe
hin ausgewie�enwerden. i

Und da bei dem Fe�tungsbauin dem \<wedie

�chenKriege 1628 im Grubenhagen ein Wall ge-

�{üttetund ein Graben gezogen wurde, �otraf

dies wieder auf andre Wie�enmorgendes 15, und

16, Loo�esdex 3. Maß, die daher auch verlegt

werden mußten. Mehrentheils waren es nun Mor-

gen aus den Ueberläufen, die den Häu�ernfür die,

welche ihnen genommen waren, wieder zugetheilt

wurden,

Später, wenn bei Ausbrüchender Nogath.oder

durch deù Aus�tichder zu den Dämmen gebrauch-

ten Erde Morgen ruinirt wurden, erhielten die

Be�itzerder�elbenandre dafür aus den Ueberläufen

des Ellerwaldes. Daher kommt es, daßvor der

Separation der Wie�enzu manchen HâufernMor-

gen radicirten, die nicht zur Gemeinheit gehörten,

und deshalb auch nicht in den Separationsplan
von 1827 gekommen�ind,�ondernno< in ihrer

vorigenLage zu den Grund�tückenradiciren.
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Die Verwaltung der Bürgerwie�en,um auf
den�elbendie nôöthigenGräben zu ziehen und zu

unterhalten und die Arbeit am Nogathdamm zu

lei�ten,hatten �päter3 Bürger, — vorher waren

mehrere — und zuleßstnur 2, die Vor�teherdes

Gemeinguts der Alt�tadt genannt wurden.

Um die dazu erforderlichen Ko�ten. zu be�treiten,

war ihnen die Einnahme von der ganzen Benußzung
der Ueberläufeund der Grund�tücke,die zum Ge-

meingut gehörten,neb�tder Vor- und Nach- oder

Grummetweide dex Wie�en,die vertheilt waren,

gela��en,�odaß die Eigenthümerdie�exWie�en
nur den er�tenHeu�chlagbenusten,

Mit die�erEinrichtung der Verwaltung dex zu
den Hâu�ernder Alt�tadtgehörigenWie�enmorgen

durch die Vor�teherdes Gemeinguts dex Alt�tadt

war man läng�tunzufrieden, weil �ieden Be�itzern

der Wie�ennicht den vollen Genußihres Eigen-

thums gewährte. Es wurden daher, um ihnen

die�enzu ver�chaffen,Vor�chlägegemacht, die aber,

�o-lange die Gemeinheit niht aufgehoben wurde,

nicht zur Ausführungkamen.

Unter dem 17, Mai 1822 trugen die Stadt-

verordneten, die, da die Kämmerei 3 Hufen 25
Morgen 276 |_]Ruthen culm, Wie�enlandbe�aß,
welches von den ihr gehörigenHäu�ernabgenom-
men worden, dex größteMitintere��entwax, bei

dem Magi�tratdarauf an:

1.

AE
vom Jahrx 1823 aitjedemBürger,wel-
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cher Land im Gemeingut der Alt�tadtbe�iße,die

ganze Benußung de��elbenüberla��enwürde, es

nach �einenbe�tenEin�ichtenzubewirth�chaften,
2. dagegen jeder in Hin�ichtder Abwä��erung,
Gräben,Mühlen, Wege und aller andern Angele-

genheiten,die zum Vortheil der ganzen Gemeinheit
|

gereichen, �ichder Verwaltungscommi��ion,die neu

gewähltwerden�ollte,unterwerfen mü��e.
Der Magi�tratging in die�enVor�chlagnicht ein.

Daher die Stadtverordneten unter dem 5. Ful. 1822

deshalb ein Schreiben an die kônigl.Regierung in

Danzig erließen, worin �ie�agten:

„Den Häu�ernder Alt�tadt�indin alter ‘Zeit

gewi��eWie�enmorgenzugetheilt worden. Durch

einge�chlicheneMißbräuchei�tes dahin gediehen, -

daß jeder Eigenthümernur über das er�teHeu,

welches auf �einenWie�engewonnen wird, verfüs

gen kann. Sogleich nah Abmähungde��elbentritt

eine Behörde, die hier unter dem Namen: Ge-

meine-Gutska��ebekannt i�t,die Verwaltung

aller die�erLändereien an, und was nun noch da-

von herauskommt, geht mehrentheilszu Gehalten,

Diâten, Entwä��erungder Wie�enund andern

Admini�irationsko�tendrauf, und bleibt hievon no<

etwas úbrig, �owird es für eine entfernte Nach-

welt auf Zin�engegeben, und dadurch den gegen-

wärtigen Eigenthümern,die es oft zu ihrem Le-

bensunterhalt brauchen, entzogen,
‘““

„Wir haben �chonoft Vor�chlägegemacht, dies
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- abzuändern,aber �ovielen Wider�pruchdabei er,

fahren, daßwir nur hoffendürfen,wenn E.königl-

Regierung die�erAngelegenheiteine gefälligeAuf-

merk�amkeit�chenken�ollte,einen läng�tgehegten
Wun�chin Erfüllunggehen zu �ehen,den wir mit

�ovielen un�rerMitbürger theilen“
Die kônigl.Regierung forderte hierüberBe-

-xiht vom Magi�trat,und die�erberichtete unter
dem 24, Augu�k1822 das Ge�chichtliche,was oben

über die Auscheilung der Wie�enangeführtwor-

den, und fügtezur Rechtfertigungder bisher. be-

�tandenenAdmini�trationdes Gemeinguts die�es

hinzu:
;

„Die �ämmtlichenGrund�tückbe�izermachten

gleichnach der Verthèilung,weil zur Bewirth�chaf-

tung der ihnen zugetheiltenWie�enGräben, Wälle,

Mühlen, Schleu�enund Wege angelegtwerden

mußten, gemein�chaftlicheSache, und erwählten
aus ihrer Mitte von jedemLoo�ezwei Bürger,
Loosherren genannt, die unter Leitung eines

Magi�kratsmitgliedesund des Vogts, als Vor�te-

hers der Bürgergemeinde, dies be�orgen�ollten.

Zur Be�treitungder Ko�tenbe�timmten�ieanfäng-
lich jährlicheine Darlage von 3 Mk. von jedemErbe,
4623 aber überwie�en�ieden Vor�keherndie Vor-

und Nachweide von die�enWie�enmorgen,um auf
die�emWege und dur<h das Einkommen von den
Ueberläufendie Ko�tender Admini�trationleichter
aufzubringen,worüber �iejährlichRechnung abzu-



206

legenhatten.DieetwanigenUeber�chü��e�olltenzuut

gemeinenNußenund Be�tenaufbewahrt bleiben.“

„So haben �i<�ämmtlicheGrund�tückbe�iber

der Alt�tadtin Betreff die�erWie�enmorgenund der

gemein�chaftlichenBenußung der�elben.in cine Cor-

‘porationvereinigt, die nochdurch eigent Vor�teher

unter Auf�ichtdes Magi�tratsverwaltet wird. Auch

hat die�eCorporationim Verlauf der Zeit Grunde

�tückeacquirirt, die im Hypothekenbuchauf den

Namen der�elbeneingetragen worden,
‘

„Seit der preuß.Be�ißnahmeder Stadt 1772

i�im We�entlichenin die�erAdmini�trationdes Ge-
“

meinguts der Ait�tadtnichts geändert.“

„Nach Emanation der allgemeinenStädteord-

nung wurden aus der Mitte der Stadtverordneten

ver�ammlung6 Mitglieder, welchemit Grund�tük-

ken in der Alt�tadtan�äßigwaren, zu welchenBür-

gerland radicirt, der Berwaltungskommi��ionzur

Controlle beige�ellt.Die Rechnungendes Gemein-

guts wurden nun alljährlichder Stadtverordneten-

ver�ammlungin Betreff der in dem Gemeingut der

Alt�tadtliegenden Kämmerei-Wie�enmorgenzur

Wahrnehmung des Futere��esder Kämmerei bei

die�erVerwaltungvorgelegt.“
„Zum Gemeingut gehören47 Hufen25 Morgen

997 Ruthen culm., und einigeGrund�tücke.Die

bei der Admini�trationge�ammeltenUeber�chü��ebe-

laufen �i<auf 12000 Rthlr., die hypothekari�c<

begeben�ind,um daraus bei unvorherge�chenenUn-
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glüksfällendie dadurch verur�achtenAusgaben zu

be�treiten,ohne der Corporation dur auszu�chrei-
bende Beiträgelä�tigfallen zu dürfen.“

„Durch die �eituralten Zeiten zur Be�treitung
der gemein�chaftlichenAdmini�trationsko�tengenom-

mene Vor und Nachweidei�nun freilich die Be-

nugung die�erWie�enmorgeufür die Eigenthümer
der�elbenbe�chränkt.Die Vor: und Nachweide i�k

aber nicht als eine Servitut zu betrachten, die einem

Dritten auf die�eLändereien zu�teht,da‘dieOb�er-

vanz in Hin�icht,daß�ieden Bürgern, die zum Ge-

meingut gehören,zukommen,be�tanden,daß die�e

auch berechtigtgewe�en,ihr Vieh zu einem geringern
Sas, als andre, hier auf die Weide zu bringen.“

„Wenn nun die Stadtverordnetenver�ammlung
es wün�cht,wegen der im Gemeingut der Alt�tadt

gelegenen der Kämmerei gehörigenWie�enmorgen

die bisher be�tandeneVor: und Nachweide aufgeho-
ben zu �chenund �tattder�elbendirekte Beiträge zu

den Unterhaltungsko�tenherzugeben,wovon wir die

Zweckmäßigkeitanerkennen, und hierin dem Wun�che

der Stadtverordneten beitreten, �owürde es zur

Beförderungder allgemeinenLandeëculturwohl am

zwe>mäßig�ten�eyn,überhaupteine gänzlicheSepa-

ration �âmmtlicherLändereien vorzunehmen, Und

�odann�owohldie Kämmerei als. auch jedem einzel-
nen �on�tigenBe�ißer,�tattder vielen kleinen Antheile,
nur ‘ein leinziges zu�ammenhangendesStück anzu-

wei�en,welchesalsdann weit be��erals viele kleine

EN
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Stückebewirth�<aftetwerden könnte,und die Vor-

und Nachweide dabei gufzuheben.“/

„Daß der Magi�trat�ichgeweigert hat, die von

den Stadtverordneten hierin gemachten Vor�chläge
in Ausführungzu bringen, hat darin �einenGrund

gehabt, weil die Vor- und Nachryeidezur Verfa��ung

der Corporation des Gemeinguts gehört, welche

aufzuheben er �ichnicht füxermächtigethält, indem

die�eAngelegenheit nach der im Amtsblatt vom 18.

Ofthr. 1821 enthaltenen Verfügungkeineëwegesvor

‘die Magi�trâte,fondern nah Verhältniß der Um-

�tändeentweder vor die General - Commi��ionoder

E, fônigl. Regierunggehört.“
“

„Hiezu kommt, daß die mehre�tenMitglieder des

tagi�tratsGrund�tückbe�ißerder Alt�tadt�ind,zu

dexen Häu�ernVürgerlandradicirt, �iemithin für

ihre Per�onenbei die�erAngelegenheitderge�taltbe-

theiligt �ind,daf eine -Regulirung der�elbendurch
den Magi�fratfüglichnicht bewirkt werden kann.“

Auf die�enBericht des Magi�tratsre�cribirtedie
fônigl.Regierung unter dem 28. Oftbr, 18292:

„Da eine Sevaration die�esgemein�chaftlichen

Eigenthums und eine Außeinander�eßungder einzel-
nen Gutsbe�ißerder Gemeinheitstheilungs-Ordnung
pom 7. Fun. 1821 angeme��ener�cheint,die Reguli-

rung die�erSeparation aber bei den per�önlichen

Verhältni��enmehrerer Magi�trats:Mitglieder, als

Zheilnehmer an die�emBe�ißthum,dem Wohllöbl.
Magi�tratnicht übertragenwerden kaun, die Sache
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auch an �ichvon der hôch�tenWichtigkeit �owohl

für die einzelnenDheilnehmerals fürdie Landescul-

tur überhaupti�t,�owird es dem Wohllöblichen

Magi�tratzur Pflicht gemacht, die�eAngelegenheit
entweder der königl.General-Commi��ionin Ma-

rienwerder zu übertragen,oder durch die Jntere��en-

ten zwei Sachver�tändigezur gütlichenRegulirung
der Sache wählenzu la��en,und die Verhandlungen
demnäch�tuns zur Prüfungund Genehmigungein-

zureichen.“‘
Der Magi�trattheilte die�eVerfügungden

Stadtverordneten unter dem 26. Novbr. de��elben

Fahres mit, und fügtehinzu:
„AUn�ersErachtens dürftees am zwe>mäßig�ken

�eyn,die�eSache �ofortder General-Commi��ion

zur Einleitung und Bewirkung der Auseinander-

�eung vorlegen zu la��en,indem es vorauszu�ehen

i�t,daß bei der verwickelten Lage der Sache ein

gütlicherVergleich unter den Intere��entennicht zu

Stande kommen und in die�emFall weiterhin die

Ueberwei�ungdie�erAngelegenheit an die königl.
General - Commi��ionnothwendig werden würde,

auch endlich hier am Orte �hwerlihzwei Com-

mi��arii,die dem Ge�chäftgewach�enwären,aufzu-
finden �eynmöchten.“

Die Stadtverordneten genehmigtendie�es.Es

ward nun hierüberan die königl.Regierung berich-
tet, die unter dem 1. Febr, 1823 re�cribirte:daß

der Ju�tizrathJahnke in Marienwerder,als er�ter
14
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Fu�tiziariusder ‘Enigl,General - Commi��ionzur

Regulirungder gutsherrlichenund bäuerlichenVer-

Háltni��e,mit der Separation der Wie�enbeauf-
tragt wäre.

Die�er �chriebunter dem 25. Mai 1823, da�
der Magi�tratund die dur< die Stadtverordneten

reprâ�entirteBürger�chaftbei die�erAngelegenheit

wohlnur in�oweitintere��irtwären,als die Käm-

merei von die�enWie�enmorgeneinen beträchtlichen
Antheil be�ize, In Rück�ichtdie�erGrund�tücke
würde daher der ge�cheheneAntrag auch nur als
ergangen anzu�ehen,im übrigenaber den Grund-

�tückbe�izernzu überla��en�eyn,ob �ieauf den Ans

trag gleichfalls eingehen oder auh noch fernex in

der Gemeinheit bleiben wollen.

Dem gemáßge�chahden 6. Fun. 1823 in den

hie�igenöffentlichenBlättern eine Bekanntmachung,
daß nach dem Wun�chder Stadtverordneten - Ver-

�ammlungder Herr Ju�tizrathJahnke aus Mas

rienwerder von Seiten der königl.General: Com-

mi��ionzur Regulirung der gutsherrlichen und

bäuerlichenVerhältni��ebeauftragt worden, die

Separation der Ländereien des �ogenanntenGemein-

guts der Alt�kadteinzuleiten, und hiezuauf den 18,

Jun. im Ber�ammlungs�aalder Stadtverordneten

ein Termin vox ihm ange�eßtwäre, zu welchem
�ammtlicheGrund�ückbe�izerder Alt�kadt,zu deren

Häu�ernLand im Gemeingut der Alt�tadtradicire,

aufgefordert wurden, �ichcinzufinden-und ihre Er-
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klärung abzugeben. Hin�ichtsder Ausbleibenden
�ollteangenommen werden, daß �iemit ihren
Grund�tückender Separation nicht beitreten. Der

Termin ward, da der königl.Commi��ariusverhin
dert wurde, ihn abzuhalten, ausge�est.Jn den

folgenden, denen ex beiwohnte, wurden, wiewohk
�ichanfänglihwenige zur Separation gemeldet
Hatten, doch alle Vorarbeiten zu der�elbengemacht.
Es wurden Pläne und Verme��ungsregi�tervon den

zu vertheilendenLändereien eingereicht, diejenigen,
die auf Separationangetragen— die Provocan-
ten — wurden von denen,die in der Gemeinheit
bleiben wollten — den Provocaten— ge�chieden,
für beide Partheien wurden Deputirte erwähltund

mit Vollmachten.ver�ehen;es wurdendie Tafeln der
"

Ländereien, in welchen die Provocantenihre Antheile
erhalten �ollten,be�timmt,und von jeder Dafel ward

ein 30jährigerDurch�chnittder,darauf verwandte
Ko�tenangefertigt, um die�enbei Ab�chäßungihres
Werthes zu gebrauchen.

Hierauf wurden die zu �eparirendenWie�enund
jeder Morgen der�elbennah Be�chaffenheitdes Bo-
dens bonitirt; und zwar na< Metbenzahl,was jede
Wie�eund jeder Morgen der�elben,wenn er be�äet
werden �ollte,an Getreide tragen könnte,und dies

in ein Verzeichnißeingetragen, Dein da das ganze

zu �eparirendeGemeingut in Loo�evertheilt worden,
in welchen die Separations - Intere��entenAntheile
be�aßen,iùnahm der Kommi��axiushievon Veran-

14 *
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la��ung,darüber Auskunft zu fordern, ob die ge

dachtenLoo�eund deren Unterabtheilungen in Erbe

derein�tmit �olcherBerück�ichtigungabgetheiltwor-

den,daßjedes Loos und jedes Erbe darin gleichzu
“ aten, um daraus ein Mittel herzunehmen,die

Aufhebungder Gemeinheit und eine Zu�ammenle-
gung der Grund�tückeohne vorhergegangeneBoni-

tirung zu erreichen.
Hierauf ward ihm erwiedert: daß zwar eine �ol-

cheAb�ichtder vollkommenen Gleich�tellungbei der

er�tenEinrichtung der jetztbe�tehendenVerfa��ung
beab�ichtigtzu �eyn�cheine,darüber aber wären an

500 Jahre verflo��enund gegenwärtigwären die

Loo�e�owohlals die Erbe unter �ich�ehrver�chies

den und daher eine Bonitirung der zu �eparirenden

Grund�tückeunumgänglichnöthig.
Alles die�eszog das Ge�chäftder Theilung int

die Länge,wozu noch die�eskain, daß,da von den

Provocaten allmählicheiner nach dem andern zu den

Provocanten übertrat,hierunter auch �elbBevolls

máächtigteder Provocaten waren, an deren Stelle

andre erwählt und mit Vollmacht ver�chenwerden

mußten. Auch wurden der Dheilung�elb�tdadurch

Hinderni��e,die nicht�oge�chwindezube�eitigenwaren,

in den Weg gelegt, daß, wenn die Provocaten Mor-

gen, die �ieabtreten �ollten,in den Wie�en�tückenbe�a-

ßen, die zur Separation be�timmtwaren, die�eihnen

nach Vor�chriftder Gemeinheits-Dheilung vom 7.

Fun. 1821 nicht abgedrungen werden konnten, und
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�iedochdarüber nicht �oleicht zufrieden zu �tellen
waren.

i

__

Nach die�enVorarbeiten ward 1826 zur Sepa-
râtion �elb�tge�chritten.

Der Commi��ariusbe�chloß,die Kämmerei und

die milden Stiftungen, nämlichdas Ho�pitalSt.

Spiritus, das weibliche Wai�en�tift,das Jndu�trie-

haus, das Convent-Frauen�tift,das St. Eli�abeth-
'

Ho�pitalund die St. Georgenbrüder�chaftaus dem

gemein�amenBe�iß mit den Privatper�onenganz

aus�cheidenzu la��en,und hiezu den großenund klei-

nen Holmzu be�timmen,nicht �owohldeswegen, weil

die Holmwie�evon der vorzüglich�tenQualität i�t—

wiewohl es das Intere��eder Kommuneerfordere, be-

�ondersdie zu ihrem Nuten be�tehendenStiftungen

gut zu dotiren — als vielmehr deswegen, weil die�e

Wie�eam entfernte�tenvon der Stadt gelegen und
nur durch Ueberfahrt über die Nogath zu erreicheni�t,

mithin von Privatper�onennicht �ovortheilhaft �elb

benust, als an die umliegenden Dorf�chaftenver-

pachtet werden kann.

Den Provocanten von Privatper�onen,die�ich

zuer�kgemeldet, wurden die bei der Stadt zunäch�t

gelegenen Wie�en, die Kuh- uud Roßwie�enüber-

wie�en,und denen, die �ich�pätergemeldet, nach

der Zeit ihres Anmeldens, die kurzen langen, und

die langenWie�en,der krumme Ort, die Bollwerks-

wie�enund ein kleiner Theil der kleinen Michelau,
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der úbrigeTheil und die großeMichelaublieb für

die. Provocaten.
Weilnoch �oviele waren, die �îich nichtzur Ses

 arationgemeldet, �o�eßteder Ju�tizrathJahnke
unter dem 20. Jul. 1826 in den hie�igenöffentlichen

Blättern ihnen einen präclu�ivi�chenTermin auf
den 10. Aug.de��elbenJahres mit dem Bemerken

an, daßer-nah dem 10. Aug. keine Anträgeweiter

annehmenverde; �iewürdenalsdann,als unabhân-

gig von der jeßigenSeparationund eine néue Gez

meinheit8aufhehungbezweckendange�ehen,und das

Her an die Eônigl.General -Commi��iongerichtet
werden mü��en,damit �olchedurch eine be�onders

anzuordnendeCommi��ion,als eine neue Separation,

behandelt würde. .

|

Die�erBekanntmachung unerachtet blieben no<
437 Hausbe�igerübrig, die der Separation nicht
Beitreten wollten. Daher der Ju�tizrathJahnke
unter dem 10, Nov. de��elbenJahres an das hie�ige

Ednigl.Stadtgericht {rieb :

„Um mit der Gemeinheits-Aufhebung des Ge-
meinguts der Alt�tadtzu Ende zu kommen, bin ich

genöthigtgewe�en,wegen des Beitritts zur Separa-
tion einen prâäclu�ivi�chenDermin fe�tzu�etzen,welchen

ich auch durchdie öffentlichenBlätter von Elbing be-

kannt machen la��en,und wobei es nunmehr �cinBe-

wenden haben muß, weil der Separationsplan dare

nach abge�chlo��eni�k,und nichtmit dergleichenneuen

Berechnungende��elbenvorgegangen werden kann.“
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„Wollen nun von den hiernach verbliebenen137.

Provocaten einige außerGemeinheit ge�eßt�eyn,fo

i�tdies eine ganz neue Sache, und muß die Gemein-

heits-Aufhebung bei der kônigl.General-Commi��ion

be�ondersauf ihre Ko�tenund die der no< verblei-

benden übrigenProvocaten nachge�uchtwerden, in-

dem zur Gewährungihres Antrags eine andre Com-

wi��ionernannt werden muß.
‘““

„Etwas andres wäre es, wenn mmie no<

verbliebene Provocaten auf Gemeinheits - Dheilung

antrügenund ihre Abfindung da, wo �ie�olcheer-

halten kônnen — kleine und großeMichelau nämlich
— annehmen wollten, wo i< dann von die�em

noch übriggebliebenenTheil des Gemeinguts einen

be�ondernSeparations - Plan berechnen la��en

würde.
‘“

„Ein kônigl.Stadtgericht muß i< darnach hie-

mit ganz ergeben er�uchen,die Betheiligten hier-

nach zu belehren.“
Der Separationsplan ward nun, �oweit er an-

gelegt war, in Ausführunggebracht. Den 8, Dec,

1826 kam der Condukteur Wendland deshalb

nach Elbing, und brachte ihn mit, in welchem jeder

der Intere��entenden 9. und 10. Dec. �einabgetheil-
tes Land finden konnte. Den 11, Dec. wurden

hierauf die Kuh- und Roßwie�en,den 12. Dec, die

kurzen langen Wie�en,die langen Wie�en,-der fepa-

irte Antheil der Michelau und die Holmwie�eund

den 13, Dec, der krumme Oxt und die Bollwerks-
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wie�enan Ort und Stelle den Abgetheilten,deren

Antheiledurch Pfählebezeichnetwaxen, über-

wie�en, |

Den 14. Dee, ward ein Termin in dem Ver-

fainmlungs�aalder Stadtverordneten zu dem Ende

abgewartet, daß jeder Intere��ent,der rechtliche

“Einwendungengegen den Vertheilungsplanzu ma-

hen hâtte,die�elbenanmelden könnte,

Die�e nun erfolgte Separation des größten

Zheils des Gemeinguts, pon welchexman geglaubt,

daß �ienicht zu Stande kommen würde, und

die Zufriedenheit, die Viele mit den ihnen ge-

wordenen Antheilen bewie�en,deren Benußung ih-

nen größereVortheile, als dex Be�ikihrer vorher

nicht �eparirtenWie�enzzorgen,anbot, hatte die

Folge, daß jest alle noh übriggebliebeneProvoca-
tèn �ichent�chlo��en,der Separgtion beizutreten,
und �ichgefallenließen,ihre Antheile am Gemeingut

in dem nochunabgetheilten Wie�en�kückde��elbenan-

zunehmen, be�onders,da �iebelehrt waren, daß,

wenn �iekünftigauf Sepgration antxagen �ollten,

dies auf ihre Ko�tenge�chehenmüßte,
Es ward daher der Vertheilungsplan für �iein

der kleinen und großen Michelgu angelegt, und

jedem�einAntheil da�elb�tden 26, Jun, 1827 ange-

wie�en,wodurch das ganze Ge�chäftder Separa-

tion beendigt war.

Der hievon Mi�kenomuiene
Receß i�tdie�es

Inhalts;
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Es enthältdas Gemeingut dex Alt�tadtfolgende

Wie�en;
:

4. Die Kuhivie�en,
2, Die Roßwie�en,

3. Die kurzenlangen Wie�enneb�tdem breiten

Stein und dem Brem�enwinkel,
4, Die langen Wie�en,

"5. Die große und kleine Michelau,

6, Der große und kleine Holm,
7, Der frumme Ort,

8. Die Bollwerkswie�en,

Die�eWie�enhat der Condukteur Manteuffel

1803 verme��en,wovon der Kommune die vorhan-
denen 8 Charten extradirxt�ind.Sie �indeiner Revi-

�ionunterworfen, und bis auf die Charte vom Holm

richtig befunden. Die Holmwie�ei�tdaher durc

den Condufteur Wendland anderweitigverme��en.

Der Be�izerdes Gemeinguts �ind.394, theils

Corpora, theils Privatper�onen,diè namentlich in

ein Verzeichnißaufgenommen �ind, Hierunter �ind

4 Be�itzervon Bankwie�en*), die zu den Flei�ch-

bânken der Flei�chergehören,welche nichtzur Se-

parationgekommen,

Zuer�t�indohne Numer die Corpora aufgeführt,

deren 11 �ind,dann unter Nr. 1. -die�esVerzeich-

ni��es242 Jutere��enten,die bis 1826 nah und

*) Die�e�inddie von den 7 Morgen, dievier Flei�cher-

mei�terbcnußen,wie oben S. 192. angeführt,
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na< dem Antrage auf Separation beigetreten.

Nachdemder Separationsplän für�ieberechnetund

ihnenüberwie�enwar, trugen auch die übrigenJns
tere��enten,deren no< 137 waren, auf Separation
an, worauf auch für �ieder Plan berechnet und ihs
nen überwie�enwurde, die in Nr. IL. des Verzeich-
ni��esaufgeführt�ind.

dit die�erGemeinheits-Aufhebunghat die Ede

nigl. General-Commi��ionzur Regulirung der guts-
herrlichen und bäuerlichenVerhältni��ezu Marien-

werder ihren er�tenJu�tiziarius,den Fu�tizrath

Fahnke beauftragt, und �indhiebeidie Condufkteur

Manteuffel�chen - in Ab�ichtdes Holms aber die

Condufteur Wendland�chen Charten zum Grunde

gelegt worden, worauf �ihdie in die�emReceß

vorkommendenBuch�tabenund Numern beziehen.
Die be�tandeneGemeinheit hatte einen doppelten

Gegen�tand,die Benußung des Gemeinguts und

die Verwaltung, de��elben.Es �indnämlichdie

Wie�enim Jahr 1325 unter die Bürgerder Alt�tadt

vertheilt. Zu die�emBehuf waren die Wie�enin

fogenannte Erbe eingetheilt, und be�tehtein �olches

Erbe aus drei culmi�chenMorgen. Die�eErbe

wurden den Vürgern der Alt�tadtnach ganzen, hal-
ben und viertel Erben durch das Loos zugetheilt,
woher es denn gekommen,daf keiner der�elben�ei-

nen Antheil in einer zu�ammenhangendenFläche,

�ondernin mehrern Wie�enan ver�chiedenenStel-

len erhalten und bisher be�e��en.
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Da nun zu Benugung die�erGrund�tückeWege,
Zriften, Gräbenund Brücken,Mühlen,Schleu�en
und Wälle 1c. erforderlich waren, �omachten die

Be�itzergemein�chaftlicheSache und vereinigten ic

in eine Korporation,welchenoh unter dem Namen

des Gemeingutsder Ult�tadtbe�teht.
Es hat vermôgeeiner von dem Magi�trat1623

getroffenen Einrichtung die Vor- und Nachweide
eingeführt,in de��enGefolge die Be�izerder Erbe

folchealljährignur einmgl zum Heugewinnbenustten,
die Vorx- und Nachweide aber wurdevermiethet und

die Pacht dafür floß, neb�tno< andern: Revenüen,
für die �ogenanntenUeberläufeund für die in frü:

hern Fahren nicht vertheilten, �ondernzu Erbzins
ausgethanenGrund�tückein eine gemein�chaftliche
Ka��e,woraus die nôthigenAusgaben be�tritten
und die verbleibenden Ueber�chü��ezu Kapitalien

angelegt wurden,

Das Gemeingut und die�eKa��everwalten bis jeht
zweidazugewählteVor�teherunter der Auf�ichtdes

Magi�trats, Die �ichhiernach ergebendegemein-
\chaftlicheBenußzungdurch die Vor- und Nachweide
und die daraus hervorgehende Ve�chränkungder

einzelen Grundbe�itzerin Benußungder Erben i�
der Gegen�tandder gegenwärtigenAufhebung. Die

Wie�en�ndzu �olchemBehuf durch dazu von den

Intere��entengewählteund vereidigteSachver�kän-
digeabge�chägtund Chartenund Vama und
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Bonitirung®sregi�ter�indvon ihnen als richtig an-

erkannt worden.

Die Separations-Jutere��enten�inddur< De-

putirte und Bevollmächtigteer�chienen, welche
nach�tehendenSeparationsreceßwohlbedächtigver-

abreden und errichten,
| ÿ. 1.

:

Die auf dem Gemeingut der Alt�kadtElbing
durch Benußung der Vor- und NachweideStatt

gefundeneGemein�chaftwird hiemit für immer auf-
gehoben, und jedem einzelnen Wie�enbe�ißerwird

es künftigfrei �tehen,�eineWie�enmorgeneigenliebig
nach �einexbe�tenEin�ichtfrei zu benuten.

C222 :

Um den Zweckdie�erfreien und unbe�chränkten

Venußungde�to.�ichererzu erreichen, �inddie Wie-

�entheilejedes einzelnenBe�ikersdem�elbenin einer

zu�ammenhangendenLageauLgewie�en,und machen

hievon die �ogenanntenBankwie�ender Flei�cher
allein cine Ausnahme, die zu den Flei�chbänkenra-

diciren und nach dem Wun�chder Be�ißerder�elben

be�ondersgusgewie�en�ind.

6: 6.

Washiernach. ein jederSeparations-Jntere��ent
an dembisherigen Verhältnißbe�e��en,geht aus der

die�emRece��ebeiliegendenZu�ammen�tellungdes

Sollhabens, �o.wie dasjenige,was ex wieder erhal:
ten �oll,aus den beigefügtenSeparations-Plänen
hervor, und �olles �o'ange�chenwerden, als ob
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das Sollhaben und die�eSeparations-Plâneihrem -

ganzen Fnhalt nach in dem gegenwärtigen$. auf-
genommen wären. ;

6. 4
Die hiernachden Separations-Fntere��entenzu-

gefallenenAbfindungs-Pläne�inddurch den Conduk-

teur Weñdland begränzt,die Separationslinié
i�tmit Pfählenmarkirt und die Breite eines jeden
Plans am Anfange und Ende de��elbengenau ver-

me��enund darüber ein Grânz-Verme��ungsregi�ter
aufgenommen, welches hier beigefügtwird, und �oll

es fo ange�chenwerden, als ob-da��elbe�einemwört-

lichen Jnhalt nach in dié�em$. aufgenommenwor-

den wäre. Die darin vdrkommenden Entfernungen
der Gränzen�indnach der Meßkettedes Condukteurs

Wendland genau aufgenommen, und damit �ie

für die künftigeZeiten fe�tgehaltenwerden können,

haben die Vor�teherdes Gemeinguts �ichgleichfalls
eine Meßfkettefertigen la��en,welche mit dex Meßkette

des Condufkfteurs Wendland aufs Ee
- überein�timmt.

C5
Die neuen Driften, welche erforderlich gewe�en

�ind,damit ein jeder Separations-Jntere��entohne
Schwierigkeit auf die ihm zugefallenePlanlage ge-

langen kônne,�indaus den gemein�chaftlichenGrunde

�tücken,welche das ganze Gemeingut be�e��enund

ebenmáßigdie Erd�tichedaraus entnommen, �owie

der Separationsplan die�esnachwei�et.Es hat
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daher auc jeder Separations-Jntere��ettin quali

et quantogenau �oviel wieder befommen, als er

früherbe�e��en,welches die Kontrahenten gegen

einander anerkennen.
|

;

Z
DE

i g. 6,
;

Jn Rück�ichtder Verwaltung, des Gemeinguts

derjenigenGrund�tücke,welche da��elbegemein�chaft

lich be�ißet,der vorhandenen Kapitalien und vor-

fommenden Zinfenund Grundabgaben, der Mühlen,

Schleu�en2c. findet eine Auseinander�ezungnicht

Statt, vielmehr kommen Kontrahenten darin über-

ein, die�eGemeinheit-auch ferner noh fortzu�eßen.
|

|

01

Die bisher �chonauf -gemein�chaftlicheKo�ten

unterhaltenenWege, Driften, Gráâbenund Brücken,

Mühlen,Schleu�en2c. werden auch ferner, \o wic

die Behufs der Separation neu angelegten Driften

und diejenigenBrücken,welcheerforderlich�ind,um

von den �chonvorhandenen Land�kraßenund Faht-

wegen auf die�eneu angelegten Driften zu gelangen,

aus der gemein�chaftlichenKa��eange�chafftund

unterhalten. Dagegen muß
| 6. 8.

Alle Brücken,welche erforderlich�ind,um von

den �chonvorhandenen Land�traßen,Fahrwege,

JZriften und den neuen Driften auf die cinzeluen

Planlagen zu gelangen, jeder Be�ißerder Planlage

und eben �odie zur Verbe��erungund höch�tniôgli-

zer Benugung der Planlage zu ziehendenGräben

429
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un �on�tigenAnlagen auf�einealleinigeKo�ten
be�chaffenund unterhalten.

6, 9,

Die Verwaltungsart des Gemeingutsund was
dazu erforderlich i�, wird die Korporationdurch

ge�e6mäßigeBe�chlü��eanordnen, wie das allgemeine

Sante Theil IL, Tit. 6. es vor�chreibt.

$. 40,

Dadie gemein�chaftlicheKa��edur diein den

bisherigenVerhältni��enfür die Vor- und Nachweide

bezogenen Weidegelder einen bedeutenden Ausfall

erleidet, �o�oll.in dem Falle, wenn die laufenden

Einkünfte zur Be�treitungder Ausgaben nicht hin-

reichen, der Ausfall dur< Beiträge der einzelnen

Mitglieder gede>t und der Separations - Maß�tab

zur Aufbringung die�erBeiträge durch ge�emäßige

Be�chlü��eC. 9.) der Korporation angeordnet

werden,
;

6. 11.

Da viegemein�chaftlichenKo�tenaus der Kom-
munka��e($. 6.) be�trittenwerden, �oi�twegen dev

Beitragspflichtigkeitzu den etwanigen öffentlichen
und Realabgaben nichts zu verabreden. |

42 ;

Die Seyaration i��ofortin Vollzug ge�ett,

und wird jeder Separations - Intere��entdie�en

Sommer �chonberechtiget, �einenAbfindungsplan
eigenliebigzu benugen.

u gelobe �ichdie unverbrüchliche
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Fe�khaltungdes gegenwärtiggetroffenen Abkom-

mens, ent�agenallen dem�elbenzuwider laufenden

Einwendungen , �iemögenNamen haben, wie �ie

wollen,und haben �ichzu de�togrößererFe�thaltung

__ eigenhändigunter�chriebèn,So ge�chehenElbing,

“deit2, Jul. 1827,

Den Kontrahenten wurde der -Receßlang:

fam und deutlih vorgele�en,und �iedabei er-

�ucht,Falls Gegen�tändeihnen in Erinnerung kä-

men, Rück�ichtswelcher ihnen die Aufnahme der�el-

ben in den Receßnoh nüßlich�chiene,�olchesan-

zugeben,
Sie genehmigtenindeßden�elbendurchweg, und

fanden bloßnôthig,wegendes $.9. und 10. folgende
nähereBe�timmungzu treffen.
4. Es foll, wenn die Kommunein Hin�ichtder

Verwaltung des Gemeinguis Be�chlü��efaßt,“die

Stimmenmehrheit �ichnah der dex Separation

zum Grunde liegenden Bonitirung reguliren , und

100 Metzen Roggenwerth Eine Stimme bilden,

9, Wenn zux Erreichung gemein�chaftlicherFn-

tere��enGeldbeiträgeaufgebracht werden mü��en,

�ollgleichfallsdie der gegenwärtigenSeparation

zum Grunde liegende Bonitirung zum Repartitions-

Mafi�tabedienen.

Z. Die vorgedachten ad 1. und2. getroffenenBee

�timmungen�ollenjedochfürs er�tenicht längerals

6 Jahre gültig�eyn,und bleibt es dem Be�chlu��e

der ganzen Korporation vorbehalten, dabei auch



225

no länger zu verbleiben oder eine Abänderungzu

treffen, wie �ie�olchedem gemein�chaftlihenFn-

tere��enüßlichererachten.

Son�thatten. die Komparentennichts zu erin-

nern, genehmigtenvielmehrden Receßwiederholt
in allen �einenBe�timmungen. /

Jhnen wurde hierauf eröffnet: daß durchdie�e
ihre Erklärungdie ganze Separation für immer-

währendeZeitenabge�chlo��en�ey,Niemand in die
vorige Gemeinheit zurücktretenund auch mit keinen

dachforderungen mehr gehörtwerden Eônne,wor-

auf �ieentgegnete, daßdie�es�ichaus ihrer ertheil:

ten Genehmigung \<on von �elb�ver�tehe;�ieente

�agenwiederholt allen Einwendungen und tragen

darauf an, den Separations-Receßzu! be�tätigen
und auszufertigen.

Die Komparenten genehmigtenauch die�esPros

tofoll nach ge�chehenerVorle�ungund unter�chrieben

es’ eigenhändig. |

Die Ko�tender Sepárationtder Ländereienbe-

tragen bis EndeDecember 41829,

für 1823 eau BO RV 2T Sgt. 6 Pf.
4824 cie MEI 41

4825 mac OIT RMA 6 9

4826 oprecccccccere AIA 6 /W 9 40s

PD oat 480 i308 5s

4828 ceecreeccerecccesTANI 9 21 . B

4829. Zau e 30. #20. MS 4

zu�ammen2227 Rthl. 21 Sgr.11 Pf.
15
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“4829 ivard voin Magi�kratein Statut für das

Gemeingutder Alt�tadt,wornach es künftigadmini-

�trirtwerden�ollte,entworfen, welchesgedruckt und

4830 den 5. April von allen Jntere��entengench-
nigt. wurde.

|

Der Etat für die Ka��enverwaltungde��elben

fürdas Jahr 1830 if in der A die�er:
Einnahme,

an be�tändigenGefällen 205 Rhi.14 Sgr. 2 Pf,
Weidelohn für aufgenom-

menes Bith cnn 135 I -

fürvermiethete Ländereien 255 + 17 # — 4

von den zeyer�chenStrauch-
Tamipe A 190°

-Fntere��enfür ausgelichene
Kapitalienie 235 20 è —i

an extraordin, Einnahme 72 + 13 # 9-

zu�ammen973 Rthlr. 4 Sgr. 3 Pf.

ach dem lesten Etat vor

der Separäâtionwar die

GiNnabiie ata 0032 A 24

angenommen.Mithin waren

jest nach dem legten Etat 2058 Rthl, 29 Sgr. 11 Pf.
weniger Einnahme.

Ds Ds E

Va

Der Ellerwald, Vürgerzinsdorfvon 147 H.
46M. 15 R. Erliegt zwi�chender alten und neuen

Nogath, und gräânztö�tlichund nördlichan die Bür?

gerwie�en,Vor der Bcdämmungder Nogath war
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er, weil er daittals no< am Ausfluß der�elbenin?s

Haff lag, lauter Sumpf, mit Ge�träuch,vorzüglich

von Ellern, welchesgewöhnlich
i

in Brüchenwäch�k,
be�et.

:

:

Dadie Nogath eingedämmtwurde, �oward

der Damm von Robach bis zur Stadt zu beiden

Seiten des Stroms ge�chüttet,welcher Lauf noh
in der alten Nogath zu kennen i�t. Die Nogath

. Vatte damals \<hon, wenn das hohe Wa��erin

Frühjahr fi< ver�cho��en,hier ihren Lauf, vermuth-
lih, weil hier ein höheresDerrain war, welches
wenig�tensan einer Seite �chonein Ufer bildete

Die�emLauf ging man nach, und faßte ihn inDämme

ein, wie oben S. 88. erwähnti�. Hiedurh ward
nun zwar der Ellerwald, der hinter die�emDamnt

gelegen i�,gegen die freie Ueber�trömungder No-

gath in?s Haff ge�ichert;es gehörtenaber viele Jahre

dazu, eh’ er �elb�ttro>en wurde. Das niedrige
Terrain de��elben,in welchem noch ein bedeutendes

Wa��er— die weißeLache— �tand,war der �chnel
len Austrocknung entgegen. 1483 aber war doch

hier �chon�oviel tro>nes Land, daß an der we�tli-

chen Grânzedes Ellerwaldes ein Damm ge�chüttet
werden konnte. Denn die Nogath ward, wie im

er�tenBande der Be�chreibungvon Elbing S. 428.

angeführt,in die�emFahr bei Robach zuge�chlagemw
und durch die weißeLache, die mit in die Bedâm-

mung gezogen wurde, läng�tdem Ellerwalde in?s

Haffgeleitet. E ward nun, da das Haff auchmehr
15
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zurü>frat, immer tro>ner, und das Ge�kträuch
wuchszu einemdichten Walde heran, Einige Bür-

ger benubten die Weide darin für ihr Vieh, und er

ward davon der Bürgerwald genannt.

Der Rath und die Gemeine be�chlo��en1563,
um dem Wohl�tandeder Bürger aufzuhelfen,weil

damals �o�chlechteZeit in der Stadt war, ihn un-

ter alle Bürgerder Alt�tadt,die Häu�erbe�aßen,

na Verhältnißder-ihnen1325 zugetheiltenWie�en

zu vertheilen. Er ward deshalb von den Vürger-
wie�enabgegränzetund umwallct, daß er- ausge-
me��enwerden konnte, Die Verme��ungge�chah

durch den be�talltenLandme��er,Stadt�ekretairY o-
-

hann Sprengel, der 1602 als Bürgermei�ter
ge�torben.Sie fing im Herb�t1563 an, und ward

er�tim Januar 1565, weil �iedurchdie damals

gra��irendePe�kunterbrochen wurde, vollendet. *)
Esblieben, wenn, was zu den Ga��enoder Zriften
genommen werden mußte, abgere<hnetwurde, an

Wald zu vertheilen146 Hufen23 Morgen. Nun

wurden 435 Erbe in der Stadt angenommen, wobei

auch, wie bei der Austheilung der Wie�en,2 bis 4

kleine Häu�erauf ein Erbe gere<hnetwurden; folg-
lich kamen auf jedes Erbe 19 Morgen und 362 Ru-

then. Inde��enwurden nur 10 Morgen jedem Erbe

zugetheilt, ünd es blieben daher noch von den 365

* Es ward ihm hernach für die Ausme��ungvon

jedem Erbe F Thaler angewie�en,
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Ruthen, die jedem Erbe hâtten zugetheilt werden

�ollen,úber 53 Morgen übrig, die nicht vertheilt
wurden, �ondernder Gemeinheit" verblieben.

Um zu den Erben zu kommen, wurden Triften

aúgelegt,die von der Stadt, von O�tennachWe�ten,

bis an die Nogath laufen, und, beinahe in der Mitte,

durch eine Quertrift durch�chnittenwerden, die von

der er�tenDrift nach der kleinen Michelau führt.
Dieer�teDrift hießin ältern Zeiten Cr ah mer s:-

Trift, die zweite wird jet auh Wintertrift*"
genannt, die dritte „ vierte und füceftehaben ihren
Namen behalten, nur daß die dritte au< Mittel-
trift heißt.

An die�enDriften wurden den Erbendie Mica
zu ertheilenden . Morgen angewie�en. Die Erbe

wurden in 13 Abtheilungen gebracht, deren jede eine

be�timmteAnzahl von ihnen enthielt. Man nannte

die�eAbtheilungenLoo�e,weil die in ihnen enthaltes

* Vielleicht hat bei der Anlage der Triften det Land-

me��erder Abriß der Alt�tadtmit ihren 5 Haupt-
�traßen und dem Markte, der �iedur<�<neidet,

vorge�chwebt,

#%) Sie wird mehrentheils im Winker befahren, Deni

auf der er�teaTrift i�tdie größtePa��age,weil �ie;

als die nâch�tean der Stadt, durch die Quertrift

nach dem ganzen Ellerwalde und an die Nogath
führt. Da �ienun im Herb�taufgewühltwird,
und daher im Anfange des Winters �chwerzu bea

fahren i�t,�owählt man. dann die zweiteTrift,
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nen Erbe auch, wie die Wie�enmorgen,dur<h das

Lóos den Hâu�ernin der Alt�tadtzugetheiltbiäadiia
Das 1. Loos hat 35 Erbe,
DAE 2 29 415 8

in 47-Das 3. - a

DISA C MC rs

DAS 5; u AOE 4

Das 6 e 9% 44 «

Das TE 5462 9

Das 8 2 1 57x 4

Das 9 + 2 505
Das 100 e 1 43

Da8 414 «+ : 43 -

DaS 221-30 6

DaS TTC
435 Erbe,

Das {. Loos liegt an der er�tenTrift, rechts,
wenn man von der Stadt kommt, und er�tre>t

fich bis an die Nogath.
Das 2, links, zwi�chender er�tenTriftund

der alten Nogath, die��eitsder Quertrift.
Das 3. jen�eitsder Quertrift.
Das 4. läng�tdem Damm der alten Nogath.
Das 5. links an der zweiten Trift bis zur

Nogath.
Das 6, rechts bis zur Nogath,
Das 7. links an der dritten Zrift bis ¿ur

Nogath.
Das 8, rechts bis zur Nogath,
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Das 9, links an der vierten Drift bis zur
Nogath.

Das 10. rechts bis zur Nogath.
Das 11. links an der fünftenDrift bis. zur

Nogath,
Das 12. rechts bis zur Nogath..
Das 13. an der Zeyer.

Die Verloo�ungge�chahin Gegenwart der gez

�ammtenBürger�chaftden 16. Febr. 1565, an wel-

chem Dageder Rath einen Be�chlußbekannt machte,
den i< hier nach. einex alten Ab�chriftliefere, die

noch: im rathhäuslichenArchiv aufbewahrt wird,
da das Original bei dem Brande des. Rathhau�es
verloren gegangen:

,„„Wir Bürgermei�kerund Rathmanne der ks

nigl. Stadt Elbing thun vermittel�tdie�ervollgen-
den �chriftvor Uns und Un�renahkomhen. kund und

offenbahx und kraft der�elbenzeugend, das, nah
dem helles tages, wie �ogar geringe und kleine
Nahrung i� bey männiglih un�ernmittbürgern,
und fa�tmitten im holz oder welder wiv ge�e��en,
viell oxter auch der�elbten.der gueten gelegenheidt,
daßwo nicht be��ergleich werder�chena>ker �eyzu-

zurichten,. und wie nun un�remittbürgerdur< �ich,
auchlezlih durch ein Erbar gemeyn an uns haben
kommen la��en,das der Ellernwaldt Jedem zu �on-
dern nuß môchtaußgetheiletwerden, derowegen in

gemeyner Radtsver�amlungehaben wir nach gehal-
tenem darüber reifen Radt endlichdahin.ge�chlo��en
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and bewilliget,daß der Ellerwaldt, der ezwi�chen
der alten und neuen Nogath und den Bürgerlichen
wie�engelegen und biß anhero nicht durch alle, �on-

dern ezlicheun�ermittbürgerzu viehe Zucht gebraus
|

cet, hinfort Federmenniglichun�ernmittbürgernzu

mehrem nug und gedeyen �olleaußgetheiltwerden.
““

„Begeben zum Elbing am 16 Februarii, als

dentag do das los gegangenAo Doiñy 1565.“

Die�emRaths�chluß�indnoch 54 Artikel beige-
fügt, Sie enthalten die Anordnung, wie es mit

der Zahlung und Einnahme des Geldes für die ein-

gelneErbe— denn für jedes Erbe ward ein Einkauf,
de��enGrößeaber unbekannt i�t,erlegt — dann,
wie es mit Vertheilung der Erbe durch Ziehung
aus einem Glückstopfgehalten werden �oll,die Be-

_Fimmung,wie zu verfahren, im Fall“das Geld

nicht zu gehörigerZeit erlegt wäre, oder die Erbe

nicht gehörigurbar gemacht würden oder Unbe�eßt
blieben, wegen ein�tweiligerVermicthung der Erbe,
Strafen gegen Verlegung des Eigenthums oder der
be�timmtenGränzen,Angabe über die Reihefolge
der Loo�e,Be�timmung,welche Grund�tücke.keine
Erbeerhalten �ollten,wie es mit Unterhaltungder

Dâmme, Wege, Gräben 2c, zu halten, Ein�ezung
der Loosherren 1c.

Die Vürger, welche keine Grundftlcke in der

Alt�tadtbe�aßenund daher von der Austheilungdes
Ellerwaldes ausge�chlo��enworden, waren mit ders

�elben�ehrunzufrieden; es kam darüber im Walde
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�ogarzu Zhâtlichkeiten,und weil damals gerade
eine fônigl.Commi��ionin Elbing war, �obrachten

�ieihre Be�chwerdebei der�elbenan, wurden aber

von ihr nicht gehört.Sie beruhigten �ichhiebei

nicht, und wandten�ichnun an den König Sigi s-

mund Augu�k,der 1569 �iedurch ein an den

Rath erla��enesMandat zur Ruhe verwies,

Der Wald ward nun nach und nach ausgerodet
und das Land urbar gemacht. Dies muß lang�am

ge�chehenund an manchen Stellen noch lange Holz
�tehengeblieben�eyn. Denn nach dem rathhäusli-

chen Receßvon 1704 S. 416, wird noch eines Bran-

des im Ellerwalde gedacht. Er war �ogroß, daß

der Amts�chreiberhevausge�chicktward, die Land-
Leute vou Zeyer und. Stuba aufzubieten, ihnzu

Iô�chen,
Da vielen Blan das Ausroden des Waldes

|

und Urbarmachen- des Landes be�chwerlichwar, �o

überließen�iedies Landleuten, worunter viele Men-

noniten waren, die Um die�eZeit aus Holland hie-

her gekommen,wie im 2. Bande der Be�chreibung
von Elbing S. 302. und 303. angeführti�t.

Die Morgen wurden auf mehrere Fahre unter

der Bedingung ausgegeben, �ieurbar zu machen,

anfänglichnur gegen einen geringen Zins. Nach
Verlauf der�elben,da das Land einträglichergewor-

den, ward er erhöhtund bei Erneuerung der Con-

trakte auch �chonein Einkauf gefordert, der in der

Folge beträchtlichwar. Dies ging �ofort bis zum
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Anfange des 18. Jahrhunderts, da Krieg,Pe�tund

Wa��ersnothdie Landleute �oheruntergebrachthatte,

‘daß�iebei den Dorfslei�tungen,die �ieübernom-

men, kaum den fe�tge/ehtenZins bezahlen.konnten.

So konnte der Zins in vielen Jahren nicht verän-

dert werden, wodurchex mit der Zeit E
ward.

Daß �ich�oder ur�prünglichePachtzins mit der

Zeit zu einem. Erbzins, wie er jevt von den Lände-

reien des Ellerwaldes — mit Ausnahme weniger
Erbe, die noch von den Eigenthümern�elb�tbenußt

iverden — erhoben wird, gebildet, bekunden die

Contrakte, die von 1650 bis 1702, wo �ieaufhô-

ren, über die Austhuung eines Erbes von dem

Hau�e,alter Markt Nr. 45, mit der Hypothekenbe-

zeichnung Lit, A. L 123. — vormals der Junker-

“oderArthushofgenannt — der St. Georgenbrüder-

\{<haftzugehörig,ge�chlo��enund erneuert wurden.

Nach den�elbenvermiethete die genannte Brü-

der�chafr1650 den 4. Mai die�esErbe von 10 Mor-

gen auf 15 nach einander folgende Jahre für einen

Einkauf von 350 Mk. oder 233 fl. und einen jährli-

chen Zins von 5 M>. p- Morgen, oder — die M,

zu 2 gr. gerechnet — für 33 fl, 10 gr.

Die Brúder�chaftbehielt �ichdarin vor, wenn

der Pächterwährend der Pachtzeit mit Abtragung
der Pacht �aum�elig�eyn�ollte,ihm das Land ab-

zunehmenund es anderweitig zu vermiethen,

41682 ward mit einem andern Miether ein neuer
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Contrakt auf 10 Jahre ge�chlo��en,gegen einen Ein-
kauf von 400 Mk. und einen jährlichenZins von

87. Ml40 Yoder 255
1692 ward dies Erbe der Wittwe des vorigen

Miethers auf neue 10 Jahre, doh ohne Einkauf,
zur BenußzungÜberla��en,dagegen die Miethe auf
40 M>, oder 26 fl. 20 gr. erhöht. Sie übernahm
Dabei alle Lei�tungenwegen die�esLandes, wogegen

ihr, wenn es wieder vermiethet werden �ollte,das

Nâäch�kigungsrechtin der Miethe zuge�ichertward.

Nach Ablauf die�er10 Jahre 1702 ward ein

neuer Contrakt mit einem andern Pächteruntex den- -

�elbenBedingungenge�chlo��en.Dies i�der lebte

Miethscontrakt, der ge�chlo��enworden. Seitdem

i�tder Canon von 26 fl. 20 gr. immer bezahlt, wie

dies das noch vorhandene Quittungsbuch ergiebt,
mit der einzigen Ausnahme, daß bei großenWa��er-

�chädender Canon erla��enworden.
j

Die St. Georgenbrüder�chaftvermeinte 1804,
daß ihr damaliger Zinsmann Jakob Penner an

der er�tenTrift Ellerwaldes nach die�enContrakten,

nach welchen das Land nur auf Miethe, aber nicht
auf Erbpacht ausgegeben war, verbunden �ey,wenn

�tees verlange, einen neuen Contrakt mit ihr zu

�chließen,oder ihr das Land zurückzu geben. Sie

forderte ihn daher dazu auf. Da er �ichaber zu
feinem von beiden ver�tehenwollte, �o�trengte�ie

einen Proceßgegen ihn an. Sie ward aber durch ein

Erkenntnißdes hie�igenkônigl.Stadtgexichts vom
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1: Jul. 1805, unter Auferlegung �ämmtlicherKo�ten,

abgewie�en.Denn weil der Zinsmayn �eitmehr als

40 Jahren ‘im ruhigen Be�ißdes Landes gewe�en,

�ohâtteder zuleßtge�chlo��eneMiethscontrakt die

Natur eines Erbpachtcontrakts angenommen.

Das fônigl,Ober-Landesgericht zu Marienwer-

der änderte zwar unter dem 18. März1808dies

Exrkenntnißdahin ab:
7

daß die klägeri�cheBrüder�chaftnicht, wie ge
“

�chehen,abzuwei�en,vielmehr der Verklagte
und Appellatfür �chuldigzu achten, die �treis

“tigen an der er�tenDrift des elbing�chenEllex-

waldes gelegenen 10 Morgen Sälandesan

die klägeri�cheBrüder�cha�t�ofortbei Ver-

meidung der ge�etzlichenZwangsmittel unent-

geldlich herauszugeben, daß jedochdem�elben

der Regkeßgegen den nichtzugezogenen vorigen

Be�ißer,�owie die�em�eineRechte an dem

�kreirigenLande vorzubehalten und die Ko�ten
beider In�tanzenzu compen�irenwären.

Der Be�cheiddes Revi�oriiaber, welchex den

23, Mai 1809 publicirt ward, be�tätigteganz das

Erkenntnißder er�tenIn�tanz. :

Zu den oben angeführtenUr�achen,nämlich

Ueber�chwemmung, Pe�k,-Krieg und Verarmung
des Landmanns, die viele Bürger veranlaßten,

ihren Zinsleuten in langer Zeitden Zins nicht
zu erhöhen,kam noch 1710 eine neue hinzu. Es

mußtenin die�emJahr, um das Land zuentwä��ern,
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no< zweineue Wa��erabniahlmühlengebauet wer-

den. Denn die wenigen, die damals vorhänden
waren, konnten die Entwä��erungnicht bewirken.

Die Ellerwälder erklärtenhiebei, daß �ie, wenn

nicht durch die Anlage von mehrern Mühlendas

Land trocken gemacht würde,nicht den Zins bezah-
len könnten,und hofften, daß ihnen hiebei die Bür-

ger zu Hülfekommen würden. Die Sache ward

mit der zweitenOrdnung berathen, und die�ever-

langte Vor�chläge,wie ohne Be�chwerdeder Bür:

ger�chaftdas Geld zu dée�emBau aufgebracht wex-

den könne. :

Nun waren damals in Elbing �ehr�chlechteZei-
ten. Die Schweden, unter ren Druck die Bürger
von 1703 an gewe�en,waren eben von den Ru��en

mit �türmenderHänd vertrieben, und die�ehatten

von der Stadt Be�ißgenommen. Die Pe�tvon 1709

hatte noch nicht ganz aufgehört, und der dadurch

gehemmteHaudel und Verkehr war nochnicht wie-

der herge�tellt.
Da�ich hier die Ellerwälder-erboten,die beiden

Mühlenauf eigeneKo�tenzu erbauen, wenn ihnen
die Ver�icherunggegebenwürde,daßwenig�tensin

45 Jahrender Zins nicht erhöhtwerden könne,�o

fam dies Anerbieten �ehrgelegen, und die Bedin-

gung, unter welcher es gemacht war, ward auch in

Rück�icht,daß durch den Bau die�erMühlendas

Land merklichgebe��ertwurde, bewilligt, wobeies

inde��enden Bürgern unbenommen blieb, während
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die�erfunfzehn Jahre dieMiethscontrakte zu er-

neuern.)

Die Zeiten, die hierauf folgten, waren für den

Landmann nicht viel glücklicher.Ob deshalb auch
nachAblauf die�er15 Jahre der Zins nicht erhöht
worden, hierübermangeln die Nachrichten. Den

Bürgern war wenig�tensdas Recht, ihn zu erhd-
hen, niht genommen.

|

1730 trugen zwar die Vor�teherdes Gemeinguts
der Alt�tadtbei dem Rath darauf an, daß es den

Bürgern nicht ver�tattetwürde,�ichbei dem Verkauf
der ellerwald�chenGrund�tückezu näch�tigen, wie

es bisher nach einem Raths�chlußvon 1707 **) ge-

�chehen,weil die Dammarbeit be��ervon Landleuten

als Bürgernverrichtet würde, und baten zugleich
dabei, daß es den Bürgern auh nicht frei�kehen

möchte,den Zins zu erhöhen. Sie wurden, was

das Nâch�tigenbei dem Verkaufe der Grund�tücke
betrifft, be�chieden,daß E. Rath nach der vorigen
Verfa��ungverfahren würde,wobei �iein An�ehung
der Dammarbeit auf die ellerwald�cheOrdonanz
verwie�enwurden; aber über das Ge�uch,daß der

Zins nicht erhöhtwerden �ollte,ward ihnen kein

Be�cheid,"**)vielleicht, weil der Rath es �elb�tein:

�ah,daß zwar die Um�tändeder Zeit nicht �owaren,

daß der Zins, ohne den Landmann zu belä�tiget,

*) Rece�s,caus, publ, de 1710. G. 641.

%*) Rece�s. caus, publ. de 1707. G. 102.

%%»*)Rece�se caus, publ, de 1730, GS. 292.
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erhöhtwerden konnte, ex dies aber nichtaus�prechen

wollte, um nicht einen Eingriff in die Rechte der

Bürger, als Eigènthümer,zu thun.
1736 forderte daher au< der Bürger Jakob

Nenchen von �einemZinsmanne, dem Ein�aßen

Fohann Thorwächter, bei Erneuerungdes

Miethscontrakts auf 12 Jahre einen Einkauf von

42 fl, Die�erverweigerte ihn; es kam zur Klage,
die bei dem Vogtamte ange�trengtund' bei deren

Abuxrtheilungzum Nachtheil des Ein�aßenim Eller-

walde erkannt wurde.
Die Sache ruhte bis 1742, da �iewieder zur

Sprache kam, und die Gemeine �ichüber die Eller-

wälder be�chwerte,daß �iemit dem Zinslande, wel-

ches zu den Häu�ernder Alt�tadtgehörte,ohne Vor-

wi��enihrer Zinsherren eigenmächtigverführen,und

es verkauften und vertau�chten.*) Es ge�chahdes-

halb in den Kirchen eine Publikation, daß �olche

Contrakte, die ohne Vorwi��ender Zinsherrenge-

�chlo��enworden, nicht be�tätigtwerden �ollten.“*)

Hierüberbe�chwerten�ichdie Ellerwälder,weil �ie

nach die�erPublikation als bloßeMiethsleute ange-

�ehenwürden,da doch aus den vielen La�ten,welche

�ietrügen,als Staabsgeld, Damm- und Mühlen-
arbeit es �h ergede, daß �teniht bloße Miether,

�ondernZinsleute wären, wie �iedenn auh über

ihre Länder Contrakte hâtten,�ovon E. Rath be-

m

——————————— ;

*) Recess. catis, publ. de 1742, SG, 198,

Lc S, 200.
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�tätigtworden. ) Sie weigerten �ich,die Damm-

arbeit zu verrichtenund fuchten deshalb den Schuß
des fônigl.preuß,Jntendanten, der �iezwar zur

Ruhe verwies, dabei aber den Rath er�uchte,nâch-
�tensin die�erSache einen be�timmtenBe�chlußzu

fa��en,*) welches auch unter dem 22. Aug, ge�chah,

nach welchem, um den Bürgern ihre Rechteund den

Ellerwäldernthr Eigenthum zu �ichern,mit Geneh-
migung der Gemeine, fe�tge�cßtwurde: ***)

1, das Dominium des Ellerwaldes bleibet der

Bürger�chaft,und könnendie Länder laut Fundation
von 1565 von den Erben nicht getrennt werden.

2, wo VürgerMiethscontrakte haben, die mit

den Landleuten gemachtund feiner Prâ�cription

unterworfenund stato tempore renovirt worden,
wird den�elbenfreigela��en,nah Wohlgefallenmit

ihren Ländern?zu gebahren.
3, wo hingegen documentirt werden kann, daß

keine Miethscontrafte vorhanden, vielmehr dex

Landmann Kaufbriefe von der er�ten,zweiten, drit-

ten und mehrernHändenproducirenkann, verbleibet

es bei cinem Exbzins.
4. wo der Landmann einem Bürger�einen{<ul

digen Zins innerhalb 3 Jahren nicht abgetragen, .

wenn ex darüber be�prochenworden, �o�tehtdem

Bürgerfrei, �ichgerichtlichzu meldenund um Pu-
blifation des Hofes zu bitten,

*) Ll C. S. 287, #5 L C, S. 354. 64%) L C, S, 357,
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Esward die�erBe�chlußden EEllerwätdernatt

fänglichnicht ausgefertigt; die Bürger, die ihn aber
erfahren, drohten nun, ihnen das Land wegzunehmen,
den Zins zu erhöhenund einen Einkauf zu fordern.
Darüber wurden die Ellerwälder unruhig, und

�chicktenDeputirte an die kônigl.preuß, Kriegs-
und Domainenkammer na< Königsberg, die den

Intendanten auftrug, �ieklaglos zu �tellen.Da

die�erihnen aber feinen Bei�tand,lei�tete,�ountex-

warfen �ie�ichdem Rath, baten ihn um Verzeihung
ihrer Wider�eblichkeitund zugleichum die �chriftliche
Ausfertigung die�esBe�chlu��esbeider Ordnungen.“)

Der Rath ließ nun, weil der Raths�c<lußbe-
reits in Vieler Händewar, ihn der ellerwald�chen
Ordonanz, als einen Anhang, bei�chreiben.“Y

Jest i�kder Ellerwald ein Dorf, und jede Trifé
hat ihren Schulzen. Die Schulzen wurden �how
41592 ange�eßt;er muß alfo �hondamals bebauet

gewe�en�eyn. Die Einrichtungen, die in dem�elben.
gemacht �indund die ganze Verfa��ung- de��elben
gründet�ichtheils auf die 54 Artikel, die demNath®-
�chlußvon Austheilung der Erbe 1565 beigefügt
�ind,deren oben S. 232. gedacht i�,theils auf die

Ordonanzen, die ihm in der folgenden Zeit vom

Rath ertheilt wurden. Die er�tei�tvon 1604, die

hernach ôfters revidirt und zulezt 1754 unter dem

Zitel: Dorfsordnungdes Ellerwaldes, gedruckt i�.

*) 1c. GS. 439 und 440, ®) 1. e. GS. 587-

16
:
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Es �indau dex er�tenSrift 30 Hôfe3 Kathen,
gziveiten9.39 Ls

dritten » 56 #3 -

vierten - 51 + Ll -

fünften - 40 o 4

zu�ammen216 Hôfe12 Kathen,
Von den Höfenwerden 162 von Lutheranern und

54 von Mennoniten be�e��en.
So lange Elbingunter polni�chemSchußze�tand,

ward auf die oben angeführteBedingung, unter

welcher�owohldie Wie�enmorgen,als die 10 Mor-

gen im Ellexwalde, das Säland genannt, den

Häu�ernder- Alt�kadtzugetheilt worden, nämlich,
daß die�eLändereiennicht von den Grund�tücken,

zu welchen �iegehôren,abgenommen und für �ich

verkauft werdenkönnten,�trengegehalten.
Bald nach der preußi�chenBe�ißnahmederStadt

aber wurden einigeKämmerei-Grund�tücke,zu wel-

chen Land gehörte,ohne da��elbeverkauft, da die

Kämmerei es von ihnen abnahm und für�ichbehielt,
wiewohl bei andern das Land dabei gela��enund �ie

mit dem�elbenverkauft wurden.

Da 1784 mehrere Kämmercihäu�er,zu welchen
- Land radicirte, verkauft werden �ollten,�othat der

Magi�tratden 11. Oftober der we�kpreußi�chen

Kriegs-und Domainen-Kammer den Vor�chlag,daß

beim Verkauf die�erHäu�erzu�ammtdex Nußung

der dazu radicirenden Pertinenzien dem Grund�tü>k
ein den jahrlichen Revenüen dex lestern gleichkoite
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mender Canon aufgelegt werden möchte,der auf

dem Grund�tückhaften bleiben, und außer welhzemt,

das-durch die Licitation be�timmteKaufpretium für
das Haus�elb�kerlegt werden müßte.Durch die�es

Mittel würde die Kämmereicin be�tändigesGefälle,

de��enSicherheit das Haus und die Pertinenzien
�elbgewährenwürden,behalten und �ichdennoch
des oneris refectionis dic�erHäu�erent�chlagen,\o
ivie dadurch die Lagerbücherder Pertinenzien in der

bi8herigen Ordnung bleiben würden, �odaß die

Be�igerder erkauften Häu�erzugleich die Eigenthü-
mer der Pertinenzien werden würden.

Die we�kpreußi�cheKammer re�cribirteunter
den 23, Oktober 1784 hierauf: daß die Häu�ermit

Pertinenzien ohne die�elbengegen einen jährlichen

Grundzins und ein haar zu erlegendes Kaufgeld

¿um Verkauf, die Pertinenzien aber zur Erbpacht

ausgeboten werden �ollten.

Dagegen antwortete der Magi�tratden 4. Ja-
nuar 1785, daß die zu den Häu�ernder Kämmerei

radicirenden Ländereien im BVürgerdorfEllerwald

{hon auf Erbcanons, gleich den übrigenBürger-
ländern da�elb�t,qusgethan wären; daß al�oin Be-

tracht der�elbenkeine weitere Austhuung auf Erb-

pacht Statt finden könne,und es al�onur in Be-

tracht der�elbendarauf ankomme, ob. der Canon

von die�emellerwald�henLande der Kämmerei z#

re�exvirenoder dem Käufer des Hau�esgegen dei

1622
:
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Der gäâmineteizuipulivendenCaitott mit duUber-

la��en�ey.
Was aber die zu den gedachtenKämmereihäu-

�ernradicirendenBürgerwie�enbetreffe, �oliegen

“�olchein der Communität und im Gemenge hin und

wieder in den ver�chiedenenLô�ernder �ämmtlichen

alt�tädt�henVürgerwie�en,und �owie die Vor�te-

her des Gemeinguts der Alt�tadt‘davon die Vor-

und Nach)weidebenußzen,�ounterhalten �ieauch die

“�ämtlichenGräben und Wallungen der�elben,

Diefe einzelnezer�treuteWie�enmorgenan be�ondre

Erbpächterauszuthun, würde alfo, da vielfältige
Streitigkeiten zwi�chender gedachten Communität

oder deren einzelnenGliedern und den Erbpächtern
daraus ent�kehenkönnten, nah un�ermBedenken

nicht rath�am�eyn.Und da die�eWie�enbisher
jährlichan den Mei�tbietendenmit Vortheil für die

Kämmerei bei der Concuxrenzder Liebhaber vet-

pachtet �ind,�okâme es in Betracht der künftigen
Nußungder�elbennur auf die Be�iimmungan: ob

die Kämmerei bei dem Verkauf der Häu�er�ichdie

Nußungder Wie�envorbehalten �olle,oder ob �olche
den Käufernder Häu�ergegen de�tohdhern jährli-

chen Canon zu überla��enwären.

Die we�tpreußi�cheKammer ent�chiedfür das

Ießteve,und die Kämmereihäu�er,die damals ver:

fauft wurden, wurden mit allem dazu gehörigen
Lande verkauft.

Daabex 1803 das Kämmereihagus,LSAHoms
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mel�traßeNr. 19. (A. L 28.), zu welchem30 Morgen
Säâland und9 Wie�enmorgengehörten,verkauft wer-

den �ollte,�otrug der Magi�tratbei der we�tpreuß.
Kammer darauf an, es ohne Land verkaufenzu können.

In dem Berichtvom 7, März die�esJahres heißtes:

1. Die Vorfahren hâtten{hon Kämmereigrund-
�tückeohne Land verkauft, ohne Wider�pruchder

Bürger�chaftund ohne daß dies für andre Bürger-
erbe zur Folge hâtte gezogen werden können,

2. daß von die�emGrund�tückdas Land abge-
nommen werden möchte, dazu �epdie�exGrund:

Nach einer Fractionstäbelle von 6 Jahren hâttedas
Land jâhrlih 104 Réthlr.52 gr. 9 yf. eingebracht.
Dies zu Capital gere<net hâtte die Taxe des ganzen
Grund�tücksauf 3591 Rthlr. 60 gr. erhdhet, welche
die Käufer von der Acqui�itioneines baufälligen,in
einem Winkel der Stadt — auf der Hommsl —

ge-

legenen Hau�es�ehrabge�chre>thaben würde,in-

dem cin Kaufmann ein �olchesCapital lieber im

Handel anwendet, als im Ankauf eines Hau�es,
de��enSäland von Bauern mit Häu�ernund Schey-
nen bebauet i�tund de��enZin�enohne darüber vor-

handene Documente fixirt geworden �ind,und zur
Acqui�ition�olcherWie�en,welchein der Communiz

tât �ammtlicherBürgerwie�enzer�kreuetliegen, de-

xen Benußung al�odem Herkommen eines im Ge-

menge liegenden Landes unterworfen i�, Dagegen
nugt die Kämmerei die�e9 Wie�enmorgendurch
jährlicheLicitation zum Heugewerbe �ehrgut, in
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wel<herVor�tädterund Landleute �ichüberbieten,

und die immer mchr zunehmendeZahl der Pferde

' lôßtchereine Steigerung als ein Fanendex Heu-

prei�eerwarten.

Auf die�enBericht des Magi�tratsward das zu
ficli Hau�egehörigeLand von dem�elbenabge-
nommen, der Kämmerei vorbehalten und das Haus
ohne Land den 9. Februar 1803 verkauft,

Und da in dem�elbenFahr das Kämmercihaus

Heil.Gei�f�traßeNr. 17. (A. L 43.) auf Erbpacht

ausgethan werden �ollte,�omachte der Magi�trat
bei der den 6. December ange�telltenLicilation

gleich die Bedingung, daf das zum Hau�eradi:

cirende Wie�en- und Sâland nicht mit verkauft

_“ayerden, �ondernein Eigenthum der Kämmerei

bleiben �ollte.Die bisherige Miethe von 56 Rthlr.
60 gr. ward als Canon fe�tge�ezt.Währendder

Licitationer�chienendie Vor�teherdes Gemeinguts/
der Alt�tadt,unterbrachen �ieund prote�tirtenwider

die Bedingung, daß das zu dem Hau�eradicirende

LWie�enlandnicht mit verkauft werden �ollte,inden

‘�ievorausfehen könnten, daß dies Folge bei der

Bürger�chaftnach �ichziehen könnte,da mancher

Bürger über �einLand auch disponiren würde,wo-

dur< große Unordnungen in der Communitätent

�ehenmöchten. Sie baten al�o,daßdas Land mit

dem Hau�ezugleichverkauft würde. Der Magi�krak
aber ließ dies nicht zu, und es ward deswegen eil

neuex Licitgtionstermin auf den 4. Januar 1504 al
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ge�eßt.Den Bor�teherndes Gemeinguts antwor-

tete er: Es falle in die Augen, daßnichts natürlicher
und der Ordnung gemäßer�ey,als daß, da der

Zins vom Hau�e,der zum Erbpachtscanon ange-

nommen, fernerhin zur Kämmereika��efließe,die�elbe

auch fernerhin den Zins und die Miethe von dem

dazugehörigenWie�enlandeerhalte. Wie Jrrungen

hiedurch in den Regi�ternent�tehen�ollten,�eynicht

einzu�ehen.Und �oward in die�emDermin das -

Haus ohne Land für den angeführtenjährlichzu

erlegenden Canon und für einen Einkaufspreisvon

2516 Rthlr. 60 gv. verkauft.
Die damaligen Bürgerälte�kennahmen q zwar

der Sache der Vor�teherdes Gemeinguts an und

�upplicirtendeswegen hei dex we�tpreußi�chenKam--

merz �iewurden aber abgewiefen, und exhielieu der

31. Januar den Be�cheid;Es �eydem Begriff von

Städten ganz entgegen, daßBürger außer der bür-

gerlichen Nahrung auch Landwirth�chafttrieben.

Daher wäre �chonin mehrernStädten, die �ich

mit Elbing in gleichem Falle befunden , die Dren-

nung der ländlichenGrund�tückevon den Vürger-

häu�ernnachgegeben, und die Erfahrung hätte be-

wie�en,daß Landescultux und Bevölkerung dadurch

gewonnen hätten,
So ward hierauf bei dem Verkauf aller Häu�er,

die der Stadt oder den milden Stiftungen gehörten,

verfahren. Das dazu radicirende Land ward davon

abgenommen und der Kämmerei oder den milden
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Stiftungenzurückbehalten, und �ieohne da��elbe

auf Erbpachtausgethan odér verkauft. Hiedurch
Hat die Kämmerei 137 Erbe Säland zu 10 Mor-

gén,oder 136 Morgen200 []Ruthen, als Erbpacht
länd und 433 Wie�enmorgenzum Eigenthum er

Halten.
Das Dominium überdie Grund�tückeim Eller-

walde, welches nach dem oben S. 240, angeführten
NRáths�chlußvon 1742 den Bürgern, als Erbzins-
Herren, zu�tehet,wird auh noh bei dem Verkauf
Dderfelbenre�pektirt,indem kein ellerwald�<hesGrund-

Fudd ohne Con�ensder Bürger, die ihreErbe darin

Haben, verkauft werden kann.

1830 i�zueë�eine Ablô�ungdes Erbzin�esna<
Der Ablö�ungs-Ordnungvom 7. Jun, 1824 vorge-
Xommen. .Da nach $. 29. der�elbenfe�tge�eßti�t,
daß, wenn Erbzin�eabgeld�etwerden, die�eals Ca-

pital zu 4 Procent ange�chlagenwerden �ollen,�o

ïft in Gemäßheitdie�erge�eßlichenBe�timmungvoit

Dem hie�igenStipendien�tift,welches ein Capital in

dem Grund�tü>kim Ellerwalde Lit. C, V. 10. �tehen
Hafte, welches bei der Subha�tationihm zugefallen,
der Erbzins de��elbenan die Grund�tückein der Alt-

�fadtLit. A. I. 248. und 495. als Capital zu 4 Pro-
cent ausgezahlt und dadur< das Stipendien�tift
Be�ißer die�esCines ohne Erbzins ge-
worden.

Die Heide, Bei Neukir< war cine Fichten-
Heide, der Stadtkämmereizugehörig,die 1799 aus-
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gerodet wurde, *) Nach einer vamals vorgenomme-
nen Verme��unghielt dies For�trevier6 Hufén, 16

Morgen, 21 []Ruthen magdeb. Es ward ge�chont,
um haupt�ächlichbei den Bauten am Damme oder

Bei Ausbrüchender Nogath dasHolzdaher zu nehmen.
So wenig aber hiezu von Seiten der Stadt darin

gehauen wurde, �o�ehrward es be�tohlen.Die�e
Holzdiebereiennahmen in den leßten Zeiten, weil
die umliegenden leeren Sandgegendenin Fihthorft,
FriedrihSberg, Neukirh und Moosbruch durch
Käthner , die �ichda�elb�tan�aßien,immer mehr
angebauet wurden, �o�ehrüberhand,daß �ieden

Magi�trat1798 veranlaßten, von dem Kämmerei
för�terGraff in Shönmohrein Gutachten zu for-
dern: ob es nichtrath�amerwäre, die�enjetzt �chon
unbeträchtlichenFor�kzum Ausroden verkaufen zu
la��en,als ihn no< längerzu erhalten. Er berich-
tete unter dem 21, Februar, daß die�erFor�tauf
keine Art erhalten werden könne, und es daher
rath�amer�ey,das wenige Holz, welches �ichdarin

noch befindet,zum Be�kender Kämmerei zu verkau-
fen und das Land auf Zins an die umliegenden
Käthner auszugeben.Denn an Nachwuchswäre

hier nicht zu denken, die Leute wären zu verwildert,
ließen �i<niht bändigenund brauchten, wenn �ie

®) Gottfr. Zamel nennt �ieno< 1660 ein junges
Fichtenwäldchen.Sie muß al�odamals noch nicht
lange angepflanztgewe�en�eya,
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‘beiDieb�tählenertappt würden,Gewalt, Selb�t
an den Tagen, wo er mit den des Dieb�tahlsAnge-

flagten zu Rathhau�egewe�en,wäre von Andern
ge�tohlenworden. Und die Nähedes For�tes,an

welchem und in welchem �iewohnten, vereitele alle

Auf�icht.So werde das Holz immer weniger, und

‘da nichts zuwach�enkönne,�omü��eder For�tzu-

leßt ganz eingehen. Der Holzbe�kand�ey3596

Stämme, die in Klafter ge�chlagen1154 Klafter
geben würden, welche nach der For�ktaxeauf979

Rthlx. 28 gr. zu würdigenwären.

Der Magi�trattheilte dies Gutachten unter dem

96. Februar 1799 der we�tpreuß.Krieges- und Do-

mainenkammer mit, trat dem�elbenbei und trug
darauf an, das Holz die�erHeide zum Be�tendex

Kämmerei verkaufen zu können, Dies ward gench-
migt und unter dem 1. Mai 1799 von dem Mini�ke-
rium be�tätigt.

Der lebte Licitationstermin zum Verkauf des

Holzes ward hierauf auf den 30. Jul, ange�eßt,
Dem Kämmereiför�terGraff �chiendie�eZeit
hiezu nicht vortheilhaft, weil �iein diez Heuerndte
falle, auh im Sommer niemand dringende Holz-
noth habe und �lug daher vor, den Dermin in den

November zu �ezen. Dex Magi�trataber ließ es

dabei, weil er befürchtete,daß, wenn der Verkauf

er�tum Martini �eyn�ollte,der grôßteTheil des

Holzes ge�tohlen�eynwürde, So ward das Holz
1799 den 30. Jul. und in den �echsdarauf folgen-
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den Tagen verkauft, und es wurden daraus 3701
Rthlr. 30 gr. gelöfet. Das ausgchölzteLand ward

er 1802 auf Erbpachtauszgethan, da ein Publi-
kandum erging, daßdie, welche hier Land in Erb-

pacht nehmen wollten, �ichden 11. März melden

�ollten.Es meldeten �i124, denen Plâße theils

zu Bau�tellen,theils zu Gärten angewie�enwurden.

Der davon jährlichzu entrichtende Canon, welcher

nach cinemDirektorialre�criptder Kämmerei zufallen

�ollte,ward auf 13 gr. preuß.von der [JRuthe ge�etzt.

Zu Bau�tellenwurden mehrentheils Z Morgen aus-

gegeben, weil die Anbauer, wenn �teeine Kuh hiel-

ten, �oviel Land mit der�elbenbemi�tenkonnten. i

Die Regulirung die�erganzen Sache verzog �ich

�ehrlange. Er�t1826, da vorher das ganze Derrain

neu úüberme��enworden, wurden die Erbver�chrei-

bungen ertheilt, in welchender Einkaufspreis von
der []Ruthe auf 1 Sgr. be�timmtwurde, und der

Canon von 2 Sgr. vom 1. Jun. 1804 bezahlt
werden follte.

Indie�erZeit hatten �ichno< mehrere Anbauer
-

gemeldet, �odaß alles von der ausgehölztenHeide
in Erbpacht auLgegebeneLand 49 Morgen 88 Ruthen

culm. betrug, wovon ein Canon von 242 Rthlr.
9 Sgr. 1 Pf. an die Kämmerei entrichtet wird.

Der Pfeil. Er i�ein bei der Stadt gelege-
nes Weide�tück,fängt�ichan der rothen Bude an,

und. er�tre>t�ichbis an Terra Nova. Am Anz

fange und Endede��elbenwaren zwei Häu�erer-
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bauet, die Pfeilhâ u�er genannt wurden. Das

eine �andan dex Stelle der ypothen Bude,

deren �chon1521 gedacht wird; das andre lag

dem Bollwerk gegenüber,nah dem Haff zu, nicht

weit vom Kruge im Bollwerk, Beide wurden im

Kriege 1627 von den Polen abgebrannt. Das

leßtere i�nicht mehr erbauet worden.

Zamel meint, daß der Pfeil davon den Namen

erhalten, weil er nur einen Pfeil- oder Steinwurf

von den Häu�ern,die no< zur Stadt gehören,

entlegen i�t.D Es fann aber auh die Gefßalt

die�esWeide�tücks,da es �ichzwi�chendem Kraphol

und dem Elbing, wie ein Pfeil ausbreitet, indem

‘es er�t�pisi�tund dann breiter wird, zu die�er

Benennung Veranla��unggegebenhaben.
Er wird in den Bürger- und Herrenpfeil

abgetheilt. Der Bürgerpfeil hält 9 H. 225 M.

994 R.z; der Herrenpfeil 10 H. 13 M. 33 R.

Zwi�chenbeiden i�ein Wall, der zu beiden Seis

ten Gräben hat. Der zunäch�tan den Bürgerpfeil

an�toßendeTheil des Herrenpfeils wird Wilm-

�ons-Pfeil genannt.
Dex Bürger - und Herrenpfeilwaren in alter

Zeit ein Werder, welcher dur< die beiden Arme

*) Er �chreibtdavon in dem Epigramme Epulum curale

Enuthalii :

Illa, (pascua) quod urbanis spatio sínt dissíta tectis,

quod missì est lapidis, quem fortior impulit armus»

a lapidis jactu nomen Éecere priores»
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‘ves Elbings, der �ihan der rother Bude theilte,
und dann dur<h �iein's Haff ausfloß, gebildet
wurde. Der eine Arm fließt noh in’s Haff, und

heißt der alte Elbing, der andre, der jet
Kraphol heißt und durch die Schleu�ein die

Nogath fließt,ward vormals dex neue Elbing

genannt. Er floß läng�tdem Hexrenpfeil auch
in?s Haff. Auf einer alten Charte, von dem Bür-

germei�terF�rael Hoppe gefertigt und jeßtdem

Gemeingut der Alt�tadtzugehörig,i�kder Ausfluß

de��elbenins Haff unter dem Namen: die alte

Fahrt verzeichnet. Sein ehemaliges Bette i�tauh

noch an dem hier �tehendenSumpf, der �i<bis

mehrentheils an's Haff er�tre>t,zu kennen,
Der Bürgexrpfeili�wahr�cheinlißvon dem

Hochmei�kerBurchard von S<hwanden 1288

durch das Privilegium, de��enin der 2. Abtheilung
des 3. Bandes dex Be�chreib.von Elbing S. 11,*D

gedacht i�t, der Stadt ge�chenktworden. Es

heißt darin: „Auch geben wir den Värgern den

*) Die Angabe in der 2. Abtheilung des 3. Bandes

der Be�chreibungvon Elbing S. 12, die �ihauf
S. 336. des 1. Bandes bezieht, nah welcher der

alte Elbing übee den Herrenpfeil in den neuen ge--

flo��en,die i< in den Manu�cripten, die ih hiebei

benußt, gefunden habe, i�tal�ohiernach zu berichtigen.
=) JTch. bin hiex no< der Meinung derer gefolgt,

die behaupten, daß niht dex Bürger- �ondernder |

Herrenpfeil damals dex Stadt ge�chenktworden.
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halbenWerder, der da heißtder alte Elbing“,

das i�t,die Hâlfte von dem Werder, welcher, wie

ebenangeführt,durch die beiden Arme des Elbings

gebildetwurde, und in welchem der Bürger- und

Herrenpfeilliegen. Dex Herrenpfeilkann aber unter

die�erSchenkung nichtgemeint�eyn.Denn er war

damals noch nichtdur<gâitgigurbares Land,weil das

Haff damals noch nicht �oweit, wie jeßt, zurückge-
treten war. Nun wird in der angeführtenSchen-
fungsurfunde von 1288 ausdrücklicherwähnt,daß
der Hochmei�lerder Stadt eine Vergütigungfür ben

großenSchaden geben wollen, den �iebei einem

tach Erwägung der Um�tändeaber, die ih nun

hier anführe, und be�onders,weil der Bürgerpfeil
niht in den Grânzenliegt, wodur< im Fundations-

privilegium’von 1246 das der Stadt ertheilte Gè-

biet bezeichnet wird, al�oniht na<zuwei�eni�t,
wie er an die Stadt gekommen, trete ih jezt dencn

bei, die unter dem 1288 der Stadt ge�chenktenhal-
ben Werder den Bürgerpfeilver�tehen. Den Her-
renpfeil erhielt die Stadt er�tdurch das Ca�imitr-

\<e Privilegium von 1457.

*) Diejenigen, welche na< Dusbuxrg Chron, Pruss,

Pars Lil, Cap, XVI die er�teBurg, die vor Erbauung
dex Stadt errichtet wurde," auf den Pfeil �etzen,

-

berufen �i<vorzüglih auf die�esPrivilegium, in

welchem uur 50 Jahre: hernach, als die Burg ge-

gründetword},der Theil des Pfeils, wo �ieerbauct

gewe�en,noh na<hMr das alte Elbing ge-

nannt wird,
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neulichen Brande, bei welchemer �elbgegenwärtig
gewe�en,erlitten hätte, Ein noh nicht brauchbares
Land wäre daher hiefürein �chlechterEr�aßge-

we�en,
Von dem ganzen Pfeil hat der Rath 1574, da

George Braun Vogt war, der Bürger�chaft
den halben Pfeil zur Weide gegeben, und davon

heißtdie�erDheil des Pfeils auh der Bür gerpfeil.
Er ward, �olange Elbing unter polni�hemSchuße
�tand,von dem Vogt, dem Redner der Bürger�chaft
und vier Bürgern,die der Rath erwählte,verwaltet,
und in der rothenBude ward alle Fahr im Som-
mer ein großes Ga�tmahlgehalten , welchesder

Vogt verau�taltete,wozu der Rath und die Vor-

nehm�tender Bürger�chafteingeladen wurden. D
Die Anzahldes zur WeideaufzunehmendenVie-

hes war auf 500 Stück ge�est.Jeder Bürger hatte
die Freiheit, eine be�timmteAnzahl Vieh zu einem

fe�tge�telltenWeidegeld auf den Pfeil zu bringen.
Wenn hiedurch die fe�tge�etzteAnzahl nicht erfüllt
wurde, fo ward auh Vieh von den Vor�kädtern
oder Landleuten des elbing�chenGebietes und nach
die�enau von Fremden aufgenommen.
Cpm

*) Das oben angeführteEpulum rurale Eathalii, wel-

<es Bamel be�chreibt,war ein �olchesfe�tliches
Mahl, welches 1616 der damalige Vogt Sigmund
Meienreiß, den Zamel Eaothalins (ein herrlicher —

Ga�tgeber)-nenut, in der rothen Bude gab,
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Ueber die Einrichtungdes Pfeils �indvon Zeit

zu Zeit Ordonanzen bekannt gemacht. Die âlte�te,

die mir vorgekommen,i�tvon dem damaligen Vogt,

Sigmund Sieffert, der 1746 als Bürgermei-

�erge�torben,publicirt. Sie befindet �ichnoch im

_rathhäuslichenArchiv, von ihm 1709 den 24. Mai

eigenhändigunter�chrieben,in den Grüb nau�chen

Sammlungen in Nr. 8. S. 519.

Eine andre Pfeilordonanz, die auh ge�chrieben

und von dem Vogt George Rogge 1717 den

15. Mai unter�chriebeni�t,i�in der Convenfs-

halle des Jndu�triehau�esbefindlich.
Die lebte, die unter polni�cherHoheit aus8gege-

ben worden, i�gedru>t, und ein Exemplar davon

in den angeführtenGrübnau�chen Sammlungen
in Tom. IX, a. Nr. 25. vorhanden. Jahr und

Datum�ind darin offen-gela��en,damit die�e,wemt

die Ordonanz von Zeit zu Zeit auLgegebenwerden

�ollte,eingetragen werden könnten. Sie i�die�e:

„BRund und zu wißen �ephiemit Jeder-
männiglichen,in�onderheitdenen �ohieran gelegen,

Demnach etlicheJahreher allerley Klagen eingekom-

men, daßder Bürger-Pfeilwider löblichenGebrauch

voriger Ordnungen mit vielem frembden Vieh übers

trieben worden, und �olcheshaupt�ächlichdahero ge-

kommen, daßmancher nicht �owohl �eineigen , als

vielmehr frembd Vieh unter �einemNahmen , und

¿war in ziemlicherAnzahl, ja wohl 15. bis 20. Stück,

aufgebracht,da ex doch nichtmehr als 4, frey gehabt.
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Dahero es ge�chehen,daß nicht allein mancherBür«
ger zurück�tehenmü��en,und �eineigen Vich nicht
aufbringenkönnen,�ondernauch die Weydederge-
�taltübertriebenworden, daß das Vich oftmals
magerer herab gekommen, als man es hingebracht.
Wann nun aber der Bürger - Pfeil gleihwohl zur

. Wepde �ämtlicherBürger�chaftfrey gegeben wor-

den, als haben die Herren Elte�tenE. Ehrb. prælen-
tirenden Gemeine in ihren gewöhnlichenZu�ammen-
künfftenwohlbedächtigdahin getrachtet , und be-
\chloßen,daß den vorigen Ordinanzen gemäß,ein

jeder Bürger Alter Stadt Elbing nicht mehr als 4.

Stück �eineseigenenViehes aufzubringen berechtiget
�eya�oll.Und �oll�olches�ofort bey Abtheilungdex.

Zettul dem Herrn Vogt bey bürgerlichemEyde, und

Gewi��en,ob es �eineigen oder frembdes �ey,ange-

deutet werden, damit er de��enNachricht haben, und

unter�cheidenkônne,wie viel ein jeder aufgebracht,
Weil aber die Weyde von einem Pferde mehr, als

von einem Rind-Vieh verdorben wird, als i�tzugleich
für gut befunden, und be�chloßenworden, daß ein

jeder Vürgér der Alten Stadt, für 1. Pferd 45.

Gro�chen. Für ein Rind-Vieh 40. Gro�chen.Für
einen Jährling oder Hockling 40. Gro�chen,zahlen
foll. Wollte er aber über die ihm frey gela��ene
4. Stück,jedoch�eineseigenenViehes, mehr aufbrin-

gen, mü��eer für ein Pferd 3. Gulden, für ein Rind-

Vieh 30. Gro�chen,und für ein Jährlingoder Hock-
ling 2. Gulden bezahlen. Diejenigen�oau��erhalb

:

“17
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‘der Ring - Mauer auf den Vor�tädten‘wohnen,

gleichwohl[ aber zu Bürger-Recht�ißen,werden, wie

vor die�em,2. Stück,und zwar Pferdeà45. Gro�chen,

und Rind-Vieh à ‘40. Gro�chen‘zu genie��enhaben,

�o�ieaber úberdie�esein mehreres aufbringen, alles

gleich ‘den Vor�tädternzahlen; Die�e‘aber, ‘wie

auch alle und jede Beywohner, neb�tden Bauren

Elbing�chenGebieths-werdenfür 1. Pferd 4, Gulden,
“

für ein Rind-Vieh 3. Gulden 10. Gro�chen,für 1.

Hockling2. Gulden: Ein Frembder aber, fo ja noch
etwas ‘aufzunehmenwäre’, für 1. Pferd 5. Gulden,

für ein Rind-Vieh 4. Gulden, für 1. Jährling3.

Gulden, für 4. Hokling 2. Gulden 15. Gro�chenzu

zahlen �chuldig�eyn; Hierne<���olldem Pfeil:-Knecht
das gewöhnlicheGebühr,nehmlich 3. Gro�chenà

Stúck Vieh, wenn es aufgenommen, und 3. Gro�chen

wenn es abgenommen wird, ohne Aus�tellentrichtet
werden. Hiebey aber werden �olchePferde, welche

zu täglichemBrauch benöthiget,und mit Hu�f-Ei�en

heleget, ‘hiemitgänzlichunter�aget,weil die Weyde

durch das �teteAuf: und Abjagen nicht allein ganz

und gar vertreten und-verdorben, �ondernauch die

Rücken und Brücken, als auch die Fähre vernichtet
“und �chadhaftgemachet werden.  Fmgleichen wird

auch denen Leuten, welche ihre Kühedarauf haben,
und täglichdie�elbenmel>en, exn�tlichund bei harter

Straffe verbothen, ‘die Kühe nicht, wie es vorhin

mißbrauchef,zu�ammenmit den Pferden zu treiben

und zu jagen,�ondern�iejedwedes an �einemOrte,



<II

wo es gehet und weydet, zu mel>ken,und die Weyde
nicht unnüs zu zertreten, gehalten �eyn. Wann

auch Klagen einkommen, daß Jungens, Knechte,
Weiber und Mägde,welche von ihrer Herr�chafftzu

melken ausge�endet,bei Nacht-Zeit auf dem Pfeil

allerley Lerm, Ueppigkeit, gottlo�esLeben betreiben

und führen; Fmgleichen ohne des Pfeil:Knechts
Borwi��endas Vieh von einem Stücke des Pfeils
auf das andre zu bringen �i<kühnli<unter�tehen:

'

Als wird ein jedermann verwarnet, �i<de��enzu

enthalten , �il, ehrbar und frontm zu leben, bey
Straffe des Hals - Ei�ens,worauf der Pfeil: Knecht
zu �ehen,und �olchesder Obrigkeitvermelden wild.

Es wird auch der Pfeil-Knecht Acht haben,wenn

ein Stück Vieh �owohl von Pferden, als in�onder-

heit Rind-Viehabgenommen wird, damit von ande-

xen Weyden nicht ander, oder auh gar verdächtig
Vich dagegen aufgebracht, und die gan6e Weyde
dadurch verdorbenwerde; AuchUnglückzu verhütet,
-daß Niemand frembde Hunde mit auf den Pfeil brin-

gen môge:und wie diejenigen, die ihr Rind - Vieh

auf den Pfeil gebracht haben, documentiren mü��en,
vorgängig bevor �ieZettul und Freyheit erhalten,
daß ihr Vich ge�undund mit keiner Kranckheit vers

mi�chetgewe�en;Al�owird einem jeden hiemit die

Freiheit gela��en,dem Herrn Vogt zu melden, ob ex

auf das andere Vich, das mit auf den Pfeil noch foll
aufgenommen werden, etwas zu �agenhabe. Möchte
nun befundenwerden, daßwider des HerrnVogts

47 A
:

aie
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Su odergegenwärtigeIntimation frembdes
fúr BürgerVich ange�agetwäre,oderwider die�e

Publicationmuthwillig gehandeltwürde:Als wird

der Pfeil:Knechtverbunden �eyn,da er irgend ein

Mißtrauenver�pühren,oder Nachricht habenwürde,

dem Hexrn Vogt und Vor�teher�olcheszeitig anzu-

melden, welche dann, wann nachgenauerUnteèr�u-

chung bey der HuldigungUnter�chleiffbefundenwers

den möchte,überdieZettul-Gebührdas Verbrechen
nah Befinden. mit �{wererStraffezu ahndénwif

fen werden, in�onderheitwider diejenigen,‘welche

unge�undes,anu inficirten Orten. gegangenes und

-an�teckendesVieh aller Præcautionohnerachtet,auf
die Pfeil-Weydezupra&iliren�ichunter�tehen�ollten.

Wornach �ichal�oein jeder zu richten, und für

Schaden zu hütenwi��enwird, “

Datum Elbing den Anno

Fn allen die�enOrdonanzen,die �olange als

Elbing unter polni�chemSchuke�tand,galten, i�

das Weidegeld, auch nichteinmal für das Vich der

Nichtbürgerund Fremden, erhöht.Nachdemrath-

hâuslichenReceß von 1759S. 376. fand inde��en

doch — abex nur auf eine Zeit lang — eine Erhô-

hung Statt, ob auchfürBürgervieh,i�tzu bezwei-

feln., da der Vogt und die Aelte�tender Gemeine,

die nicht \o leicht den Bürgerneine neue La�tauf-

legen ließen,\elb�tdarum bei dem Rath anhielten.

Die Veranla��ungdazu war die�e;Es �olltedas
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von der Stadt für 1000 �.ver�cßteSilber einge-

1ô�etwerden, und es war eine neue Schlangen-

�prúgefür 400. �.ange�chafft.Hier fuchten nun.

der Vogt und dieAelte�kenbei dem Rath um die

Erlaubnißnach,.einCapitalaufnehmenzu können,

um �owohldas Silber.einzuld�enals die Sprüte
zu bezahlenund die Unterhaltungder�elbenzu be�or-

gen, und baten den Rath, eS zu erlauben, daß fie

die von ihnen auf dem.Pfeil nah dem erhöhtenFuß

eingeführteWirth�chaftfort�ezenkönnten,um die

re�tirendenZin�endesCapitals und die�es�elb�tab-

zutragen, welches der Rath au< �olange, bis es

abgetragen �éynwürde,ver�kattete:
*

Nach den hier angegebenenSägen ward- das

Weidegeld bis zur preuß.Be�iznahmeder Stadt.

erhoben. Nachder�elben.ward es durch ein Kam-

anerre�criptvom 3: Mai 1773erhóhtund für Bür-

gervich von einer Kuh auf 1 Rihtr..30 gr., und von

einem Och�en,Hockling,Kalb, Pferde und Faährling

guf 1 Rthlr: ge�est. Dabei ward verordnet, daß

es jedem Bürger nur erlaubt feyn�ollte,2 Stück

Vich für die�esWeidegeld auf dieWeidezt bringen.

Von Nichtbürgernwurden keineOchfénaufgenom-
men. Für Küheund Pfèrbe zahlten �eanfänglich

nur das dopuelte Weidegeld, was Bürger erlegtert,

welches abex von Zeitzu. Zeiterhöhtoder auch wie«

der herabge�éstwurde.- 1812 ward es für Kübe,

Pferde, Hocklingeund Fährlinge auf 5 Rthir. und

für Kälber und Fohlen auf 3 Riplr. ge�elßt.



262

1826 ward auh mit Genehmigung der Stadtvers
ordneten das WeidegeldfürBürgervieherhöht,und

fürKühe,Och�en,Hocklinge,Pferde und Jährlinge
auf 2 Rthlr., fürKälber auf 1 Rthlr. ge�etzt.

Da im Sept. 1827 der Etat der Kämmerei für
1828 entworfen werden �ollte,�oerhielt die Calcu-

latur, um die Einkünfteder Kämmerei,die überall

ge�chmälertwaren, zu verbe��ern,vom Magi�krat
den Auftrag, das Weidegeld auf dem BVürgerpfeil
für Bürgervich— denn in den leßtenJahren war

"von Nichtbürgernnur wenigVieh aufgegeben—zum

Be�tender Kämmerei zu höhernSäßen anzunehmen,
Sie machte hiezu den 5. Sept. den Vor�chlag,daß
das Weidegeldauf dem Bürgerpfeilnach Verhältniß

der übrigenKämmerci-Ländereienin der Art erhoben
werden möchte,daß in dem�elbenund in dex Befug-
ni zu weiden zwi�chenBürger und Nichthürger
weiter kein Unter�chiedStatt fände, wobei �iein-

de��enbemerkte, daß, wenn gleichalles übrigeVieh
der Bürger hin�ichtsdes Weidegeldes nachdem

Maß�tabe,wie bis jezt das Vieh von Nichtbürgern
behandelt i�t,behandelt werden könnte,doh wegen

der Och�eneine Abänderunggetroffen werden mußte,
und zwar, l

1. weil fein Saß des Weidegeldes für die�elben

evi�kirt,da bisher Nichtbürgerkeine Och�enhier auf
die Weide bringen können;

2, weil die WeidezeitfürOch�en�ichnur auf 6

bis 8 Wochen be�chränkt,wogegen die für das

|
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übrige:Vieh auf 20: bis. 24 Wochen anzuneh-
men. i�t,.

Die Calculatur: �telltees- nun. dem Magi�trat
anheim, hierüberdie nôthige.Fe�t�tellungzu treffen,

damit hievonbei Anfertigung des -Kämmerei-Etats

Gebrauchgemacht: werden könnte.

Der Magi�tratließdie�enVor�chlagunter dem

9, Sept. an die Stadtverordneten: gelangen,um

darnach. das Weidegeld fe�tzu�tellen,- die hierauf

unter. dem W. Sept. be�chlo��en,daß das Weide-

geld nach die�en.Sâten,.

für ein: Stück Großvieh . 5 Rthlr.
o «e Kalb: A, OO

e Sohlen A

». einen Oth�enzur Fettweide 3 -

angenommen: und- dabei der Unter�chiedzwi�chen

BVürgerund Nichtbürgeraufhdren foll,“

Dadie�erBe�chlußbekannt wurde, �o reichten

die Bürger den-30, Oktober bei den-Stadtverordne-

ten eine Bitt�chriftein, die von 37. unter�chrieben

i�t,in welcher�ie�agen:

„Wir haben in Erfahrung gebracht, daß von

Wohlden�elbenunter dem 28.. Sept. die Be�tim-

mung getroffen, daßfür die Weide auf dem Bür-

gerpfeil künftigder Bürger nicht, wie bisher, für

einen Och�en,Kuh oder Pferd 2 Rthlx. Weidegeld

zahlen, �onderndaß das Recht, welches der Bür-

ger vor Nichtbüärgerngehabt, ein geringeres Wei-

degeld zu bezahlen,aufgehoben und er gleichjedem



964
andern für einen Och�enzur Fektweide3 Rthlr.

__und für eine Kuh oder Pferd 5 Rthlx. Weidegeld
bezahlen�oll.“

„Der Bürgerpfeili�ur�prünglichein Ge�chenk
an die �tädt�chenBürger. Die Eigenthümervor-

�tädt�cherGrund�tücke�indvor einigenJahren auch
zur Erwerbung des Bürgerrechtsangehalten wor-

den. Es ward ihnen aufänglichunentgeldlich er-

theilt, jedoch ohne Berechtigungder Mitweide auf
dem Bürgerpfeil.Wir Unter�chriebeneaber haben
die�eBerechtigung bezahlt,und wollen dies bezahlte
Recht auch nicht vergeben. Daher erlauben wir

uns E. Wohllöbl,Stadtverordneten-Ver�ammlung
ergeben�kzu bitten:

die Beweidung des Vürgerpfeilsnochmals
zur Sprache zu bringen und die getroffene
Be�timmungabzuändern,“

„Da es mehrere zu die�erWeide berechtigte
Vürgergiebt, die von die�emRecht keinen Gebrauch
machen können,�ofinden wir es un�rerunvorgreif
lichenMeinung nach für billig, daßdie�endie Frei:
heit gegeben werde, einen Weidezettelzu lö�enund

„die�enan einen andern abtreten zu können. Wir

�tellenes E. Wohlldbl. Stadtverordneten-Ver�amm-
lung ergeben�tanheim, deshalb zum Vortheil dex

ärmern Vürger eine Ve�timmungzu treffen.“

_Hierauf faßten die Stadtverordneten unter dem
9, Nov. die�enBe�chluß:

„Um dem Recht, was die Bürger auf den
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Vürgerpfeil haben, nichts*zu vergeben,fügenwir

zur Vervoll�tändigungdes Be�chlu��esvom 28.

_Septbx. nochdie�es hinzu: daß der Bürgerpfeil
ganz be�öndersverwaltet und die Einnahme davon

befonders' berechnet.werde, indem der Ueberfchuß,
-

welher nah Abzug der Ko�tender Unterhaltung
“brig bleibt, �ämmtlichendazu berechtigten Bürgern:
künftigauf die Art zu: gut kommen foll, daß:er-zu

gleichen Dheilen jedemBürger: von: �ciner-Com-.

munal�teuerabgezogen werden �oll,“
:

„„Auf die�e:Nrt glauben wir das alte: Vorrecht:
der Bürger auf die. gerechte�teArt aufrechtzu ex-

halten, wobei wir noch E. Wohlldbl. Magi�kratdar-

uf aufmerk�ammachen, daßder Bürgerpfeil:nicht

Überjagt,�onderndie Anzahl’des darauf aufzunehs
menden Viehes fe�kge�eztwerde.“

Der- Magi�traterwiederte hierauf unter“ dem

28, Mârz 1828, daß die Sache bei Gelegenheit

der Auseinander�ebungder Kämmerei mit der Bär-

ger�chaft�chon1787 bei Anfertigung des: Kämme-.

_rei-Etats zur Sprache gekommen: Denm die Käm-

merei hâtte �eitundenklichen Zeitew eine Miîbe-

nußung des Bürgerpfeil®gehabt, und- �teverwende

auch auf die Unterhaltung des Herrenpfeils, der

mit dem Vürgerpfeilin Verbindung �che,Ko�ten,
-

die be�ondersbei der Abwä��erungdem Bürger-.

pfeil zu �attenkommen. Jn Rück�ichtdie�erUm-

�tändehâttedie Ober - Rechenkammer damals das
“

Gutachten abgegebew,da die Auseinander�eßung
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hier nicht prafticable wäre, welches das Mini�te-

riumunter dem 17. Nov. 1787 be�tätigthâtte,mit

demBeifügen,daß daran wegen der nicht unbillig
zu haltendenWider�prücheder Bürger dagegen

nicht iveiterzu gedenken, �onderndaß der Bürger-

pfeil auf die bisherige Art ferner zu benugen �ey.

Hiebeiführteder Magi�tratan, daß er für 1828

nach dem im Etat von 17837 angenommnen Saß

von 2 Stück Vieh auf einen Morgen, die Zahl des

aufzunehmendenViehes auf 540 Stück ge�eßt,und

�telltees den Stadtverordneten anheim,es auch

His dabei zu bela��en. |

Diez theilten hierauf den 11. April 1828den

E die�enBe�chlußmit: „Obgleichdie Mei-

nung E. Woÿhllôbl.Magi�tratsuns nicht einleuchtet,
�owollen wix de��enungeachtet die Einrichtung des

Bürgerpfeilsfür die�esJahr �obela��en,wie es

bisher gewe�en,zum künftigenJahr behalten wir
|

uns vor, über die�eSache weiter zu be�chließen.
|

Sie haben aber in Betracht, daß, wenn der Et-

trag des Bürgerpfeilsder Kämmerei entzogen und
|

was jedemBürgerdabei zu gút kâme,ihm von der
|

Communal�teuerabgere<net werden �ollte,viele,
wenn auch nicht alle, die�eEinbu��eder Kämmerei

durch erhöhteCommunal�teuer,die �iedabei 'tref-

fen würde, wieder er�tattenmüßten,nichts weiter
|

hierin be�chlo��en,�ondernes bei der bisherigen
Einrichtung bela��en.

1800 den 8, Oktober trug der hie�igeKaufmann
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Sigmund Bernhard Fehrmann bei der

Éônigl.we�tpreuß.Kriegs- u. Domainenkammer dâr-

auf an, ihm vom Bürgerpfeildie �ogenanntekrumme

Bucht am Elbing, die nach einer Verme��ung17

Morgen 125 Ruthen culm. halten �ollte,auf Erb-

_pachtgegen einen Canon von 102 Rthlr. 15 gr., die

er an die Kämmerei zahlen wollte, zu überla��en,
um darauf 6 holländi�cheWind - Schneidemühlen

anzulegen. Es gehörtedies Land zwar zum Bür-

gerpfeil, war aber von jeher dem jedesmaligenWeis

deverwalter de��elbenzumBeackern füreinen jähr-

lichen Zins von 46 Rthlr., den er an die Kämmerei

zahlte, überla��enworden. Da die Kämmerei durch
den künftigvon die�emLande zu erhaltenden höhern

Canon, als bisher der jährlicheZins davon gewe�en,

in Vortheilkam, auch das neu anzulegendeEtabli�e-

�ementdey Stadt Nuten ver�prach,�owilligte der

Magi�tratin die Vererbpachtung der frummen Bucht

zur Anlagede��elben.Die fônigl.we�lpreuß.Krie-

ges: und Domainenkammer war mit ihmhierin -ein-

ver�tanden,und forderte ihn unter dem21, Jun. 1802

auf, die Erbyer�chreibunghierübexauszufertigen.

Fnzwi�chenhatte die Bürger�chaftdies . erfahren,

und machte durch ihre Aelte�tengegen die�eVererb-

pachtung Ein�prüche,indem ihr Eigenthumsrecht
*

dadurch verleßt werde, da der Pfeil ihr zur Weide

ge�chenktworden. Dies hinderte die Be�tätigung

des Erbpachtscontrakts, Der Magi�tratführtezwar

dagegen an, daß der vererbpachtete DheildesBür-
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gerpfeilsnie zur Viehweide benußéworden, allein

die Bürger�chaftließ �ichdadurch nicht abhalten,

�ogleich:die: Klage gegen den Magi�trateinzugeben.

Hierauf exfolgtedas Erkenntnißdex königl..we�t-
— preuß.Regierung CjeßtOberlandeSgevicht) zu Ma-

rientwerder unter dem. 15. Oktober 1802, nach. wel-

hem die kÉlagende-Vürger�chaft.guf. die angebrachte

Po��e��orienKlageab-, und zur Ausführungihrer

An�prüchein Petitario verwie�enwurde. Denndaß

der �ogenannte:Bürgerpfeil.ausdrücklichder Bür-

ger�chaftzu Elbing und zwar zu. dem Behuf verlie-

hen, daß �ieihv.Vieh auf dem�elben.weiden �oll,

“kannan �igegründet.�eyn,darf. aber. bei dem ge

genwärtigen-Pvoceß-nicht weiter. erôrtert werden,

da es hier bloß.auf die facti�cheFrage: ankommt:

Wer. von den Parteien.�ichin dem lebten, ry-

higenund- aus�chließenden-Ve�is.desBürger

pfeils und be�ondersdes dem 2c. Fehr.mann

zur Erbpacht, verliehenen Di�triktsbefunden

habe, welches-dey, Magi�tratexwie�en,-

die�e:�ichabex nicht aus der ux�prünglichen.Verlei

hung-beurtheilenlâßt,da mehrere Um�tände,deren

Erheblichkeitzu. prüfen,dex Petitorien-Klage.vorbe

balten bleihen muß,obwalten können,welchehierin

�eitder Zeit der er�tenVerleihung eine Aenderung

bewirkt haben: können.

Die Bürger�chaftfing nun den 13. März.4308|

die: Petitorien - Klage an. Doch wshrend der Jl

�truktion.der�elbenkam es 1804 den. 20. Jan. zl
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hen dem Magi�tratund der Bürger�chaftzu einem

Vergleich, nah welchem lebtere für die zu vererb-

pachtende 17 Morgen 125 Ruthen culm. der krum-

men Bucht, worauf ihr ein Weiderecht zu�tehe,da-

durch ent�chädigtwerden �ollte,‘daßdem Bürgers
pfeil vom Herrenpfeil eben fo viel Land zugeme��en

würde, als zur Vererbpachtung genommenwar.

Hiebei würde die Kämmerei,da �iedoch auch die Re-

venen von dem vom Herrenp�eilzum Bürgerpfeil
abgenommenen Dheil, was hier auch als Weideland

benußtwird, genießt,nach einer ange�telltenBerech-
nung nur 37 Rthkr. 34 gx. jährlichverlieren. Um

inde��enihr keinen Verlu�tzu machen, ent�chloß�ich
der Erbpächterdie�e37 Rthlr. 34 gr. zu dem gebo-
tenen Canon von 102 Rthlrx. 15 gr. zu nehmen, und

dabei die Ko�tendie�esProze��es,neb�t�ämmtlichen
übrigenzur Abtretung des erwähntenStücks vom

Herrenpfeil zum BürgerpfeilerforderlichenKo�ter,
zu trageit.

|

Die�enVergleich �<hi>teder Magi�tratunter

dem 29, Oftober 1804 der we�tpreuß.Regierungzur

Be�tätigungein, und die�eforderte, ehe �ie�olchen
be�tätigte,noh über einige Punkte de��elbenErläu-

terungen, aus welhen ih nur die�enaushebe:
-, Der projcktirte Vergleich i�tdarin unvoll�tändig,
daß es der Bürger�chaftnicht ganz ausdrücklichzur
Pflicht gemacht wird, von dem Bürgerpfeilund den

zu dem�elben�tattder frummen Bucht vom Herren:
pfeil zuzume��enden17 Morgen 125 Ruthen nach,
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ivie vor, das Weidegeldzur Kämmereika��ezu zah:
len, Da �ie nach ihrer Klage das EigenthumSrecht

Über den Bürgerpfeilzu haben behauptet, und auf

de��engänzlicheHerausgabe antrâgt,�okann�ie, im

Fall die�erPunkt nicht ausdrücklichbe�timmtwer-

den �ollte,�ehrleicht auf den Gedanken kommen,
daß�iein Zukunft das Medegeldnicht mehx erle-

dal Da

Hierauf erwiederteder Magi�trat:„Ein Weide

geld i�tvon den âlte�kenZeiten her bezahlt, ‘und es

i�tden Bürgern nie in den Sinn gekommen;die

Weide unentgeldlich zu haben. Hievon werdendie

Ko�tender Admini�trationbe�trittenund der Uebers

\{<ußwird in die Gemeinka��eder Vürger und

Nichtbürgergethan, ohue daßvon Seiten dex Búr-

ger�chaftje etwas dagegen erinnert worden. Sie

kannauch nichtsdagegeneinwenden ; denn �ollteihr
der Zu�chußerla��enwerden, �omüßtedas dadurch

ent�tehendeDeficit der Kämmereika��evon Den Mit-

gliedern der Kommune aufgebracht werden.
““

„Bedenklich wäre es un�ersunvorgreiflichet
Dafürhaltensgewe�en,in dem Vergleich, der bloß

die krumme Bucht betraf, die Verbindlichkeitder

BVärgervom ge�ammtenübrigenPfeil das Weide-

geld an die Kämmerei zu zahlen, in Anregung zu

bringen. Dies könnte leicht �over�tandenwerden,
als ob die Bürger bisher das Weidegeld ohne Ver-

bindlichkeiterlegt hätten,
““

Davor Ausfertigung des Erbpachtscontrakts
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die krumme Bucht bei einer neuen Verme��unggrd,
ßer , als �ieanfänglichangegeben worden, — 21

Morgen 200 Ruthen — befunden wurde, fo ließ
�ichder Erbpächtergefallen, auch für die�esUeber-

__maßCanon zu zahlen, fo daß in der 1806 den 3.

Fer. ausgefertigten Erbver�chreibungE zu

erlegendeCanon auf 216 Rthlr. 13 gr. 72 pf. ge�eßt
wurde. Der Erbcontrakt wurde mit a Handlung
Roskampf u. Comp., für welche :c. Fehrmann
nur der Unterhändlergewe�en,abge�chlo��en,und

die�e richtete au<h das ganze Etabli��ementder

Schneidemühleein, welches noch be�teht.
Der andre Theil des Pfeils, der Herrenpfeil,'

gehörtganz der Kämmerei. Es waren davon 3

Hufen 15 Morgen 67 Ruthen an Simon Jaco be-

�on für 5200 fl. verpfändet.Die Mitgliedex des

Raths lô�etendie�e1748 aus eigenen Mitteln ein,
indem �iedie�eSumme unter �ichaufbrachten, da

jeder dex vier Vürgermci�er520 fl. und jedex der

zwölfRathsherren 260 fl. dazu hergab. Und �eit
die�erZeit ward der Ertrag die�esLandes jährlich

"

unter die Mitglieder des Raths nach Verhältnißder

zur Einlö�unghergegebenenSummen vertheilt, und

wenn ein Bürgermei�ter�tarb,�ozahlte der an �eine
Stelle erwählteRathsherr 520 fl. an die Witttwe

oder die Erben des Ver�torbenen,und erhielt von

dem an �eineStelle zum Rathsherrn Erwählten
260 fl. zurüd>,und wenn ein Rathsherr �tarb,�o

‘zahlteder an �eineStelle Erwähltean �eineWittwe
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oder Erben 260 fl, Nach der kdnigl.preuß.Be�ik-
nahmeder Stadt wurden �ämmtliche5200 fl. aus

der Kämmereika��ean die damaligen Mitglieder des

Raths zurückgezahlt,und dadurch ward die Nußung
die�esDheils des Herrenpfeils der Kämmerei wieder

Herge�tellt, ;

___

Der Vor�tädter Roßgarten. Er gränzt
an Emaus, liegt zwi�chendem Elbing und dem Wege
nach Groß-Röôbern,und hâlt3 Hufen, 15 Morgen
und 100 CJRuthen, Ur�prünglichi�er ein Perti-

nenz�tückder Kämmerei gewe�en,welches aber der

Rath den Vor�tädternzur Weide abgetreten. Ex

hat daher nie Zins an die Kämmerei bezahlt.
Wann er den Vor�tädternzur Weide cingerFumt

worden, läßt�ichnicht be�timmen.Schon 1551

mü��en�ieihn benußt haben. Denn in den Verord-

uungen, die eine königl,Commi��ion,welche der

Kênig Sigismund Augu�t 1551 nach Elbing
�chicéte,um die Hândelzwi�chendem Rath und der

Bürger�chaftzu �chlichten,machte, heißt es im At-

tifel 9: „Es �ollenforthin die Bürger - Pferde
“oder ander Vieh jen�eitdem Elbing und der Gärtner

Pferde auf die�erSeite gehalten werden.“

Î

|
Daß �ieihn damals ohne alle Abgabe oder

|

Dien�tlei�tungan die Stadt benußt, i� nicht zu

glauben. Denn die Bürger, deren hier gedacht
wird, erhielten er�t1574 den Bürgerpfeil —

die Weide jen�eitdemElbing — zur freien Weide,

>) Liber Privileg. S, 420,
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Eine Urkunde Uber die Verleihungdes Rofßgats
“tens zur Weide i�tnicht ausgefertigt. Vermuthlich

wollte der Rath �ichnicht das Recht vergeben, úbee

die Benußung de��elben,wein Und unter welchen
Bedingungen er folchen Überließe,nah Zeit und

Um�tändenfrei disponiren zu können.Daßer dies

gethan, hierüberi�tin den rathpäuslichenRece��et
Folgendes zu finde.

Es weideten vor 1593 die Fuhrleute,die daz
mals auf den neuen Gut wohnten, und die von deg

Vor�kädterndie mei�tenPferde hielten, ihre Pferde
auf dem�elben,woher er auh der Fuhrleute
Roßgakten genannt wurde. 1593 den 12. April
ward er ihnenabgenommen. Er ward hierauf den

Vor�tädtern,die den Lehn zu den Ziegeln , die it

der in den Ziegel�cheun�traßenangelegten Ziegele-
�cheuneverfertigt wurden, anführten, zur Bewei-

dung. eingeräumt.*)

"

Da die�ezu arbeiten aufe-
horte, �oward die Weide auf dem�elbenden Vor?

�tädternvor dem Königöberger- und Mühlenthor
gegen Schakwerke,die �ieder Stadt lei�tenmußten,
ver�tattet, Den Grxubenhagnern, die daran auch
Theil haben wollten und daruin 1681 und 1682 bei
dem Rath anhielten, ward dies nicht bewilliget. **)
Die Vorberger und Marienburgerdamtmer�indvon

*) Rece�s. cans, Ph de 41604. S, 221. nah des-

Auszúgen.
:

"*) Rece�s, cans. publ, de 1681, GS. 259,, und 1682.

S. 159. und 1691, S. 365, nah den Auszügen,

48



ver Benußzungde��elbenimmer ausge�chlo��engewe

fen,weil �iein altern Zeiten zu den Vor�tädtender

Neu�tadtgehörten,und ihnen, wie noch die Brache

auf neu�tädferFeld gehaltenwurde,ver�kattetwar,

ibþrVieh darauf treiben zu können. *)

“4707 wollten die Vor�teherdes St. Eli�abeth-

Hospital8,die das Reinhalten der Straßen in der

Stadt gegen die hiezu ausge�cßteSumme für Rech-

“zungdes Hospitals übernommen, es nicht weitet

fort�etzen,weil �iedabei �choneinen Vor�chußvon

900 fl, gemacht, Die�ewiederzurückzu fordern,

trugen �eBedenken, weil fie befürchteten,daß das

Hospital, wenn die Bürger zur Straßenreinigung
einen erhöhtenBeitrag erlegen follten,, und die�er

durch Execution beigetriebenwürde,die milden Ga-

ben verlieren würde, die es bisher erhalten.
Der Rath nahm hierauf Rück�icht,und �prach

deshglb mit den Fuhrleuten, die ihre Pferde frei

guf dem Roßgarten weideten, ob �ienicht, weil �ie

znit Fuhrwerk ver�ehenwären,das Reinhalten der

Straßen übernehmenwollten; ex �tellteihnen vor,

daß jede Rotte alle halbe Jahr nur eine Woche mit

6G Wagen fahren dürfe, Sie weigerten �ichanfäng-

lich �ehr,und erwiederten: �iehâttennimmermehr

geglaubt, daß E. Rath ihnen dies anmuthen�eyn

würde; �iewären zwar nicht Bürger, aber doch

Zunftleute, 4nd es würde ihnen zu nicht geringem

“H Got�c< Ver�ucheiner Ge�chichtedex Neu�tadt

3, Theil S, 851, M�cpt.
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SÖimpf gereichèn,wen �ienac) Königsbergünd

nach anderún Oertern kämen, uud es hier bekannt

wáre, daß �iedies Ge�chäfttriebeh. Da abe

Rathsherr Roule ihnen erdôffnete:daß, wenn �ie

das Reinhalten der Straßen nicht übernehmenwoll-

tcù, �iefür die Weide auf dem RoßgartenGeld zah-
Teù müßten,erklärten �ie,daß �iedie Sache unter

�ichweiter überlegenwürden,worauf �ledie Antz

ort brachten: daß �iezwar dazu bereitwillig wä-

ren, dabei aber baie, daß auch die andern Vor:

\râdter,die auf dem Noßigartenfrei weideten,dazu

gezogen werden möchtemDas ver�tatteteder Nath

niht — vermuthlich, weil die�enut wenigePferdé
Hielten— dagegen er ihnen, �olange �iedás Reit-

halten der Straßen durch ihr Fuhrwerk be�orge

würden, Befreiung von dem übrigenScharwerk,
was für die Beweidung des Roßgartens gelei�tet

zourde, zu�icherte,‘und dazu noch 10 Rthl. monatlich

bewilligte, wobeier fie aber verpflichtete, mit 7 und

wenn es nôthigwäre,auch mit 6 Wagenzu fahren.“

Daß die Scharwerke,die dic Vor�tadterder

Stadt lei�teten,für die Benugung des Roßgartens

gelei�tetwurden, bezeuget die Revi�iondes Derritsz

riums, die 1715 der fôntgl.preuß.Intendant, Hof?
rath Braun hielt. Denn unter den Fragerei,dié

er damals dem Rath zur Beantwortung voPlegtéz

i�tauch die�e:

*) Rece�s, cats, publ, dé 1707, GS. 111 und 126,
: TS,

uae
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dd FuhrleuteRofigarten, vorn am Elbing, ‘wer

den�elbennußet, und quo jure 2“

Antwort ‘des Rathes: Die Fuhrleute und Vor-

�tádter,‘und geben keinen Zins, weil fie der

Stadt dagegen \{<harwerken mü��en.

Die Scharwerke, ‘diehiefür vor der preuß.Bee

�i6nahme‘der ‘Stadt von den Vor�tädterngelei�tet

worden, waren nach den Hand�chriftlichenNachriche
ten die�e:

4, Sie mußten, wenn die Wälle durch �tarke

Regengü��e�chadhaftgeworden, zur Ausbe��erung

die�erStellen Soden vom Anger herbeiführen.
9. Sie �telltenalle Fahre dem Commandanktei

‘des hier garni�onirendenRegiments einen be�pann-
ten Wagen bis Lichtfelde‘oder Thiergart, um den

Kopf�chußzu holen,
3, Sie be��ertendie ‘ungepfla�tertenWege auf

den Vor�kädtenvor dem König8berger- und Müh-

Ienthor dur<h Erdfuhren.,
4, Sie hielten für den königl,preuß.Fntendan-

ten täglich2 Pferde und 2 Knechte in Bereit�chaft,
um die Laufzettelan die Dorf�chulzenzu befördern.

Ob die�eLei�tungengleich Anfangs, wie dex

Roßgarten den Vor�kädternzur Weide überla��en

_ wurde, von ihnen gefordert �ind,i�tzu bezweifelit
Sie �indwahr�cheinlich‘er�tnah und ‘na< ihnen
auferlegt. (Die Stellung der Pferde fürden Înten-

danten, die nicht eigentlich der Stadt gelei�tetwurde,

i�ter�t�eitdex preuß.Be�iznahmedes Territoriums
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4703 als Scharwert hinzugekommen.) Und die une

ter 1. und 2. genannténScharwerke, die zum Be�ten.

der Stadt ge�chahen.— denn. von dem unter 3. ge-

nannten. hatten. die. Vor�tädter�elb�tVortheil —

�ind,wenn, �ieauch:gleich:Anfangs:gelei�tet.wurden,

Zu geringfügig,als daßdafür: der Rath den. Vor-

�tädtern.die Benußungeines �ogroßenWeideplaßes

von. dem. be�ten.Wie�enlandebei der. Stadt verliehen

haben kann. Er hat, vielmehr, da er ihnen den�elben

zur freien: Weide übergeben,es mehr im Augege-

Habt, �ie.in ihrer. Nahrung zu:unter�tüßen,als. ihre
Dien�tein An�pruch:zunehmen. Die zu:lei�tenden

Dien�te�cheinendaher nur zur Anerkennung des

Dominiums, welches:der: Stadt. über den Roßgare-

ten zuge�tanden,aber: niht: als Er�a. fürdas ver-

�katteteWeiderecht:gefordert zu: �eyn.

Daß- überhaupt:ihnen nicht gegen be�timmte

Dien�tedas: Weiderecht auf demRoßgarten verlies

Hen worden, hievon.giebt die eben: angeführtéDhat-

�achevon 1707: einen offenbaren Beweis, da der

Rath: ihnen.Dien�te,die �iebi8her- nicht gelei�tet,

auflegte, und- ihnen dabei gerade zu erklärte,daß,

wenn �ie�olche:nicht Übernehmen:würden,�ieGeld

für die Weide bezahlenmüßten.")

*)- Jn: dem Prozeß; dem die Vor�tähdter1799 gegen dett-

Magi�trat, der: einen- Theil des Roßgartens dem

Mauecrmei�terFri> e: 1798 in Erbpacht gegeben,wie

unten gemeldet: werden wird, an�trengten,führte

der Magi�tratzum Bewei�e,daß dex Rath �cho
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Ein Gleiches.ge�chah1756. Dennda die Boll-

werkswie�enin die�emJahr umwallet wurden, �o

ward im Rathebeliebt, daß auch die Vor�tädterih-
xenRoßgartenumwallen �ollten,widrigenfalls. ih-
nen, der�elbeabgenommen werden würde.")

Aus allem die�emgeht hervor, daß, �o.lange
Elbing unter polni�chemSchuße �and,den Vor-

�iädternkein Eigenthumsrecht auf den Roßgarten,
�ondernnuar ein be�chränktesNußungsrechtde��clben
zuge�tandenworden.

in ältern Zeitenfrei über den Roßgarten dispouirt
hâtte, an, daßex die Scharwerke,die die Vor�täd-
ter- für die Benußung des Roßgartens gelei�tet,
abgeändert,theils vermehrt, theils vermindert hätte.
Der Sachwalter der Vor�tädter,der die�es¿zwar

niht lâuguenkonnte, erwiederte dagegen ; fólches.
fey, wenig�tensin ältern Zeiten, niht d.ur<
Gewalt, �onderndurch gegen�eitigeUebereinkyuft
abgemacht.

-

Die Um�tändeaber, unter welchen hier
den Vor�trädternein neues Scharwerk auferlegt
wurde, zeugen offenbar, daß der Nath hierin kein
gütlichesUcbereinkommen mit ihnen getroffen , fon-
dern �ieunter der Drohung, ihnen die freie Weide -

auf dem Noßgarteu
>

zu entziehen, gezwungen
habe, ein neues Scharwerk zu überuchmen,wozu
�iei< au<, da �iewohl gewußt haben müßen,
daß bisher hierin kein UPebereinkommenStatt ge-

funden, ver�tandeti.

*) Récels, cans, publ, de 1756, GS, 17%
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In: der Lade der Rottmei�ter— �oheißendie

Vor�teherder Corporation der Vor�tadter,die dew

Roßgartèn beweiden —. wird eine Verfa��ungs-Ur-

“Fundeüber die Verwaltungdes Roßgartens aufbe-

wahrt, die auf: eine andre. 1747 entworfene Bezug
nimmt, und die: von. dem Außenkämmeramt1767

be�tätigt.worden, und die�esInhalts i�t:
4. Wenn die Rottmei�ieran�agen.la��en,daf:

�ieden Rofigarten berückenwerden, �o�ollendie:

Pferde bei 1 fl. Strafe �o lange zurüc>®bleiben, bis
DiesAt2, Wenn ein Nachbar aus dentRoßggartenaus--

�cheidet und wieder eintreten will, zahlt.éx die Hôlfte-
des Einkaufs.

3. Weun ey den. Einkauf in be�timimter-Zeit
nicht erlegt, �owerden ihm die Pferde gepfändet.

4, Wer ohnedes Rottmei�tersWi��en5 Pferde
in den Roßgartencinjagt, da ihm nur 4 erlaubt
Md, iE 4 fl. 15.-gr. pr. Grafen.

‘5, Ein Rottmei�terkann 5 �cinecigenePferde
einjagen. So ex 6 einjagt, i�tex 3 fl. �traffällig.

6. Wenn der Hirt von. alleur die�emweiß, und

es nichtanzeigt, �o.oBihm �eiuWochlohtnentzogen
werden.

7, Wer �ichbei vem Verbott der -

Rottmei�ter

nicht zur be�timmten“Zeiteinfindet, erlegtdie alte

Strafe von 5 gr. pr.

8. Die Hlfte der Strafgelder wird. der:Aemutb
‘in derPe�tbudezugewie�en,
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E. Außenkämmeramettwird die Klagender Rott

mei�tergegen die, welche gegen die�eArtikel Hane

deln, aufs be�teunter�tüßen,
|

“Nachder preuß.Be�iznahmeder Stadt wurden

hen Vor�tádtern,da einige Scharwerke, die �iebiss

herfürdie Benugung des Roßgartensgelei�tet,wie

be�ondersdie Reparatur an den Wällen, ganz auf-

gehörthatten, andre auferlegt. Sie mußten jeßt

die Stadtgräben zur Verhütung der De�ertionund

Contrebande aufei�en;"") fie hielten 4 Pferde in

Bereit�chaft,die Tag und Nacht an eînembe�kimms

tett Ort aufge�chürrtftanden, und zum Nach�eben

dex De�erteure,zum Dransport invalider Militärs

®) Die Vor�tädterwollten in dem {on erwähnte

1799 gegen den Magi�trat wegen, des Roßfgartens

ange�telltenPo��e��orien-Procesmit die�erOrdonanz

ihren Be�iz�tandbehaupten. Es läßt ch aber hieraus

nichts weiter documentiren, als. daß �iebei dem

Nießbrauchdes Roßgartens eine gute, auf die Con-

�ervationde��elben,abzwe>endeOrdonanz gewün�cht
haben, und. die Confirmation die�er Ordonanz durch

ten damaligen Außenkämmererwar nur darum er-

forderlich, um den Rottmei�ternin ihren diesfälligeit

Anordnungen mehr Folg�amkeitbei den Vor�tädtern
zuwegezu bringen, und allem tumultugri�chenWe�en,-

welchesbei dergleichengemeinfchaftlichen Nutzungen

nur zu leicht zu ent�tehenpflegt, úberall möglih|

vorzubeugen.
»») Unter polni�cherHoheit ei�eten die Vorberge

und einige Fi�cherdörferdie Fe�tungsgrabenauf,
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per�onenund kranker Gefangenenund Vagabonden
— welche Fuhren Krüppelfuhrxen hießen —

gebraucht wurden, und. mit welchenauc. in der

Stadt das Lö�chgeräth.an die Brandfkellege�chafft
ward. Daß die Pferde jet zumgemein�amenGe-

brauch der Jutendantur und, der Stadt in Bereits

�chaftgehalten wurden „ da: vorher nur die Fnten-
dantur davon Gebrauch, gemacht hatte, rührteda-

her, weil die beiden er�tenIntendanten nach der

preuß.Be�iznahmeder Stadt zugleichOberbürger-
mei�terwaren.

4798 hielt der Mauertmei�kerFricke bei dem:

Magi�tratdarum an, ihm vom Roßgarten Einen

Morgen und 4 [FRuthen,. am Endede��elben:gegen

den Elbinggelegen, auf Erbpacht zu.geben, um auf
dem�elbendie in�einer,nur- eine halbe Viertelmeile

davon entlegenen Ziegele? verfertigten. Ziegel und

andre Fabrifate zum leichtern Dransport zu Wa��er
nach der Stadt. abzulagern,. wo, ex zugleich. eit

Wächterhauserbauen wollte. Sobald die Vor�käd-
ter dies erfuhren, baten �iedur< ihre Rottmei�ter

den Magi�tratunter dem. 48. Ful, den Mauermei-

�terFricke hierin ab�chlägigzu be�cheiden.Sie

führtenan, daß der Roßgarten, den �ie�eitundenk-

lichen Zeiten für ihre Pferde zur Weide gehabt, wo-

für �ieauh Scharwerke lei�teten,nicht hinreiche,
die �ogroßeMenge von Pferden zu ernähren,die

auf den Vor�tädtengehalten würden. Sollte nun

von ihm noch etwas abgenommen und dies in Erb-
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_

pachtausgethanwerden,fo würdeihnendurc diefe

Schmälerungder Weide wehe gethan werden. Sie
müßtenauchbefürchten,nach, und, uach. den, ganzen

Noßgartenzu verlieren „ weil �ichmehrere finden

Fônnten,die �ich,wie der Mauermei�ter.Fricke,

“einen-Zheil:davon auf Erbpacht ausbitten würden.

Das Pr�idiumdes Magi�trats.unter�tüßtedas

Ge�uchdes 2c. Fricke, da die übrigenMitglieder

de��elbenihm entgegen waren, und �o.ward den Vor-

�tädternunter dem31. Jul. die�erBe�cheidertheilt:

daß, wenn auh dem Mauermei�terFr i c>e,

�einemAntrage gemäß„ �o.viel Land vom

Rofßgartenzu Erbpacht ertheilt werden �ollte,

als zu einer Ablade�tellenôthigi�t,um. �eine

Fabrikate bequemer am Elbing verladen zu

#önnen,�iedoch in die�emFall �owenig, als

wenn die Conce��ionnoh weiter ausgedehnt

würde, ein. gegrüudetesVecht zum Wider-

�pruchhâttea.Wennihnen überhauptbi8her
die Weide für ihre Pferde nachgela��enwor-

dei, �owäre �olchesbloßaus unverdienter

Guade ge�chehen,und. dex Magi�tratbehalte

�ich.vor, zu �einerZeit das Halten der Pferde

auf den Vor�tädtenmehr einzu�chränken,da

die Vor�tádternicht von Fuhrwerk und Vich-

zucht, �ondern.von ihrer HändeArbeit leben

�ollen,des Mißbrauchsnicht einmal zu geden-

fen, welchen�ièvon ihren Pferden-zur Betrei

hung des Holzdieb�tahlsim Großenmachen.
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Eine no< zweimal von ihnen wiederholteEiu«
gabe ândertedie�enBe�chlußdes Magi�tratsnicht
ab. Daher rei�etenalle vier: Rottmei�ternach Mas

‘xienwerder, und brachten ihre Be�chwerdeüberden

Magi�tratbei der. we�tpreuß.Krieges-und Domais.
nenkammer an. In dem hier den 1. Oktober über-

gebenenPro memoria. �agen�ie:
:

daß�eit:Men�chenGedenken die Vor�kâdter-die.

freie Weide auf dem Rofgarten für ihr: Vieh
gehabt, könnten alte Leute von 70 bis 80: Fah«
ven „ die �ienamentlichanführen , bezeugen.
Es. würden jest auf dem Rofgarten an 3060

Pferde, ohne das Rindvieh, geweidet, - Da«

für-müßtendie Bor�tädtertäglich.4 Ordonanze
Pferde,folglich jährlich4460 PY�erde,�tellen,

ferner über 100 Kräppel-Fuhren lei�ten,und

auch die Wege um die Stadt be��ern,  Jest
wolle der Manermei�ter.Fr icke, der chon einer

_Zheil der Sandberge,*). auf welchem vorher die

Vor�tädterihr Vich frei geweidet, zur Aulage
einer Ziegeleiüberkommen,ein Stück vom Rofi-

garten auf Erbpacht haben, und der Magi�trat
wolle ihm das gewähren.Die Rottmei�terwären

Hagegen supplicando eingefommen, tyârenaber

auf 3. Eingaben: ab�chlägigbe�chieden,und zwar

4. weil ihnen, ohne daß �iedazu ein Recht

*J 74 Morgen +50 []Ruthen, die er 1797 in Erbpacht
erhalten, wir unten gemeldetweydeu wirh.

E
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hätten,aus unverdienter Gnade die Benuz-
zung des Roßgartensüberla��enworden, �ie

�ichal�o.beruhigen müßten, wenn der�elbe

andern. verliehen würde...

2, weil durch. das Halten. der“ Pferde: nur die

Holzdiebereivervielfältigt.und. im: Großen ge-

trieben: würde..

Hierauf müßten.die: Rottmei�ter-antworten:

ad 1. Das von dem Magi�tratbehaupteteRecht
auf den. Roßgarten:i�tnah, dem oben Ange-
führten:eine U�urpation..Da die Vor�kädter
im Be�iß.des Roßgartens.wären, \0 wären

�ieauch.dadurch in Possessorio ge�chüßt,dem

Magi�tratliége es ob. io-Petitorio �einver-

meintliches:Recht auszuführem..
ad 2; Das Verbrechen,daß vielleicht: einer und

der andre Holzge�tohlen,relevire hierin nichts,
da. �olchesdem Un�chuldigennicht nachtheilig
�eynkann, und- auch: die Polizei die Macht
hâtte,die�emUnwe�enzu �teuernund die Ein-

�ichthaben�ollte,wie ihm zu �teuernwäre.

Wenn: nun. eine: beträchtlicheMenge von

Men�chen,die bei dem. abgenommenen Handel
keine Arbeit finden, durch das Ange�pann�ich
nähren,der Mauermei�terFr i > e aber nicht
das. gering�teVerdien�tum die Stadt hâtte,
fo bâten die Einwohner der Vor�tadt,�iebei

dem- Be�is und Genußdes Roßgartens zu

�chüßen,und nicht zuzugeben, daß der Ma-
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gi�tratdas Recht U�urpire,ihnen den�elben

zu: rauben :

Die we�kpreuß.Kammer forderte hierauf unter

dem 11, Oktoberden Magi�tratauf, über die gegen
ibn von den Rottmei�ternangebrachte Be�chwerde
gutachtlich zu berichten, wel<hzenBericht er unter

dem 27. Novbr. ab�tattete,die�esFnhalts: daß hô-

Hern Orts darauf angetragen wäre, dem 2c. Fricke
in �cinemGe�uchzu willfahren, da denn wirkli
durch das Allerhôch�teApprobations:Re�criptd. d.

Berlin den 20. Septbr. das FlickchenLand von 1

Morgen 4 [] Ruthen ihm in Erbpacht überla��en
morden -

/

Was es mit dem vor�kädt�chenRoßgarteneigent-

Lich füreine Bewandniß habe, hierüberführte der

Magi�tratdas an, was vben angeführti�t, und

fügtehinzu: die den Vor�tädternauf dem�elbenver-

gönnteWeide könne ihnen unmöglichein Recht geben,

�ichden�elbenals ein Eigenthum anzumaßenund

den Magi�tratzu verhindern, Dheile de��elbenzum

Be�tengemeinnüßzigerEtabli��ementsin Erbpacht
auszugeben. Dies �ey�chonmit dem ‘nichtweit

davon entlegenen Sandlande ge�chehen,auf welchem
die Vor�tädterauch vorher ihr Vieh gewcidet, und

von welchem bereits beträchtlicheStücke,�iezu be-

bauen und urbar zu machen, ausgegeben worden.

Sie hâttenes auh �chonin âltern Zeitenfich

gefallenla��enmü��en,daß Veränderungenmit dem

Rofßgarten vorgenommen worden.
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Hiernathbat der Mazi�irat,die Vor�tädte?mit

ihremun�tkattha�ténund mit nichts be�cheinigten
Ge�uchab- und zur Ruhe zu verwei�en.

Sie crhielien hierauf unter dem 30, December
von der we�kpreuß.Kammer den Be�cheid:

daß �iekein Recht hâtten, gegen die bereits
unter dem 20. Sept. ge�cheheneVerleihung
von 1 Morgen 4 []Ruthen vom -Roßgarten
an den Mauermei�terFricke no< ferner {ut
prote�tiren,und �i<daher ruhig verhalten
und ihrer Obrigkeit den �chuldigenGehor�an
leiffen müßtcir,

Sie beruhigten �ichaber hiebeinicht,und brach:
ten ihr Ge�uchbei dem königl,Hoflager an, und da

�ieauch von die�emunter dem 15, März 1799 zut
Ruhe verwie�enwurden, �o�uchtenfie ihre Sachè
im-rehtliczen Wege auszuführen,und reichten des

halb eine Klage gegen den Magi�tratbei der we |

‘preuß.Regieruüg unter dem 18, Augu�tcin, wobei

�ieein �chriftlichesZeugnißbeilegten, welches die

hie�igenKauAeute Micha el Birkner und Abra

ham Grübnau ausge�tellt;nah welchem�ie �ich
�eitundenflichenZeiten im ruhigen und unge�törten
Be�ibdes Roßgartens befunden hâtten,

Aus dem, was der Magi�tratzur Fn�kruktion
die�esProze��es�einemSachwalter mitgetheilt, hebe
ih nur das aus, de��enim Vorigen nicht gedacht
worden: „So wenig der Magi�trates be�treiten.
fônne oder wolle, daß die Vor�kädterihre Pferde
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oder ihr Vieh �eitmehr als 50 Fahren auf dem

Noßgauten geweidet ; �owenigkönnen auch die

KRottmei�teres. laugnen, daß die�erRoßgarten ein

Pertinenz�tükder Kämmerei �ey.“ ;

„Der Magi�trathat in ganz alter Zeit aus bloßer

Geneigtheit und gutem Willen den Vor�tädterner-

laubt, ihre Pferde auf dem Noßgartenzu weiden,
weil ex damals auf dergleihen Wie�ennicht viel

achten durfte, indem er noh die vollen Einkünfte
aus dem FZerritorium hatte, und damit alle óffent-

liche Ausgaben be�treitenkönnte. Daher er ihnen
den�elbengegen geringe Scharwerke und gegendas

Éleine Weidegelde von 6 gr. pr. von einem Pferde
und 12 gr. px. von einex Kuh, welches von jedem

aufzunehmendenPferde oder jeder Kuh an die Ka��e-

des Gemeinguts der Alt�tadt*) gezahlt wurde, zur

Beweidung überla��enhat.
“

„Hieraus folge, daß wenn die Kämmerei ihn als

“ein Pertinenz�tückbe�ize,und die Vor�tädternichk

bewei�enkönnen,daß�ieihn in Erb- oder Zeitpacht

erhalten, �iebloß Nießbraucher de��elben�ind.

Nießbrauche
aber fônnen a dem Allg,Landrecht

=) Es ward als Beitrag zur ina des No-
gathdammes, unter de��enSchuß der Roßgarten

�iegt,ân die�eKa��egezahlt, Aus den noch vor-

handeneu Ne<hnungendek�elbenergiebt �ih, daß

die Vor�tädter�eit1623 na< Maßgabe der Vich-

anzahl, dic au�genommenwurde, bald einen höherne

bald einen niedrigern Beitrag, gezghlthaben:
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Theil I, Dit. XXI, $. 90,und 91., �olangeder Nieß-
brauch dauert, keine Verjährung,wodurch Rechte
auf die Sache erworben werden, zum Nachtheil des

Eigenthümersanfangen, no< kann auch durch den

bloßenNießbrauchdas Recht des Eigenthümersauf
die zum NießbrauchgegebeneSache verloren gehen,“

„Das Atte�tder beiden Kaufleute Birkner
und Grübnau i�tnicht von der gering�tenErheb-
lichkeit, weil es Über etwas atte�tirt,was nicht be

�trittenwird.‘

„Sollte der ganze Rofgarten für die Kämmerei
vermiethet werden, �owürde dies einen Ertrag gu

|

ben, aus welchem, wenn mehrere Pferde im Stadt-

hofe unterhalten würden,alle Scharwerke der Vor-

�tädterleichtbe�trittenwerden könnten,und dabei |

noch ein guter Vortheil für die Kämmereiheraus:
TFommenmöchte.“

Hierauf erkannte die we�tpreuß.Regierungim

Februar1800;

daß die Beklagten den Klägern‘den durc die

Verleihung in Erbpacht den�elbenentzogenen
Be�iteines aus 1 Morgen4 [JRuthen be�tehen
den Dheils des vor�kädt�chenRoßgartens �ofort
wieder einzuräumen�<uldig�eynund �icalla

Störungenin die�emBe�igbei einer Strafe von

50 Rthlen. enthalten �ollen,ihnen auch nur ihre
etwanige Eigenthums-An�prüchean die�emRoß-
garten oder den entnommenen Theil. de��elben
in Petitorio zu verfolgen frei zu la��en,und end-
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“

lich ihnen die Ko�tendie�esProze��esallein zur

La�tzu legen �ind.

Gründe.

„Von Seiten dex Beklagteni� �elb�teingeräumt,

daf die Klägervon jeher in dem Be�ißder Bes

nußung des vor�tädt�chenRoßgartens gewe�en

und noh �ind,und hieraus érgiebt �ichvon

�elb�t,wie wenig es dann in die�emPo��e��orien-

Proze��eauf die Erörterung der Frage ankom-

men fônne, ob die Kläger den Roßgarten als

Eigenthümerbe�igenoder nicht, da auch ein uns»

voll�tändigerBe�iger, �olange �einBe�ibrecht

dauert, �elb�tniht dem Eigenthümerder Sache

zu weichen verbunden i�t.
:

[Allg. Landrecht Theil I. Dit. VIL $. 169.1
„Daß die Klägeraber wirklich �eitlanger Zeit

und ununterbrochen bis zu der durch die Bes

klagten erfolgten Stdôrungin dem ruhigen Be�ißz

des ganzen Roßgartensgewe�en�ind,bewei�en
die Aus�agen der als Zeugen vernommenen

Kaufleute, Birkner und Grübnau, und

wird noh jeßt der erwähnteRoßgartenunter

Direktion der Vor�teherdes Gemeinguts der

Alt�tadtdadurch benußt, daß jeder der vor dem

Königsberger- und dem Mühlenthoran�äßigen

Vor�kädtereine be�timmteAnzahl Pferde oder

Kühe darauf treiben darf, und dagegen ein fe�k-

ge�eßtesWeidegeld zur Ka��edes Gemeinguts
der Alt�tadtentrichtet, dic dazu be�timti�,in

19
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Nothfällendie Bürgerzu untér�kühen,Hieraus

4rhelletzugleich,daß es eine unrichtige Behaups
tung i�, daß die�esGeld an die Kämmerei zu

ŒÆlbingentrichtet werde. Und wenn gleichnach
den Bekundungen -der gedachten beiden Zeugen
die Einnahme der Ka��edes Gemeinguts -dex

Alt�tadtdem Magi�tratzu Elbing berechnet

wird, fo folgt daraus doch -nur das Recht
Der Oberauf�ichtdes lebtern über alle die Bür-

ger betreffende-Einrichtungen,keinesweges aber

‘bloßeine precâreund zu jeder Zeit nach Gut-

dünkendes Magi�tratswiderrufliche oder einzu-
{<ränkendeBenußung der klagendenVor�kädter
in Rück�ichtdes oft erwähntenRofgartens.““

„„Un�treitigaber �ind -die Kläger in den

xuhigen und nicht als fehlerhaft nachgewie�enen

‘Ve�iß-die�esGrund�tücks,Die Verleihung -

eines Theils de��elbenzu Erbpacht und die Nh-

gränzung‘davon i�tdaher ein ‘offenbar widere

vechtlicher Eingriff in die Rechte-der Kläger,und

muß in Gefolge-derVor�chriftendes Allgemeinen
Landrechts Dheil TL,Dit, Vil. 146. und folgd,,
4yomit die älternund Provinzial-Ge�ctegleich-
Fôrmiglauten, �owie der Allg. Gerichtsordnung
Theil 1. Dit. 34. $. 16. die WiederherKellung
des Be�itzesder Kläger und das Enthalten von

aller fernern Stôrung bei namhafter Strafe zur

Folge haben.“

„Aus der Ent�cheidungin der Hgupfk�gche
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folgt endlichauch die Verurtheilung der Beklags
ten in die Ko�tendie�esProze��esnach der Vors

{rift der Allg. GerichtëordnungTh. 1. Dit. 23.

$. 2,, weshalbüberall,wie ge�chehen,erkannt
worden,“

'

Sogewannen al�odie Vor�tädterin Possessorío
den Prozeß,weil �ienachwie�en,daß �ie�eitmehr
als 40 Jahren das Weiderecht auf dem �treitigen
Ort ausgeuübthatten, indem fie in die�erZeit deit
ganzen Roßgarten beweidet.

Dagegen ein Po��e��orien- Erkenntnißfeine digs
pellation Statt findet, �o�tellteder Magi�tratdie

Petitorien - Klage an, die den Zweckhatte, nachzuz
wei�en,daß das Eigenthumdes Streitorts, �owie

des ganzen vor�tädt�chenRoßgartens,nicht den Vors

�tädtern,fondern vielmehr der ge�ammtenKommune

der Stadt zu�tehe.
Die Vor�tädterdrangen unterde��endarauf, daf

das leßt ergangene Erkenntnißin Ausführung ge?

bracht, das von dem Mauermei�terFri ke auf
dem Roßgarten erbaute Haus abgebrochen , der

Zaun, der um da��elbegeführtwär, weggenommen
und �oalles wieder in den vorigen Stand ge�eßt

werden �ollie. Die we�lpreuß.Kammer befahl dies

�elb unter dem 23. Jun. Der Magi�iratwandte

�ichdaher, um dies zu verhindern, an das Ju�tiz-

mini�terium,und erhielt von dem�elben180i unte

deit 24. Oktobr. und 19. Novbr. zwei Ne�cripte,
na< welchen alle vom Mauxermei�terFricke auf

19 *
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dem StreitortegemachteAnlagenbis zur Beendigung
des Petitoriiin statu quo . verbleiben�ollten.

Der Magi�tratbegründetedie Petitorien- Klage

durch‘dasFundationsprivilegium der Stadt, nach

welchemder Hochmei�terHeinrich von Hohen-
loh e 1246 den Vúrgernvon Elbing — Civibus in

Elbingo — das Land um die Stadt, worunter auch
der Roßgartenbegriffen, zu Aeckern, Gärten, Wie-

�enund Weiden ‘verliehenhätte. ) Die Bürger
— Cives — wáren hier die Stadtkommune — Civi-

tas — welcherdie�eDi�triktege�chenktworden, da-
mit �iedaraus ein Einkommen hâtte, um dadurch
die nothwendigen Ausgaben zu ihremHaushalt zu

be�treiten.
Der Anivaldder Vor�kädtererwiederte darauf:

die Kämmereirechnungenenthielten keine Einnahme

vom �trittigenRoßgarten; er �eyal�okein Pertinenze

�tückder Kämmereigewe�en.Wenn auch zugegeben

würde,daßVor�kädterundBürgerver�chiedenwären,

�owäre der Magi�tratund die Bürger�chaftes auch,

und daher könnteder Magi�tratkeine An�prücheauf

den Roßgartenmachen und darüber niht frei dispo-

niyen; im �chlimm�tenFalle gehöreder Roßgarten

der Bürger�chaft,
lim dies zu widerlegen, hielt es der Magi�trat

für dienlich, beizubringen, welches Recht der Br

ger�chaftvor der preuß.Be�iznahmeder Stadt

über die �tädt�chenLändereien zuge�tanden,und be"

*) Be�chreib.vonElbing3. Bd, 2, Abth. S. 7.
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rief �i<darüberauf den Ju�tizbürgermei�terHe n--

nings, dex noch zu polni�chenZeitenStadt�ecretär'

gewe�en, und daher- vollkommeneKunde von der

damaligen Regierungsverfa��ungder Stadt hätte,

Die�er.ward den 15. Jul. 1802 vor dem hie�igen

fônigl.Stadtgericht vernommen, und �agteFolgen-
des eidlichaus:

Ich heißeGeorge FriedrichHennings,
bin 67 Fahre alt, lutheri�cherConfe��ion,�eit

1794 pen�ionirterJu�tizbürgermei�ter, �eitder

Occupation von. We�tpreußen.als Stadtrath bei

‘dem hie�igenMagi�tratange�telltund zu polni

�chenZeiten�eit:1762 Stadt�eeretärgewe�en.

Die übrigennach der Gerichtsordnung vorzule-

genden Generalfragen . werden .verneinend beants

wortet. ‘‘

Zur Sache.
„„ Wenn unter den eigenthümlichenLändereien

derBürger�chaftdas Gemeingut und die Stadte

ländereiengemeint werden, und nicht das Privat-

eigenthumeines jeden:Bürgers ,. wie �ichwohl

von
-

�elbver�teht,�okonnte die Bürger�chaft

zu polni�chenZeitenüber das der ganzen Bürgers

�chaftodex der Kommune. zu�ammengenommen

zu�tehendeGemeingut. um �oweniger Be�chlü��e

fa��en,oder Verfügungendarüber treffen, als der

?agi�krat-�elb�t.einen. Theil der Bürger�chaft
ausmachte ,. und wenn auh nicht Pars potior,

doch honoratior der�elbenwar.
‘“
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„Ueberhaupthatte die Bürger�chaftîn masra

gar keinen Antheilweder am Stadtregiment, noch

an der Verwaltung des publikenEigenthums der

Stadt, �ondernnur dur ihre Reprä�entanten,
die prä�entirendeGemeine oder die zweiteOrd-

nung, welche vormals aus 32 Mitgliedern, nâm-

lich 24 aus den Großbürgernund 8 aus den vier

Hauptgewerken—den Flei�chern,Grob�chmieden,

Fe�tbä>kernund Schu�tern— be�tand,nachher

aber, fünf Jahre vor der preuß.Be�iznahmeder

Stadt, bei dem Bürgerproceßwider den Magi-

�irat,mit 24 Mitgléedernvermehrt wurde. ‘“

„Die Theilnahme der Reprä�entantender

Bürger�chaftfand. nur alsdann Statt, wenn die

con�titutionelleVerfa��ungder Stadt es erforderte,

nämlichbei wichtigen Stadtangelegenheiten, bei

Auflagen , �tatutari�chenVerordnungen , Veräus

Kerungen 2c. Bei dem Magi�trat�tanddie execu-

tive Gewalt unddie Verwaltung der öffentlichen
|

Întraden, und es wurde von den ver�chiedenen
Rendanten der Stadtka��eneiner Committe gus

Deputirtenbeider Ordnungen Rechnungabgelegt.“
„Mit der vorgedachten Revolution, die bald

nah dem Regierung®antrittedes leßten Königs
von Polen, Stanislaus Augu�tus, ihren
Anfang nahm, drang �ichdie prä�entirendeGe-

meine zu die�exVerwaltung mit ein, und es wur-

den Funktionen aus Deputirten beider Ordnungen
bei den ver�chiedenenStadtka��enange�ett,““
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„Neuerungen,be�onderspräfudicirliche,wie

Beräußerungen,Verpfändungen2c. konnte der

Magi�tratohne:Zuziehung und Zu�timmungder

prâ�entirendenGemeine niht machen, wie deni,

Lereits- bevegtermaßen,die- ge�eßgebendeGewalt

und die Befugniß, in allen wichtigen Stadtange-
legenheitenzu berathenund zu be�chließen,beiderx

Ordnungen, dem Magi�kratund der prä�entiren-
“den Geieine zu�ammen,welche der große

Rath genannt wurden, zu�tand,und eine Ords

nung ohne die andere keiner gültigenRaths�chluf

fa��en-konnte.“ -

Das hierauf den 31. Dec. 1802 erfolgte Ex-

Fenntnißides er�tenSenats der we�tpreuß.Regierung
wies die Klage des Magi�tratsab, und verurtheilte

ihn zu: den Ko�tendes Proze��es,dagegen die Vors

�râdter,nah wie: vor, in der Benußungdes Rofßs

gartens gela��enwerden �ollten.
Auf den Gkund, den der Magi�tratangeführt,

daßder Hochmei�terHeinric von Hohenlohe
den Vürgern"und nicht den Vor�tädtern-den Rofiz

garten. verliehen; ward erwiedert: dies Privilegiunr-
zwáârebereits im 413. Jahrhundert gegeben, und es

mü��edaher bei Ent�cheidungdes- gegenwärtiger

Rechts�treitsnothwendig nähererörtert werden, ob-

auch nicht in der Folge: der Zeit den Beklagten eit-

“gleichesAnrecht am Roßgaxrten, als ur�prünglich.
der Bürger�chaft,zuge�tanden,verliehen oder auh“

"poz ihnen erworben worden, Die Beklagten. bee.
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hauptendie�es,und nach Lage der Sache nicht ohne
Grund, indem nah dem Commi��ionsdekretvon

1551 den Gärtnern oder Vor�kädterndie Benuz-
zung des Roßgartens zuge�ichertworden, und �ie

�ichauch nach dem eigenen Ge�tändnißder Kläger
und dem Zeugniß der Kaußeute Birkner und

Grübnau in einer verjährungsmäßigenFri�t im

Be�ibßdes Roßgartens befunden haben, und mithin
in jedem Fall ge�<hÜßztwerden mü��en.

Die we�kpreuß.Kammer wollte die Sache noh
nicht aufgebea, und trug dem Magi�tratunter dem

415. Febr. 1803 auf, zu derichten, ob gegen die be-

hauptete Verjährungnicht etwas einzuwendenwäre,

weil, wenn es bei dem jegigen Erkenntnißverbleiben

�ollte,das Frick e�cheEtabli��ementwürde wegge-

brochen werdenmü��en,wodurch die Kämmerei einer

Fo�i�picligenSchadenilage ausge�eßtwerden möchte.
Der Magi�tratberichtete hierüber unter dem

4. Mârz: daß er den Vor�ktädternein NußungSrecht

die�erWeide gegen ein Huldegeld an die Ka��edes

Gemeinguts dex Alt�tadtnicht ab�treitenkênne, und

vom Fahr 1715 an gerechnet, könne er keine Unter

brechung die�erlangjährigenVerjährungerweislich

machen; ex habe aber mit den Rottmei�ternVer-

gleichs8por�chlägeeingeleitet, und gebe die Hoffnung
nichtauf, mit die�enzu Stande zu kommen.

Die Vergleichsvor�chläge,welchederMagi�trat
den Vor�kädternvorgelegt hatte 7 waren;die�e:es

�ollteihnen die Benutzung des übrigenRofgartens



297

für immer ge�ichertwerden, wenn �ieauf den für
das Etabli��ementdes 2c, Fricke abgenommenen
Morgen Verzicht thäten. Hiezu aber wollten �ie

�ichauf keine Art ver�tehen,und drangen auf Fort-
�eßbungdes Proze��es.

Hier erklärte�ichnun der Mauermei�terFricke
unter dem 26, Mârz, daß, weil die Vor�ktädter�ich

wegen des Morgens, den er mit hoher Genehmigung
vom Roßgarten auf Erbpacht erhalten , gar nicht

beruhigen und auch nicht einmal �ichin Vergleichs-
vor�chlägeeinla��enwollten, er, um nicht weiter ein

Gegen�tanddes allgemeinenHa��esder Kommune

zu �eyn,�icherbiete, auf �eineKo�tendas auf dem

Roßgartenerrichtete Gebäude abzubrechen und es:

auf die dicht angränzendenKämmereiwie�en— die

Herrenwie�en
— aufzu�ezen,wenn ihm zur Schadz

loshaltung hiefürnoch von die�enWie�enEin Mor-

gen, zu�ammenal�o2 Morgen in Erbpachtverliehen
werden follten,

Da al�o,wie erwähnt,dasFr icke�cheEtabliss

�ementauf dem Roßgarten dur< keinen gütlichen

Vergleich erhalten werden konnte, fo führte der

tagi�tratin dem Appellations - Bericht noch- an:

daß es nur etwa den 100, Dheil des ganzen Roßgars-

tens ausmache, daß es an der äußer�tenEcke de��els

Hen auf einex �ehr�{hle<tenund �umpfigenStelle,
wo kein Gras wach�e,angelegt �ey,daß al�odurch
da��elbedenKlägernkein Schade an ihrem Nußzungs®-

xecht ge�chehen,und daß er bloß von dem Eigene
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thumêrecht,welchesnichtdert Vor�tädterit,�ondert

der ganzen Kommune der Stadt Elbing zu�tehe,
Gebrauchgemacht habe. Jm �chlimm�tenFall wür-

dendie Klägerdoch nichtsweiter fordern können,
als daß ihnen, �tattdes entzogenen 1 Moxgen und

4 [CIRuthenWeidelandes, ein andres Stück von glei:

cherQualität zum Er�aßangewie�enwürde.

Es erfolgte hierauf das Erkenntnißdes zweiten
Senats der we�ktpr.Regierung unter- dem 23. Dec,
welchesganz das des er�tenauf den Grund dex nach-
gewie�enenVerjährung der Benußung des Rofgar-
tens von den Vor�tädternbe�tätigte,weil durch die-

�elbejederbei der er�tenVerleihungetwa einge�chli-
cheneFehlererledigt worden.

|

Nach Publikation:die�esErkenntni��esver�uchte
der- Magi�tratnochmals, die Rottmei�terzu einem

Vergleich zu bringen, der auf die Erhaltung des

Fp icke�chenEtabli��ementsabzwette; �ieerklärten

aber, daß jeder Ver�uchdie�erArt, ex môdge:�ovor-

theilhaft für�ie,als er wolle, er�cheinen,�chlechter-
dings fruchtlos �ey, indem ihnen jenes Etabli��e
ment zu vielen Schaden zufüge,und-�iemithin ledig
lich auf de��enFort�chaffungbe�techenmüßten.

Det-Magi�tratfand esuun nicht rath�am,no<
die dritte Fn�tanzzuergreifen, �ondernwar darauf

bedacht, die Rottmei�terklaglos zu:�tellen.Daher
ward der erwähnteVor�chlag-des. Mauermei�ter

Fricke mit die�er:Abänderungangenommen : daß

¿bin�attdes Eine Morgen und 4 [] Rutben. auf
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dem Roßgarten,den er für60 gr. pr. in Erbpacht
erhalten, 12 Morgen auf denHerrenwie�en,die von

Be��ererQualität, als das vorher ihm in Erbpacht
gegebeneStück des Rofßgartens�ind,für 2 Rthlr.
60 gr. pr. in Erbpacht verliehen wurden, wogegen
er �ichanhei�chigmachte,auf �eineKo�ten,das auf
dem Roßgarten.erbaute Wohnhaus abzubrechen,
den da�elb�errichteten Zaun wegzunehmen , deir

Plas zu planiren, und ihn ganz in den vorigen Stand

zu �ehen,welcher Erbpachtscontrakt 1808 den 3.

Januar be�tätigtwurde.

1819 waren füxAnfuhr des Holzeszur Brücke

auf dem neuen Gut und zur Reparatux dex Drumme
-

vox dem Königsbergerthor5 Rthlr. 80 gr. pr. vor

der Kämmereika��everausgabt. Da nach dei cige-
nen Ge�kändnißder Rottmei�kerbei den Verhandlun-
gen des wegen des Frick e�chenEtabli��ementsauf
dem RoßgartengeführlenProce��esdie Vor�tädter-
für die Benutzung des Roßgartens das Holz zu den

kleinen Brücken und zu den Drummen vor dem Kö-

nigsbergey- und Mühlenthor,welches die Kämmerei

hergegeben, bisher angeführt,�oforderte der Ma-

gi�tratdie hierauf verwandten Ko�tenvon ihneir
wieder zurü>. Sie verweigertendie Zahlung, und

wurden daher mit Execution belegt. Dies veran-

laßte�ie,deshalb 1822 den 15. März.einen neuen

Proceßanzu�trengetr.
Es wurden daher die Rotitmei�kerüberdie er

wähnteAusfage,die ihre bidhesgelei�tete:Aufuhx



300

befundete,noch einmal vernommen, und jet erklärz

ten �ie�ich,�ieberichtigend,dahin, daß die Anfuhr

des Holzeszu. den in Rede �tehendenBrücken und

Drummen zwar von den Bor�tädtern.gelei�tetwor-

den, aber mit ihnen verdungen gewe�en,und jedes-

mal aus der Kämmereika��eentweder unmittelbar

oder durch die Entrepreneursdes Baues für Reche

nung der�elbenbezahlt �ey.Die Zeugen, auf welche

�ie�ichdeshalbberufen hatten, wurden darüber ab:

gehört,und �iebe�tätigtenes, und gus den âltern

Kämmereirechnungenüber'
den. Bau die�erBrücken

und Drummen ergab �ich,daß beimehrern der�elben

die Anfuhr des Holzesbe�ondersaufgeführt,al�o

auch von der Kämmereibe�trittenworden.

Unter die�enUm�tänden,da der Magi�ivateine

ununterbrochen fortdauerndeentgegen�tehendeOb/

�ervanznicht erweislich machen. Éonnte,. und der

Ausfall des ange�trengtenProce��esleicht vorauszue

�ehenwar, �tellteex es den Stadtverordneten att

heim, ob es nicht rath�amer�eynwürde, auf die�e

Lei�tungender Vor�kädter,mit Vorbehalt der übrigen

Verpflichtungen, gegen welche �ienichts erinnert,

die �ievielmehr anerkannt, Verzicht zu lei�ten,als

es auf einen Prozeß ankommen zu la��en.

Die Stadtverordneten aber verlangten unker

dem 31. Maë die Fort�e6ungdes Proce��es,weil

doch anfänglichdie Rottmei�ter�elb�tes ge�tanden,

daß die Vor�kädterdas Holz zudie�enkleinen Brük-

ken und Drummen angefahren,die Aus�ageder ver
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hôrtenZeugen, die das Gegentheil bekundet, ihnew
verdächtig�chien,indem�ie�elb�tGrund�tückbe�igzer
auf den Vor�kàdten‘wären,und die Kämmereirech-
nungen er�tvon 1803 der Holzanfuhr zu den gedach-
ten Brücken und Drummen bei ihrem Bau auf Ko--
�tender Kämmerei erwähnen, wo al�odie vorher
be�tandeneGerecht�ameder�elbennicht�trengewahr-
genommen zu �eyn�cheinen.

Es ward daher Behufs der weitern FJn�teuktion

zu die�emProceß no< der gewe�eneRottmei�ker
Bornborn, welcher von 1786 bis 1814 die�em
Amte vorge�tanden,den 14. Jun. 1823 vernommen,
und die�er�agteaus; daß zu dem Bau und der

Ausbe��erungder in Rede �ehendenBrücken und
Drummen das Holz aus den Kämmereiwaldungen
bergegeben, und daß dié Ge�pannhaltenden Rotten
die Anfuhr des Holzes, jedoch nicht jedesmal,
bewirkt haben, indem, wenn der Zimmermei�ter,

|

welcherden Bauan�chlagausgeführt,zugleich Fuhr-
werk be�e��en,der�elbedie Anfuhr des. Holzes Über-
nommen und folcheder Kämmerei in Rechnung ge-
bracht habe,

____

Der Magi�trat,der dies unter dem 6, Fanuar
1824 den Stadtverordneten mittheilte, fügte no<
hinzu: daß es �ichhieraus hinlänglichergebe, daß
bei dem Bau und der Reparatur die�erBrücken und

Drummen niemals eine ganz fe�tbe�timmteNorm

be�tanden,und daß öfters Abîveichungenin der

Theilnahme der Vor�tädterhiebei Statt gefunden,
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weshalb'esamgerathen�ten�eyndürfte,die�erhalb
mit den klagendenVor�tädternin gütliche. Ver-

gleihs8unterhandlungenzu treten, und auf die�cit

Wege für die Zukunfteine fe�tbe�timmteForm her-

beizuführen.
“Die Stadtverordneten genehmigtendies unter

dem 13. Jan, uid wün�chten\die Vergleichspunkte

zu wi��en,welchefolgende waren:

1 die Klägerverpflichten �ich,das benöthigte

Holz und die erforderlicheErde zum Bau und zur

Reparatur der in Rede �tehendenBrücken und

Drummen anzufahren, wogegen die Stadtkommune

die Lei�tungder nicht kun�t-nnd handwerksmäßigen
Dien�te,die etwa dabeivorkommen �ollten,nicht
von den Klägernallein, �ondernvon �ämmtlichen
Bewohnern der Vor�tädtefordern würde.

92, die Ko�tendes angefangenen Proce��esträgt
die verklagte Stadtkommune allein.

Die Rottmei�ter,denen die�eVergleich8vor�chläge

vorgelegt wurden, erklärten dagegen, daß�ie�i

zwar zur Anfuhr der Erde bei dem Bau und der

Reparatur der in Rede �tehendenBrücken und |

Drummen, aber zu nichts weiter ver�tehenwollten.

Sie provocirten daher auf rechtlicheEnt�cheidung.

Nach dem hierauf unter dem 28. Aug, exfolgteit

Erkenntnißdes Oberlandesgerichtszu Marienwer-

der ward
1. bei der Erklärungder Kläger,verpflichtet zu

�eyn,zum Bau und zux Be��erungdex in den unge
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pfla�tertenStraßenvor dem Königsberger-und Mühs

lenthor gelegenen Brücken und Drummen, die in

dem vom Magi�tratunter dem 28. Augu�t1823 ein-

gereihten Brücken - Cata�kexunter Nx. 4. 7. 9. 10.

16. 17. 20 — 23. und 29 — 36. aufgeführtwaren,

die erforderliche Erde unentgeldlich anzufahren, be-

la��en,dagegen �ie
;

2, von der von Seiten des verklagten Magie

‘rats und der Stadtgemeinde behaupteten Ver-

pflichtung, zum Bau und zur Be��erungdie�er

Brücken und Drummen das Holz unentgeldlichan-

zufahren, gänzlichentbunden wurden,und
3, die verklagte Kommunedie Proceßkoffenallein

zu tragen verurtheilt ward.

Die Gründe,diehiefürangeführtweden�ind

die�e: :

Es folge aus der Naturder Sache, daß der
Bau und die Unterhaltung \olher An�talten,

die zu den öffentlichenAnlagen gehören,der

ganzen Stadtkommune obliegen, wenn �ie nicht
ein be�onderesRecht gegen einzelneMitglieder,

dergleichenAn�taltenzu unterhalten oder Dien-

�edabei zu lei�ten,die die andern Mitglieder
der Stadtgemeinde nicht verrichten dürfen, er-

worben hat. Es iff mithin im gegenwärtigen
Falle au< Sache der verklagten Stadtgemeine
de, den Nachweis zu führen,daß �ieein \olches
Recht in An�ehungder prâtendirtenHolzanfuhr
zum Bau und zur Reparatur der oben genantn-
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fen Brücken gegen die Kläger ex speciali titulos

erworben. Dies kann �ieaber weder dur<z
“ Urkunden, no< dur< eine Ob�ervanz,die ir

einer verjährungsfähigenFri�tununterbrochen
beobachtetworden, erwei�en.

Die Stadtverordneten beruhigten �ichbei die�em

Erkenntniß,indem, wie �iein dem Be�chlußvom

15. Oft. �agen,keine vortheilhaftere Aenderung
de��elbenzu erwarten wäre.

Da der Vor�panndurch das Edikt vom 28,

Oftby. 1810 au�gehobenwurde, �oward dabei in

An�ehungder Krüppelfuhrenbe�timmt,daß �ieals
eine Kommunalla�t,nach wie vor , be�telltwerden

follten. ) Die Stadt ließ �iedurch die Vor�kädter

be�tellen,die den Roßgarten benußen. Und die�e
brauchten hiezu, wie bisher, die 4 Ordonanz-Pferde,

“die von ihnen, wie oben S. 280, und 281. erwähne,
außerhiezu,bis 1820 theils zum Dien�tder kdnigl,
Fntendantur, um die nôthigenBefehle an die

Schulzen zu befördern,theils das {ädt�cheLö�ch-
geräthbei ent�tandenemFeuer an die Brand�tellezu

be�chaffen,in Bereit�chaftgehalten wurden.

Im be�agtenJahr 1820 �anddie königl.Regi
rung in Danzig der Stadt die alleinigeDispo�ition
über die�ePferde zu, und die kônigl.Jntendantur |

�telltejet die Ordonanz-Boten an, die ihre Befehle
an die Schulzen brachten. Die Stadt brauchte

© Amtsblatt der we�tpreuß.Regierung, Martienwer-
der 1811, S, 18 — 20,
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hierauf die vormaligen Ordonanz- Pferde bloß zur

Be�pannungdes Lö�chgeräths,und die Ko�tender

Krüppelfuhren, die nun �ehrbe�chränktwaren,

wurden aus der Stadtka��ebe�tritten.

Weil die Vor�tädterdurch eigeneGe�tellungder

Pferde zur Be�pannungdes Lö�chgeräthsin ihren

Gewerbe �ehrge�kdrtwurden, �oübertrugen�iedie-

�elbedem hie�igenPo�thalter, dem fie anfänglich

dafúr jährlich200 Rthl., und �päter66 Rthlr. 60 gr.

zahlten. Der leßte hierübermit ihm ge�chlo��ene

Contraft lief mit dem Mai 1830 ab, und er wollte

ihn nicht weiter fort�ezen.Hier erboten �ichnun die

Bor�tádter,6 Jahre nach einander jährlich100 Rthl.

an die Kämmereika��ezu zahlen, und ihr zu überla�z

�en,die Be�pannungdes Lô�chgeräthszu be�orgen.

Es ward hierüberein Contraft mit ihnen ge�chlo��en,

in wel<hem im $. 4. fe�tge�estwurde, daß, wenn

nach Ablauf die�er6 Jahre, den 1. Jun. 1836, die-

�erContrafkt nicht prolongirt würde, das alte Sach-

verhältnißwieder eintreten �ollte,wonach die Jnha-

ber des Rofgartens verbunden �ind,zur Be�pan-

nung des Lö�chgeräthsund bei ent�tandenemFeuer

und bei den Sprißenproben 4 ange�chirrtePferde

neb�t2 Knechten unentgeldlich zu �tellen,welcher

Contrakt 1830 den 7. Mai von den Stadtverord-

neten genehmigt wurde.

1822 den 5, Jul, wurden die beiden Rottmei�ter

des Roßgartens *) vom Magi�tratauf,efordert,

*) Die Vor�tâdter,die den
Sofagigsbenußen, find

: 2
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“dur Vorleguitgihrer Privilegien oder fonfkigen
Urkundendarzuthuit, wie die Verfa��ungder Cor-
poration der Vor�tädter,die den Roßgarten benuz-

- gen, be�chaffen,und wie die Verwaltung de��elben

“angeordnet�ey. Sie zeigten hierauf den 17. Jul.
dem Magi�tratan, daß ihre Benußung des Rof-

gartens �ichnicht auf Urkunden, die �ienicht hätten,
'
�ondernauf langjährigenBe�ib�tandgründe, der

‘auch in dem richterlichen Erkenntnißwegen des

Fri > e�chenEtabli��ementsauf dem Roßgarten an

erfannt worden. Uebex die innere Verwaltung des

“Roßgartensbe�äßen�iegewi��eArtikel, die unter

dem 29. Jul, 1767 vor dem Außenkänmeramt

errichtet und ihnen auf Pergament ausgefertigt
Wren, e :

Hin�ichtsder Verwaltung bemerkten �ie: daf

‘vorher4 Rottmei�tervom Magi�kratange�telltwot |

‘den,jest aber nux 2 ange�telltwären, aber außer

die�enführen no< 2 bei�ißendeNachbarn, die von

in zwei Rotten abgetheilt, und jeder der�elbenif |

ein Vor�teher— Rottmei�ter — vorzge�eßt.Luk

er�tenRotte gehören die Einwohner von berli |

nigsberger Straße, vom neuen Gut, vou äußert

Mühlendamm, von der Grün- Trauben - Sonnet

Hohezinn- und Stern�traße bis an den Anget;

¿ur zweitendie Einwohner der heik. Leichnam,
!

langen Nieder�träße,�âammtliherQuer�traßen,108

Mattendorf und dex Anger�traße-
*) Dies find die, welche oben S-

worden.

279. angefühtt
|
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�ämmtlichenübrigenNachbarn obne Be�tätigung
des Magi�tratsgewählt�ind,die Mitauf�ichtüber
den Roßgarten. Die�enehmen an der Aufnahme
des Weideviehes, an der Einhebungder Abgabefür
da��elbean das Gemeingut der Alt�tadt,an der An-

ordnungdes Berückens der Weide und überhaupt
an der ganzen Verwaltung der zwei vom Magi�trat
ange�telltenRottmei�kerTheil, und wären an der

Stelle der beiden vorher no< dazu ange�tellten
Rottmei�ter.

Zu Ausgaben, die die Ge�ammtheitzu machen
hätte, werden die Mitglieder beider Rotten zu�am-
men berufen, und die erforderlichenBeiträge mit

ihrer Zuziehung repartirt, und es ge�chehekeine

Ausgabe ohne Wi��en�ämmtlicherNachbarn.
Nachder Anwei�ung,die �ievom Magi�trater-

halten, anzuzeigen:
« 4. wie viele jet den Roßgartenbenusen, und
wie �ieheißen,

2. in wel<hen Straßen �ieohnen,
3. ob �eEigenthümeroder nur Miether wäret,

4. wie viele Pferde und Rindvieh�ie.auf dem

Roßgarten hâtten,
;

5. �eitwie lange jeder Mitglied�einerRotte �ei,
6. in we��enStelle er getreten,
7. ob er einen Einkauf, und welchen er erlege,
8, was er alljährigund an welcheKa��eer zahle,

berichteten�ie:

ad 1 und2: daß in der erffenRotte 11 und in

20
*
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Der zweiten27, zu�ammenal�o38 Mitglieder,
wären, die namentlih nah ihrem Wohnort aufs

geführtwurden.

ad 3. daß alle Eigenthümerwären.

ad 4. daß von der er�tenRotte 40 Pferde ‘und

22 Kühe, und von der zweiten 102 Pferde und 52

Kühe,zu�ammen142 Pferde und 74 Kühe, auf die

“Weide des Roßgartens aufgebracht wären. “Z
ad 5 und 6. daß-alledas Weiderecht erworben,

weil �ieentweder das Grund�tück,de��enBe�iser
es gehabt, ererbt oder die Wittwe oder Erbin des

Felbengeheirathet. Das Jahr des Eintritts, welch es
in die Dabelle, die �iecingereicht, ge�eßzt,�eynur

ungefährangegeben, da keine �pecielleLi�tendarü:
Her geführtworden.

ad 7. �ämmtlicheMitglieder haben als Erba
oder Eingeheirathete bei dem Eintritt den Einkauf
erlegt, und zwar als Erben 4 Rthlr., oder roent

�ieeine Wittwe oder eine Erbin des Grund�tücks
geheirathet,2 Rthlr. Früherhätteein Fremder“) |

auch uicht einen höhernEinkauf, als 4 Rthlr., <r

iaprrrEUS

FELI

MTBFITE

®*) 1798 wurden an 300 Pferde auf dem Roßgartet
geweidet; aber damals wurden ‘auh no< fein

Kühe hier auf die Weide gebracht.
**) Unter Fremden �indhier �olchezu ver�tehen, dit

wenn �ieglcih vor dem Königsbetger-und Mirhlen-
thor Grund�tückebe�izen,doch bisher den No ßgarten|
nicht benußthaben,
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Legt; bochhâtteein Eintritt von Fremden �eitlanz

‘ger Zeit nicht. Statt. gefunden, und wenn er. Statt

finden.�ollte,�owürde er wohl höherzu �etzen�eyn,

weil die.jezigenJnhaber des. Weiderechts-odev die:

Borbe�ibexrde��elben,deren: Wittwen-oderErben es

noch.genießen,großeKo�tenzu: den Proce��en,die:

wegen des Roßgartensgeführt�ind,verwandthaben..
ad. 8, durch. die. Rottmei�ter-werden: für jedes.

Stück Vich. bei. der Aufnahme. auf den.Roßgarten..
6 gr. pr. erhoben, welche. Abgabe: an die. Fa��edes

Gemeinguts der Alt�tadt.abgeführtwird. DieKo-

fen der Feuerpferde, der Umwallung, Berückung,.
Grabenräumung.unddie �on�tigenLa�tender Com-

mune werden in der Ver�ammlung'�ämmtlicher

Mitglieder der beiden Rotten. repartirt, obne daf
eine fôrmlihe Rechnungdaxüber- geführt.wird,

oder. eine eigene Ka��e--dafürepvi�tirt.
Das Prá�édiumdes Magi�tratsgab hierauf,

wie ihmdie�eVerhandlung mit den Rottmei�fern.
vorgelegt wurde, die�es-zu den. Acten

e,die eigentlicheVerfa��ungdie�erCorporationi�
auch. jezt noch, dunkel, indem durch den.Rece�s
vom 29. Jul. 1767 nur: Neben�achen.be�timmt
werden, und zwar: für diejenigen Nachbarn,die:

zw-die�exCorpoxation gehören.DieHaupt�ache.

aber, wer eigentlich-zu.ihr. gehören�oll,con�tiré
zur Zeit noh nicht. Es frägt �ichnämlich;

a. ob das. Weiderecht auf dem Rofßgarten
�ämmtlichen.Grundbe�ißernvor demKönigs--
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“

bergex-und Mühlenthor,ohneRück�ichtdar-

auf, ob �iePferde haltenoder nicht, zu�tehe,
oder

b. nur denen, welche Pferde halten, oder

e: ob jeder die�erVor�tädter,der Pferde hâlt,
er mag Grundbe�ißer�eynoder nicht, eben-

falls ein Recht hiezuhabe ?

Daß. dies Weiderecht an keinen Grundbe�is
geknüpft�ey,geht �chondaraus hervor, daß in

den Hypothekenbücherndavon nichts vorkommt,
Mithin i�es nicht als ein Realrecht , �ondern
als ein per�önlichesbetrachtet worden. Wäre

eS die�esnicht, fo könnte auch von keinem Ein

kauf die Rede �eyn.

Früher*) und im Jahr 1775 noch hatten

auch die Aeußern: GeorgendämmerDheil an die

�emRoßgarten; in den jetzigenLi�tenkommt

aber kein Georgendämmervor.“

®) Nach dem rathhäuslichenReceß von 1734 S. 571,72,

wollten �ichdie Einwohner vom äußern St. Geor

gendamm zu den Podwodden, die die Stadt damals

für die ru��i�chkai�erli<henTruppen zu �tellenhatte,

niht bequemen, weil �ie für die fönigl, preuß.

Truppen zu podwodden hâtten, Die Rottmei�ter

wollten dahee ihre Pferde auch nicht auf den Roß

garten aufnehmen. Der Rath be�chloßdarauf, daf

diejenigen Einwohner auf dem äußern St, Geor

_ gendamm, die den Roßgarten benutzen, auch zu

“die�enPodwodden gezogen werden �oUten.
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Die Rottmei�terwurden daher nochmals vors
gefordert,und überfolgendePunktebefragt :-

1. Seit wann und aus welchen Gründendie

Aeußern-St. Georgendämmer.aus-dexraggeationi

ausgefcieden wären?

9, Ob jemals bei einer Verla��en�chaft.eînes

Mitgliedes der Corporation die�esWeiderecht mit

zur Taxe und Theilung unter die Erben DAE
worden?

3, Ob jemals eine Veräußerungdie�esRechts -

unter Lebendiger Statt. gehabt habe?
4, Ob jemand., der: �einePferde ab�cha}t,.bas

durch. aus der Corporation: ganz aus �cheideE

5. Wie es komme, daß auch Kühe auf dew

Rofgarten- gebracht werden, da. derfelbe doch: nur

für Pferde be�timmti�t?

6. Wie cs komme,daß: beide. Rottmei�ter.nicht

gemein�chaftlich:der Corporation vor�tehen,�ots-

dern, wie. e nach. den Li�ten�cheint, jeder.be�ons-

dern Nachbarn vorge�eßt�ey?

7. Seit wann und von wem die Einrichtung
getroffen worden „ daß.�tattder frühern-4 Rotte

mei�ter,die der Magi�trat.be�tellte,je6t nur D

vorhanden�iud,und dafür die Nachbarn: Zwei

andre Bei�itzer.zur. Mitauf�icht.be�tellen?
&..Woher. eë komme, daf �eit langer Zeit fein:

Fremder“in- die Corporation:aufgenommen?
9. Zu welcher Zeit die letten Sa an

die Pe�ibude.AUS �ind?
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40. WelchesMagi�trats-MitgliedzuletztPatron

oderA��e��orbei die�erCorporation gewe�en?
“

Auf die�eihnen vorgelegten Punkte antworte-

fen �ieFolgendes:
ad 1, Die Aeußern-St.Georgendämmerhätten

niemals mit Recht zu ihrer Corporation gehört.*)

Es wären zwar Fälle vorgekommen, wo einzelne
dortige Wirthe aus Gun�tdazu admittirt worden,
weil man es mit Aus�chließungan der Theilnahme
daran nicht immer �o�trengegenommen.

-

Bei

An�krengungdes Proce��eswegen Benußung des

Roßgartens, wo Vor�chü��evon denen, die ihn
benußten, gemacht werden mußten, wären alle

Aeußern-St, Georgendämmerausge�chieden, bis

auf Einen, der no lebenslang in der Corporation
geblieben.

ad 2, Die Zheilnahme an der Benußung des

Roßgartens �eynie als ein Realreht behandelt
und bei Veräußerungder Grund�tückeoder bei

Erbtheilungen nicht darauf gerück�ichtigtworden.

ad 3. Der Fall �eynie vorgekommen, daß ein

Mitglied der Corporation �einRecht an dex Be-

#*) Dies hat wohl darin �cinenGrund, weil der âußere

St, Georgendamm, wie das Territorium 1703 von

den königl. preuß. Truppen als Pfand in Be�iß

genommen wurde, auh von ihnen, als zu dem

verpfändeten Territorium gehörig, be�chtward,

wozu die Veranla��ungim 3. Bande der Be�chreib.
von Elbing 2. Abtheil, S. 190. A. angegeben i�t.
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weidung! des Roßgarten®an: eiter andern gegen

Entgeld abgetreten,indem jeder Vor�tädterin. die:

fem- Bezirk: das Rechtdazu erhâlt,wenn. er durch,
gemein�amen:Be�chluß.der-Corporation.in die�elbe:

aufgenommen- wird...
ad: 4. Wenn: jemand, der: in- der-Corporation:

i�t,�einePferde. ab�chafft,.�o.�cheidet.er. aus. der-:

�elben,und- muß, wenn: er- wieder eintreten will,

�ich.be�onderseinkaufen, werde. aber: dabci. �o.bil--

lig, als- möglich,behandelt. i

ad’ 5, Die Vor�tâdtervor: dem: König8berger--
und Mühlenthoxhaben- vorher Hütungsrevierefür.
ihre- Kühe auf dem- Sandlande. bei der Stadt. am

Schloßbevrge,.im Ellernbruch;,. im. Hammergrund 2c.

gehabt. Nachdem. aber: die�ePlôse zur Bebauung:
auf Erbpacht ausgegeben worden, wären �ie.-ge

nôthigt worden, ihre Kühe.auf den-Roßgarten-zu:

nehmen. ;

ad 6, Es �ehenbeide Rottmei�ker:der: Cor--

poration. gemeiu�chaftlich.vor, und nux wegen. der-

Zu�amimenbexufung-der:

SR hâtten..�ie.die:

Meviere- unter. �ich-getheilt.
ad. 7. Als. nach:der: ex�kenfêanzö�i�chen:Kriegs--

es von 1807 zwei: Rottmei�terver�torben,

habs der: Magi�trat:auf Antrag, der: Corporation:

*») Dies i�t.nicht richtig. angegeben. Denn eiñer-jeden:

Notre i�tauh ein be�timmtesRevier angewiefen,.
imde��en:ungepfla�terten,Beggefe

die,
Gi�uianbewert �tellige-
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es bei ztveiRottmei�ternbela��en,um dev�elbencin

Er�parnißzu machen, da jeder Rottmei�ter6 Pferde
und 2 Kühe frei auf die Weide bringen kann.

Denn die beiden Bei�isex,die damals an die Stelle

der ver�torbenenRottmei�tererwähltworden, hât-
ten vor den übrigenMitgliedern dexCorporation
feinen Vorzug.

ad 8, Daß �eitlanger Zeit kein Fremderin

die Corporation aufgenommen, habe �einenmuth-

maßlichenGrund darin, weil die�elbebei den
Proce��enwegen des Roßgartens viele Ausgaben

gehabt. Die neuen Mitglieder, deren Vorfah-
ren �olchenoh niht mitgetragen, hâttendoh
von der ZDheilnahmedaran nicht ausge�chlo��en
werden önnen. Da �ieaber, �owie �ievorge-

fommen, . von der Corporation zu�ammengelegt

wären,ohne �ieanzu�chreiben,�ohätten�ieihnen

nichs in Rechnung gebracht werden können. Spä-
ter hâttedie Corporation be�chlo��en,deshalb von

den neu anzunehmendenMitgliedern den Beitrag

zur Ko�tener�tattungder Proce��ein einem erhöh-
ten Einkauf zu erheben, welchesaher bis jezt noh

niht ge�chehen, weil, wie angeführt,die�eKo�ten

�chwerzu berechnen wären.
/

ad 9, Die Sirafgelder würden mei�tvon de-

nen erhoben, die ihr Vieh früher, als der Roß-

garten aufgegeben, auf den�elbentrieben. n frü:
hern Zeiten wären �ieder Pe�kbudeüberwie�en,in

�pâternauh dex Armenka��eoder dem Andu�trie-
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hau�e,�owie die, welche die. Strafe erlegt, es

angeordnet.
:

ad 10. Es �ey,�oviel ihnen bekannt, nie ein

Magi�trats- Mitglied der Corporation als A��e��or
vorge�eßtgewe�en.

Schließlichbemerkten �ieno<:; daß, wenn ein

Mitglied der Corporation aus den vor�tédt�chen

Bezirken vor dem Königsberger-und Mühlenthor

wegziche, er ganz aus der�elbenaus�cheide,

Dex Magi�trattheilte die�eVerhandlungen den

Stadtverordneten mit, die hierauf unter dem 19. Dec.

4823 ertwiederten: „Wir haben aus dem uns zugee

fertigten Acten�túckmit Vergnügener�ehen,daß E.

Wohlldbl.Magi�tratdiefeAngelegenheit�tadtväterlich
ins Auge genommen, um die Beaußzungdes Roßgar-

tens, die �eitlangerZeit der Willkühreiner bloßher-

FômmlichenEinrichtung Überla��engewe�en,— worin

uns be�ondersdie�es:daß das Vorrecht dazu gewi�s
�ermaßenerblich if, widexrechtli<hvorkommt,— ges

meinnüßigzu machen, und �iedadurch auf die Funda-
tion de��elben,da er den Vor�tädternals eine Beihülfe

zuihrer Sub�i�tenzverliehenworden, zurückzuführen."
,„„ Wir bitten, uns die Re�ultatedie�erUnters

�uchung,wenn �iebeendigt �eynwird, gefällig�t

zukommenzu la��en.“

Die Regulixung die�erSache verzog �ich,und

ward daher den 8. Jun. 1830 von ‘den Stadt-

verordneten bei demMagi�tratwieder in Anregung

gebracht, wo �iejet ihreBeendigung erwartet.
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7< füge:hier noh das bei, was ich über die

jetzigeVerfa��ungdes Roßgartensund überdie eigents

lichenLei�tungen.fürdie Benutzungde��elbendurch.

eingezogene.Nachrichtenvon den Rottmei�ternnoch.
erfahren: habe.

Jedes- Mitglied: der Corporation hat diè Frei
heit, 4 Pferde und. 2, Kühe auf die Weide: des.

Roßgarten®zu: bringen. Be�ißtex nicht die�e:An-.

zahl: von. Pferden,. �o.kann. er: an deren Stelle Kühe.
aufbringen. Für jedes. Pferd. und, jede Kuh zahlt
ex 2 Sgr. an die. Ka��e-des Gemeingutsdev Alts.

�tadtz.für jede. Kuh: aber. noch1. Rthlr, an die Ka��e
“

der Corporation...
Die Einnahme hievon: wird- zur. Unterhaltung

des Roßzartens in. �einenWallungen, Gräben.-und

Brücken,zum. Berücken,zuur. Hirtenlohn; zur, Ge--

�tellung.der Feuerpferde und: andern Ausgaben
verwandt. Reicht. die- Einnahme hiezu nicht hin,
�o.machtdie. Corpopation. einen Zu�chuß.

Die Rottmei�ter,die die Freiheit haben, 6 Pferde

und:2: Kühe auf. den- Roßgartenzu bringen, zahlen
weder für die Pferde: und Kühe die 2 Sgr. an die

Ka��e:des. Gemeinguts:dex: Alt�tadt,no. für die

Kühe: den Thaler in- die Ka��eder, Corporation,
und machen- auch) keinen Zu�chuß.“Y.

Sd Jn Anfehung:der Anzahl des Viches, was jebt �owohl
vow -deg-Mitgliedern der Corporation,.als: den Nott-

mei�tern,aufgenommen, wird, i�teine Abweichungvon-

der ur�prünglichen.Verfa��ungdes Rofgartens, deren
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Was die Bi��erungder ungepfla�kertenWege
vor dem Königsberger- und Mühlenthorbetrifft,

welche die Rotten, \o oft die Polizei �olchesver-

langt, mit Sand befahren mü��en,�obewirkt die-

�elbedie er�teRotte in dex Grün- Sonnen: Srau-

ben- Hohezinn- und Stern�traßebis an die Brücke

Nr. 302.5 die zweite Notte in der heil. Leichnams-

�traßebis an das Grund�tückNr. 78., in der

langen Nieder�traßebis an den Teich vor dem

Grund�fückNr. 29., in der Anger�traßebis an die

Brücke Nr. 128. und in der Ziegel�cheun�kraße.
Die Wunderbergs- Ro�en-er�te,zweite und

dritte Nieder�traßewerden nicht mit Sand befahren.

oben S. 279. gedacht i�t. Nach der�elbenkonnte

ein Mitglied der Corporation nur 4, und cin Rott-

mei�ternur 5 Pferde aufbringen, da jeßt ein Mite

glied der Corporation 6, und ein Rottmei�ter8 Stück

Vièh aufbringen kann.
z

Durch die�evermehrte Anzahl von Weidevich,
welches jeht �owohlden Mitgliedern der Corpora-
tion, als den Nottmei�tern,aufzubringen erlaubt if,
wird das Recht der übrigenVor�tädter,die zwar

vor dem Königsberger- und Mühlenthor wohnen,
aber nicht in der Corporation �ind,ihr Vieh auch
hier auf die Weide zu bringen, beeinträchtigt.Sie

würden auch in die Corporation aufgenommen werx-

den fönnen, wenn niht die Weide dur< das Vieh
der Mitglieder der Corporation, die davon mehr
aufbringen, als �ienah der ur�prünglichenVerfa�-

�ung.aufbringen �olten,be�etwäre.
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EinzelneGrund�tücke und Etabliff«
ments,

auf der Höhe:
Die freien Vürgerhsöfe:

Die�eHôfe�indkeine Lehngüter, �ondernerb:

und eigenthümlicheGüter , die Privatper�onenge-
, Hôren und vormals be�ondereVorrechte hatten.

(bona allodialia privilegiata privatorum). Sie lie:

gen theils in der Stadtfreiheit, die von Heinrich
von Hohenlohe 1246 der Stadt verliehen wor-

den, theils in dem übrigenTheil der Hôhe,welcher
er�tdurch die Uebergabe an Polen das Eigenthum
der Stadt geworden. Sie �indentweder vom Rath
an �ouche,die �i<hum die Stadt verdient gemacht,
gegen einen geringenCanon, oder auch ganz frei, oder
vom Orden an die, die dem�elbenDien�tegelei�tet,
gegen eine Abgabe an ihn, oder auch hievonfrei,
aber mit der Verbindlichkeit, Ritterdien�kedem
Orden zu thun, au8gegeben worden. *)

*) Jn der alten Œadt�reiheitliegen alle freien Bür-
gerhöfe, außer Wogenapp, Reimannsfelde,Wein-
garten und Eichwald. Die�eansgenommen, gehör-
ten daher die úbrigen na< m, was hievon oben
S. 26. angeführt, zum Außenkämmeramkt.

Wogenapp und Reimartnsfelde liegen in dent
Theil der Höhe welchen ber Oude �ich in die�en
Di�triktdurch Fas Fundations-Prêvileginmvon 1246

vorbehalten, und Weingarten und Eichwald in dem
übvigenTheil der Höhe,welcher durch das Ca�imir-
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1421 ent�tandzwi�chendem Rath und den

Hôöfnernwegen der ihnen zuge�tandenenFreiheiten

Streit, der dur einen damals getroffenen Ver-

gleich in der Art beigelegt wurde: daß die�eHôfe

zwar von allen Unpflichten, �oandre Landgüter
im Territorio zu tragen �chuldig�ind,frei �eyn,

do< aber als bürgerliche,zur Stadt gehörige
Güter verhältnißmäßigzu den Abgaben gezogen

werden �ollten,die die Bürger von ihren in der

Stadt und den Vor�tädtengelegenen Grund�tücten:

tragen müßten.
Da die Stadt �i<an die Krone Polen ergeben,

�o�inddie Hôfe in ihren Freiheiten be�tätigt,und

zugleichder Herr�chaftund Jurisdiction des Raths

allein unterworfen worden.

1546 wurden �ievon dem Adel der marien-

burg�chenWoiwod�chaftangefochten,und es wurde

ihnen, als Rittergütern,zugemuthet, gleich dem

übrigen Adel bei den allgemeinen Aufgebotten

Kriegsdien�tezu thun. Die�erStreit ward zum _

Vortheilder Höfnerdurch die�esDekret des Land-

\<he Privilegiumvon 1454 der Stadt ge�chenktwor-

den, und der hierauf durch das Landrichteramt vert-

waltet wurde. Da damals alles Land um die-Stadt,

welches der Orden be�e��en,der Stadt verliehen

wurde, �ofiel ihr au< der Theil der Höhe zu, in

welchem Wogenapp und Reimannsfelde gelegen, und

die�eGüter wurden daher auh zum Landrichteramt

ge�chlagen,



320

tags zu Matieitburg vom 49. Mai de��elben"Nahe
res ent�chiéden:

„daß gemeldete Hôfnerin ‘der ‘Städt Elbing
Grenzen gelegen, wel<he Dien�tezu Teî�ken
\<uldig �ind,�olcheE. Rath und der Stadt
Elbing thun und lei�ten,derfelben Furisdiction
und Gerichten und keinem andern unaterwor

fen �eyn,auch �on�tkeine andre Pflichten
laut ihren Privilegien thun, und derohalben
nochmals in keine Landgerichtegezogen were
den- follen. Wo es aber die Noth erfordern
würde, daß die von Elbing kônigl.Maje�tät
dienen müßten, alsdann �ollendie�elbenzur
gleich mit ihren Heeren fönigl.Maje�tätzu
dienen verpflichtet fepu.“

Die�esLandtagsdekret ward von Sigismu nd
Uuguft 1551 zu Wilna, und da die Hôfnexvon

neuem angefochten wurden, 1563 den 6. Ful. und
1565 den 8. Márz abermals zu Petrikor be�tätigt.

Auf den Grund die�erkdnigl.Begnadigung�ind
�ie�owohlvon allen La�ten,die die übrigenEin-
�aßendes Derritoriums der Stadt, als auchvon

denen, die die adeligen Güter dem Lande Lei�en
mußten, befreit geblieben.

|

Da �ie�eitihrer er�tenFundation an das
Aerarium der Stadt nichts 1oeitex als ihren fe�t:
ge�eßtenCanon entrichtet, \�oward auch die�er
allein bei der kônigl.preuß.Be�ißnahmedes Ter-
ritoriums 1703 der kôuigl.Ka��eeingebracht,und
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�ie:blieben von den Abgaben und La�ten,wie Wetz

begelder, Einquartirung 2(., mit welchen die übrigen
Ländereien belegt wurden, befreiet. ) Denn �ie

waren nicht mit verpfändetworden. Daher der

Be�ißmehrerer von ihnen auchnoch nach der preuß.
Yfandbe�ibnahmedes Territoriums von Königen
von Polen be�tätigtwurde.

Sie wurden al�o,ob �iegleichim Tioriunt
gelegen �ind,doch nicht zu dem�elbengerechnet, weil

�iebei ihrer Fundation als bürgerlichePrivatgüter
der Stadt und ihren Immunitäteneinverleibt wor-

den, Deswegen wurden �ieauch zu den auf die

Stadt außerordentlichgelegten �{<wedi�henund

moscowiti�chenContributionen, gleich den in der

Stadt liegenden Grund�tücken,gezogen, und ihre

Be�ißermußten verhältni�mäßigdazu beitragen,
da Bürger, die andre Landgüterim Territorium be-

�aßen,von die�enkeine Beiträge zu den genannten
Contributionen erlegten.

+
.

© Fn dem Memorial, welches 1704 den 3. März die

Deputirten der Stadt dem fkönigl.preuß. Hofe

übergaben,war auch die�esenthalten ;

daß von Sr. fönigl. Maje�tätdas Eigenthun
der Privatorum, als da �inddie �ogenannten

Bürgerhd fe, und die zu den Bürgerhäu�ern

gehörigenAc>er und Wie�en in allen Gnaden

mögegela��enwerden,

welches auh der Stadt bewilligt ward. CGrüh-

nau�cheSammlungen. M�cpt.Nr. 52, XXXVL)

21
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Dagegett bezahlien �iekein Kopfgeld an die

Krone Polen, welches von den übrigenTerritorial-

Ein�aßenunter dem NamenRatengelder ") er-

hoben ward,

Der Canon, den �ie,als Zins an die Stadt und

nach der Pfandbe�iznahmedes Derritoriums an die

Éônigl.Intendantur bezahlten, da einige, wie oben

*) Das Ratengeld, welches an die Krone Polen für
den Schuß der�elbenentrichtet wurde, erhielt �einen

Namen davon, weil es in Naten abgetragen wurde.

Nach der preuß.Pfandbe�ißnahmedes Territoriums

ward es der Stadt gela��en,es �onah wie vor

vom Territorium einzuzichen. Nach dex preuf.
Be�ißnahmeder Stadt aber kam es an die Jnten-

ó ‘dantur,wiewohl cs ein Kricgsgefälle i�t,welches bei

der ‘eingeführtenContribution gleich dem Kopf�choß--

Staabs- und Werbegeld — an deren Stelle die

Contribution trat — hâtte erla��enwerden �oUen.

Inde��eni�tes bei der Contributions-Anlage, als cin

Zinsgefällebetrachtet, und dem Zin�ezugerechnet.
Größtentheils hat es 45 und 672 gy. pr. von

jeder. Zinshufe und 22> bis 33> gr. pr. von der

Schulzenhufe, wenn �tenicht zinsfrei gewe�en,be-

tragen, und eben �oviel von jedem Hafen, der um

x Fleiner als eine Hufe i�t.

Außcrxden freien Bürgerhöfen wurden auch die

Kämmerei-Pertinenzien,Bürgerländereienund Hos-
-

pitalsgüter nicht zu die�erAbgabe gezogen. (Grund-

buch der fönigl.Jntendantur Elbing von den freicn

Bürgerhöfen, den höhi�chenund Hospitalsört�chaf-
ten. S. 405
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angeführt,keinen Canon erlegten, war �ounbedeuz

‘tend,daß ex nur als eine Recognition des der Stadt

zu�tehendenObereigenthums ange�ehen

-

werden
konnte. Die�erZins i�t�eitder preuß.Be�ibnahme

der Stadt nicht erhöhtworden, und jet, da das

Normaljahr von 1797 eingetreten, wie bei andern

Ländereien,fe�tkchend.
So lange Elbing unter polni�chemSchuße

�tand,wurden die freien Bürgerhöfe für adelige

Güter gehalten. Dies i�tdavon herzuleiten, weil

der Rath, der �iegrößtentheilsausgegeben, *) die

Rechte des Adels be�as. Denn die drei großen

Stádte Zhorn, Elbingund Danzig waren in Senatu

prussïco, de��enRâthe preußi�cheLandesräâthege-

nannt wurden, und zum hohen Adel gehörten;Die

Deputirten die�erStädte hatten daher bei den

Landtagen den Vor�ißvor dem niedern Adel, den

Staro�tenund andern Beamten, die nicht in Senatu

prussÏco tæaren. **)

Der Rath in Elbing konnte al�odie�eGüter mit

eben den Rechtenausgeben, mit welchener �iebe�aß,

Zwar �tandendie Be�iberder�elbennicht unter den

adeligen Land - und Grodgerichten, und nahmen

*) Sie wurden an Patrizier ausgegeben. Daher

Zamel in Lande Drusidos �chreibt:

Patricium tenuit semper genus urbis habenas,

Patricium coluit praedia nostra genus
-

= Lengnichs Abhandlung von dek preuß. Regi-
—

ments - Verfa��ungunter der königl.polni�chenRe-

gierung. $. 24. ugd 25, A i

515
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auch an den Landtagenkeinen Antheil, welches aber
dem Um�tandezuzu�chreibeni�t,daß dem Rath das

Obercigenthumzu�tand,und die�erSiß und Stimme.
bei den Landtagenhatte.

Nach dem angeführtenGrundbuche der königl,
Întendantur 2c. S. 16. bleibt es jeßt no< unent-

�chieden,ob die freienBürgerhöfeundGüter adeli-

ger Qualität �ind:

Vei der Coutributions-- Anlage, die inddex

preuß.Be�inahmeder Stadt 1774 geinachtward,
wurden �ie,bis auf Hechtshufe und Wittenacker,
�ouncontribuable blieben, und bis auf Succa�e,
Roßkampfs-und Stolzenmorgen, welche als côlmi-

�cheund freie Ort�chaftenangenommen wurden, als

adelig kata�trirt.Daher nah S. 28. des Grund-
buchs die Contribution bei ihnen nur, wie bei adeli:

gen Gütern, zu 25 pCt. des Ertrages ange�chlagen
wurde, da �iebei den andern Ort�chaftenzu 332 pCt,
des Ertrages fe�tge�eßtward.

Von Remi��ions- Geldern, die als eine A��ecu-

ranz-Abgabeder Contribution, „indem von der�elben

oft Erlaß gegeben werden mußte,erhoben ward,
und etatsmäâßig5 ax. 6 pf. pr. von jedem Contribu-

tions-Dhaler ge�eßtwar, wurden �iedurch die Ver-

fügungvom 2. Sept. 1785 befreiet, *) und bei der

*) Jépt werden die Remi��ions- Gelder auh von den

andern Ort�chaftenniht mehr er;oben, und �ind

�chonin der Präf�tationstabellevon 1318 nicht
mehr aufgenommen,
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Fixation des Schußgeldesauch als adelige Güter

behandelt.

Inde��en�ind�ie,da �ienur fürfreie côlmi�che
und noch nicht für adeligeGüter anerkannt�ind,der

Fönigl.Jntendantur und nicht demfonigl. Land-

rathsamte untergeordnet.
:

In An�ehungder �tändi�chenVerfa��ung�tehen
�iemit andern abge�ondertencôlmi�chenBe�ißungen

gleich, und werden bei einem Grundbe�ißvon 6 Hu-
fen culur, zum Stande der Ritter�chaftgerechnet,
die mit denen aus dem marienburg�chenund �tuhm-
�chenKrei�eeinen gemein�chaftlichenDeputirten zum

Landtage wählen. Hiehergehdren Becken�tein,
Kleia-Bieland, Dambißzen,Drewshof, Altu. Neu-

Eichfelde, Freiwald, Helwingshof,Koggenhöfen,
Reimannsfeld, Groß-Röbern, Klein- Röbern,Alt-

Schönwald, Neu-Schönwald,Stagnitten, Klein-

Stoboy, Groß-We��eln,Groß-Menapsund

Klein - Wogenapp. *)

Einige von ihnen haben nachdenBe�iternihre.
Namenverändert. — So wird auch auf der Ko p-

pin�hen Karte Drewshof Au�tigal8hof
und Helwingöhof Everbecshof genannt,
— Bei vielen aber i�der ur�prünglicheName,

*) Imelbing�chenGebiet giebt es mehrere frei côl-

mi�cheBe�izungenvon 6 Hufen, deren Be�igzexaber,
weil �olchenicht cin abgebauetesGut bilden, �on-

dern in den Ländereien der Dörfer liegen, nicht
zum Stande dex Ritter�chaftgerechnet werden. -
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welcheBe�ißerauch hernath das Gut gehabt, ge-

blieben oder wieder herge�tellt— wie bei Bie-

“Tand, Dambigzen, Rôbern, Schönwalde,

Stagnitten, Wogenapp 2c. Durch die nach
dem Amtsblatt 1820 Nr. 39. angeordnete Errich-

tung der Ortstafeln, auf welchen der Name des

Dorfes oder Fleckens mit dem Namen des Krei�es

und der Numer des Landwehrregiments, zu wel:

chemdas Dorf oder der Flecken gehdrt, verzeichnet
i�t,die auh damals an den Straßen vor allen

freien Bürgerhöfenaufge�telltwurden, i� jet die

Benennung eines jeden der�elben,wie auch �einBe-

�ißerheißenmag, fe�tge�tellt.Jch führe daher die

freien Bürgerhdfehier nah die�enNamen auf, und

fügedie Benennungen bei, die �ievon ihren vorigen
Be�ißerngeführt.

Becken�tein, auh HoSspital8ho f genannt,
ein Eigenthum des Hospitals St. Eli�abeth,kataftr.
mit $ Hufen, zahlet 29 gr. 3 pf. pr. Canon. Er

gehörtedem Gerhard von Becken�kein aus

den Niederlanden, Da die�erauf dem�elben1595

ohne Erben ver�torben,�onahm ihn die Stadt

nach dem lüb�chenRecht als ein Caduk in Be�itz.*)
Der Parochus der St. Nikolaikirche Stani
laus Mafkowiecki hatte aber �ichden�elben
bei Hofe für �eineKirche ausgebeten , und dies

*) Das Cadufkrechtward herna<h der Stadt dur
das Privilegium vom 3, Jan, 1640, und- �päter

4649 und 1660 be�tätigt.
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vertvickelte die Stadt in einen weitläuftigenProceß,
der inde��enzu ihrem Vortheil ent�chiedenward.

Auch maßten�ichdie Anverwandten des v. Becken-

�tein in Am�terdamdie�enHof an, denen der Rath

antwortete, daß die Stadt �ichdes Rechts, welches
�ieauf den�elbenhâtte, niht begeben würde.

1604 wandte der Nath den Hof dem St. Eli�a-

beth-Hospital zu, dem damals alle Cadukgüterzu-

gewie�enwurden, und die�esblieb im ruhigen Be�iß

de��elbenbis 1660, da der Bürgermei�tervon Am-
�terdam,der nach dem �{<wedi�chenKriege unter

Carl Gu�tav zu den Friedensunterhandlungen
abge�andtwar, bei den�elbendie Sache für die An-

verwandten. des von Becken�kein wieder auf-
nahm. Der Rath gab ihm nun darüber eine voll-

�tändigeJnformation, wodurch er ihn zufrieden
�tellte,Ein deshalb an die Stadt Ain�kerdam.vom

Rath noch erla��encsSchreiben hatte die gute Wir-

kung, daß die Stadt nicht weiter wegen desBe�ißes

die�esGutes angefochten wurde.
i

Auf Becken�teinsGrunde liegt die O ¿TnbIe.
Sie grânzt an Vogel�ang,Damerau und die kd-

nigsberger Land�traße.Es war hier in ältern

Zeiten eine Papiermühle.) Sie ging ein, und

*) Die er�tePapiermühle in Elbing i�tan dem gru-

nauer Flicß oder der großen Bak gewe�en,wo 1609

zuer�tPapier gemacht i�. Got�ch hat in den

<ronologi�chenneu�tädt�chenSammlungen, M�ept.

Th. 3. S. 591, eine Probe des 1624 hier verfet-

tigten Papiers beigelegt, welches das elbing�che-

Wappen im Wa��erzeichenhakt.
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ward 1747 vom Hospital St. Eli�abethwicder

eingerichtet,) 1750- ward �iefür 400 fl. verpach-

tet,"*)und 1770 an den Seifenfabrikant Chri�tian

Gottlieb Schmidt für 3000 fl. und einen jähr-

lichen Canon von 30 fl. verkauft. Die�errichtete

�iezu einex Oelmühleein, und �eitdie�erZeit i�t

die�eMühlenanlageimmer als Ocelmühlebenußtt

und dex Canon von 30 fl. an das Hospital St. Eli-

�abethbezahlt worden.

Bieland. Es i� jet in Groß: und Klein-

Bieland abgetheilt, Das Land von beiden Höfen

gehörtein alter Zeit zu einem Dorfe von 22 Hufen,

Steinbeck genannt. In dem Zinsbuch, welches

1417 oder 1420 angelegt worden, i�es unter die

Allodia gerechnet, und �kandauf Nickel Sonnau,

auf Hans Rôverx, der 1464, und Heinrich

Bieland, der 168 Bürgermei�terward, ver-

�chrieben.“*) 2c, Bieland �cheintes ganz an

�ichgebracht zu haben. Denn er widmete das da-

mals noch unabgethetlte Gut dem neuen Brigitten:

klo�er,welches Land und Städte in Elbing zu (=

bauen gelobt hatten,
“

Die�esKlo�terwax no< mit andern Gütern,

als Wickerau, Groß - und Klein-Stoboy und Ser-

pin begabt worden; auch war ihm �<honGeld und

*) Rece�s, caus, publ, de 1747. SG, 200. und 409,

%*) Rece�s, cans. publ. de 1750, GS. 620.

=") Grübngu�he Samnlungen. M�ept-Nr. 16,

S, 289.
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ein Sho>Och�engelobt, und ein Plas in der Stadt

“zur Erbauung des Klo�tersge�chenkt,Die Stif:
tung de��elbenward aber nichtvollzogen, weil die

Behördennicht ihre Einwilligung dazugeten wollten,
und dex Rath nahm Vieland- wieder an die Stadt.

Nun mafßte�ich:das Brigittenklo�terzu Danzig die

gelobten Güteran, und die Mönchein Elbing ließen

�ichvon dem Gute Bieland Scharwerke lei�ten.

Hierüberhat der Rath viele Klage geführt,wie die

_ Rece��evon den Land- und Reichstagen dies aus-

wei�en,bis endlich auf Befehl des Königs Sig is-

mund L. und des coyi�chenBi�chofsdurch Ver-

mittelung des Raths von Danzig1531 ein Vertrag
zu Stande kam, der vom Königebe�tätigtwurde,
nach welchemdie Stadt Elbing dem Brigittenklo�ker
in Danzig 400 M>, zahlte, und im Be�ißder ge-

lebten Güter blieb.

Die Stadt verpachtete hierauf den Hof, wel:

er damals der Stadthof genannt wurde, und

verlich ihn 1570 dem Bürgermei�terSebald

Wartenberg, von welchem ex au< Warten:

bergs Hof genannt wurde, ")
i

Später, um das Jahr 1595, �uchteder Paro-
hus der St. Nikolaikirche Stanislaus Mak o-

wiecki �ihein königl.Privilegium zu ver�chaffen,

nach welchem dies Gut der St. Nikolaikirche zuge-

�prochenward, wogegen aber der Rath pröte�tirte,
und �einRecht auf da��elbebehauptete.

*) Ram�eyi�heM�cytein 4. Tom, XxILGS.38 — 4d.
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Bieland ¿ahletvon 8 Hufen, womit es în al-

ten Zinsbüchernverzeichneti�t,5 �chwereM>>.oder

6 fl. W gr. pr. Canon. Die�enerlegen noch beide

Höfe,Groß: und Klein-Vieland zu�ammen,nämlich

jeder 27 Mk. oder 3 fl, 10 gr. pr., obgleich Groß-

Bieland, welches das Stammgut i�, und daher auch
den Namen Wartenbergs Hof führte,nur mit 4,

dagegen Klein-Bieland mit 6 Hufen kata�trirti�t,

Groß - Bieland hieß auh Jakob�ons- und

Wegmanns Hof. Die jelßîigenBe�ißer �ind

Stadtrath Frie�e und der Kaufmann Johann

Verd. Shooter.“
Klein -Vielgand i�tein Abbau von Groß-

Bieland. Wie es zu den ¿weizinsfreien Hufen, die

es mehr als Groß - Bieland be�ibet,gekommen,i�
nicht zu ermitteln.

Auf dem Plate vor dem von dem vorigenBe�iker,
dem Amtsrath Kozer, ma��iverbauten herr�chaftli-

chenHau�ei�ein �teinernesBecken, in welches�ich

eîne Quelle, die im Keller des Hau�esi�k,durch eine

Ausgußröhreergießt, Da fe den Ruf hat, daß�ie

minerali�ch�ey,weil �ichan 2er Ausgußröhreund

an den Wänden des Ba��insLl Ocher an�etzt,�o

er�uchteih Herrn Medizin-ApothekerENeumann, �iezu unter�uchen.Die�erhat 182

den 16. Oktober, wo die Demperaturder Ss
4-14 Gr. R. war, in meiner Gegenwart mit dem aus

der Ausgußröhregeflo��enenWa��er,�owie es aufge-

fangen wurde, unter andern die�eVer�ucheange�tellt:
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Lackmus-Papierward durch da��elbewenig gerdthet.
Galläpfel-Tinkturfärbtees purpurfarbig und blau-

faures Kali lichtblau. Doch kam die�eFarbe erf,
nachdem das Wa��erim Gla�ege�chütteltwurde,
zum Vor�chein.

Er nahmhierauf mehrereFla�chen,initdie�ert
Wa��ergefüllt, die an der Quelle wohl verwahrt
wurden, nachHau�e, um die weitere Unter�u-

chung damit anzu�tellen,und hat die Güte gehabt,
mix über dic Re�ultate,die die�ePrüfungrasfolgenden Auf�aßszukommenzu la��en;

,, Das Wa��erder Bielandsquelle kann, rük-

�ichtlichtines Ei�engehalts, in die Kla��eder einfa-
chen Stahlwä��erge�ebtwerden. Es i�völlig ge-

ruchlosund be�iteinenwenig merklichen,doch ent-

fernt ei�enhaftenGe�chma>,Fri�chaufgefangen
i�tes vollkommenklar und ungefärbt,trübt �ichje-
doch, �einesnur unbedeutenden Gehalts an freier
Kohlen�äurewégen, der Luft ausge�ett,�ehr{nell,
unter Entla��ungweniger Gasbla�en und bleibt

auch in ver�chlo��enenGefäßennicht über 12 Stun-

den klar, �ondernlàßtallmähligeinenblaß ochergelb
gefärbtenNieder�chlagfallen, welcher �i<in dem

unter der Ausgußröhre befindlichen Ba��innach
und nach in bedeutender Menge an�ammletund eine

oftere Reinigung de��elbennôthigmacht, Die Menge
des ausfließendenWa��ersbeträgt in ciner Minute

42 preuß.Quart (à 36 Unzen); die Temperatur
de��elben,�owohlbei dem Ausflu��e,als indem im
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Keller - des WohngebäudesbefindlichenBehälter,
a e REELOM

|

:

„Die ange�tellteAnaly�e.hat mix in 100 Unzen
des Quellwa��ersfolgende Be�tandtheilenachge-
wie�en:

"a, an freier Kohlen�äure19, 68 Kubikzoll,oder

“dem Vewichte nach; 10,18 Gran.

b, an fe�tenStoffen,
Kié�ekde 4-94 Gran,
Dhontrde “+. « 7e AOL
fohlen�auresEi�enoxydul0, 46

fohlen�aurenKalk „+ 10,65
fohlen�aureTalkerde « 0,72
foblen�auresKali . «2,25

�alz�aurenKal. <0; 2

�chwefel�aureSalze . « eine Spur,

organi�cheStoffé . «+ 2,21 Gran,
D

REA

ME

SERSZEN

IBANE,

Summe 17, 87 Gran.“

Klein-Bieland hieß auh von Kold ums e
DerjetzigeBe�itzeri�tder Medizin-Apothekeru: Rit-

ter des rothen AdlerordensJoh. Jak. Krau�e.
Dambig en, kata�tr.mit 16 Hufen, worunter

12 H. 25 M. 93 R. Wald �ind. Dies Gut führt
den Namen von dem Rathmann Cas par von

Dambis, der es von der Wittwe des Peter
Schacht, Catharina, um das Jahr 1537 für
400 M>. gekauft. Schacht hatte es vom Rath
erhalten, indem ex �einPfandrechtauf die Hälfte
vom Dorfe Baumgart, welche, zu�ammtDamd“igen,

DA

HAAR
DY
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�einenVorfahren verpfändetwar, dagegen zurück
gab, wobei zugleichdie 18 Mc>., die es vorher an

die Stadt Zins gezahlt, aufgehoben wurden. *)

Daher auch jezt Dambiten keinen Zins bezahlt.
În dex dambiß�chenFeldmark liegt der F u chs-

berg und der Seeteich; der Fuch8berg. nicht
weit vom Dhonberge. Er i�khöherals die�er,und

ganz mit Ge�träuchund Bäumen, die no< auf

�einemGipfel �tehen,bewach�en.Da aber gegen

We�tenein tiefer Grund i�, der �ihnoh gegen

Süd- und gegen Nordwe�ter�kre>t,und man über

de��enhöch�teBäume �icht,�oi�hier eine freie

Aus�ichtnach beinahedrei Viertheilen des Horizonts.

So offen i�t�ievon keinem Berge in der Nähe

der Stadt. Man über�ichtvon hier die Nieder-

döôrfexrmit ihren \{<öneuWie�en, den be�chil�ten

Drau�en und die dahinter liegenden Bergrücken,die

Stadt, das üppigeNiederungsland, den Lauf dex

Nogath,-das Werder, einen Theil des Haffes, der

ehrung und der See. So mannigfaltig �inddie

Gegenden, die �ichhier dem Auge darbieten.
Wie herrlich die�erAnblick i�k,be�onderswenn bei

einem �{ônenFrühlingsmorgendie ganze Gegend
von dex Sonne be�trahltwird, dies mahlt die

bleiche Farbe der Worte nicht.
Dex Seeteich liegt im Walde, unten am Fuchs-

berge, an der Gräânzezwi�chenDambißen und

* J�racl Hoppe M�cpt.in den Grübnau�chen

Sammlungen, Nr. | Tom. 1, S. 187,
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Stagnitten, Er haktcine Wa��erflächevot 6 Mor-

gen W JRuthen magd. 1829 im Februar i�t

�eineDiefegeme��en, da an mehrern Stellen Oeff-

nungen im Ei�egemacht wurden und ein Senkblei

hinsbgela��enward. Seine größteDiefe ward 62

Fußbefunden. Er hat fein flaches Ufer,�ondern
_

wird gleich ab�chü��igtief. Das Wa��erde��elben

if auch in heißen:Dagen falt, da es von hohen
hatter wird, und es hegt keine andrev

G2
À

LE A4

Bauten 111]
a

N

Fi�cheals Duvellen. {

1811 ward der Ver�uchgemacht, die�ebedeu-

tende Wa��erma��ein die vogel�ang�cheBâk zu lei-

ten, uvm �iezu den Mühlenbenugen zu können. Es

ward deshalb eine Schleu�ean dem�elbenangelegt

und ein Graben bis zux genannten Bâk gezogen.

Da es �ichaber hiebei auswies, daß das Wa��er

feinen Fall hatte, �omußtedas ganze Vorhaben

aufgegeben werden.

Er mußviele �prudelndeQuellen haben, die ihn

reichlich mit Wa��erver�orgen,weil auch in troc>-

nen Sommern �einWa��er�tand�ichnicht viel ver-

ändert, wozu aber auch �eine�chattigeLage nicht

wenig beiträgt.
Er i�auch wahr�cheinlich,wie die vielen Seen

in Preußen, deren Henneberger zu �einerZeit

9730 zählt, ein Re�tder Wa��erfluthen,die in

der Vorzeit Preußen.über�trômt,der in der hier

vorhandenen Vertiefung, die kein Gefälle gehabt,

*H Hartknoch Alt und Neues Preußen. S. 11.
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�tehengebliebett,und �ichdurch die Quellett, die �ich
in die�elbeergo��en,erhalten hat.

Die jetzige Be�igzerinvon Dambitßen i�Frau

Fohanna Dorothea Kienik, geb. du Bois.

Dr ewsho f, kata�ir.mit 8-Hufen, hieß.auch

Cúdynen- BrodowsSski- und Kernshof, zah-
let feinen Canon, weil Stolzenhof, -von dem es

abgethéiltworden, den ganzen Canon von 6 Mc.

{wer oder 8 fl. übernommen. Es hat das lebte

Privilegium vom Könige in Polen Stanislaus

Augu�tus, welcher den Be�ibßde��elbendem von

Brodowski 1766 den 24, März be�tätigthat.

Der jetzige Be�igeri�tder Ocfonom Friedrich
Reinh. Al�en.

Eichfeld

e

be�kchtaus zwei abge�onderten

Abtheilungen: Alt - und Neueich�elde,jede zu 8

Hufen, die ein gemein�chaftlichesPrivilegium d. d.

Grodno den 22. Oftbr. 1744 vom Könige in Polen

Augu�t117, haben, wodurch der Be�ißdes ganzen

Gutes von 16 Hufen dem Foh. Heinr. Dewikt
und �einenBrüdern be�tätigtward.

'

Joh. Heinr. Dewiß be�aßdamals Alteich-
felde und �einBruder Chri�toph Neucichfelde.

_

Mt- u. Neueichfeldebezahlen einen gleichenCanon

von 2 fl. 10 gr. pr., außerdembeide auc einen Law,

penzins von 40 gr. pr. an die St. Nikolaikirche.
Alteichfeldehieß au<h Böhner ts- und Neu-

cihfelde Ko�ansShof. Jett be�izenAlteichfelde

Johann Ferdinand: von Struen�ce und
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der Oekonom Fricdr. Reinh. Al�en, und

Neucichfeldedie Frau Amtmannin Augu�te Wil-

helmine Stôrmer.

Eichwald und Kärbswie�e, Y liegt zwi-

\<en Spittelhof und neu�tädterFeld, kata�tr.mit

5 H. 25 M., zin�et347 fl. 7# gr. pr. Bei der Re-

vi�iondes Derritoriums 1715 i�tdie�esGut nicht
*

zu den abgebauetenVorwerken von dem Freiheits-
lande der Stadt, welches durch ‘das Außenkämmer-
amt verwaltet wurde, �ondernzum Landrichteramt
gerechnet. und daher durch das Ca�imir�chePri:
vilegium der Stadt verliehen worden.

Es fann deshalb auch nicht zu der der Neu-

�tadtdurch ‘das Privilegium des Hochmei�ters

Heinrih Du�ener verliehenen Freiheit oder
dem neu�tädterFelde gerechnet werden.

Es war vorher hier ein Wald mit Eichen be-

�ezt.Die Neu�tädtertrieben in den�elbenim Herb�t
ihre Schweine zur Ma�tung. 1563 ward er größ-
tentheils ausgehauen,und es blieben in dem�elben

nux wenige Eichen zu den Mühlenwellen�tehen,

*») Nicht Krebswie�e, wie die�eWie�egemeinhin
genannt wird, da die Benennung Kärbswie�e,#0

wie auh Kärbswald und Kärbshor�t,daher rühret,

weil die�eGrund�tückezu den Vorwerken des Or-

dens gehörten,die der�elbedurch eine be�ondreBe-

hörde,die der Karbis- oder Karbsherr genannt
wurde, verwalten ließ. Lindenblatts Chronik,

/

1823, S. 182, A.
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Das nun ausgehölzteLand ward auf Zins aus-

gethan, und der Vürgermei�terNickel Schulz
nahm hievon 14 Morgen zu einem Hofe, den er

hier erbauete, *) zu welchem in den folgenden Zei-
ten mehr Land angekauftwurde.

1717 faufte es der Hofrath Braun, der bis

1722, wo er �einesAmtes ent�eßztwurde, Inten-
dant des Territoriums war. Die�er vergrößerte
das Gut �ehr. Die neu�tädt�chenGerichtsherren
traten ihm von ihrem Deputatlande, welches zu

24 Morgen angenommen wurde, und wovon jeder
der vier Gerichtsherren 6 Morgen benußte, auf

Interce��iondes alt�tädt�chenRaths ein Keil�tück

von 3 Morgen unentgeldlih ab. *) Die�esKeil-

�tückhatte der âlte�teGerichtSherr benußt, der

dafür durch andres Land, was ihm zur Nußung

überla��enwurde, ent�chädigtward. “**

Von F�aak Strauben kaufte er 5 Morgen,

und die Kärbswie�evon 2 H. und 6 Morgen brachte

© Got�< neu�tädt�he<ronologi�heSammlungen,

M�cpt. 3. Theil S. 134.

**) Go t�chneu�t.<ronol. Samml. M�cpt.6. Theil

S. 465. 466. ;

=>) Jn den lebten Zeiten vor der preuß.Be�ißnahme

der Stadt war die Einrichtung, daß jeder der drei
älte�tenGerichtsherren 6, der jüng�teaber nur 4

Morgen von die�enWie�en benutzte. (G ot \<

Journal der Unterdrúükungen2c., M�cpt. 3. Band

von 1765—1766. S. 134) Jeßt �ind�ieein Per-

tinenz�tü>der Kämmerei, welches unter dem Na-
men „die Herren - Wie�en“veas

wird.
CH
y
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êrauc at das Gut, indem er 2 Hufen, die bishex
die Neuendörferund das Hospital St. Spiritus in

Pachtgehabt, für 110 fl. in Erbpacht erhielt, und

6 Morgen, ‘die ‘den Jntere��entenvon Dambiten
gehort hatten, den�elbenabkaufte.

Ín dem mehrgedachten Grundbuch der königl.
&ntendantur wird angeführt,daß die 21 Morgen,
die vorher die neu�tädt�henGerichtsherren benust,

*

auch die�emGrund�tückcinverleibt wären,welches
der Sage nach etwa �eitdem Jahr 1720 Statt

gefunden, wozu der Um�tandAnlaß gegeben haben
foll , daß Hofrath Braun die Vindikationder

Flei�cherweide“) vereitelt und darüber den Juten-
danten-Po�tenverloren — obgleichdadurch die Flei-

�cherweideein Pertinenz der Fntendance geworden —

und daß er �ichzu einiger Ent�chädigungdie�e21

Morgen zu ver�chaffenge�uchthabe,
Die Sagehat aber gar keinenGrund und wider

legt �ichdadurch, weil, wie angeführt,die�eMorgett
ob �iegleih in den Gränzendes Gutes Eichwalde
liegen, doch von den neu�tädt�chenGerichtsherren
bis zur preuß.Be�ißnahmeder Stadt benußt woï-

ven und jest ein Eigenthum der Kämmerei �ind.
“

Eichwald hieß au<h Horns- Haags- und

Klein shof. Der jetzigeBe�ißeri�tder Zimmer
mei�terCarl Kutner.

*) Die Flei�cherwollten �ich1719 die Flei�cher1weide
anmaßen,und führten deshalb einen langen Procch
de��enunten gedacht werden wird.
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Enmaus und Feru�alem, vormals Sand-

krug und Zeiskenberg, von der dabei flicßenden

Zeiskenbäck,genannt, kata�tr.mit 6 Morgen, zahlt
70 gr. pr. Zins. Es ward 1566 dem Michael

Friedwald für die�enZins verliehen. 1790 den

21. April, confirm. den 16. Jun., wurde ihm
ein Stück Sandland vorläng�tdem Gute von 2

Morgen und 285 Ruthea gegen einen Grundzins
von 30 gr. pr. per Morgen, thut 88 gr. 9 pf.,

überla��en,welcher Zins an die Kämmerei bezahlt
wird. .

Die jetzigen Be�izer.�ind die Bürgermei�ter
Conradi- und Bürgermei�terLangen- Erben.

Engli�cher Brunnen. Die hier befindliche

reichhaltige Quelle, die die Engländerzur Zeit des

engli�chenStapels in Elbing häufigbe�uchtenund

die �iemit Bâumen umpflanzthatten, hat dem Gut

den Namen gegeben, wie im er�tenBande der Be-

�chreib.von Elbing S. 499 — 501., wo von der�el-

ben gehandelt worden, angeführti�k.Es i�nur

mit 5 Morgenkata�trirt. Dies �inddie 5 Morgen,

die der Be�iberdes Gutes, Bürgermei�terMicha el

Sieffert zuer�t1641 auf 15 Jahre gegen 12

\{<were Mek. und 10 gr. pr. gemiethethatte, und

die der Rath ihm 1642 den 27. Jan. für die�elbe

Summe auf Grundzins überließ, doch unter der

Bedingung , jedem den freien Gebrauch des engli-

�chenBrunnens zu ge�tatten.Jn der darüberihm

ertheilten Erbver�chreibungwird bemerkt, daßder

21
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Rath hieringewilliget,weil Herr Miether hier ein

�auberesGebäude errichfet und einen Baumgarten

angelegt, worauf er viele Ko�tenverwandt, worüber -

er Sicherheit des Be�ißesverlangt hätte.

Die�erGrundzins wird nicht an die Derritorial:

�ondernan die Kämmereika��eentrichtet, weil der

engli�cheBrunnen noch zu den vor�tädt�chenGrund-
�tückengerechnet wurde, „weshalb er auch keine

Contribution erlegt. Inde��eni�ker unter die freien

BVürgerhöôfeaufgenommen.
Der Grundzins, der jetzt bezahlt wird, beträgt

mehr als 12 {were Mk. und 10 gr. pr., nämlich
6 Rthl. 43 gr. 6 pf. Daher hiezuder Grundzins ge-

�chlagen�eynmuß, der noch von dem Lande, welches
außer die�en5 Morgen zu dem Gute gehört, erlegt
wird, Denn in den Ram \eyi�chenM�cptenin 4.

Tom. XII. (Revisio territorii) G. 430. heißt es;

,,Engli�he Brunn. Die�es Hôöfchenmit etwas

ver�andetemAcker zahlet, wie die Vor�kädter,den

Grundzins an E. Rath. Summa 19 fl.“
1787 legte der damalige Be�ißzerdes Gutes, der

Stadtrath George Friedrich Hennings, auf
dem�elbeneine A�chfabrikan, und erhielt vom Ma-

gi�tratden 22. Febr. 5 Morgen von den hier geleg
nen Stadtho�wie�en,um �olchebei die�erFabrik zu

benußen,in Erbpacht von 25 Rthlr. ,* welche den

26. April be�tätigtwurde, und 1790 den 21. April,
confirm. den 16. Jun., 5 Morgen 91 R. 53 F.von

dem vor dem Gute gelegenen Sandlande gegen einen
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Grundzins von 30 gx. pr. per Morgen, zu�ammen
für 1 Rthlr. 60 gr. i

Die jebige Be�itzerini�die Kaufmannswittwe
Rogge, geb. Hennings.

Emaus und Jeru�alemund engli�cherBrunnen

liegen zwar nah der oben S. 191. angegebenen

Gráänzlinienicht auf der Hôdhe,�ondernin der dies-

�eitigenNiederung. Sie �indaber hier abgehandelt,
weil �iefreie Bürgerhöfe�ind.

Freiwalde oder Grüttnershof, kata�tr.

mit 8 H., zahlet 10 gr. 15 pf. pr. Canon. Der jetzige
Be�iser i�tder Oekonom Friedr. Reinh. Alfen.

Hechtshof oder Hechtshufe, unbebauet,
ein Wald�tück,an Groß-We��elnund Stagnitten,

Fata�tr.mit 21 Morgen, Zins 8 gr. 6 pf. pr. Die

jezigen Be�izer �ind die Geh. Räthin Abegg

und Jakob Schrôters Erben.
Helwingshof, kata�tr.mit 8 Hufen, Canon

6 �chwereMck. oder 8 fl., hießauh Horns- und

Everbekshof. Der jetzige Be�ißer i�tder

Oekfonom Friedr. Reinh. Alfen.

Koggenhöfen, kata�tr.mit12H.1 M. 1665 R.,

Canon 3 {were Mek. und 8 Skot, den Sfot zu 5

Schillinge, deren 9 auf 3 gr. pr. gehen, macht 5 fl.

Nach âltern. Nachrichten hielt es 16 H., von

E Burchard Kogge 9 und Hans Kogge

7H. :ve�afiVon die�en‘hat das Gut auch den

Namen. Die jetzigeBe�itzerinifdie
e

Gia
Grube.
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Reimann®Lfelde, am Haff gelegen, kata�tr.

mit 6 Hufen, worunter 3 Hufen Wald und Strauch
�ind. Es i�t als freies côlmi�chesGut vom Com-

thur Conrad von Lichtenhayn um das Jahr
1300 mit 4 Hufen Aer und einer Mühl�iättean

“Joannes ausgegeben. Der Acker �olltevon der

Hufe > Mark und 4 Hühnerund an Pfluggetreide
1 ScheffelRoggen undWeizen und die Mühle3 M>,

und 30 Hühnerzin�en.Auch �olltenah Juhalt der

Handfe�te,in dem Umkreis einer Meile Niemand cine

andre Mühleanlegen dürfen. Als daher im Fahre
41347 der Orden die Erbauung einer eigenenMühle
im Hofe zu Cadinen beab�ichtigte,mußteder Be�iker
von Reimannsfelde dazu zuvor �eineEinwilligung.
geben,und erhielt dagegen, für�eineBereitwilligkeit,
von dem ComthurxrAlexander von Kocute die

Mühlgerechtigkeitüber die fünf Dörfer Rehberg,
Dóôrrbe>,Lenzen,Groß- und Klein - Steinort- vet-

�chrieben. '

Nach dem dreizehnjährigenKriege,bis 1554 hat
Reimannösfelde,als wü�te,nichts gezin�et.Hierauf
i�tder Zins vom Acker auf 4 Mk. und von der

Mühleauf 6 Mc>. ge�egt.") Damals hat der

Rathmann Chri�toph Weinrich das Gut be

�e��en,und nah ihm Albrecht Wieder, von

welchem es auh Wieders Hof und Mühle ge
nannt wurde, Der Zins i��eitder Zeit nicht ver

ándert , und wird noch entrichtet , nämlichvo

E) Ram�eyi�cheM�cpte.in 4. Tom, x11, S. 174, 175.
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Acker 4, für das Pfiuggetreide6 und von der Mühle
auch 6 M., zu�ammen16 Mck., die Mk. zu: 20 gr,

gerechnet, �ind10 fl. 20 gr, pr. Das. Hühnergeld
wird an die Kämmereimit-5 fl. 20 gr. pr. bezahlt.

1732 be�aßdie Wittwe Polyxena Seiffer-
tin das Gut, Es war �ehrverfallen, �ie�elb�tig

Schulden und-die Mühlemußteneugebauet werden.

Sie hatte zwar den Bau der�elbenangefangen,
konnte: ihn aber nicht fort�egen. Hier bot �ienun

die Mühlgerechtigkeitdem Rath unter die�enBee

dingungen an:

1. daf: ihrem Sohn, der des Ehebruch®wegen

eingézogenwar, die Strafe erla��enwerden möchte,
2, daß�ie von. der Lieferungvon 30 Hühnern,

die �iefür die Mühle lei�tenmüßte,befreiet würde,
3. daß die Stadt den Grundzinsfür die Mühle

von 4 fl. übernehme,
4. daß feine Mühleda�elb�|wieder erbauet

würde,
5. daß Miki �ch, der eine Schu�dforberung

an �ieháâtte,befricdigt würde,
6. daß dem Müller, der die Mühle erbauen

wollen, die �chondarauf verwandten Ko�tenvou

42 fl. bezahlt werden möchten.

Der Rath be�chloß-hierauf: daß er�tabgewartet -

werden �ollte,wie in der Sache ihres Sohnes von

dem Criminal- Gericht würde ge�prochenwerden,

daß man dann. aber �uchen.�ollte,dieLMühlge-

rechtigkeitan die Stadt zu bringen,
-
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Dex Sohn der Seiffertin erhielt das Ur-

theil einer vierteljährigenThurm�trafe,und nun

trat �iedie Mühlen�tätteund die Mühlgerechtig-

Feit an die Stadt ab, die die Erfüllungder Be-

dingungen .ad 2. 3. 5. und 6. übernahm,und ihr

noch außerdem30 fl. bewilligte.
1734 kaufte der Jntendant des Territoriums

Hofrath Pôhling von der Wittwe Seiffertin
das Gut für 3500 fl. Da der Entwurf des Kauf-

contrafts. dem Rath vorgelegt wurde, fo ließ er in

den�elben�etzen:daß die Mühlen�tätteund die

Müúhlgerechtigkeitan E. Rath 1732 käuflichge-

bracht worden. Hiemit war Hofrath Pöhling

�ehrunzufrieden,und ver�icherte,daß wenn E. Rath

�ichniht wenig�tensauf 10 Jahre der Mühl-

gerechtigkeit begeben wolle, er keinen Kaufcontrakt
über das Gut wün�che.Der Rath wollte aber

die Mühlgerechtigkeitnicht abtreten. Nun be-

�prach�ichhierüberHofrath Pöhling mit dem

Prä�identen,und �tellteihm vor: es würde ihm

nachgehen, daß er, wenn er ein Gut erkauft, wel:

ches eine Handfe�tehâtte, nah welcher dem�elben

eine Mühlgerechtigkeitzu�tehe,keine Mühle darauf

follte bauen können; er la��eden Vergleich, dei

die Stadt mit der Seiffertin ge�chlo��en,in �e

nem Werth voder Unwerth, wiewohl er manches

dagegen einzuwenden habe; inde��en,da er do

*J Rece�s. caus, publ, de 1732, S. 498, 499, 516

530, 568, und 585,
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gedächte,�einLeben in Elbing zu be�chließenund
mit E. Rath in Harmonie zu verbleiben, �ohoffe

er, daß der�elbeihm nicht entgegen �eynwerde;

er erbiete �i<,100 Ducaten für die Mühlgerech-

tigkeit pro recognitione ¿u geben, Der Rath be-

�chloßhierauf ¿war unter dem 19. April, daß man

die Sache durch eine Convention mit dem Herrn

Hofrath �oabmachen�ollte,daß die Stadt �ich

Vortheile dabei ausbedinge, indem �ie�ichihres

Rechts entweder nur auf gewi��eJahre, oder nur

auf die Per�ondes Herrn Hofraths, doch auf kei-

nen andern, begebe. Aber unter dem 5. Mai

äußerteer �ichdahin, daß, niht aus Mißtrauen,

welches die Stadt in ihre Recht�ame�ebe,�ondern

bloß aus Liebe zur Verträglichkeit,die zu die�en

unruhigen Zeiten — es waren damals die ru��i-

\chen Zruppen in Elbing — �onothwendig wäre,

dem Herrn Hofrath gewillfahrt und ihm die Mühl-

gerechtigkeitunentgeldlich überla��enwerden �ollte,

doch, daß er feine andre Dôrfer, als diè, welche

in der Handfe�tegenannt �ind,dazu ziehe, auch

�on�tkeine andre Freiheit prâtendire,und der Stadt

bei fünftigemVerkauf der Mühledas Näch�tigungs-

ret la��e.*)
|

: Hofrath Pöhling kaufte hierauf zu dem Gute

noch von der Frei�chulzereizu Lenzen2 Hufen hinzu.

*) Rece�s. -caus. publ, de 1734, SG. 180. 181. 26.

312, 313, unh. 385,
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Daher es jebt, wie oben angeführt,mit 6 Hufen
fata�trirti�,der Zins aber i�unverändertgeblie-
ben, weil die�eHufen zinsfrei ivaren.

Die Mühle wird aus dem fogenannten Kupfer-
teich, in welchen das �keinort�cheFließ fließt, be-

�pei�et,i� ober�<hlähtigund be�tehtaus einem
Mahl- und Graupengange.Nach dem Grundbuche
der königl.Jntendantur, welches 1802 vor Einfüh-
rung der Gewerbefreiheit gefertigt i�t,hatte �iedamals
kein Zwangsmahlwerk. Siei� jet veverbpachtet.

Der jeßige Be�itzerdes Gutes i�der Landrichter
Daniel Thomas Woicke.

Rodenland, au<h Rodacker, weil es aus;
gerodetes Land i�k,unbebauet, i� ein Stück Land
von Wald, Sâland und Unland, kata�tr.mit 5 H,
15 M. 215 R., hat keinen Canon, und gehörtder
St. Georgenbrüder�chaft,die aber darüber keine
Documente hat. Nachhand�chriftlichenNachrichten
hat es der Georgenbruder Wildfang 1543 be
e��en,und nach de��enTodei�t es auf die St. Geor-

genbrüder�chaftübergegangen.Die Erben de��elben
�krengtenzwar deshalb einen Proceßan, trateu aber
162t den 18. März ihr Eigenthumsrechtan die Sk
Georgenbrüder�chaftab.

Es enthält 137 Morgen Säland, die"von 1820
bis 1826 für 1000 fl; und von 1826 bis 1832 für
220 Rthlr. verpachtet �ind. Seit 1718 i�tdie Pacht
im Steigen gewe�en,da �iedamals nur 190 fl. war.
Dies hatdarin �einenGrund, daßmehrere Stre>en



347

Landes, vie vormals mit Wald und Ge�trüppebe-

wach�enwaren, ausgerodet und dem Pfluge über-

la��en�ind.

Groß-Röbern, hieß au<h Sprengels- J
Jafkob�ons- und Rittersdor fshof, kata�tr.
uit 11 H., Canon 5 �{hwereM>. oder 6 fi,
20G

Es gehôrtdazu der angränzendeEichwald, ein

Pertinenz�tückder Kämmerei, der 1807 vererbpach-
tet wurde. Er hatte in den lesten Fahren vor der

Vererbpachtung der Kämmerei beinahe nichts einge-
bracht. Denn der Boden, der größtentheilsSand-
land i�,war durch die �chle<hteBewirth�chaftung
aus- aller Cultur gekommen, und der Wald durch
die Unterför�ter,die deshalb auch ca��irtund zur

Unter�uchunggezogen- wurden, deva�tirtworden.

Da nun der hie�igeKaufmann Adrian be? der

we�tpreuß.Kammer darauf angetragen, ihm den

Eichwald zur Anlage einer Schneidemühleund eines

Stahl: und Ei�enhammersin Erbpacht zu überla��en,
�ore�cribirte�ieunter dem 4. Febr. 1805, da er

nicht ohne Licitation ausgeboten werden konnte, daß
vorher eine Verme��ungund Ab�chäßungde��elben

veranlaßt würde. Die Verme��unggab die�eRe-

�ultate. Er hâlt :

*) Der König von Polen Sigismund Augu�t
be�tätigte1572 dem Rathmann Johann Sptien-
gel, als Erben die�esGutes, den Be�igde��elben.
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an Hof:und Garten�tellen 1762 R.

E e 49 M. 385 -

SB IRN + ae 40+ e Gnas

an Hütungan den Bergen A4 862-e

aaO e € 2H. - 40 -

zu�ammen3 H. 24 M. 2255R.

Der jährlichzu bezahlendeErbpachtzinsward

nach die�emnachgewie�enenFlächeninhaltvon 3 H-

94 M. 225: R. und de��enausgemittelter Qualität

in Bau�chund Bogen auf 30 Rthlr. fe�tge�eßt.

Die zu die�emGrund�tückgehörigenGebäude

wurden mit „(Ai ès «e 380 N

der Wald: mit ies eer 903 yr

die Nußbungvom Lande und Gar-

ten im Ertrag von 41 Rthlr.
67 gr. 9 pf. pr. abge�<häßt,

welcheals Zin�enzu 6 pCt, ge-

rechnet,ein Capital gebenvon 695 „ 75 gr.

daher die Taxe des Ganzen

ge�eßtwurde auf . « . - +/ 1378 Rthlr. 75 gr,

welche bei der Licitation zur Ba�is des Einkaufprei-

�esangenommen werden �ollten.

4807 den 11. Febr. war der leßte Licitations-

Termin, und in die�emblieb der damalige Be�iber

von Groß-Röbern,der Kaufmann Joh. Jacob

Mnio <, mit einem Einkaufsgebott von 4100 Rthl.

mei�tbietend.
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Die we�kpreuß.Kammer wollte nah einem Re-

�criptvom 5. Febr. 1808 den ihr zur Be�kätigung

einge�chicktenErbpachtcontraft nux unter der Be-

dingung be�tätigen,wenn, um die Kämmerei,als

eine dffentlihe Admini�tration,gegen die aus einer

möglichenSteigerung aller Gegen�tändeent�tehende

Disproportion in ihrer Einnahme �icherzu ellen,
nach den neuern Grund�äßenin den Contrakt auf:

genommen würde,daß der Erbpächteres �ichgefal-
len la��e,den Canon von 30 Rthlr., in Getreides-

werth nach den Durch�chnitts-Marktprei�enberech-
net, zu bezahlen. Hiernach käme der Canon

auf 11 Scheffel 10 Meßen Roggen und

16 Scheffel 3 Meben Ger�te

zu �ehen,welche jedoch niht in natura zu liefern,

�ondern�tetsnah dem von 30 zu 30 Jahren be�tâ-

tigten Marktpreis der Stadt Elbing in Gelde zu

entrichten wären.

Der Erbpächter,der hierübervernommen wur-

de, erklärte�ichaber unter dem 11. April 1808, daß

er �ichdies auf keine Art gefallen la��enkônne,weil

es bei der Licitation nicht bekannt gemacht worden,

Denn wenn es gleich für den gegenwärtigenZeit-

punkt nicht einen großenUnter�chiedmache, da

nach einem 30jährigenDurch�chnitt
411 Schfl. 10 Meben Roggen zu 1 Rtl. 29 gr. 17 pf.

:

15 rtl. 70 gr.17 pf.
46 Sfl. 3M.Ger�tezu 89 gr. 12 pf. 16 - 11 - 12 -

zu�ammen31rtl.82gr. 11pf.
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betragen, wodurch nur ein Plus von 1 Rthl. 82 gr,
11 pf. ent�teht,�okönnte nah 30 und mehrern

Fahren die�erCanon auf 100 und mehrere Thaler
�teigen.Er wollte al�o,wenn ihm nicht der Ca-

non unveränderlichauf 30 Rthlr. fe�tge�eßtwürde,
nicht nur von der Erbpacht ganz ab�tehen,�ondern
verlangte auch die bereits gezahlten 3600 Rthlr.

“neb�tZin�enund die Ko�ten,die er zum Retabli��r-
ment die�esPertinenzFücksverwandt, zurück.

Auf die�eErklärung ward der Canon in dein

Contraft, der den 18. Nov. 1809 be�tätigtwurde,
auf 30 Rthlr. fe�tge�ezt.In dem 6. 8. de��elven
i�tdie�esaufgenommen: „Der Erbpächterund �eine

Nachfolger bleiben verbunden, von dem Walde
von 489 Morgen 5 Ruthen magd. den vierten

ZDheil von circa 40 M. 917 R: magd. als Wald

beizubehalten, und zu con�erviren,auch vorzüglichdie

jebige Schonung dazu zu nehmen.“
__Der jetzige Be�itzeri�k‘der DefonomCarl

Siegmund Rogge.
Klein -Röbern, au<h Groß-Deichhof

und Jung�chulzenhof genannt, kata�tr.mit 6
H+ 21 M, zahlet keinen Canon. Das Gut hatte
von Alters her die Freiheit, in dem Mühlenteiche,
der in den Grânzen des Gutes liegt, zu fi�chen.
Der Orden, der die Mühlen be�aß,beeinträchtigte
in den leßten Zeiten dem Be�igerdes Gutes, dem

Rathmann George Röber, die�eFreiheit. Nach
dem Abfall vom Orden �kand�ieder Gubernator

|
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von Preußen,Hans von Bay�en, ihm wieder

1456 zu, welches der König von Polen Ca�imir

1479 und Sigismund Augu�t 1558 be�tätigte.
Die jetzige Be�izerin i�tdie Geh. Räthin

Abegg. ERE i

-

Roland oder Rowald, auh Po�ktmei�ter

Stolzenhof genannt, kata�ktr.mit 4 H., zahlet
Éeinen Canon.

Dex Kupferhammer i� ein Abbau von

Roland. 1779 den 30. Oktober überließdie da-

malige Be�ißerinvon Roland, die Bürgermei�terin
Brakenhau�en, dem- Mühlenbaumei�terChri-

�ian Pahlau ein Stück Wald ‘neb�tdem Ge-

brauch des Hommelflu��es,-wie �olcherdie�enTheil

des Waldes durchfließt,gegen eine jährlicheErb-

pacht von 40 Rthlyn. 2c. Pahblau erhielt hierauf
die Conce��iond. d. Berlin den 27. Jan. 1785

zur Anlage einer holländi�chenPerlgraupen - Oel-
und Kupferhammer-Fabrif,mit der Verpflichtung,

für jededie�erMühleneinen Wa��erzinsvon 1 Rthl.
an die Kämmerei von Drinitatis 1784 zu erlegen,
wobei ihm inde��en10 Freijahre gela��enwurden.

Da er nah�uchte,daß ihm der Schmexlenfang
in die�emDheil des Hommelflu��es,der bisher von

der Kämmerei für 3 Rthly. 30 gr. verpachtet wor-

den, fürdie�enPreis in Erbpacht überla��enwürde,

fo ward ihm auch dies bewilligt.

4c. Pahlau legte nun hier einen Kupferham-
mer an, der 1791 in Arbeit kam, und verkaufte
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hierauf 1795 die ganze Mühlenanlageneb�tDen

hier errichteten Gebäuden und dem Jnventarium
des Kupferhammers an den Agenten der Seehand-

lungscompagnie,den Kaufmann und Stadtrath

Johann Jakob Roßkampf, für 13,000 Rthl.,

der für Rechnung der

EEdarin arbeiten ließ.
Die ‘Fabriëhatte afEnglits:einen guten Fort-

gang. 1804 arb Stadtrath Roßkampf. Die
Erben �etztenich mit der Seehanblungscompaguie
auseinander, und nahmen den Kupferhammer für

6000 Rthlr. an. Die Arbeit ward darin bis zur

franzö�i�chenJnva�ion1806 fortge�eßt,wo �ieein-

ge�telltwerden mußte. Sie ward hernach zak

wieder angefangen, doch ward nur unterbrochen

gearbeitet. 1816, wo die Fabrik cinigeJahre vorher

{on gar nicht in Thätigkeitgewe�en, kaufte das

ganze Etabli��ementder Scharfrichter Martin

Sigismund Schesmer für 6500 Rthlr., und

ließ darin wieder arbeiten. Doch

-

dauerte dies

nur bis 1818, wo das Ausreißendes Geizhal�es
die Wa��erleitung,die Schleu�eund das Mühlen:

werk ruinirte. 41819 verkaufte 2c. Sches mek

das Grund�tückan den Müller Fohann Jakob
Lilienthal für 3333 Rthlr. 30 gr. pr., der es

zu einer Mahlmühleeinrichtete, welche jebt, wie vol“

her der Kupferhammer,40 Rthl. Canon an Roland,

und 3 Rthlr. Wa��erzinsund 3 Rthlr. 30 gr. für det |

_Schmerlenfangan die Kämmereika��ezahlt.
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Roßkampfs Morgen, kata�ir.mit 22 M.

150 R., ünbebauet, zinsfrei, gehörenjebt zu Kleins

Deichhof, an welchem�ieliegen. Der jeßigeBe�ißer
i�tder Kaufmann Gu�tav Ludwig Dees.

Alt-Schônwalde, auh GopyersShof ge-

nannt, kata�tr.mit 12 H., i�vorher ein Dorf“

gewe�en,welchesvon dem dabei gelegenen �chönen

Walde, der auch in dem aïten Zinsbuch pulchra

sìlva genannt wird, den Namen erhalten. Es hat
Éeine Handfe�te,i�taber zuleßt:1747 den 22. Oft.

vom Könige in Polen Augu�t II. dem Patricier

Heinrich Hopp be�tätigtworden, zahlet2 �chwere

M>, 13 Sfott 15 pf. oder 3 fl. 123 gr. pr. Canon,
und hatte die Viehweide in dem dabei gelegenen

Kämmereifor�Scheers Wü�tenvon 1 H. 22 M.

973 R., ehe �olchervererbpachtet wurde, gegen eis
nrm————

+) Zu des E Zeiten be�aßdie Stadt auf der

Höhe nux 5 Döôrferz

4. Alt- und Neu- Schönwalde,
2, Steinbe>, de��enoben-S. 328. gedacht if:
3. Behtendshagen und

4. Damerau,

-

die in den älte�tenZinsbüchern
aufgeführt�ind,und

5. Stagnitten, welches �eit1347 in den Käm-

mereire<hnungen vorkommt. (Ram�eyi�che2 ¿�epte
in 4. Tom. x11, G. 49.)

-

Daß aus die�enAlt - und Neu - Schönwalde,
Steinbeck und Stagnitten Allodia geworden, kann

daher gekommen �eyn, daß die Dorfscin�aßenin

Schulden gèrathen, ihre Hdfe be�chwertgewe�en,

und daher Bürgern zugefallen�ind,die es erhalten
haben, �icals Allodia zu be�ißen, z

"
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utet Zins vot 2 {weren M. oder 2-fl. 20 gx: pr.

4802 ward die�erFor�tein Pertinenz�tückdes Gu-

tes, da: der Be�ißer de��elben,der Bancodirektor

Gotthilf Chri�toph von Struen�ee, ihn
von der Stadt für 80 Rthlr. in Erbpacht erhielt,

welcher Erbpacht8Scontraft d. d. Berlin den 12.

Febr. 1804 be�tätigtward.

Der jeßigeBe�ißer i�tder Ockonom Johann

Ferdinand von Struen�ee.

Spittelho f, kata�tr.mit 23'H. 20 M. 248 R.,,

gehörtdemHospital zum heil. Gei�t,*) i�tzinsfrei,

zahlet auch keine Contribution, �ondernbloß fixir-

tes Schußgeld vow 2 Rthlr. 9 gr. 3 pf. pr. und

i�t�eit1783 vererbpachtet.
Unter dem 7. Augu�t1780 trug die we�tpreuß.

Regierung dem Magi�tratauf, ein Gutachten abzu-

geben, ob es vortheilhaft �ey,�ämmilicheLandgüter
der milden Stiftungen in Erbpacht Ge und

zu dem Ende,
4. den Arrende-Ertrag eines jeden Gutesin 6

Jahren anzuzeigen, und

9. zugleich die ertheilten Vergütigungenbei Un-

glücksfällenund die Ko�tender Bauten zu bemerken,

Von den Landgüternder hie�igenmilden Stif:

tungen wurden bisher Kußfeld und Spittelhof,
dem Hospital zum heil. Gei�t, und Beken�tein.

dem St. Eli�abeth-Hospitalzugehörig,verpachtet. 1

©) Wann und wie es zum Be�ißde��elbengckommett,

i�t im 2. B. dex Be�chreib.vos Elbing S. 152,

angeführt,
'
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Det! Magi�tratreichte unter deit 18. Hft. 1780

folgende Fraktionstabelle über den Ertrag der Vex-

pachtung der�elbenin den lebten 6 Jahren ein :

E Auf Bauten| An Remi�-
S L EE u. Repara:| �ionsgeldern
=S= /Jah- getragen,

|

tren �ind �ind
S| re. -

:

“|

verwandt

|

accordirt
Qs Rthl. gr. pf. |Rthl. cr. pf.

|

Rthl. gr. pf.

“— 11753/2833 30 —| 407 19 “(==

Nev-|1724|9833 30 —| 504 23 —|133 30 —

RUB)1725/2833 30 —| 200 29
feld

|

1125/9833 30.—| 18646 9

1735283330 —| 471 0 —| — — —

17221983330 —| 659 63

Summa |
R

in 6 Jahren] 17000 — —|2428 86 151133 30 —

thutauf LJ.] 283330—[ 101 4 82[ 22 20 —

[17541143330 —| 417 244 —| — — —

Spit- {74

1734/143330 —| 2422 6 —|

———
telpof| i52:14433.30 —| 122 44 E

1726116100——| ÆW 4 <==

172211610 — =| 215 15 BE =

1728]1610 — —| 555 58 8 [1820 3 132

Summa -

y

|

in 6 Fahren19130 — —|1572 22 91/1820 3 13x
thut auf 1 J.1152T 60 —| 262 3 13z¿[ 303 30 112

Nach Abzug der Bauten und Remi��ionenbleibt
“

rxeiner Ertrag
für Kußfeld 2406 Rthl. 25 gr. 95 pf.,
für Spittelbof 956 - 25 - A115-

23°
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Sl E SE -BiitatBAREO
S S |Jab-| Arrende

|

turen �ind

|

der er�tenSM

|

re.
getragen verwandt [bleibt reiner

e | : Ertraga Rthl. gr. | Nthl. gr. pf. | Nthl. gr. pf.
1775] G. 33 30

e

Bek- I A7 66 36 =Z

ten- 14776] G.-40-—

�tein A. 53 30 2 P0104 —

1777] G. 33 30 :

A.-.53/-30].20 12 — 4x66:48 =

1778] G6. — — :

A593 301410 f= 143 418 =

1779] G,. 26 60
E

IA 02 001 19184 1-60 79 >

1780] G. 69 60 :

4 A,/.03..304/55. 4 L604 GO=

Summa
|

:
;

:

COE

in 6 Fahren 920. — 157 3 — 1362 87 —

thutauf LI.] 86 60] 26 15 9 | 6044 9

Der Magi�tratbegleitete die einge�chicktenFrak»
‘onstabellen über den Ertrag der genannten Land-

ter mit die�emBericht über die Qualification dex-
ven zur Vererbpachtung:

1. über Kußfeld.. Der Ausvbietungdie�esVor:
verts zur Erbpacht �tehtVieles im Wege. Denn
cs gehören zu dem�elben3 an�ehnlicheDörfer, Reis
enbach, Buchwalde und Alt-Kußfeld,deren bâäuer-
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liche Geld- und Getreide-Zinfen*deimPächterzuini
An�chlagekommen, auch ihre Scharwerke theils ia-
natura lei�ten,theils in Gelde, gemäßdem Pacht-

An�chlage,“entrichten.Es gehört ferner zu dem

Vorwerk ein Wald von 70 Hufen, größtentheils
aus Büchenbe�tehend,de��enErtxag �owohldur<
verkauftes Achtelholz, als Beiführungde��elbenzur

Beheizung des Hospitals von Erheblichkeiti�t,

Außerdem�inddie Gebäude des Vorwerks in

gutem Stande, und dürftendaher die Bauten in

den näch�tenfolgenden Fahren wenigereKo�tenma-

chen. Das Holz dazu kann auch aus dem Walde

genommen werden, und die freie Anfuhr de��elben

wird von den Dorfsein�aßenbe�orgt.
9. überSpittelhof. Bei die�emVorwerk wür-

den �honmehrere Bewegungsgründezur vorzunch-
menden Vererbpachtung vorhanden �eyn. Denn die

bei KußfeldberührteVerfa��ungund Um�tändefal-
len hier ganz weg. Die Bauten und Reparaturen
bei die�emVorwerk, die dem Hospital immer �o
viel geko�tet,würden künftigdem Erbpächterallein

zur La�tfallen. Durch Aufräumen.und Begraben
der niedrigen Wie�en,durch Rodung des Ge�kräuchs

:

auf den obern Feldwie�enund durch anzulegende
leine Felder könnte das Gut noh �ehrverbe��ert

werden, welche Verbe��erungaber allein von dent.

Erbpächterzu erwarten if,
Die jeßigenniedrigen Getreide- und Molken�pei�e-

Prei�e:la��enzwar {werli< einen Erbpächterer-
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warten, der vas durch die Fraktion ausgemittelte
bisherige reine Ertrag8quantum geben wird, oder

Fann,zumal die vormaligen, nur zu oft gewe �elten
Pächtermit ver�chlechtertenVermögensum�tänden
das Gut verla��enhaben.

BR

Ohnerachtetdie�erder Vererbpachtungentgegen-
�tehendenBedenklichkeitaber mü��enwir es doch
der Allerhôch�tenEnt�cheidunganheim �tellen,da
der �eitdem 1. Jun. 1779 ge�e��enePächterin die�en
Tagenver�torben,ob im Fall die Wittwe de��elben,
wie es ihr im Pachtcontrakt, wenn ihr Ehegatte
währendder Pachtzeitmit Dode abgehen �ollte,frei-
gela��en,die Arrende nichtlängerals bis Ende Mai
1781 fort�esenwolle — worüber �ie�ichnoc nicht
erklärt hat — das Gut nicht-auf Erbpacht ausgebo-
ten werden �oll,da der Vortheil, den das�elbebei der

Vererbpachtunghâtte, dadurch von dem bei Er-

mangelung alles bâxrlihen Scharwerks �oko�tba-
ren onere refectionis befreiet zu �eyn,wohl zu be-

rück�ichtigenwäre.

3. über Becken�kein.Es gehörenzu die�em
Vorwerk 6 Hufen, worunter 4 Hufen Säland und
2 Hufen Wald �ind.Der Pächterhat in den letzten
6 Jahren für die Vorwerksgebäudeund 10 Morgen
Sâland 53 Rthl. 30 gr. jährlichbezahlt, die Miethe
des Ob�tgartensträgt30 bis 40 Rthlr., das übrige
Sáland von 3 Hufen20 Morgen wird morgentyeis
nach der Güte des Ackers von 1 Rthlr. bis 3 Rthlr,
30 gr, vermiethet, Den Wald nußetdas Hospital.
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Zur Beheizung und pon der in dem�elbengelegenen

Oelmühleerhältes jährlich10 Rthlr. Erbzins.
Der Wald i�kdem Hospital unumgänglichnd-

thig, und die Vermiethung der einzelnenMorgen aw

VBor�tádteri�tam vortheilhafte�ten,da hiebei feine

Remi��ionenStatt finden. Es würden al�oblo

Die Vorwerksgebäudeund die 10 Morgen Sâland

zur Erbpacht übrig bleiben.

Die we�kpreuß.Regierung re�cribirtehierauf

unter dem 28. Nov., daß mit dem Gute Spittelhof
und den 10 Morgen und dem Ob�tgartendes Vor-

werks Beeken�teinder Ver�uchgemacht werden �olle

te, �iezu Erbzins auszubieten ; mit dem Gute Kuß-

feld könntees vor der Hand in statu quo verbleiben.

Dem gemäß,da die Wittwe des vorigen Päch-

ters des Spittelhofes, des Leopold Skerle, �i<

erflárt hatte, daß �iemit Ende Mai 1781 die Pacht

aufgeben wolle, ward dies Gut auf Pacht von 6

Fahren und auf Erbpacht ausgeboten.

În dem den 21. Mai 1781 ange�eßtenleßter

Licitations- Termin wurden von den beiden Stadt:

râthen Gottfried Kawerau und Andreas

Quednau auf Erbpacht 820- Rthlr. mei�tbietend

geboten. Der, welcher in dem vorhergehendenDermin

auf Zeitpachtmit 1000 Rthk. Mei�tbietendergewe�en,

�tandindie�emTermin von feinem Bott ganz ab.

Dadie Fraktion von den letzten 6 vorher gehen-

pen Jahren einen reinen Ertrag des Gutes von

956 Rthlr, 25 gr- 115 pf. gegebenhatte, �overwei-
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gerte die we�tpreuß.Regierung die Genehmigung
der Erbpacht,und den beiden genannten Stadträ:

then wurde das Gut auf Ein Jahr bis 1782 Ende
Mai in Pacht unter der Bedingung, daß �ie
aller Remi��ionent�agen�ollten,für 820 Rthler.
überla��en.

Nach Verlauf die�esFahres trugen �ieauf Ver:

längerungder Pacht noch auf ein Jahr an, weil �ie
�ich,da �ie�icheinen größernViehbe�tandange:
�chafft,nicht �oge�hwindezurückziehenkönnten;
welches ihnen auch von der kônigl.Regierungunter

dem 19. April 1782 bewilligt ward. Die�ehatte
unterde��enzum Behuf der künftigenVererbpach-
tung noch den reinen Ertrag des Gutes nach einen

Durch�chnittvon den 12 vorhergehenden Fahren
vom Magi�tratgefordert, der von 1752 bis 17824

nux 746 Rthlr. 52 gr. 22 pf. betrug.
Es �olltenun 1783 wieder der Ver�uchmit Aus-

bietungdes Gutes zur Zeit: oder Erbpacht gemacht
werden, und war der leßte Termin hiezu auf den
18, Augu�tange�e6t.Daaber die bisherigen Päch-
ter wün�chten,daß ex no< vor Vrinitatis, wo die

Pacht zu Ende ging, abgehalten würde,�ounter-

�iüßtedies Ge�uchder Magi�kratbei der kônigl.Re-

gierung, weil er mit der längernBewirth�chaftung
des Gutes bis Auguf in Verlegenheitkommen würde,
Die köônigl.Regierunggenehmigtees unter dem 12

April, daßein kürzererTermin ange�estwürde,der

nur denen, die �ichbei dem vorhergehendenTermin
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zur Licitation gemeldet , bekannt gemacht werden

dürfte. Die�ewaren der Amtmann und Pächter
von Kußfeld,Kris pin, der Gutsbe�ißerCaspar
Viber zuBiberswalde, der hie�igeJu�tizkom-

mi��ariusPrôw und die beiden Stadträthe K a-

werau und Quednau gewe�en.Sie er�chienen

alle zu dem auf den 7. Mai ange�eßtenTermin.
Es hatten unter dem 5, Mai die biéherigen

Pächter,die Stadträthe Kawerau und Quednau

bei dem Magi�tratdarauf angetragen,daß den fünf:

tigen Pächternoder Erbpächternzur Bedingung ge-

machtwürde, die erweislichen außerordentliche
*

Mi�tungen,Klee�aaten,Baumpflanzungen, Ausro- -

dungen u. Küchengarten-Be�tellungenwährendihrer

2jährigenPacht, �owie den Mehrbetrag der Ausfaat

Über die imJÎnventariumangenommene,nach der Taye

der Sachver�tändigen�ofortbaar ihnenzu er�tatten,

“welchesihnen auch bewilligt war. Daher ward

dies den Licitanten bekannt gemacht und ihnen zu

erkennen gegeben,darnach ihren Bott einzurichten.
Auf Zeitpacht ward in die�emTermin nicht mehr

geboten,weil der Bott, den der Amtmann Krispin

in dem vorhergehendenFermin mit 1000 Rthlr. ge-

than, der nicht ge�teigertwurde, nicht annehmbar
gefunden ward.

Auf Erbpacht wiederholten die beiden genann-
ten Stadträthe ihren im vorhergehenden Dermin

gethanen Bott von 2302 �., und ließenes �ich

dabei gefallen, daß die 12 Achtel Brennholz und
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45 Baumfichten,die bisher von Virkau an Spittel-
hof geliefert waren , bei der künftigenErbpacht
wegfallen�ollten.

Der Ju�tizkommi��ariusPr ôw bot �odannun-

ter den fe�tge�eßtenBedingungen 2307 fl., und die

beiden Stadträthe hierauf 2310 fl. oder 770 Rthlr.

Nach dreimaligem Umfragen bot keiner mehr. So-

wohl der AmtmannKris pin als der Gutsbefißer

Biber zeigten an, daß �iewegen der ge�chehenen

Anticipation die�esLicitations-Dermins mit zu bieten

�ichentzichènmüßten,da, was er�ternbetrifft, ex

zuvor abwarten müßte,wie es mit der Licitation

des Gutes Kußfeld,welches er jeht in Pacht habe,
ablaufen würde; leßterer aber in �okurzer Zeit

nicht die nôthigenArrangements treffen könnte: da-

gegen �iebeider�eitserklärten,daß, wenn es no<
bei dem Termin vom 18. Arx, verbleiben

Ds �ie

alsdann mitbieten würden.

Der Magi�tratberichtete hierüberunter dem

8, Mai, und fragte an, ob er'noch den Termin vom

48. Aug. abhalten �ollte, Dis kdnigl.Regierung
re�cribirtehierauf unter dem 15. Mai, daß den bei:

den Stadträthen Kawerau und Quednau das

Gut Spittelhof für 770 Rthlr. auf Erbpacht zuge-

�chlagenund der Erbpachtscontraft darnach ent-

worfen werden �ollte.

Die Vollziehung des�elbenverzog �ich,da

der einge�chikteEntwurf einigemal abgeändert

werden, das Gut neu verme��en,die Gebäude



363

abge�häßtund das Anventarium aufgenommen
werden mußte, auch die Sicher�tellungder Caution

für die ErbpachtZeit erforderte, bis 1788, da den

7. April der nun gültigeEntwurf von den Erbpäch-
tern unter�chriebenund hierauf die Erbver�chreibung

ausgefertigt wurde, die von der we�tpreuß.Regie-
rung zu Marienwerder, als dem Obercon�i�torium,
den 1. Febr. 1791 be�tätigtward, :

Sie i�kin 13 6d. abgefaßt, derenwe�entlicher

Anhalt die�eri�t:

6. 45

Es überläßtder Magi�tratdas VorwerkSpit-

telhof, �o.vermögeVerme��ungsregi�tervom 23.

Jul. 1778 mit 23 H. 20M. 240 R.be�keht,zu�ammt
�âmmtlichendazu gehörigenWohn- und Wirth-
�chaftsgebäuden,auh Jnventarien�tückennah dem

41781 und 1782 aufgenommenen Jnventariu:, den

beiden Stadträthen Gottfried Kawerau und

Andreas Quednau für �i{<,ihre Erben und

Erbnehmer in Erbpacht, welche bereits als von

1783 angefangen ange�ehenwird.
|

G2,

Erbpächterhabenzwar die Befugniß, die�esih-
nen überla��eneVorwerk auf andre zu transferiren

und zu veräußern,doch i�thiezu die Genehmigung
des Magi�tratsund der

E Regierung ers

forderlich.
6-3,

Da Erbpâchterdie�esVoriverk bereits �eit
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cinigerZeitals Zeitpächterbewirth�chaftet, mithin
¡inendie Gränzenund Aus�aatdes Gutes bekannt

find, �owird ihnen einer etwa vorgeblich mindern

Aue�aatwegen keine Eviktion gelei�tet,
C4

So wie �iedie�esihnen überla��eneVorwer® auf
das Be�tenutzen können,�over�tehtes �i von

�elb�t,daß �ieunter keinerlei Um�tändenRemi��ion

wegen Mißwachs,Ueber�chwemmung,Vieh�terben,

Heu�chrecken,Krieges-oderFeuer�chäden,überhaupt
die Ur�achenmögen �eyn,wie �iewollen, fordern

fônnen. Es fallen hiernach auch alle onera publica

an Geldabgaben, Naturallieferungen, Kriegs8fuhren,
Scharwerksdien�tezu herr�tchaftlihenGebäuden

und Ve�ten,oder worin folchebe�tehen,ohne irgend
eine Ausnahme, �iemögenbereits eingeführt�eyn

und gefordertwerden, oder noch künftigerf einge-

führt und gefordert werden, den Erbpächternzur

La�t,in�ofern�olche.nicht, jedochohne Be�chwerde
“

und Ko�tendes Hospitals, abgelehnt werden -

Eönnen. ‘ds
| 6. 5.

Holz zur Feuerung und zum Bau haben Erb-

pächtexnicht zu gewärtigen,�ondernbegeben �ich

de��elben.
: 6.6

Das Erbyachts-Quantumwird auf 770 Rthlr.

ge�etzt,�ovierteljährig,nämlichden 1. Jun., den

1. Sept., 1. Dec, und 1. März jedes Jahres ohne
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alle Kürzungin Courant na< dem Münzt�ußvon

1764 mit 192 Rthlr. 45 gr. bezahlt werden
muß.

SeTs :

Dex von dem einen Erbpächter, Stadtrath

Kawerau, als Be�ißerdes freien Bürgerhofes

Weingarten, zu zahlendeZins fürdie Schlangentwie�e

hat mit die�erErbpacht keine Verbindung, �ondern

verbleibet dem Hospital St. Spiritus �onach, wie

vor. Dagegenhat es für die Zukunft ferner dahin .

*

�einBewenden, daß Erbpächterzu den von dem

Magi�tratb�t oder auf de��enGeheißvorzuneh-
menden Rei�enin Hospitals-Angelegenheiten bis 8

Fuhren zu 2 Pferde oder 4Fuhren zu 4 Pferde nah

Kußfeldund Birkau unentgeldlich zu geben, �chuldig

�ind.
$. 8.

Was die Jurisdiktionüber die Leute betrifft, �o

�ehtErbpächternzwar der Dien�tzwangzu, außer-

dem aber bleibt der Magi�tratund �einever�chiedene

Departements�owohlin civilibus als criminalibus

das forum ordinarium der Erbpächter.

C9. i

Die kleine Jagd wird den ErbpächternÜber-

la��en,jedoch mit der Maßgabe, daß für diefe Ge-

rechtigkeit keine Eviktion gelei�tetwird, falls es

in contradictorio ent�chiedenwerden �ollte,daß die�e

dem Gute Spittelhof auf �einenFeldmarken gar

nicht, oder wenig�tensnicht exclu�ivezu�tehe.
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$. 10.

Esfónnen zwar mehrere Familien auf das

Gut ange�eßtwerden, jedoch findet es nicht Statt,

daß�olcheoder Wohnungenfür die�elbeeingehen.
6. 11:

Zur Sicherheit der Erbpacht, auch der guten

Bewirth�chaftungdes Gutes haben Erbpächter

nach dem die�emContraktbeigefügtenFn�krument

eine Caution von 3080 Rthlr., als das Quantum

des vierjährigenCanons be�telletund �olchein

�ichernauf hie�ige�tädt�cheGrund�tückeingro��ir-

ten Olligationen übergeben. ;

6. 127

Ferner wird fe�kge�eßt,daß, wofern Erbpächter
in Abzahlung der Pacht �âumig�eynfollten, es

dem Hospital St, Spiritus und dem Magi�krat

vorbehalten bleibt, �obaldeine ganz jährigePacht
annoch unbezahlt i�,nah Bewandnißder Um�tände

die�esin Erbpacht gegebene Vorwerk Spittelhof
entweder wieder zurückzunehmen,oder an den

Mei�tbietendenauf Gefahr und Ko�tender Erb-

páchterabermals auszuthun ,- maßen die Caution

von 3080 Rthlr. nicht bloß wegen der rü>�tändi-

gen «Pacht, �ondernauh wegen Erhaltung der

Gebáude und des Jnventariums, auch dafür, daß
das Gut nichtdeteriorirt werde, gemacht worden.

6: 13.

Schließlichver�tehtes �ichvon �elb�t,daß, wenn

künftigdas Ho®pitalSpittelhof zurückzunehmen
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�ichgeziungett �ehen�ollte,�odanndie Gebäude,
das Înventarium,die Grâben und die Be�chaffen-

heit des Ackers darnach beurtheilt werden wi d,

wie die�esalles den ErbpächternÜbergebenwor-

den, zu welchem Ende eine genaue Be�chreibung

die�emContrakt beigefügti�,und werden auch bet

der Zurücknahmedie Impensae necessariae et utiles,

nicht aber die Impensae voluptuariae er�tattetwerden.

Die Ko�tendie�erErbver�chreibungübernehmen

beide Zheile zur Haifte.
Der jeßigeErbpächteri�tder Oekonom Sa-

muel Sielmann.

Stagneth oder Stagnitten, kata�tr.mit

25 H., worunter 13 H. Wald find, zahlet keinen

Canon. Unter Stagnitten werden in dem alten

Zinsbuch von 1298 18 und- 34 Hufen begriffen,

die den Bürgern Heinrich Rath und Johann

von Warendorp 1286 den 12, Jan. vom Rath.

und der Gemeine erblich zu be�ißenverliehen wor-

den. ) Es waren dies damals wü�teBerge und

Zhâler in dem der Stadt vom Orden ertheilten

Freiheitslande. Die Handfe�tenvon beiden Gütern

�ind in dem Privilegienbu<h S. 259. enthalten.

Nach die�enHandfe�ten�ollteRath von �einemGut

von 18 H. 5 M>. und von Warendorp von

jeder der ihm verliehenen 34 Hufen Einen Vierding,

*) ElbingensíiaM�cpt.Nr. 16. in- dein

ESSammlungen. S, 364.



368

40 Jahre nach der Verleihung, jährlichZins erle:

gen. Dabei ward ihnen eine Befreiung von die�em

Zin�ever�tattet,wenn �ie— wie es heißt— wegen

Heiden�chaftoder unrechter Gewalt ihres Gutes

nichtgenießenEnnten, und zur Bedingung des

Be�itzesgemacht, den Bürgern zu erlauben, a us

dem Walde die�ér Güter zu ihrer No th-

dur�t Bau- und Brennholz zu entn eh:

men, ohne jedo<h den Acker zu be�ch

digen.
Es �cheintal�obei Austhuung die�erGüter vor:

züglichauf den Ertrag des A>kers abge�ehengewe�en

¿u �yn, weil das Holz damals wenig Werth hatte,
indem die Stadt noch überall mit Wald umgeben

war. Inde��eni�hiebei die �tadtväterlicheVor�orge

des Raths, den Bürgern nicht einen Vortheil zu

entziehen, den �iebisher gehabt, nicht zu verkennen,

welcheRück�ichtin �päternZeiten, wenn Stadtgüter

ausgegeben wurden, nicht immer beachtet worden.

Des Rath # Gut kam hernach wieder an die

Stadt unter dem Namen Stobbenberg und

Téengels Wü�te,welches jet größtentheilsgru-

nauer Wü�tei�t.

Die Lage des dem von Warendorp ertheil-

ten Gutes vort 34 Hufen wird in der Handfe�te�o

bezeichnet: daß es da anfängt, wo des Raths

Gut endet, und �i<dann bis gegen Damerau

er�tre>t.Jn alten Rechnungen wird es unter die

Allodial-Güter ge�etzt;in der Rechnung von 1347
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‘aber unter- den Dörfern aufgeführt. Woher es

zu einem Dorf gemacht worden, i�nicht zu
ermitteln. Es ward hierauf wieder ein Allodial-
Gut. *) Denn aus dem 16. Jahrhundert �ind

Contrafte voi Verkäufen, die von Antheilen
an Stagnitten gemacht �ind,vorhanden, *) es

muß al�o‘damals wieder ein Allodial: Gut gewe-

�en�eyn. Später werden folgende Intere��enten
von Stagnitten genannt: "**)

Dambis mit «N
Hinge 22:15 M

Ze pli 7

e

10

NEN e 2 10

SU ees D

Fraue Lot hen. 3

DoLPPCalde M3

34 H.

Vs

Ww

Va

VV

*) Die Veranla��ungdazu kann, außer der oben S&S,
353. A. angeführtenUr�ache,auh die gewe�en�eyn,
daß die Einfaßen des Dotfes bei Krieges - oder

Pe�tzeitenes wü�teliegen la��en.Der Rath gab
al�odas Land wieder von Neuem aus. Und daher
mag ès rühren, daß Stagnitten, welches nah der

Handfe�tevon jeder Hufe Einen Vierding zin�en

�ollte,jeßt keinen Zins erlegt.
**) Isr, Hoppii Elbingensia Tom. I. M�cpt.S. 209.

in den Grübnau�chenSammlungenNr,LL
:

$%*) 15 C.

=24-



370

Sprens Antheil mit 5 H, und Hoppenwald �ind

hernach an die Stadt gekommen,und gehörenihr

noch. Er�tererliegt iet in damexauer Wü�te;

Hoppenwald führt noh den Namen, und hat die-

�elbeMaß�tre>kung.
__In einem alten Zinsbuch der Stadt, welches

¿wi�chen1298 und 1347 abgefaßt zu �eyn�cheinet,

wo noh Raths und Warendorps Gut unter

dem Namen Stagnitten begriffenwurden, findet �i

die�esverzeichnet: ua

Die Hoeve czu Stangnythe.
4 Hoff Civitas Heinrich und Herxrmanyx

FTengel, Gebrüder.
4 Hoff Cas p. Stofenberg, halb,

¡ iclos Lembke, halb,

4 Hoff Mathis Navtenberg, halb,

Cas yp. Stofenberg, halb,

woraus ih die Benennungen vou Stobbenberg®-

und Fengels- Wü�tenherleiten la��en.

Diejetzigen Be�ißervon Stagnitten �indder Kauf-

mann und Stadtrath Dan. Ferd. Achenwall,
der davon 17 H. 7¿ M. be�ißt,das Hospital zum

heil. Gei�t,die Wittwe Chri�t.Maria Kret�<

mer, geb. Tolkemitt, und die Witwe Krinþ

geb. Sfubowius.

Klein-Sto boy, fata�ir.mit 16 H., wovol

42 H. Wald �ind,zahlet Canon und Wartegeld

3 Rthlr. 45 gr., Pfluggetreidegeld1 Rthl, 30 gl

zu�ammen4 Rthlr. 75 gr, pr, Es gehörtezuu?
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Landrichteramt, und i�ter�tdur<hdas Ca�i ir�che

Privilegium von 1457 an die Stadt gekommen.

Zu des Ordens Zeiten war es ein Dorf, dem der

Obexr�pittleru, Comthur zu Elbing, Ulrich Frie,
der die Armuth der Leute zu Klein-Stos-

boy ange�ehen, 1380 die Handfe�teerneuerte,
die �einVorfahr, Bruder Friedrich"), ihnen er-

theilt hatte, und ihnen dabei manche Begün�kigunz
gen gewährte, Nach der�elben�ollten25 Hufe,
als zum Schulzenamt gehörig,zinsfrei �eyn,von

den übrigen 135 Hufen �olltenvon jeder Hufe
x �<wereM>, Zins erlegt und 4 Hühner, doch
nur wenn der Orden �olcheverlangen würde,geges

ben werden, Dabei �ollten�ieein Wartegeld glei<h
den übrigenUnterthanendes Ordens zahlen, und an

Pfluggetreide 1 Schfl, Weizen und 1 Schfl, Roggert
liefern, und ¿war von allem Herrendien�te,von Rei-

fen — Einfälle in die heidni�chenGebiete — und

Scharwerk, gegen Erlegung von 1 Mk, jährlich,
frei �eyn,doh verpflichtet �eyn,bei dem Einbruch
der Feinde das Land zu vertheidigen. „Och �ollen

�eyn“,�oheißtes in der Handfe�te,„pflichtig, zu

ziehenzu Ge�chrei“— bei dem Aufruf zu den Waffen
_— „wie �ichdas gebieret.“

©) Wahr�cheinlichFriedrich von Wildenberg,
welcher von 1312 bis 1317 das Fomthuramt ver-

waltete,

“DA
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Die�eAbgaben in Geld berechnet, betrugen
der Zins und das Hühnergeld9 fl.

Dao Freigeld. «a 2a o e i 1-040 9K
Das Wantegeld+ 7h 66 e 4

== TGO

das Pfluggetreidegeld .…... 4 -« — -

zu�ammen14 fl. 15 gr.,
welche obige 4 Rthlx. 75 gr. pr. �ind.

Nachdem, wie oben erwähnt, Klein - Stoboy
zum Territorium der Stadt ge�chlagenund eine ge

raumeZeit de��elbenin den Rechnungen nicht gedacht
worden, kam es — auf welche Wei�ei unbekannt
— in den Be�ißvon Privatper�onen,unter welchen
zuer�t1562 Baltha�ar Vitau genannt wird,
und i�t�eitdemein Allodial-Gut geblieben.

Die jetzigen Be�ißer�inddie verwittw. Fu�tiz-
"

râthin Land, geb. Kannegießer, die Wittwe

Schmidt, geb. Marchand, die Wittwe Fo-
hanna Friederike Schwark, geb. Hennings,
und der Kaufmann Carl Ern�t Kamwergu.

Stolzenhof, auh Münzers8hof genannt,
kata�kr.mit 5 H, 24 M. 100 R., Canon 2 Rthlr.
68 gr..6 pf.

|

Es i� zwar oben S. 335. angeführt,daß
Drewshof von Stolzenhof adbgetheiltworden, und

daß lesterer den ganzen Canon, den das vorher un-

abgetheilteGut erlegt hat, übernommenhabe. Die�e

Nachricht i�taus dem Grundbuch der königl.Fnten-
dantur enilehnt, welches �olcheaus den Revi�ions:

nachrichten von 1715 aufgenommen,
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Da aber Drewshof nicht an Stolzenhof liegt, -

indem Helwingshof dazwi�cheni�t,�okann er nicht
von dem�elbengetrennt �eyn,Stolzenhof hat auch

nach der Erbver�chreibungvon 1576�eineneigenen
Canonvon 12 leichtenMk. oder2 Rthl. 60 gr. pr.,

den er noch erlegt,und kann daher nicht einen Canon

von einem andern Gut noch übernommenhaben.
Dies veranlaßtmich, obige Angabe von Drews-

hof, daß er von Stolzenhof abgetheilt �eyund daf

die�erfür ihn Canon exrlege, zurückzu nehmen,

Fc vermuthe aber, daß beide Hôfeeinmal Einen

Be�izergehabt, �päteraber an zwei Be�ißerge-

fommen, und da Drewshof ur�prünglichkeinen

Canon gehabt, Stolzenhof aber mit einem Canon

ange�eßtif, dies zu der Behauptung Veranla��ung

gegeben, daßein Hof von dem andern abgetheilt �ey

und daß Stolzenhof den Canon von Drewshof

übernommenhabe. *) :

*) Jch habe die�emeine Bedenken gegen die angeführte
Angabe des Grundbuchs der königl. Intendantur,
und die�emeine Vermuthung, wie �olchezu berich-

tigen �ey, meinem Freunde, dem Herrn Medizin-

ApothekerFerdinand Neumann vorgelegt,und

ihn er�ucht,da er �eitmehrern Jahren im Auf-
trage des Magi�trats das rathhäusliche Archiv

ordnet, wel<hem Ge�chäfteer �ihbei �einerSach-
Fenntniß mit \o vieler Liebe unterzieht, in den Ur-

funden de��elbennachzufor�hen,ob darin etwas

enthalten, was über die�enGegen�tandein Licht
verbreiten konnte, Er hat die Güte gehabt, ihn

 gausführlih zu behandeln, und mix die Erlaubniß
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Sn den Revi�ionsnachrichtenvon 1715 i�tStol-

genhofnux mit einem Zins von 2 Rthlrx. 60 gr. auf:

gegeben,den darüber abgefaßtenAuf�aßd�entlich
werden zu la��en.Die hierüber ertheilten Notizen
und die Aufklärungüber das dem Ritter Johann
von Pach noh vor dem Fundationsprivilegium
von 1246 verlichene Be�ißthum,worüber alle

hand�chriftlichenNachrichtennichts be�agen,werden
hoffentlih den vaterländi�chenGe�chichtskundigen
angenehm �eyn.

1 Die' Annahme, daß Drewshof früher von

Stolzenhof abgetheilt �ey, und leßteres Gut

hiebei den Grundzins des er�ternübernommenhabe,
ermangelt aller ge�chichtlichenGrundlage. MNirgend
findet �iheine Spur, daß beide Be�ißzungen,welche
gar nicht einmal ‘zu�ammengränzen, jemals cin

Ganzes gebildet hâtten. Außerdem be�agtauch
die Erbver�chreibungúber Stolzenhof vom 3.

Dec. 1576 ausdrückli<h,daß die 12 Me>., welche
Münzer, als jährlichenZins, der Stadt entrich-
ten �olle,aus dem Grunde fe�tge�cßt�eyen,weil
die jâhrlihe Miethe, welhe die Stadt bis dahin
von den Miethern des wü�tenGutes gezogen, gerade
�oviel betragen habez wogegen das Privilegium
über Drewshof vom 26. Febr. 1664 das leutere
Gut, als von jeher zinsfrei,bezeichnet.“

¡Allerdings hatten beide Hofe um das Jahr
41664 den�elbenBe�izer,Seba�tian Stolgz aber

die�erhatte beide auf ganz ver�chiedenemWege et-

worben; Drewshof nämlichals zinsfreies Gut,

dur<h Ce��iondes Vorbe�ißers,Daniel Wider;

Stolzenhof aber, mit �einemalten Canon von

42 M>,, und 2 M>, Decem an die Pfarrkirche,
durch einen Kauf um beiläufig 5000 MeF., von
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geführt, Die 8 gr. 6 pf. pv. Mehrcanon, die ee

jeßt erlegt , �indvermuthlich �pätervon den 20:

dem St, Spiritus -Hospital, welchem da��elbeiw

den Jahren 1606 und 1612 won Georg: Münzer

für 1150 Me, verpfändetworden war. Es i�t da-

her �ehrwahr�cheinli<h,daß jener Um�tandzu der:

obigen irrigen Annahme Veranla�funggegebenhabe.“

„Es dürfte hier vielleicht der Ort �eyn,an

die�evor�tehendekurze Dar�tellung einen andern,

verwandten Gegen�tand-anzuknüpfen, der, �oviel

ih weiß, no< nirgend zur Sprache gebracht wors

den i�k,Schon oft hat �ich"bei dem Uebèrbli> des

Territoriums mir die Frage aufgedrungen, wo dochdie“

8 Huben zu �uchen�eyen,welche der Orden in dem

Fundationsprivilegium von 1246 von dem-der Stadt

verlichenen Gebiete aus�<hloß,weil er �ie�chon

früher an ben Ritter Johann von Pach veryge-
ben hattez. (vergl. FuchsBe�chr.d. Sradt Elbing
B, 1, S, 29 — Vv-tgt Ge�ch,v, Pl, B: 2. S, 5693

die�efrühe�tealler Be�iungen unter der Zahk der“

freien Bürgerhöfe,über deren Lage, und wie �icim

Laufe der Zeit ebenfalls unter die Oberherrlichkeit
der Stadt gekommen �ey,�elb�tin den âlte�tenun-

�ererhi�tori�chenSammlungen keine Tradition mehr:

aufbehalten i�t.“
„In Beziehung auf jene Frage gewinnt" das

oben gedachte Privilegium von Drewshof eine

eigenthünlicheBedeutung. Es �prichtnämlichvon

ee âltern,, verloren gegangnen Privilegien, nicht nur

der Königevon Polen, �ondernauch des deut�chen:

Ordens, welhe hôch�tmerkwürdigeVorrechte
enthalten haben �ollen, und nennt unter die�en

1 1, die Freiheit, na< Belieben Mühlen zu er-

bauen; Vier und: andre Getränke. nicht nur zw
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Morgen von Sonntoffs8kenhöfchen, die an

den�elbengebracht �ind,und die die�enCanon er-

legt, dazu gekommen.
Die�enHof, der vorher 8 Hufen hielt— wie

davonúber 2 Hufen abgekommen, i�tnicht zu er-

mitteln — hat um das Fahr 1570 Sonnaw. be-

bereiten, �ondernauh zu verführen und zu

verkaufenz Wa��eraus den �tädti�chenG e-

wä��ern in die Teiche- des Gutes zu leiten;
freie Weidegerechtigkeit auf den Stadtwie�enz

freie Jagd in den �tädti�chenWaldungen, neb�t
freiem Bau- und Brennholz aus den�elben;
endlich Befreiung von Abgaben aller. Art,
ausgenommen die jährlihe Zahlung von 40- polni:
�chenGro�chen-an die Pfarrkirche." Alle die�e

Freiheiten werden nun, in Ermangelung �chriftlicher
Documente, ¡e auf Grund des yvon dem Be�iper
über (hte frühereExi�tenzund Benußung abzulegen-
den Eides, ‘‘! von dem KönigeJohann Ca�imir
neuerdings confirmirt. ‘‘

„Mag nun auch der leßtere,etwas zweideutige
Um�tandallerdings manchem Zweifel, Raum geben,
und in der Angabe des 2c. Stolp eins und das

andre übertrieben worden �eyn,�o.\cheint doh we-

nig�tensein eigenthümliches,von dem der übrigen
freien Bürgerhdfedurchaus abweichendes Verhältniß
die�esGutes allerdings daraus hervorzuleuchten,
und man wird, bei �orgfältigerPrüfung des ganzen

Lu�ammenhangesñüiht ohne Grund zu der Ver-

muthung geführt, daß das beinahe �purlos ver-

\<wundene ehemaligeBe�ißthumdes Johann von

Pach kein anderes �ey,als das heutige Drewshof,
woraus denn zugleich die Zinsfreiheit des leßtern

�ichauf dem natüurlich�tenWege ableiten läßt.
‘“
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e��en,daher er au< den Namen Sonnawen s-

oder Sonnabendshof führte. Er ward wü�te,
und der Rath verkaufte ihn 1574 an den Vürger-
mei�terund Burggraf Beorge Münzer von

Wachsdorf für 100 leichteMk. und den bisheri-
gen Zins von 12 MÆ. Der Kauf ward voneinigen
Bürgernangefochten,und2c. Mü nzer �uchteSchuß
bei dem Kdönigevon Polen, Heinr

i

<, der den Kauf
durch ein Mandat *) vom 12. Jun. 1574 be�kätigte,
worauf vom Rath unter dem 3. Dec. 1576 die Erbver-

�chreibungausgefertigt wurde, Indie�er wird nun

angeführt,daß der Rath nicht zugebenkönne,daß
Stadtgüterwü�teliegenbleiben, und daß 2c. Mün-

zer, der im Frühjahr 1574 das Gut gekauft, no<
großeKo�tenzu verwenden habe, um es in Stand

zu �ezen,wodurch vielleichtder unrechtmäßigeVer
kauf be�honigtwerden �ollte.

Die jebige Be�igerin i�tFrau Maria Hen-
riette Kick�tein,geb, Wegmann.
®) Es heißt in dem�elben+ Nos expendentes, potissîmam

regni nostri officii partem in eo. positam, fideles subditos,

praesertim officiales et ad publica gubere
nacula sedentes, ubi crebro pro communi bona

varias tempestates subennt, gratia regia devincere

eosque commodis et foriunis ornatiores” et auctiores

reddere, huic petitioni perbenigne non potuimus non

annuere — Solche Gründe galten damals bei dem

polni�chenHofe, wenn Stadtgüter, über deren Be�itz
ein Rechts�treitwar, den Mitgliedern des Raths
zuge�prochenwaren, ihnen die fónigl,Se�ibigungzu ver�chaffen.



3783

Stolzenmorgen oder Deichfelde, liegt

¿ivi�chenGroß-We��eln,Klein-Röbern,dem Stadt-

felde und dem Anger, ift fata�tr.mit 1 H. 18 M,,

unbebauet, und mit keinemZins belegt. Die jeßige

Be�itzerin i�tdie verwittw. Bürgermei�terSteinke,

geb. Schmidt,
Succa�e, kata�tr.mit 19 Morgen, i� ein

Krug- und Gärtner-Etabli�fement. Nach dem Regle-

ment für den Magi�tratder Stadt Elbing vom 10.

Sept. 1773 gehört es zu den côlmi�chenDorf�chaf-

ten, deren Ein�aßen nach der ehemaligenVerfa�fung

nicht zu Scharwer?en von ihren Be�ißungengezo-

gen werden Fonnten.
:

Außer dem Krüger, der �einLand bei Panklau

und im lenz�chenAer hat, und dafür zin�et,�ind

dle brigen Ein�aßenEigenkäthner,die auf dem zum

Dorfe Lenzen gehörigenGrunde �ichmit 1 bis 2

Morgen angebauect haben, den Grundzins an die

Be�itzer die�esLandes zahlen und �ichhaupt�ächlich

mit dem Fi�chfangeauf dem Haff nährén. Sie lei

�tennur ein per�önlichesScharwerk durch den Holz-

hau in den Kämmerei-For�ten, welches jet auf

Geld ge�et i�t.
dT

TFTannenbersg- fata�tr.mit 4 H., zahletkeinen

d i� ein Abbau von Roland. Die jebige

i�tdie Wittwe Maria Su�anna

Fpviedrich- geb. Irmler.
|

Teich hof heißt auh Klein-Deichhof, da,

oben S. 350, angeführt,Jung�chulzenhofoder

Canon, un

Be�ilzerirt

wic
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Klein-RöbernGroß-Zeichhofgenannt wird.*) Von

�einenvorigen Be�ißernführteDeichhof auch die

Namen Brandshofchen und Wangenheim®-

hof. Es i�mit 1 H. fata�trirt,und zahletkeinen

Canon. Der jetzigeBe�ißeri�der Kaufmann

Gu�tav Ludwig Deck
Die Berghöhenzwi�chenWeingarten, Dam-

bien, Stagnitten und dem Stadtfelde werden der

Thonberg genannt, weil in âltern Zeiten die

Dôpfervon hier den Lehm gegen Zins, den �iean

die Stadt erlegten, holten — die�erDheildes Dhons

bergs muß al�odamals der Stadt gehörthaben. —

*) Der Name Teichhof, den beide Hdfe führen,

rührt von ihrer Lage an den Mühlenteichen — dent

�trauhmühl�henund Jung�chulz;�chen— her. Von

Groß-Teichhofoder Jung�chulzenhofi�tnoh nacÿ-
träglich zu bemerken , daß an dem�elbender Plak
vom Ueberfall des Jung�chulz�chenTeiches bis an

die Nothfa>ker-MühlePulvergrund heißt, weil

hier ehemals eine Pulvermühle, die der Stadt ge-

hôrthat, ge�tanden.Jhrer wird �hon1582 gedacht.
160 ward �iemit die�emPlat, de��enLage in dem

Miethscontrakt eben o, wie eben angeführt, be-

zeichnet wird, an den PulvermüllerHans Harke
für einen jährlichenZins von 80 M>. vermiethct,
von welcher Miethe er �ich30 Me. kürzenkonnte,
wenn er 10 Centner Pulver, wozu ihm die Mate-

rialien gegeben werden �ollten,der Stadt liefern

würde. Dice Mühle ward im �<wedi�<enKriege
41626 abgebrannt, und an ihrer Stelle 1653 die

Walfmühkleerbauct, die jeßt in eine Fournier�chneide-
mühle umgeändertif.
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Auf dem Fhondbergeliegt der freieBürgerhofDhon-

berg und der Pfarrêwald.

FZhonberg, kata�tr,mit 1 H., zahlet keinen

Canon: Der jetige Be�ißeri�tder ODekonom

Samuel Sielmann.

-Pfarrswald oder Pfavrshof, auch St.

Petrihof, gehörtder St. Nikolaikirche, fata�tr.

mit 4 H.,—wovon 2 H. 4M. 102 R. Sâland �ind,

die 1830 für 300 Rthlr. verpachtetworden , und

das úbrigeWald i�, — i�von allen Abgaben frei,

Trettinkenh of inl. Sh wefken-Garten,

fata�tr.mit 1 H. 13 M., zahlet an die Derritorial-

ka��e19 Rthlr. 30 gr. pr. Zins und an die Kâmme-

reika��e2 Rthlr. 67 gr. 9 pf. Grundzins.

Der Stammdie�es.Gutes �ind11 Morgen, die

der Ober�pittlerund Compthur zu Elbing, Ulrich

Fricke, dem Mathies Landisberg, des Spitt-

lers Knecht, 1382 gegen einen Zins von 7 M>, ver-

lich. Ihre Lage wird zwi�chender Neu�tadtund

der Ziegel�cheunedes Ordens ge�eßt.
:

Außerdie�enMorgen, die zu dem Lande gehör:

ten, welches der Stadt durch das Ca�imir�che

Yrivilegium von 1457 verliehen, fam no< durch

Ankauf Land von Schwefïen-Garten,der in dem der

Neu�tadtbei ihrer Fundation durch das Privilegium

des Hochmei�tersHeinrich Du�ener von 1347

ertheilten Freiheitslandelag, hinzu.

ach hand�chriftlihenNachrichten war Schwef-

fen- oder Schwedken-Gartendie neu�tädt�cheVor-
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�tadtzwi�chendem Holländerthorund der Kälber-

pforte, und begriffden äußernmarienburgerDamm

und das vor dem�elbengelegeñeLand in �ich.

Hier hatteder Schulz, den die Neu�tadtin den

er�tenZeiten hatté,der �elb�tin der Neu�tadtwohn-

te, Y einen Hof, auch �tandhier eine Mühle,Lu-

dovici Mühle genannt, und es waren auch meh-
rere Wohnhäu�ererbauet. 41594 gehörteno

Schwefken-Garten zur Neu�tadt**) und kam hernach
durch. die Vergleiche, die die Neu�tadtmit der Alt-

�tadt�chloß,größtentheilsan leßtere.

tach den Revi�ionsnachrichtenvon 1715 hielt

Schwefken-Garten35 Morgen in �ich.Vondie�en

lagen 15 Morgenohne Zins und 6 Morgen zu einem

Zins von 18 fl. in Drettinkenhof, 2 Morgen ohne

“Zins gehörtender Kirche zu h. drei Königen— die

ihr noh gehdren — und 12 Morgen Vor�tädtern,
die dafür an die Kämmerei zin�êten.- Vondie�en

�indhernach einige an Zrettinkenhof angekauft.
“

Vormals hatte die�erHof das Recht, �einVieh,

gleichden neu�tädt�chenBürgern,in die Gemeintrift

zu la��en,dagegen er die 15 Morgen Wie�en,die er

ohne Zins von Schwe�ken-Gartenbe�aß,den Neu-

�tädternzur Vor - und Nachweide überließ.Die�e

*) Handfe�teber die Schulzerei und freien Gerichte
in der Neu�tadtElbing von 1348.

:

**) Got�ch neu�tädt�he<ronol. Sammlungen. 1,

Theil S. 16. 17. M�cpt. De��elb.3. Th. S. 395,
397,398.

;

Ree
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Geteinheitivard durch beider�eitigesltebereinkom-
men dahinaufgehoben, daß die Vor- und Nachweide-

für die Neùü�tädtexrauf den erwähnten15 Morgen

wegfiel,und dagegen das Vieh des Hofes in Be-

zahlungdes Weidegeldes bei der neu�tädt�chenGe-

meintrift- als fremdes Vieh- behandelt wurde.

Um-das Fahr 1770 legte der damalige Be�fißer

des Gutes, der Rathsherx George Friedr i <

Hennings, den Ob�tgartenan, undtraf bei Um-

grabung des Bodens auf Fundamente, von welchen

er viele Tau�endZiegel ausgrub, Mehrere der�elben

waren gla�urt.. Vermuthlich �inddies Fundamente

von den Gebäuden gewe�en,die, wie oben erwähnt,

hier ge�tanden,und die abgebrannt �ind.
:

Ditejetzige Be�itzerini�tdie Wittwe Johanna

Fricderika Schwark, geb. Hennings,
Vogel�ang, kata�tr.mit 20 M., i�zinsfrei,

1801 im Mai kaufte der Geh. Commerzienrath

Augu�tAbegg das Gut, Es war damals auf

dem�elbennur eine Wohnung für den Waldwart an

der Stelle, wo der�elbenoch wohnt, 2c. Abegg

erbaucte hier nun 1802 ein ma��ivesherr�chaftliches

Haus, wozu die Ziegel und Dach�teinein der Zie-

geleides Gutes verfertigt wurden, Er legte dabei

* 1802 den 28. März erhielt ex vom Magi�tratdie

Conce��ionzur Anlage der�elbengegen einen jähr-

lichen Canon von 8 Rthlen., der �olange erkegt

werden �ollte,als �ieim Gange �eynwürde, mit

dex Bedingung, daßin dex Regel darin nur Dach-
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einen Garten an und richteteau< im an�toßenden
|

Walde die noh vorhandenenLu�tparthieenein,

1803 erhielt ex dur< Erb�chaftKlein - Röbern,

de��enWald in Süden an Vogel�anggränzt. Hiex
erbauete ex um 1810 auf klein-röbern�chemGrunde

ein ma��ivesGa�thaus,welches 1811 zur Ga�i-

wirth�chafteröffnetwurde, Und �eitdie�erZeit i�t

Vogel�angein dffentliczer Lu�tortgewe�en.Das

Ga�thausi� auf einer hohen mit Steinen ein-

gefaßtenTerra��ege�tellt,i�tein Stockwerk hoch,
66 Fuß lang und 38 Fuß breit, und hat parterre
einen geräumigenSaal mit 5 Lichtern, zwei Neben-

�tuben,eine Schänkeu&® Küche, und unten einen

Keller. Unter dem Dache �indan den Giebeln ¿wet

Wohnftuben für den Wirth eingerichtet.
Aufder Fexra��eund unten am Abhange des

Berges �indbis in den Wald unter Bäumen Sie

hinge�tellt,die die Ankommenden unter ihren Schat-
ten erquickend aufnehmen, und fie dann eine Aus-

�ichtgenießenla��en,die von keinem andern öffent:

lichen Lu�tortebei der Stadt �o{öôn i�,und an

welcher auh bei oftern Be�uchendas Auge �ich

nicht �att�iehet.
Der nahe Wald, worin mehrereAnlagen park-

�teine,Biber�chwänze,Fir�tpfannen,gewölbteSteine

und frumme Ziegel zu den Oefen der Brandwein-

brenner, und nur dann ordinaire Ziegel verfertigt
würden,wenn die Kämmerei-zZiegeleideren niht eine

zum Bedarf hinlänglicheMenge liefern könnte:
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máßigeingerichtet und der Fuchs- Blaubeeren

Himmels-Schwalbenbergund Zeufelsrückengelegen

�ind,bietet die angenehm�tenSpaziergängedar.

Hinter dem Ga�thau�enach Südeni�t im Walde

in einem Thale das Schießhaus erbauet, int

welchemdie hie�igeSchüßenge�ell�chaftihr Schießen

bisher fortge�ezthat. Der Verein zu der�elben

bildete �ich1820. ) Es traten 46 Mitglieder zu-

�ammen,und {lo�en mit der gegenwärtigenBe-

�igerinvon Vogel�ang,der verwittw. Geh. Räthin

Ab egg, einen Contrakt auf 10 Jahre, nach wel-

chem �iegegen eine jährlicheMiethe von 90 Rthlrn.

das Schießhaus, de��enLau auf 900 Rthlr. ver:

an�chlagtwar, erbauen und im Stande erhalten

�ollte. Es ward noh in dem�elbenJahre fertig

und benußt. Die Schußweitewar auf 200 Schritte

angenommen.
f

1821 im Mai ward ein Statut über die Ver-

fa��ungder Schütenge�ell�chaftabgefaßt, welches
von den damaligen 51 Mitgliedern der�elbenunter

*) Unter polni�cherHoheit war in Elbing eine Schüßen-

brüder�chaftprivilegirt, die bis 1768 ihr Schießeit

im Schießgarten hielt. Be�chreib,v. Elbing 1. B,
S. U6— 266.) Sie konnte nach der preuß.Be�iß-

nahme der Stadt ihre Reorgani�ationnicht wieder

erhalten. Später, in den Jahren 1790, ward einige

Fahre hindur< in Tannenberg von einigen Bürger?

ein Königs�chießengehalten, welches aber ieder

abbe�tellswurde.
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\{rieben i, und 1826 den 3. März von Sr.
Excellenz, dem Herrn Oberprä�identenv. Schön,

be�tätigtwurde. Es enthält33 $$., deren we�ents

licher Jnhalt die�eri�t:
/

Die elbing�che'Schügengé�ell�chafthat den

Zweck, �ichwährendder �{hönenJahreszeitdurch

gemein�chaftlichesSchießennach einem vorge�teckten
Zielemit der Kugelbüch�ezu vergnügen, um

ein erneuertes Band der Ge�elligkeit
und Freude unter den BE Els

bings zu �tiften. D

Außer den Per�onen,die durch freïesUeberein-

kommen zu�ammengetreten, und jeßt die Sch1rZen-

ge�ell�chaftbilden, können neue Mitglieder beitreten.

Sie melden �i<und werden dur< Stimmen-
“mehrheitbei der Ballotage erwählt, und zahlen ein

Eintrittsgeld von 3 Rthlen.
|

Der Ge�ell�chaft�tehtder Schüßenkönigvor,

deimzwei Ritter, die nah ihm den näch�tenSchuß
gethan, und zweiVor�teher,die beim Königö�chicßen
erwählt werden, zur Seite �tehen.

König, Ritter und Vor�teherkönnen nur die

werden, die ihren fe�tenWohn�isin der Stadt

Elbing haben.

© Sehr richtig und zeitgemäßwird hier der Zwe>

die�erGe�cli�chaftangegeben,“da die Ab�icht,die

Bürger in dem Gebrauch der Waffen zu úben, die

bei der Stiftung der alten elbing�henSchüßen-

brüder�chaftzum Grunde lag, bei der jehigenmilitä-

ri�chenVerfa��ungder Stadt läng�taufgehèrthaf,
25
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amTagedes König�chicßenserhält der tieue
KönigeinenausgezeichnetenPreis: einen �ilbernen
Becherbis zum Werth von 25 Rthlrn. Von den

beiden Rittern empfängtjeder eine �ilberneMedaille,
“undfür die Vor�teherwitd ein Kranz von Eichen-

laub verfertigt, Auf �eineKo�tenbe�orgtder

abgehende König eine gemalte Scheibe, nach wel-

cher an die�emDage ge�cho��enwird, und die�e

erhâltunter gleicherVerpflichtung der neue König

zum Andenken. Die drei andern Prei�e,die am

Tage des König�chießenszu gewinnen �ind,be�tehen
in einem �ilbernenPun�chldffel,einem �ilbernenVor-

legeldfel und- �ilbernemEßlöffel.) „ZuBe�treitung
die�erPrei�eund überhauptdes ganzen Fe�tesmuß

jedes Mitglied der Ge�ell�chaftohne Ausnahme, es

mag an dem Fe�teDheil nehmen oder nicht, einen

Beitrag von 1 Rthlr. erlegen. Außer dem Fe�te
des Königs�chießens,welches im Augu�tange�tellt
wird, findet noh im September ein zweites Fe�t
Statt, das �ogenanntebunteScheiben�chießen,
wozy der König aus eigenen Mitteln den er�ten
Preis, einen �ilbernenEßlöffel,giebt.

Die gewöhnlichenScheiben�chießenge�chehen

*) Um die�edrei Prei�ewird beim Königs�chießen
zuer�tge�cho��en,und �ieönnen nur durch drei

Schü��egewonnen werden. Wann die�evon allen

anwe�endenMitgliedern der Ge�ell�chaftge�chehen
�ind,�o�chießtjeder noch einmal und die�erSchuß
ent�cheidet,wer König und wer Ritter �eyn�oll,
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wöchentlichan einem be�timmtenDage, der“dur
Stimmenmehrheitfe�tge�eßtwird, in denMone
Mai bis Oftober.

Die Ko�tendes bunten Scheiben-, �owie di:

des wöchentlichenScheiben�chießensund der bei

leßtermzu gewinnendenPrei�e,die in einem �ilber-

nen Eßldffelund in �ilbernenTheeldffelnbe�tehen,

werden von denen getragen, die daran Dheilnehmen.
Dener�kenPreis bei allem Schießen, außer

wenn um den König und die Ritter ge�choTen wird,

gewinnt nur der, der unter dreien in die Scheibe

gebrachtenSchü��en,den näch�tenSchuß am Cen-

trum hat. Die andern Prei�e kônnen auch von de-

nen gewonnen werden, die nur zwéimal in die
Scheibe getroffen.

Wenn zwei Schütengleichnahe Schü��egemacht,
die �iezu Gewinnung eines Prei�esberechtigen, �o

mußjeder noch einmal �chießen,und i�der am Cen-

trum näch�teSchuß unter die�enbeiden ent�cheident.

Jm Laufe eines Jahres von einem König�chie-
en bis zum andern, kann ein Schüßenur einmal

den er�tenPreis gewinnen, und muß ih, wenn

er die be�tenGewinn�chü��emachen �ollte, mit

dem zweiten Prei�ebegnügen,Ausgenommen von

die�exBe�timmungi�der König bei dem bunten

Scheiben�chießen,wo er �elb�tden er�tenPreis her-

giebt.
Die Schüßenge�ell�chafthat eine Ka��emit einex

ordentlichen Einnahme und MugabeZuxordent-
29
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UchenEinnahle gehörendie monatlichen fixirten
Veitráge der Mitglieder, die auf 20 Sgr. �üúrdie
MonateMai bis Oktober ge�ebßt�ind,der Ueber�<huß
bei jedemordentlichenScheiben�chießen,die Straf-
gelder, die Eintrittsgelder neuer Mitglieder und die

freiwilligen Beiträge.
Zu denordentlichen Ausgaben gehörendie Mie-

the des Schießhau�es,die Ko�tenzur An�chaffung
‘und Reparatur.der Scheiben, die Remunerationen
der Aufwärter u. dergl., �owie die Ko�tendes Ks-

“_nigs�chießens,�oweit �iedur den auf 1 Rthlr.
fe�ktge�eztenBeitrag nicht gedeckt werden.

AußerordentlicheAus8gaben können nux mit Be-

willigung der ganzen Ge�ell�chaftge�chehen,und

die�eBewilligung muß zugleich an einen Ve�chluß
geknüpft�eyn,wie �olcheAusgaben wieder gedeckt
werden, indem es Maxime der Ge�ell�chafti�,nie

Schulden zu machen. *)

Sollte jemand aus der Ge�ell�chaftaustreten,
fo muß er �olchesdem Königeeinen Monat vorher
anzeigen, alle bis zu �einemAustritt laufende Bei-

träge entrichten, auch die Fe�k�ezungendes mit der

Eigenthümerindes Schießhau�eserrichtetenMieths-
contraëtes, �oweit �ieihn angehen, erfüllen.

* Verinuthlich hat hiebei der Verfa��erdes Statuts
die Be�chichteder ältern elbing{chen Schüßzenbrü-
der�chaftin Gedanken gchabt, die durch ihre Schul-
den ruinirt ward, wodurch �ieauch genöthigtwurde,
�<on1768 das Schießeneinzu�tellen.

|
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Die übrigenBe�timmungendes Statuts enthal

ten die Vor�chriften,die beim Laden und Ab�chießen

des Gewehrs *) zu beobachten �ind,und die Fe�t-

�ezungender Strafen, wenn dagegen gehandelt wird.

Unter keinenUm�tändeni�tes zuläßig,füreinen an-

dern zu �chießen.Dies i�tder Jnhalt des Statuts.

Bei jedem Königs�chießenhat bisher ein Mits-

glied der Ge�ell�chaftfür Se. Majé�tät,und ein.

andres für Se. königl.Hoheit den Kronprinzen ge-

�{ho}en.Beide �inddurch das Loos erwähltwor--

den. 1822 ereignete es ih, daßder Branntweins:

fabrifant Carl Ludwig Wiedwald, der für

Se. königl.Hoheit den Kronprinzen, und 1826,

daß der Färber Gottfried Frengel, welcher“

für Se. Maje�tätge�cho��en,beide den be�tenSchuß

thaten. Dies ward �owohlSr: Maje�tät,als Sr.

Eónigl.Hoheit dem Kronprinzenberichtet, und dabei.

wurden die Königsbecherüber�chickt.Allerhöch�tz-

Die�elbennahmen dies gnädig�ktauf, �chicktendie

Becher wieder zurückund befahlen huldreich�t,daß:

�iebeiden Schüßenwieder zuge�telltwerden follten..
Se. Maje�tätverehrten noch dem 2c. Frenzel eine

goldene Huldigungsmedaille,und Se. königl.Hoheit:
der Kronprinz �chenktendex Ge�ell�chafteinen �chön:

») Hierunter i�tau< die�eVor�chrift ,, Niemand»

darf beim Ab�chießendes Gewehrs �einenKorper“

irgendwo anlehnen, fondern muß ganz frei �tehen,
widrigenfalls ihm ein Fehl�chuß.notint WIA

A
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gearbeiteten�ilbernenBecher, inwendig vergoldet,
23 Loth�chwer,der zum Andenken die�esglücklichen
Ereigni��esbei dem Verein aufbewahrt wird, Er

hat vorn die Jn�chrift:

Friedrich Wilhelm

Kronprinz von Preußen

dem
Schüßen-Verein zu Elbing

1822.

Auf der Rück�eitei�tdas elbing�cheWappen und

über dem�elbender preußi�cheAdler gravirt.
Mit dem Fahr 1829 lief der über das Schieß-

haus abge�chlo��eneMiethscontrakt ab, Die Zahl
der Schügtenhatte �ichbis auf 24 vermindert, Der

Verein, um �ichnicht ganz aufzulö�en,verlängerte

noch den Contrakt auf das Jahr 1830, und erhielt

die Benußzungdes Schießhau�esfür 50 Rthlr.

1830 den 26. Augu�tktrug er bei der Stadtver-

ordneten - Ver�ammlungdarauf an, den jedesmali-

gen Schützenkönigfürden Zeitraum, in welchemer

es i�t,von der direkten Communal�teuerzu befreien

oder dem�elbencine �on�tigeVergün�tigungzu Zheil

werden zu la��en.Er glaubte, daß die erbetene

Auszeichnung, die zugleich eine Anerkennung des

Vereins von Seiten der Bürger�chaftwäre, zum

Fortbe�tehendes�elbenbeitragen würde.

Die Stadtverordneten theilten ihm hierauf un-
ter dem 5, Novbr. de��elbenJahres die�enBe�chluß

mit;
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¿In Anerkennung der Nüßlichkeitdes Vépeins
baben wir heute be�chlo��en,den jedesmaligen
Schütßenkdnigvon den direkten Communalabgaben
�eineslaufenden Fahres bis zur Höhevon 30 Rtlen.

zu befreien, doh �over�tanden,daß der�elbenichts
vergüteterhält, wenn �eine direkte Communalla�kt

weniger beträgt.
‘“

Fet — 1830 im December — �uchtderVerx-

ein ein andres Locale zum Schießen, was näher
der Stadt gelegen i�t,und will da��elbeankaufen.
Denn wiewohl das bisher benuste �otrefflichwar,

daß nicht leicht ein be��eresgefunden werden kann,
�ohatte doch die weite Entfernung de��elbenvon

der Stadt manche Unbequemlichkeit,die Viele ab-

hielt, an die�emge�elligenVergnügenTheil- zu

nehmen.
|

Weingarten oder Weinberg. Das Gut

hat davon den Namen erhalten, weil in âltern Zei-
ten hier ein �olherWeinbau war, dafidavon ge-

keltert werden konnte.*) Es i�mit & H..13 M.

fata�trirtk.Hievon �ind12 Morgen eigenthümliches
Land, wofürnoh ein Grundzins von 4 Rthl. 88 gr.

9 pf. pr. an die Kämmereika��ebezahlt wird, und

27 Morgen �indErbpachtsland von. dem Hospital
St. Spiritus, welches zinsfrei i�,und wofüran

da��elbeein Canon von 10 Rthlrn. 45 gr. pr. bezahlt
wird. Dies Land i�kder Roßgarten des Gutes

und die Wie�en,wozu auch: die Schlangentvie�e
—

*) Be�chreib,von: Elbing 1.. Band S. 598,
j
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‘die Wie�evor dem dambiß�chenWalde — und
das Rundtheil, ein Wie�en�tückim �pittelhöf�chen

Felde,gehören.
Áufer die�emLande, welcheszu�ammen1 He

9 M. ausLmacht,be�ißtder Weingarten noh 2 H.
4 M. Ka��enlandim Stadtfelde von den �ogenanns

“

ten6 Hufen, gegen einen Zins von 108 Rtlrn. 30 gr.

pr., wodurch die fata�trirten3 H: 13 M. nachge-
wie�enwerden.

1698 den 5. Maibe�tätigteder Königvon Polen
Augu�t 11. dem damaligen Be�ißervon Weingar-
tent, dem RathSherrn Fakob Roule und de��en

Ehegattin, den Be�ißde��elben,welches Privilegium
noch im Original vorhanden. Da in dem�elben

auch der 2 H. 4 M. vom Stadtfelde, welche zum

Weingartengehören,gedacht und dabei erwähnt

wird, daß das Land nichtvom Gut getrennt, auch
der Zins nicht erhöhtwerden �oll,�oward auf den

Grund die�esPrivilegiums dex Be�ißtiteldie�es

Landes für den Weingarten , als berichtiget , ange-

nommen, und auch von dem jeszigenBe�ißzerde��el-

ben, dem Kaufmann Carl Ern�t Kawerau;,

weiter kein Einkauf gefordert.
Auf dem Ka��enlande,welcheszum Weingarten und

einigen Bewohnern des äußernSt. Georgendamms
gehôrtund dem Steindamm nördlichliegt, �inddie

Quellen, welche die Pf�eifenbrunnenauf dem innern

Mühlendammund dem alten Markt be�pei�en.Die

Stellen, wo �ieausfließen,�indmit Bohlenwänden
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eingefaßt,wodur<h 3 Behälter gebildetwerden, in

welchen �ichdas Quellwa��er�ammelt.Der er�te

obere, welcher zugleichder größtei�k,liegt beinahe
den Pulverhâu�erngegenüberund um 500 Schritte
von den�elbenentfernt. Eri� ein Drapezium,und

hat noch 3 �chmaleSeitenbehälter,die ebenfalls mit

Bohlenwändeneingefaßt�ind,!und höher hinauf
reichen. Er i�mit die�enzwi�chendie Anhöhen
gelegt, an deren Fuß die Quellen hervor�prudeln,
deren Wa��erhier aufgenommen wird. Die�er
Behälter hat an 3000 Quadratfuß Flôche. Das

Wa��er,was �i<in ihm ge�ammelt,wird durch
Röhren , die unter der Erde in einer Längevon

103 Fuß gelegt �ind,in welcher Strecke, keine Quel-

len liegen, einem zweiten Behälter vorbei geleitet,
welcher an 210 Quadratfuß Flächehält, und eben-

falls Quellen aufnimmt und das Wa��erder�elben

in die Röhrenleitungergießt,die �ichin einem drit-

ten Behälter endigt, welcher von dem zweiten an

70. Fuß entfernt i� und eine- Fläche“von 290
Quadratfuß hat, und der lebte i�t,welcher Wa��er

aus Quellen �ammelt.
Damit die. Quellen unge�törtausfließen, war

�honin âltern Zeiten die Verordnung ‘gemacht,daß
das Land an den angelegten Behältern bis auf 2

Ruthen unbeackert liegen bleibe, wel<zes auf Beran-

la��ungdes Magi�iratsden Be�izerndes. hier gele-
genen Ka��enlandesden 3, Mai 1825 erneuert von

der kônigl.-Jntendantur bekannt gemachtwurde,
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die �i<auch, die�erVerordnung nachzukommen,
bereit erklärten.

:

/

Dies �inddie An�talten,die zur Sammlung
desPfeifenbrunnen-Wa��ersgetroffen �ind.Es köun-

ten leicht hier, da der �oquellreicheBoden noch
viele unbenugte Quellen enthält,mehrere Sammel-

behälterangelegt were wenn der Bedarf es erx-

fordern follte.
Was die Leitung nach der Stadt betrifft, �o

i�unmittelbar an dem leßten Behälter ein ver-

deter Brunnen angelegt, in welchen das Wa��er
durch eine durhlöcherteBohlenwand einfließt, und

�ichdarin �eßtund klärt. Hier fängt die Röhren-
leitung an, die unter der Erde auf dem dazwi�chen-
liegenden Ka��ealandeununterbrochen bis zu dem

verdeckten Brunnen vor dem Hau�eäußrer St,

GeorgèndammNr. 5. geführti�i,und von die�em
weiter läng�tdem äußernund. innern St. Georgen-
und von hier über einen Dheil des Fußernund

Uber den ganzen innern Mühlendammund den Fried-
rich Wilhelms-Plaßnach dem Markt geleitet i�k.)

*) Es �indin den lebten Jahren �owohlan der Lei-

tung des Pfeifenbrunnen-Wa��ers,als an den Außs-

gü��en�obeträchtlicheVeränderungenvorgenommen,
die theils auf eine be��ereBenutzung de��elben;theils
auf Er�parungder Ko�tenbei der Leitung abzwee>en,
daß �icwohl eine Erwähnungverdienen,

Der Bauau��cherHerr Friedrich Wilhelm
Schöônwaldt, unter de��enAuf�icht�ieausgeführt
�ind,har mi< dur< einen mir auf mcine Bitte
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Weingrund, liegt zwi�chenWeingarten,
Dambigen und Wikttenfelde. Es wird hieruntex

hierübergefällig�tmitgetheiltenAuf�aßin den Stand

ge�eßt,um�tändlichhievon Nachricht geben zu fonnen,
den i< daher hier folgen la��e

„Die großenKo�ten,die jährlih auf Repara-
turen der hölzernenRöhren bei der Wa��erleitung.
auf die Pfeifenbrunnen bei der Stadt zu verwenden

E
die von 1813 im Juli bis December 1826

5 Rthlr. 10 Sgr. 6 Pf. betrugen, veranlaßten
ESEeltverorónetoE, daß �ie1826 den 10. Nov.

den Be�chlußfaßten, die bisherigen hölzernenRöh-
xen durch gego��eneei�ernezu er�eßenund die�enBe-

\<luß.nah und nach auszuführen.Es wurden daher
4827 bei dem föônigl.HüttenamteVieße in der

Neumark 300 Fuß �olcherRöhren be�tellt,von wel-

chen im Oktober de��elbenJahres 270 Fuß von dem
|

Pfeifenbrunnen auf dem innern Mühlendammbis

zum Friedrih Wilhelms-Play eingelegt wurden.“

„Ehe �ieeingelegt wurden, hab? i< in dem

�chr tro>nen Sommer von 1827 mit dem für

Elbings Gewerbthätigkeit1830 den 15. April zu

fruh ver�torbenenKaufmann Gu�tav Adolph
van Rie�en eine Me��ungmit dem aus dem leßz-
ten Sammelbehälterin 24 Stunden in die Röhren

eingeflo��enenWa��ervorgenommen, und die�emit

dem in gleicherZeit an beiden Pfeifenbrunnen ausge-
flo��enenverglichen, um zu erfahren, wie viel Wa��er
von dem was einfließt,wirklich ausfiieße. Wir fanden,
daß in 24 Stunden 699 Tonnen Wa��er,die Tonne

zu 100 Stof gerechnet, einflo��en— welches einen

Beweis von der Reichhaltigkeit der Quellen giebt —

und zu gleicherZeit nur 406 Tonnen ausflo��en.So

waren al�oauf demWegeder Leitung 284 Tonnen a1

D
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dey Weingrund, ein freies Bürgesgutvon 12

M. 150 R. culm. und ein Kämmerei-For�t�tückvon

unbemerkten Stellen der Röhren, da keine �chadhafte
Stelle über der Erde �ichzeigte, durhge�i>ert,und

von der ganzen eingeflo��cnenWa��ermengewaren

faum drei Fünftheilzum Ausfluß gekommen.
‘

1828 wurden auf der Stre>e vom Friedrich Wil-

„helms-Plaß bis zum Pfeifenbrunnen auf dem alten

Markt in ciner Länge von $800 Fuß ci�erneRöhren

gelegt. Auch ward noh cin Brunnen an die�emPfei-
fenbrunnen erbauct, welcher das unbenußteabfließen-
de Wa��eraufnehmen�ollte,damit es anderweitig be-

nußt werden könne,dergleichen vorher �hon2 mit

Pumpen an dem Pfeifenbrunnen auf dem innern

Mühlendawm eingerihtet waren. 1829 ward mit

dem Legen der eifernen Röhren vom Pfeifenbrunnen
auf dem ianern. Mühlendamm aufwärts bis :um

Mühlenthor 760 Fuß vorgegangen, und an deur

auf dem Pfeifenbrunnen des alten Markts im vo-

rigen Jahr angelegten Sammelbrunnen eine Dtuck-

pumpe angebkaht, um das Wa��erdaraus zu heben,
wo es durch cine metallene Röhre �eitwärts aus

dem Picde�talder Statue des Herkules, die mit

einem neuen Geländer aus Schmiedeei�en,welches
170 Nrhlr. geko�tet,umgeben wurde, “ausfließt.

‘

„Herr Stadthaurath Carl Ludwig Zimmer-

mann, der �ichdie Verbe��erungdie�erWa��erleitung
dur< ei�cxneRöhren �chrangelegen �ein la��en,
wün�chte,daß 1830 die Leitung der�elbenvon da, wo

�ieim vorigen Jahr aufgehörthatte, ohne Unterbre-

chung von hölzernenRöhren,weiter fortgeführtwürde;
der �chlechteZu�tandder Kämmereika��eaber nöthigte
die Stadtverordneten, die alten noh gut �cheinen-

den hölzernenRöhrenauf dem äußernMühlendamn,



397

34 M.115 R. inagd. begriffen, welches daher auh
Weingrundfor�t genannt wird.

wo die ei�ernen,die im vorigen Jahr gelegt wor-

den, aufgehörtharten, noch liegen zu laf�en,und

er�tcine außer�t�chadhafteStre>e auf dem innern

St. Georgendamm durch ei�erneRöhren in guten
Stand zu �ezen. Die�eStre>e, in welehex�ieauch

wirklich 1830 gelegt wurden, beträgt 610 Fuß,und

fängt an der Brücke über die Mühleußommel an,

geht unter der�elbesdur, und endigt hinter der

Pforte des St. Annenkirchhofes. Da es �ichaber

bald nachher gezrigt hat, daß die hölzernenRöhren,
die auf dem äußern Mühlendammliegen geblieben,
auch \<adhaft �ind,�o�ollenan ihrer Stelle 1834.

ci�ernecingelegt werden, wobei hie�elb|noch ein

dritter Ausguß erdffnet werden �oll.“
:

4 Die ei�erneaRöhren, die alle ix Vietze ge-

go��en�ind,be�tehenaus Stücken von 5 Fuß 2X Zoll

Länge, mit ciner Erweiterung an cinem Ende, Muffe

genannt, in welche bei der Zu�ammenfügung22 Zoll
“

der andern Röhre hineinge�hobenwerden, wo-
durch jedes Stück nux eine nußbare Länge von

5 Fuß behält. Der Durchme��erder Röhren be-

trägt im. Lichten 25 Zoll und die Dicke des Ei�ens

x Zoll, Ehe �iein dis Erde gelegt werden, wird

ihre Güte mittel�tWa��er,welches durch eine Druck-

pumpe mit der Kraft von 80 Pfund auf den Qua-
“

dratzoll hinein gepreßt wird, genau unter�ucht,
wobei jeder „, auch der klein�teFehler leicht entdeckt
wird, und �ichdur< das herausdringende Wa��er

verräth., Hierauf wird jede Röhre erwärmt, und

"mit einer Mi�chungaus Pech und Theexrüberzogen,
um �iegegen den Ro�tzu {hüben

Bei der Legungder Nöhrenwird auf folgende
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"Das freieBürgergutWeingrund be�kehtaus

Wie�en,die den Weingrundfor�tvon allen Seiten

Wei�ezu Werke gegangen + Die Erde wird 4 bis 5 Fuß

tief aufgegraben, und in Entfernungen von 5 Fuß
werden platte Steine �oeingerammt, daß �ieeine môg-
lich�tgleichförmigeNeigung erhalten, und alles ah-
wech�elndeSteigen und Fallen vermieden wird. Auf
die�eSteine werden die Röhren gelegt, und der

Zwi�chenraumzwi�chenzwei in einander ge�chobenen

Enden der�elbenwird mit ge�{<hmolzenemBlei vet-

go��en,Damit aber das Blei nicht in das Jnnere

dringen könne,wird vorher ein Faden um das dünne

Ende der Röhre gewunden, und die�er fcji einge-
\<lagen. Die �overbundenen Röhren �ind,wie ih
mich vielfältig überzeugthabe, vollkommen wa��er-

dicht.
“

7

„Um die Röhren bisweilen rcinigen zu können,
befinden �i<auf der Stre>e vom Pfeifenbrunnen
auf dem alten Markt bis zum Mühlenthor 8 Stellen,
die bezeichnet �ind,wo die Muffen zu�ammenge-

�chraubt worden, al�o herausgenommen werden

Fonnen. “

„Die ganze Nöhrenleitungi�tno<, um �o viel

als mögli allen Zutritt von Luft und Wa��erauf

die�elbezu verhindern, mit einer 3 Zoll dicken Lage
von Töpferlehm rings umgeben,“

„Die Lange von dem Pfcifenbrunnen auf

dem alten Marït bis an?s Mühlenthor und von

der Brücke über die Mühlenhommel nah dem in-

nern St. Georgendamm bis an die Pforte des St.

Annenkirchhofes, die bis. 1830 mit ei�ernenRöhren

belegt worden, mißt 2440 Fuß. Die Ge�ammtko�ten,
die dabei gewe�en,belaufen �ichauf 2064 Rthlr.

„Noch �indei�crneRohren auf dex Streee
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umgeben. Es wird von dem Steindamm în Süden

begränzt,und bildet das Zhal, welches am Fuße

des Weingrundfor�tesliegt. Der hintere Dheil
wird das Schäferthalgenannt. Die Wie�endes

Weingrundes �indin 3 Dafeln abgetheilt, die den

zunäch�tder Stadt gelegenen3 freien Bürgerhöfen

Wikttenfeldegehdren, jedem 4 M. 50 R., wofür je-
der 3 Rthlr. 63 gr. 6 pf. pr. Canon erlegt. Wegen

Ver�chiedenheitdes Bodens wird jährlichvon ihnen

wech�el8wei�eeine andre Dafel benußt.

Der Weingrundfor�that jezt nur denNamen

eines For�tes,da er nux aus einzelnenBäumenbe-

�keht,die vorn �tehen,hinten i�tlauter Strauch-
werk. Er erlegt keinen Canon, und i�kauch contri-

butionsfrei. 1804 den 20. Jun. ward er an den

Kaufmann Ludwig Al�en füreinen Einkauf von

1030 Rthl. und einen jährlichenCanon von 18 Rthl.

vererbpachtet, welcher Erbpachtcontrakt d, d, Ber-

lin den 18. Jul. 1805 be�tätigtward.

1807 wurden davon, an der Grânzevon Wein-

garten , 2 Morgen abgebauet und vor den�elben

ward an der Land�traßeein Wohngebäudezu einem

Wirthshau�e errichtet, welchesden Namen Wein-

grundfor�t, auh Schweizerhäuschen er-

hielt,
i

vom Mühlenthor bis an die gedachte Brücke über

die Mühlenhommel.und auf der von der Pforte des
St. Annenkirchhofes bis an die Quellen zu verlegen,

und die�eStree>en betragenzu�ammenau 5500 Fuß.“
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Der jebîgeBe�itzerdes ganzen Weingrundfor�tes

‘i�der Kaufmann Joh. Gottlieb Kir�tein.

Groß-We��eln, auh Dôgings- und

Coudinenhof genannt, “) kata�trirtmit 16 H.,

hat einen Canon von 50 gr. pr. Der jebige Be-

�iberi�tder Oekonom Martin Frie�e.

Wittenacker, auh die Springe genannt,

liegt am Kämmerei-Eichwaldund am 4. Loos der

Bollwerkswie�en,kata�ir.mit 190M. 235 R., un-

bebauet, und zahlet keine Contribution. Nach den

Revi�ionsnachrichtenvon 1715 beweideteihn die

Vor�tadtNeugut gegen einen Zins von 4 Rthlr.

40 gr. pr., der jeßt von den Rottmei�tkerndes Roß-

_gartens erlegt wird. Sie benußen das Land zur

Vortweide des Vieches., was auf den Roßgarten

aufgenommen wird, und vermiethen es hernach

zum Be�tender Gemeinka��e.

© Die We��eln�indeines der âlte�tenelbing�chen

Ge�chlechter.Der, weler die�enHof be�e��en,hat

Chri�toph We��elgeheißen.Herrmann von

Dôging, der nah ihm Be�izerde��elbengewe�en,

i�t1689 Nathsherr geworden, und von Coudin

war Hauptmann in yolni�chenDien�ten un das

Jahr 1770. — Den Namen Groß - We��eln�cheint

das Gut er�t.�pâterwegen �einerGrôße crhalten

zu haben. Denn wiewohl auh andre Güter an-

fänglih mit 16 H. ausgegeben worden, �o�ind“�ie

doch hernah abgetheilt: We��elnaber hat �eine

ganze Größe unverändert behalten, und ward daher
das große We��elngenannt.
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Wittenfelde, kata�tr.mit 5 H. 6 M. 200 R,
zahlet keinen Canon. Mit dem Namen Wittenfelde
werden jet 4 Höfebelegt, die eine gemein�chaftliche

Hypotheken-BezeichnungLit. B. XXVI. führen,und

durch die Ziffern1. 2, 3, 4, von einander,unter�chie
den werden.

Sie habeneinmal Einen Be�iterase, den

Clas Witte, der 1417 in den Rath erwählt

wurde, von welchem auch das Gut benannt i�t,Es

ward in der Folge der Zeit unter mehrere Be�iber

abgetheilt, und da die Abtheilungen jeßt eigeneHôfe

bildeten, die klein waren, �oerhielten�ieden Nemen::

Bündelhö fe. D -

Mit Nr. 1. wird der von der Stadt SE
Hof bezeichnet, Nr: 3. bezeichnet den der Stadt

näch�tgelegenen Hof, Nr. 2. den, der in O�ienan

Nr. 3., und Nr. 4. den, der weiter hinauf an Nx. 1.

gränzt.
F< handle �iehier nah ihrer Lagé gegen die

Stadt ab.

Nr. 3. fkata�tr.mit 1 H. 3 M. 225 R., wovon

41 Morgen Wald �ind. Esi� hier eine Ga�twirth-

+) Die Hôfe B. XXVI, 2. 3, und 4. hatten no< bis

1721 Einen Be�ißer,den Bürgermei�terChri�tian
Tre�chenberg.* Nr. 1. war aber damals �on

abgetheilt, welcher Hof beinahe die Hälfte des gan-

zen Gutes enthielt. Nach dem Tode des Tre�chen-

bergs, der 1715 �tarb,ward �einGut 1721 unter

�cine Erben in 3 Höfe abgetheilt. CHhpotheken-
Akten von B, XXV1, Nr. 4.) ; 0

y

26
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fchaftetabliré.Das Ga�thaushießeinmal die Un-

rube, und wird je6t auchdie Erholung ge-

nannt. Die jeßigeBe�ißerini�die verwittwete

Fu�kizräthinJu�tina Dorothea Land, geb.

Kannegießer.
Nr. 2. hießvorher Marquardshof,fata�tr.

mit 20 M. 75-N. an Acker, Wie�enund Wald,

Derjesige Be�ißzeri�tder Ju�tizkommi��ariusCarl

Augu�t Stdxmer.
28

Nr. 4. hießau< Duboishof, kata�tr.mit

25 M. 150 R., wovon 75 M. Wald �ind. Auch
gehörenno< zum Gute 92 M. Ka��enland,wofür
‘ein Zins von 15 Rthlr. 75 gr. erlegt wird. Durch
Ankguf von Nr. 1 �ind,wie unten gemeldet werden

wird, noch 2 H. 7 M.dazu gekommen. Die jetzige
Be�itzerinif die vrétdliheteHu�tizdixektorinFu-
liane Fung�chulz,v., Röbern, geb. Dubois,

*) Den Namen Unruhe, der für ein Ga�thaus�ehr
unpa��endi�t, erhielt dies Ga�thaus�ehrzufällig.
Da in den Jahren 1790. der Ga�twirthim goldenen
Lówen in der Brück�traßeNr, W., Jak. Heinrich
Burchard, die�enHof zur Ga�twirth�chaftgemicthet
hatte, wozu er {hon einige Jahre vorher vermiethet
gewe�en,erzähltecr dies �einenGä�ten.Seine Frau,
die zugegen und hiemit unzufrieden war, �agte:Da

ha�tDu mir eine re<te Unruhe aufgebür-
det. Dies faßten die Gâ�teauf, und nannten hernach
das Ga�thaus:Die Unruhe. Dic�enNamen führt
es noh, obgleich �eiteinigen Jahren über dex Thür
des Einganges „Erholung“! �teht,
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Die drei HöfeNr. 2. 3. 4. haben, wie oben
S. 399. angeführt,cinen gleichen Antheil an der

Weingrund, wofür jeder Hof3 Rthlr. 63 gr. 6 pf.
pr. Zins bezahlt.

èr. 1. hießauh Hornsh of, kata�tr.mit 2H.
15 M,, die auch bis 1820 dazu gehôrthaben. Jn
die�emJahr abex verkaufte der damalige Be�itzer,

der Kaufmann George Marchand, 2H. 7M.

an Acker, Wie�enund Waldung neb�tder Pâächter-

wohnung und Scheune an den damaligen Be�iker

des an�toßendenGutes Nr. 4., den Kaufmann -

Foh. Ferd. Dubois, für 6000 Rthlr., �odaß

die�emGute nux 8 Morgen Wie�enund Gartenland

verblieben. Der jeßigeBe�itzeri�tder General-

lieutenant Friedrich George v. Kasteler.
Die Waldung, die zu allen vier Höfengehört,

liegt am untern Thonberg. Die Höfe2. 3. und 4,

haben hier einen Gemeinwald, da ihre Antheile 1.icht

abgethëilt�ind. Der Antheil aber, den der Hof
Nr. 1. vorher hatte, welchen jeßt der Hof Nr. 4

be�ist, i�tabge�ondert,welches daher rührt, weil,

wie oben S. 401. A. angeführt,Nr. 1. früherabge-

theilt wurde, und damals no< Nr. 2. 3. und 4.

Einen Be�ißerhatten.
:

Wogenapp, “) kata�tr.mit 14 H. 9 M.,

* Den Namen Wogenapp leiten einige; wie. im er�ten

Bande der Be�chreib.von Elbing S. 10. A. ange-

führt i�t,vou dex Pogia ab, deren oben'S.San 10),

2G
:
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wovon8 H. auf Groß- und 6 H, 9 M. aufUsWogenappgerechnet �ind.

Wogenapp. liegt niht in dem der Stadt vom

Orden verliehenen Freiheitslande,�ondernin dem

ihr 1457 ertheilten Lande, Es hat eine Handfe�te

gedacht i�t,die in Klein-Wogenapp auf dem Berge,
auf welchem dex Hof erbauxt i�t,ihren Wohn�iß

gehabt haben �ollzaus Pogenhof wäre Wogenapp

ent�tanden,Friedr. Zamel i�tdie�erMeinung,
und er �chreibtin dem Epigramm, welcheser in e�-

giemvillamque Pogiae (Lib, XII, Epigramm, Nr. 23.)
abgefaßt und dem damaligen Be�ißerdes Hofes
“Klein -Wogenapp, Michael ne zuge-

�chriebenhat z

‘Huic (Pogia) dominata solo est, atg., ut Tibi

caetera pandam,

Illius hae sedes, hic locus arcis erat,

Tentones hinc Pogenhof, Vogenap dixere

minores,

Quod Pogiae Ausonio verteris ore domum,

Eine alte Ehronik nennt den Berg, auf welchemdie

Pogia ihren Wohn�izgehabt, den Schafsber g.

Nun heißt zwar noh dex Berg, auf wel<em der

Hof zu Klein -Wogenapp �teht,Schafsbetg z dies

i�taver kein Beweis, daß hier die Pogia gewohnt
habe, da auh mehrere Berge die�enNamen führen.

Die Meinung anderer, daß Wogenapp von Wa-

gen ab, weil der Ort ho licgt, abzuleiten �ey,
der ih �elb| in der angeführtenStelle des er�ten

Bandes der Be�chreibungvon Elbing gefolgt bin,
Fcheint mix jet cben �oun�icherzu �eyn.
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von dem Hochmei�terLud er 1332 den 27. Oftbr.

erhalten. Fn der�elbenwird angeführt,daß vok-

her �chondem Heinrich von Horden das Gut

von 13 Hufen „in“ Wogena pp" verlichenwor-

den. Die�eshâtte hierauf �einSohn Peter be-

�e��en.Nach de��enTode wäre Streit wegen des

Be�itzesde��elbenent�tanden,den der Hochmei�ter

“durchdie�eHandfe�tein der Art beilegen wollen,

daß er dem Lupert von Braunsberg die eine

Hälfte und den Brüdern und Schwe�terndes. ge-

nannten Peter die andre Hâlfte zu culmi�chem

Rechte frei zu be�ißenverlich. Es ward kein Zins
fe�tge�eßt,aber der Be�izerjedes Dheils �olltever-

pflichtet�eyn,dem Orden, �ooft er es fordern wur-

de, wider �eineFeinde einen bewaffneten Mann zu

Fellen, und ihn im Feldzugeauf �eineKo�tenzu

"unterhalten.
Die�eHandfe�teward vom Hochmei�terCo n-

rad Zölner von Roten�tein den 8. Oft. 1386

und vom Könige in Polen Sigis6m uus
Eiben 284

Fan. 1544 be�tätigt.

dach der�elben�indzu die�einGute 13 Hufen
ver�chrieben,wovon al�oauf jede Hâl�te6 Hufen

*) Hieraus �cheinthervorzugehen, daßdie�erName damals:

noch kein abge�ondertesGut bezeichnet�onderndaß der

Bezirk, in welchem es gelegen, diefen Namen geführt

habe, fo wie au Lenzen — Lanzania — în den.

Fundations - Privilegium von 1246 nicht dad Dork:

Lenzen, �onderndie ganze Umgegen> bezeieinet,
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treffen. Die eine Hâlfte, am Haff gelegen, Cjeht
_Klein-Wogenapp) kam wieder an die Stadt, und

*

der Nath verlieh �iemit der Freiheit, im Haff mit

der Handwathe zu fi�chen,1566 dem Mi chael

Friedewald“) gegen einen Zins-von Einer �chwe-

*) Er: war der Sohn des Bürgermei�tersNicolaus

Friedewald, der 1549 ge�torben.Er hatte die
- Rechte �tudirt,und privati�irteanfänglichin Elbing,

Er war ein unruhigerKopf, und weil damals die

Bürger�chaftmit dem Rath in großerZwie�palt
lebte, den �icbe�ondersciner �{<le<tenund eigen-
nüßigenVerwaltung der Stadtgüter be�chuldigte;
�onahmer �ichihrer an, und führte ihre Be�chwerden
bei dem polni�chenHofe. Dadurch erwarb er �ich
�owohlbei den Bürgern als bei Hofe ein nicht
geringes An�chn. Der Rath, dem �cinEinfluß ge-

fahrlih zu werden �chien,�uchteihn �ichgeneigt
zu machen, und verlich ihm Klein - Wogenapp, da-

mals Pommerenkenhof genannt,Emaus, und
‘nochandre Landgüter,

1568 fam auf Antrag der Bürger eine königl,
Commi��ionna<h Elbing, um die Zwi�tigkeitenzwi-
�chenihnen und dem Rath zu �<li<ten,und der

König Sigismund Augu�t crnannte den 2c.

Friedcwald zum königl,Jn�tigator in Sachen
zwi�chendem Rath und der Bürger�chaft. Es ward

von der Commi��ioncine Con�titutionfür die Stadt

Elbing abgefaßt,die zu Crakau gedruckt i�t,die aber

der Rath nicht annahm, und dagegen prote�tirte;
weil nach der�elbenNeuerungen eingeführtwerden

�ollten,die den Privilegien der Stadt zuwiderwären,
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ren Mark. Jh der ihm extheilten Ber�chreibung
wirddie Größeder�elben7 Hufen angegeben. Die

und die auh deshalb nicht gültig�eynkönnte,weil

�ieohne Vorwi��ender Landes�tändeabgefaßtworden.

1569 erflâärteder König Sigismund Augu�t

den Bürgermei�terNickel Schulz, der damals

Prä�identwar, und der be�ondersvon den Bürgern

hei ihm angefeindet worden, in die Acht, �chenkte

�cinWohnhaus in der Schmiede�traßeNr. 14., und

Reimannsfelde,was ihm gehörthatte, dem2c. Frie

dewald, und erließ ein Mandat an den Rath,

nach wel<em er zum Burggrafen einge�etztwerden

�ollte,welches jedo< bald widerrufen, und dem S e-

bald Wartenberg, der im vorigen Jahr Prä�ident

gewe�en,das Burggrafen - Amt wieder aufgetragen

wurde. Ni>el Schulz ward wieder von der Acht

befreiet, kam in den Be�i �einerGüter und in den

Rath, und i�t1594 als Bürgermei�terge�torben.

4576 wurden noch auf die Angabedes 2c. Fries
i

dewald die Bürgermei�terJoh. Sprengel und

Joh. Fung�chulz vor den König Stephan

Batori citirt, weil �ieein auf ihn gemachtes

Pasquill in Elbing nicht unterdrückthätten. Bald

darauf aber verlor er den Einfluß, den er bisher

hei Hofe gehabt hatte. Der Rath nahm ihm die

Güter, die er ihm verlichen, und 1580 erging ein

fonigl. Ne�cript,daß re<tli< gegen ihn verfahren

werden könnte. Es erhielten nun im Anfange des

Fahres 1589 in War�chaudie Abge�andtenbes Raths

von dem Reichsmar�challOpalinski cin Dekret

wider ihn-- worauf �einegedru>ten und ge�chriebenen
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andreHâlfte(jebtGroß-Wogenapp)be�aßdamals

der Vürgermei�terM. Mich. Brett�chneider,“

“und nach ihm �indununterbrochen immer Privat-

per�onenim Be�ißder�elbengewe�en.
_

Klein-Wogenappward, nachdem es dem M i <<.
Friedewald wieder abgenommen, �päterdem

Felix Fidler verliehen. „Die�ererhielt 1599 die

Be�tätigungde��elbenvon dem KönigeSigismund
ITIL, **) in welcher dem Gute, außerBefreiung von

allen Abgaben, auch die Freiheit, Bier zu brauen und

Schmähungen gegen den Rath den 31. Mai von

dem Büttel auf dem Markt vor ‘�einemda�elb�tge-

Iegenen Hau�eNr. 19. verbrannt wurden, wel<es
er �elb�tvon dem Erker de��elbengela��enzu�ah.

1592 mußte ex nah cinem in Danzig ergange-

nen konigl. Defret, alles, was er gegen den Rath
ge�chrieben,widerrufen und dem�elbenabbitten, wel-

cher Widerruf unter dem Titel+ Pkalinodia von ihm
in Frauenburg abgefaßtund 1594 in Danzig gedeu>t
worden. Er erklärt darin �chrreuig die Be�chul-

digungen, mit welchen ex den Rath und auh den

Reichsmar�challOpalinsk i angefeindet, für Un-

wahrheiten und BVerläumdungen.(Nup�ons An-

nalen der Stadt Elbing, M�cpt.unter den ange-

führtenJahren.) Er ging hierauf von Elbing fort.

*) Is Hoppii Elbingensia Tom, I, M�cyt.SG. 230,

b, in den Grübnau�chenSammlungen Nr. 1.

$) Extract,Privil, Felic, Fidler snuper bona in Wogenapp
in Joh. Heinr, Dewitz Document, M�cpt,in den

Grübnau�chenSammlungen, Nr, 94, S. 186.
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„uU vér�chänkenund' eine Mühleanzulegen‘ver:

�ihert wird, die es al�ovorher�chongehabt haben
muß, obgleich die er�teHandfe�tenichts davon bee

�agt. Eine �olcheFreiheit i�tnah dem, was oben

GS. 375. und 376. angeführt,nur no<h Drewshof
in âltern Zeiten vergduntgewe�en,vermuthlich des-

wegen, weil es das Be�izthumdes Joh. v. Pa ch

war, welches noh vor 1246 ausgethan ward.

Das nun das Gut Wogenapp auf gleicheArt be-

gün�tigetworden, läßt �ichnur daraus erklâren,

daß es nah Drewshof das âlte�teRittergut i�,und

zu einer Zeit ausgegeben worden, wo der Orden

freigebigerwar. Beide Güter,�owohlDrew83hof
als Wogenapp , haben inde��envon der ihnen er-

theilten Freiheit, Bier zum Ver�chänkenzu brauen,
und eine Mühle zu bauen, in �pâternZeiten keinen

Gebrauch machen können.

Von Klein-Wogenappnahm die Stadt hernach
wieDer Be�iß,vermiethete es und verkaufte es hierauf
4701 an den Patricier Mich. Horn für 8500 fl.
Der Kaufcontrakt i�tmit ihm und mit dem damaligen
Landrichter, Rathsherrn Fakob Roule, von Sei-

“ten der Stadt den 27. Aug. abge�chlo��enund vom

Könige in Polen Aug u Il. den 12. Nov. be�kâ-

tigt worden. Es wird darin des: am Haff gelegenen
Kruges und der Fi�cher- Kathe gedacht, die zum

Gute gehörten.) Auch wird dem�elbendex An-

5 Der Krug i| no< vorhanden, aber der Stadt

zwangspflichtig. Die Fi�cherkathei�uicht mehr. -
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“wuchsam Haff verliehen, Dem Be�ißexwird ver-

�tattet,
i

1. daßer für�einzum Ackerbau nôthigesVieh die

freieVor: u. Nachweide auf Stadtgrunde zu genießen

haben �ollte,wie dies von Alters her gewe�en.)

2. daß er zur Nothdurft des Hofes, aber nicht
zum Vertauf, durch �einen.Fi�chermit kleinen Nez-
zen auf dem Haff fi�chen‘Fönnte,worüber er �ich

„jährlichbei dem Fi�chamtezu melden und einenZins

zu erlegen hâtte.
|

Dagegen �ollteer verpflichtet �eyn,
4. mit einem Heng�tund Harni�chDien�tezu thun,
2, zwei leichte Mark Zins und 7 gr. 9 pf. pr.

Wartegeld, zu�ammen1 fl. 17{ gr., an das Land-

richteramt,2 M>.an die Pfarrkirche zu St. Nicolai

und 7 Mc>>.an das Hospital St. Spiritus zu zahlen,

Nach den Révi�ionbnachrichtenvon 1715 wird

die Größe der andern Hâlfte'von Wogenapp (jet

Größ-Wogenapp)auf 6 H. 21 M. angegeben. Es

hatte auch der er�tenUrkunde gemäßdie Verpflich-

tung, mit Heng�tund Harni�chDien�tezu thun,

zahlte aber keinen Zins, �ondernnur Wartegeld
72 gr. pr. und 1 Pfund Wachs, �oauf 1 fl. ge�eßt

wav, zu�ammen1 fl. 72 gr., an das Landrichteramt,
Die�eAbgaben werden jet an die Derritorialka��e

*) Nach einer mit dem Be�ißerdes Gutes ‘in den

Jahren 1790 getroffenen Uebereinkunft ward dies

wieder aufgehobenz daher das Gut die�eHEEWeide

nicht mehr hat.
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entrichtet,nämlichvon Klein--Wogenapp475gr. und
Fi�chereizins1 Rthl. 30 gr., zu�ammen1 Rthl. 77 gx.
9 pf., und von Groß-Wogenapp37 gr. 9 pf. pr.

Da nach dem Kaufcontraktvon 1701 dem Gute

Klein -Wogenapp der Anwachsam Haff verlichen
worden und �ichhier viel Land ange�etzthat, �oi�t
es beinahe �chon�ogroß als Groß-Wogenapp,und

fann mit der Zeit noh größerwerden.

Der jetzigeBe�izerdes Gutes Groß-Wogenavs3,
der Kaufmann Gottlieb Baum, erhielt von der

kônigl.Regierung in Danzig den 1. Mai 1828 den -

Con�ens,an dem durchfließendenWaldbacheDIe
dôrrbeck�cheBâk — einen Ei�en)aumer mit ober-

�{<lächtigenRädern anzulegen, der noch in dem�elben

Jahr eingerichtet wurde.

Klein-Wogenapp be�ißtjeht der OekonomKarl

Aug. Steinke, *)

*) Seitdem Vor�tehendesvon den freien Bürgerhöfen
abgedru>t worden, i�tmir die lezte Nechnung der

St. Nifkolaikirhe zu Händen gekommen, und ih
finde darin unter der Einnahme eine Abgabe ver-

zeichnet, die von den mei�tenfreien Bürgerhöfenan

die�eKirche unter dem Namen; Decem noch ent-

richtet wird, und die aus den älte�tenZeiten �ich

her�chreibt.Sie i�tno< ni<t — außer von Alt-
und Neucichfelde oben S. 335.,, und von Stolzen-
hof S. 374. N. und Drewshof S. 376. A. — an-

geführt,daher ih �icnachträglichhier anführe.
Beken�tein,Dambißen,Drewshof, Alteichfelde,

Neueichfelde, Freiwalde, Helwingshof, Groß-Köbern,
Rodenland, Stagnitten, Stolzenhof, Groß - We��ekn
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_Die neu�tädt�c<heFähre.

Daß vormals hier eine Brücke gewe�en,die die

Koggenbrucke genannt worden, i�t�chonim er:

�tenBande der Be�chr.von Elbing S. 73. erwähnt
worden. Sie gehörteanfänglichder neu�tädt�chen
Kämmerei,ward von ihr im baulichen Stande er-

halten, und hat, wie die Land�traßeüber die�elbe

aus der Stadt durch die Neu�tadtnach Marienburg
führte, der Neu�tadtvielen Nuten ge�tiftetund

gute Nahrung gegeben, indem die mei�tender An-

fommenden mit ihren Pferden und Wagen da�elb�t
herberaten. Daher auch damals eine Menge von

Ga�thäu�ernin der Nähe, wo die Land�traßedurch-
ging, angelegt waren, und viele Flei�cher,Bäcker
und Branntweinbrenner, die von der

Con�umtionleben, in der Neu�tadtwohnten. *)
Um das Jahr 1444 war die�eBrücke �chadhaft

geworden. Die Neu�kadtwollte �ie,wie �iees bis:
her gethan, bauen und wieder in den Stand �ehen
la��en;ader die Alt�kadtwollte ihr dies nicht ver-

und Kleîn-Wogenapp bezahlen 2 M. oder 13 Sgr.
8 Pf. Decem.

Groß -Bieland, Klein - Bicland, Roland, Tan-

nenberg, WittenfeldeNr. 1. und Nr. 4, zahlen
Eine M>., dder 6 Sgr, 8 Pf., und Neu -«Schôn-
walde zahlt 6 Mex. oder 1 Rchly. 10 Sagr., Alt-

Schönwalde 55 ME. oder 1 Nthlr. 6 Sgr. $ Pf,
und Koggenhdfen 455 Mk, oder 27 Sgr.

*) Be�chreib.von Elbing 2, Bd. S. 429, 430.
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�tatten,�ondernbehauptete, daß die Brúckeneb�t
dem dabei gelegenenGrunde 1440 von demCompthur
Heinrich Reuß von Plauen ihr ge�chenktwäre.
Umnun die Pa��agenicht ganz zu unterbrechen,hielt
die Neu�tadt,da der Bau der Brücke ihr unter�agt
war, hier eine Fähre,und wurde wegen die�erSache
bei dem Hochmei�terklagbar. Die�er�prachdie
Brücke neb�tdem dabei gelegenen Grunde der Alt-

�tadtzu. Y) Der Bau der Brücke �olltenun zwar
von der Alt�tadtangefangen werden, do< konnten

iegen der bald darauf folgenden kriegeri�chenZei-
ten, die der Abfall vom Orden herbei führte,nicht
die dazu nôthigenKo�tenaufgetrieben werden. Da-

her ward hier nur eine Fähre gehalten. Und wie-

wohl der Hochmei�ter1470 auf dem Reichstagezu
Petrifau, und noch 1499 auf dem zu Crakau gehal
tenen �ichüber die Elbinger be�chwerte,daß die
Brücke nicht gebauet würde,�oi�t�iedoch nie wie-
der herge�telltworden.

Die Neu�tadthat in die�erganzen Zeitnicht un-

terla��en,ihre An�prücheauf die�eUeberfahrt , �o
oft �ichnur Gelegenheitgezeigt, geltend zu machen.

1555 ver�chlimmerte�ichdie�eSache für die

Neu�tadtno< mehr,
*

Denn �#olange ging doch,
wiewohl ihr die Fähre niht mehr gehörte, die

Land�traßenah Marienburg über die�elbedurch die

deu�tadt.Aber in dem genannten Jahr ward dies

% Be�chreib,von Elbing1. Bd, S. T4,



4lA-

abgeändert.Schon (554 ward eine Brückevon

Weich�elkähnenüber den Elbing in der Gegend, wo

jet das Gymna�ium�tehet,ge�chlagen,der Schutt

von den Ruinen des 1454 verwü�tetenSchlo��es

und �einerUmgebungen, die �olange noch �tehenge-

blieben und nun völlig abgetragen wurden, ward

“übergeführtund davon ein Damm nach der alttádt-

�chenFähre ge�chüttet, der dis zur Anlage der

Chau��eehie�elb�zum Fahvwegediente. Die alt-

�kádt�cheFähre ward hierauf eingerichtet, und die

Land�traßenach Marienburg über die�elbedurch die

Speicher geleitet, die am Nikolai-Lage eröffnetward.

Die bisherige alte oder neu�kädt�cheFähre ging nun

ganz ein. Hiedurh ward der Neu�tadtwehe gethan.

Denn �ie verlor nun alle Zufuhr von die�erSeite,

und die Nahrung, die �iedur die�e Pa��agenach

Marienburg gehabt hatte.
E

Es mar ihr al�onicht zu verdenken, wenn �ie

alles anwandte, um es zu erhalten,daßhier wieder

eine Fâôhreeingerichtet und die Land\raße dadurch

wieder herze�telltwürde. Sie be�chwerte�ichdaher

darüber bei dem fönigl.Hofe. Es dauerte 3 Jahre,

ehe darliber etwas be�chlo��enward, da dann dies

Dekret zu Crasno�taw1558 gegeben ward: „daß

„die Fähre und der offene Weg, (wie es vor Alters

„gewe�en, ohne alle Ausnahme auf die vorige

„Stelle gebracht werden �ollte.“Dies ward auch

den 12. Sept. 1558 ins Werk gerichtet. Die neue

oder die altftädt�cheFähreblieb aber auch auf ihrer
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Stelle, und es ward die�esdurch den Vergleichder

Alt�tadtund Neu�tadt,der zu Stum 1559 ge�chlo�
�enwurde, be�tatigt.Jn dem Vergleich von 1660

ward dies von neuem bekräftiget.Denn es heißt
in dem er�ten$. de��elben:„der neu�tädt�chenFähre

“

„wegen verbleibet E. Rath bei dem �um�chenVer-

„trage von 1559, in welchem be�timmtwird: die =

„alte Fähre — die neu�kädt�che— will die Alt�kadt

„ewig unterhalten, und die neue Fahre — die alt-

„¿�tâdt�che— �ollnichts de�toweniger auch verblei-

„benz; �olldemnach niemalen, wenn die alt�tädt�che
,, Fähre zu repariren i�t,die neu�tädt�heauf die

„alt�tädt�cheSeite genommen, und wenn die neu-

„„�tádt�cheFährebaufälligoder an was mangelhaft

„i�,�o�óll�ieaufs ehe�tevon der Alt�tadtreparirt
„und in ihrem fertigen Gange ungehindert unter-

¡Haltenwerden.
‘“

Die Neu�tadthatte inde��en,da die Pa��ageüber

die neu�tädt�cheFähre beinahe drei Jahre unterbro-

<henwax, viel gelitten. Denn in die�erZeit hatte

�ie�ichganz auf die alt�kâdt�cheSeite hin - und von

der Neu�tadtabgezogen, und wiewohl die neu�kädt-

�cheFähre 1558 wieder herge�telltwurde, �oi�die

Pa��ageüber die�elbenie �olebhaft geworden, als
�ieúber die alt�tädt�chegewe�en,wozu auch oiel der

náhereund der be��ereWeg nach der Stadt über

eine gepfla�terteStraße beigetragen. :

Seit der köônigl.preuß.Be�ißnahmeder Stadt

i�die Pa��ageUber die�eFähre noh dadur< {chr
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M worden, daß der Acci�eunddes �tädt�chen
Commerciumswegen die Verordnung gemacht i�t,

“daß hier niemand, der acci�ebareSachen mit �i

_führet,überge�eßtwerden muß, und daher nur andre

“Rei�endeohne Waaren da�elb�tpa��irenkönnen.

În dem Contrakt, der 1777 mit den Pächtern

ge�chlo��enwurde, ward ihnen dies bei Verlu�tder

Pacht und noch úberdem zu erwartender harter Be-

ahndung verboten. Es war daher die Ueberfahrt

hie�elb|bis 1782 nur für die geringe Pacht von

16 Rthlrn. 60 ar. verpachtet, wobei die Kämmerei

außer dem Wa��erfahrzeugnoh dem Pächterdas

Wohnhaus und den dazu gehörigenStall unterhalten

mußte.Beide waren 1766 �obaufálliggerzorden, daß

�ieeinen neuen Bau nôthig machten. Die damaligen

PâchterChri�tophGrüß und Mich. Gros erbo-

ten �ichdie�enauf eigene Ko�tenzu übernehmen,und

dabei noch cin Bollwerk läng�tdem Hau�eam Elbing

zu �{lagen, und die�es,�owie die Gebäude,zu

unterhalten, wenn ihnen die Pacht, die �iebisher

gegeben, auf 20 Jahre verlängertwürde, Nach

Verlauf von 20 Jahren �olltendie Gebäude der

Kämmerei als ihr Eigenthum zufallen und die Fähre

�olltewieder auf's Neue verpachtet werden fönnen.

Da�ie hiebei zum Bau einen Vor�chußvon eigenen

Mitteln machen mußten,�othaten �iedie Vor�chläge:

entweder daß. ihnen die jährlichePacht von 16

Rthlen. 60 gr. auf 8 Rthlr. ge�eztwürde, oder

daß ihnen die alte Pacht bliebe, und �iezu dem
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Bau aus der Kämmercika��e166 Rthlr. 60 gr.

Zu�chußerhielten. Der Magi�tratund die we�t-

preußi�cheKammer fanden den er�tenVor�chlag

annehmlicher, weil die Kämmerei dabei keine

“Summe Geldes anwenden dürfe; der Hof aber

den zweiten Vor�chlag.Denn bei dem er�tenVor-

�chlageverliere die Kämmerei an der jährlichen

Pacht 8 Rthlr. 60 gr., bei dem zweiten aber nur

die Zin�envon dem Capital von 166 Rthlr. 60 gr.,

was �iezum Bau hergebe, die zu 5 p. C. gerech-

net, jährlih niht mehr als 8 Rthlr. 30 gr. be-

tragen, wobei al�odie Kämmerei,wenn �ieden er-

�tenVor�chlagannehme, jährli<h30 gr. pr. ein-

búße, Es ward daher die Verpachtung der Fähre

unter dem 9. November 1786 auf 20 Jahre bis

1808 unter dex Bedingung genehmigt, daß der

Pächterdas Fährwohnhausneb�tStallgebäude

und das Bollwerk mit einem Zu�chußder Käm-

merei von 166 Rthlr. 60 gr., erbauen und untere
halten �ollte,wobei die Kämmerei die Ver�icherung

für Feuersgefahrübernahm. Doch �ollteder Bau

nah einem vom Stadtbaumei�tergemachten An-

�chlage,der �i<auf 401 Rthlr. 60 gr. belief,

vollführt werden. Die Bedingungen der Pacht
blieben �o,wie �iebisher eit 1777 gewe�en,nämlich: -

L Das Fährgeld wird nah den bisherigen

Sägen mit den bisherigen Exemtionen erhoben.“

*) Es war da��elbe,welches oben S: 194 bei der alt
fiadt�henFähreangegeben i�t.
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ï
“77, DieKämitereiunterhält,wiebisher , ‘das

“Wa��erfahrzeug— die Fähre — und die Ab-

 fahrtsbrúcken.Dagegen �chaffenPächter auf eis
“ geneKo�tendie zum Ueberfahren nöôthigenTauean.

TIL, Die ‘Pâchterhaben die Benutzung eines

circa halben Morgens Schweineweide, dem Fähr-

gebäudegegenüber,diht am Elbing belegen.
4806 im Julius, da 1808 Srinitatis die Pacht

von 20 Fahren zu Ende ging, «ward das Haus,
de��enBau und Unterhaltung die PächterÜüber-

nommen, dur< den Stadtbaumei�terbe�ichtiget
und no< in gutem baulichen Stande befunden.
Nur das Bollwerk und die Abfahrtsbrückenwas

ren verfallen, und die�erneue Bau ward auf 86

Réthlx.64 gr. veran�thlagtk.Die bisherigen Pächs
ter erboten �ich,auch die Abfahrtsbrücken,deren

Bau bisher der Kämmerei oblag, zu übernehmen,
wenn ihnen die Pacht wieder auf 20 Iahre vet:

*

längertwürde. Die we�tpreußi�heKammer aber

ließ.dies nicht zu, und verordnete eine Licitation,
die au 1808 den 6. April gehalten wurde, Jn

der�elbenward die Pacht auf 10 Jahre unter den

Bedingungen, die die vorigen Pächtergehabt, ge-

�eßt,und auf"einen jährlichenZins von 30 Rthlr

ausgebracht. Nochehe der Contrakt be�tätigtwat,

kam aber Klage über diè Pächter,daß �iedas

Fährgeldwillkührlicherhöhten,und nachläßigwär

ren, und �iewurden dahex ihrer Pacht entla��en.

Der Magi�tratthat hierauf den 20. Februar 1809
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den Stadtverordneten den- Vor�chlag,die Uebert
fahrt auf Erbpacht auszugeben, und die Unters

haltung der Fähre dem Erbpächterzur Pflicht zu
inachen, da �i<hAndreas Mo > erbot, �iegegen

einen jährlichenCanon von 16 Rthlr. 60 gr.

mit einemEinkaufsgelde von 133 Rthlr. 30 gr.

in Erbpacht zu nehmen.

dach einem Auszuge aus den Kämmereirech-

nungen hatte die Unterhaltung des Wa��erfahrzeus

gés in den leßten 20 Jahren im Durch�chnittjähre-

lih 24 Rthlr. 69- gr. geko�tet.Folglich hatte die

Kämmerei jährlich gegen dea damaligen Pachtzins
von 16 Rthlr. 60 gr., 8 Rthlr. 9 gr. dabei zuge-

�et, und die angebotene Erbpacht, wobei der Erb-

—pâchterauch die Unterhaltung des Wa��erfahrzeus

ges übernahm, war für die Kämmerei �ehran-

nehmlich.
Die Stadtverordneten genehmigtenunter dem

30. Junius 1809 die Erbverpachtung, und #o

ward den 28, Julius 1809 dex Contrafkt ge�chlo��en.

Der Erbpächterent�agtedarin allen Remi��io-

nen �elb�twegen erlittenerKriegs�chäden.
Die Sâte, nah welchendas Fährgeldkünftig

erhoben werden �ollte,waren al�obe�timmt:
I, von den Bewohnernder hie�igenStadt,

4. von jedemFußgänger.EinSchilling(1F pf.),
9, von jedem Reiter, Ein Schilling,

:

3, von einem oder mehrern Fahrenden, füt

jedesange�panntePferd, Ein Schilling.
E
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Jl, von Landleuten oder Fremden,
e

4. von jedem Fußgänger, Ein Gro�chen
C pf),

2. von jedem Reiterzwei Gro�chen,
3. von einem oder mehrern Fahrenden für

‘jedes ange�panntePferd 2 Gro�chen.
1810 den 18. December ward dem Erbpächter

no< die Benußung der Trift von der neu�kädt-

�chenFähre ab bis auf den äußernmarienburger

Damm, �oweit der alt�kädt�cheRotgarten gehet,
imgleichendie kurze Trift von dex alt�kädt�chen.

Fährbrückebis an die neu�tädt�cheFähre ohne

weitere Abgabe, doch unter der Bedingung, Üüber-

la��en,die Wege an die�enFriften zu be��ernund

in fahrbaremZu�tandezu erhalten, nur mit Aus

- �{lußdes Schadens, der durch die Ueber�chwem-

mungen der alten Hommel ent�tehenkönnte.

Durch die Kun�t�traßenach Marienburg, und

daß noch vor der neu�tädt�chenFähredas Chau��ee

geld erlegt werden mußte, ward die Pa��ageüber

die�elbefehr verringert. Die Wittwe Mo >, als

Erbpächterin,,da �iejeht wenig Erwerb von dem

“Ueber�eßenhatte, wandte daher nichts auf die

Unterhaltung des Prahms. Er ward hiedurch #0

�chlecht,daß er 1824 im Herb�tver�ank,und nun

“

gufs Land gebracht-werden mußte, wodurch das

Ueber�eßenganz einge�telltwurde. Sie trug hier
-

auf bei dem Magi�iratdarauf an, entweder die

ganze Fähre eingehen zu la��en,oder im Falle dies
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niché angangbar wäre, ihr zur Erbauung eines

neuen Prahms eine angeme��eneBauvergütigung
zu geben. Beides ward ihr vom Magi�tratab:

ge�chlagen,und �ieauf ihren Erbcontraft, nach

welchem �iedie Verbindlichkeit übernommen,die

Fähre in baulichem Stande auf ihre Ko�tenzu

unterhalten, verwie�en. Sie be�chwerte�ichbier-
über bei der fônigl. Regierung zu Danzig unter

dem 22. April 1825, und führte an: �iewäre au-

ßer Stande, einen neuen Prahm zu bauen, weil

�eitErbauung der Kun�t�iraßenah Marienburg
der Erwerb, den die�eFähre frühergewährte,fa�t

ganz eingegangen , indem die Rei�endener�tdas

le6te Chau��eehausvor Elbing pa��irenmü��en,

bevor �ieden Seitenweg u die�erFähre ein�chla-

gen, mithin gerade zur Stadt fahren, um nicht

doppelte Zahlung zu lei�ten;die Fußgänger,welche

�icheinen Umweg er�parenwollen, ließen�ihauf
einem Kahn über�etzen,deren dort viele wären.

Hiezu käme no<, daß bei �tarkemRegen und
wenn der Elbing auf�taue,die Pa��agehier ganz

gehemmt fey.

Nach eingezogenemBericht vom Magi�tratre-

�cribirteihr die kônigl.Regierung unter dem 22.

Mai, daß, weil die Verpflichtung, die Fähre wie-.

der herzu�tellenin dem mit der Stadtgemeinde ab“

ge�chlo��enenErbpachtscontrakt enthalten �ey,ihr

�olcheohne Zu�timmungder�elbenum �oweniger
-

erla��enwerden könne,als nach ihrer unter dem
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95, Mârzd. JF. bei dem Magi�tratabgegebenenEr-

klärung ihre Ab�ichteigentlih dahin gehe, daß

_jhrder grôßre Theil des Erbpachtscanonerla��en
werden möchte,wozu die Stadtgemeinde �ichnicht
ver�tehenwill, und wozu �ieauch nicht angehal-
ten werden kann. Glaube inde��enSupplikantin,

“einen rechtlichen An�pruchauf einen Erlaß gus-

führenzu fönnen, �omü��eihr �olchesbeim Ge-

richt zu thun überla��enbleiben.
Weil die Erbpächterin�ichfortdauernd weigerte,

einen neuen Prahm zum Ueber�eßzenanzu�chaffen,
�oklagte der Magi�tratdarüber unter dem 21,

Febr. 1826 bei dem hie�igenkönigl.Stadtgericht.
auf Grund des den 28. Ful. 1809 abge�chlo�}e,
nen Erbpachtscontrakts, nach de��en$. 3. der Erh-

pâchter Andreas Mok �ichverpflichtethabe,
alle und jedeBauten an den Gebäuden, dem Boll-

werk und der Fähre 'aus eigenen Mitteln zu be-

�treiten,und trug darauf an:

die Wittwe Mo >, als jetzigeErbpächterin,zur

Erfüllungdes Contrakts anzuhalten, und in

__dieAn�chaffungund Unterhaltung eines neuen
“

Prahms zum Ueber�eßenzu verurtheilen, auch
zugleich der Kämmerei, falls die Weigerungs-
gründeder Beklagten für ungegründetbefunden
werden �ollten,in Gemäßheitdex Vor�chriftdes

Allg. Landr. die Befugniß zum Rücktritt vom

¡ Contraft vorzubehalten.
Ín dem den 3, Jun, 1826 zux In�truktion
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ange�eßtenDermin- recogno�cirtedie Verklagtedew

producirten. Erbpachtscontrakt,.nach welchem die

Unterhaltung der Fähre ihr zur Pflicht gemacht
werde. Sie hielt �i<aber de��enungeachtet nicht

für-verbindlich,dem.klagenden Antrage des Ma-

gi�kratsnachzukommen„ wenn gleich�iezuge�tehen-

mü��e,daß die. Pa��agefür Reitende. und Fahrende

ge�perrtworden „. weil der Prahm �eit2 Jahren

be�chädigtund auf's. Land gezogen �ey.Die Gründe,

weshalb �ie�i<zur In�tand�eßungder Fahrenicht

für verpflichtet halte, lâgenhaupt�ächlichdarin,

vaß nach nunmehrigerAnlage der Chau��eedie Ein-
i

nahme. der Fähre.mit. den Ko�tender Unterhaltung
der�elbenin gar keinem Verhältniß�tände.Frü-

‘her habe die Verordnung be�tanden,daß diejeni-

gen, welche.die alt�tädt�cheFährbrückepa��irten,-

da�elb�tdas vor�chriftmäßigeBrückengelderlegten,

gegenwärtig�eydies Brückengeldaufgehoben,und-

der hie�igeMagi�tratmit 100 NRthlr,jährlichvom

Staat. dafür ent�chädigtworden. Dies �eyder:

Grund, weshalb. alle diejenigen, welche oberhalb“

von der. Chau��eekommen, nicht. mehr die. neu-

�tädt�cheFähre pa��iren,�onderngleich den Weg

über die alt�tädt�cheFährbrückeein�chlagen,indem

�ie.hier. unentgeldlih durchkommen. Ein. gleicher

Vortheil trete auh hier für die Bewohner des

Kärbswaldes und für alle diejenigen:ein, welcje

dorthin fahren, indem. die�ejet. nur die alt-

�tädt�cheFährbrückeict und aufdie�eWei�e-
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des FährgeldesÜber die neu�kädt�heFähre über:

hobenwerden. Hieraus ergebe es �i, daß die

neu�kädt�cheFähre ganz überflüßig�ey, indem
�olchefa�tgax nicht pa��irtwerde.

'

Verklagte und ihr ver�torbenerMann hâtten
die Fähre �eitmehrern Jahren verpachtet, und

zwar Mai 1818 — 1824 excl, des Landes für
250 fl,, 1824 — 1825 für 241 fl. , und 1825 — %6
incl. des Landes nur für 150 fl, Es gehe hieraus
hervor, ‘daß durch den eben angegebenen Um�tand
�ichder Ertrag der Fähre bei weitem um die

Hâlfte vermindert habe, indem der jebige Pächter
nur incl, des Landes. 150 fl, zahle. Sie trug nun

darauf an, den klagenden Magi�tratzur Ruhe zu

verwei�en,und mit Rück�ichtauf 6. 207 und folg,
D121, des Allg. ALORSibn reconve:

niendo zu verurtheilen:
die Hâlfte zum Bau der Fähre und zur Unter
haltung der�elbenbeizutragen.

_Der Neubau der Fähre war- mit 87 Rthlr,
5 Sgr, und die jährlichenUnterhaltungsfko�en
neb�tden Ko�tenbeim Ueber�ezen waren mit 65 Rthlr,

veran�chlagt,
Fn dem zur Fort�ezung.-der In�truktionden

19, Jul. ange�eßztenDZermin antworteteder Ma-

gi�trathierauf:
„ES werde be�tritten,daß die Einnahme der

Fähre nach Anlegung der Chau��eemit den Ko�ten
in gar feinem Verhältniß�tehe,Zugegebenwerde
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zwar, daß der Brückenzollan der alt�tädt�chen
Fährbrückeaufgehoben �ey,und daß diejenigen,

|

welche von der dort gelegenen Chau��eekommen,

niht mehr die neu�tädt�cheFähre pa��iren,und

daß ein Gleiches von einem Theil der Bewohner
des Kärbswaldes und allen denjenigenge�chehe,

welche dorthin fahren. Allein de��enungeachtet �ey

die qu. Fähre unentbehrlich, und gewährebei ge-

höôrigerUnterhaltung immer noch eine �olcheEin-

nahme, daß der Erbpachtécanondarauswohl erx-

�{wungenwerden könne,“

„Die qu, Fähre �eynämlichein unentbehrliches

Comumiunikations- Mittel zwi�chender Niederung
und den �ogenanntenOberdörfernder Höhe,welche

hinter dem grunauer Wege liegen, indem die Be-

wohner die�erDörfer über die�eFähre ihr Vich

nach der Niederung auf die Weide bringen, und

ihr Saatgetreide zur Frühjahrs- und Herb�kzit

von da holen, auch hâttenmehrere Ein�aßender

HöheWie�enmorgenin dex Niederung gepachtet,

welche das davon gewonneneHeuUberdie�eFähre

transportiren, Ferner bediènen.�ichdie hie�igen
Vor�kádterauf dem äußern marieaburger Damm

hâufigdie�erFähre, da �iemehreres Land im Kärbs-

walde in Pacht haben, und der Weg durch die.

Stadt viel weiter �ey. Endlich habe �ichauch die

er�teund zweite Drift vom Kärbswalde von jeher

Zur hie�igenSt. Annenkirche gehalten, und hâtten

ie Geineindegliederimmer den kürzernWeg über
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die que Fähre genommen, während �iejest Den

weitern Weg durch die Stadt nehmen mü��en.“

„Es werde be�tritten,daß die jährlicheUnt er-

haltung der Fähre und die Ko�tenbeim Ueber

f

ez-

zen 65 Réhlrx.betragen“),da, wenn jeht die FâHre

“in gehdrigenStand ge�eßtwerde, die Unterhaltung

der�elbenin mehrern Fahren gar nicht fo�tbhar�eyn

fann. Aber auch die Unterhaltungsfo�tenÜB er-

haupt werden hier fürunerheblich gehalten, da es

nur darauf ankommt, ob die Fähre unentbehrlich

�ey,und überhauptnur ei.ea Ertrag gewähre,

welches durch Zeugen dargetzan werden fd1ntne,

Oh die�erErtrag hinreichend �ey, den Erbpachts-

canon zu er�chwingen,�eyhier gar nicht einunal

zu erôrteren, da die Verklagte deshalb noh n icht

berechtigt�ey,die Fähre eingehen zu la��en,fou

dern allenfalls nur Remi��iondes Canons verl an-

gen kdune." Der Klageantrag �ey al�o auch in

die�cmFall gerechtfertigt.
““

*) Der Schi�fszimmermei�terMeßla ff bekundete Her-

nach als Sachver�tändiger,daß cr �elb�tden neuen
Prahm mit 87 Rthlr. 5 Sgr. veran�chlagthabe. Die-
�erhalte aber wenig�tens10 Jahre vor, �odaß di?

Unterhaltungsko�tende��elbenjährlichnur an 8 Rthlr.
zu rehnen wären. Die An�chaffungder Leine, die

nur cin Jahr vorhalte und die Unterhaltung det

Geräth�chaftenkönnen wohl an 15 Nthlr. zu �tehen

Fommen, wonach die jährlichenUnterhaltungsfo�ien

der Fähre nur au 23 Rthle, betrage würden.
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In dem hierauf den 12. Febr. 1827 erfolgten -

Erkenntniß des hie�igenkdnigl.Stadtgerichts ward
der Magi�tratmit �einerKlage abgewie�enund zu
Bezahlung derProceßko�tenverurtheilt, weil der $. 3.

des Erbpachtscontvakts dem Erbpächternur die

Vexbindlichkeitauferlege, „„alleund jede Bauten an

den Gebäuden, dem Bollwerk und der Fähre gus ei:

genen Mitteln zu be�treiten,“keine8weges aber eine

dergleichenVerbindlichkeit im Allgemeinen (über-
haupt hier eine Fähre zu halten) fe�t�telle,und nach
den ge�eßlihenVor�chriftennur bei-groberVernach-

|

lâßigungder Bewirth�chaftungdes Pacht�tückesdem

 Erbverpächter der Antrag auf den gerichtlichenVer-

kauf der Erbpachts8gerechtigeit zu�tehe.

Gegen die�esErkenntniß meldete der Magi�trat
die Apellation an, und führtedabei an, daß die

An�ichtdes Richters er�terFn�tanzbei die�erEnt-

�cheidungauf einer irrthümlichenAn�ichtdes eis

gentlichen, der Klage zum Grunde liegenden Sache
verhältni��esberuhe, und fand �ich.deshalb veran-

laßt, zur Aufklärungder Sache die�esbeizufügen:

„die hie�igeKämmerei hat �ich�eitundenklichenZei-
ten und noch vor der Reoccupationder Stadt El-
bing und deren Gebiets in der Ausübungeiner

Fähr- und Prahmgerechtigkeit über den Elbing.
firom in der Gegend, wo gegenwärtigdie neu�tädte

�cheFähre etablirt i�, von jeher befunden, und

die�eFahr- und Prahmgerechtigkeit, von welcher
die Einuahme zur Kämmereigeflo��en,dur Zeit-
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verpachtung.ausgelibt, und er�kin �pätrerZeitdies

�esEtabli��ementmit Genehmigung der “hie�igen

Stadtverordneten in Erbpacht ausgethan.““

„Durch die erfolgte Reoccupation der Stadt

“Elbing und deren Gebiets i�tin den diesfälligen

Gerecht�amender Kämmerei wegen die�esFähr-

etabli��ementsnichts geändert,indem in dem Re-

glement für den Magi�iratund die Gerichte dex

Stadt Elbing d. d. Berlin den 17. Sept. 1773

Tit. 1. 6. 3. �ámmtlichewohlhergebrachteRechte,

Gerechtigkeiten, Privilegien, Begnadigungen und

Einkünfte,�oviel �olcheder Stadt und dem Ma-

gi�tratvon Nuten, be�tätigtworden �ind, Die

Kämmereiblieb hernach Privat - Anhaber einer

_“Fáhr-und Prahmgerechtigkeit,und verlieh �päter-

hin die�elbean Andreas Mo >, wie oben bemerkt

worden.“ “e

„Nun verordnet das Allg. Landrecht Theil 2.

Tit. 15. $. 138., daß jeder Privatinhaber einer

Zoll- Brücken - Fähr - oder Wegegeld- Gerechtigkeit

verpflichtet�eyn«�oll,die Straßen, Wege, Fähren

und Brücken innerhalb des ihm angewie�enenDi-

�trictsauf eigene Ko�tenin �ichermund taugli-

<ein Stande zu erhalten, wobei es den�elbenzu-

gleich für allen Schaden verantworilich macht,

der dem Rei�endenaus Unterla��ungdie�erPflicht

ent�teht.“
i

„Unter die�enUni�tändenbedurfte es keinesweges,

vie der Richtex er�terIn�tanzvermeint, der Erwäh?-
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nung einer Uebernabme die�erVerpflichtungim Allge-
meinen, von Seiten des Erbpächters, in dem Erbe

pachtscontract vom 28. Jul.1809, indem dieVerpflich®
tung des Erbpächterszur immerwährendenUnterhal- -

tung der Fähreund des Prahms zum Ueber�ezender

Rei�endenund des Viehes dem�elben,als Privatinha-
ber einer Prahm- und Fährgerechtigkeit,�chonge-

�eßlihoblag, und es i�ganz hinlänglich,daß �ich

‘der�elbein dem Contrakt gegen den Erbverpächter-

nur anhei�chiggemacht hat, die Gebäude,Boll-

werkeund die Fähre aus eigenenMitteln zu bauen

und zu unterhalten.“

„Es �tehtmithin keine8wegesin dem freien Be-

lieben des Erbpächters,die�eFähre und den Prahm

zum Ueberfahren der Rei�endenund des Viehes,
�elb,wenn er au< den Erbcanon jederzeitgehd-
rig entrichtet, eingehen zu la��en,und kann dex

Magi�krat,als Erbverpächter,dem zugleichdie Auf-
�ichtauf die�esFähretabli��ementzu�teht,�ichdie-

�esnicht gefallen la��en,ohne �ichgegehdiejenigen,
welchehierüberbei dem�elbenbereits Be�hwerde
erhoben haben, verantwortlich zu machen.“

:

Das königl.preuß.Oberlandesgerichtzu Ma-

rienwerder änderte hierauf unter dem 21. Jul,
1827 das Erkenntniß der er�tenIn�tanzin der
Art ab: daßKläger nicht, wie ge�chehen,abzuwei:
�en,vielmehr die Verklagte nach dem Erbcontrakt

�chuldig�ey,die ihr in Erbpacht überla��eneneu-

�tädti�cheFähre �ofortin brauchbaren:Stand zu
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feßenundzu erhalten, dagegen ihr, ihre An�prüche

auf Erlaß oder Herunter�ezungdes Zin�esin se-

parato auszu{ühren, überla��enbleibe, und daß

die Ko�tenbeider In�tanzenzu compen�iren.

e Gründe. >

„Dex von demKlägerin Bezug genommene$. 138,

Si 27 Dit. 152 MLA begründet�cinenAn�pruch

eben fo wenig, als der Einwand der Verklagten,

‘den �iebeigebracht: daßes ihr, wie einem Miether,

der das gemiethete Gebäude bewohnen oder leer

ehen la��enkdnne, auch ge�tattet�eynmü��e,die

Fähre im Gange zu erhalten oder eingehen zu

la��en,durchgreifender�cheint.Denn in jenemFall

würdeder Magi�tratnicht ad agendvm legitimirt

�eyn,die Verklagte vielmehr den Regreß-An�pruch

de��en,der durch verweigerten Ueber�aßin �einen

Rechten gekränktwürde, erwarten mü��en.
“

Der

Vergleich der Verklagten aber pa��enicht, weil

Erbpacht und Miethe nichts mit einander gemein
haben, und die Rechte und Pflichtendes einen Rechts-

verhäitni��es.von den des andern �ehrver�chieden

�ind.“
|

„Nach $. 199 und folg. Th. 1. Dit. 21. A, L. R.

gelten bei der Erbpacht alle Vor�chriften, welche

in Betreffdes Nießbrauchsgegeben�ind,mit Aus-

nahme derer, welche �ichauf die Rückgabebeziehen,

und die $6. 47. und folg. verbunden mit $. 205,

1. c. �eßenes hinlängli<haußer Zweifel, daß der

Erbpächterkeinesweges, wie der Miether, in �ei
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neit Gebrauchsrechtevöllig unbe�chränkt�ey,üne
dem er die ihm obliegendenPflichten vernachläßigt,

“wennex das vererbpachtete Grund�tückwü�telic-

“gen läßt, oder die Bewirth�chaftungde��elbenver-

nachläßigt. Jm vorliegenden Falle i�tdie Fähr-

gerechtigteitGegen�tandder Vererbpachtunggewe?

�en,die Mittel, die�eauszuüben, �indals Haupt-
�achezu betrachten, und die ‘Verklagtevernach-

lâßigtihre ihr obliegende Pflichten gröblich, wenn

�iedie Fähre völlig eingehen lâßt, wodurch �ieden

Erbverpächterder ÿ. 205. 1. c. angedeuteten Ge-

fahr aus�ebt,möge�ieauch, was in die�erBezie-
hung völlig irrelevant er�cheint,zur Zeit noch den
Zins richtig abgeführthaben.“

_„Hiedurchwiderlegt �ichdie von der Verklagten
aufge�tellteAn�ichtdaß es in ihrem Belieben �tehe,
die ihr vererbpachtete Gerechtigkeit zu üben oder

nicht; es widerlegt �ichdex von dem Richter feiner

Ent�cheidungzum Grunde gelegte Saß: daß der

An�pruchunbegründeteu�cheine,weil der Erbpachts-
contrakt der Verklagtennicht die allgemeine Ver-

bindlichkeit zur Reparatur und. zum Neubau der

Fähre auferlege. Denn es war, da nach allge-
meinen Grund�ätzennicht bezweifeltwerden kann,
daß es dem Erbpächter nicht zu�tehe,die Fähre
eingehen zu la��en,nicht nothwendig, deshalb eine

be�ondereBe�timmungzu treffen, und es genügt,
was dex $. 3. des Contrakfts enthält, daß er die

Ko�tendex Neubauten und Reparaturen an den
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Gebäuden,dem Bollwerke und der Fähre aus ei

“genenMittelnbe�treitenmü��e.“

„Wenn nun ÿ. 205. 1, ce. au< nur vont dem

Rechtedes Erbverpächters�pricht,bei \{le<ter

__Wirth�chaftauf den Verkaufder Erbpachtsgerech:

“tigkeitantragen zu fdnnen, �oliegt es doch in der

Natur der Sache, daß es ihm nicht verwehrt �eyn

fann, gegen den Erbpächter auf Erfüllung des

“Erbpachtscontrafktszu klagen. Dein der Erbpacht

liegt eben fo gut, wie andern Verträgen,ein Ver:

hâltnißder Paci�centenzum Grunde, das nach den

Th. +1, Dit, 5 des Ai Le, R. gegebenenVor�chrif:

ten beurtheilt werden muß, und die�ewerden durch

die �pecielleBe�timmungdes $.05: Th. 1. Dit. 21,

nicht ausge�chlo��en.““ s

„Eine andere Frage aber ergiebt �i<aus dem

Einwand der Verflagten : ob námlichder Fall vor-

liege, daß ihr eine Remi��ionoder gar ein Erlaß

vom Zin�egewährtwerden mü��e.Die�erPunkt

i�t,weil darüber weder voll�tändig-in�truirt, noh

überhauptBeweiserhoben i�,zum be�ondernVer-

fahren verwie�enworden, wobei es allerdings auf

den Um�tand,ob die Fähre no< nothwendig odek

überhaupt nur von Nußen �ey, nicht ankommen

fann, weil es von dem Exrbverpächterabhängt,

ob er cine ihm zu�tehendeGerechtigkeitüberhaupt

eingehenla��enoderdie�elbe�ichferner erhalten will.“

„ Der Antrag des Klägers, ihm nach $. 402 u.

403, Th. 1. Tit. 5. A. L. R, die Be�ugnißzut
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Mücktritt vom Vertrage vorzubehalten, i�tunos

gründet, weil die Voraus�eßungennicht vorliegen,
«xUu®swelchen das Ge�eßdie�eBefugniß einem Exo

€rahenteneinräumt.
i

Die Be�timmungwegen beKo�kenendlichrete

Fertigt �ichnach $, 6, Th, 1. Tit, 23. derGerichtss'
Ordnung. :

Gegen dies Erkenntnißmeldete fi< die Vers
Flagte untér dem 8, Nov. 1827 zur Revi�ion,und

Begründetedie�ehaupt�ächlichdadurch: „der Apella-
tionsrichter i der An�icht,daß der Erbpächter

Feinesweges, wie der Miether, in �einemGebrauchs-
x echte völligunbe�chränkti�,indem er die ihm ob-

LéegendePflichtvernachläßigt,wenn er das vererh-

pwahtete Grund�tückwü�teliegenläßt,und die wirth-

Fhoftliche Unterhaltung der Gebäude 1c. verab,

Çéumt. Dies i�taber nicht ge�chehen.Und wenn

zutan daher auch die Vor�chrifteneines Nießbrauchs-

rechts auf den vorliegenden Fall anwenden will,

Ço if für-den�elbendoch kteineswegesverordnet,

Daß derjenige,welchem einrNießbrauchs- Recht zu-

efallen, da��elbeau< wirklich ausüben muß.

Hat aber die Verklagte zwar die Verpflichtung,

Die Bebäude und das Land zu unterhalten, �ofolgt

Daraus noh nicht die Verpflichtung, einen Prahm

um Ueber�eßzender Rei�endenund des Viches zu

_ Holten, und wäre �elb�tdie�esder Fall, �oi�tkein
&Se�eß,welchesdie Verklagtenôthigt,jenes Recht

29
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“¿umUeber�eßenwirklichauszuüben,Denn“ dadurch,

‘daßdie�esnicht ausgeûbtwird, kann die Fähvge-

‘rechtigkeitkeinen Schaden‘leiden, weil das Uebev-

�egen‘oderNichtüber�eßender Rei�enden2c. dem

Rechtekeinen Eintrag ‘thut, und ‘auf die Sache

“�elb�tohne Einfluß i�t. Die allegirten ‘ge�eßlichen

‘Vor�chriften„von ‘einer wirth�chaftlichenUnterhal,

‘tung übergebenerGegen�tände“pa��eau< um �o

‘wenigerauf den vorliegenden Fall, weil die Fähr-

‘gerechtigkeitein unkdrperlihe®Gegen�tand‘i�t,der

‘Feiner wirth�{aftlihenUnterhaltung fähigi�t. Es

Tiegt auh in der Natur der Sache, daß Niemand,

‘wenn er �on�t�einecontraktmäßigeVerbindlichkeit

‘erfüllt,angehâltenwerden könne,die Vortheile aus
‘einemVertrage wirklichanzunehmenund zu gebrau-
‘chen,weil Vortheile Niemanden aufgedrungen wer-

‘den. können.“ a

„Auf Aufhebungdes Erbcontrakts kann [nicht

‘geklagtwerden, weil der Zins immer richtig be

‘zahlti�t,‘unddie Gebäude und das Land, die in

gutem Stande gehalten werden, hinlänglicheGe-

: währlei�ten,daßdies künftigauch ge�chehenwerde."

“Der zweite Senat des kÉdnigl.preuß.Oberlan-

"desgerichts‘be�tätigteunter dem 17. März 1829

:das Erkenntnißdes er�tenSenats vom 19, Oftbr.

4827, jedoch ‘mit ‘der Maßgabe:
“Daß in dem durch die sententia, a qua der Vet?

Élagten und Revidenten erdffnetenseparato, wé

‘gen Herunter�eßzungoder Erla��esdes in Rede
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Mehenden.Erbpachtzin�es,auch no< zu evôrtery
__Undfe�tzu�tellenwäre: i

ob und inwiefern und unter welchen Modifi-
cationen ‘die BVerklagteund Revidente nach den

Ermittelungen in �olchemseparato die jeßt ers

Fannte Unterhaltung der fraglichen über den El-

Gingfluß gehenden neu�kädt�chenFähre weiter

fortzu�eßen�chuldig;und ob inwiefern wegen

Erfüllungder jet der Verklagten und Revidenten

auferlegten Verbindlichkeit zur JIn�tand�eßung
und Unterhaltung der be�agtenFähre die Ver-

klagte und Revidente von den Klägernund Ne-

vi�enetwa zu ent�chädigenwäre ?““

„Die Ko�tendes Proce��esder Revi�ions-Fn�tanz
Fallen insge�ammétder Verklagten und Revidenten

Aur La
fm Mai 1830 ai die �eit1825 unterbrochene

Ueberfahrt wieder herge�tellt,indem die Erbpäch-

terin, die verwittw.

M

o >, auf ihre Ko�teneinen

neuen Prahm zum Ueber�eßzenerbauen ließ, und

die ihr nah dem Revi�ions-Erkenntnißver�tattete

Klage wegen Ent�chädigungdie�esBaues bei dem

Éônigl. Oberlandesgericht zu Marienwerder an?

brachte, die no< nicht ent�chiedeni�t.
Das neu�tädter Feld.

Es begreift — �oweit es zum neu�tädt�chenGe-

meingutgehört—

1. das zu den Hâu�ernder Neu�tadtradici:

rende Land, welchesdas Sâland genannt wirds
SES
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“9, ‘vieWie�en,die von den neu�kädt�henBüre

“gern zur Gemeinweide benußt werden.

>Es wird in Norden von dem Steindamm, der

na< den Weingarten führet,von der alten Hom-

mel und_ ‘dem alt�ktädt�chenRoßgarten begränzk,

Jn Ofen liegt ihm das Land von den Gütern Eiche
:

wald und Spittelhof. Jn Süden reicht es bis

an den Drau�en und die marienburg�cheLache,
und in We�tenbis an den Elbing.

Das Sáland foll na< einer âltern Ausme�e

�ung16 Hufen 21 Morgen, das Wie�enland4Hu-

fen - 8 Morgen 296 Ruthen halten; dies macht

zu�ammen21 H. 19 M. 296 R. Eine neuere ge-

nauere Ausme��ungdavon i�nicht ge�chehen.

Das Sáland lieat in 3 Feldern, das Galgen-

eichwald�he-und �chießbaum�cheFeld heißen,wo-

¿u noch die Kuhtoie�en, das Gâän�eland,Rodland

und die Vorwie�engehören. Es i�auf 1717 Erbe
-

ausgetheilt. Zu jedem Erbe �ind3 Morgen ge-

rechnet, und ‘in jedem,die�er3 genannten Felder

liegt cin Morgen davon. Die Morgen in die�en

Feldern haben aber ver�chiedeneMaße. Jm Gal-

gen-Felde hält ein Morgen 313 R.,
|

im eichwald-

“\<{ennur 236 R. und im �chießbaum�chennur

948 R. Da nun die in den beiden leßzternFel-

dexn gelegenenMorgen nicht ihr volles Maß ha-

ben, �oi�ihnen eine Ergänzungoder Zugabe zu-

getheilt worden, und zwar den im eichwald�chen

“Felde aus den angränzendenKuhwie�enund den
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im �chießbaum�chenentweder aus dem Rodland, ober

Gän�eländ:oder den Vorwie�en. Der Antheil ei?

nes Erbes aus dem eichwald�chenFelde in den

|

Kuhwie�en.wird 76 R. und der eines -aus denr

�chießbaum�chenim Rodland 140 R.,. im Gân�e-

land 128 R. und in den Vorwie�en60 R. ange-

nommen. Doch i�tdie Grdößeder Erbe in aller

die�enWie�en-Stücken kleiner, wie hier augegeben,.

weil in ihnen. breite Abwä��erungs-Graben gezogen

�iad. Da das Land im Rod-- und Gän�eland{hle<--

ter, als in den Vorwie�eni�,�oi�tvas Maß in den:

beiden er�terngrößer,als in dem leßtern.

Nach dem Feldbuch des Gemeinguts der Neu-

�tadtbe�ißenjezt 185 Häu�erLand, aber viele nur >

oder 2: Erbe, andere dagegen 2: bis 27 Erbe, die

fie durch Ankauf erworben, da nie, wie bei den

zu den alt�kädt�chenHäu�ernraditirenden Ländereien

der Grund�aßgegolten, daß fie nicht von den

Grund�tückengetrennt werden können. Die Kirche
be�it 6 Erbe und das HOE zuSt. George
4 Erbe,

Zu einigenHäu�ernradicirt. kein Land,wie {Ww

den Kirchenhäu�ern,zu den au der Wall�traße,

zu einigen am Lu�tgarten,in der Schulga��eund

andern Quer�traßen,und-auch zu einigen, doh nur
wenigen, in den Haupt�traßen.

Es giebt aber auh Erbe, von welchen die

R

Häu�ergar nicht mchr vorhanden, zu welchen �ie

einmal radicirt haben, und deren �ind332. Sie
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heißenAbbruchsland und haben zu den Hâäu-

�erngehört,die bei der Befe�tigungder Alt�tadt
in den Jahren: 1563, 1567 und! 1572, da hier ein
Graben gezogen. werden. �ollte,auf königl.Befehl
abgebrochen:wurden. Dies traf die ganzeReihe
von Häu�ern,die vom Jakobsthor an den Flei�ch-
bâvfen bis an den Votberg- exrbauet waren.)
Der Rath der Alt�tadtkaufte den Eigenthümern
die Häu�er,die abgebrochen werden �ollten, ab,
und ließ ihnen das Land, welches hernach an an-

dere Häu�erin der Neu�tadt,auc wohl an Ein-

wohner in der Alt�tadtoder în den Vor�kädten

verkauft wurde, die es zum Dhéeilnoch be�iben.

Wann das Land den Häuferndex Neu�tadtzu-

er�tzugetheilt worden , hierüberfehlen alle Nach-

richtet,
In dem Privilegium, welches der Hochmei�ter

Heinrich Du�ener der Neu�tadt1347 ertheilt

hat, *) wird ihr der Be�ißdes Landes, in dem �ie

�chondamals gewe�en,und de��enGränzen und

Größe daher nicht angegeben werden, �ondernwel:

ches nur „die Freiheit �ovor der Neu�tadtbele-

gen‘‘***) benannt wird, �obe�tätigt,wie es ihr von

*») Be�chreib.von Elbing 2, V, S. 443.

**) Be�chreih.von Elbing 2, B.; S. 430. 431.

%%*)Dies i�tder zu�ammenhangendeStrich Land , det

�ichvor dex Neu�tadtnach der Charte, die Prof. Woit

1750 vóndeni neu�tädte?Feld nah der Ausme��ungdes

ic: Hoffmann von 1725 gezeichnet,und die �i
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�ëinem-Vorgänger, dem Hochmei�terDietrich.
von Altenburg, der von 1335 bis 1341 Hoch--

mei�tergewe�en,angewie�enworden.

-

Jndie�er:

Zeit kann al�o.das- der. Neu�tadtverliehene Land:

“�chon:unter- die- damaligen Höfe: oder: Häu�er
der: Neu�tadtvertheilt �eyn. Hiezu.i�k,aber: nur-

das Galgen -- eihwald�cheund �chießbaum�che-

Feld, neb�kden Kuhwie�en,.zu rechnen. Denn er�k

4398 verlich der Hochmei�terConrad von Jun-

gingen der-Neu�iadtzweiHufen“, das Bruch.
genannt. Die:Lagedie�erzwei Hufen wird in dem

Privilegium:�o.angegeben, daß�ie gelegen wären:

zwi�chenden Wie�en,die zum Schloß.Elbing ge-.

hôren—-den Herren-Wie�en,. den Roßgärtenund

Wildfangswie�en— dem Wa��er— dem. Drau�en
_— ¿wi�chendes Spittlers Wald — dem Rodland

an Spittelhof — und. der hohen Brücke — der neu:

�Fädt�chenFéhre—. In die�enGränzen.aber �ind

das Rod- Gâän�eland.und die Vorwie�en.enthalten,
die al�o‘damals. er�tdas Eigenthum der Neu�tadt.

jeßt im rathhäuslichenArchiv: befindet, in die Länge
von Norden. nach Süden. auf 500 N. und in die

Breite von Often. nach We�ten.auf 300 R.er�tre>et,
welches cin Flächenmaßvon. circa 16 H. 21 M.

ergiebt, wie groß noh das. Sâland ¡angenommen

wird,

* So wird die Größe.des damals ertheilten Landes
in dem Privilegium- angegeben, Es i�t-abex weit

großer. ;

:
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geivordett.Die�esLand war anfänglihgröß?

_tentheilsMora�kund Sumpf mit Ge�träuchbew ach-

�en.Daher es damals nicht auf die. Erbe aus-

gethänwerden konnte. Die neu�tädt�cheKämmerei

benußztees, und der Rath dex Neu�tadtließHolt
“darin für Rechnung der�elbenhauen, und vermie- -

thete Striche davon zurWeide, nicht nux an neu�tädt-

�cheBürger �ondernauh an Fremde. Die Vor-

wie�enbenußteer als �einDeputc.tläand*). Dar-

Über be�chwerte�ich1568 die Bürger�chaftund wollte

Theil an dem Lande haben"). Dies

-

gab Ver-

anlaf�uñg,daß1574 die G än �ehub eñ, die damals

�chonziemlich tro>en waren, ausgeme��enund auf
“die Erbe durch das Loos vertheilt würden, und

zwar auf 10 Erbe 1 Morge#{). Des Rodlandes
Und der Vorwie�enwird hiebei nicht gedacht. Berx-

muthlich aber �ind�iehierunter mit begriffen ge-

we�en,weil �iezu den 2 Hufen Bruch gehören,
die hier Gän�echubengenannt werden, weil die

Neu�tadtdafür nah dem Privilegium von 1398

jâhrlich30 fette Gân�ean den Ordenliefern mußte,
Einer

reins der Vorwie�enund des Rod-

*) Die Vorwie�enund das Nodland.iverdenau< no<
die Bruchwie�engenannt.

**) Got�< neu�täde�he<ronolog. Sammlungen
M�ept.3. Th. S. 228...

|

%%%)Elbingens; Nt. 16. M�ecpt.S. 59 in den G tü b-

__nau�chenSammlungen.
D G ot�ch 2c, M�cpt,6, Th. S, 674.



44h :

landes, die �päterge�chehen,wirdauh niht ge
dacht.

Hieraus geht hervor, daßdas Be�ißthumder

neu�kädt�henHäu�eran dem neu�tädterFeld �ich

mehrmals geänderthat. Daher auch die darüber

aufgenommenen Regifterdarnach habenumge�chrie-

ben werden mü��en.

Nach 1571 i�tkein Land mehr zur Vertheilung

g>ommen, und die damals be�tandeneAustheilung

i�,mit Ausnahme de��en,was darin in der Folge

durch Verkauf geänderti�, fe�t�tehendgeworden.
Es mü��enüber die Austheilung der Ländereien

'

auf die Erbe anfänglichkeine genaue Negi�tervors

handen gewe�en�eyn.Denn er�t1722 erhielt dex

neu�tädt�cheBürger und Mälzenbräuer Joh.

Hoffmann, ein Literatus, der die Rechte �tudirt

hatte, und 1724 zum Feldverwalter ernannt wore

den, vom neu�tädt�chenRath den Auftrag, allè ra-

dicale neu�tädt�cheAecker neu zu verme��en,und auf

die Erbe zu vertheilen. 1723 d. 5. Octoberlei�tete

er den Feldme��ereid,daß.er �iegewi��enhaftver-

theilen wolle. Er hatte das ganze Ge�chäftder
“

Ausme��ungund Vertheilung,wobei ihm�einSohn,

der Studio�us Johann Hülfegelei�tet,1725 vol-

lendet, worauf das Land unter die Erbe durch das

Loos vertheilt wurde, Den von ihm angelegten

Plan, auf Pergament gezeichnet,neb�tdem Regi�ter

über die Austheilung — das Feldbuch genannt —

übergaben1727 d, 9, Dec, dieFeldverwalterund
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Rottmei�kerdem neu�kädt�chenRath zur Aufbewah-
rung.) Sie hatten davon eine vidimirte Zeichnung
und Ab�chrift für ihre Feldlade genommen.

e Der: übergebenePlan. i� jezt im. rathhäusli-
chen Archiv befindlich. Auf dem�elben:�ind.die zu
den Häu�ern:radicirenden Ländereien in Dafelnein:
getheilt, und in: jeder-Da�el�inddie Erbe, die darin

liegem, nach, den Hausnumern, eingetragen...
Die: von Hoffmann: angefertigteEintheilung

des der neu�tädt�chenBürger�chaft:g{hörigenLan:
des ,„. �owohlnach den Numern der Häu�er,als den
damen der Eigenthümer,—dasFeldbuch genannt

— wird noch in Ab�chrift,neb�tdem Planin der Feld-
lade der Vor�teherdes Gemeinguts der Neu�kadtauf:
bewahrt. Es enthältdie Eintheilung der zu den Hâu-
fern radicirenden Morgen im Galgen-, eichwald�chen
und �chießbaum�chenFelde, wie auch die Antheile in
den Kuhtie�en,dem Rod - und Gän�elandund den

Vorwie�en,mit Bezugnahme aufden Plan und mit dex
Angabeder Größeder Erbe und dex Breite der Stücke
in den in die�enLändereien benannten Tafeln.

Seitdem die�eEintheilung inden Jahren 1723 bis
1725 neu aufgenommen, i�das neu�tâdterFeld er�t
durchgängigbenußtworden. Denn vorher habenviele

Vüúrgermanche Antheile ihrer Erbe wü�teliegenlaf-
fen, und die Grânzen.der�elben.waren nicht genau
be�timmt.“

* Got�ch 2c. M�ept.26.6.

a S844. 845. 858
**) Got�ch 2c. M�cpt.3. Th. S. 814. |
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Das Galgenfeldhat �einenNamen .von den

neu�kädt�chenGalgen, der am Anfangede��elbenin

O�ten,da, wo jet die Pulverhäu�ererbauct �ind,

errichtet war.) Es gränzt in Norden an den

Steindamm, dex nah dem Weingarten führt,in

O�tenan das weingarten�cheund �pitcelhöf�che

Feld, in Süden an den grunauer Weg und in

We�tenan die alte Hommel und die Mi�t�tätten.

Hierin liegen25 Morgen, auf welchen vormals eine

Ziegel�cheunege�tanden.Da�ieeinging, �owurden

die�eMorgen dem Hau�eJunker�traßeNr. 48 (A. 11,

75) zugetheilt, welchesdem neu�tädt�chenStadt-

�chreiberzur Wohnung augewie�enwar, und ev be-

nutte �ie,Nach der preuß.Be�iknahmederStadt, da

die Funktion eines neu�tädt�chenStadt�chreibers

aufgehoben war, ward das
gué,zu welchem au-

ßer die�en27 Morgen no< # Erbe gehörte, für

Rechnung der alt�tädt�chenKämmerei 1773 den

31. Aug. verkauft. Der vormalige _ neu�tädt�che

Stadt�chreiberund damalige Stadtrath Andreas
Quednau kaufte es für 400 Rthlr., verkaufte es

wieder mit dem übrigen Lande, und nahm die er-

wähnten 2" Morgen davon ab, richtete �iezu ei-

nem Geköchsgartenein, und bepflanzte den�elben

mit Bäumen. Exliegt an der alten Hommel.
Das eichwald�cheFeld, von dem Eichwalde,

He��enoben S, 336 gedacht i�t,der ehemals an

*) Be�chreib,von Elbing 3, B., 1, Abth, S. 53.



: 444

da��elbege�kofen,�ogenannt, gränztin Norden

‘an den grunauer Weg, in O�tenan den Herren:
“Eichwald und das Gut Eichwald, in Südwe�ten

an die Kuhwie�en,von welchen es durch einen

Grabenge�chiedeni�,und in We�tenan das �chieß-

bauin�cheFeld, zwi�chenwelhem auh ein Gränz-
graben gezogen.

Das �chießbaum�cheFeld hat �einenNamen von

dem Schießbaum, welcher an der �üdlihenEcke

de��elben,auf dem �ogenanntenR
in al

tenZeiten errichtet war.)

* An der Spike cines hohen aufgerihteten Baumes
war ein hölzernerVogel befe�tigtzna< welchem
mit der Armbru�tge�cho��enwurde. 1363 gab der

neu�tädt�cheRath dem," der den be�tenSchuß. bei

dem jährlichenBVogel�chießengethan, feine Herren-
Gabe. (Rup�ons Anrncelen der Stadt Elbing
M�cpt.von die�emJahr.) Dem Schüßenkdnigeward

bei �einemEinzuge eine �ilberneKette umgehangen,
an welcher 72 �ilberneSchilde, die von ver�chiede-
nen Schüßen ge�chenktworden, befe�tigtwarenz un-

ten hing an der�elbenein �ilbernerVogel, auf de��en

Hals die Worte einge�tochenwaren 7 „Jm 60. Jahr
der Neuen Stadt i�tdie�erVogel ge�tiftet,"— Schade,
daßdas Jahr, wann er verfertigt, dabei nicht an-

gemerkti�t. Es würde �ihdadur< das Jahr der

Fundation der Neu�tadtgenau be�timmenla��en,—

Die Kette wog mit allem dem, was daran ange

hângt wax, 363 Schott.
16U ward zuer�tmit Feuerröhrennach der

x

Scheibe

ge�cho��en.(Got�ch 2c. 3 Th. S. 568.) Das Lo-
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Es grânztim Norden an den grunauer Weg,
in O�tenan das neu�tädt�cheeihwald�heFeld,
in Süden an die Kuhwie�en,an den hinter�ten
neu�kädt�chenRoßgarten und den Grandkeil und
im We�tenan die Freiheit und an Trettinkenhof

Die Kuhwie�engränzennordö�tlichan das neus-

�kädt�cheeihwald�cheFeld und �üdwe�tlichau die
15 Morgen, die zu Drettinkenhofgehören. Sie
�indgewöhnlichim Frühjahr unter Wa��er,und

können daher von ihren Be�igernnur zumHeu-
�chlagund zur Sommer�aatbenust werden,

Das Rodland hat davon �einenNamen erb al-

ten, weil es vorher mit Strauch bewach�engewe�en,
was ausgerodet worden. Es gränztan den Bollen-

feil, an die Kampen, an das Gân�eland,an die Wild-

fangswie�en,an die 15 Morgen, die zu Trettinken-

hof gehörenund an das eihwald�cheund �pittel-
höôf�cheFeld.

cal dazu, in welchem bis 1772 das Schießen fott-
ge�eßtworden, i�tim er�tenBande der Be�chreib.

._

von Elbing S. 235. angegeben. Das Haus Wall-
�iraßeNr. 4. (A. 11. 161) i�tdas Schankhaus im

Schießgarten gewe�en.
—-

Die�ilberne Kette, da �iemit den vielen Schilden
unbequem zu tragen war, ward 1681 verkauft, und

aus dem Erlòs eine goldene ange�chafft;zu welchex
29 Ducaten genommen wurden und die au< mit
goldenen Schilden geziert ward. (G ot �<2c, 5. Th.
S, 600 — 603, 789, 790,
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‘DasGân�clandliegtnahe amDrau�en,und es ha

ben�ichauf dem�elben,in alten Zeiten, wo es nochlau-

ter Sumpf war, häufigwilde Gän�eaufgehalten,
Die Vorwie�en�indläng�t‘dem Elbing bis au

die neu�tadt�cheFähre gelegen.
Die Be�itzerder Kuhwie�en,des Rodlandes,

‘Gâán�elandesund ‘der Vorwie�en können ihr Land

‘nur zum er�tenHeu�chlagbenusen, und mü��enes

hernach zur Gemeinweide ‘einräumen.

Die Wie�en,‘die jeht zum Gemeingut ‘der ‘Neu-

�tadtgehdren,,‘und theils zur ganzen Beweidüng,
theils zur Nachweidevon ‘der neu�tädt�chenCCom-

‘munität benußt werden, liegen vor dem ‘eichwald-
�chenund �chießbaum�chenFelde we�tlihund �üd-

d�tlich,Zur ganzenBeweidungwerden die�ebenußst;
1. Der Gurandkeil,‘der �oheißt,weil �cinGrund

‘grobkörnigerGrand i�t,�owie man ihn am Haff
findet, ‘i�tan ‘3 Morgen groß}, und liegt zwi�chen
‘dem vorder�tenRoßgarten und ‘dem �chießbaum:
‘�chenFelde.

|

2, Der vorder�keund hinter�teRoßgarten. ‘Der

‘vorder�tegränzt gegen O�ten‘an die Trift, die zur
neu�kädt�chenWa��ermühleführt,der hinter�tean

‘die Kuhwie�en.Beide Roßgärten, die zu�ammen
:3 Hufen halten, ‘erhielt‘die ‘Neu�tadtvom Rath
der Ali�tadt‘durchden �tum�chenVergleichvon 1559

ohne Zins. :

*) Got�<h2e. 2, Th, ‘S. 529,

|
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3. Die Fährwie�en,auh HerrenWie�enge:

|

nannt. Sie liegen ‘vor ‘dem vorder�tenRoßgar-
ten, und er�tre>en\i< bis an die neu�kädt�che
‘Fähre,wovon �ieauch den Namen haben. ‘Nach
der. Condukteur Schimmelpfennig {en Ver-
me��unghalten �ie46 Morgen 90 R. Hierin liegt
für ‘den Erbpächter‘der neu�tädt�chenFâhre ein
Deputatland von 241 R. ‘und eîn Kämmerei-Per-
tinenz-Stückvon 6 Morgen, welches die Scharf-
richterei als Deputatlandzur Unterhaltung der
Karrenpferde benußt. Die Stadt benußte �eit
‘dem �tum�chenVergleich von 1559 nur den er�ten“
Heu�chlagauf die�enWie�enfür den! Stadthof,
und überließdie Nachweide den Neu�tädtern.An-

fänglih mußten �iedafür die Gräben ‘unterhalten.
Dies fiel ihnen aber um das Jahr 1660 zu �chwer,
und �ie‘ent�agtendeshalb ganz der Nachweide.
Hier trug nun der Rath der Alt�tadtden Vor�te-
hern des alt�tädt�chenGemeinguts auf, die Unter-

haltung der Gräben zu übernehmen,und die Ko-
�tenaus der Ka��edes Gemeinguts zu be�treiten.
Es [mü��en�ichaber die�eWie�enbald wieder
merklich gebe��erthaben. Denn 4678 hielten die

neu�kädt�chenFeldverwalter wieder um die Nach-
weide an; ‘der Rath bewilligte �ieihnen, und es
ward deshalb mit ihnen und ‘den Vor�kehern‘des

Gemeinguts der Alt�tadtden -18. Jul. ein Ver-
gleich ge�chlo��en,nah ‘welchem die neu�kädt�che
Feldlade alle Gräben neu ausgraben und �iekünf-
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tig unterhalten und jährlich12 M>. (2 Rthlr.

20 Sgr.) an die Gemeine-Gutsfa��zdex Alt�tadt.

zahlen wollte.) Die�e2 Rthlr. 20 Sgr. werden

noch von dex neu�tädt�chenFeldlade an die alt�tâdt-

he Gemeine - Gutsfa��egezahlt.
41791 d. 12. Augu�tgab der . Magi�tratmit

Genehmigung der we�kpreuß.Kriegs und Domai-

nenkammer die Fährwie�en, exclus, des Deputat-

landes des neu�kädt�chenFährpächtersvon 241 R,,

und des Deputatlandes des Scharfrichters von

6 Moraen dem neu�tädt�chenGemeingut zur gan:

zen Benutzung in Erbpacht für 296 Rthlr. 78 gr,

9 pf. Dies war das Etatsquantum gewe�en,wo-

für der er�teHeu�chlagveran�chlagtwar. Die

neu�tädt�cheCommunitätübernahm dabei die Un!

terhaltung der Gräben, die bisher die Kämmerei

gehabt," wobei �ie, wie bisher, den Wall und

die Schleu�eallein unterhalten und den Weg nah

der neu�lädt�chenFähre vorläng�tdem alt�tädt�chen

Roßgartenmit der Kämmerei gemein�chaftlichbe�-

�ernwollte.

4. Der Herrenkeil am Gän�elandoder der

Gân�elandkeilan der rothen Brücke,die über die

*) Documenta über die ‘Neu�tadt.M�ecpt.S. 197.

in den Grübnau �chenSammlungen Nr. 40.

**®) 1697 hatten die Neu�tädternoch die Unterhaltung

der Gräben. (Rece�s,caus. publ. de 1697. S. 180.)

Es muß al�o herna<h die Stadt ihnen die�eLa�t

abgenommen haben.
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alte Hommel führt,von 6 Morget ,
der Herren

feil an den Wildfangswie�enoder der Wildfangs-
feil von 14 Morgen und der Herren - Schorfkeil
an der Ecke des Nodlandes nah dem Eichwalde
von 2 M., zu�ammen22 M.

Die�eWie�en�tückehießen H err enkeile, weil

�iechemals Deputatland der neu�tädt�chenGerichts-
herrer waren. Dex Schorfkeil ward. davon �o-

benannt, weil auf den�elbendas �chorfigeVieh
von andern Weiden gebracht wurde. Er i�kxund-

herum mit einem Graben umgeben.
Nach der preuß.Be�ißnahmeder Stadt wurden

die�e22 M. für Rechnung der Kämmerei verpach-
tet und 1827 den 20. Mai mit Genehmigung der

Stadtverordneten an das Gemeingut der Neu�tadt

für einen Einkauf von 100 Rthlr. und Canon von

100 Rthlr. vererbpachtet.
:

Die Wie�en,von welchen die neu�tädt�cheBürs

ger�chaftnur die Nachweide zur Gemeinweide

hat, �ind, außer den Kuhwie�en,dem Rod- und

Gân�elandund den Vorwie�en,von welchen dies

�hon oben S. 446 angeführt,die�e:
1. Die Wildfangswie�en,auch die Da \<e ge:

nannt. Sie halten 24 Morgen, und liegen zwi�chen
dem Rodland, dem Gän�eland,dem hinter�tenRofs
garten und der halben Hufe, ‘die zu Drettinkenhof
gehört. Die Neu�tadtbenußte �iebis 1548 zur
Weide. In die�emFahr aber nahm �ieder Bür-

germei�terdex Alt�tadtBarthel Gräff zu �cia
29

:
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nem Hofe, den ex in der Nähe der�elbenhatte.
Da dies ein Auf�ehemmachte,�o�agteer: „Was

i es denn? das Land i� ja nur ein Stremel

(Striemen), wie eine Da�che,““wovon hernach dies

Wie�en�tückden Namen behalten.) Nach dem

Dode des Bürgermei�tersGr â ff, der 1562 �tarb,
nahm der Rath die�e2ÆMorgen zu den Stadtgü-
tern. Die Erben des 2c. Gr à ff �upplicirtenhierauf,
weil �iezu ihrem Hofekeine Wie�cnhätten,daß �ieih:
nen in Pacht úberla��enwerden möchten.Dies ward

ihnen bewilliget, und der Schwieger�ohndes 1,

Grâff, der Rathsherr George Wildfang, der

1590 ge�torben,erhielt �iein Pacht, von welchem�ie

auchnoch die WildfangLwie�engenaunt werden, **)
1616 d. 18. Juk. vermietheteder Rath die�e

24 Morgen an die Neu�tadtauf 20 Jahre für
60 Mck, (40 }l), doh nur zum Heu�chlag,nicht
�iezu bea>ern, weil der neu�kädt�chenBürger�chaft,
die Vor- und Nachweide, die �iebisher gehabt,
niht genommen werden �ollte.) Anfänglicher-

hielt jeder der 4 Gericht8herren von die�en24 Mor-

gen 6 Morgen zur Benußzungdes er�tenHeu�chla-
ges, und bezahltedafürden Zins von 15 M>X.Þ) |

Später zahlte die Gemeinka��eden ganzen Zins, |
|und’ da hatte von 24 der älte�tenBürger jeder

* Got�ch 2c. 2. Th. S. 476.
|

>) Got�<h-2c: 3, Th. S. 25. |**) Privilegienbu<h S, 402. |

PDGot �ch2e,3, Th, S, 538, |
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die Benubung Eines Morgens zum er�tenHeu�chlag

lebenslänglih, und nach �einemDode blieb �eine

Wittwe noch in die�emGenuß.Dies galtnoch 1763. ")

Die�eEinrichtung dauert noch fort, doch mit die�er

Abänderung:daß nur 22 der- âlte�tenBürger —

da den beiden Rottmei�ternjedem Ein Morgen zum

er�kenHeu�chlagÜberla��eni�— lebenslänglichgegen

einen Einkauf von 8 Rthlr. und cine jährlicheAbgabe

an die Gemeinka��evon 20 Sgr. die�eBenutzung ha-

ben, ihre Wittwen aber nicht mehr.

9. Die Kampen.) Es �ind2 Kampen, eine

kleinere und eine größere. Sie liegen am �üdlichen

Ende des Gän�elandesund an der krummen Lache,

und me��enzu�ammen16 Morgen. Nach den Re-

“vi�ionsnachrichtenvon 1715 benußten �ie damals

Zahlers Erben und die neu�tädt�henFeldver2

walter, und zahlten dafürzu�ammen6 fl. Zins an

die Zerritorialka��e.Die�erZins wird jet allein

von der neu�tädt�chenFeldlade gezahlt, und beide

Kampen gehörenganz dem Gemeingut der. Neu-

�tadt. Es benugen aber davon 16 der älte�ten

Bürger, die nicht Dheil an den Wildfang®woie�en

nehmen, jeder Einen Morgen zum er�tenHeu�chlag

» Got�< Journak der Unterdrückungen,�odie Neu-

�tadtvon dem Rath der Alt�tadthat erdulden mü�-

�en. M�cpt.2. Band. S. 87.
'

*) 1552 waren �ieno< unter Wa��erund es ward

‘zu ihrer Abwä��erungder er�teGraben an den�el-

ben gezogen, Go fh 2c, 2, Th. S, 529.)

29*
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Tebenêëlänglih,gegen einen-Einkauf von- 40 Rthtkr.,
und eine jährliche Abgabe an die Gemeinka��e
von 1 Réthlr.,wobei die höher gelegenen Morgen,
die be��er�ind,als die unten gelegenen, und die die

áltern Bürger zur Benußung haben, nach ihrem
Ab�terbenan die jüngern,die hiebei hinaufrüc>ken,
fommen. In âlternZeiten behielten auch die Witte

wen nach dem Ab�terbenihrer Männer ihre Mors

gen, jet aber niht mehr. Die Nachweide wird

zur Gemeinweide genommen.
Auf der untern Kampe ‘i�t1732 eine Wa��ere

abmahlmühleerbauet, die 1200 fl. geko�tet,welche
aus den hier gelegenen Wie�endas Wa��erdurch
die krumme Lache nah dem Drau�enabmahlt.

Außer den hier genaunten Ländereien liegen im

neu�tädterFeld noh folgende Wie�en�tücke,die

zwar dem Gemeingut der Neu�tadtgehören,- aber

nicht zur Gemeinweide benußt werden:

1, Die Freiheit. Sie liegt an dem �chießbautt
\<hen Felde in We�ten, -und i�6 Morgen groß.
Es wird aus der Feldladedafür an die Kämme
rei 1 Rthlr. 18 Sgr. Zins bezahlt, Hier i�tein

Haus, welchesdasFreiheitshaus genannt wird, |
mit 4 Stuben erbauet, in wel<hem der Feldauf�eher,|

der Roßhirtund die beiden Arbeitsleute wohnen, die |
bei dem Gemeingut in Arbeit �ehen. Nebenan i�|

noch vor wenigen Fahrenein großerSchauer zur Auf: |

bewahrungderUten�ilien,damit �iebeimGebrauch �o

gleich bei der Hand wären,errichtet, Die 6 dabei gt |
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legenenMorgen werden von dem Feldauf�eher,vor

dem Roßhirtenund den beidenArbeitsleuten benußt.

9. Der Kirchhof,an der Freiheit. �üdlichgele-

gen, an F. Morgen groß. Hier war in den âlte-
-

�tenZeiten der Schießbaum, de��enoben S. 444

gedachti, aufgerichtet. Später wurden hier arme

Leute aus derNeu�tadtund ihren Vor�tädtenauf

Freizettel, die die Prediger zu heil. drei Königener-

theilten, begraben. Dies i�tnoch.vor etwa 50 Jahren.

ge�chehen.Jett werden �ienicht mehr hier begraben.
Aber weil das Land Sandland i�,�owird von hiér

der Sand zur Wegebe��erung,und die �ogenannten.

Pforten zu den Weiden auszufüllen, genommen.
Dochbenutzen die beiden Vor�teher,jeder circa einen-

Viertelmorgen zu Grabacker, als ihr Accidenz.
3. Der Bollenkeil. Er liegt vor dem Rodland-

an der krummen La che, die �ichhier in den Drau-

�energießt, hält 3 Morgen, und i�den beiden

Vor�tehernzur Benutzung überla��en,die dafür:

die zwei Bullen, welche für Rechnung des Ges

meinguts angekauft werden, den Winter über un--

terhalten, wovon ex auch benannt worden...

Noch muß hier des Landes, was an DVrettin-

Fenhof liegt, und welches neb�tven 15 Morgen,
die zwi�chendem hinter�tenRoßgarter, den Kuh-

wie�en,den Wildfangswie�enund- dem Rodland-

gelegen, ein Eigenthum de��elbeni�, und des Kir-

chenlandes.der heil. dreï Königen-Kirche, welches
alles chemals zu SchweffengartengehörtHaf,wie
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oben S. 381 angeführt,gedacht werden, weil die�e

Ländereien im neu�tädterFeld liegen, obgleich das

Gemeingut der Neu�tadtkeinen Theil daran hat.

__Das Kirchenland er�treckt�i<hvor dem Hol:
länderthorvon Zahlers-Brückebis an den äußern
„marienburgerDamm, und hält 22 Morgen. “) Die

Neu�tadterhielt es vom Rath der Alt�tadtdurch
den Vergleich von 1639.) Sie hatte �i<be-

klagt, daß ihr Kirchhof an der Johannis-Straße

zu weit entlegen und daß bei �chlechtemWege {wer
dahin zu kommen wäre. Der Rath überließda-

her der neu�tädt�chenKämmerei die�e2x Morgen
zu einem Kirchhofe ohne Zins, damit �ievon den

Leichen, die hier begraben würden, ein billiges
Grabgeld erheben und die�eszu ihrem Be�enver-

wenden könnte,doch, daß der Grund der. Juris:
diftion der Alt�tadtunterworfen bliebe.

Das Land ward hierauf zum Kirchhofe ge

braucht, welcher der St. Jakobsfkirchhof ge
nannt wurde. Er ward aber bald entbehrlich,weil

damals, indem die Neu�tadtnoh ihren Kirchhof
an der Kirche hatte, nur wenige auf dem Johan-
nisfirhhofe begraben wurden, zu de��enErweite

rung 1608 noch ein angränzenderGarten ange

% Nach?den>Revi�ions-Nachrichtenvon 1715, denen

ih oben S. 381 gefolgt bin, i� die Grdgedie�es
Landes nur È Morgen angegeben,

>) Rup�onsFAnnalender Stadt Elbingvou1639
und PrivilegienbuhS, 483,
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_Tauft war.) Es wurden. daher die�e27 Morgen-
der Kirche zu. h. drei Königenals Eigenthum über-

la��en,die �ie-vieleJahre verpachtete, und �olche

1786 für 29. Rthlr. vererbpachtete, welche Erb-

pacht d. 29. Augu�t.von der.we�kpreuß.Regierung

be�tätigtward. Nach ‘die�erZeit �ind�iewieder

von dem Erbpächterin kleinen Parcellen. zu den

Garten�tellen.und Wohnhäu�ern,die hier errichtet
�ind,in Erbpacht ausgethan worden.

Die Grundabgaben, die fürdas neu�kädterFeld
von der Gemeinka��eentrichtet werden, �inddie�e:

An die alt�tädt�cheGemeine - Gutska��e,

nach S..448 oben... 2 ric20 gr
An. die Kämmerei,

für das Freiheitsland-. . 14 -

Erbpacht fürdie Herrenwie�en296 -

desgl. für den Gän�elands-
Wildfangs- u. Schorffkeil.100. ¿ — --

An die kônigl,Fntendantur, .

fürdie Wild-

fangsêwié�en13xtl.10�gr.
f.d.Gän�eland1 - 10 5.

fürdie Bruch--
wie�en _— 2 26 -:8Ppf. 2

f. d. Kampen 2 - — =-: 47: 2: 16-8 pf.)

zu�ammen418 rtl. 20�gr.8pf.

*) Got �ch2c. 3. Th. S, 490...

»*) Die�eZin�enwurden - vor. dex

-

Verpfändung.des

Territoriums an die Kämmerei bezahlt, und die königl.

Fntendantur hat �ienach: dex Verpfändungdes Tex

 xitoriums überkommen...
:

Ve18
26 é
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Dabei wird no von jedem Erbe ein Grund-

zins von 265 gr. pr. bezahlt. Die�er�chreibt�ich
áus den álte�tenZeiten her, da nah der Hand-
fe�tevon 1347 die Neu�tadtan den Orden 80 Mk.

jährlichzahlen �ollte. Nach dem Fncorporations-
“Privilegiumvon 1478 fiel die�erganze Grundzins

der Ali�tadtzu. Sie ließ ihn aber in �pâternZei-
ten der neu�kädt�chenKämmerei zu ihrem Haushalt,
und �iehat ihn auch bis 1772 gehabt. Durch das

Reglement für den Magi�tratund die Gerichteder

Stadt Elbing d, d, Berlin d. 17. Sept. 1773, da

die ganze Verwaltung dex neu�tädt�chenKämmerei

aufgehoben wurde, kam er an die alt�tädt�cheKäm-

merei, und wird noch von jedem Be�ißzexder Erbe

erhoben.
Was die Verwaltung des Gemeinguts betrifft,

�oi��iejezt 2 Vor�tehern,2 Rottmei�tern“)und

6 berathenden Mitgliedern anvertrauet. Von die

�enwerden die Vor�teherund die Rottmei�kerbe-

foldet, Die Vor�teherführendie Rechnung über

Einnahme und Ausgabe und haben alle Ge�chäfte
der Verwaltung. Sie beziehen jeder ein Fixum

* Nach dem Feldbuch �inddie Erbe nach der Lage
der Hâu�er,zu welchen �iegehören,in 2 Quartiere

. abgetheilt. Das er�teQuartier begreift die Häu�er
in der Junker�traßeund in der nördlichenHälfte
der Quer�traßendas zweite die Häu�erin der Her
ren�traßeund in der �üdlichenHälfte der Quer�traßen.
Jedem Quaxtier i�tein Rottmei�texvorge�eßt..
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von 20 Rthly, aus der Gemeinka��e,und beñußen
circa Z Morgen Grabacker am �ogenanntenKirche
hofe, wie oben S. 453 angeführt.Die Rottmei-

�erme��enalle Frühjahr jedem Erbe �einenAns

theil an den Wie�enzum Heu�chlagzu, wofür ih-
nen beiden zu�ammen12 Rthlx. 20 Sgr. aus dex

Gemeinka��egezahlt werden. Für die Zume��ung
der Wildfangs- und Kampen- Morgen erhalten �ie

von fedem, der �olchebenußt,2 Sgr., und genießen

�elb�t,wie oben S. 451 angeführt,jeder den er�ten
Heu�chlagvon Einem Morgen Wildfangs8wie�en.

Alle die�eVerwaltungs-Beamte werden von

der ganzen Kommune auf 6 Jahre erwählt,doch

�cheidetdie Hälftevon ihnen nah 3 Jahren durch
das Loos ‘aus. Der Ausge�chiedenekann aber

wieder erwähltwerden.

41809 ward unter den Vor�tehernJohann

Stahlenbrecher und Johann Kai�cheik

durch gemein�amenBe�chlußder Kommune die

Brache, die �olange in der Benußung dex dret

Felder des Sälandes eingeführtwar, da eines von

die�enFeldern, womit alle Fahr gewech�eltwurde,
von dem Eigenthümernicht benußt werden konnte,

fondexn zur Gemeinweidegela��enwerden mußte,

abge�chafft,und jedem ward die freie Benußung�ei-
nes ganzenErbes in allen dreiFahren einzeräumt,“

*) Schon 1649 hatten einige Bürger der Neu�tadt
die Aufhebungder Brache von den neu�tädt�chei
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Weil aber viele ihre Erbe oder Antheile der:

�elbenmit Kartoffeln be�esten,wodurch die angräân-

zenden be�äetenFelder zertreten wurden, �oward

1825 die Einrichtung getroffen, daß alle Jahr ein

ganzes Feld von die�endreien mit Kartoffeln be-

�eßtund eines mit Sommer - und eines mit Win-

Gerichtenverlangt; �ieward ihnenaber nicht bewilliget,
wicwohl einige Jahre vorher wegen Abgang des Vie-

hes alle drei Felder be�âetworden, von welchen
hierauf wieder, da der Vich�tandzunahm, einFeld
zur Brache gela��enward.

Die Gründe, woher damals das Ge�uchum Ab-

�chaffungder Brache niht ge�tattetwurde, waren

unter andern auch die�e: :

1. Die Flei�cherhaben durch cinen Schluß des

alt�tädt�<henRaths von 1641 den 14. Juli die Er-
laubniß erhalten, weil �iedie Flei�hbänkemit Flei�ch
ver�chenmü��en,bis 100 Schöp�enauf die' Brache
zu treiben. Auch den Vorbergern und Maricnbur-
gerdammern i�tdie Benußung der Brache �olange
ver�tattetworden, und �iewürden, wenn �ie abge-
�chafftwerden �olten, um die�enVortheil: gebracht
werden.

2. Es fönnte niht ausbleiben, daß niht nah
Ab�chaffungder Brache allerhand Vich zur großen
Unreinlichkeit der Neu�tadtin den Häu�erngehal-
ten würde,und daß alsdann Gân�e,Schafe, Schôp-
�enund Schweine täglichvor den Thüren, auf den

Ga��en,hinter den Ställen, zwi�chenden Scheunen,
an den Wällen, ja �ogarauf dem Kirchhofe gefun-
den werden �ollten, (Got�<2c, 3. Th. S. 850.)
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tergetreide be�äetwerden �ollte,und daß hiexin
mit allen 3 Feldern gewech�eltwerde.

In âltern Zeiten i�tauh fremdes Vich zu ei-

nem erhöhtenWeidegeld, als die Bürger bezahlt,
auf die Weide genommen, auch haben die Vor-

�teherWie�en�tückezum Be�tender Gemeinka��ever-

miethet. FJest wird alles Wie�enlandzur Gemein-

weide benußt, und bloß die, welche Land im neu-

�tädterFeld be�ißen,was zu ihren Häu�ernradi-

cirt, kônnen Vieh auf die Weide geben. Das Ab-

bruchsland hat daher die�eBegün�tigungnicht.
Vorher war es exlaubt, von einem Erbe 4 Stück

Vieh zu einem Weidegeld von 2 Rthlr. für die

Kuh und von 1 Rthlr. 10 Sgr. für das Pferd
aufzubringen. 1830 aber ward, weil die Weide

durch die beiden leßten na��enJahre �ehrgelitten,
von der Verwaltungscommi��ionder Be�chlußge-

faßt, daß künftigvon Einem Erbe nur 2 Stück

Vieh — Pferde oder Kühe— zu gleichemWeidegelde
von 2 Rthlr. für das Stück aufzunehmenwären. *)
Dabei ward be�timmt,daß der Weidezettel jedem
Be�itzereines halben oder drei Viertel - oder gan-

zen oder mehrerer Erbe zugetheilt werden foll,
und daß er die�enjedem,wem er will, überla��en
könne. Hiedurch ent�tehtihm vom Erbe ein Vor-

*) Nach den 1382.Erben, die zu den Häu�ernradiciren

werden al�o277 Stuck Vich aufgenommen werden

fonnen. 1830 �indnur 36 Pferde und 177 Kühe,

zu�ammen213 Stück aufgenommen,
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heil von circa 8 Rthlr, Den beiden Predigern
an der heil. drei Königen- Kirche, zu deren Wohs
nungen auh Land radicirt, i�t{on . �eitmehrern
Jahren eine Weidevergütigungaus der Gemein-

ka��ezuge�tanden, und zwar dem er�tenPrediger,
zu de��enWohnung 25 Erbe gehören, 20 Rthl.
und dem zweiten Prediger, de��enWohnung 1 Erbe

be�ikt,10 Rthlx.
Wer 5 Erbe be�ist, erhält nur einen Weide-

zettel auf Ein Stück Vieh; wer | Erbe be�ist,kann
mit einem andern, der auh Z oder Erbe be�ist,
zu�ammentreten, dann nac der Summe der Erbe,
Weidezettel nehmen, und �ichmit die�emeinigen.

Die�eganze Einrichtung der Verwaltung hat
�ihmit der Längeder Zeit, indem immer daran
gebe��ertworden, für die Mitglieder der Kommune
�ovortheilhaft ge�taltet.

doch i�thier anzuführen,daßdieGemeinka��e
jährlichan die heil. drei Königen- Kirchenka��ezur
Salarirung der Kirchen - und Schulbeamten
40 Rthr. zahlt. — Die Ge�ammteinnahmeder Ka��e
war 1830 1116 Rthlr. 12 Sgr. 6 Pf. DieAus-
gabe 992 Rthlxr. 20 Sgr. 10 Pf.

Die Neu�tadthat oft in âltern Zeiten darüber
geklagt, daß die Alt�tadtihr ihre vom Orden ver-

lichene Güter genommen, ) Die�eKlagen haben

*) Be�onders�inddes ze, Go t�chneu�tädt�che<rono-
logi�cheSammlungen M�ept., die ih oft angeführt
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“aber, was das neu��ädterFekd -betrifft, keinen

Grund, Vielmehr i�tdie Neu�tadtbei dem�elben

vom alt�tädt�chenRath begün�tigtworden, und

ihr �indWie�enüberla��en,auf deren Benußung

�iehah ihren Privilegien keinen An�pruchmachen

konnte, Denn �iehat über iþr Be�isthumim neu-

�kádterFeld, wie oben S. 438 und 439 angeführt,

nur zwei Privilegien aufzuwei�en,das nach ihrer

Fundation von dem Hochmei�terHeinrich D u-

�ener ihr 1347 und das von dem Hochmei�ter

Conrad vonJungingen 1398 ertheilte. Nach

dem er�teni�tnux die Freiheit vor der Neu�tadt

gelegen, (dies i�t,wie oben dargethan, das Säland

in den drei Feldern und die Kuhwie�en,)und nach

dem zweitendas Bruch von 2 Hufen, (das i�t,das

_Gân�eland,das Rodland und die Vorwie�en)ver-

liehen worden. Alle die�eLändereien �ind,�owie

habe, die �ichim rathhäuslichenArchiv befinden

und von deren Verfa��erin der Vorrede zum er�ten

Bande der Be�chreib.von Elbing S.“xXv. Nach-

richt ertheilt wird, voll der bitter�tenKlagen hier-

über, die �ichin derbe Schmähungengegen den alt-

�tädt�henRath ausla��en.Er �ett�ihdabei über

alleVerträge fort, die der Rath der Alt�tadtin al-

tern Zeiten mit der Neu�tadtge�chlo��en,und giebt
über das Incorporations-Privilegium, welches doh
der König Ca�imir 1478 �elb�tgegeben dic�eEr-

flârung + „Wenn der Wolf das Schaf gefre��en,�o

�indbeide incorporirt.“CG ot �chae,5, Theil S, 579,
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fie unter die Erbe vertheilt worden, vom Nath
der Alt�tadtunangeta�tetgeblieben. Die Neu�kadt
aber hat dazu in �pâternZeiten vom Rath der

Alt�tadtdie Herren - Wie�en,die beiden Roßgärten
und die Wildfangs - Wie�en,theils zur ganzen Be-

weidung , theils zur Nachweide, theils zinsfrei,
theils zu einem geringen Zins zur Benußung ere

halten. Denn alle die�eWie�engehörten zu des

Ordens Zeiten zum Schloß in Elbing. Dies geht
flar aus dem Privilegium von 1398 hervor. Denn
es heißt in dem�elben, daß die damals ertheilten
2 Hufen „an den Wie�endes Ordens gelegen wä:

ren,“ und an die�en2 Hufen liegen keine andre

Wie�enals die genannten. Da nun alles Land,
was im Territorium dem Orden gehörthatte, durch
das Ca�imir �chePrivilegium von 1457 das Ei-

genthum der Alt�tadtwurde, �ofielen ihr auch die�e
Wie�en zu.

Hierauf nimmt der. Vergleich, den die Ali�kadt
mit dex Neu�tadt1559 den 25. Septbr. vor dem

marienburg�chenWoiwoden Ach atius vonCzema
zu Stum ge�chlo��en)auh Bezug. In die�em

Vergleich ward der Neu�tadtdie Nachweide auf
den Herren-Wie�en,wofür �iebi8her Zins an die

Alt�tadtgezahlt, ohne Zins und die beiden Rofß-

gârten zur ganzen Benußung auch ohne Zins über-

la��en,und es heißt dabei:

*) Privilegienbuh S, 221.
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„„Damitan Un�rerGutwilligkeit, die Wir ih-
nen gern aus Freund�chaftund nicht aus Pflicht
zu�agen,nichts ermangele, �owollen Wir �ie

bei den Aeckern, �oviel in ihren Feldern befun-
den werden, daneben�tdem Roßgarten und Wie-

fen, �obei �elbigemRoßgarten gelegen nachdem

Wa��erwerts, wenn wir das Gras davon ge-
wonnen, fried�amuündruhigli< erhalten, derge-

�talt,„obwohl der Grund und Boden der�elbi-

gen Un�eri�t,und damit Un�ersGefaliens �chaf-

fen, gebahren, thun und la��enmôgen““�owol-

len Wir ihnen doh den Aker umb den vori-

gen Zins ) bleiben la��en.Den Roßgartenund

Gebrauch der Wie�en nah gehauenem Gra�e,

welchen �iebisher von Uns umb ein gewißZinf-
Geld gebrauchet, �ollen�iefrey genießenund ge-

brauchen. Jedoch daß \ie den�elbigenRoßgaarten

ohne Zing in die Gemeine �ollenfrey geben den neu-

�tädt�henBürgern, und den�elbigen�amtden an-

dern Wie�endurch Loßungmit Zeynen, Graben

und andrer Nothdurft erhalten, daß Uns und Un-

�ereWie�enkein Schaden davon ent�tehen.“

*) Damals muß al�ono< der Zins vom Acker, das

i�t,vom Sâlande, an die Alt�tadtgezahlt �eyn,wel:

cher ihr dur< das Jnceorporationsprivilegium von

1478, de��enJnhalt im 2. Bande der Be�chreib,

von Elbing S. 439. 440 angegeben i�t, zuge�ichert
war, und der er�t�päter,wie oben S. 456 anges

führt, der neu�tädt�chenKämmereigela��enwurde.
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- Das Land in dex Freiheit, wel<hesdas neus

�tädt�cheGemeingutgegen den geringen Zins von

1 Rthlr. 18 Sgr., der an die Kämmereibezahlt
wird, benußt, der Kirchhof und Grandfeil,den es

ohne allen Zins be�itzt,liegen unmittelbar vor

dem �chießbaum�chenFelde, und wären wohl bei

der Austheilungde��elbenzu dem�elbengenommen,

wenn die Gränzen des der Neu�tadtdurch das

Privilegium von 1347 ertheilten Landes �ich�oweit

er�treckthâtten.
Da die Kampen von 16 Mora wie oben

S. 451 angeführt, no< 1552 unter Wa��erwa-

ren, �okönnen �ieauh nicht der Neu�tadtdurch

ihre Privilegien zugetheilt �eyn, �ondern�ind,

fo wie �ieLand geworden, der Alt�tadtnach dem

Încorporation®privilegiumvon 1478 als Eigen-

thum zugefallen, die fie hierauf dem Gemeingut

der Neu�tadtfür den geringen Zins von 2 Rtblr,

überla��en.

Endlich hat der Rath der Alt�iadt,wie oben

S. 454 angeführt,durch den Vergleich von 1639
|

der neu�tädt�chenKämmerei 2x Morgen, die in

Schwefkengarten, welchen die Alt�tadtdurch das

Ca�imir �chePrivilegium von 1457 überkommen,

gelegen, ohne Zins zu einem Kirchhofe abgetreten.

Alle die�eWie�en benugt und be�it jet die

neu�kâdt�cheKommune, nicht durch ein erworbenes
Recht, �onderndurch die Gutwilligkeit und Milde

|

des ali�tädt�chenRaths.
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Der Roßgar ten.

Er heißt auchder alt�tädt�cheRoßgarten,zum
Unter�chiededes neu�tädter-und des Vor�kädters
Roßgartens.*) Er gränztin Süden an die Herrene
wie�enund’ den vorder�tenneu�tät�chenRoßgarten,

in O�tenan Drettinkenhof, in We�tenan den Ele

bing und in Norden an den Vorberg. Er hält
2 H. 5 M. 44 R., und i�kein Pertinenz�tückder

Kämmerei, auf welches 1830 80 Kühe gegen ein

Weidegeld von 6 Rthlr. per Stück aufgenoms
men wurden.

3

:

Das Sandland bei der Stadt.

Es begreift den ganzen Bezirk zwi�chenden

Wegen nah Groß-Röbernund nach Lenzen,vom
engli�chenBrunnen bis an den Kämmerei- Eiche
wald. Es i� er�tnah der preuß. Be�ibnahme

der Stadt angebauet; denn vorher lag es wü�te,
und war den Vor�tädternvor dem Königsberger-

Thor zur freien Weide eingeräumt.
Die Etabli��ements,die auf dem�elbenangelegt

worden, �ind, nah ihrer Lage gegen die Stadt

._ geordnet, die�e:
:

Pangritz’s Colonie,

*) Vor der preuß.Be�iznahmeder Stadt war er ge-

theilt. Die eine Hälfte benußte das hier in Gar-

ni�on�tehendepolni�cheRegiment für die Regi-

mentspferde zur Weide, wovon er auh noh der

Officier-Roßgarten genannt wird, die andere

Der Landrichter, als �einAccidenz,
:

30
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Sche®tmerShof,

Die Plantage,
__Fricke?s Ziegelei,

Oehmkenhof.
_Ich handle �iehier nach der Zeitfolge ab, wie

das Land dazu ausgegeben i�, weil dadurch die

Gränzen der Etabli��ements,die �päterausgegeben
wurden, be�timmtworden.

Die Plantage.
Einige Jahre na< der ‘preußi�chenBe�ile

nahme der Stadt ward auch allhier cine An

pflanzungvon Maulbeerbäumen ) zum Behuf des
Seidenbaues beab�ichtigt.Der Magi�trat erhielt

1778 den 16. Februar 3 Loth Maulbeer - Samen,
um �iean die, die daraus Maulbeerb¿ume erzie
hen wollten, zu vertheilen. Hievon wurden in
‘die�emJahr 1257 Pflanzen erzogen, von welchen
aber 1779 nur 961 geblieben waren. Es ivard
1780 neuer Samen ge�âet,und dies 1781 fort:
ge�ezt. Dex Kaufmann Chri�toph Po�elger
hatte von denen, an welche Samen vertheilt wor-

den, �ichdie�eAnpflanzungbe�ondersangelegen

*) Damals waren nur bei der Stadt zwei alte große
Maulbeerbâume (morns alba), einer in dem Garten
auf dem innern St. GeorgendammNr. 13 (4, x111 15,
der andere in dem dem Kaufmann Chri�toph
Po�elger zugehörigenGarten, Königsberger�traße
Nr .38(A. X11. 105), die ber 40 Jahre alt waren, al�o

den falten Winter von 1740 ausgehalten hatten,
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�eynla��en.Da er nun 1781 �conan 500 vier
jährige,an 300 dreijährigeund einigeHundert ein-

jährigeStämme hatte, �ohielt er bei dem Ma?

gi�tratdarum an, ihm ein Stück Land anzuwei-
�en,wo er eine Maulbeerplantage anlegen könnte,
und brachte hiezu einen wü�tenPlaß von 3 Morgen
culm. hinter dem Schloßberge, aufdem �ogenannten

Sande, der zur Kämmerei gehörte,in Vor�chlag.
In die�erZeit berei�eteder <urmärki�chePlan-

{agen- Jn�pektorD eut �<die Provinz, und gab
dem Eifer, womit 2c. Po�elger die Anpflanzung
der Maulbeerbäume— anfänglichin �einemGar-

ten — und den Seidenbau betrieb, da er �honEin

Pfund Seide gewonnen, alles Lob. Er unter�uchte
den Boden des vorge�chlagenenPlates, und fand un-

ter Einem Fuß hohen Sande, der mit einer Narbe

Gras bewach�enwar, eine gute �hwarzgraue,
mit Sand vermi�chteErde, wodurch die�erBoden

zwar niht zur Baum�chuleder Maulbeerbaum-

pflanzen, wohl aber zu einer Plantage, um darin

mehrjährigeStämme, deren Wurzeln guter Erde

bedürfen,zu ver�eßen,geeignet wäre.

Der Magi�txatüberließnun dem 2c. Po�elger,
in Betracht, daß er der er�kegewe�en,der die

Pflanzung der Maulbeerbäume im Großen an un-

�ermOrte betrieben, unentgeldlih und ohne Grund-

zins an die Kämmerei die�enPlak, und trug un-

ter dem W. Oftober auf die Be�tätigungder Erb-

ver�chreibungbei der we�tpreußi�chenKammexan.

30"
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Ehe dio�e-abererfolgte, hatte 2c. P o.�elge.r�i<no<
einen nebenan liegenden Plas ausge�ucht,de��en

Boden-be��erwar. Und weil er jegt die Plantage
größer anlegenwollte, als er AnfangsWillens ges

we�en,indem ‘ex genug Stämme ‘dazu in der

‘Vaum�chule�einesGartèns vorrâthighatte, und

der ausge�uchtePlaz �oweit von ‘der Vor�tadt
entfernt war, ‘daß -nothweidigLeute zur Bes

wachung der Plantage ange�eßtwerden mußten, \o
bat er den Magi�trat, ihm außer den ihm bewils

ligten 3 .Morgen., -die er ohne GrundzinsPbe�izen
�ollte,noh ohugefähreben �oviel,auf einen Grund»

zins von 30 gr. pr. für ‘denMorgen, zu überlaf-
�en.Er wollte hier ‘ein Gebäude errichten, für
welches er Bauvergütigungnach�uchenwollte.

Der ganze hiezu be�timmtePlaß ward hierauf
‘verme��en,und hielt 6 Morgen, 220- Ruthen und

50 Fuß culm. Auch hierüber.trug der Magi�trat
unter dem 30, März 1782 bei der we�tpreußi�chen
Kammer an, und ‘evhielt‘dieBe�tätigungvom Ge-

neral Direfktorio in Berlin unter dem W. Aug.
4783. Doch �ollteder Erbver�chreibungbeige-
fügt werden: „daß dies Land auch be�tändigzur
Maulbeerbaum- Plantage verbleibe,“

Das zu exrbauende Haus, welches an det

Wege nach Groß-Röbernerrichtet werden �ollte,und

de��enBau auf 917 Rthlr. 48 gx. veran�chlagt
war, ward mit die�erSumme auf die Tabelle

der ordinairen Bauvergütigungsgelderge�eßt,
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2c. Po �elgerhatte den- ihm überla��enenPlatz
mit 500 Standbäumen- bepflanzt. Weil er �ie

aber- zur Unterhaltungder Seidenwürmer, von

welchen er- 1782 25 und 1783-8 Loth Seide ge-

“wonnen,alle entlauben mußte, wobei ihr Wuchs
merklich nachblieb, �\obat er. �ich- den- 4. Aug...

417834noch eine Hufevon dem angränzendenwü�ten

Kämmerei-Lande gegen einen Grundzins von 30 gr.

preuß.für den Morgen vom Magi�trataus, damit.

er �eineAnpflanzungbis zu- 1900 Stämmen ver-

größernund die eine-Hälftehievon Ein Fahr rn-

hen la��enkönnte,und nur: die andere entlauben

dürfte; das übrigeLand�ollteal Ackerland für

den da�elb�anzu�eßendenCultivateur und zur An-

pflanzungfremder wilder Holzarten be�timmt�eyn.

Der Magi�kratunter�tüßtedies Ge�uch bei.

der we�tpreußi�chenKammer,weil ihm 2c. P-o felg er

als ein Mann bekannt. war, dex die: Gärtnevei

mehr aus Neigung, als bloß:zum. Nugten-viele

Xahre her getrieben; der- al�ovorzüglichge�chickt.

wáre, die Maulbeerbaum-Cultur- und dew Seiden--

bau in hie�igerGegend in Aufnahmezu. bringen.

Die we�kpreußi�cheKammer“genehmigte es, und

es ward den 12. Jun. 4785 die Erbver�chreibung

darüber ausgefertiget, die den. 6. Oktober de��elben.

Fahres vom General - Direktorio- in Berlin be�tä:

tiget ward. In die�erwar die Clau�eleinge�eßt:

„wenn der Be�iger die�er30 Morgen oder dit

Nachfolger im Ve�ißedie-Maulbeerbaum-Plantage
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eingehenla��enund die�esLand auf eine andre Art

nugen wollten, ex oder �iealsdann den Erbzinsda- -

für nach denjenigen Sâgßen, nach welchen zu der

“Zeitdas Land in der Gegend des âaußer�tenAn-

gers ausgethan werden würde, bezahlen müßten.“

In der hier angelegten Plantage waren in dem -

falten Winter 1784 auf 1785 viele von den ge-

pflanztenBäumen ausgegangen.2c. -Po�elger

bat �i<hal�o,um neue E. 1786 wieder

12 Loth Samen von der we�tpreußi�chenKammer

aus, die er auch den 25. April erhielt.
Die we�kpreuß.Kammer ließ \i<h damals auf

Befehl des Hofes die Anpflanzung der Maulbeer-

_bâume zum Behuf des Seidenbaues in der Pro-

vinz - �chrangelegen �eyn.Jährlich mußtenDa?

bellen über.die vorhandenen Bäume nach ihrem

Alter, und wie viel Seide gewonnen worden, ein-

ge�chicktwerden, Es war eine Prâmieauf jedes

Pfund gewonnene Seide ge�eßt,die von 6 Ggr.

bis auf 18 Ggr. erhöhtward. Die Seidenbau-

_In�pektorenaus Berlin berei�etendie Provinz, ga-

ben Anwei�ungzur Anpflanzung der Maulbeer-

báume, und die we�kpreuß.Kammer bot unentgeld-

lih Samen an Liebhaber zu vertheilenaus, und
“

munterte zur Pflanzung auf. Aber die kalten Win-

ter die�erJahre vereitelten alle die�eBemühunget.

In Elbing hatten alle, welche kleine Pflanzungen
“ von Maulbeerbäumen angelegt , die�elbenaufgegt/

ben., weil ihnen die Stämme größtentheilsausge-
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gangen tvaren; die, welche ihnen no< geblieben,
hatten �iedem 2c. Po�elger überla��en.Die�er

ermüdetenicht, immer von neuem anzupflanzen,
obgleicher alle Jahre einen großenAbgang erlitt.

"4788 �tarbex. Damals. waren in der Plantage
nur 300 Standbäume..

Seine Wittwe �eßteatfänglich,die Anpflan-

zung und den Seidenbau fort. 1789 wurden wies

der 16 Loth Seide gewonnen, da- in einigen Jahs-
xen wenig gewonnen war. Um das übrige zur

Plantage gehörigeLand, welches:nicht mit Maule
beerbâumenbe�eßtwar, zu benußen, wurden äuf

dem�elbenWeymuthsfkiefern Œinus strobus)- und

Lärchenbâume(Pinus. larix) gepflanzt. Aber die�e

Pflanzung konnte nur mit Mühefortge�eßtwerden,

weil die auffommenden Kiefern anfänglichdiebi�cher

Wei�egekdp\t wurden, da �olche-Rei�er-vor den

Thüren der Bier�chänkeaufge�te>twerden.

Die we�tpreuß.Kammer ließ nicht nah, auf

alle Art die Maulbeerbaum- Cultur zu befördern.

791 den 2. März erhielt der Magi�tratdie�es

Re�cript: „Es �tehetan �ichfe�t,und hat. �ichdurch

die von Zeit zu Zeit erfolgten Berei�ungender

Seidenbau- Jn�pektorennoh mehr be�tätigt, daß

das- hie�igeKlima zu Anziehung. der Maulbeer-

bâume keinesweges inconvenable �ey;“) vielmehr

*) Hievon �ind- auch die beiden alten Bâume, deren

oben S. 466 A. erwähntworden, ein Beweis, da �te

im. vollen Wachsthum- auh hernah noh viele.
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es nur: auf die Ablegung eingewurzelter Vorur-

theile, mäßigenFleiß und Acht�amkeitauf die �o

allgemein:dazu ertheilten Vor�chriftenankommt,
um in die�erCultuv: etwas Nüßblichesund dem

wahren Be�tendes Landes Angeme��eneslei�tenzu

Fônnen,und da Wir Allerhöc<h��elb,wie aus dem

Patent vom 3. Mai 1788 genug�amhervorgeht,
auf die�e Cultur Unfer ganz be�onderesAugen-
merk zu richten, auch. der�elbenalle nur mögliche
Hülfeund Aufmunterung angedeihen zu la��engte:
meint �ind,�oerinnern Wir Euchhiedur< ganz

ausdrücklih,Eurer Pflicht in dem Fall: eingedenk
zu �eyn, und nicht nur- die in Eurem Bezirk be-

findlichen Cultivateurs zur: Fort�ezung,und Ers

weiterung ihrer Plantagen unter: dienlichen Anweic

�ungen:dazu be�tenszu: animiren, �ondernEuch
auch dahin: zu beeifern, daz Mehrere:ihrem Bei

Fpiel-folgen... Be�onders.i�tes. Un�erWille, daß
bei den Städten: für Rechnung der Kämmereien,
wenn gleich:nicht.ganze Plantagen,. �odoh wenig:

Jahre �i<erhalten haben. Auch in der Plantage
�tehenno< Ein �{warzer und Drei weiße Maul-

beerbâume, die der �tärk�tenWinterkälte getropt,
Sie mü��enaber er�t.ein gewi��esAlter erreichen,
um auszudauern,. und: daher kann nux eine lange
fortge�eßtePflanzung. hierin etwas. zu Stande brin-

gen: Daß in der: von 2c. P.ofelger angelegten
Plantage �owenige Bâume ausgedauert, hieran
mag auch.dex �chlechte:Boden Schuld gewe�en�eyn.
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ens orbentlihe Saatbeete und Baum�chulenvon

|

Maulbeerbäumen angelegt werden follen, als wel:

ches, da der Samen unentgeldlichhergegebenwird,

beinahe gar keineKo�tenund ‘nur einige Ruthen -

Land, die doh wohl beiden mehre�tenKämmereien

vorhanden �ind,erfordert, in der Folge aber den

Kämmereien einen gewi��enZuwachs in ihren Re:

venüen gewährenkann,“ Die�emzufolge ward

auch ein Plas im Kämmerei-Eichwalde dazu be-

�timmt,auf wel<hem aber nur Ein Loth Samen

ausgefäetward.

tach der 1797 einge�chicktenTabelle waren 930

Loth Seide in Elbing gewonnen worden.
;

Weil die Maulbeerbaum-Cultur aber �o�chlech-

ten Erfolg in der Provinz hatte, �ore�cribirteend:

lih 1799 den 14. Sept. die we�tpreuß.Regierung,

daß �ieganz aufgegeben �ey,und daher für die

Folge weder Prämien,noch �on�tigeBegün�tigungen

bewilligt werden könnten; es bedürfeal�oder Ein-

fendung der Maulbeerbaum- Tabellen nicht weiter.

Die Sache ruhte jezt. *) Die Wittwe Pof�elger

*) 1828 nahm der hiefige Gewerbverein die Angele-

genheit, der Seidenzucht wieder auf. Er hielt bei

dem Magi�trat den 26. Augu�tan, ihm den_Käm-

mereiplas (A. XVIL 444 auf der Speicherin�elhin-

ter dem Wallfi�ch�peicher,dem Grubenhagen gegen

über, wo der Maf�tenkrahnge�tanden,der 1810 abs

gebrochen, (Be�chreib.von Elbing 2. B. S.. 499
von 51 (JR. und 79 []1F. Grôße, zur Anlage eis
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ru nicht mehr neue Stámme an, und von

den Standbâumengingen in dem kalten Frühjahr

4800 die mei�tenaus. Sie pflanztedaher an -ih-

rer Stelle Ob�tbäume.
:

1805 den 25. Mârz verlangte die we�tpreuß.
Kammer Bericht, inwieweit die Bedingungen des

- Erbpachtscontrafts über die. zur Maulbeerbaum-

Plantage ausgegebenen Ländereien noch erfüllt wür-

den. Und da der Magi�tratunter- dem 1. Jun.

berichtete, daß �iejeßt als Aker: und Gartenland

benußt würden, �ove�cribirte�ieunter dem 14
Jun.: daß, weil der Hauptzwe>- der Behufs der

Maulbeerbaum- Plantage in Erbpacht überla��enen
Ländereienverfehlt wäre, nunmehr nah dem, was

provi�ori�chauf die�enFall be�timmtworden, das

Weitere veranla��et,und der von die�enGrund-

�tückenzu entrichtende Canon in der in der Erb-

pachtsvrer�chreibungbe�timmtenArt regulirt würde,

Hier erbot �ichnun die Witiwe Po�elger zu
“

demerhöhten Canon von 60 gr. pr. fürden Mor-

ner Maulbeerbaum- Pflanzung zu überla��en.Die

Stadtverordneten überließen die�enPlaß dem Ver-

ein 1828 den 3. Oktober unentgeldlih, doch mit

der Bedingung? „daß er ina< vorhergegangener

Einjähriger Kündigung der Koinmune ohne Ent-

�chädigungwieder zurückgegebenwerde.“ Es �ind

darauf bereits 130 junge Maulbeerbaumegepflanzt;

auch i� vom Verein an Gutsbe�izerund Schullch-
rer Samen zur Anpflanzung vertheilt worden.
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gen. - Das General - Direktorium iu Berlin nahm
dies Anerbietenan, und be�tätigtees unter dem 4.

dovember,und es ward eine neue Erbver�chrei-

bung-ausgefertigt,nah welcher der für das ganze

zur Plantage gehörigeLandzu entrichtendeCanon

auf 24 Rthlr. 44 gr. ge�eßtward.

Der jebigeBe�ißerder Plantagei�t�eit1807

der. Buchhändlerund BuchdruckerFriedri
Draugott Hartmann.

Fricke’ s Ziegelei.
Schon 1792 im December hatte der Mauer

mei�terJoh. Chri�tian Fricke dem Polizei-
magi�trarvorge�tellt,daß bei dem Mangel an al-

ten Ziegeln, da die hie�igeKämmerei-Ziegeleibei

weitem nicht im Stande wäre, �oviele Ziegel zu

brennen, als ‘manhier zu den vielen Bauten nöthig

habe, der Preis der Ziegel ganz enorm in die

Höhegegangen �ey, wodurch die Bauten gußer-

ordentlich er�chwertund vertheuert würden;daß

er �ihdeshalb Mühegegeben habe, einen Ort bei

der Stadt ausfindig zu machen, wo ebenfallsZie-

gel gebranntwerden könnten; daf er einen �olchen

Plas am Kraphols- Graben im �ogenanntenUe-

berlauf im krummen Ort gegen dem 5. Loo�eent-

deckt habe, wo eine zur Ziegelbrennereiaußeror-

dentlich gute Erde vorhanden �ey, und daß er

endlichdie�ender Stadtkämmerei zugehörigenPlas

gegen einen billigen Grundzins auf Erbpacht zu

‘exhaltenwün�che,um da�elb�teine Ziegelbrennevei
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anzulegen. Er ward hierauf gar nicht be�chiedert,

weil der Magi�kratdie�eneue Anlage dex �chonvors

handenenKämmerei-Ziegeleifür nachtheilighielt.
1796 den 13. April. erneuerte er daher �ein

Ge�uch,und um der Kämmerei- Ziegele?uicht nach-

theilig zu werden, wiewohk�ie�owenig îm Stande

�ey,den Bedarf an Ziegeln. für die hie�igenBau:

ten zu liefern, daß bei weitem die mehre�tender:

�elbenauswärtig aus andern Oexternver�chrieben
werden müßten,machte er �chanhei�chig,in der

neuen Ziegelei bloß Dachpfannen, Biber�chwänze,
Fir�tpfannen,Gewölhe�kteine.und. �olchekrumure

Ziegel, welche dîe Branntweinbrenner bei ihren

Grapen brauchen, die alle uicht în der Kämmerei:

Ziegelei.verfertigt werden, brennen zu. la��en,und

uur dann: ordînaîre Ziegel ¿u verfertigen, wenn

die Kämmereî?- Ziegelei derer nicht în hinlänglicher
Anzahl verfertigen könnte. Und damit die Kämme-

rei bei der Vererbpachtung des vorge�chlagenen
Grund�tückskeinen Schaden leide, �oerbot ex �ich,
einen �o:hohen Canon zu geben, als die jetzigeNuz-
zung de��elbennach einex 6jâhrigenFraktion ge

tragen. |

|

_ Hierauf erbielt er unter dem 13, April zur

Re�olution,daß diefem Ge�uchaus folgendenGrürn-

den: ni<t gewillfahrt werden kônne; -

„4. Es werden nur �olcheGrund�tückeîn Erb-

pacht gegeben „ welche entweder viel Unterhaltung
ko�ten,oder mit vielen Ko�tenex urbar gemacht
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werden mü��en.Beides ift bei dem hier în Erbe

pacht auszugebendenLande nicht der Fall,“

„2 Dhgleichnicht zu läugnen,daß die hie�ige
Kämmerei- Ziegeleinicht im Stande- i�t,den gans

zen Bedarfder zu den hie�igenBauten erfordere

lichènZiegel zu liefern, und daher noch immer eine

Theuerxungîn den Ziegelnvorhanden, �okann der

Kämmereì doch nicht zugemuthetwerden, dem bau-

fu�kigenPublikum zu gut, und um ihm wohlfeile
Ziegel zu ver�chaffen,eines ihrer be�tenPertinentien
gegen einen mäßigenErbzins aufzuopfern.“

3, Der Plas i�tèn einem Wie�engrundegez

legen, Und die Lehmadern kdöntten-folglich weder

tief, noh breit gehen. Der Vorrath von Lehm

muß al�obald er�<hdpftwerden, Wenn die�er

nun ausge�tochenund der Plas in einen Deichvers

wandelt worden, �o�tehtzu befürchten,daß der

Erbpâächter,weil das Land gar nicht mehr zu

nußen, den Canon verweigern und die Kämmere

über furz oder lang die ganze Nußung des Uebers

laufs werde entbehren mü��en.“

„Es kann al�odie Anlage einer Ziegelbrennes
rei hier niht Statt haben. Dagegen hat �ichder

Mauermei�terFricke einea andern bisher noc<
ungenusßten,der Kämmerei gehörigen,lehmhaltigen
Plaß auf der Höheauszu�uchen,da denn der Mas

gi�trat�ehrgern die Hand bieten wird, eine fürdas

Publifum �onüblicheAnlage, jedochohne Nachtheil
dex Kämmerei, auf alle Wei�ezu befördern.“
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ErbrachtenunSk419.Mai 4796 einenwü�tett-

Plas. auf- den Sandbergenzwi�chender er�ten

Báâkund der Hoppenbäkgelegen, angränzendan

die Maulbeerbaum- Plantage, demDien�tlandedes
Oberwartsdes Eichwaldesund dem Rodlande

der Of. Georgenbrüder�chaftin Vor�chlag. Ex

hatte zwar anfänglichgeglaubt,daß der Pla wei:

ter hinauf auf den Bergen hinter der er�tenBâäk

und vorläng�tder Gränzedes Kämmerei - Eichwal-

“des �ichzu die�erAnlage be��ereigene; aber Ver-

�uchemit dem Erdbohrerhatten ihn belehrt,daß
der hier vorgefundeneLehm niht von der Güte

wáâre, als der, welcher zwi�chenden beiden ge-

naunten Bâäkengefundenwird.

: Es ward hierauf dex vorge�chlagenePlaß von

dem «Stadtbaumei�terFriderici verme��en,und

er hielt71 Morgen 150 [J]Ruthen culm. Der

Mauermei�terFricke erbot �ich,für den Mor-

gen 30 gr. pr. Canon zubezahlen, Die we�kpreuß.

Kammer fand zwar die�eOfferte annehmlich,doch

unter der Bedingung, daß Erbpächternoch zur

Bezahlung eines be�ondernjährlichenZin�esan

die Kämmerei für das Exercitium der Ziegelbren-
nerei verbindlich gemacht werde, verlangte aber

den 5. Jul. 1796, ehe dies Stück Land auf Erb-

pacht ausgethan würde, vom Magi�tratBericht,

ob es wirklich von �o�chlechterBe�chaffenheitwäre,

wie der Mauermei�terFricke vorge�tellt,daß es

von den Vor�tädterngar niht zur Viehweide be-
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nust werden könne, und daher die erbliche Aus-
thuung de��elbenfür�iecine gleichgültigeSache �ey.

Der Magi�tratE hierauf den 10. Au-

gu�t1796:

„Wir könnendem Etitiientdes Mauermei-
�tersFricke in �einemVor�tellenvom 19. Mai

1796, als wenn das verlangte Terrain den Vor-

�tädternzur Viehweide nichts nuten könne,nicht
bei�timmen,da das übrige hier befindlicheLand,
welches ihnen zur Viehweide übrig bleibt, von

eben �olcher,wo ni<t no< �{le<htererBe�chaffen-
heit i�t,als das auf Erbpacht auszuthuende; die

Vor�tädterhaben jedoch nicht nur nicht das aller-

gering�teRecht, �ichdie Viehweide auf den Sand-

bergen ‘anzumaßen, �ondernes i� vielmehr ein

�hädliherMißbrauch, daß ihnen hierin bisher
nachge�eheni�t.„Der Zwe> ihrer An�ezungi�
nâmlich,daß �ieihren Unterhalt dur< Handarbeit
in der Stadt erwerben, und daß dadurch dem un-

gebührlichenSteigen des Tagelohns vorgebeugt
werde. Statt de��en�chaffen�ie�ichnun jährlich
mehr Vieh an Pferden und Kühen an; mit den

er�terntreiben �ieden Holzdieb�tahl,welchen �ie

�olange nur mit Hand�chlittenexercirt hatten,
ins Große, und hievon, �owie von der Viehzucht,
leben �ie,und von zehn unter ihnen kommt kaum

einer zur Handarbeit nach der Stadt.

¿Von dem Um�tande,daß den Vor�kädternein

Stück Land, welches �iebisher beweidet haben,
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entzogen wird, Tann auf keine Art ein Grund her-

genommenwerden, �olchesdem Mauermei�ter

Frie nicht zur Ziegelbrennereizu überla��en,da

die�esganze Terrain von einigen Hufen ja eîgent-

lich �eitmehrern Jahren zur Be�amungmit Fiche

“ten be�timmtworden , worin auch gewiß �chon

mehrere Fort�chrittegemacht �eynwütden, wenn

nicht die Furcht vor den Diebereienund Be�chä-

digungen dex zungen ‘Anpflanzungdurch die Bor-

'�tädterden Magi�tratabgehaltenhätte,die�es�on�t

�ehrnüßlicheProjekt zu reali�iren.“
:

 „Pebrigens erbietet �ichder Mauermei�terFricke

für das Exercitium der Ziegelbrennerei zur Käme

merci jährlicheinen Zins von 8 Rthlr. zu zahlen.“

Auf die�enBericht des Magi�tratsgenehmigte

nun die we�tpreuß.Kammer nah erhaltenem Dis

reftorialre�criptd. d. Berlin den 7. Sept. 1797,

daß dem Mauermei�terFri ei die�e71 Morgen

450 []Ruthen gegen einen jährlichenCanon von

93 Rthlr. 75 gr. pr. vom Lande und gegen 8 Rthlr,

von der Ziegelbrennereiin Erbpacht Überla��en

würden.

Fn der den 19, Januar 1797 ausgefertigten

Erbver�chreibungward die oben angeführteClaus

fel, die 2c. Fricke �ich�elb�tgemacht, ge�ebt:

„Da die Kämmerei bereits eine Ziegelbrennerei be-

�igt,�odarf Acquirentin der zu etablirenden, damit

durch die�eAnlage dem Zeitpächterder alten Zie

gelbxenuereikein Nachtheil, ent�tehe,dex Regel nach
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nichts als Dachpfannen,Biber�<hwänze,Fir�tpfans

nen, Gewölbe�teineund folchekrumme Ziegel, welche

die Brenner bei den Branutwein-Grapenbraus-

chen, brennen la��en,und ob ihm zwar auch erlaubt

wird, zu aller Zeit ordinaire Ziegel in Vorrath

machen zu la��en,�okann er �olchedoh nur alss

dann verkaufen, wenn die Kämmerei-Ziegeleikeine

mehr oder nicht in hinlänglicherAnzahl zu liefern
im Stande �eynmöchte.“

Es ward auch dem Erbcontrakt nochbeigefügt:

„da auh von die�emLande bisher kein Schar-
werk, Vor�pannoder andexeDien�tpflicht,�iehabe
Namen, wie �iewolle, gelei�tetworden, \o bleibt

Acquirentau< für die Zukunft davon frei,“

Bei der Anlage der Ziegeleiward zuer�tdar-

auf gedacht, wie das zur Ziegelfabrik und für
die Bewohner nôthigeWa��eran Ort und Stelle

zu be�chaffen�ey. Es wurden daher außer den

Canâlen 3 Zeiche angelegt, der größtevon ungefähr
Einem Morgen. Die�erward in den er�tenFahren
mit Fi�ch�aamenbe�eßt,der auh �ehrgut fortge-

gangen. Hierauf ward die Anlage der Wohnge-
bäude, Scheunen und Brennôfen gemacht, Bei

dem' Abräumen und Ebenen des Bodens wurden

viele Urnen altpreußi�cherBegräbni��e,von rothem
oder �{<warzemDhon, gefunden. Sie waren

mit Feld�teinenbede>t, und �omürbe, daß �ie

bei dem Herausnehmenunter den Händen zerfie-
len. Jn den mei�tenwaren nur Knochen und

31
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A�che,doch in eincr ward auch ein Sporn gefun-

_dèn,woraus zu �chließen,daß hier nur ein Be-

__gräbnißplaßgemeiner Leute gewe�en.Der Grah-

_húgelwaren �oviele, daß von den Steinen, wo:

mit die Urnen bedeckt waren, 4 Achtel gewonnen

wurden. Sie wurden zu den Fundamenten der

Gebgude, die hier errichtet wurden, verwandt,

Schon vor dem Anbau die�exGegend hat oft

der Wind die Grabhügelvon dem Sande, womit

�iebe�chüttetwaren, entblößt;die Steine, die �ie

bedeckt, �indalsdanu nah der Stadt gebracht,
und die Urnen zerfallen: Daher �eit‘den ‘âlte�ten

Zeiten Scherben von Urnen hier gefundenworden.

În einer Tiefe von ungefähr4 Fuß fand �ich

unter dem Sande fkalkartigerLehm, der �ich4 Fuß

tief er�tre>te,und hier er�tfing �ichder brauch-

bare Ziegellehman, der bis auf 15Fußtief aus-

gegraben wurde. ‘

Da das Land �chruneben war, �owurden
-

die niedrigen Stellen mit Sand angefülltund ge-

ebnet, und etwa £ Fuß hoch mit dem ausgegra-
benen falkigten Lehm be�chüttetund die�ergedüngt.
Da die�eDüngung in den folgenden Jahren im-

mer fortge�eßtwurde, �oi�jezt der größteZheil

des- Landes in gute Fruchtbarkeit ver�eßt.

Es ward auch ein Ob�tgartenvon 3 Morgen

gepflanzt, wozu die Stämme größtentheilsin eine
hier angelegten Baum�chuleerzogen waren.

An der Grube, an welcher vorher Lehmge
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graben worden, wurden na<h Süden Wein�töcke

ge�eßt,die einen guten Fortgang gehabt und beis

nahe alle Jahr reife Drauben getragen haben,
-

Die Ziegelei ward: gleich in den er�tenJahren
in völligenGang gebracht, Es wurden darin

auch Ge�imsziegelund gothi�hgekehlteverfertigt,
„von welchen viele Tau�endzum Umbau des marien-

burg�chenSchlo��esgebraucht wurden.

1805 entde>te der Mauermei�terFricke auf
die�emîn Erbpacht genommenen Lande einen Lehm,
der aber etwas tief lag, und der zu ge�chrieten
und gla�urtenStück- und Kachelöfenund dergleis

chen Ge�chirr�ehrbrauchbar war. Er legte da-

her hie�elb�teine Fabrik von die�enFabrikaten an,

die, weil �ievon vorzüglicherGüte geliefert wur-

den, bald- einen guten Ab�atzfanden,
Die Ziegeleii�tnoh in Arbeit, Der jebvige

Be�ißerder�elbeni�tder Kaufmann und Stadt-

rath Augu�tSilber,

Schesmer’s Hof.
1799 den 27, Mârz hielten der- hie�igeScharf-

rihter Martin Sigismund Schesmer und

der Perrúkiex Wilhelm HaberbeŒ bei dem

Polizeimagi�tratan, ihnen am Schloßberge“)eine

*) Nur der an Sche smerx shof angränzendeTheil des

Fußes des Schloßbergesgehörtjcßt zu die�cmEtabli�-

ement, der Schloßberg�elb�taber, der an 50 Fuß hoch
i�t,und von wel<hemmaneinë �chöneAus�ichthat, zu

Pangrit?s Colonie, Das er aufge�chüttetworden

31*
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‘HâlbeHufe von dem wü�tenLande da�elb�tin Evb-
‘pachtzu überla��en,um hier ‘einen Weinberg an-

zulegen. Sie führten in ihrem Vor�tellenan, daß
�iein Erfahrung gebracht, daß die Weinberge bei

“Graudenz,die von dem da�igenFlei�chermei�ter
Oelert angelegt worden, den be�tenFortgang
Hâtten, und von Sr. Maje�tätdem Königebe-

gün�tigtwürden. :

Dem Stadtbaumei�terFriderici ward hier-
auf der Auftrag, das verlangte Terrain zu über-

' me��en;es hielt 23 Morgen 265 [JRuthen culm.
Das General - Direktorium in Berlin geneh:

“

migte zwar den 3. Januar 1800 die Austhuung
die�esPlazes auf. Erbpacht, doch unter der Be-
dingung, daß er vorher icitirt würde. Bei dex

zeigt �cineganze An�icht.Ob aber, wie die Sagen �ind,
hier zu des Ordens Leiten cin Schloßoder cin Zollhaus,
da er an der Land�traßeliegt, ge�tanden,i�t zweifelhaft,
Die alten preußi�chenScribenten, die o viele Schld�-
�ernennen, welche der Orden im Lande hatte, ge-
denken “die�esSchlo��esniht. Jude��eni�t:cineUm-
wallung, die der Gipfel des Berges chemals gehabt,
no deutli zu kennen. Er fann al�owohlcine kleine
heidni�cheBurg gewe�en�eyn.Mauertrummer werden
hier unter der Erde häufig gefunden, und vor we-

nigen Jahren �indmehrere rautenförmige9 Zoll
longe und 6 ZoU breite weiße und {warze Thon-
flie�envon der Art, womit die Alten die Fußböden
in den Gebäuden auszutäfeln pflegten, ausgegraben
worden , die no< aufbewahrt werden, woraus �ich
�chließenläßt, daß �päterhier ein Gebäude ge-
Fanden,
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den 2. April 1800 ‘ange�eßtenLicitation erhielt:
ihn der Scharfrichter Sch esmer, als Mei�kbie-
tender, für einen jährlichenCanon von 2 Rthlr.
24 gr. für den Morgen culm. in Erbpacht.

Da ihm die Bearbeitung des Landes, welches"
er aber jet nichtals Weinberg, �ondernals Acker-

land benußzenwollte, viele Ko�kenmachte,‘�obat

er, das Pachtquantum er�tvon 1801 Trinitatis

ab entrichten zu dürfen. Jn der den 28. Mai
1801 ausgefertigten und d. d, Berlin den 28. Sept.
1801 be�tätigtenErbver�chreibungward ihm dies

auch bewilligt, na< welcher der ganze für die�es
in Erbpacht genommeneLand zu entrichtendeCa-

non auf 53 Rthlr. 60 gr. 75 pf. ge�estwar. Er

bauete hierauf auf dem�elbenein Wohngebäude“
mit Stallung und Scheune.

Er be�itnoch dies Etabli��ement.Sein Vater,
der Scharfrichter Martin ScheS mer, hatte die

Scharfrichterei, wit welcher die Abdeekerei ver-

bunden i�,im ganzen elbinger Krei�e,wozu auch
das Amt Dolkemit gehört, 1787 den 12. Februar

gegen einen jährlich an die Éönigl.Ka��ezu zah-
lenden Canon von 154 Rthlk., der aber erhöht
werden konnte, überkommen,welcheerblicheLehns-
verleihung von. dem For�t-Departement des Ge-

neral - Ober - Finanz - Krieges- und Domainen : De-

partements zu Berlin. 1797 den 13. Jun. be�tätigt
worden. Er überließ-hieranf die Scharfrichterei.
�einemSohn, dem Martin Sigi8mund, und
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die�emward der Lehnbrief über die�elbeunter den;

�elbenBedingungen,“) wie �cinVater folche be-

�e��en,1804 den 25. Januar von dem For�t- De-

partement des gedachten General :Ober - Finanz -

Krieges - und Domainen - Departements gegen Er-

legung der Stempel - Chargen - und Kanzellei-Ge-
bührenvon 81 Rthlr. 80 gr. 12 pf., die bei jeder
Dhrones-Veränderung,oder wenn die Scharfrich-
terei an einen andern überla��enwird, erneuert

werden mü��en,auf Pergament ausgefertigt.
Das gefallene Vieh ward damals auf den

Sandbergen hinter der neuen Schule, wo jet die

Richt�tättei�, abgcde>t und ver�charrt,welcher
Plas hiezu be�timmtward, da der Galgen, an

welchem es vorher abgedeckt und vergraben wurde,
der am Anfange der königsbergerChau��eeex-

bauet war, bei der Anlage die�erLand�traßeab-

gebrochen ward, wie oben S. 116, vergl. mit
S. 175 der er�tenAbtheil. des dritten Bandes
der Be�chreib.von Elbing, angeführt i�. Seit
1809 benußt aber 2c. Sches8 mer die�enihm an-

gewie�enenPlas hiezu nicht, �ondernläßt das im

®) Zu �einenVerpflichtungengehört auch die�e: die
im Krei�eangelegten Wolfsgruben mit Luder un-

eitgeldlih zu ver�orgen,wogegen der Abdeer, der
das Luder bringt, die Erlaubniß hat, aus dem Dorfs-
walde �o viel Le�eholzund Spro> mitzunehmen,
als er auf �einemKarren laden kann.
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Krei�egefallene Vich auf �cinemEtabli��ementabe

deckenund auf dem hier unbrauchbaren Lande ver-

�charren.
:

Weik er dur< die Abdeckerei viele rohe Leder“

erhielt, �oließer �ieauchzugleich.verarbeiten, und legte

1810 hier eineLederfabrik an, wozu ihm vom Ge-

neraldirektorio in Berlin die Conce��ionertheilt

wurde. Er �ellte aber 1819- die�eFabrik wieder

ein, weil. nach eingeführterGewerbe�reiheitdie

Leder’ jet wohlfeilex verarbeitet wurden, und ex

�ieroh vortheilhafter verkaufen konnte.

Es �indhier“auch bei der Beackerung Urnen von

heidni�chenBegräbni��engefunden worden, aber

auchan der Stelle, wo“ jebt die Kathe errichtet

i�,mehrere Todtenköpfeund Knochen, die vielleicht

auch aus heidni�chenZeitenherrührenkönnen,da die

alten Preußennicht alle ihre Dodten verbrannten.

Oehmke Hof.
/

Der ZTöpfermei�terJo�eph Spremng el wollte

auf den Sandbergen zwi�chendem. Exrbpachtélande

des Mauermei�tersFricke und der Schonung
des - Kämmerei- Eihwaldes eine Dhonart entdeckt

haben, die zur Verfertigung: von Fayence- Ge�chir-

ren �ehrbrauchbar wäre. Er erbar �ich.daher

den W.. Aug. 1799 dew hier gelegenen Plas zur

Anlage éiner Fayence - Fabrik auf Erbpacht. Der

Stadtbaumei�terFriderici ward hierauf beauf-

tragt, zu: unter�uchen,ob ex: nicht vielleicht ein

Schonort des Eichwaldes �ey. Er �and,daß er

__
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nur nebenhn gelegen, und al�ounbe�chadetde��el-

ben eine Fayence-Fabrik hier- angelegt werden

éônne, wenn dem Acquirenten nur zur Pflicht ge-

machtwürde, vorläng�tder Schonung eine �ichere

Gránzezu unterhalten. Nachder Ausme��unghielt

die�erPlaß14 Morgen2515 C]Ruthen culm.

In der Verhandlungvom 26. Sept. 1799. er-

klärte�ihierauf der Töpfermei�terSprengel,

daß er an derjenigen Seite, wo dies Land an. die

Schonung des Eichwaldes angrânzt,nicht nur ei-

nen �ichernZaun �ezen,�ondern�olchenauch auf

�eineKo�tenunterhalten:und einen jährlichenCa-

non von 30 gr. für den Morgen an die Kämme-

reika��ezahlen wolle; doch bat er, daßdie�ernicht

eher, als na< Verlauf eines Jahres von ihm ges

fordert würde,weil er mit Reali�irungdie�erFa-

brik niht �oge�<hwindevorgehenund vor die-

�erZeit �ich\{<werli<hwohl einigenME
davon

ver�prechenkönne.

Das Genexal- Direktorium in Berlin ‘re�i
birte hierauf unter dem 21. Nov. 1799: „Wir

�ind'nicht abgeneigt, Un�exeGenehmigung dazu zu

geben, daß für diesmal ohne ôffentlicheLicitation

dem Töpfermei�terSprengel die�erPlaß von

44 Morgen 251* []Ruthen culm. unter der Voraus-

�e6ung,daß er die intendirteAnlegung einer Fayence-
“

Fabrik reali�ire, in Erbpacht überla��enwerden

Eônne; der von ihm offerirte Canon von 30 gr.

für den Morgen culm. i� aber zu geringe, und
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muß er �icdazu ver�kechen,�oviel an Canon

„„¡-\Urden Morgen magdeh.““““zu entrichten.“ Hie-
zu ver�tander �ich.unter_dem 13. Januar 1800,
und die Erbver�chreibung,d. à, Berlin den 10.

Sept. 41800 be�tätigt,ward den obigen Ver-

“handlungengemäßabgefaßt, in welcher der ganze

jährlih zu entrichtende Canon auf 10 Rthlr.
822 gr. ge�eßtwar.

Er reali�irte aber gar nicht die vorgegebene
‘Anlageeiner Fayence- Fabrik auf die�emin Erb-

pacht erhaltenen Lande, �ondernzeigte vielmehr
1801 den 15, Mai demPolizeimagi�iratan, daß

er, da er hier zu wenig guten Thon zu Fayence-

Waaren gefunden, und die Ko�teneiner hier an-

zulegenden Fabrik zu groß wären, dics Projekt
ganz aufgegeben,dagegen aber in �einemauf dem

innern Vorberge, (jezt wü�teBau�telleA. IV. 725

gelegenenWohnhau�ebereits die nôthigenEinrich-

tungen zur Fabrik gemacht habe, und �iehier mit

ungleich leichterm Betrieb, als dort zur Stelle,

reali�irenkônne. Er hâtte daher unter verho��tex

Con�ensdes Polizeimagi�tratsdas hiezu in Erbe
.

pact’ erhaltene Stück Land an den hie�igenKauf-

mann Johann Friedrich Oehmfke, um es

auf eine beliebige, jedoch der Stadt un�chädliche

Art, zu nuten, unter den in der Erbver�chreibung

enthaltenenBedingungenfür 500 Rithlr. verkauft,und

wolle das Kaufgeldzur weitern Fn�tand�ezung�einer
in �einemHau�eangelegtenFabrik verwenden.
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Da er nachwies, daß er bereits An�taltenge-

macht, die auf jenem Lande anzulegende Fayence-

Fabrik in �einem�tâdt�chenGrund�tückauf dem

_inuern Vorberge zu bewerk�elligen,fo genehmigte
der Magi�tratden 1. Aug. 1801 die�enVerkauf.

Der zu entrichtende Canon ward jebt auf 14 Rthlx,

47 gr-9 pf. ge�eßst,weil 14 Morgen 2513.[_ ]Ruthen

culm.. 1 Hufe 2 Morgen 285 [FRuthen magdeb,

betragen # mithin im der Erbver�chreibung25 gr.

zu wenig angenommen waren... Der neue Be�ißer

bauete hier ein: Wohn - und Wirth�chaftsgebäude,
welche Anlage jet ODehmfke-Hof heißt. 1817

verkaufte: 2c. Dehmke das ganze Etabli��ement

an die Ackerwirthe“ Ch.ri�tian Lange und

Chri�toph Jordan: für 1000 Rthlr.

PYangris's Colonie.

1799 den 28. Aug. trug der hier ange�e��ene
Gärtner Joh. Oheim, der aus Baireuth gebür-

tig. war, bei dem Magi�tratdarauf an, ihm den

wü�tenKämmereiplaßz:von 12 Hufe, am Schloß-

Verge gelegen „ der Ellernbruc<h genannt,gegen

einen Canon von 30 gr. pr. fürden Mokgen culm.

auf Erbpacht zu überla��en,um auf dem�elbeneine

große Baum�chuleanzulegen. Der Magi�tratbe-

richtete hierüber an die. we�tpreuß.-Kammer, und

unter�füßte�ein:Ge�uch.Die�ere�cribirteden 27.

December „. daß von jet ab, hôhernVor�chriften

¿u Folge, kein Kämmereï-Pertinenz ohne Licitation

in Erbpacht au8gethan werden �ollte.2c. Dheim,
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dem dies bekannt gemacht wurde, bat den Ma-

gi�trat,mit der Licitation noch Anffand zu nehmen,
welches ihm auch bewilligtward. Jn die�erZeit
meldete er �ih bei Hofe, und �telltevor: „Bei
einer Licitation laufe ih Gefahr, den Kürzernzu

ziehen. Denn da ich bei Anlegung einer Ob�ibaum-

Plantage mehrere Jahre ohne allen Nußen auf

Ertrag warten muß, �okann ich nicht �oviel an

Canon als derjenige zahlen, der “die�esLand. �o-

gleich benugen will,  Jch �chmeichelemir aber,

daß meine Anlage gemeinnüßzigund dem Staat

vortheilhaft �eynwerde. Denn Ew. königl.Majeftät
kann es nicht unbekannt �eyn,daßin hie�igenGegenden

no<- immer nicht �oviel Ob�ibâumeangezogen
werden können,als gebrauchtwerden ; ja die Acci�e-

Regi�terwerden bezeugen, daß noch fa�tjährlich

Bâume aus Holland und Frankreich eingeführt

werden z endlich aber fehlt es in Süd - und Neu-

o�ktpreufeennoch gänzlichan Ob�tbaum-Plantagen.

Hinfokglichwird durch die Ausführung meines

Projekts der hie�igenund �elb�tder entferntern Ge-

gend ein Vortheil ent�tehen,und die Einfuhr frem-

der Bâume dadurch vermindert werden.“

Auf die�es Vor�tellenforderte das General-

Dixektorium in Berlin vom Magi�tratBericht,

ob 1c. Oheim hinlänglichesVermögenbe�iße,um

‘eine Vaum�chuleim Großenanlegen zu können,

und da der Magi�tratberichtete, daß 2c. Dheim

nux wenigbemittelt wäre,�oerhielt er den 5. Jan-
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1801das Direktorial-RKé�tript;ihm 2 bis 3 magde-

burgi�cheMorgen zur Anlage eines Ob�igartens

im Kleinen gegen einen verhältnißmäßigenCanon

zu überla��en,das übrige aber von die�emDerrain
“nachge�chehenerPublication zu erbpächtlichenRech-

ten auszubieten, und den Licitanten es frei zu |el-

‘len, auf welche Wei�e�ieda��elbenußen wollten.
Dagegen erklärte �ich2c. Oheim, daß er bei

cinem \o kleine Etabli��ementnicht be�tchenkönne,
indem die Vâume wegen des �chle<htenBodens

theils weitläufig ge�etztwerden müßten,theils

mehrere Äahre brauchten, che �ie�oheran gewach-

�enwären, daß �ieverkauft werden könnten.

Es ward daher das wü�teStück Land auf
dem Sande, der Ellernbruch genannt, von 13 Hufe
culm.licitict, und der Kaufmann Foh. Gottfried

Pangriß erhielt es 1801 den 25. Jun., als

Mei�tbietender,für 2 Rthlr. 33 gr. Canon für deu

Morgenin Erbpacht.
Bei derLicitation ward die Bedingung ge�tellt,

daß dies Land nicht eher, als kis es zu einiger
Cultur gebracht worden, verkauft werden �ollte.

2c. Pangriß wün�chtenun no< 2 nebenan

liegende Stücke Sandland, eines von 16. Morgen,
272 Ruthen, 872 Fuß; das andere von 27 Moï-

gen, 206 Ruthen, zu�ammen4 Hufe, 14 Morgen,
178 Ruthen und 874 Fuß culm. in Erbpacht zu

nehmen. Auch die�ewurden licitirt, und er erhielt
fie den 24. Sept. 1801 als Mei�tbietenderfür
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39 ’gr. für den Morgen în Erbpacht, weshalb ex -

jährlich für das ganze hier gelegene, ihm in Erb-
pacht überla��eneLand 125 Rthlr. 75 gr. Canon

zu bezahlenhatte. Die Erbver�chreibunghierüber
|

ward vom General- Direftorio in Berlin den 28.

Aug. 1803 be�tätigt.Die�erwar die Clau�elbei-

gefügt: daß der Acquirent von der Lei�tungvon

Vor�pann, Scharwerk und überhauptvon allen

‘in die�einContrakt nicht be�timmtenPrä�tationen
befreiet bleiben �ollte,wenn �olchenicht als allge-
meine Landesla�toder Abgabe, der auch jederadelige

Gutsbe�ißerunterworfen i�t,gefordert werden.

1802 den 17. Jul. kaufte ¿c. Pangrihß hiezu

no< 55 Morgen 97 Ruthen culm. angränzendes

Sandland für 333 Rthlr. 30 gr. von dem Polizei-

bürgermei�terFoh ann Schmidt, welches die-

�em,gemäßErbver�chreibung.d. ‘4, Elbing den 1

December 1798 und confirm. Berlin den 20. März

4799, gegen einen jährlichenCanon von 18 Nthlr.

39 gr. 13 pf. zur Kämmereika��e,doh nur vom

4. Jun. 1808 ab zahlbar, in Erbpacht verliehen
worden.) Auch in der Erbver�chreibungÜber

die�e55 M. 97 R.culm. war die Claufel von

Befreiung von allem Scharwerk ohne Vorbehalt

enthalten. Die ganze Be�ißzunghielt jest 4 H.

94 M. 275 R. 87x F. culm.

*) Es ward die�esSandland ihm zur Vergütigung

für das Terrain, welches er 1788 von feinemihm

zugehörigenPlaße unter den Speichern, de��enDben
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Auf einer Anhöheneben dem Ellernbruchbaucte

2c: Pangriß ein Wohngebäude für �ih neb�t

Stall und Scheune, welches auf dem von Tíy-

pelsfkir < {en Plan von Elbing mit Pangrit-

hof bezeichnetwird. Von dem übrigenSandlande

trennte ex 1804, be�onders an dem Wege nach

Lenzen, einzelneMorgen, und that �ieerblich, den

torgen culm. zu 6 Rthlr. ohne Einkauf und mit

2, Freijahren an Coloui�tkenzur Bebauung aus,
die darauf Kathen errichteten und Geköch8gärten

anlegien.
:

Es fanden �i in-den folgenden Fahren bald

mehrere Abnehmer, be�ondersin den Jahren von

1820 bis 1823, wo Handel und Gewerbe in der

Siadt immer mehr ins Stocken gericthen, und

mancherArbeitsmann auf den Vor�tädtenbei dem |
�overringerten Dagelohn nicht den Miethezins er-

�chwingenkonnte, �odaßjet — 1831 — 132 Wohn-

gebäudeerrichtet �ind,unter welchen, obgleichdis
|

mei�tennur Kathen �ind, �i<auch einige gute
|

Häu�erbefinden. Der Anbau er�tre>t�ich�chon
bis an die Hoppenbâk,

S. 473 A.gedacht worden, zu Anlegung cines Ma�ten

kfrahns dex Kämmerei überla��enhatte, in Erbpacht
abgetreten. Weil aber Zeit und Ko�tenerfordert *

wurden, um die�enfliegenden Sand nur einigerma-
ßen tragbar zu machen, �o wurden ihm vom 1,

|

Jun: 1798 ab 10 Freijahre bewilligt.
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Es wohnen jetzt hier theils als Eigenkäthner,
theils als Miether 225 Familien,

die 403 Rthlr. 5 gr. Kla��en�teuer
18 2 — - Gewerbe�teuer

119 + — - Schußgeld

zu�ammen540 Rthtr. 5 �gr.

jährlicheAbgaben an die königl.Ka��ebezahlen.
Unter die�en�indein Huf�chmied,ein Töpfer,

ein Seiler, 3 Schneider, 2 Schuhmacher, 2 Pa-

pier-Schachtelmacher, 5 Stroh - und Rohr-Dach-
deer, mehrere Zimmer- und Mauerge�ellen,Band-

wirker, Baumwurzel-Ruthenund Stroh-Körbe-

macher und Be�enbinder. Die andern �uchen�ich

durch Handarbeit ihr Brod in der Stadt, auf
den Vor�tädtenund auf dem Lande zu erwerben.

1805 den 17. Ful. erhielt 2c. Pangriß vom

Magi�tratdie Erlaubniß in �einemauf dem Ellern-

bruch erbaueten Hau�egegenden Einkauf von

40 Rthlx. cine- Ga�twirth�chaftanzulegen. Die�e

Anlage erhielt den Namen: die alte Welt, weil

ein hier auf dem Sande, aber hoher hinauf �chon

angelegtes Ga�thausden Namen:die neue Welt

führte.
h

i

1807 räumte 2c. Pangriß den Coloni�tenei-

nen culmi�chenMorgen Land auf dem da�elb�tge-

legenen hôch�tenBerge zum Beerdigungsplaß ein,
der ringsum mit Bäumen bepflanzt wurde,

So viele Mühe und Ko�tender Erbpächterda-
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auf verwandte, die�en undankbaren Boden zu

einemErtrage zu bringen, der dem dafür zu ent-

richtendenCano gleichfâme, �oent�prachder Er-

folg doh niht �einerErwartung.
“

Die Krieges:

jahre 1807 und 4813 hemmten theils die Cultur,

die ex dem Lande zu geben �uchte,theils zehrten

�ie�einbaares Vermögenauf, aus welchem ex bis

her ‘dieUrbarmachung grôßtentheilsbe�trittenhatte.

Er erkannte es nun �elb�t,daß er eine unglü>tliche

Socculation mit die�emLande gemacht, und um

die weitere Cultur de��elbennicht ganz aufzugeben,

�ah?er ih genöthigt,1816 den 11. Sept. bei dem

Magi�tratum Minderung des Canons anzuhalten.

78 ward hierauf ‘das ge�ammieLand durch den

Amtmann und jeßigenPolizei-In�pektorChri �tian

Fried. With elm Rindflei�ch abge�häßt,wo-

bei es �i<au8wies, daß es in �einerCultur nur

geringe Fort�chrittegemacht, woran vorzüglichder

fliegende Sand, der die bebaueten Aecker be�chüt

tete, Schuld gewe�en.Die Stadtverordneten be

willigten daher 1815 den 2W. Januar „ daß der

Canon von 444 Réthlr. 24 gr. 13 pf., den er bis

her bezahlt, bis auf die Hälfteherabge�etztwürde,

doch mit der Bedingung, dag der Erbpächteraach

Berlauf von 30 Jahren �ichciner abermaligen Al-

�cháßungdes Landes Behufs einer etwanigen Erhôd-

hung der Erbpacht, die doch die Hvhedes ur�prüng

lichen Canons nicht über�teigenkônnte, nach deit

dann Statt findenden Ertrage gefallenla��enmüßte,
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Die auf der Colonie �i<mehrende Menge de

�hulfähigenKinder, die ohne Schule waren, vet?

anlaßteden 2. Pangriß 1819, darauf bedacht

zu �eyn,wie hier für �ieeine Schule eingerichtet
werden könnte. Er nahm deshalb den 1. Fanuae

die�esJahres mit-den Coloni�tenRück�prache,und

erbot �i, die Stelle zum Schulgebäudeund Gar-

tenland für den anzu�tellendenLehrer unentgeldlich

herzugeben, doh daF weder er no< �cineNachs

folger im Be�il der Colonie mit dem Bau und

‘dér Unterhaltung des Schulgebäudesund der Bes

�oldungdes Lehrers etwas zu thun haben follten-

Sie konnten �ichaber, was vorer�tden Bau der

Schule betre�e,wegen ihrer großenArmuth nicht

ent�thließen,ihn auf ihre Ko�tenzu übernehmen.
Die köônigl.Regierung in Danzig trug hierauf

unter dein 29, December 1822, auf die Anzeige
der hie�igenSuverintendentur , daf nach der ihk

vom Magi�tratgewordenen Benachrichtigung es

dem Be�izerder Colonie obliege, den ge�eblichen

Schulzu�tandauf der�elbenzu �chaffenund zu er-

halten, indem kein Communal - Verband zwi�chen

ihr und der Stadt Elbing Statt finde, der königl.
Nutendantur auf, die Anlegung einer Schule hie-

�elb zu bewirken; doh �ollte�iezuvor bei dem

Magi�kratanfragen, ob nicht vielleichtdie angrän-

zende Vor�tadtzu die�erSchule ge�chlagen,oder

umgekehrt eine Schule auf der Vor�tadterrichtet

und die Colonie dazu gezogen werdenkönnte.

32
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“

Der Magi�tratwar nicht der Meinung, da

Die Kinderder angränzendenVor�tadtdie�eSchule

oder die Kinder der Colonie die Schule“einer Vors

�tadtbe�uchen�olltén,indém die Zahl der �chulfäa

higen Kinder ‘auf der Coloniè\choûñ“jezt �ogro

�ey,daß�iecine eigeneSchulèerfordere, und der

ra�cheAnwachs der�elbenbald eine größeréSchule

nothwendigmachen werde, welcher Meinung auch

der Be�ißer der Colonie beitrat. Es waren das

‘tals 179 �{ülfähigeKinder.
|

“Unterdem 5. März 1823 ward der Magi�trat
von dex kônigl.Regierungaufgefordert, die Schul-

einrihtung auf der Pangrigt �chenColonie dei

örtlichenBedürfni��engemäßals Grundhere
zu bewirken.

Der Magi�tratglaubehiezu nichtverpflichtet
‘zu �eyn,bat aber unter dem 16. April die kônigl.
Regierung, mit Berück�ichtungder arm�eligenLage
der Colonie ihr eine Beihülfe zum Bau der Schule

aus Staatsfonds zu ver�chaffen, wobei er hinzus
fügte:-,„„Mögees Einer köônigl.Regierung'gefal-
len, die�erneuen Anlageihre �chön�teZierde, eine

Schule, zu geben.“ -

Ex erhielt hierauf unter dem 3. Mai 1823 dies

�enBe�cheid:
„Wir ‘erwiederndem Wohllöbl.Magi�tratauf

den Bericht vom 16. April, daß die Pangriß�che
Colonie zur Stadt Elbing gehört, und “in deren

Polizeibezirkliegt ; dahex auch die Stadt, als Dbers
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eigenthümerin,die Verpflichtunghat, für vas Schulz
we�enda�elb�tzu �orgen,wozu der WohllöblicheMaz

gi�tratwiederholentlichhiedur<h aufgefordert wird.

Aus öffentlicherStaatsfa��ekann fürdie�e�tädt�che
Kommunal-Angelegenheitnichtshergegebenwerden.“

Der Magi�tratantwortete hierauf unter dem

42, Ula
„Uns \ind die, unfern frühernAnführungenent

gegen�tehendenge�eßlichenBe�timmungennicht bez

fanni, und da wir die�eAngelegenheitnicht ohne

Zu�timmungder Stadtverordneten - Ver�ammlung

betreiben können,die�eaber überzeugtwerden muß,

daß die hie�igeStadt zu die�emaußerordentlichen

Aufwande ge�eßlichverpflichtet i�t, �obitten wiv

ganz gehor�am�t,uns mit jenen ge�eßlichenBe�timsz

mungen hochgeneigt�tbekannt zu machen.“

Hierauf re�cribirtedie kônigl.Regierung Untep

dem 27. Augu�t:

„Fn Betreff der Anlegungeinerneuen Schule
auf der Pangriß�chen Colonie erwiedern wir

dem 2c. Magi�tratauf den Bericht vom 12. Jul.

d. J., daß nach $. 34 Tit. 12 Theil 2 des Allg.

Landrechts deë Bau der Schulhäu�erzwar als

eine getneineLa�tvon allen zu einer �olchenSchule

gewie�enenEinwohnern ohne Unter�chiedgétragen

werden muß,nach $. 36 1. e. mü��enaber die Mas

gi�trâtedie auf dem Kämmerei- Eigenthum-gcw2<s

�enenoder gewonnenen Materialien zum Bau der

Schulen verabfolgen la��en,Das Ge�eßvo 29

Ps
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Oktober1741 legt den adeligenGutsbe�izerndeù

Schulbau und die Salarirung der Schulmei�ter

als Pflicht auf, Fiskus �elb�thält fich verpflichtet,

zum Bau der Schulhäu�erauf königl,Vorwerken

Undzur Unterhaltung der Schullehrer beizutragenz
daherdenn au< der Stadt Elbing, als. Obereigen-
-thúmerinder Pangrib �chenColonie,die Pflicht
‘obliegt, wenig�tensdie da�igenEinwohner bei dent

Schulbau und bei der Salarirung des Lehvers \o

weit zu unter�ktüßen,als �elbigedie Ko�tenaus ei:

as Mitteln anfzubringen außerStande �ind.

„„Wir haben daher das fönigl.Bolizeidirektoriunt
48 Elbing“(damals war die Polizei-noch königlich)
¿p,angetwwie�en,dasSchulwe�enauf der Pangr ib�chen.
Colonie einzurichten,‘zunäch�tden Be�iberx-und die

Einwohner zu den ‘nôthigenLei�tungenanzuhalten, -

“wegen des Fehlenden aber ‘die Stadt Elbing in

‘An�pruchzu nehmen.”
Das kdnigl. Polizeidirektorium�uchte‘nun mit

“dan Erbpächtek2c. Pangriß und den Coloni�teir

“vorläufigeEinleitungen zur Einrichtung die�ee

Schule zu trèffei, wobei. vorer�tzur Sprache kam,
wîe hoch die Ko�tenzum Bau ‘des Schulgebäudes
‘und zur Be�oldungdés Lehrers zu veran�chlagen
und wie �olcheaufzubringenwären.

Hierüberwürden von ihnen die�eErklärungen
‘abgegeben: das Schulgeld würde allenfalls voit

‘den Eltern der Kinder, die die Schule be�uchen,

gro�chenweiseingezogenwerden Eônnenzdie-Haupfe-.
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�chwierigkeit�eyaber der Bau des Schulgebäudes.
Denn wenn auch der Magi�tratdas Holz dazu
hergeben �ollte,�owäre doh noh, um den Bau
und die innere Einrichtung auszuführen,eine be-

deutendeGeld�ummenôthig,undes- �eynicht ab-

zu�ehen,wie die�evon ihnen au�zubringenwäre.

Denn der Erbpächterhätte�einganzesVermd-

gen daran ge�eßt,um die�eunwirthbarenSand-

�chollenbewohnbarzu machen; �oreich die Colonie
an Kindern �ey, �oarm wären-die Bewohner
der�elben;�iemüßtenvom Vagelohn leben, welches

oft nicht einmal zulange, �ieund ihre Kinder zu

ernähren;daher �ienicht �eltenals Bettler in der
Stadt angetroffenwürden;Handdien�tewollten�ie

indeßbei dem Bau lei�ten,aber von Geldzahlun-
gen könne nicht die Rede �eyn.

Das kônigl. Polizeidirektoriumberichtete die-

�esder fônigt. Regierung unter dem 12. Ofïtober

4823, und erhielt von der�elbenunter dem 22,

Oktober den Auftrag, einen Ko�tenan�chlagvon

dem zu erbauenden Schulhau�efertigen zu la��en

und“ die Bauko�tenauf die Schulgemeinde, auf
den Gutsherrn und den Obereigenthümerzu ver

theilen, und die�e�pecielleRepartitioneinzu�enden.

Dex Bauan�chlaghatte noch“nicht gefertigt

werden können,weil die Stadtgemeinde �ichnoch

“nichterklärthatte, ob �iedas erforderliche Bau

holz- aus ihren Wäldern hergeben wolle. Das

Polizeidirektoriumhatte deshaib- unter - dem 12
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Oktober an den Magi�tratge�chrieben,und erhielt

hierauf unter dem 31. Oktober die�eAntwort:

„Aus dem geehrten Schreiben Eines königl.
_ Wohlldöbl,Polizeidirektoriums haben wir mit gro-

ßerZheilnahme er�ehen,daßWohl da��elbeim Auf-

trage der köônigl.Regierung bereits Einleitungen
|

zur Erbauung einer Schule aufder Pangr i �chen

Colonie getroffen, und wir dürfennunmehr mit

-Recht erwarten, daß einem großenUebel�tande
bald werde abgeholfen werden, der bisher zum

Hhôch�tenNachtheilder hie�igenStadtgemeindeStatt

gefunden. Fs
:

_„Wirx haben die�erAngelegenheitbisher alle

Aufmerk�amkeitgewidmet, und gewiß hat es an

un�ermguten Willen nicht ‘gelegen, daß �iezum

innig�kenLeidwe�eneines jeden Men�chenfreundes

bisher immer nicht zu Stande gekommen, Damit

aber nicht die ¡nämlichenMißver�tändni��eihrer

Veendigung abermals hinderlich �eynmögen, die

bei der�elbenbisher obgewaltet, mü��enwir hier

Folgendes bemerken :

„„Der Grund und Boden der jeßigenPangr itz

�chenColonie war vor wenigen Jahren 'ein wü�tes,

unfruchtbares Land. Herr Pangvriß erhielt den-

�elbenvon der Stadt zur Erbpacht, um darauf,
wie er damals nur beab�ichtigte,Landwirth�chaft

zu betreiben, nachdem ex das Land durch den

Dünger, den die Nähe der Stadt gewährte,urbar

gemacht haben würde, Er gab anfänglicheinen
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�ehr-unbedeutenden Erbpachtszins,der 1818 no<
um die Hâlfteermäßigtwurde, �odaf erjest nux
jährlich72 Rthlr, an die Stadtgemeindezahlt.

„Seinen ur�prünglichenZwe, hier Landwirth-
\caft zu treiben, hat er, größtentheilsaufgegeben.
Er hat aber eine Mengearmer Leute herbeigezogen,
die �ichauf die�emLande ange�iedelt,um zu ihrem
Fortkommen die Nähe einer Stadt zu - benubven.
Er hat dies gethan, um von vielen Familieneinen
bedeutenden Zins zu beziehen, Wir habendies
nicht. verhindern können,aber ganz natürlichfolgt
hieraus, daßentweder er, der zu die�enLeutenin dem

Verhältnißeines Grundherrn und Obereigenthümers
�teht,ihrem Bedürfnißabhelfen mü��e,wenn �ie�elb
dazu nicht im Stande �ind,oder daß der Staat, dem

durch die�eAn�iedelungenbedeutende Summen er-

wach�en�ind,hiebei in’s Mittel trete,
„Die Stadt, erhielt ihren kleinen Erbzins, als

Eine Familie, - die des Erbpächtersnämlich,auf
die�emGute allein wohnte, �ieerhältihn noh,
nachdem auf dem�elbenbereits an 180 �{ulpfli<,
tige Kinder leben. Was deren Familien an Pacht,
Schußgeld und Kla��en�teuerzahlen , hat nicht die

Einkünfteder Stadt vermehrt, �ondern fließt in

andere Ka��en.

„Eine jede Zumuthung - an- die. Stadt, hiebei
ins Mittel zu treten, mußdaher um �o mehr be-

fremden, als es der�elbenauch an jedem rechtlichen
Fundament fehlt. Nach dex einen in der Verfü-
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gung der kônigl.Regierung vom 27." Augu| e.

«(S.oben S. 499) angezogenen Ge�eß�tellefoll der

Bau der Schulhäu�er:als eine. Lafi von- dezt

Einwohnerngetvagenwerden, nah dex andern

wird es dem adeligen Gutsbe�ißevrzur Pflicht ge

macht, den Schulbau und die Salarirung des

Lehrers zu be�orgen, und nach. der dritten. follen

die Magi�ivrâtedie auf dem Kämmerei -Eigenthum

gewach�enenoder gewonnenen Materialien zum

Bau der Schulen verabfolgenu. Wir befinden uns

in keinem die�erVerhältni��e;denn abge�ehendavon,

daß wir hier zu deu Bauverpflichteten Einwohnern

nicht zu zählen,i�der Magi�tratbier auch nicht

der adelige, überhaupt uicht der Gutsbe�ißer,wel:

ches lediglichHerr Pangriß i�t,und endlich wach-

“�enauf die�emKämmerei - Gut feine Vâáume, die

uns gehören,die wir zum Bau hergeben{Snriten.
„Rechtlich �indal�o-hierdie Einwohnerund

Herx Pangr itz allein verpflichtet,und �oll:die

Billigkeit, �olldas Mitleid hier in An�pruchge-

nommen werden, �owird den hieraus genomme-

“nen Gründen der Staat �einOhr leihen mü��en.

„Alle die�eBetrachtungen werden �ichauch dev

Stadtverordneten - Ver�ammluugaufdringen. Ju

deß liegt uns die Beförderung des Schulbaues

auf der Pangr ib�chenColonie �o�chram Her

zen, daß wir, obgleich ohue Verpflichtung dazu,

_*) Nach S. 493 oben war ¿c. Pangrih contraftmäßig

allen La�teneines adeligen Gutsbe�izersunterworfen,
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eine Unter�tübungan Bauholz aus den ädt�chen
Wäldern bei der Stadtverordneten: Ver�ammlung
btevorworten wollen, wenn es darauf bei die�em
Bau wirkli noh ankommen �ollte,und wenn
die übrigenMittel bereits herbei ge�chafft�ind.

„Ein kônigl.Wohlldbl. Polizeidirektoriumer�u«

chenwir daber ergeben�t,uns von der jeßigenLage dies.

�erAngelegenheitgefällig�tNachrichtzu ertheilen, und.

der�elbencineNachwei�ungdesjénigenBauholzes bei-.

zulegen, welcheszumBaudex Schule exforderlichi�t.“
Die Kinder der Colonie be�uchtendamals die âdts.

�chenSchulen. Die�ereichten aber nicht einmal hin,
die �kadt�chenKinder aufzunehmen. Daher er�uchte
der Magi�tratunter dem 12. Decbr. 1823 das königl_
Polizei: Direktorium dringend, die Einrichtung einer

Schule auf der Colonie zu befördern,weil er �ich

�on�tgendthigt �ehenwürde, jenen fremden Kindern
den Be�uchder \kädt�henSchulen zu unter�agen.

Da indeßdex Bau der Schule nicht fo bald.

in's Werk zu richten war, �oward ein�tweilen,
um dem Bedürfnißder�elbenabzuhelfen, ein Local

auf der Colonie gemiethet, in dem�elbeneine Halb-,
tag- Schule eingerichtet und ein Lehrer ange�tellt.

Die Stadtverordueten bewilligten unter dem 26.

Márz 1824 das zum Bau der Schule erforderliche

Holz,welchesauf 1117 StückRundholz veran�chlagt

war, uud aus dem birkau�chenWalde, der dem HoS-
pital St, Spiritus gehört,zu entnehmenangewie�en

wurde, weil es eiue milde Gabe �eyn�ollte.
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Diekdnigl,Regierung drang unter dem 14.

Jun. 1824 wiederholentlih auf Repartition der

Bauko�ten,wie �olchebisher angeordnet war , in-

dem aus Staatsfonds nichts dazu hergegeben wer-

den könnte, weil die Pangribß�cheColonie zur
Stadt Elbinggehöre,die Stadtgemeinde die�es
Landvererbpachtet und „die An�iedelungeiner Co-
lonie hie�elb�zugela��enhâtte,““und daher nicht
der Staat, �ondern�\ie-verpflichtetwäre, für das

Schulwe�ender Ange�iedeltenzu �orgen,und die-
“

�elbenimUnvermögensfalle,mit mehrals mit Holz-
bewilligung, zu unter�tüßen.

In die�er Verlegenheit,in welcher der Erb-

pâchterund die Bewohnerder Colonie �ichbefan-
den, da beide nicht im Stande waren, aus eigenen
Mitteln allein den Bau der Schule auszuführen,
die Stadtgemeindees fortwährendablehnte, mehr
als das Bauholz herzugeben, und die königl.Re-

gierung es verweigerte, eine Beihülfe aus Staats-
fa��ennachzu�uchen,wandte �ich2c, Pangrilß mit
dem Schulzen der Colonie, Ludwig Lo �ekandt
und. den Rathmännern“Gottfried Lange ‘und
Michael Friedrich unter dem 25. Ful. 1895

an Se. Maje�tât,den König, und baten, den arm-

�eligenZu�tandder Colonie vor�tellend,ihnen zur
Exbauung eines Schulhau�esvon 60 F. Länge
und 375 F. Breite, die ihnen anbefohlen war,

7 der Bauko�ten,die mit 1500 Rthlr. veran�chlagt
waren, Allergnädig�tzu Theil werden zu la��en,
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damit der Schulbau in?s Werk gerichtet werden

Ed1inte,und ihnen die frohe Hoffnungwürde,der-

ein�tihre Kinder den nüsßlichenMitgliedern des

Staats anrcihen zu dürfen, Se. Maje�tätgeruh-
ten, dies Ge�uchmit gewohnterGnade zu berück-

�ichtigen,und bewilligtenzum Bau die�erSchule,
da die Colonie nur um eine Beihülfevon 500 Rihlr.

nachge�ucht,Allerhuldreich�t1000 Rthlr, Dies

ward dem Magi�tratuntex dem 24, Jul. 1826

von der königl.Regierung angezeigt.
Durch die�eswahrhaft königlicheGe�chenkwären

alle Hinderni��e,die �ichbisher dem Schulbau ente

gegenge�tellt'hatten, be�eitigt.Der Zimmermei�ter
Gottfried Sonnen�kuhl übernahmes hierauf
unter dem 1. März.1827, mit dem von der Stadt

dazu hergegebenen Holz, de��enAnfuhr er be�or-

gen wollte, den ganzenBau, �owohldes Schul-

gebäudesvon 60 F, Länge, 38 F. Breite und 8 F+

Höhe im Lichtenmit- geklebtem Bindwerk, worin

zwei Wohn�tubenfür den Lehrer und 2 Schul-

�tuben,als eines Stalles, gleichfalls von gekleb- .

tem Vindwerk, �owie auch die Einrichtung der

Schul�tubenmit Di�chenund Bänken für 950 Rthlr.

auszuführen,wobei die Coloni�tennur die Hands
dien�telei�ten�ollten.Hiedurch blieben nun von

den ge�chenkten1000 Rthlr. noh 50 Rthlr, übrig,
die zu An�chaffungvon Schulbüchern,Tafeln 2c. 2c

verwandt werden konnten. :

Dies ward von der königl.Regierung unter
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dem9. März:genehmigt. Der Bau der Schule,
diein der Mitte der Colonie errichtet wurde, ward

�ogleichangefangen und in, den erken Dagen .des

Sept. 1827 vollendet,worauf die Schule ven 17»

Sept, von dem Prediger an der heil. Leichnams-
kirche. Jakob Heinrich Rahrnkeeingéweihet
wurde.

Bei, dex 1829 aufgenommenen Li�teder <ul:

fähigenKinder waren deren auf der Colonie 244.

Unter Direktion der kdnigl. Intendantur ver-

walten ein Schulzund 2 Rathmännerdie polizei-

lichen Angelegenheitenauf der Colonie, auch wird

ein vereidigter Nachtwächtermit 3 Rthlr, monat-.

lich be�oldet,welcher zugleih Schuldiener i�t,und

die Strafgelderfür die Schulver�äumni��eeinzieht,
wofür er die Hälfteder�elbenerhält.

Die Coloniei�t in mehrere, größtentheilsmit

Bâumen be�etzteStraßen getheilt. Die läng�te

der�elben,die bis nah Fricke’ s Ziegelei führt,

hâlt306 Ruthenrheinl. Um�ie mit der heil. Leich-
nams�traße,die bis an das âußer�teEnde der

Vor�tadtreicht, zu vereinigen,hat 2c. Pangri s.mit
Genehmigungdes königl.Polizei- Direktoriums auf
einem dazwi�chenliegenden Sand�kück,welchesder

Kämmereigehört,1824 zweiReihenQuit�chenbäume

(Sorbus aucuparia) pflanzen la��en.
|

Nach der bei dem köônigl.Landrathsamte ein-

gereichtenTabelle-�indauf der Colonie in den 6 leb-

ten Jahren von 1825 bis 1830 zu�ammen,von
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einer Aus�aatvon 130 Schl. Winterroggen,352

S<fl., al�obeinahe das ‘dritteKorn -geerndtet
worden. -Kartoffeln werden jährlichan 4000 Schfl.

gebauet, ‘und die Ob�ibaumzucht
wird nicht ver-

nachlâßigt.
Es if befremdend,daß vonallen,zum Theil

groß�precheri�chenAnlagen, die auf den hiex an-

geführtenEtabli��ementsauf den Sandbergén, wie

Das Land dazu ausgegeben wurde, reali�irtwerden

follten, keine mehr, als -die-Ziegelei,vorhanden, und

Daß man �tattder Maulbeerbaunr- Plantage, des

Weinberges-,dex Fayence- Fabrik -und der großen

Baum�chule,die hier angelegt und erhalten werden

Follten,nur hin ‘und wieder Ob�tbäumeund meh-

xentheils kümmerlihesAckerland und bebautes

Kartoffelfeldfindet.
Sämmtlichehier genannte Etabli��ements�ind,

veil �ievorhérvagirend waren, nach der 1818 an-

gefangenenEinpfaxrung‘aller ländlichenBe�ißun-

Hen im elbing�chenGebiet, zur heil. Leichnams-

Firche als Gâ�teeingepfarrt, die na<h dem Allg.

Landrecht zu den Kirchen- und Schulbauten nux

Den vierten Theil von dem beitragen, was ‘die

goirklih Eingepfarrten‘érlegett
Vis 1826 �tanden{ie unter der �kädt�chenPos

x izei, die damals vom Staat verwaltet wurde. Da

aber in die�emJahr die Ortspolizei nach der Kas

Pinetsordre vom 8, April mit RüE�ichtauf die

sBe�timmungender $$, 165, 166 und 187 der
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CE FimMagi�kratübertragetwits,

�o wuyvden�ie,neb�tandern ländlichenOrt�chaften

in der Nähe der Stadt zum königl.Landrath8amte

ge�chlagen,Und unter die Polizei der königl,Jnten-

dantur ge�tellt.)
Des Sauerbrunnens, deù die Schweden 1704,

als fie in Elbing waren, auf den Sandbergen ent-

decét haben wollten, wovon noch in den Jahren

1790 eine Leitung von Röhren ausgegraben wor-

den, i�{on im er�tenBande der Be�chreib.von

Elbing S. 502 und 503 A. gedacht worden.

Auch wak hier in frühererZeit ein Ei�enham-

mek und eine Schneidemühleangelegt, Zu deren

Erbauung Hans zum Fel den aus Oftfriesland

und Schöning von Gröningen 1545 ein Privi-

*) Es gingen damals folgende ländlicheOrt�chaften,
die bisher unter Au��ichtdes �tädt�chenkönigl.Po-
lizei - Direktoriums ge�tandén,an die ländlichePo-
lizeibehördeüber: Alt�tädt�heFähre, Engli�cher

- Brunnen, BVor�tadtetRößgartenz Pangriß?8Colo-

nie, Schesmer?shof, Maulbeerx - Plantage mit den

4 Eigenkäthnern,auf der rechten Seite der�elben,
Fricke*sZiegelei, Ochmfkehof,Strauchmühle,Aeußrer
St, Georgendamm,Neu�tädterFeld und Neu�tädt-

{che Fähre, doch, daß der ädt�hen Polizei eine

Mitauf�iht über dies Etabli��ementzuge�tanden

wurde '

Die alte Hommel bildet in �üdlicherUnd �üd-

we�tlicherNichtung bis zum Ausfluß in den Elbiug
die Gränze des Stadt - Polizeibezirks,



911

legium erhaltenhatten. *)Sie �indda erbauet gewe�en,
wo jeßt auf der Plantage ein Wald�tri<hvon Lâr-

<enbäumenangepflanzt i�t.Denk hiex �indviele

Ei�en�chlackènausgegraben worden Das Werk

ward dur< das Wa��erder Hoppenbäkgetrieben,
die hier fließt, und der Sammelteih wär auf

Frick e's Ziegelei,wovon noh Spuren verhanden.
Die Waldungen,

Die ganze Höhe i�tmit Wäldern be�eßt,die

größtentheilseine bergigteLagehaben, Dex Boden

enthält Dammerde, mehr oder wênigermit Lehm

und Sand vermengt. Daher fa�talle Laubgat-

tungen, vorzüglichaber die Rothbüchen,hier �ehr

gedeihen.

-

Die�einachenauch die Hauptgattung
des Holzesbeinahe in allen Wäldern aus, doch

�ind�iemit Eichen, Kienen, Weißtannen,El�en—

Erlen oder Ellern — Birken, Espen und Saalz

weiden vermi�cht. Dié in O�tprèußenhâufige

Rothtanne findet �ichnux �elten,und i�kda, wo

�ie�i findet, durch kün�tlicheAnpflanzunggewachz

�en.Die El�enhabenin den in den Wäldern befindli,

chen Brüchen einen guten Fortgang, Und die�e

�inddaher größtentheilsmit ihnen be�ebt.

Nach einer von dem kônigl.Landrathsamt 1826

angefertigtenDabelle i�tdie Größealler Wälder auf

der elbing�chenHöheüber 600 Hufen (ulm

3

*) Michel Friedwald’ s nüylichesTraetätlein1591

und elbinger Anzeigen von 1830 Ne. 99,
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Sie find entweder Privateigenthumoder Dorfs:

_‘joâldex oder Kämmereifor�ten.Zu den mei�ten

freienBürgerhöfengehört Wald. Alt- Und Neu?

�{dnwalde,die jet Einen Be�iker-haben, be�it

die größtePrivatwaldung; �ichâlt76 H. culm.
“

Alle Dorf�chaftenauf der Höhe haben Wald,

‘der theilsGemeinwald if, theils in Abtheilungen zu

den Bauerhöfen und Pfarren radicirt, Aus dem

Gemeinwaldedes Dorfes wird das Holzzumgeinei-

nen Gebrauch de��elbengenommen, auch, wenn es

‘Noth thut, Holz daraus verkauft, Die Abtheilun-

gen, die zu dèn Bauerhdfen und Pfarren ‘gehören,

liegen noh in den mei�tenDorfswäldernzer�treut

im Gemenge. Nur itn Dorfswalde in Lenzen,

der mit dein Gemeinwalde 50 H. tulm. hält, �ind�ie

\Hon �eparirt,und jeder Bauerhof dafelb�that jebt

�äinenWald zu�ammenhangend, und die Pfarre
“ gleichfalls.

Die Abtheilungènan den Dorfswäldern,die zu

dén Bauerhöfen gehören,�indin den lekten Zeiten,

‘qo das Gexreide einen \o niedrigen Preis hatte,

vdn ihren Be�itzern,denen der Wald damals bei

nahe ihr einziger Nahrungszweig war, �ehrang

gri�fenund manche fa�tganz aùusgehauenworden,

Die “Stadtwaldungen liegen zer�treutum die

Stadt in cinex Entfernung von # bis 2 Meilen

von der�elben,Vor der preuß.Be�ilznahmeder

Stadt und auh no< mehrere Jahre nachher ge

hôrtender Kämmerci folgende For�ten,dic in den
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rathhäuslichenVerzeichni��enin dieferOrdnukg aufs
geführtwerden: Y

Schönmoot,
Grunauer Wü�ktetit,

Hoppenwäldchén,
Daméerauer Wü�ten,

Eichwald,
Scheeres Wü�ten,

Weingrundfor�k,

Eggerts Wü�ten,

Rakau,

Ziegelwald,
Panflau.

j

Eichwald, an Groß-KRöbernangränzend,i
1807, wie oben S. 348 und folg. angeführt,an

die�esGut vererbpachtet.

Scheeres Wü�ten,zwi�chenAlt- und Neu�chônz
ivalde gelegen, hiélt na<h dem alten Zinsbuch

8 H. culin. Es ward hiévo#n-ein Dheil �chonin

âltererZeit verkauft. Nach der Verme��ungvon

41791 hielt der ganze For�tdamals nur. 218 M.

75 JR. magd.- Vondie�en wurden an Alt- Scyôn-
wwalde 1795 gégen Aufhebung dex Hütungs- Gez

rechtigkeit, welche das Gur in ScheerësWü�kén
bisher gehabt, 87 M. 58 R. magd. abgetreten, �o

daßnur noch 131 M. 17 R. magd. übrigblieben ;

.

gs and

©) Ram�eyi�cheM�epte,in à. Tom. Xl, S. 47,

33
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welche, wie oben S. 354 angeführt,4802 ‘an

Alt-Schônwaldevererbpachtetwurden.

MWeingrundfor�ki nach‘S. 399, 1804 ver-

erbpachtet, und Panklau1829 verkauft.
‘Die Größeund Lage:‘derzur: Kämmereigehs-

rigen Waldungen‘i�die�e:
4. das ‘�{<ônmoor�cheRevier, “von 1971 M.

453 R. magd. oder29. H. 1 M. 78 R. culm.

Es if an zweiMeilen von ‘dexStadt entfernt,

‘und ‘grânzt an die Feldmarkenvon Schdneberg,
“Hudèéndorf,Brünsdorf und an den rapendorf�chen,
-xogauer ‘ünd :‘pomerendorf�chenWald. Beinahe
‘in der Mitte des For�tesliegt das Vorwerk Schôn-
“moor,

: rundum mit ‘dem Walde umgeben. Hier

i�tdem Kämmerei - För�ter,
- der

| die Oberauf�icht

über ‘alle -Kämmereifor�tenhat ,
-�eineWohnung

angewie�en
:

“9. Grunauer Wü�ten,"*®�on�tStobbenbergund

ZengelsWü�tegenannt, von 794M. 71 R. magd-
oder 11 H. 21 M. 3 R. culm., liegen ‘an den Feld

“

marfen und Wäldern von Stagnittén,Wolfsdorf,
Serpin und Dambißen. Die Dörfer Serpin und

Wolfsdorf haben darin die Waldwäde gegen
nen Teëxitorial- Zins von 11 Rthlr, 10 gr.

*) Es i� hier und im Folgendendas Verhältnißvol

43 Morgen magd. zu 19 Morgen culm. zum Grunde

gelegt.
»*) Die Wü�ten�indvormals au< Wälder gewe�e

die aber ausgehauen worden,
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3. Hoppenwäldchen,von 59 M. 161 R. magd.
oder 26 M.139 R. culm., gränztan den �tagnitt-
�chen,Pfarr? und groß?we��el�chenWald.

4. Damèrauer? oder SpréénszWü�ten,von

345 M. 70 R, mag. ‘oder 5 H. 2 M. 184. R.

culm., gränzenan die Feldmarkvoi Damerau und

den damerauz, klein-�toboy-, �tagnittzund großz

we��el�chenWald,

5. Eggerts-Wü�ten,von 463 M. 46 R. magd.
oder 6 H. 24 M. 208 R.culm., liegen an den

<dnwald-, dôrrbe>- und berendshagen�chenFor-

en, mit welchen�iein O�ten,Norden ünd We�ter

umgeben �ind,nur an der Süd�eitei�tFeld, welz

ches zu Schönwaldegehdtk
6. Das rakguer Revier, von 989 M. 100 N°

magd. oder 14 H. 17 M. 73 R.culm., i�tan

Baumgart, Rehbergund Dôrrbe>kangränzend.
7, Das ziegelwald�heRevier, von 889 Ms

173 R. magd.. oder 13 H. 3 M. 71 R.culm.,

i�tam Haff-gelegen, und gränzt an den �teinort-,

dôrrbe>-, klein- und groß-wogenapp�chenWald
und an diè Feldmark von Klein ? Wogenapp.Großz

Steinort hat darin die Waldweideauf 7% H. culm.

gegen einen Terriforialz Zins von 7 Rthlr.

Panklau liegt mit einem gelindenAbhangénach

dem Haff an den Gränzendes elbing�chenDerris

toriums und an den cadin�chenGütern. Es hält

206 M, 152 R, magd, oder 3 H. 1 M. 119 R»

cult.
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“Es war’ zu den Zeiten ‘des Ordens eine Pri-

vakbe�ibung,deren Be�ißeran- das. SchlößElbing

einen Zins entrichketèn. Jm Anfange ‘des 15,

ZFahrhunderts‘be�aßnach einer Urkunde, deren un-

fen weiter gedachtwerden wird, ein elbing�chet

Bürger, Heinrith Halbwachs, 7/20 Morgen

Wie�enzu Pankla u bei Cadinen gelegen,“welche

der�elbe1425 auf Verlangen des Ordens durch

einen Tau�chgegen andre 20 Morgen bei Dolke-

mit an die�enabtrat, Der Orden gab es weitet-

hin, wie es �cheint,als eine bäuerlicheBe�igzung

aus. “Denn um 1440 �ollda��elbeGeorge Dirau

be�e��enund davondemSchlo��eElbinggezin�etund. ge-

\charwerkthaben, währenddes großenKrieges aber,
der nach dem Abfall vom Orden von 1454 bis 1467

în Preußen geführtwurde, das Gut an einen get-

wi��enHans Panklau verkauft �eyn. Bald

darauf ward es, �owie viele andre Güter , zer-

�kôrtund wü�kegemacht. Es ward wieder ange?

bauet, und nach den Landrichteramts- Rechnungen

von 1532 war da�elb�tein Bauerhof, der 3 M>.

an die Stadt zin�ete.D

“Es i zwar nicht în den 80 Hufen culm. mit

‘inbegriffen, welche nah der Handfe�tevon 1299

von dem Comthur zu Elbing, Ludwig von

Ship pen, zu Lenzenausgegeben �ind. Doch i�t

es zu die�emDorf, �owie der Krug zu Succa�e

“5 Ram�eyi�cheM�cpte,in 4, Tow, X11, S- 133
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uad die unter Lenzenvorläng�tdem Haff liegenden-
Wie�en�päterhinge�chlagenworden, hat unter
dem Schulz von Lenzen.ge�tanden,und mit deu

Lenznern- einen be�panntenWagen zum Schar-
werk ge�tellt.Alles. die�esi� dur< ein gerichtli-
ches Verhdôrvereidigter Zeugen, wel<zes unter der
Stadt Marienburg In�iegel1511 ausgefertigt i�t,
bewie�enworden.

Da nun die Stadt durch das Ca�im.ir�che
Privilegium von 1457 alle Dörfer auf der Höhe,
mit ihren alten Gränzenund. allen ihren Zubehd-
rungen, die vorher an das Schloßzu Elbing ge-

zin�et,erhielt, und Obereigenthümerinvon ihnen
ward, nux daßLenzen und Baumgart, die damals

an den Gubernator von Preußen, Hans von.

Bay �en,verpfändetwaren, er�kvon ihr. cinge-
lôfet werden �ollten,�okam �ie,da �ieeingelô�etwurx-

den, auch dadurch in den Be�ißvon Panklau.
Es i�t zwar in die�em.Privilegio niht aus,

drücklichgenannt; daß es aber innerhalb der Grân-

zen des Bezirks, welcher durch dies Privilegium
der Stadt. verliehen worden , gelegen gewe�en,be-

zeuget die Revi�iondie�erGränzen,die 1572 anges .

�telltwurde, Denn da der kônigl.Ju�tigator
1569 einige von die�enGütern, worunter auch

Panklau war, der Stadt Preitigmachte, und �ie

*) -Ram�eyi�heM�cpte.in. 4. Tom, Y, S. 35S;

und. 354,
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als fkônigl.Dafelgüterin An�pruchnahm, wie de�:

�en�honin der 2. Abtheilung des 3, Bandes der

Be�chreib.von Elbing S. 18 erwähnt worden,
�o�prachzwar der KönigSigismund Augu�t
41570�ie anfänglichdex Stadt ab,die�eaber apel:
lirte an den Reichstag, welches.dex Königerlaubte,
und bei einer Revi�ionder Grânzen, die hierauf
veranlaßt wurde, ergab �ich,daß:�ieinnerhalb der

Grânzenilagen, die in dem Privilegio angegeben
waren, und �iewurden daher durch einen Reichs-
tags- Schluß, den der Königunter dem 21. Mai

1572 be�tätigtecum pleno dominioet iure proprie-
tatis der Stadt Elbing zuge�prochen.)

Die Stadt hat hierauf Panklau mit �einem

Walde, Acker und Wie�enin einer unterbrochenen
Reihe von mehr als 200 Jahren ruhig be�e��en

und genußt, auch 1696 für ihren Waldwart, der

bisher in Lenzengewohnt, mitten im Walde ein

Haus erbauen la��en,und ihm Acker und Wie�en

“angewie�en.1723 aber beunruhigte�iehierin der

Graf Johann Wilhelm von Schlieben, der

in den Be�ißder cadin�chenGüter gekommen, Er

®) Es heißt in dic�emDekret von die�enGütern:
non’ quasì ex nova aliqua concessione, a Nobis facta,

ea accessiverint,sed quod a Divo Casimiro rege, coD-

sentientibus regni et Terrarum Nostrarum Prussiae Con=-

siariis, cum Dominio ct proprietate Civitati Elbingénsi
hereditario iure vetustissimorum Privilegiorum conccssa

obtinent,
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erließdeshalb- ein Schreiben: an den Landrichter,
den Rathsherrn Joh. Sigmund Jung�chulz,

inwelchem ex die Grânzezwi�chenCadinenund

Panklaufürunrichtigausgab, und behauptete,daß
ein Dheil - des Waldes: zu. Cadinen_gehôre.Der

Rath be�chloß,daß 2c. Jun g#\<ulzmitdem Amts-

�chreiber,Joh. George Brakenhau�en,.der

4750 ets Bürgermei�terge�korben,deshalb - eine-

Conferenz. mit _
dem Grafen halten �ollte.

_

Beide

rei�etenzu ihm nah Cadinen. Er. erwähntezu-

er�t,daßdie Stadt. �ich.die Abwe�enheitder Eis

genthümervom Gute — �einVater und. Großvater.
hatten in kai�erlichenDien�ten.ge�tanden— zu

Nußtegemacht , �owohldie Gränze-zwi�chenPank-_
lau und Elbing unrichtig zu ziehen,als auch ohne

ihr Vorwi��enein Haus im Walde für den Walds

wart zu erbauen. Dann producirte er die Ab�chrift
eines: Vergleichs von 1425 *) zwi�chendem. Hochs -

mei�terPaul: von Rußdorf und. einem.Bürger-

von Elbing, Heinrich Halb wach�en,nachwel-

chemdie�er,20. Morgenbei Cadinen und Panklau
gelegen,gegen. andre, aber- be��ere20. Morgenbei

Dolkemit dem Orden, abgetreten, und das, was
die�eMorgén_be��er.gewe�en,dem�elben.baar be:

zahlthätte. Gegenein �olchesDocument, meinte

») Die�er.Vergleich, de��en:oben. S. 516. gedacht i�t,
befindet �ich:jeßt im rathhäuslichenArchiy in Ab-

�chrift,welche er�tdamals yon dem�elbenfür Vas
Archivgenommen worden,



520

der Graf, �eykeine Verjährunggültig,und die

Stadt könne �ichal�onicht durch den langen Be�is,
den �ie von Panklau gehabt, �chützen.Er wolle

aber, als ein Freund der Stadt und als- ein Feind
von Weiterungen, diefen Streit gern in Gütege-

�chlichtetwi��en,und hoffe, daß die Herren Elbin-

ger nichts veplangen.würden,was dem Nachbay
gehôre.

¿c. Jung�<ulz antwortete hierauf:
4. Was die Gränzberichtigungzwi�chenCadi-

nen und Panklau betreffe, �owäre, wenn hier
Grânzräumungenvorgenommen worden, dies den

Cadinern allemal notificirt und �ie.dazu: gezogen
worden.

2. Von dem allegivrtenVergleich.wi��eman in

Elbing nicht. Er- bewei�eaber auh nichts zur

Sache. Denn |

a �eyer von dem Hochmei�terPaul von

Rußdorf nicht mit der Stadt, �ondernnur mit

einem Bürger von Elbing, alfo einen Privatmann,
der auch außerhalbden Gränzen des elbing�chen
Gebietes habe Güter be�ißenfönnen,ge�chlo��en
worden.

b, Das Dokumentrede nux von 20 Morget,
die „bei Kadinen und Panklau““gelegen gewe�en,
es werde aber nicht darin ge�agt,daß�ie�ich„in-

nerhalb der Gränzenvon Panklau““befunden.
ce. Die Stadt be�isefeine 20 Morgen bei Tol:

kemit, Eônne�ie al�odamals nicht erhalten haben. -
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d, Von der Prä�criptionkönne noh nicht die
|

Rede �eyn,weil das Fundament des Be�itzesnoc

nicht in Richtigkeitgebracht worden. *)
4730 den 15. Sept, legte hierauf der Graf in

dem chri�tburgerGrodgericht eine Prote�tationge-

gen die von der Stadt Elbing in dem panflau-
�chenWalde innehabenden Grânzen-ein, und ließ

den: 19,- Sept. aus gedachtem Grod einen Wozny
fommen, um �iezu befihtigen,. Der Rath, der

hievon Kunde erhielt, �chic>teden Nötarius und

Amts�chreiberC arl Chri�tian Lange, der 1765

“als Büpgermei�terge�torben,dahin, um über die

Recht�ameder Stadt zu- vigiliren. Er- fand. da-

�elbden Grafen in Begleitung von- 6 Per�onen,

nämlichdes Wozny, eines Edelmanns, als Zeugen,
des Burggrafen, der Schulzen von Cadinen- und

Rehberg und der beiden- Waldknechte von die�en

Gütern, alle zu Pferde. Da er �i der panktlau-

{hen Grânzenäherte, ritt ihm 2c. Lange entge-
gen, und �agte:ex wäre der Notarius undAmts�chrei-

ber von Elbing, hâtte hier Ge�chäftegehabt, und

gratulire �ich,des Herrn-Grafen Guade �ichempfeh-
len zu fönnen,

*

Der Graf �tußte,befahl aber �ei-

nen Leuten, ihm zu folgen, und ritt über die Grânze

in die panklau�chenWie�en. 2c. Lange, der �ich:

�honentfernt hatte, ritt wieder auf ihn zu, und

redete: ihn an; „GnâdigerHerr! Sie erlauben

*) Rece�s, caus, publ, de 1723 GS. 353, 365 Lit.A, a
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meiner Kühnheit,daßich. micherkundige, was das

bedeute, daß,Ew. Gnaden mit �o ungewöhiilichem
__Comitatüber die Gráânze_in das elbêng�cheGe-

biet reiten.“ „Was frägt Er darnach „“‘-war die

“Antwort;„Er wird mir dochnicht verbieten , hier

zu.reiten; es i�tja ider. offeneWeg.‘ „„Im ge

ring�kennicht „“-ent�chuldigte.�ich2c. E Sume2:
�tehtder Wegeinem Jedenfrei. Da ih aber
hier den Woznyaus: dem. chri�tbuxg�chenGrod.
und Zeugen�ehe, �okommt mir das befremdend

vor. Ich will doh niht hoffen,daß hier etwas

zum Nachtheilder Stadt vorgenommen werden
�oll.‘ Der Graf �agte-nun:: „die Herrenvon

Elbing haben- mir hier ein Stück Wald genom,
men, und. das will ih ihnen bezeugen. Mein

Großvater und Vater. haben in- kai�erlichenDien-
�kenge�tanden,und �indallezeit vom Gute abwe:.
�endgewe�en,und da habt Jhr. Herren.die Ge

legenheit in Acht genommen und mir - ein Stü
Wald. abgegränzet;das will ich jezt wieder ha
bent.“ 4c, Langeentgegente:„„Sieerlauben, gnâ-
diger Herr, daßich Jhnen contradiciren muß, Es

wird keiner dem Magi�tratdarthun können, daß

er Jemanden eine Hand.breit Land genommen ha-
ben �ollte,und. wenn, Ew. Gnaden hier eine Be-

�ichtigungder Gränzen�olltenvornehmen. la��en,

�owerde ih gezwungen werden, mich der�elben

zue wider�etzen,und. �ieauf keine Art zuzula��en.“
Der Graf ritt indeß den GraSmwecg weiter,
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vorläâng�kder panklau�chenWie�ebis an den Gra-

ben, welcher die �ucka�e�chenWie�envon den lenz-
nern �cheidet.Hier hielt ex, und rief dem Wozny
zu: „„Wozny!-“die�erDamm, welcher vom

Haff bis an die Berge gehet , i� meine rechte alte

Grânze.“") 2c. Lange fiel ihmhier in?s Wort:
„„GnädigexHerr! was �olldas bedeuten? Ew.

Gnaden wollen hier auf fremdem Grund und Bo-

den und in Abwe�enheitder Eigenthümereine Be-

�ichtigungder Gränzenan�tellen,und zeigen \ie

fal�chan. Dagegen.prote�tireich- auf das. feier-
lich�te,und re�ervireder Stadt Elbing alle ihr
dagegen zukommendebeneficia iuris.“ Hier rief er

dem Wozny und �einenZeugen zu: „Wozny!
und Sie Herren, die Sie �eineZeugen �ind,wenn

Sie einen Bericht hierüberab�tattenwerden, �o

mü��enSie vermögeJhres Eides zugleich hinzu-
fügen,daß ih im Namen E. E. Raths der Stadt

Elbing wider die�eein�eitigeund. unrechtmäßige
Be�ichtigungder Gränzen- prote�tirtund mani-

fe�tirthabe.) Der Graf legte deswegen 1731
der Stadt eine Citation vor dem kônigl.A��e��orial-

_ Gericht in War�chau,**)

*) Dex Graben ünd der Damm �indno<, und wenn

von dem�elbeneine Linie dur< den Wald gezogen

wird, �otheilt �ieden�elbenbeinahe in die Hâlfteab.

%*) Rece�s, caus, publ, de 1730 S. 433. 439,
%**) Rece�s, caus, publ. de 1731 G. 25
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Recef�eerwähnender�elbenniht. Der Graf. von

Shhliebenwar in. die er Zeit ge�torben,und

“diecadin�chenGüter waren �einer Schwe�ter,der

Grâfin Maria Eleonore Ca�imira, Wittwe
des kônigl.preuß,Kanzlers von O �au, zugefallen,

Die�enahur 1737 die.Sache wieder auf, da die in

Polen nach-dem Ableben des Königs,Augu�ts 1678
der 1733 den 1. Febr. �tarb,ausgebrochenenUn-
ruhen dies in den leßtenJahren AEver�tattet
hatten:

Die ru��i�chenTruppen waren 1734 na< El-

bing gekommen, und zogen er�t1736 ab. Wäh-
rend ihrer ‘Anwe�enheithatte der Rath im pank-
lau�chenWalde Holz fällenla��en,welches noch
1737 da�elb�t�tand.Die Kanzlerin von O �au
ließ nun durch ihren Waldwart dem Rath. andeu-

‘ten, es nicht wegzu�ühren.Die�erließ es, um es

gegen Arre�tzu �ichern,aus dein Walde rücken,*)
1739 ward. wieder Holz ge�chlagenund es

follte �ogleihweggeführt-werden. Die- Frau
Kanzlerinprote�kirtedurch- den Woznyaus Chriff
burg im Prä�identenamtgegen die�enHolzhau,
und ließ im Grodgericht einen Arre�tdarauf legen, |
Der Rath be�chloß,daßohnerachtetdie�esArre�tes,
weil dabei nicht ordentlich procedirt LONDEN,doch

*) Rece�s, aus, publ, de 1737 GS, 137,
|

J
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das Hôlz weggeführtwerden �ollte,und *in�inuitte
bei dem Grodgericht eine Prote�tationgegen den

gelegten Arre�t.Hierauf erhielt er eine Citation

vordemkönigl.A�e��orial-Gerichtin War�chau,und

nun ward die Holzwegfuhrein�iweileneinge�tellt,
doch aber bald darauf wieder fortge�eut,

Die Frau Kanzlerin verlangte hierauf eine

Conferenz mit dem Rath, wozu der damalige Au-

fenfämmerer, -Rathsherr Fohann George
Brakenhau�en, und Landrichter, Rathsherrx-
Foh. J�aak Feierabend, deputirt wurden, -die

mit de:n Jutendanten, Hofrath Pôhling, und

dem Amt�chreiberLange nach Cadinen rei�eten,
iwo �ieihren A��i�tenten,den königl.. preuß.Dribu-

nalsrath Dr. Bols, fanden. Die Frau Kanzlerin
führte zur Behauptung des

Eigerihumsan-dem
panklau�chenWalde an:

1. daß in ihrer Hand�e�ke,die \ie aber nicht
producirte, die Grânzen des elbing�chenTerrito-
riums nux bis an Lenzengingen,

2, ‘daß ein Mann von 105 Jahren behaupte,
daß in �einerJugend von ihren Vorfahren in

den Gütern Cadinen in „dempanklau�chenWalde

Holz gehauen worden...

3. daß er�t‘in ihrer Minderjährigkeitdas Haus
des Waldknechts1696 -von E, E, Rath im Walde

eybauet �ey.
:

4. daßdie Confu�ionwegen dèr Gränzeund Fie
Ueber�chreitung“der�elbenvon Seiten dex Stadt
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daher ent�tanden,daßihr Vater keinen Waldknecht
:

gehalten.
_5, daß ihr Bruder �con1723 ih deshalb

gemeldethabe, und dies wärennoch keine 30 Jahre;

die Sathe �eyal�onoch nicht verjährt. Hiebei

fügte�iehinzu:
Dà hieraus erhelle, daß das Eigenthumdes

_ Waldes zweifelhaft�ey,�ohâtte E. E. Rath nicht

wohlaethan, daß er währenddes Streites Holz
im Walde hauen ‘und da��elbewegführenla��en.

¿. Boltz fragte, worauf �ichdasEigenthums-
rechtder Stadt auf Panklau gründe,und. Lange
erwiederte ihm: auf das Reichstags?Dekret von

1572. Er that nun den Vor�chlag,um dem Streit

ein Ende zu machen, den Wald zu theilen, woge-

geni HofrathPdhling erinnerte, daß E. E. Rath

nichts von dem Territorium der Stadt trennen

la��enkönne,ohne es bei dem polni�chenHofe an-

hängigzu mache.
Die Frau Kanzlerinbat hierauf,daß ihr eine

Înformatioivon den Rechten der Stadt auf den

panklau�chenWald gegeben, und die bei dem Grod-

gericht:gelegte Reprote�tationihr mitgetheiltwürde,

welchesdie Deputirteñad referendum nahmen.

Der Rath be�chloßhierauf, daß die Stadt

�i<gegen die Kanzlerin von O�taumit ihrem

rehtmäßigenund langen Be�ißdes panklau�chen

Waldes hüten, ihr keine nformation ihrer Rechte

guf die�enWald geben und �ieanwei�enwolle,
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die verlangte Reprote�tation�elb�taus dein Gröd-
gerichtzu ‘entnehmen.

i

Die Frau Kanzlerinkam 1740 �elb�t‘nac El-
bing, ‘und hattè den 6. Oktober mit den -Depu-
tirten des Raths, deù Rathsherren.Joh. George
Brakenhau�en,Vicelandrichter,Joh. JFfaak
Feyerabend, Landrichterund Daniel Fuchs,
Außenkämmerer,‘abermals eine Conferenzbei dem

Intendanten,Hofrath Pdôhling.Sie eröffnete
ihr, da die�eConférénzein Ver�uch‘zu einer �ühns
lichenAusgleihung �eyn�ollte,‘es E, E. Rath
lieb �eynwürde,wenn hiedurchdie alte gute Nachs
bar�chaft‘wiederherge�telltwerden könnte. Die
Frau Karizlerinver�ichertedagegen, daß�ieallezeit
eine gute Nachbarin voin der Stadt Elbing ge-
we�en,auch bereit �ey, die Sache ohneProzeßab-

“zumachen,wenù iht nur �olcheVor�chlägegethan
würden,daß �iemit Ehre heraus kônne. Sie fing
nun an, �i<über ihre Recht�ameauf Pauklai
auszula��en,und fügtedem, was �ievorher {on
beigebracht,daß 20 Morgen Wie�enin Panklau
ihren Vorfahren überla��en‘worden,noh die�es
hinzu: Mein Vater hat 1686 bei Stiftung des

Klo�tersCadinenver�chreibenla��e,daß die Patres

die Holzung in dem Büchivalde,dek ‘an Lenzen
liegt, haben �ollen;die�eFundation wäre vom

®) Rece�s, caús, publ. de 1739, S 7,17, 41, 146, 162.
78, 190, 227, 451, 776 = TTS,
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KönigeJohann 17. be�tätigtwordenz der Buch-
wald bei Lenzen könne aber kein anderer, als der

panklau�cheWald �eyn. Die Deputirtenerwiedet-

ten hierauf: Wenn �iehier de iure controvertiren*

wollten, �okönnten�ieder Stadt gutes und ‘voll:

fommnes Recht auf Panklau ex Decretis et Pri-

vilegiis: regiis einer; ‘fa�t300jährigen Po��e��ion

und den von ihrer Seite be�tändigund ruhig aus

geübtenActibus ‘possessOriis‘darthunz �iehielten
es aber niht für dienlich, hier zu controvertiren.

Doch müßten�ieauf ‘das von ihr beigebrachte
neue Document ‘von ‘der Fundatión des Klo�ters
Cadineñ, wodurch das EigenthumSrecht der cadin:

{chenBüter auf Panklgu -érwie�enwerden �oll,

die�esantworteit:

1, die Fundation des Klo�terskaun dex Stadt

tamquarn res Inter alios acta nichts prâjudiciren,
2. Wenn dabei des Buchwaldes bei Lenzenge

dacht wird, �okann ‘dies nicht Panklau �eyn,
Denn es wäre bekannt, daß 1686 Panklau noh
fein Wald gewe�en,�ondernda�elb�tuur lauter

Strauch ge�tanden; ‘Scharfenberg aber, welches
auch an Lenzèndsf, �eydamals �chonein trefflichet
Wald gewe�en.

Die Deputirten er�uchtennun die Frau Kanz
leriù, da mait nicht zu�ammengeommen wäre, zu

controvertiren, �ondern�ichzu vergleichen, Vot-

�chlägezum Vergleich ¿u thun. Sie weigerte �i

lange, und wollte von den Deputirten Vor�chläge
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hören. Endlichrückte �e damit heraus, und

�agte: Es möchteder panklau�cheWald getheilt
werden; �iewolle den untern Dheil de��elbennach
dem Haff zu der Stadt überla��en,und mit dem

obern Theil zufrieden�eyn.Die Deputirten lehnten

dies hôflichab, indemder Rath nichtermächtigtwäre,

etwas von den Stadtgüternabzutrei21,und nun �agte

�ie: �iewolle der Stadt den Grund und Boden vom

Walde la��en,wenn �ievorher von der Hälftede�s

�elbendas Holz abgehauen. Als nun die Depus
tirten �ichganz dagegen erklärten,

- und die Frau

Kanzlerin aufforderten , andere Vor�chlägezu mae

chen, wollte �ie�ichnicht dazu ver�tehen,und ers

wiederte : �iehätte�chonzweiVor�chlägegethan, und

nun wäre es an den Deputirten, �olchezu thun.

Sie conferirtenhièrübermit den vier Bürger-

mei�tern,und die�ewaren der Meinung, daß der

Frau Kanzlerin 50 Viertel Holz aus dem pauklaus-

�chenWalde angeboten werden �ollten. Sie begaben

�ichhierauf zu ihr, da �icbei dem Hofrath Pöbling

zu Mittage ge�pei�ethatte, ihr die�eszu hinters

bringen. Sie nahm aber den Vor�chlag�chrübel

auf, und �agte:„dergleichenOfferte mache ichmei-

nem Bedienten.““*)

Der Rath ließ ohnerachtet der im <ri�tburger

Grodgericht und bei dem Hofrath Pöhliug von

der Frau Kanzlerin. dagegen eingelegten Prote�tas

©) Rece�s, caus, publ. de 1740 SG. 482 unb folg.
:

34
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tionendoch1742 und 1744 im panklau�chenWalde

Holz�chlagenund verkaufen.)

41746 im Februar ließ der Landrichter, Raths-

herrCarl Chri�tian Lange die panflau�che
Gräânzein Gegenwart des Wozny und zweier

Edelleute aufnehmen,wobei alte Leute von Lenzen
gerichtlich abg fort wurden, daß �iedem Wozny
die alte, richtige Grânze angezeigt hätten. Die
Relation hievon ward dem chri�tburgerGrodge-

richt übergeben.

NmApril zeigte die�eFrau Kanzlerindem Rath

an, daß �iedie cadin�chenGüter an. den Grafen
von Domski, der eine Anverwandtin von ihr

geheirathet, abgetreten, die Streit�acheaber wegen

des panklau�chenWaldes für �ichbehalten hätte.
Sie ermächtigte�ichhierauf durch cadin�cheLeute

im Walde Holz hauen zu la��en.Der Rath mel-

“dete dies �ogleichdem Hofrath Pöhling, der

mit Genehmigung der föuigsberg�chenKrieges-

und Domaïinenkammer preußi�cheSoldaten nach

Panklau �chickte,welche den fernern Holzhau ver-

hinderten. Der Graf ‘von D omsfki hatte dem

Rath eine Citation vor dem kdnigl.A�e��orial-

Gericht in War�chaulegen la��en,die der Wozny
aus Chri�tburgdem�elbenin�inuirte,“D

*) Rece�s. caus, publ, de 1742 GS. 19. 26 und de

1744 SG.-8., 25,

**) Rece�s, caus. publ, de 1746 S. 63, 70. 177. 225.

276. 277. 610, -

'
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Er hatte �i<1747 den 31. Mai an Se, Mas

je�tát,Friedrich den Zweitengewandt, und de�s

�enBei�tandin die�erStreit�achege�ucht.Dex

König antwortete ihmunter dem 26. Augu�t,daß
er, da die Sache bei dem A��e��orial:Gericht an-

hängiggemacht wäre, die rechtliche Ent�cheidung
“de��elbenabwarten mü��e,weil dex Lauf des Rechts
niht gehemmt werden kdune. Das Departement
der auswärtigenAngelegenheiten theilte dies dem

Generaldirektorio mit, dem�elbenanheim�tellend,
ob es nicht den Jutendanten P dh ling dahin zu in-

�kruirenfür gut finden �ollte,�ichzu Gun�tendes

elbing�chenMagi�trats der

-

Sache anzunehmen.
Dies ward durch die. königsberg�cheKriegs- und
Domainenkammer dem Hofrath Pôöhling mitgee
theilt.) Rs A

1750 ward der Stadt ein Beseriptum inhibe

torium von dem kênigl. A��e��orial-Gericht in �inuirt,
daß �iebei 1000_Ducaten Strafe. pendente lite
kein Holz im panflau�chenWalde hauen la��en

�ollte,worauf aber nicht �ehrgeachtet ward, **)
1754 ward- dem Rath von feinemAdvocaten

in War�chaugemeldet, daß das kdnigl. A}e��orial-
Gericht in der Rechts�achewegen des panklau�chen
Waldes auf eine Commi��ion,die an Ort und

Stelle die Sache unter�uchen�ollte,erkannt hâtte,

*) Rece�s: caus. publ. de 1747 GS. 584.

»*) Rece�s, caus, publ. de 1750 S,. 474.

ZA *
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wozu die Stadt auch Commi��arienzu ernennen

hâtte; �ie�ollte�ichinde��ender Benugunz des
Waldes gänzlichenthalten.

Nun nahm die Sache fürdie Stadt ein ern�t
haftes An�ehenan. Der Rath �ahes voraus,
daß cine Connni��ion,die doch aus den Magnaten
des Reichs be�tehenwürde,mit welchen der Graf
von Domsfki �oviele Connexion hâtte,der Stadt

nicht anders als nachtheilig�eynkönnte. Er �achte

daher alles auf, �îeabzuwenden. Dem Kron-

GroßzKanzlèrward vorze�tellt,,wie bei der jegis
gèn Situation des Territorinms, da der Kdnig

von Preußen es berèits 50 Fahre in �einenGräns

zen und Rèevenuenin Be�ißhätte, der�elbe�ich
folhès nt �chmälernla��enwürde. Er würde

auch von �einerSeite Commi��arienernennen, wes

durch cine polui�cheCommi��ionnicht wenig zum

Präjudizder höch�tenReichsgerirhte behindert werz

den môchte,Es �eyaach noch �ehrzwrifelhaft,
ob überhauptdie preußi�cheRegierung eine Coms

mi��ionin die�erSachè zula��enwürde, weil �ie
das Eigenthum betre��e,da �on�tnur în Gränze
fachenCommi��arienvou ihr "ver�tattetworden,

Der in War�chaubei Hofe anwe�endeSecr-

tair der Stadt, Sigmund Michael Sieceffext,
berichtete im Novembre die�esJahres, daß
er da�elb�tmit dem Grafzn von DomsSskÌ eine

Conferenz gehabt, und ihm die�e Notiz von

Panklau gegeben; Es �eyzu des Ordenszeiten ein
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Bauergut gewe�en,welches zu Lenzengehörtund

wit Lenzeu an den Orden geziu�et,dur das Pri- -

vilegiumvon 1457 aber �eyes mit die�erDorfe
�chaftder Stadt verliehen, au< durc ein Decre.

tum comitiale von 1572 ihr uo<mals zuge�pros
chen, welches Dekret 1579. confirmirt �eiz12€.

Sieffert hatte ihm. die�eDekrete gezeigt, und

der Graf hatte hierauf ge�tanden,wenn er vorher
eine �olcheKenntuißvon der Sache gehabt hätte,
�owäre er der Stadt niht mit einem Proceß-

�chwergefallen. Jude��eu�eyer do< der Mei-

nung, -daß die Stadt an der einen Seite des

Waldes, die -er în loco zeigen.könne, Über die

Gränzegegangen, und wenn ihm die�erZweifel
benounmeu würde,\o �eyer noch bereit, von dies

fem Proceß abzu�tehn.
1756 im April meldete der Jntevdaut Kriegs

rath Köppen dem Rath, daß der köônigl.preuß.

Legations « Secretair iu War�chauihm berichtet

hâtte,daß er bei Sr. Excellenz, dem Krou-Greß-

Kanzler In�tanzgethan, daß das Deeretum Come

missfonis in der pauklau�chenSache nic/4 eher
möchteextradirt werden,als bis Se. königl.Ma-

je�tätvon Preußen Jhrer Seits gleichfallsCom-

mi��arienernannt haben würde.

Der Graf vou D omski hatte wieder an Se.

Maje�tät,Friedrich IL ge�chrieben,und �i

T€)

Receßs, caus, publ, de 1754 GS. 524. 525. 5.

641. 642.
Y:

:
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de��enProtektionin die�erSache erbeten. Der

König hatte ihn an die Regierung und an die

‘Kriegs- und Domainenkammer in Königsbergver-

wie�en:‘Añ diè�e�chrieber daher unter dem 26.

Márz 1756, in welchemSchreiben es heißt: daß,
da jeßt von königl.preuß.Seite ein Commi��arius
zur Unter�uchungdie�erSache ernannt werden

foll, er �i<nicht unter�tehen
- wolle, gegen einen

der größtenKönigezu rechten , da er bisher �eine

Sache nur gegen die Stadt Elbing geführt. „„Soll-
tén Se. Maje�tätdie�elbegegen ihn protegiren —

welchès“er �i<hdo< niht vor�tellenkönne — �o
treté er von �einerPrâten�ionin Ehrfurcht ab,
und würde ein königlicher,auch außergerichtlicher

Auë�pruchihn vollkommen -

beruhigen.“Hiebei
zeigte er zugleichan, daß, ohnerachtetdes ergan-

genen fönigl, polni�chenJuhibitoriums , während
des Proce��esim panklau�chenWalde kein Holz
hauen zu la��en,doch darin von der Stadt Holz
gehauenworden , welches zu verhindern, ihm die

polni�cheReichsconf�kitutionwohl hinlänglicheMittel

gegeben hätte,wenn er nicht den Allerhöch�kenSchut,
den Se, königl. Maje�tätdem elbing�chenTerri-

torium und die�emWalde angedeihen la��en,heitig
ge�chälthätte,

Der Intendant, Kriegsrath Edpben:der
alles dies dem Rath mittheilte, meldete ihm, daß
bereits in Berlin die Kriezsräthe von Auer,
Lehmann und er zu Commi��arienernannt wor-
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den, noh ehe das Schreiben des Grafen an Se.

Maje�tätangelangt wäre. Er rieth, da der Graf

alles der Ent�cheidungSr. Maje�tät“überla��en

wolle, daß die Stadt �einemBei�pielfolgen und

ihre Erklärung auch dahin abgeben möchte. So

könnte die �on noh weit aus�chendeSache auf

das baldig�teent�chiedenwerden. Er ver�icherte,

daßdex Aus�pruchSr. Maje�tätder Stadt nur

zum Vortheil ausfallen könnte. Dex Rath aber

konnte. �ihdoch nicht ent�chließen,\o �ehrer auch

wün�chte,die Sache auf dem kürze�tenWege bei-

gelegt zu �ehen,�ieSr. Maje�tätzur Ent�cheidungzw

überla��en.Das Schreiben des Grafen an Se. Maj,
den König von Preußen, kam dem Nath �ehr

�onderbarvor, indemes einen Wider�pruchenthalte.

Denn -nah dem�elbenwollte er, wenn Se. Mag»

je�tâtdie Stadt Elbing in. die�erSache in Jhren

Schuß nehmen wolle — „�o er aber nicht glaube“
— die Ent�cheidungder�elbenSr. Maje�tätÜber-

la��en.
:

Die Gründe, die dem Rath es nicht erlaubten,

die�eSache Sr. Maje�tätvon Preußen zur Ents

�cheidungzu überla��en,waren die�e: |

1. bei der thorn�chenA�aire von 1724 wäre

es ausdrückli<hsub poena colli vom polni�chen

Hofe den Stzdten verboten worden, künftigauch

nicht einmal eine Juterce��ionvon fremden Po-

lentaten zu �uchen.
2. Dex König Fohann IL. hâtte 1680

i

in.
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Danzig dekretirt, daß-in publiken Angelegenheiten
feine Responsa von fremden Univer�itätenMygsholt werden �ollten,

3. Panklau wäre ein Patrimonial -¿Gut der

Stadt Elbing, welches vermögeder Conftirution
der Rath nicht veräußern, �ondernüber de��en

Vermiethung auf einige Jahre er nur disponiren
Fônne.

Der Rath bat daher den FAntendanten,ihn in

die�erSache în Passïvitate zu la��en.Sollte ein

Decisum gefälletwerden, �owürde er �ol<hesan

Se. köônigl,Maje�tätin Polen gelangen la��en,
und �<fernere Verhaltungsbefehle erbitten.

Der Intendant, Kriegsrath Köppen, fand
die�eGründe �ehrgültig, und wollte hierüberan

die königsber�cheKrieges - und Domainenkammer

berichten, bat �i{<aber, im Fall eine Commi��ion

gehalten werden �ollte,die ihm noch fehlenden Do:
cumente und Ri��evon Panklau aus, die ihm auch
ausgehändigtwurden. *)

Die Commi��ionmuß nicht zu Stande gekom-
met �eyn,und der Graf von Domski muß die

Fort�etzungdes Pvoce��esganz aufgegeben haben,
wozu er nah dem Borhergehenden �chongeneigt
gewe�en.Denu es wird in den Rece��ender fol-
genden Jahredie�erStreit�achenicht weiter gedacht.

?) Rece�s, caus, publ, de 1756, S, 167, 392, 402 -—

404. 413.
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41758 und 1764 ward {on wicder, ohne daß
der gering�teEin�pruchdagegen ge�chah,im Walde

von der Stadt Holz gehauen.
|

Der panklau�cheWald i� größtentheilsein

Buchwald, von lauter �chlagbaremHolz, mit keinem

Unter - und Bu�chholzvermengt, hiebei von feinem

beangerten Boden, �ondernim Grunde überall kahl
und fa�tvon ‘keiner Grâ�erei,.An Virken und

Fichten î�hiernäh�tauh einiger Vorrath, doch

nicht plaßwei�e,�ondernîn einer durchgängigen

ti�chung,und i�be�ondersdas Yanzgelholzvon

Fichten ein zu allen Bedürfni��enbrauchbares

tubholz.
În der Information wegen des For�twe�ens

der Stadt Elbing, die der Magi�tratim Auftrage
dx we�ktpreußi�chenKrieges - und Domainen - Kam-

mer von dem bisherigen Landrichter, Stadt-

rath Friedrich Reinhold Horn, gefertigt,
bald nah der preuß. Be�iznahme dex Stadt

1773 den 9. Febr. ein�chite, wird des trefflichen
Waldbodens , dendie�erFor�that, mit vielenr Lobe

gedacht. Es heißtdarin: „da vor etwa 35 Jah-
ren**) ein Strich von 400 Vierteln ganz abgehölzt
worden, fo �tehtjezt — 1773 — wieder ein eben �o

\{lagbares Holz da�elb�t,�odaß der Holzboden

*) Recefs, caus publ, de 1758 S. 614 und de 1764

S. 674.

»*) Dies i�tder Holzhau, de��enoben S. 524 gedacht
worden.

:
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‘einer der te�teni�,der dur< Anflug und Stamm-

Loden �ichüberall gleich in weniger Zeit aufnimmt.“

Auch die �päterhinvon preuß.For�tbeamtenange:

�telltenRevi�ionender Kämmerei - For�ten,deren un-

ten gedacht werdenwird, gebendem panflau�chenBo-

den das Zeugniß,daß er von ganz vorzüglicherGüte

�ey, �odaß das Holz hier ungewöhnlich{nell
wäch�k,auch einen ganz geraden Wuchs hat, und.

daß fa�tgar keine Blößen in die�emWalde �ind.

In den lezten Fahren vor der preuß. Be�ig-
nahme der Stadt wurden jährli<hnur 9 Viertel

Holz in die�emFor�tge�chlagen,4 für den Wald-

wart, 4 für den Landreiter und 1 für den Bau-

�chreiber.Auch unter preuß. Hoheit i�die�er
Wald nicht angegriffen worden. Jn den lebten
12 Jahren vor dem Verkauf de��elben,wo nür

weih Holz ge�chlagenward, i�kin manchemJahr
gar kein Holz darin ge�chlagen.Seit 1825 bis

1828 wurden jedes Jahr 10 Achtel weih Holz
ge�chlagèn.Der ganze Holz�chlagin den lebten

12 Jahren betrug 777 Achtel, welches per Frak-
tion auf Ein Jahr 67F Achtel giebt, die im Geld-

werth anzunehmen �indzu „ 26rtl, 19 �gr.1 pf.
dagegen betrug das Gehalt
des Waldwarts, der dabei den

Garten und Acker �reibenußte 33 - 10 - — -

Mithin hatte die Admini�trationGril. 2�gr. 11 pf.
jahrlich m.hr geo�tet,
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Dies brachte die Stadtverordneten bei der

mahnenden Geldnoth, in welcher�ichdie Kämme-

rei wegen ihrer �ogroßenKriegs�chuldbefand, auf
den Gedanken des Verkaufs die�esFor�tes. So

bald dies bekannt wurde, meldete �ihbei den

Stadtverordneten, unter dem 20. December 1827,

der Gutsbe�ißervon Groß - We��eln,der Oekonom

Martin Frie�e, und fragte an, - ob �iegeneigt

wären, gegen baare Bezahlung Panklau zu ver-

kaufen. Errieth , bei Ermittlung des Werths �ich

niht von Dheoretikern irre leiten zu la��en,�on-

dern hierüberden Rath ein�ichtsvoller,prakti�cher

Landwirthe einzuholen. Die Stadtverordneten ga-

ben unter dem 4. Januar 1828 dem Magi�trat

die�eErklärung ab: „Wir �indnicht abgeneigt,

das

-

Kämmerei - For�t- Etabli��ementPanflau zu

verkaufen, und er�uchenE. Wohllöbl.Magi�trat,

eine Licitation die�erhalbzu veran�talten.Um hie-

bei einigermaßengründlichzu verfahren, wün�chen

wir, daß durch den Herrn Stadtbaurath Zim-.
mermann eine AufnahmedesFlächeninhaltsdie�es

Etabli��ementsmit �einemganzen Werth an Wie-

�en,Aeckern, Wald und Gebäuden veran�taltet

werde. Als er�teund unerlaßlicheBedingung bei

der Licitation wäre dem Käufer aufzugeben, jähr-

lih 10 Achtel hart Holz in Panklau aufge�tellt

anzuwei�en, und müßte die�eVerpflichtunz auf

ewige Zeiten Statt finden, und wenn auch der

For�t�elb�tausgehauen �eyn�ollte.“
-
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Die Ab�châäbungge�chah;mit Zuzichung der

For�t- Deputirten ward von 2c. Zimmermann

den 28. Fanuar an Oxt und Stelle der For�tab:

ge�chätzt,wobei als Leitfaden dienten:

1. die dur<h Klinge 1791 aufgenommene

M neb| Verme��ungsregi�ter,
. der 1816 gefertigte Bericht des For�tmei:

a Richter.
achdem dur<h die Commi��ariender ganze

Tor�t�ammtdem Lande, Garten und den Gebäu-

den gehôrig in Augen�cheingenommen, wurde

über den Befuud Nach�tehendesbemerkt:

A. der ganze For�ti�tgrößtentheilsmit Bü-

hen und Virken be�tanden.Der- Holzwuchs,be-

�onders der Büchen, i�ganz vorzüglichzu nennen.

Der Be�tand i�ziemlih dicht, jedoch noch jung,

Gegenwärtigwerden nur 10 Achtel weichHolzg&

�chlagen.Es läßt ih aber demzc. Richter �chen

Bericht gemäßannehmen,daß jährlich 20 Achtel,

theils hart, theils weich Holz ge�chlagenwerden

kennen, ohne den Be�tandzu verringern.
B. Der Ob�tgartendes Förjierseuthält2 Mor:

gen 120 [_]R. magd.
C. An Acker und Geföchsgarten benußtder

eL noch 26 M. 36 [_]R. magd,
. An Gebäuden �indvorhanden: ein Woh

E 43 F. lang, 31 F. tief, von ausgemautk
tem Fachwerk, in gutem baulichen Stande, wei

S.all„ebäudeund cin Scheungebäudein ziemlichen
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Bau�fande.Hiernach kommt der Werth des gan:

zen For�tesin folgender Art zu �tehen:

1. der jáhrlichereineErtrag von dem Walde

beträgt. Les es CUBOS

2. der des ObfgartenseE BONE

3. dep Ertxag des Landes «+ WW + 6 gr.

zu�ammen

136

rl.

6�gr.

die�e136 rtl. 6 �gr.,als Zin�enzu 5 pCt. betrachtet,
‘ergebenein Kapital von . . « «+ 2724rtl,

Hiezu kommt,
4, der Werth an Gebäuden

in Summa R e OUOES

zu�ammen3294ri
Bondie�erSumme kommt

in Abzug,
a, das jâhrl,Gehalt

desFör�tersinGelde 100rtl,

b, die Feuerka��en-

Beil» 82 18g’
c. die Untexhal-

tungsfo�ten“„+412: —
zu�ammen115 rtl. 18 gr.‘7

welcheals Zin�enzu 5 pCt.ein

Cähitälergebenvon 21872312 til.

wonach al�oder Werth
des ganzen For�tes« «+ «+ « 982rtl.

beträgt.

În �ofernnun dem Acquirenten die Bedingung
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———würde, 10 AchtelBüchenholzin dem For�t

aufzu�tellen,�owürde E die�eein jährlichesGeld-

quantumo Ae E ele eO

E ein Capital. Von > es eo 800 rl,

Doi Sidel «i € as mes O2 MI,

in Abzug kommen, und daher nur ein

Gierth von «e e 0% GLOS,

verbleiben.
Dem Magi�tratwar die�eAb�chäßung,weil da-

bei der For�k,wie jedes andre ländlicheGrund-

�tückbehandelt war, nicht genügend.Er machte

dies den Stadtverordneten in einem An�chreiben

unter- dem 22, April bemerklich, worin es heißt:

„Bei Häu�ernund Landgüterni�tes leicht, einen

ungefährenUeber�chlagzu machen, und die Nüt-

lichkeitdes Verkaufs zu prüfen, indem man da-

bei die Vergangenheit zu Hülfenehmen kann , die

Zukunft aber nicht in Betracht ziehen darf.

-

Vii

Waldungen aber i�tder Fall umgekehrt. Die

Vergangènheit giebt dabei feinen Maß�tabab,

weil das junge Holz jedes Fahr größer und �tär:

ker wird, mithin ohne Kun�tund Ko�tenauh mit

jedem Jahr ein etwas“ höherer Werth ent�teht.

„Eine Ab�chägungdes jehßigenHolzbe�tandes,

eine Ueber�icht,wie viel mit Berück�ichtigungdes

muthmaßlichenNachwuch�esbinnen den näch�en

20 Fahren daraus entnommen werden fönnte, Tann

wohl nur allein dazu dienen , ein zu erwartende

Gebott für vortheilhaft oder nachtheiligzu halten.“
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Der Magi�trater�uchtenun dîe Stadtverordne-

ten, die Aufnahme der Daye von dem For�tPanklau

durch einen Sachver�tändigen,wozu er den königl.
Oberför�terOtto in Stellinen vor�chlug,ge�che-

hen zu la��en.

DenStadtverordneten tberwaren die Gründe,
woher vor der Licitation der For�tdur< einen

Sachver�kändigenabge�chäßtwerden müßte,nicht
einleuchtend,und �iebe�tandendarauf, die Licita-

tion ohne die�elbevor �ichgehen zu la��en,indem

�ichjeßt die Gelegenheit zum Verkauf des For�tes
darbiete — es hatte �i indeß, außer dem Guts-

be�ißervon Groß - We��eln,Frie�fe,de��enoben

S. 539 gedacht i�,noch der hie�igekönigl.Landrath:
Abramowski zum Ankauf gemeldet, welchen
beiden, da �iein der NâheBe�ißungenhatten, dies

For�tetabli��ement�ehrgelegen war — die �päter-
hin vielleicht nicht fo bald wieder kommen könnte,
doch wollten �ieden Zu�chlag�olange aufhalten,
bis die _fônigl.Regierung in Danzig, der \ie die

Sache unter dem 2, April vorgetragen, darübex

ent�chiedenhâtte. Y

Ín die�emSchreiben hatten �ie�i<auf den

$. 189 der Städteordnungberufen , in welchem fe�t-
ge�eßtwird, daß Veräußerungenvon Grund�tücken
„in Fällen ‘der Nothwendigkeit und Nüglichkeit““
ohne weitere Anfrage bei der obern Staatsbehörde
von den Städten vorgenommen werden können,
wo an eine vorhergehendeAb�<hätungdurch Sach-
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ver�tändigenicht gedacht worden. Die Nothwen-

digkeitund Nüblichkeitdes Verkaufs von Panklau

wäre leicht zu erwei�en;un�reStadt �eyim ho:

hen Grade ver�chuldet,und es kônne für�ienichts
“Nothwendigeresgeben, als ihre Schulden �ora�ch
als môglich abzutragen; die Nüslichkeitder Ber:
äußerung erhelle daraus, daß die�erFor�tjähr:

lich: nur 10 Achtel Holz geliefert, und dabei bes

deutende Ko�tender Verwaltung verur�acht;was

die prâ�umirtengrößernEinkünftenah 50 oder

100 Jahren betreffe, �o�eyes überflü��ig,den Ve

weis dur< Berechnung zu führen, daß auch im

gün�tig�tenFall die�esdurch beibehaltenenBe�ißver-

mehrte Einkommen die �ichjezt darbietenden Vors

theile niht aufwiege, abgé�chendavon, daß un�re

Stadt nicht in der Lage i�t,ihreSpeculation auf

halbe Fahrhunderte auszudehnen,
Die kônigl, Negierung in Danzig, da auch

um die�eZeit an die�elbecin Bericht vom Ma-

gi�trateinzegangen, re�cribirteden Statdverordneten

unter dem 1. Mai 1828 dem we�entlichenJuhalt

nah Folgendes: „Auf Jhre Anzeige vom 2. April

wegen des Berkagufs einex Kämmerei-Waldparceleere

offnen wix Jhnen, mit Rück�ichtauf einen zugleich
vom dortigen Wohlldbl.Magi�tratin der�elbenAn-

gelegenheit er�tattetenBericht: daß in der jebigen

Zeit, in welcher der Preis aller ländlichenGrunde

�tückefa�tzu einem völligenUnwerth hinabge�unken

it, Niemand leicht �eineGrund�tückezum Ver-
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“

kauf �tellt,wenn- ihn nicht die äußer�teNoth dazu
treibt, indem wohl zu hoffen �eht, daf vielleicht
nah mehrern Fahren der jesige Zu�tandder Dinge
�ichgeändertund die Grund�tückewieder einen hô-

hern und angeme��enernPreis erlangt haben werden.

„Wir können daher die Gegenwart nicht für

geeignet halten, Kämmerei- Grund�tückezu verâäus

ßern, indem nicht leicht in irgendeiner andern Zeit
ein niedrigeres Gebott dafür im Allgemeinenzu
erwarten �teht.

„Auch �cheintkein dringenderGrund vorhans
den zu �eyn,gerade je6t mit dem Verkauf der For�t»

parcele’qu, vorzugehen. Sollte �ieaber doch ver-

fau�twerden, �okann nur eine von Sachver�ktäns

digen angefertigteWerth�chäßbungoder Daye den

wahren jeßigenund künftigenWerth. der�elbenund

ihren nachhaltigen Ertrag angeben, die von Fhnet
aber dazu de�iguirtenPer�onen�indnicht erfahrne
For�tmänner. ;

„Wir können daher nichtnié dag ohne
eine von Sachver�tändigengefertigte Daxe diè

düßlihfeitder Veräußerung im Allgemeinenund

die Aunehmbarkeit- derGebotte gehödrigbeurtheilt
werden fônne,

„Î�t freili<h die Zuügvundelégungêéinervoit

Sachver�kändigengefertigten Taye in der Städtez

ordnung für den Fall der Veränßerungvon Käms-

merei- Pertinenzien nicht ausdrü>lih-vorge�chries

ben, �oliegt eines Theils �chonin dem Begriffe dex
35
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Licitation allgemeinder Gedanke an eine Táâve;
welche ihr und dem Zu�chiagezur Ba�is dient,
andertt Zheilsaber’ i�tes auch éine allgemeinan:

genöomnieneRègel,daß man �ich‘zuvor auf dem

üblichen Wege von dem Werthedes zu*ver-

äußerndenGegen�tandesunterrichte.

„Da ein Be�chlußder Städtverordneten“nüt

er�tdurch die Zu�timmungdès Magi�tratsGül:

tigkeit erlangt, um zur Ausführunggebracht wet:

den zu dürfen, und da in die�enFalleder Wi-

der�pruchdes dortigen WohllöblichenMagi�trats
auf zureihenden Gründen beruht, "�o“empfehlen

wir Ihnen, entweder von der ganzen Veräußerung
der For�tparcelequ, in der jetzigenZeit. zu ab�tra-

hiren, oder nach dem löblichenund rechtlichenVer-

langendes WohlôblichenMagi�tratseine voll�täñe

digeTaxédes jetzigen Werths, des nachhaltigen

Ertrages und des derein�tigènbeim vollendeten

Wuch�e'des jetzigenHdlzbe�tandès�ichcon�tatiren-
den Werths des Waldtheiles‘qu, von einem ers
fahrnen, geübtenund zuverläßigenFor�tmaunfer-

tigen zu la��en,Und�elbigenach erfolgtèrPrüfung
und Fe�t�tellungder Veräußerungzum Gründe
zu �tellen,“

Der ködnigl.Oberför�kerin “Stellinén,Otto,
erhielt nun den Auft?ag, dèn For�tabzu�chäßen,
Er �telltezur Aufnahme de? Taxe den 12. Jun.
1828 im Bei�eynder For�ktdeputirtenund des Un-

terför�terseine Localunter�uchungan, und reichte
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über die Ab�chäßzungdes For�tes3 Tabellenein,
deren Re�ultatin der Recapitulationdie�eswar:

4. Werth des hau-
baren Holzes « 971 rtl. 27 (g.&pfi
des Bodens «+ 14 - 15 - 6? ‘986ettl.13g;

9, Werth des noh
niht haubaren

-

Be�tandes«+ 4 2394 ? W 7 —-

des Bodens«+ 991 - W - —> 3386 #7 162
_

—

Werth des Holzes und Bodens. - 4372rtl. 29 �g.

Zz. der jährlicheBetrag der
Enach Capitalswerth«+ + «> «* Nrtl. 6g. 8pf.;

—

Werth d. Holzes, SETEu.

E
4395 rl. v �g.8 pf.

davoû ght ab,

die Unterhaltung det
Wege imWalde, jährl,

|

6 rtl. 18 �g.

Verwaltungsfko�ten« - 130 - — 3

oder cin Capitalswerth zu 6 pCt. ..- . 2276 - W ?—-

‘betragt der Werth des «Ialdes

al�oüberhaupt «= + è M18tkl. 15g. 8 pf
1829 den 7. Januar ward der Termin zur Lis

“

citation des For�tesange�etzt.Die Stadtverordnes

ten hatten jet �tattder 10 AchtelBüchenholz,die des.

Käufer jährlichliefern �ollte,nur die Lieferungvon

5 AchteluBüchen-,und 2 Birken-, 2 Ellen? und 1 Ach:
tel Fichtenholz zur Bedingung des Kaufes ge�tellt.

Jn dem Licitationstermin érklärien aber alle anwe:

�endeKäufer,daßderBe�tandim For�tkeinesweges�o

nachhaltigwäre, ‘10 AchtelHolz jährlichliefern zu

f3nnen. Daher Niemand anf die�eaufge�tellteBez

dingung ein Gebott machen wollte.

ZH
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“HerrSiibrathAbramowski erklärte fich
hierauf%Vereit,6 Achtel Birken, als der- nah den

Büchenin Panklau prädominirendenHolzart, im

Walde aufge�etztjährlichzu liefern, außerdem er-

bot ex �ich,300 Rthlr. ‘baar zum Einkaüf -einzu-

zahlen. Die ‘andern Käufer
|

ginge auch in die�e

Lieferung ein, und. der Einkaufward bis auf
500 Rthlr. ge�teigert.“Dagégen‘offerirtedér

Gla�ermei�terGerner 2000 Rthlr. baar, wollte

aber mit der Holzlieferungdurchaus nichts zu

thun haben.
Die Stadtverordneten,benen dies vorgelegt

wurde,gaben unter dem 30. Januar 1829 ihre

Genehmigung zum Zu�chlagedes Verkaufs von

Panklau an den ‘Gla�ermei�terGerner für 2000

Rthlr., der aber uùter dém 3. Februar dem Ma-

gi�tratänzeigte,daß ex dasabgégebèneGebott für

den HerrnLandrath Abramo ws ki gethanhätte,
dem al�oder Zu�chlagzu ertheilen wäre. Die�er

zahlte den 9. Febr. 2000 Rthlr. an die Kämme

reika��e,‘die�ogleichzur Abtragung von Kämmerei-

�{uldverwandt wurdenz der mit ihm ge�chlo��ene

Kaufkontraft ward von den Stadtverordneten den

13, Februar 1329 be�tätigt.

Die Stadtwaldungenwaren zwar bei der Vet-

pfändungdes Territoriums an den kÉdnigl.preuß.

Staat, als Kämmerei-Pertinenz�tücke,mit verpfän-
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det worden: doch hat dex preuß. Staat auf die

BVenußzungder�elbenzur Aufbringung der Zin�en

für das Capital, wofür-das Territorium verpfän-
tet worden, nie An�pruchgemacht, violmehr be-

nußztedie Stadt auchnach..der Verpfändungdes

Territoriums �ie�o,wie �ie�olchevorher benußt

hatte, nur-daß-die-HütgerechtigkeitsGelder, die

von den angränzendenDorf�chaftenfür die Wald-

weide vorher an die Kämmereika��egezahlt worden,

jeßt an die königl.Derritorialka��egezahlt wurden.

Es ward daher das Deputatholz für die Raths

haus-, Kirchen- und Schulbeamten,das Holz zu

Beheizung des Rathhau�es,des Gymna�iums, dev

Wach - und Krankenhäu�erund- des Gefängni��es
und auch das Bauholz-zu den Kirchen, Brücken,

Mühlenund der- Schleu�e�onach, wie vor, aus

den Kämmerei - For�ten,ohne Ein�pruchdes kônigl.

Intendanten, entnommen; wie die rathhäuslichen

Rece��edies nachwei�en.")
Bei dex Revi�ion des Derritoriums . 1715 ex,

wähnteder Intendant, Hofrath Braun, auh

%*)Rece�s. caus, publ. de 1744S.- 16, de 1745S; 212.
268. 309, de 1746 S. 47, de 1749 S. 415, de 1752

S, 7, de 1765 S. 211. — Der Intendant des

Territoriums re�peftirteauh das Recht, wel<es
die Stadt auf die alleinige Benußungihrer Wäl-
der hatte, �o�ehr,daß er, wenn er Holzzu den
Bauten im Territorio brauchte, bdeshalb bei den

Nath an�uchte.(Receis, cans, publ, de 1743 S. 8.)
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desder: Stadt in:ihren Wäldern vergönntenHolz-
haues. Er- �agtehierüber in der- Conferenz, die

ex mit dem. Rath. hatte: „Oh, ich wohl nicht ge-
meint bin, E. E. Rath in den Stücken,welcheFônigl.
Maje�tät,mein Hexr, Jhnen bishexr auch in specie
in den Wäldern auf dèr-Höhegenießenla��en,Ein-

trag, zu thun, jedenno<h, weil die Wälder in der

Niederung größtentheilsvor un�rerOccupation,
doch. auch nach der�elben,total xuinixt und aus-

gehauen �ind,�omuß ih zu. Verhütungmeiner

Verantwortung — nachdem der König,mein Herr,
niht eine unum�chränkteHolzung, �ondernsub

certo numero, �ovielnâmlih zu den Salariis der

Rathhaus-, Kixchen- und Schulbedienten nothwen-
dig erfordert wird, E. E. Rath zuge�tanden—

freundlicherinnern, daß auf die Waldungen mehr
Fleiß, als vorhin, angewandt werde, daßdieWald-
bediente in Eid und Pflicht genommen werden, und

�âmmtlichzur Stelle, und nicht bei der Stadt,
wohnen mü��en,daß wegen Abnutzungdes Lager-
�pro>sund Strauches eine ju�teOrdnung gemacht
und darübergehalten, zum Hau aber alle Jahr
die Anzahl der zu hauenden Viertel dem königl,

Intendanten unter des Herrn LandrichtersHand
abgeliefert, das Holz denen, welchender König es

concedirt, auch richtig zuge�telltund kein Holz, ob

es �chonabge�tanden,zum Verkauf, ohne des Ju-
tendanten Bewußt, ausLgegebenwerde, leblich, daßdie

Wild�chüßenin gewi��eOrdnung gebracht werden.“
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Der  Rath- erviederte hierauf; daß ferner, wie

bisher, der Holzhau mit Wi��enund Willen des

Heren Hofrathsge�chehenund niht über das ex:

forderliche Deputat gegangen werden- �oll; die

Waldkuechtewohnten je6t �chonin und bei den

Wäldern, und �olltenin Eid. und Pflicht genom-

men werden, und es werde kein Holzaus dem

Waldeverkguft,
Hieraus geht klar hervor, daßder A Staat

bei dem Pfandbe�is der Kämmerei - For�tenbloß
die Con�ervationder�elbenzurSicherheit desPfan-.
des im Auge gehabt,

Nach der preuß. Be�iznahmeder Stadt ward.

das -Pfandverhältnißdie�er.Wälder, welches da-

mals noch be�fand, gar nichtberück�ichtigt;�iewur- -

den- vielmehrals ein uneinge�chränktesEigenthum
der Stadt betrachtet. “ Daher gleich in. dem er�ten
Kämmerei - For�tetatpro 177#/; mit Genehmigung
der we�ipreuß.Krieges- und Domainenfammer

523 Rthlr. 27 gr. für zu verkaufendes Brennholz

zum Be�tender Kämmereiin Einnahme angenom:
men wurde.

:

Bei der endlichenAuseingnder�eßzungdes Staats

mit der Stadt wegen des Territoriums 1826 kam

es gar nichtzur Sprache, daßdie Kämmerei-For-

*) Rece�s, caus. publ, de 1715 in Revisione Territori
hinten Folla 337 be UNd FOL 50% D,
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�enchentals mit dem Zerritorium verpfändetwor:

dem; es durfte auch nicht erwähntwerden, weil

die Stadt �eitder- königl.preuß.Ve�iknahme1772

in läng#re<t8veriährterZeit �ichfortwährend im

uneingefchränftenBe�ißder�elbenbefunden, und

damalsder Ve�ib�tand,wie er 1818 gewe�en,zur
Norm des Be�itzesangenommen wurde,

Vor der preuß. Be�iznahmeder Stadt ward

das Brennholz in den Kammerei- For�tenzu Vier-

éelu und Hâufchenge�chlagen,Die Benennung
Viertel rührt daher, weil ein �olchesHolzmaßden

vierien Dheil einer culmi�chenRuthe von 15 Fuß
hielt, nâmli<75 F. in der Höhe, Breite und Länge.
Ein HäufchenHolz war 72 culm. F. hc und

breit, aber die Holz�cheitedarin waren nur 5 cul,

Fuß lang. *)

Nach der preuß.Be�iznahmedev Stadt ward

das im preußi�chenStaat eingeführteHolzmaßvon

Achteln angenommen. Ein: Achtel i�kein Haufen
Holz, 9 rheinl. Duodezimal- Fuß lang, 8 F. hoh
und 5 F. breit, Jet wird- das Holz nach Klaf-
tern abgeliefert. Ein Achtel hält 3E Klafter.

Um das Verhältnißcines ‘ehemaligenViertels

gegeu ein jegiges Achtel herauszubringen , bedarf
es nur der Vergleichungdes culmi�chenFußes mit
dem rheinläudi�chen,Der culmi�cheFuß verhält

*) Ïn einigen Privatwaldung:n i� das Maß von

Vierteln no< beibehalten.
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�ichgegen den rheinländi�henwie tt zu 11325956/

oder in runden Zahlen, mit Wegla��ungdes un-

bedeutenden Bruches, wie 11 zu 12, Der Cubus

von 11 i�t1331, und der von 12=41728.

tach. den eben angeführtenMaßen betrug ein

chemaligesViertel 4213, oder, mit Wegla��ungdes

unbedeutenden Bruches, 422 culm. Cub, F., und

ein jeßzigesAchtel beträgt 360 rheinl, Cub, F.

Die�es alfo i�t34222, oder in runden Zahlen 35

vrl'cinl, Cub. F. größer,als das ehemaligeViertel,
xnd die Differenz beträgtz22|=£,mithin ungefähr
ein Zehntheil des Ganzen.

Ein. ehemaliges Häufchenbetrug2814 rheinl,
“

Cub. F., und daher i� ein jebiges Achtel 78F
pheinl, Cub. F. größer,als ein ehemaligesHäufchen.

Nach der preuß, Be�itnahmeder Stadt �ollten

die For�tender Kämmereika��eno< einen bedeu-

tenden Ertrag durch verkauftes Holz geben, -und

_ dies erforderte einen Ueber�chlag,wie viel jährlich
in jedem Walde nachhaltiggehauen werden könnte.

Der bisherige Landrichter, Stadtrath Friedrich

Reinhold Horxn, entwarf die�ennach dem pro

477), gemachten For�tetat,und �chickteihn 1773

den 9. Febr. der- we�tpreuß.Krieges- und Domai-

nenkammer ein, Nach dem�elben�olltendie Käm-

mereiforften im Stande �eyn,jährlich920 Vier-

tel zu liefern, wodur< nicht nux das für die
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�tâdt�chen.Beamten- benôthigteDeputatholz, ‘das

fürdie Beheizung“der�tädt�chenLokale und das

zum Bedarf der Ziegel�cheuneerforderliche Holz,
zu�ammen701. Viertel, be�chafftwerden könnte,

fondern. auch noch ein Uebex�chußvon 219 Viertel

der Kämmereizum Verkauf übrigbleiben würde.

Die we�tpreuß.Kammer- �chicktehierauf im

Mârz 1773, den For�tmei�tervon Weiher nah
Elbing, der mit Deputirten des Magi�trats die

For�tenrevidirte, und Vor�chlägezur Verbe��erung
der�elbenmachte.

i

Im Mai kamder Oberfor�kmei�terBaron von
Seydliß von Marienwerder �elb hieher, um

“

die�eVor�chlägean Ort und Stelle zu prüfen.

Er �tattetehierüberden 26. Jul. dem
‘Inhalínach folgenden Bexicht ab:

1. Es fann aus den Kämmereifor�kennicht �o
viel Fichten: Bauholz, als von der. Commi��ion

vorge�chlagenworden,entnommen werden. Denn

der vorhandene Vorrath von �olchem�chlagbaren
“

Holze i�gerinz, und �tehtzer�kreut,und da der

größteTheil der For�tenin anwachfendem Holze
be�teht,�ofann er ohne Ruin des Anwach�esnicht

auêgezogenwerden, Dann i� das Fichtenholz

auch �chlecht,und de��ennur wenig. Schneideholz
und Sägeblôcke�indfa�tgar nicht vorhanden; �o

daß es be��ergethan �eyawird, nur wenig Bauholz
in den For�tenzu �chlagen,und das übrigeauf dem

Wa��exanzukaufen, als �ovieldaraus zu entnehmen
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und dadurch die Wälder zu ruiniren, da überdiesdic

Aufuhr bis von 2 Meilen ko�i�pieligi�.

9, Auf den Gewinn von ausgerodeten Stobben,

da die Büchen�tobben{wer auszuroden �ind,auf

Lagerholz und Spro, daß �olchesFuder - oder

Achtelweiszuver�ilbernwäre, kann nicht viel ge-

rechnet werden. Es würdedaher das Be�te�eyn,

wenn die umliegende Gegend zur Einmiethe gegen

ein billiges Holzgeld bewogen werden könnte.

3. Aus den For�tenSchônmoor,Rakau, Pank-

lau und Ziegelwalde kann ohne Ruin der�elben

jéhrlich, außer dem Deputatholz, für 500 Rthlr.

Brennholz verkauft und zum Etat gebrachtwerden.

Dagegen mü��endie übrigenkleinen Reviere, in

welchen zum Dheil guter Auf�thlagbefindlich, und

be�ondersdie grunauer Wü�tege�chontwerden,

damit-.�ie,wenn jene zu �ehrangegriffen�ind,aus;

gehölztund jene wieder ge�chontwerdenkönnen.

4, Die Jagdenkönnten zum Vortheil[ der Kâm-:

merei verpachtet werden.

5. Es muß ein �achkundigerOberför�ter,der

die Auf�ichtüber die Unter�ör�terhat, ange�eßi

und ihm �eineWohnung an einem. hiezubequeme

Ort angewie�enwerden.

Die we�tpreuß.Krieges- und Domainenkam-

mer genehmigtedie�eVor�chlägeunter dem 26.

Mai 1773. :

Die Einmietheauf Stobbenrodung und Sam-

meln des Lager�pros ward den benachbarten
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Dor��cha�tenausgeboten. Die Bedingungen der-.
�elbenwaren folgende:

1. Sie“ �olltejedes Jahr den 1. Oftober an-

fangen und mit Ende Aprils aufhôren.
2, Ju die�erZeit �olltejedem, der �ieinge-.

miethet,frei �tehen,2 Dage in der Woche �ichin
den Wald zu begebenund Stobbenzu roden und
*“Sprockzu �ammeln.

3. Jeder Wirth �olltehiefür1 Nthlr.30 grs
jeder Eigenkäthner1 Rthly,und jeder Einlieger,
der keine Pferde hat, 60 gr. zahlen.

|

Unter dem 13. Sept. 1773 berichtete dex Ma-

gi�tratan- die we�tpreuß.Kammer, daß von der

Einmiethe auf Stobbenrodung und Sammeln des

Lager�pro>es113 Rthlr. 60 gr. aufgebracht
wären.*)

DieFor�tenwurden jet unter be��ereAuflicht
genommen. Dem Oberwaldwart ward ein Gehalt.
von 100 Rthlr, bewilligt. Er �olltein grunauer

Wü�ten,als der Mitte der Tor�ten,wohnen. Zum
Deputatland wurden ihm 8 ausgehölzteMorgen
angewie�en,) Er �olltefernex freie Weide für

*) Die Einnahme hievon mchrte �ichin den folgenden
Jahren, nahm aber darauf wieder ab, �odaß fie
1782 nur 77 Rthlr. 60 gr. war. Daherdie�eEin-

rihtung wieder aufgehoben und das Sprockholz
nah der For�ttaxeverkauft wurde,

**) Beides kam niht zur Ausführung.Er cikiele
dafür 20 Nthlr. Wohnungsiniethe und 11 Nehl.
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:

4 Arbeitspferdeund 1 Reitpferd haben, Den Un:

terfôr�ternward ein Gehalt von 15 Nthlr.bee

�timmt,ihnen Deputatland ‘ertheilt,und freie

Weidefür 4 Arbeitspferde,damit �iedur Holz»

fuhren�ihetwas verdienen könnten,zuge�tanden.

Alle �ollten,neb�tdemOberwaldwart,freie Wald-

weide für ihre Kühe haben. Das Deputatholz
aber, welches bishexalle gehabt, ward ihnen, des

Unter�chleifswegen, der damit gemacht werden

fönnte, abgenommen. Ihre Wohnungen wurden

neu ausgebauet, alle erhielten neue Dien�tin�truk-
tionen, auf welche �ievereidigtwurden.

Um die Holzdefraudationenzu verhüten,ward

das Acci�eamter�ucht,kein Holz ohn Atte�t,aus
welcheinWalde es genommen worden, in die Stadt

zu la��en.Von den Strafgeldern follten 27dem Ans-

zeiger und $ der For�tka��ezufließen.
: Was den von dem Oberfor�tmei�ker,Baron von

Seydliß gemachten, obén S. 555 unter 4, ange:
führtenVor�chlag,die Jagden zum Vortheil der

Kämmereizu verpachten, betrifft, �omachte es

anfänglich bei dem Magi�tratBedenken, darauf

bei der we�tpreuß.Kriegs- und Domainen- Kam-

60 gr. Heugeld, Die ausgehölzten8 Morgenwtr-

den mit Holz�amenbe�äet, Er�t1784 ward ein

for�tkundigerOberför�termit einem Einkommen von

400 Rthlr. ange�eßt,und ihm in Schönmoox,we

�hon ein Herrenhaus erbauet war, einWohn�t,

angewie�en.
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mer anzutragen, weil der Rath und die Bürger:
�chaftbisher die Jagd ohne ‘àlle Abgabebenugtt

“batten.Denn nach dem vbin KönigeCa�imir
1457 verliéhenen Privilegiumwar die Stadt in
den völligenBe�ißder Wälder und in die unein-

ge�chränkteNußuüng der�elben, wozu “auchdié

MWildbahn und Jagdgerechtigkeit gehört, ge�ebt
worden.) Daher der Rath auch die Befugni5
hatte, in Jägd- Und Wild�achenVerordnungen
ergehenzu la��en,die e? auch ergehen ließ Tr

Jn der er�tenWillkür“ heißt es $ 43: „Es

�ollhinführofein Bürger oder Bürgers :- Sohn
von St. Petri Stuhl- Féyer (den 22. Febr.) bis

St. Jakobi Zag (den 25, Jul.) — andre abet,
als Bauern, Gärtner oder Arbeitsleüie durchaus

nicht — �iUntèr�tehenin die�erStadt Gränzen

*) Es wird zwar in die�emPrivilegio der Wéldet
und der Jagdgr!echtigkeit niht be�ondersgedacht,
aber der Stadt wird die ganze Benußungdes Lan-

des y welches in be�timmtenGränzen ißr verlichen
worden, erteilt, und hiezu gehörtenauch die Wäl-

der. Hâtte der König �ichdie Jagd darin vörbe-

halten, �owürde ek �ieaúh benugzt haben, wie er

�iein deè danziger Nehrüng unter der Aauf�ichtei-

nes fkönigl.Jägermei�tersbenußte, welches doch im

elbing�chenGebiet nie ge�chehen.
|

**) Sie i�tniht gedru>t, und nur in hand�chriftlichen

Nachrichren «S. Ram�eyi�cheM�cpte.in 4. Tom. x1,

von S. 125—180) enthalten. Wann �ieausgegeben
worden, i�tunbekannt. Sie ward in ältern Zeitenalle

Jahr der Bürger�chaftvor dem Nathhau�evorgele�en,
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niger noh eiues zu “�chießen.Würde jemand da-

wider handeln, des Bürgers oder Bürgers - Södh-
nes unnachlä��igeSträfe' feyn�ollder Thurm auf
4 Wochén und 10 Mk. ‘gewöhnlicherMünze für
die Armen. Die “anderk‘follen ihre Strafe nicht
wi��en.“ |

Die ‘commi��oriali�heCon�titutionvon 1568
drückt �ich�chrbe�timmtdarüber aus, daß die

Fagdgercchtigkeit allen Bürgern zu�tehe.Es heißt
davon in Cap. X11. z,Wir ekkennen und �prechen
vor Recht, daß vermögedes gêämeinenPrivilegii "D
die Jagd allen Bürgern zu ewigenZeiten frei �ep,

jedoch niht dur< das ganze Fahr, damit dém

Gewächs auf dem Felde dur<"s Jagen tein Schade

zuge�ligtwerde, �ondernes �olldie Fagd allein
von St, Bartholonái, des h. Apo�telsTage, an-

fangen und bis auf Fa�tnachtdauern. Wo aber
Jemand außerhalb obgemeldter Zeit jagèn würde,
der �ollmit Vertu�tder Garn ge�krafetwerden ;

wer aber ohne Gärn mit Hunden jagèn würde,
der �oll8 Tage mit dem Ge�ängnißge�ttafetwer-

*) Was oben angeführt i�t,daß die Jagd unt& den

allgemeinen Verleihungen der Nuzungen dcr Län-

dereien mit inbegriffengewe�en,wird hier beitätigt,
weil �ieden Bürgern vermöge des gemeinen

Privilegii zuge�prochenworden.



- 590
_ den, und nichts de�tominder ben Schaden; den ex

dem Getreide zufügenmöchte,er�tatten.""Z

Nach die�enBerechtigungenhat die Bürget:
�chaftau bis 1771") die Fagd ohne allè Abgabe
im ganzen Territokio, außer dem zu den freien

BârgerhöfengehörigenLande und den St. Spi:
ritus -Hospitals - Gütern, frei ausgeubt. Doch
hatte der Rath auch ein Mitexercitium der�elben,

Den Be�itzernder freien Bürgerhdfe war, weil

®) Die�e Con�titution ward von einer Commi��ione
die der König Sigismund Augu�t na< Elbing
�chi>te,entworfcn. Von ihrem Prä�es,dem Bi�chof
von Leslow und Pommerellen, Stanislaus

Karnkows ki, ward �ichernachdie Ka rn ko w s�che

Con�titntióngenannt. Sie i�t1569 den 21. Mâtz
vom Könige be�tätigtworden, Da in der�elben

die zwi�chendem Nath und der Vürger�chaftob-

waltenden Zwi�tigkeitenent�chiedenwurden, fo imiÿ

auch damals über die Jagdgerechtigkeit Streit ge-

we�en feyn, niht, als wenn der Nath von dek

Ausübung der�elbengans auszu�chließenwäre,— ek

gehörteja mit zur Bürger�chaft— �onderndaß er

hierin uicht vor ihr Vorzüge haben �ollte,die er

�i<hangeiaßt zu haben �heint. Es �indzwät meh:

rere Artikel dic�erCon�titutiondurch fpatcre königl.

Mandate theils abgeandert, theils ganz aufgehoben:

in dex Fe�t�czungder Jagdgercechtigkeit aber i�t

nichts abgeändertworden:
|

«> Jy die�emJahr vetyachtete dex damalige Ji-

tendant und nahherige Kammerprä�identvon Below

die Jagd an die Territorial Ein�aßenin ihren Feld-

marken für 18 Nthlr.
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�tedie Vorrechte der Rittergüterhatten, die Jagd
mit Aus�chließungandrer, innerhalb ihrer Grän:

zen, ver�tattet.Das Hospital St. Spiritus war

auf �einen�ämmtlichenGütern zur Jagd berech:
tigt, und ift die�evon jeher ein .Emolument der
Admini�tratorengewe�en.Bei den übrigenDerr
torial-Ein�aßen ward cin Unter�chiedzwi�chenden
Ein�aßender Höhe und der Niederung gemacht.
Die Ein�aßender Höhe warea, außer den wenis

gent, �ogenanntenFreien , die do< aber kein Pris
vilegium zur Ausübung der Jagd hatten, Unter-

thanen der Stadt“), denen nicht die Hufen, auf
welchen �ieein�aßen, �ondern nur die Höfe ‘eigens

‘

thümlih gehörten. Daher war ihnen die Jagd
auf ihren Feldmarken �trengeunter�agt,außer eis

nigen Schützenda�elb�t,denen der Landrichter oder

Außenkämmever�pecielleConce��ionenzum agetr
auf gewi��eZeit, gegen Ablieferung einer Anzahl
von Wild, ertheilt hatte. Die Ein�aßender Nie

*) Daher mußte ein Bauers - Sohn vodee Knecht,
wenn er in die Stadt zichen wollte, dazu des Raths
Genehmigung na<�u<hen,und ein Losfkaufsgeldan

die Kämmevrei?Ka��ebezahlen. Nach der preuß.Bes
�ißnahmeder Stadt hat der Magi�tratwegen dev

Bunahme des Handels und Verkehrs, um dem das
dut<h verur�achtenMangel ‘an Arbeitern aller Art

abzuhelfen, es für rath�amgehalten, das Ziehen
dev Bauers-Sdhne dder Knechte nah dex Stadt
au begün�tigen,und dahet das Loskaufsgeld nicht
weiter yvon ihneg. gefordert,

36
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derung wurden hierin gelinderbehandelt. Denen

dex jen�eitigenNiederung oder den Werder�chen,
die freie Leute waren, zu Dammrecht�aßenund

nach.ôfternVerwü�tungendes Landes durch Uebér-

_�{wemmungen"mit neuèn Einwohnern“er�eßtwur-

“den,ward. die Ausüùbungder Jagd aufihren Feld-
marken nicht ‘vêèrwehrt,doch, daßdie Bürger nicht
‘davon ausge�chlo��en“waren. Die“ Ein�aßender

“die��eitigenNiederung, die ‘freieBauern waren,

hatten, als ‘Successores der Bürger , deren Lände-

‘reien �ieangebauet,chon dadurch �ichein Anrecht
an der Theilnahme an der Jagd erworben ,

/

und

daher war ‘es ihnenauch erlaubt,” neb�tden Bür-

gern ‘aufihren“Feldmarkenzu jagen.
Dex Rath benußte das “ihmzukommendeMit

“xeht an der Jagd dadurch, daß er in den Stadt
wáldern das Wild ‘von den Waldwarten, die da-

füx ein Schießgelderhielten , �chießenließ,die es
an den Aüßenkämmererund Landrichter ablieferten,
welche es weiter ‘an “die vier Bürgermei�terund

an einige Rathsherren ‘nach ‘ihren“Aemtern ver-

theilten.
Dex Dro��elfangward von dem Außenkänimerer

und Landrichterin einzelnen Revieren “gegenÂb-

lieferung ‘gewi��erPaar Dró��eln‘an �ieüberla��en;
im Revier grünauer und danierauer Wü�te,in je-
dem gegen 15 Paar, ‘in Rakau und Schônmoor,in

jedem gegen 30 und in Scheeres - Wü�teund Ziegel:
walde, in jedemgegen 40 Paax Dro��eln.
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Die Wilde-Enten- Jagd aber i�tvon jeher
von der Kämmerei verpachtet worden.

So ward es bis 1771 mit der Ausúbungdex

Iagd' gehalten.
Der Magi�tratbe�chloßunter dem 27. April

1773, der we�tpreuß,Krieges - und Domainen-

Kammer vorzulegen, worauf �h die Jagd- und

Wildbahns : Gerechtigkeit, die bisher er und die

Bürger�chaftim Territorio ausgeubt, gründe,das-

bei aber die�elbezu er�uchen,es zu genehmigen,
daß die Jagd in den der Stadt zugehôrigenGrund-

�tückenund Wäldern zum Be�tender Kämmerei

ausgeboten und verpachtet werde, weil, wenn �iedêrx

Bürger�chaftüberla��enwerden �ollte,dies zu vielen

Unordnungen Anlaß geben möchte. Die Kammer

genehmigtees unter dem 16, Mai. Und �oward die

kleine Jagd“) in den �tädt�chenFeldmarken —

wozu

*) Zur k�cinen Jagd gehörenna<h der For�tordnung
Ha�en,Füch�e,Dach�c,Biber, Fi�chottern,Trappen,
Rebhühner, Brachhühner,Gän�e,Enten, Schnepfen
und andres kleines Wildbret; zur hohen Jagd
NRothwild, Nehe, Sâue, Aucr-, Birk- und Ha�el-
hühner und Schwäne. Der Magi�tratberichtete
unter dem 5. Jan. 1787 an die we�tpreuß.Kammer z

„Hohes Wild giebt es hier niht. Wenn es �i<
aber zuweilen dur< Ucberlaufen finden �ollte, \vo
würde es ohnfehlbar der Stadtkämmerei - For�tka��e
zufallen, weil der Magißrat die hohe und EFurisdiktion ausübt.‘

1533 �indno< Elendthicre zu Stoboy gejagt.
1696 den 13, Sept.ward in der Gegend von Wo-

36 *
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dex Ellerwald, neu�tädterStadtfeld,die Bürgerwie:
�en,Herrenpfeil,Bürgerpfeil,Wan�au,die Fâähr-

“„genappein gróßesElendthier erlegt, welches. in?s

Fi�chamtgebracht und unter die Herren des Raths,
unter die Kanzellei und die Prediger vertheilt wurde.

Das Flei�chdes Thieres wog 814 Pfund.
Moch 1822 ward ein Elendthier in Schwarzdamtt

erlegt, was �i<-�<onvorher in den Gebü�chender

alten Nogat hatte �chenla��en,und hier, als ein

unbekanntes Thier,
-

viel Auf�chengemacht hatte.
“Den 15, Juk. des Morgens {frühum 7 Uhr zeigte
68 �ichauf der {<warzdammerGene,und ward von

vielen Men�chenumringt, did es vevfolgten. Hie-
‘durchwild gemacht, �ectees Über einen. an 8 Fuß
‘breiten Graben , und fiel in den�elben. Auf An-

otdnung des Schulzen ward es herausgezogen,durch
Schläge getddtet und ge�tochen,unir es ausbluten

zu la��en,und den 16. Jul. in das Jntendantur-
Amt gebracht, wo man es als ein zweijähriges
Elendthier weiblichen Ge�chlechtserkannte. Es

ward hier durch einen Flei�cherabgehäutetund in

zwei Hälften zerlegt, ‘und Haut und Flei�chnoh
‘an dem�elbenTage- öffentlichverkauft.

Das Flei�ch,weil es bei der Hie dex Jahreszeit
Thon angefommen war, und übel ro<, brachtenur

4 Rthlr.
die Vildhaut . , „ „> «G2 10GSgr

zu�ammen7 Rthle. 10 Sgr.
Die Ko�tendes Trans-

portes nach ‘der Stadt,
neb�tdem Abhäutenunb

Zerlegen, betrugen... 3 = 4 +

Es bliçben al�oübrig @ Rthlr.6 Ca
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tiefen, die Wie�enam engl. Brunnen und der Wink:
mühle,Ziegler-Werder,Vor�tädter-undOffizier-Roß-
garten und die Heide bei Fichthor�tgehören— und

in den Stadtwäldern,und in die�enau der Dro��el-

fang, auf 3 Jahre bis Trinitatis 1776 verpachtet.
Im Mai 1776 ward die Jagd in den ftädt�chen

Feldmarken-und For�tenwieder aufs Neue auf 3.

Jahre bis DVrinitatis 1779 zur Pacht ausgeboten.Es-

war aber unter dem 25. Jan. die Bürger�chaftbei der

we�tpreuß.Kammer eingekonimen,und hatte ihr vors

ge�tellt,daß�ie�eitmehr als 200 Jahren, da die Pfands -

be�iznahmedes Territoriums vom preuß.Staathier-
in nichts geändert,die Jagd auf den �tädt�chenund

Zerritorial-Ländereien-und in den �tädt�chenFor�ten

unentgeldlich genußt, und daher gebeten, �ieihr ent»

weder -

na< ihren Privilegien ohne ‘allé Abgabe
wieder herzu�tellen,oder �ieihr und ihren Nachs :

kommen gegen eine �tipulirtePacht von 20 Rthlrs.…

jährlichzu überla��en.

die an die fkonigl.For�tkä��enah Stellinen ge».

\hi>t wurden.

Obgleich dies Wild ¿zuthohen Jagd gehört,auh
zur Hegezeit erlegt war, �o fand der Jntendant,
unter den angeführtenUm�tänden,wie es ergriffen
worden, �ichdoh niht veranlaßt,deshalb gegen irgend

Jemanden: eine fiskali�che-Unter�uchunganzu�tellen.
Da Schwarzdamm im elbing�chenWerder liegt

die Werder aber eine Jn�ellagehaben, �omuß das

Thier, aus den obern Wäldern , vielleicht vom Wol�e

gejagt, über die Weich�elge�<hwommen�eyn.
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-Die königl. Kammer hatte hierauf unter dem 29,

März Bericht vom Fatendanten und Oberbürger-
mei�tervon Lindenowski gefordert, und dabei

re�cribirt,daß zwar die jetzige Jagdpacht ihren
Fortgang haben könnte, die Ausfertigung des Con-
trakts über die Fagdpacht für die Ein�aßendes Ter-

ritoriums aber no< ausge�eßztbleiben follte.
Es üUber�chicktehieraufder Magi�tratden 30,

Jul. die über die Pacht der �tädt�chenJagden auf-
genommenen Licitations - Prokokolle, nach welchen
für �ämmtliheJagden ein Pachtguantum von

52 Rthlr. 15 gr. herausgebracht war, wobei er

bemerk:e, daß die Bürger�chaftdurch ihre Depu-
tirte zwar mit auf die Jagd geboten, aber nicht
gemeint �ey,den gethanen höch�tenBott zu erfül:
len, �ondernder Hoffnung lebe, daß �iein ihrem
wohlhergebrachten Rechte, in den �kädt�chenFeld-
marfen und Wäldern und in ‘den DZerritorial : Lán-

dereien , wenn auch niht unentgeldlich, jedoch ge-

gen einen mäßigenZins von etwa 20 Rthlr.30
jagen, werde ge�{<hüßtwerden. -

Der Magi�tratberichtete hiebei, daß das, was
die Bürger�chaftzu Begründung ihres Nahheits-
Rechts zur Pacht vorgebracht, ganz �o, wie es

vorgebracht worden, der Wahrheit gemäß �ey,
wiewohl nicht zu läugnen, daß, wenngleich die

Bürger�chaftin vorigen Zeiten frei gejagt, doch
auh andern Schützen,die nicht Bürger waren,

exlaubt worden, gegen eine Abgabe, neben den Búr?
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gern, in den der Stadt zugehörigenGütern das

Jagdrecht zu exerciren.Hiebei über�chickteer den

Extract aus der Karnkowi�chen Con�titution,

worauf �ichvorzüglichdas Jagdrecht der Bür-

ger�chaftgründet. Die we�tpreußi�heKammer
hatte no< Erkundigung darüber eingezogen, ob

�eit- der - Publikation - die�erCon�titution- von -

1568 die Bürger�chaftin . unge�törterBenußung

der Jagdgerechtigkeit, ohne alle Abgabe an die

Kämmerei,gewe�en,und darauf die befriedigende -

Antwort erhalten, daß �eitdie�erZeit keine Spur
von Wider�pruch,der- ihr dagegen gemacht wore

den, anzutreffen�ey.
i

Alles - die�eshatte die kônigl.Kammer unter -

dem 1. Decbr. 1776 an das General- Direktorium

in Berlin berichtet, und es. dem�elbenanheim ge-

�tellt,ob die Bürger�chaftzu Elbing noch ferner

bei die�erJagd- Gerechtigkeitin den �tädt�chen

Gránzen, allenfalls gegen den dafür offerirten

jährl.Canon von 20 Rthlr., zu hüßenoder die�e

Fagden -den Mei�tbietendenzu überla��enwären.

Es erfolgte hieráuf unter dem 26. Decbr. dies

�exDireftorial - Be�cheid:

„Es wird Euch hiemit zur Re�olutionertheilt,

daß die elbing�cheBürger�chaftihre Berechtigung zur

FagdaufdemStadt-Territorio, �owohlquoad
jura petitorib als in An�chungdes bisherigen Bes

�ites, hinreichend nachgewie�en,und folget daher

von �elb, daf die vor�eyendeVerpachtung �ole
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her Jagd zum Vortheil der Kämmerei keinen Fort-
- gang haben kann. Da aber dex Magi�tratbehauptet,
daßde��enMembra das Mitexercitiumdie�erJagd zu
ihrer Con�umtiongehabt, und die Bürger�chaft20

Rthlr, pro Canone zur Kämmerei oferirt, �oif noh
näheranzuzeigen, ob durch die�enCanon jenes Mit-
eyercitium des Magi�tratsredimirt und aufgehoben
werden �oll,und wenn die�esdie Meinung der Bürs

ger�chafti�t,ob dem Magi�tratdawider keine Contra-
diktion zu�tehe,oder wie er wegen �einesce��irenden

Mitgenu��esder Jagd zu ent�chädigen�eynmöchte,
Dann muß auch uuter�uchtwerden, in welcher
Ordnung die Bürger�chaftbisher die Jagd exercirt
und genußet hat, und wenn hierin gar keine Ords

nung und Regel beobachtet �eyn�ollte,was des-

halb anzuwenden �ey,endlich muß berichtet werden,
aus wel<hem Fond der offerirte jährlicheCanon

genommen werden �oll,
““

Der Vürger�chaftward dies Divektorial : Re-

�cript,neb�tdem vorhergegangenen Bericht der

kônigl.Kammer, den 21. Mârz 1777 bekannt ge
macht, und ihre Erklärung darüber gefordert.
Sie �tattetezuvörder�kdur< ihre Deputirte den

unterthänig�tenDank dafür ab, daß ihr ihre
ehemalige Jagdgerechtigkeit gegen den oferirten
Canon Allergnädig�tweiter zuge�tandenworden.

«Da �ieaber in dem Bericht E. Hochvcrordneten
Eönigl.Kammer an das General - Direktorium die

Worte: in den �tädt�chenGränzen, bemerkt,
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�owüßte�ienicht, ob die�erAusdruck die Gränzen
des ganzen Territoriums, als worauf �ie ihre Jagd:
gerechtigkeiterweislich gemacht zu haben glaubte,
oder die jetzigen�tädt�chenGräânzen,.in welchen

allein die Stadtwälder und- die wenigenStadt-

gründe,die die Kämmereilicitirt hâtte,enthalten, bes
“

zeichnen�oll,Sie bat, da �ieihve Jagdgerechtigfeit

�owohlim ganzen Yerritorio, als auf den jetzigen
Stadtgründenerweislich gemacht, daß ihr �olche

auch zuge�tandenwerden möchte,als auf welchen

Fall �ie0 Rthlr., nämlich10 Rthlr. fürdie Der:

ritorial- und 19 Rthlr. für die Kämmerei:Ka��e,

offerirt hâtte.
Dann erklärte �ie,daß es nicht BreMeinung

�ey,durch den o�fferirtenCanon das Mitepercitium

der Jagd, welches vorher der Magi�tratgehabt,

zu redimiren und aufzuheben, vielmehr wolle �ie

die 0 Rthlr. allein erlegen, und den Magiftrat be?

allen �einenvorigen Rechten bela��en.Er könnte

fich �einesalten Fagdrechts ferner bedienen, und

entweder �elb zu feinem Vergnügenjagen, oder

durch �eineLeute �ichdas bendthigte Wild �chießen
la��en,nur bat �ie,daß ex nicht, wie vormals, Un-

bürgernConce��ionenzur Fagd ertheilenmöchte.

Was die Ordnung betreffe, in welcher die Jagd

ausgeubt werden �ollte,�o.müßtenhiebei die Aller

höch�tenfönigl.,�owohlbereits bekannt gemachten,
als noch bekannt zu machenden Vexordnungea ge-
ngu beobachtet werden.
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Endlich, da �ie_no< den Fond anzeigen �ollte,
woher die offerirten 20 Rthlr.. jährlich,zu entnch-
men ‘wären,�oerklârte �ie,daßdie beträchtlichen

Bürger -Innungen, nämlichdie Kaufmann�chaft,
Mälzenbräuer-.und Krämerzunft,jede mit 5 Rthlr.,
die Rhederzunft mit Z und die. St. Georgenbrü-
der�chaftmit 2 Rthlr. einen Beitrag zu thun ih
erboten hâtten._

:

a

Mittlerweile. waren. die - Territorial : Ein�a��en

durch ihre drei Ober�chulzenin. Lenzen, Oberkärbs-

wald und Für�tenaubei der kônigl.Kammereinge-
fommen,und hatten ein Jagdrecht, welches �ieauf
ihren Feldmarkengehabt, behauptet. Der Intendant
des Derritoriums, Kriegsre{hvon Lindenow

s

fi,
hatte deshalb den 23. Jul. Territorial - Ein�aßen,
als Zeugen, vernommen “d, die dies ausge�agt,und

die Ober�chulzenhatten es hierin auf einenProceß
anfommen la��en:wollen.

|

Die kônigl.Kammer re�cribirte daher:ehe und

bevor der Punkt, ob die Derritorial - Ein�aßenauch
Dheil an der Jagdgerechtigkeit hätten, in Richtigkeit
gebracht wäre,könnte das Anliegen der Bürger�chaft
nicht nah Hofe berichtet werden; dex Magi�trat

�olltedaher die Bürger�chaftnochmals darüber ver-

nehmen, und �eineigenes Gutachten ab�tatten.

4

*» DieBürger�chaftmachte dagegen die gegründeteEin-

wendung, daß die Territorial-Ein�aßenin ihrer cigenen
Sache kein Zeugnißablegen könnten,und daß das Zeu-

gen- Verhör auch ‘nichtgerichtlih aufgenommen�ey.
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Die Bürger�chaftbe�tandauf das von ihr nach
den oben angeführtenGründen behaupteteAagdrecht
im ganzen Territorio ; die- Derritorial- Ein�aßenin
der Niederung könnten.es nie- erwei�en,daß �ie:es

aus�chließlihgehabt; denen. auf der Höhewären
Conce��ionenvom Magi�trathiezuertheilt, und wenn

einige“ohne:die�elbegejagt, �owären�ie.als Wild-

diebe behandelt, und ihnen nicht allein ihre- Gr-

wehke-und Hunde weggenommen, �ondern�ieau
der Obrigkeit zur gebührendenStrafe angezeigt
worden, worüber mehrere. Vei�piele-vorhanden
wären. Sie berief �i<darüber auf das Zeug-
niß der no< lebenden Magi�trats-Mitglieder„ die
wohl wi��en:könnten, wie es mit der Jagd unter

voriger Regierung gehalten �ey.
“Der- Magi�tratbe�tätigtein dem Bericht, den

ev hierüber unter dem 26. Jun. 1777 ab�tattete,
daß die�e:ganze Aus�agedèx Bürger�chaftder
Wahrheit gemäß�ey.

i

Demungeachtetward die Bürger�chaft:von“
der we�kpreuß.Kammer unter dem 212 SO 4777
be�chieden: daß, da �ienoch. keineswegeserwie�en,
wie ihr auf den DZerritorial - Flurèneine Mitjagd-
gerechtigkeit zu�tehe,die Territorial - Ein�aßenaber
die�es.Recht be�treiten,es. „in der ihnen. zur
Seite �tehenden-natürlichenFreiheit““begründet
weyde, und. �ieauh, wiewohl�iees nicht nôthig
gehabt, dur< aufge�tellteZeugén, die abgehört
worden, dargethanhâtten,ihr die�esprätendirte
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Fagdre<t nicht: zuge�kanden-werden könnte,fon-
dern �ie:�i. mit. der- ihr pro Canone überla��enen
Fagdiù dem: eigentlichen- Stadt -Derritorio.begnú-
gen mü��e...

Die: Bürger�chaftweigerte �i<fortwährend,
den offerirten Canon von 20 Rthlr. für die Aus-

übungder Jagd: zu- entrichten, wenn“ ihr nicht
die Grânzen, in- welchen fe folhe ausüben �ollte,
�o,wie �iees verlangt, angewie�en:würden.

Die Kämmerei hatte: jeßt keine Einnahme von
der Jagd, und �ie ward von jedem, der jagen
wollte, ausgeubt.. Der Magi�tratberichtete hier-
über unter dem 3. Jun. an- die we�kpreuß.Kam-

mer, und da- kein Be�cheiderfolgte, wieder unter

dem 8. December, wo- er anführte, daß die

�prechend�tenBewei�e für das allgemeine Jagd-
echt, was den Bürgern in polni�chen-Zeiten zue

ge�tanden,die�ewären: daß keinem Bauern ers

laubt gewe�en,ohne �pecielle-Conce��ionzu jagen,
und daß vor dem Jahr 1771 nichts von YJagd-
gefállen:bei der Jntendanturka��eberehnet worden.

Bei die�erLage der Sache hatte das General-

Direktorium in Bexlin unter dem 12. Jun. 1783

an die we�tpreuß.Kammer re�cribirt: daß die

zwi�chender elbing�henBürger�chaftund den

Territorial - Ein�aßenüber die Jagdgerechtigkeit
im ZFerritorio obwaltende Streitigkeit im ordentli-

chen Wege Rechtens aus8gemachtwerden �ollte,wel-

che hoheVerfügungaber er�tdurch ein FKammer-Re-



973

�criptvom 22. April 41785 :der Bürger�chaftbe
fannt. gemacht wurde,

Die köônigl.Kammer - hatte dabei dem Intens
danten des Territoriums, Kriegsrath Schmidt,
befohlen, �owohldie Territorial -- Ein�aßenzu ver-

nehmen, ob �ie�i<in die�enProceßeinzula��en
getrauen, als auh, da die Fagdpacht bisher zur

__For�tka��egeflo��en,mithin Fiskus hiebei interes-
�irt�ey,für den�elbeneine Ju�truktiondes Pro-
ze��eszu entwerfen.

Weil die erwähnteDirektorial:-Verfügung�elb
ihm nichtmitgetheiltwar, �o�chrieber d. 14, Aug.1786
an die kônigl.Kammer, daf die Gründe,welchedas
General-Direktorium bewogen hätten,einen Rechts-
gang ‘in die�erAngelegenheit vorzu�chreiben,ihm
unbekannt wären. Nach ‘der allhier bekannten
Lage und Be�chaffenheitder�elben aber qualificire
�ie�ichin mehr als einer Rück�ichtgar nicht da-

zu, Und er erbat �ichdie Erlaubniß, dies nâhex
auseinander zu �even. Sein Bericht i� dem

Hauptinhalt na die�er: /

„Ew. K. M. General - Directorium ‘hat in
dem Ne�cript'vom 26, Deccmber 1776 (S. obea
S. 567) E. K. M.we�tpreuß.Kammer zu crken-
nen gegeben, daß die Bürger�chaftihre Befugniß
zur Jagd, �owohlquoad iura petitorü, als in

An�ehungdes bisherigen Be�itzes,hinreichend
nachgewie�en.So fehr dies für die Bürger�chaft
i�t,�omôchteFolgendesdagwider�eyn:Ew. KK.
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“M.Allerhô<{#Selb�t“habenbei der Occupation
“von We�tpreußennach ‘dem -Reglement für den

“hie�igenMagi�tratvom- 10. Sept. 1773 die wohls

‘hergebrachtenRechte, “Gerechtizkeiten und Ein-
- fünftein �oweit Allergnädig�tbe�tätigt,

als folche den jetzigen Zeiten und der preuß,
“Regierungs8-Verfa��unggemäß,auch der Stadt

“und dem Magi�tratnüßtlich�ind.

“Nun aber ‘i�tdas Jagen dex Bürger wider

‘alle preuß. Verfa��ung,‘und i�auh wirklih an

�ichnichis nüße. :

Fn -dem Patent wegen der Städte Jagd - Ge-

Vechtigkeiten vom 40. April 1790 und in dem re
novirten Edikt eben die�erhalbvom 11. März 1713

wird ‘allen -Magi�trätenin großen und kleinen

Städten anbefohlen:-
Niemandem von der Bürger�chaft,welcher

Gewerbe und Handthierungen treibt, noch we-

niger den ledigen Bur�chen, das Auszgehen
na< Wildbret mit Flinten

-

oder Büch�en,

no< fon�teiniges Jagen mit Hunden zu

‘ver�tatten,�ondernihnen da��elbegänzlichzu

unter�agen,und die Uebertreter mit nach-

drücklicherStrafe zu belegen.

Und in der renovirtenund verbe��ertenHolz-,

Ma�t- und Jagd-Ordnung vom 20. Mai 1720

heißt es Tit, 22 $. 6:

Es follen auh die Magi�trâätein den Städ-

ten, welche die Jagdgerechtigkeithaben , Kei-
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nem von der Bürger�chaftver�tatten,  folhe
Fagden zu exerciren.

Hiernach i� es feinem Zweifel"unterworfen,
daß nach der preuß.Verfa��ungdie Bürger die

Fagd �elbnicht exertiren dürfen,
*
�ondern�olche

verpachtet werden "und “diePacht ‘zur Kämmereie

Ka��efließen-mü��e.

„¡DenDerritorial:Ein�aßen“aberkann bei dem

von ihnen prâtendirtenJagd-Exercitiumauf ihren
“

Feldmarken keinesweges die libertas ‘naturalis zur

Seite �tehen, “Und was “daraufvon Ew. K. M.

We�tpreuß.Kammer ‘per
‘resolutionem vom 21.

Sept. 1777 (GS.oben S. 571) zu Gun�tender�el-

ben und zum Nachtheilder-Bürger�chaftdecidirt

worden, beruht auf Gründen,die per notarietatem

publicam,“per ‘Acta’ et facta tviderlegt werden,

Daher ‘denn auch die�eKammer?Re�olutionmit

dem oben “angeführtenDirektorial-: Re�criptvom

96, Dec. 1776 in direktem Wider�pruch�teht.

„„Generalitertvar den Territorial: Ein�aßenzu

polni�chenZeitenalle Jagd verboten , wie dies in

den Berichtendes Magi�trats‘hinlänglicherwie-

�enworden.
Ws

„Nach ‘derOccupation‘vonWe�kpréufßenmüs-

�enauch die Territorial - Ein�aßenes �ichgefallen

la��en,daß �elb�tihre wohlhergebrachtenGerecht-
�amenach der preuß.Verfa��ungnäherbe�timmt

werden. Jn allen alten und neuen preuß. Dorf:
und Ackerordnungen i�taber den bäuerlichenEin-
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Jaßentder Gebrauch des Schießgewehresverboten,

“Die�esVerbot i� dur das Publikandum vom

-93, März 1786 erneuert und ge�chärftworden.

_„Es �cheintal�ofür die Territorial- Ein�aßen,

‘derenGerecht�ameauf die Jagd noch gar nicht

‘ent�chiedeni�t,nicht rath�am,daß �iedie Befugs

niß zu einer Handlung, welche ihnen in allen

alten und neuen Polizei: Ge�eßenallgemein untev-

�agt‘i�t,im Wege Rechtens zu er�treiten�uchen.

Ich habe �iedeshald auh gar nicht vernommen,

ob �ie�ichmit der Bürger�chaftin einenProceß

einzula��engetraut.

„Es habenzwar die drei Ober�chulzenin dern

Protokoll vom 23. Jul. 1777. (S. oben S. 570

�icherklärt, daß �iees hierin auf einen Proceß

wollen ankommen la��en.Aber da nah Vor�chrift

der Ge�ese* der Ein�aßen�ichviritim zu erklären

haben, wenn eine Vollmacht ausge�telltwerden

foll, �owürdendie�e,da im Territorio an 1600

Be�ißer von Grund�tücken�ind,1000 bis 1100

unter�chreibenmü��en.

„Der Magi�traïhat von jeher das Miteperci-

tium der Jagd gehabt, und die Bürger�chafthakt

�icherklrt, daß �ieihm �olchesferner la��envolle.

Mithin wäre hierüberkeine rechtliche Ent�chel

dung nôthig. |

„Was E. K. M. For�tka��ebetrift, die �eit

41771 von den Territorial - Ein�aßeneine Jagd-

pacht von 18 Rthlr. erhlt, fo würde es bedenklich
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�eyn,es zu einem Rechtsfkreitüber die Iagd-Ge-
rechtigkeit kommen zu la��en,und möchtedie von

E. K. M. mir befohlene Entwerfung einer Ju-
�truktionfür den Fiskus in die�erAngelegenheit
ein �chwierigesGe�chäft�eyn.

„Ungeachtetnämlich,nach der von dolni�cher
Seite ge�thehenenVerpfändungdes Territoriums,
die Einkünfte de��elbennicht weiter zur Kämme-
reiz “�ondern

“

zur Territorial - Ka��eflo��en,�o.
blieven gleichwohl die Salarien- und Deputat-
Stücke der rathhäuslihenBeamten tederzeit.un-

berührt,

.

und die Territorial - Ka��ehat davon
nie einigé Revenüen gehabt. Nach dex Occupas-
tion von We�tpreußenwurden die�eDeputat-
Stücke und Emolumente zu Gelde berechnet, und

nicht bei der Devritorial- �ondernbei der Kämz
mevrei- Ka��evereinnahmt.

„Da nun auch die Jagd - Gerechtigkeitim Tetz
Lacieausggeführtermaßendem Magi�tratund dex
Bürger�chaftin totuns oder in tantun> competirte,
�omüßtenah meinem Daftrrhaltcu, wenn �éezu
Gelde gerechnet md daraus cine neue, fo lange
noch nicht exi�tirteEiunahme, gezogen würde,die�e
Einnahme in rtotum oder în tantum niht zur
“Territorial- Ka��e,fondern,„gleich der Einnahme
�âmmtlicherübrigenDeputat-Stücke, zur Käus
nerei- Ka��eliefen.

„IH glaube daher, daß der Fntendant und

nachberige Kammer-Prô�ideutvon Below nicht
IL

:
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“befugtgowefenif, die Derritorial- Einfaßen1771
(G.oben S. 560A.) zur Entrichtung einer jährlichen
Zagdpacht an die Territorial Ka��ezu di8poniren,
Und daß, wenn es ‘in die�erAngelegenheitzuieinem
Proceß kommen und dabei die Ein�aßenzur Ent-

richtung einer Fagdpacht �chuldigerkannt werden

�ollten,die Perception der�elbenganz oder zum
Theil , �owohlratione practeriti als futuri, allem

An�cheinenach, dem FVisco ab- und dem Aerario

Civitatie zuge�prochenwerden dürfte.
|

„Außerdem i�tauch die hie�igeKämmereibei
der Jagd - Pacht - Sache noch in �ofern intere��irt,
als von der Vürger�chaftin dem Vor�tellenvom

25. Januar 1776 (S. oben S. 565) ein jährlicher
Canon von 20 Rthlr. zur Kämmerci-Ka��eofferirt

if, wenn �iebei ihrer Jagd - Gerechtigkeitge�chüßt
werden �ollte. Obgleich nun die�eAngelegenheit
wegen des dazwi�chengekommenen Wider�pruchs
der Territorial - Ein�aßenbis jekt nicht zu Stande
gebracht worden, ‘die Bürger�chaftauh nichts be-

zahlt hat, �o�inddie 20 Rthlr. gleichwohlvon

41776 auf den Etat ge�eßt,und werden nunmehr
�hon auf 10 Jahre mit 200 Rthlx, unter den

Re�tenaufgeführt.
- Daß die Bürger�chaftzur Bezahlung die�es

Rück�tandessalya iustitia angehalten werden fônne,
wenn gleich einigeBürgerwährenddie�er10 Jahre
die Jagd exercirt, ‘das glaub? ich nicht, da �iein

dem Protocoll vom 21, Mârz1777(S, oben S. 569)
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ertlárt bat, daß �ieden Canon von 20 Rthlr. nur

auf den Fall zu entrichten erbdtig �ey,daß ihr die

ÑNagd- Berechtigkeitnicht nur innerhalb der fetzigen
Stadtgründe,�ondernin dem ge�ammtenTerritorio

_

dies�eitsund jen�eitsder Nogat und auf der Höhe

zuge�tandenwürde.

,, Die Be�itzerder freien Bürgerhöfe auf der

Höhe�indtheils nach ihren Privilegien, theils na<
der von jeher beobachteten Gewohnheit berechtigt
gewe�en,auf_ dem zu ihren Höfen gehörigenLande
die Jagd mit Aus�chließunganderer zu exerciren.

„Das Hospital-Amt St. Spiritus i�tzur Fagd
auf �ämmtlichenHospitals - Gütern berechtigt, und

�iei�tvon jeher ein Emolument der Adminifra-
toren gewe�en,und in den Pacht - Contrakten ihnen
vorbehalten worden.

„Aus dem bisher Angeführteni�ter�ichtlich,
daß von denen, welche bei �ämmtlichenoder einem
SDheilder Jagden im Territorio intere��irt�ind,
nur der Magi�trat,die Be�izer der freien Bür-

gerhôfe und das Hospital - Amt St, Spiritus
ausgemachte und unbe�tritteneGerecht�amehaben
und ausüben, dagegen die Vürger�chaft,die
Derritorial : Ein�aßen, die we�kpreuß.Provinzial:
For�t- Ka��eund die elbing�cheStadtkämmerei
manches für, manches wider �ichbhabèn. Sie
würden \i<h daher vermuthlih um \o bereitwi�lli-
ger finden la��en,ohne den Weg Rechtens einzu-
{hlagen, Vergleichs-Vor�chlägenGchör zu geben,

37
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‘bei welchen�iezum wenig�tenim Be�is eines
_

Théils der bisher von ihnen E Gercchf-

“fame bleiben könnten.

„Die�eVor�chläge�indnach meinem allerun-

“terthänig�tenDafürhalten folgende:
1. Wenn der Bürger�chaft,ungeachtet der ihr .

entgegen �tehendenLandes - Polizei - Ge�eße, das

Exercitium der Jagd ge�tattetwerden kann, �o

würde�olchesbloß auf die Kämmerei- und Bürger-
Ländereien be�chränketwerden mü��en.Die ihr
hier nachgela��eneJagd würde übrigensihr un-

entgeldlich zu ge�tattenund der bisherige Rück-

�tanddes offerirten Canons niederzu�chlagen�eyn,
2, Wenn den Territorial - Ein�aßen, den alten

und neuen preuß, Doxrf- und Acker - Ordnungen
zuwider, der Gebrauch des Schießgewehrsge�tat-
tet werden kann, �owürde ihnen die Jagd auf
ihren eigenen Feldmarken, gegen die bisherige
Jagd- Pacht von 18 Rthlr. zur Provinzial - For�t:
Ka��e,bela��enund die bisherige Zeitpacht in einen

fixen Canon verwandelt werden können.

3. Der Magi�iratwürde im Be�is der ihm
competirenden Jagd- Gerechtigkeit auf �ämmtlichen
Revieren des Territoriums — nur die freien Bürger-
hôfe und die Hoëpitals- Güter ausgenommen —

bleiben, Wenngleich ihm �elb diefe Befugniß

zur Jagd wenig odcr nichts nüzen wird, fo giebt
�ie ihm doh Gelegenhcit, dem Chef und Com:

mandeux der hie�igenGarni�on,durch ertheilt
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ErlaubnißScheine an gelernte Jäger, Gefällig-
keiten zuerwei�en,

4, Für Rechnung der Sähtmeeeiwürden die
Reviere in den eigentlihen Stadtwäldern an ven
Mei�tbietendenzu verpachten �eyn.““

Am Schlu��edie�esBerichts �chreibte O
habe für nôthigerachtet, �o�ehrins Detail einzu-
gehen, damit die�e�olange verzögerteAngelegenheit
endlich einmal abgemacht werden könne, überla��e
übrigensalles E. K. M. Allerhöch�terEnt�cheidung.““

Aufdie�enBericht des Kriegsraths Sh midt
hat weder.die. königl.Intendantur, noch der Ma-
gi�tratvon der fkônigl,Kammer einen Be�cheid
erhalten, Die königl.Kammer hatte �elb�tüber
die�eAngelegenheitener unter dem 9, Fun. 1791
an das General - Direktoriumberichtet, Die Ent-

�cheidungde��elbenerfolgtezwar bald darauf, unter
dem 20 Jul., �ieward aber auch niht dem Ma-
gi�iratmitgetheilt, �onderndie�ermußte �ichdie:

�elbeaus der Regi�traturder königl.Kammer zur
Completirung �einerActen in Ab�chriftzu ver�chaf-
fen �uchen,und erhielt die�eer�t1805 den 7. März.

Es i�hiebei nicht die Ab�chriftdes vorherge-
henden Kammer- Berichts mitgekommen. Daher
ich die Vor�chläge,die die fônigl.Kammerzur
Beilegung die�erSache damals gemacht,nicht
mittheilen kann, Aus dem Diréktorial-: Be�cheid
aber, der auf die�enBericht Bezug nimmt, i�
ipohl abzunehmen,dasder�elbegrößtenihensdie

Le A

A

R
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Vor�chlägedes Krieasraths Schmidt enthalten

habe, wie aus dem Direktorial-Re�cript,welches
ich hier im Auszuge folgen la��e,erhellet:

„Es hat kein Bedenken , daß die �eit1776 in

den Kämmerei- Rechnungen aufgeführte,aber nicht

eingekommeneJagdpacht der Bürger�chaftvon 20

Rthlr, niederge�chlagenwerde, da fie gar nichr in

den Etat hätte aufgenommen werden mü��en, weil

die Verpachtung nicht zu Stande gekommen,
¿Was die Haupt�achebetrif�t,�ofinden wir

Eure Vor�chlägeder Sache ganz angeme��en,und

Wir tragen Euch auf, den Kriegs- und Domai-
nen- Rath Schmidt zu in�truiren,hiernach die�e
alte, verworrene Sache beizulegen, und durch
Rece��eabzumachen. Denn Jhr habt ganz Recht,
daß die Bürger�chaftdie ihr zu�tehendeJagd:
Gerechtigkeit nicht �elb ausúben kann. Die von

dem ¿c, Schmidt in �einemBericht vom 14.

Augu�k1786 angeführtenGe�ezeent�cheidendie

Frage hinlänglich,da dev Stadt Elbing nach der

Reoccupation ihre Gerechtigkeiten und Gewohnhei:
ten nur in �oweit be�tätigtworden ;

als �olcheden jeßigenZeiten undder: preuß.
“Regierungs - Verfa��unggemäßund der Stadt

und dem Magi�tratnützlich�ind.

„Mit den Landleuten hat es eine gleicheBewand-

niß,obgleichdie�enbei ihren einzelnenBe�ißzungen,der

Localität und der bisherigen Verfa��unggemäß,wohl
ver�tattetwerden kann, auf ihrenFeldern die Jagd z1
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exerciren, damit ihnen�owenig vom Wilde, als votr

fremden Jagd - PächternSchade zugefügtwerde.

„Das For�t-Departement i�tauch, um �i
nicht in einen weitläufigenProceß einzula��en,
mit der bisherigenPacht von 18 Rthlr. zufrieden.

„Die aus der Jagd in den Kämmerei- und

Stadt - Feldern auffommende Einnahme kann zwi-
�chender Kämmerei- und- Bürger- Ka��egetheitt
werden.

„Wegen der Jagd in den Stadt

-

For�kenfind
Wir ebenfalls Eurer Meinung, �owie Wir auch
Euer Gutachten über die Jagd auf den freien
Bürgerhöfenund den Gütern des Hospitals St,

Spiritus völliggenehmigen.
„Inde��enkommtalles darauf an, ob �i die

Bürger�chaftdie�eVor�chlägegefallen läßt, oder

die Sache im Wege Rechtens ausmachen will,
Denn wenn �iegleich:die Jagd �elbniht aus-

üben fann, �ohat �iedoch bei der Jagd -Gerech-
tigkeit �elb�tein Fntere��e,weil, wenn fie gegen
den Magi�tratin Ab�ichtder Jagd: in den Käm-
merei- For�tenobtinirte, �iedie Hâlftedie�erJagd-
Pacht bekommen würde, und im Fall �iedie Jagd
gegen die Derritorial - Ein�aßener�treiten�ollte,
�iedie von den auf der Höhe aufkommende Pacht
zur Hälfteund von den in der Niederung zu Zerhalten
möchte„ indem �ieden Ein�aßenin dex Niederung
die (cumulative Jagd zuge�tehet, die�egaber zwi-
�chenihx und dem Magi�tratzu theilen wäre.
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„Wir glauben aber, daß die Bürger�chaftbei

_Vorhaltuag aller die�erGründe, �ichzu Euren

Vor�chlägen bequemen werde, indem �iedabei

doch eine jährlicheEinnahme zu ihrer Ka��eer-

halten kann, da die�ebisher hievon nichts gezo-

gen, und nur etliche wenige Jagd- liebende Büt-

ger die Jagd zux Ungebührexercirt haben.“
Der Kriegsrath Schmidt, der das Sachver-

bâliniß der Jagdgerechtigkeit �oklar auseinander

ge�eßthatte, war 1804 ge�torden.Der Magifkrat,
ber er�t1805 in Kenntnißdes angeführtenDirek-
éorial-: Re�criptsge�eßt-wurde, nahm hierauf die

Sache nicht �ogleichvor, um �ienach die�emRe-

�criptauszugleichen. Darauf folgte das verhäng-
nißvolle Kriegsjahr 1807, in welchem die franzd-
�i�chenDruppen vom Februar bis gegen Ende

December im Territorio �tehenblieben, wo �ie

überall frei jagten. Nach ihrem Abzuge, da wich-
tigere Dinge den Magi�kratbe�chäftigten,ward

die�e Angelegenheit zwi�chender Bürger�chaftund |

|
)

der Kämmerei - Ka��eauch noch niht ausgeglichen,
|

deren Ausgleihung, weil beide hiebei cin getheil
tes Intere��ehatten, auch �{hwierigwar.

Er�tnah Einführungder Städteordnung,die

in Elbing am Ende des Fahres 1808 ins Leben

trat, und die die Kämmerei - Ka��ezur Bürger-
Ka��emachte, und �obeiderleiIntere��evereinigte,
war die Ausgleichung leicht, und ge�chahauch

witli,
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Gleich unter dem 24. März 1809 machteder

tagi�tratdie Stadtverordneten darauf aufmerk:

fam, daß die Kämmerei-Ka��e�eit1776, wo zu-

lest die Jagd in den �tädt�chenFeldmarken und

Stadt - For�tenverpachtet war, keine Einkünfte

davon, außer von dem Enten�chießenund dem

Drof�elfang, gehabt- hätte; es �eynicht rechtlich

“ausgemacht,wem die Befugniß zur Jagd gebühre;

ge�eztaber auch, daß die Bürger�chaftdie Mit-

jagd - Gerechtigkeit er�treiten�ollte,�owáre es

doch nah Vor�chriftder älterenund neueren For�te

und Jagd - Ordnungen nicht jedemMitgliede der

Bürger�chafterlaubt, �ieeinzeln auszuüben, �on-

dern �iemü��eentweder zum Ve�tender Kämmerei

oder Bürger-Ka��evor�chrifismäßigbewirth�chaftet

und verpachtet werden; die Stadtverordneten möch-

ten al�ohierin dem Magi�tratihr Gutachten mit-

theilen; �owie die Sache jeht �tehe,kônne �ie

nicht bleiben.
Die Stadtverordneten be�chlo��enhierauf unter

dem 25. April, daß die �eit1776 unverpachtet

gebliebeneJagd in den zur Stadt gehörigenFeld-

marken, als ein deu Vürgernzu�tehendesBegale,

dfentlich zum Be�tender �tädt�chenKa��elicitixt

*) Indie�er ganzen Zeit von 1776 bis 1809 war die

Jagd allhier ein wildes Treiben. Offiziere, Bür-

ger und Bauern und viele andere unberufene Jâ-

ger durch�treiftenmit Flinten und Hunden die For�t-

reviere, ohne daß es ihnen verwehrt wurde.
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und auf 6 Fahre, von 1809 bis 1815 verpachtet
werden �ollte.Der Fermin zur Licitation ward

auf den 6. Sept. ange�ebßt.
Unter den Bedingungen, unter welchen die

Jagd zur Verpachtung ausgeboten werden �ollte,
die die For�t-Deputationvor der Licitation ent-

worfen hatte, war auch die�esaufgenommen:
1. Es �olljedem Mitgliede des Magi�trats

— doh nur für �einePer�on— die freie Aus-

úbung der Mitjagd, wenn er �ichderen bedienen

will, erlaubt �eyn,da dem Magi�tratdie�esRecht
noch aus der ehemaligen Verfa��ungzu polni�chen
Zeiten zu�tehe,und die�esHerkommendurch lan-

desherrliche Verordnungen zu preuß.Zeiten be�tätigt
worden, daher er �ichdie�eBefugniß vorbehalte.

2, Nach «dem Antrage der Stadtverordneten
fann auf die Jagd in den nahe bei Elbing bele-

genen �kädt�chenFeldmarken Niemand, als ein

hie�igerBürger, bieten, und nur die entlegenen

*) Die�eBedingung i�tin allen folgenden Pachteon-
traften aufgenommen. Es haben aber die Mitglie-
der des Magi�trats bisher von die�erBefugniß
feinen Gebrauch gemacht, wiewohl �ievon dem

jeßigen Pächter der Jagd, Herrn General - Lieute-
nant von Kazteler, unter dem 31. Jan. 1831 �elb�t

dazu freund�chaftlihmit dem �ehrgefälligenBe-

merken eingeladen �ind,„daß er es �ih zum Ver-

gnügen re<hnen werde, die Herren Magi�trats- Mit-

glieder in �einerGe�ell�chaftan der Ausübung der

Jagd Theil nehmen zu la��en,
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ger �ind,oder auch Fremden in Pacht überla��en

werden. *)

In den Licitationen wurden die Jagd-Stückeer�t

einzeln und dann zu�ammenausgeboten, um zu

erfahren, - welche Licitation am vortheilhafte�ten

�eynwürde,da es �ichdenn zeigte, daß ein hôhe-

res Pachtquantum heraus kam, wenn �iezu�am-
men licitirt wurden.

Da die Stadtverordneten die er�tePacht 1809

den 21. Sept. be�tätigten,be�chlo��en�ie,daß die

Pachtgelder zur Kämmerei-For�t-Ka��efließenfollen.

Bei Ablauf der er�tenVerpachtung von Michael

41809 bis 1815 trugen die Vor�teherdes Gemein-

guts der Neu�tadt1815 den 7, Sept. bei dem

Magi�tratdarauf an, daß die Feldmark: neu�täd-

ter Feld, bei der neuen Licitatian von 1815 bis 1818

ausge�chlo��enwerden möchte, und unter�tüßten

dies Ge�uchdadurch , daß �ievorgaben: die neu-

�kädt�cheKommunegenieße in An�ehungihres Lane ;

des die Rechte der freien Bürgerhdfe. Der Ma-

gi�tratwollte aber dies nicht anerkennen;daher

die Jagd auf neu�tädterFeld in dex zweitenVer-

pachtung von 1815 bis 1818 mit licitirt wurde,

und dies ge�chahin allen folgendenVerpachtungen.

©) Auf die�eBedingung i| nur no< in der darauf

folgenden Licitation von 1815 bis 1818, aber nicht

wöiter,gehalten worden.
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Yn der dritten Verpachtung von 1818 bis 182

wurden auf �ämmtlicheFagd - Stücke nur 30 Rthlr,

jährlichgeboten , weil die Jagd durch unberechtigte
Fáger�o �ehrbeeinträchtigtward. Die Stadt

verordneten, denen dies Gebot zu niedrig �chien,
indem die vorhergehenden Verpachtungen, die voy

4809 Michael bis dahin 1815 100 Rthlr. 60 g:,

und die von 1815 bis 1818 116 Rthlr. 30 gt,

getragen hatte, verweigerten daher unter dem ,

Sept. die Genehmigung zum Zu�chlage,und be
�chlo��en,daß die Jagd von Michael 1818 bi
dahin 1819 unverpachtet bleiben �ollte, Dabei e
�uchten�ieden Magi�trat,�trengewachen zu las
�en,daß in die�emZeitraum Niemand die Jagd
ausübe, und daß die etwanigen Contravenienta

zur ge�eßlichenSrafe gezogen würden.

__

Wiewohl nun der Magi�tratihnen dagegti
vor�tellte,daß die Kämmerei - Ka��ebei ihrer bs

drückten Lage einen Ausfall von 30 Rthlr. {may
lih entbehre, und daher rieth , die Verpachtun;
zu genehmigen, fo blieben �iedoh bei ihrem Be

f{<luß, wobei �iebemerkten: „Wir �indvollkom
men überzeugt,baß der ein�tweiligekleine Aus�al
bei der Kämmerei - Ka��edurch die vorge�chlagen

Maßregel derein�treichlih er�et werden wird.“

Der Magi�traterließ deshalb unter dem A

Oftober 1818 ein Publikandum, in welchem ht

Fannt gemacht ward, daß, weil die Fagd in di

der Stadt zugehörigenFeldmarken und For�t
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von Michael 1818 bis dahin 1819 niht verpach-
tet worden, �iewährenddie�erZeit bei Vermei-
dung der ge�etzlichenStrafe von Niemandem aus-

gebt werden dürfe, und daß die königl.Gensd'ar-
merie er�uchtund die Revier - För�ter,Weidever-

walter, Driftausreiter und Executoren angewie�en
wären, auf Befolgung die�erVor�chriftzu wachen,
und jeden Contraventions - Fall �ofortzur Einzie-
hung der Strafe anzuzeigen, wovon der Denun-

ziant den vierten Dheilerhalten �ollte.

Die�eAnordnung hatte aber nicht ganz den

erwün�chtenErfolg. Denn die Jagd konnte in

der Verpachtung von 1819 bis 1822 nicht höher
als auf 40 Rthlr. 15 Sgr. jährlih ausgebracht
werden; in der darauf folgenden von 1822 bis

1825 �ank�iewieder auf 18 Rthlr. Vei der

“neuen Licitation von Michael 1825 ward fe�kge-
�eßt,daß künftigdie Pachtzeit nicht mit Michael,
�ondernmit Januar anfangen und mit December

“enden �ollte, Demgemáßward die Jagd von

Michael 1825 bis Ende December 1828 licitirt.

Es wurden aber nur 14 Rthlr. jährlichdafür
geboten, Die Stadtverordnetengenehmigten die�e

Verpachtung nicht, und be�timmtenunter dem 12.

Augu�t1825 das Minimum der jährlichenPacht
für die Benußzungder Jagd in �ämmtlichenKäm-

merci - Marken und For�tenauf 39 Rihlr.. Es

fand �ih ein Pachtlu�tiger,der zwar 39 Rthlr.

offerirte, abex verlangte, daß ihm dafürdie Jagd



von Michael 1825 bis Ende December1826 über:

la��enwürde,welches ihm auh bewilligt ward,

__
Vom 1. Januar 1827 bis Ende December

4829 ward �iehierauf für 25 Rthlr. jährlihund
von 1830 bis 32 für 31 Rthlr. verpachtet.

Der Dro��eifangin den Kämmerei- For�tenif
nach der preuß. Be�i6nahmeder, Stadt be�onders,

nach den einzelnen Revieren, verpachtet worda,
Die Ge�ammt-Summe der Pacht der�elbenbetry

von 1773 — 1774 6 Rthlr. 15 gr.,

von 1774 — 1803, wo die Reviere von 6 zu 6

Jahren verpachtet wurden, jährlich10 Rthlr,,
von 1803 — 1809 8 Rthlr. 67 gr. 9 pf,
von 1809 — 1815 8 Rthlr. 75 gr.,

von 1815 — 1818 6 Rthlr. 75 gr.,

von 1818 — 1821 4 Rthlr. 75 gr.,

PASA Saeta 6 de 10 Rthlr. 0 Sgr., |
von 1823 — 1826 6 Rthlr. 5 Sgr., |
von 1826 — 1829 4 NRthlr. 5 Sgt,
von 1829 — 1832 4 Rthlr. 5 Sgr.,

wozu ih diee Erläuterung beifüge:
Bei der 1774 ange�telltenLicitation fand id |

kein Pachtlu�tiger, der auf den Dro��elfangbieten

wollte. Daher dex Magi�tratdie Waldwarte dit

ver�chiedenenFor�kreviereüberredete,den Dros:

�elfangin den�elbenfür eine Pacht von 10 Rihlr,

zu übernehmen, wozu �ie�i<hau< ver�tanden.

Die�eSumme ward unter die Reviere, nachdet,
wie der Fang in ihnen ge�häßtwurde, vertheilt,
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Sie blieb în den darauf von 6 zu 6 Jahren ange-
�telltenLicitationen bis 1803 unverändert,weil
�ichkeiner fand, der mehr bot.

In der Verpachtung von 1803 bis 1809 ward
hierin die Veränderunggemacht, daß, da jest
Scheeres- Wü�ten, in welchen neb�tEggerts - Wh-
�tender Dro��elfangfür 2 Rthlr. 45 gr. verpach-
tet worden, niht mehr ein Kämmerei: For�twar,
(S. oben S. 35H für den Dro��elfangin Eg-
gerts-Wü�tenallein nur die Hälfte die�erPacht
1 Rthlr. 222 gr. berechnet wurde, wodurch die
Ge�ammt-Pacht von 10 Rthlr. auf 8 RV 678 gr.
herabge�eßtwurde. :

In der Verpachtungvon 1815 bis 1818 konnte
das Revier Schöônmoorgar nicht verpachtet wer-

den, weil �ichder Fang darin verloren. Nun
war die Pacht für da��elbebisher '2 Rithlr. gewe-
�enzdaher ward" die vorige Pacht von 8 Rthlr.
75 gr. um 2 Rthlr. vermindert, und warjetzt
nur 6 Rthlr. 75 gr. Fn Sc{<önmoorkonnte der

_Fang bis 1826, wo wieder für den�elben20 Sgr.
geboten wurden, gar nicht verpachtet werden.

1818 konnte au< Grunauer-Wü�tennicht vers

pachtet werden , weil darin kein Fang war.

1822 �tiegdie vorige Pacht von 4 Rthlr. 75 gr.
auf 10 Rthlr. 20 gr. , weil Bürger �tattdex
Waldwarte, die bisher den Dro��el- Fang in Pacht
gehabt, ihn übernahmen,den �ie ihnen hernach
doch wieder abtraten, wodurch �iewieder ank,
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n der lebten Verpachtungvon 1829 bis 1832

war Panklau ausge�chlo��en, weil es vorher ver-

kauft worden.

Aus dem hier Angeführtenergiebt �ich,daß

der Drof��el-Fangin den lebten Zeiten �ich in

un�rerGegend vermindect hat.
'

Vor Eintheilung der For�tenin Schläze ward

der jährlicheBedarf des Holzesaus den ganzeu

For�tengenommen, Die Eintheilung in Schläge

ward aber er�t1782 veranlaßt. :

Unter dem W.- December die�esJahres re�cri-

birte die we�ipreuß.Kammer an den Krieges- und

Domainen-Rath und Oberbürgermei�terSch utid t:

„Obgleich das For�twe�ender Stadt Elbing in

�oweit eingerichtet i�t,daß da�clb ein För�ter

ange�telltund For�i-Etatsunter gehörigerConfir-

mation formirt worden, �o"i�tdoch die vor allen

Dingen nöthigeEintheilung der Gehölzein Schläge

noch nicht vorgegangen, und da �ichhierauf eine

vernünftigeFor�twi��en�chafthaupt�ächlichgründet,

�ohabt Ihr zu berichten, ‘ob und wo dort der-

gleichen Schlag - Eintheilungen einzurichten.“

Er �tatteteden Bericht ab, daß �iein allen

Kämmerei - For�teneinzurichten wäre, Um aber

den Schlägen eine �olcheAnlage zu geben, daß

�iean Ge�telleund Wege �toßen,welche nach den

Ablagen führen, und worauf die Zriften nach der

Heide gehen, �eyzuördver�keine Verme��ungder
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‘For�tennothig, ‘wozu er �<"einen Fot�t-Con-
dufteur erbat.

-

Die königl.Kammer ertheilte hierauf unter
‘dem 23. Máârz1783 dem Kammer- Condukteur

Pohlmann den Auftrag, \�i<dem Ge�chäft
der Verme��ung‘der For�ken und Eintheilung
in Schläge zu unterziehen, wobei er angewie�en

ward, �ehr�peciellzu verfahren, die ver�chiede-
nen Holzforten, neb�tdem kleinen Gehôlzoder

‘dem Strauchwerk, die Brüche, und was fon
‘im Walde vorkommt, genau zu bemerken, und

nichts aus der Acht zu la��en,woraus der Jn-

halt des Reviers abgenommen werden kann. So-

bald dies ge�chehen,würde der KriegêrathS<hmidt
‘ihm anwei�enla��en,wie die Eintheilung in

Schläge zu machen. Ñ

Unter dem 8. Jun. 1784 ward no< von der

fönigl. Kammer die ‘den 10, Oktober 1780 ‘in

Bexlin emanirte Ausßarbeitungdes For�k-Einthei-
Iungs- Ge�chäftes,neb�tdem Nachtrage, dem Ma-

gi�tratüber�chi>t, utid er angewie�en,�ichdarnach
auf das genaue�tezu richten.

2c. Pohlmann kam er�tin ‘der Mitte ‘des

Sept. 1785 na< Elbing, Und fing mit ‘der Ver-

me��ungdes For�tesSchönmoor an, worauf no<
von ihm Grunauer - und Damerauer - Wü�tenver-

me��enwurden. ‘Er rei�teim December wieder

ab, und ver�chobhierauf die Verme��ungder übri

gen For�tenvon iner Zeit zur andern, ‘wozu et

38
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anfänglichdur< anderweitige Arbeiten, und her-

nach dadurch veranlaßt wurde, ‘daß er, in den

‘aufdie Verme��ung‘aller For�tenerhaltenen Vor-

�chußvon 150 Rthlr. , ‘die ihm für die verme��e-

nen 3 For�krevierezukommenden Gebühren�hon

úüberhobenhatte, wobei noch“niht die Bekö�ti-

gung, die er währendder Zeit der Verme��ung
bei den Fôr�kernvon Schônmoor,Grunauer- und

Damerauer-Wü�tengehabt, von ihm bezahlt war.

Er hatte nâmli<hgeglaubt, daß er hiebei freie

“Vekö�tigunghâtte, und die Stadt ihm �olchege-

bèn müßte,weil er ‘die�eVerme��ungfür eine Pri:
vat- Verme��unghielt, wobei die Bekô�tigungge-

geben wird. Der Magi�tratwollte �ieaber nicht

‘dafüranerkennen, „da Kämmetei-Güter "in der

�orgfältigen‘Benugung ‘und “Auf�icht“den landes-

herrlichen-Domainen gleichgeachtetwerden“, er

al�obei den erhaltenen Gebühren für �eineBe-

Eô�tigung�elb�t�orgenmüßte. - Hierüberverzog

�ich‘die Verme��ungder übrigenFor�tenauf meh-
pere Jahre, ja 2c. Pohlmann �chicktenichtvein-
mal ‘die Plâne und Regi�terüber die von ihm
verme��enenReviere ein. Der Magi�traterinnerte

ih wiederholentlih �owohlhieran, als an die

Fort�ezungder Verme��ung,aber “ohneErfolg,
und führte au< �elb Be�chwerdedarüber hei

der fônigl,Kammer , da fle 1788 in Verfolg eines

Divektorial-Re�criyts�elb�tdarauf. gedrungen , daß
der Plan �âmmilicherKämmerei- For�teneingereicht
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‘und ‘die Verbe��erung‘der For�pagushaltungday

nach ‘eingerichtetwerden �ollte. i
Es forderte daher die kdnigl. Kammer unter

dem 4. Nov. 1788 von dem Kriegsrath Schmidt
Bericht darüber, wie viel Hufen Poblmann
von ‘den Kämmerei- For�tenverme��enhâtte,und

wie viel noch zu verme��enwären. Ex berichtete
unter dem 21. März 1789, daß 60 Hufen culm.

von ihm verme��enworden, und noch495 Hufen
zu verme��enwären; daß nach dem, nah Maß-

gabe der der o�tpreuß,For�t- Ordnung annektirten
În�truktionfür die Landme��er$. XV, gemahten

Ueber�chlageüberhauptnur 150 Rihlr. zur Ver-

me��ung�ämmilicherStadt - For�tenerfordert wür-

‘den, 2c. Pohlmann aber auf Ab�chlagder gan-

zen “Verme��ung�chonincl, der Verzehrungsfo�ten

von ‘64 Rthlr. 60 gr., die für ihn bezahlt wor-

‘den, {on 214 Rthlr, erhoben hätte, ‘und es da-

her unverantwortlich �ey,daß er, da er wirklich
�chonmehr “exhoben,als ibm vor�chriftêmäßig

zukommenmöchte,wenn er die noch rück�tändigen
495 Hufen verme��enhaben würde, niht nuy die

Verme��ung.von einem Jahr zum andern auf-

�chiébe„. �ondernauch nicht einmal vôn ‘den bereits

vor 4 Fahren verme��enen“Revieren ‘die Plône
und Regifer ein�chice.Hiebei fügte Kriegsrath ,

Schmid! hinzu: „Auf die�e-Weife werden ‘von

Der Vereerung ver For�tenVolumina :von Acten

vell 25 ier ub vie For�tenBleiben, wie fte

IE
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�ind, und exfuchte die kônigl.Kammer, den tc.

Pohlmann geme��en�tanzuwei�en,zuvödrder�k,
_vhne alle.weitere Verzögerung,die Ri��eund Re-

gi�kexvon den bereits verme��enen69 Hufen ein-

zureichen,hiernäch�taber �it zur Verme��ungder

noch- rück�tändigen492 Hufen je cher je lieber all-

‘Hiereinzufinden; dagegen wolle ver Magi�trates

�ichgern gefallen la��en,daß ihm, außer den vor-

{{<riftömäßigenGebühren,auh no< außerordent-

Tiche Verzehrungsko�ten,aus der Kämmerei

-

Ka��e
“ gegeben würden, wenn nur ‘die Ober - Rechen-

Kammer �olchepa��irenAieße.
Die kônigl.Kammer ‘forderte hieraufden 2.

Pohlmann auf, �i<hhierüber zu erklären; er

-erflârte �i<hunter dem 24. Aug. 1790: daß er,

mit Hintan�ctungaller übrigenArbeiten, die Ver-

me��ungdex elbing�chenFor�tennoc ‘in die�em

Nahr beendigen werde,

Der Magi�trat wartete bis November; er

kam nicht na< Elbing. Daher fah er �i gens-
thigt, ‘den 4. Nov. 1790 an ‘die Éônigl.Kammer

zu �chreiben:daß ¿c. Pohlmann ver�prochen,
die hier ‘�eitdem Fahr 1785 no< rüc�tändigen
For�t:- Verme��ungenno vor Ende die�esJahres
zu beendigenz; die�esVer�prechenhätte ex bisher
jáhrüch gethan, cs wäre aber ‘immer uncrfüllt
geblieben; wenn €s vor Ende die�esJahres er-

füllt werden follte, �omüßte ex jest gleich den

Nyfang damit machen, weil in Den eigentlichen
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Winter»Mongkenbei Schnee und Fro mit vy:
For�t-Verme��ungennicht fortzukommenwäre¿wenn
der�elbeaber jeßt die angefangenenVerme��ungen.
beendigte und den Winter über die Zeichnungen“
verfertigte, �owürde die Sache cherihren Fort-
gang haben. Der Magi�tratbat nun, daß dem
¿c. Pohlmann aufgegeben würde,th entweder
�ogleichohne Auf�chubzur hie�igenVerme��ungher-
gubegeben, oder die. erhaltenen Vor�chü��ezurück-
zuzahlen, damit ein anderer Feldme��erzu die�er
Arbeit angenommen werden könne. E

Hierauf erhielt unter dem 31, Mai 1791 dex
Magi�tratvon dem Kammer - Conducteur Klinge
ein Schreiben, in wel<hzemer berichtete, daß 2c.

Pohlmann mit Bewilligung der königl.Kammer
ihm die Beendigung der Verme��ungder elbing�chen
For�tenübertragenhabe, und daf er hiezunâch-
�tensnah Elbing kommen. würde, Er bat, ihm
vorher den ungefäbßrenFlächeninhaltder no< ¿u
verme��endenFor�tenmitzutheilen, worauf der Ma:

gi�tratihm unter dem 3. Jun. �chrieb,daß die

hie�igenKämmerei- Foren in 1092 Hufen culm,
be�tehen;aus dem ihm vermuthlih von 2c. Vo h|l-
mann abgegebenenPapieren, von welchenbis jebt
noch nichts nah Elbing ge�chicktwäre, würde er

leicht die noch übrigeArbeit beurtheilen können.

Er kam nun gegen die Mitte des Fun. hiez
ber, und fing fogleihßdie Verme��ungder noch
unverme��enenFor�ten:Eggerts-Wü�ten,Eichwald,
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Hoppenwäldehen,Weingrund,.Scheeres -Wü�ken,.

Yanklau,Rakau und Ziegelwald“an, und vollens-

dete �tenoch im Sommer die�esFahves, arbeitete

in dem darauf folgenden Winter die Ri��eaus,
und �<hicktedie Brouillons den 20. Mai und die:

Berme��ungsregi�kerden 29. Nov. 1792 ein. Dex

Condukteur Pohlmann hatte die Plâne und Re-
*

gi�kervon den von ihm verme��enenFor�ten�chon

deu 30. Oktober einge�chickt.Sie wurden in duplo

gefertigt; ein Exemplar ward den För�tern,das

audere bem rathhäuêlichen.Archiv abgeliefert.
Der inhalt bie�eeVerme�ungen i�oben S..

S511 ub 515 angeführf.
Dem ¿c. Pohlmann wurden von dem Gene-

ral Direktorio in Verlin unter dem 24, Jun. 1793:

auf deu Antrag der kônigl.Kamm

an Verme��ungs:Gebühren '

fürdas �{<Wönnoor�<zeRevier 76 Rthlr. 14 Ggr..9 vf.
fur Grunauer-Wü�ten NM «= WM - 8-

fur Damerauer- Wü�ten. 19 «= 14 - Z -

an Verzehrungs - Ko�ten, „64 i8 - 8-

zu�ammen197 Rthlr. 18 Gg. 8 pf.
oder 197 Rthlx. 70 gr. pr.

WW

occhargirt. Y

Da er nun �chon214 Rthle. 60 gr. erhoben,
�ozahlte er noh 16 Rthlr. 80 gr. zurück.

Dem 2c. Klinge wurden vom General -Di-

rŒtorio keine Verzehrungs - Ko�ten„ �ondernnur

Verme��ungs- Gebühren,zuge�tanden,



999

für.die For�t: Reviere -

Ziegelwalde . . 30
M 10 gr. 16 Y

Eggerts - Wü�ken12 O

Hoppenwäldchen3

Weingründ- 4

zu�ammen.115 Rthix: 3 gr. 15: Pf.
Nachdem die For�tenverme��enworden , ward

dem Oberför�ker.Graff in Schönmoorvom! Ma-

gi�tratunter dem 24, Febr. 1794 aufgetragen,Vor-
�chlägezu-machen;wie �ie.zur Einrichtung einer ver-
be��ertenBewirth�chaftungin Schläge eingetheilt
werden könnten. Die�eEintheilung ge�chahaber er�k
4802, 1801. den 27, Febr. erhielt der För�terS i e-

menroth iu Dolkemit von dex we�tpreuß.For�t:
und Bau - Deputation den Auftrag,um. einen rich-
tigen. Etat. von den elbing�chenFor�tenfertigen zu
la��en,�ieabzu�chäßen.Er kam hiezu: mit dem

For�t-Condukteur Demler im. März1802 na
Elbing, und von die�emwurden. mit Hülfedes Ober-

för�ters.G raff die For�tenin Schläge eingetheilt
und die Eintheilung in die Verme��ungs-Plâne des
ic. Poblmann und 2c. Klinge eingetragen.

Das �chônmoor�cheRevier ward in 36 Schlä ge

eingetheilt, der Schlag zu 54: Morgen 139 Ruth en

magd, im. Durch�chnitt:

Scheeres-Wü�ien10. = UG
Rafau à „3.805 Es

Yanklau, ef ON AE,
Eichipald G6 2 60 J

G2(e) C LY

Ss

I
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Hogpenwäldchenin. 2° Schläge, von zu�ams--
men 59 M. 161 R... E

. Grunauer- Wü�tenin 23 Schläge,der Schlag

aue
M. 97 N..

auer �en
in 10 Séhlâge,,der Schlag

zu 34M.
_

Eggerts- Wü�tenin 10 Schläge, der Schlag zu
39 M. 140R., der er�tejedoch zu 105 M. 72 R:

Rakau in: 5 Jagen *), das Jagenzu- 197 M..

164 R...
'

:

Ziegelwald ebenfalls in 5 Jagen, das Jagen
20 177 M. 178 R.

__

PVanklauund. Eichwald wurden“ gar nicht ein-:

geißeilt.,

Nachdemdie Eintheilung der For�tenin Schlägé
und Jagen ge�chehen,ward die Ab�chäßungdes

Holzbe�tandesin den�elbengemacht, worüber1803

ben 5. März ein um�tändlichesProtokoll von 20

Bogen eingereichtwurde. Es i�kdemfelbeneine

�ummari�cheNachwei�ungdes Holzbe�kandesund

des davon jáhrli<hzu hauenden Holzes beigefügt,
yyobei auch auf den NachwuchsRück�ichtgenommen

und die�ernas
den For�tregelnberechnet i�t.

|

E Jagen �indgrößereFor�tflächen,als Schlâge, an

290 Morgen: magd. groß, mit Ge�tellen(Ein�chlie-

ßungen) umgeben. «Manpflegt Hochwälderin Ja-
gen einzutheilen,) Schläge �indkleinere Äbtheilun-

gen, von welchen jährli< einer oder mehrere abe

getrieben werden. |
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Dev Magi�iratwollte na< dié�erAb�châßung
der For�tenin- ihnen Verbe��erungen,ivorauf das
Protocol hinwies, machen, und �uchteum die

Decharge der Ko�tenhiezu bei dex we�tpreuß.
Kammer na<, worauf ex- von der For�t- und
Bau- Commi��ionder�elbenbe�chieden-ward :- daf
vorher die vorge�chlagenenVerbe��erungenim Sonts-

mer die�esJahres - 1803 von dem Oberför�ter
Donath in Marienwerder in loco revidirt-were

den würden. Die�erkam aber in die�emFahr nicht
nah Elbing, auch im folgenden1804. nicht, und
4805 den 23. Augu�t�chrieber- an den-Magi�trat,
daß er den 8. Sept. bei �einerDurchrei�edurc
Elbing na< Dolkemitt- den Oberför�terGraff
aus Schönmoor-zu- �prechenwün�che, der ‘deßhalb
na< der Stadt be�telltwerden möchte, um mit

ihm wegen der ihm aufgetragenen Berei�ung.der

elbing�chenFor�tennähereRück�prachezu nemen.
Ob- dies ge�chehen,con�tirtaus den Acten nicht.
Die die For�k�achenbetreffenden Acten des folgen-
ven Jahres 1806 enthalten aber nichts von- einer

Revi�ionder For�ten, die von ibn unternommen:

wäre, daher �ieunterblieben �eyn:muß, worauf
vas Kriegsjahr- 1307. folgte, wo �ieniht unter:

nommen werden konnte. ES if al�v von der

Siemenroth�chen und, Demler �chenAb�chäe
6ung der. For�tenkein Gebrauch gemacht worden,

2c, Demler hat 1803 die einzelnenPläne des

2. Pohlmann und. 2c, Flin ge in: cinen.Haupt-
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plan: gebracht.) Es �inddarin die For�tenin 7

Blôckegelegt, der er�te.Block begreiftdas. {dns
mooxr�cheRevier, der: zweite Grunauer- und Da-

merauer-Wü�tenund das dazwi�chenliegende Hop-
pen- Wäldchen,der dritte Eggerts -Wü�ten,der

vierte Rakau, der fünfte Ziegelwalde, der �echste

Yanklau und der �iebenteEichwald, der. damals

noch. niche vererbpachtet- war.

Jeder Blok i�tnach �einer„Lage mit Angabe
der angränzendenDorf�chaften,und nach. �einen

Schlägen oder Jagen eingetheilt„. verzeichnet. Die

Schonungen �ind eingetragen. Die Stellen ,. wo

in ihuen' �i Râäumde,Blößen, Moore und. Torf-
bruche finden, oder wo. an ihnen Acker an�tdßt,
ind durch Zeichen und Farben kenntlichgemacht,
worüber eine- Erklärung beigefügti�.

Eine auf dem Plan gezeichnete Dabelle enthält
die Anzahl der Schläge und Jagen, in welche
jeder Block eingetheilt i�t, die Größe der�elben
im Durch�chniit, die Eichen, Vüchen, Kienen,
Birken, El�en.und Weißbüchen, die �i in- ihnen
befinden, in. Cla��engeordnet, �owie die Räumde

und- Blößen, nach. Morgen. und Ruthen magd.,
und die Größe.aller Blôcke zu�ammen.

*) 1821 ward er copirt;, unter Glas gebracht und in dem

Se��ions- Zimmerdes Magi�tratsaufgehängt. Die�e
Copie mit Rahmen und: Glas: hat 14 Rthlr. geko�tet.
Auch wurden. damals. die Plâne- von den. einzelnen
For�tencopirt und in. den For�thäu�ernaufgehängt.
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Nach: die�érTabelle:i�tbei der”damaligenA
�häßungvon 1302 der Holzbe�tandi in allen 7

Vlôcken folgender. gewe�en:-

an. Eichen, er�ter“Cla��e:140M. 129 N.magd.
zweiter Ela��e 974 SA

an: Büchen, er�kex“Cla��e100 4

zweiter Cla��e832 - "96-:
dritter Cla��e295 - 153

an. Kienen,. dritter Cla��e627 - 105

viercer“ Cla��e:419+ 3

an Virkèn ,- er�ter“Cla��e 74 - 37

zweiter“Cla��e 43 - 80

an El�en,. erer Cla��e348 -- 120

zweiter Cla��e250 - 45

an Weißbüchen,er�terCla��e2273 - 171

zweiter“Cla��e471-9

an Rdumdèn und Blößen Z41 -

Total -Summe. aller“ Blôcke- 5916. M...“

Hievon betragen die

For�tePanklau und. Eich-
wald, die noh daruntex-

gevehnet. �ind,» +
a m 392M. 91 R. magd,,

Nach deren Abzugver:

Vleiben „. e “+ = 0923.M.. 92R. agd.

3. R. magd..

Der För�terSiemenroth liguidirte für 23

Tage, die er auf die Ab�chäßzungverwandt, für
den Tag. 4 Rthlr.. 30 gr., in Summa 30: Rthlr.
60 gr. und der For -Condukteur D emlerx für
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“die: ganze Avbeit hiebei 143" Rthir. 71 gr. 42 pf.,.
die beiden ausgezahlt wurden.

Die. Kämmerei - For�tenwaren während der-

Kriegsjahre 1807 und 1813, wo �ievon den

Ein�aßenauf der Höhe ") förmlih geplündert

wurden, und durch die bedeutende Quantität De-

putat- Holz, die bis8herdaraus Ret {ehr

angegrien..

* Um dénen, diè bei ihnen einquartirt waren, Leéez-
_

bensntittel zu ver�chaffen,fuhren�iein die Wälder,
nahmen zum SchußeMilitair mit, und fâllten bier

unge�traftHolz, welches �ie.in der- Stadt ver?kauf-

ten, und: von dem daraus- geló�etenGelde a) und

ihre Einquartirung unterhielten.
Es. erging zwar. unter dem 18: Jun: 1807 von der

Fonigl.we�tyreuß.Krieges - und Domainen- Kammer-

Sommi��ion,die damals in Elbing einge�eßtwar,
ein gedrudtes Publikandum dagegen, welches von

bem fai�erl.franzö�i�chenJntendanten von Preußer,

von Sta��art, unter: dem�elbenDatum be�tätigt
ward, der harin zugleih, im Namen Sr, Maje�tät,
deg Kai�ers der Franzo�enund Königs von Ätalien,
ale Militair- Bcehôrden er�uchte,die För�terbeë

Ausüubung ihrer Dien�tpflichtea,wenn. die Contra-

venienten Wider�tandlei�ten�ollten,auf das fräf-

tige zu- unter�cßen,Aber da die�eauf alle �eine

Anordnungenwenig achteten, {0 ward hiebur> die-

�emUn�ugeagr niht ge�tenert.
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Dies veranlaßteden Magi�tratund die Stabis
‘verordneten, �obaldruhigere Zeiten eintraten,
darauf bedacht zu �eyn,wie die Wälder‘¿u \<0-
nen wären. Es ward daher ‘unter dem 20. Aus
gut 1814 die königl.Regierungzu Marienwerder
er�ucht,da die bisher ge�chehenenAb�châsgungen
nicht ‘genügten,einen �a<fkundigenFor�t:Beam-
ten hieher zu �chi>en,‘der die Kämmerei-For�ten
revidiren , ihren Fnhalt ab�chägenund ein iechniz
�chesGutachten-abgebenmöthte,wie viel in ihnen
in jedem Jahr mit möglich�terCon�ervationdex-
�elbengehölztwerden könne.

:

Die fköônigl.Regierungbeauftragte unter denx
24, Sept. hiezu den For�tmei�tervon N ichter
in Marienwerder , ‘der auh den Auftrag annahm
und im November die�esJahres deshalb nad}
Elbing kommen wollte, Der Magi�tratwün�chte
aber , ‘daß dies Ge�chäftbis zum künftigenFrüh-
jahr 1815 ausge�eßtbliebe, weil der bherannahende
Winter die Ausführungde��elbenniht bloß er:

�{weren, �ondernauch wegen der vorzunehmen-
den Verme��ungenunmöglihmachen möchte. Er

benachrichtigte Hievon den 2c. Richter, dex
aber niht im Frühjahr, �onderner im Oktober
1815 na< Elbing kam, wo er die Arbeit anfing,
und im Januar 1816 vollendete,

|

Die�efür die Ab�chäzungungün�tigeJahres:
zeit hat den Nachtheil gehabt , daß �iezum ZDheil
mangelhaft ausgefallen, zum Dheil nicht vuzck-



: SR 606

gängigzuverlä��igi�, Denn der gefrorne Boden

konnte nicht \aufgegraben werden, um {tine Be-

�chaffenheitzu unter�uchen;tiefer Schnee machte
an vielen Stellen die Gränzen unukenntli<hund

verhinderte, daß der Wald nicht überall durch-
�krichenwerden konnte, ‘um ihn in Augen�chein
zu nehmen, ‘und unge�tümesWetter und große
Kälte unterbrachen in manchen Tagen ‘die im

Freien angefangene ‘Ab�chägung.,,und nöthigten,
�iein der Stube nach der Aus�ageder För�ter
zu vollenden.

|

Uebrigensi�die Ab�cägungmit -vieler -Sachz
- Eenntnißund Sorgfalt ‘gemacht, und �ie‘i�tdie

voll�tändig�teund genaue�te, ‘die -bis jeht von ‘den

�tädt�chenFor�tengemacht worden, Sie ge�chah
in der Art, daß die Schlâgejedes Reviers , nach-
dem ‘�ie‘mehr oder minder abgehölztwaren, in

Abtheilungengebracht , aus jederAbtheilung einige
Probemorgen *) gewählt, in die�endie in ihnen be-

findlichenEichen, Roth - und Weiß-Büchen, Kie-
nen, Virfen, El�enund Espen nach ihren Cla��en
gezählt, hieraus ein Ueber�chlagder ‘ganzen An-

zahl der Hôlzer in die�enMorgen gemacht und

*) Zu bedauern i�tjédo<, daß die Stellen, an wel-

chen die Probemorgen gewählt wurden, niht an-

gegeben �ind,mithin niht wieder gefunden werden

fonnen, und dadur< cine Nachrevi�iondic�erAt-
beit ganz vereitelt iff.
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�ienah Achteln, “das Strauchwerkdagegennah
2�pännigenFudern, bere<net wurden. Die Summe
der Holzbe�tändealler Morgen eines Reviers ex:

«gab‘den ganzen Holzbe�tandde��elben.
i

Den 31. Januar 1816 überreichte2c. R iter
die Re�ultatedes Ab�châßungs-Ge�chäftes:

1. das Haupt - Ab�châtungs- Protofoll von

�ämmtlichen8 For�ten,dem �<hönmoor�chenRe-

vier, Hoppenwäldchen,Grunauer.-, Damerauer-
und “Eggerts- Wü�ten,Rakau, Panklau und

:

Ziegelwalde in einem Convolut von 129 Folio-
Seiten ;

| y

2. die Detaxations-Tabelle ‘der ‘dur Probe:
morgen ausgemittelten Holzbe�kände;

"3, das Holz -Be�kands-Regi�terin �ummari�ch
‘

bere<hnetemZu�ammenhange.
Die�esi�tin �einenAb�chlü��en- folgendes“).:

* Die Brüche, die mehr ‘oder wenigér-als Z betta-
gen, �ind,da fie nur die Ueber�ichtcr�hweren,
bei den Ge�ammtbeträgenzu den nâch�tliegenden,

höhern oder niedrigern ganzen Zählen - genommen.
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_*) Für die 14. Cla��e i�t ‘bei Eichen ‘und Büchen
ein A�ter von 100 Jahren

Birken und El�en von 12-35, ‘bei Kienen von

70— 149, bei Espen von 40—70 Jahren ; �ürdie
> Cla��e bei Eichen und Büchen von 30—100,
bei Birken und El�en von weniger als 12, -bei

und darüber, bei
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Espenvon weniger als 12 Jahzen : fur die 4. Cla��éendlich bei ‘den Kienen ein Alter von weniger gals
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4. Den Etat für die jährlichefor�kmäßige
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Er i�, weil die vor�hrifi#mäßiganzunehmende
Umtriebs-Periode für die ver�chiedenenHolzarten
auch ver�chicdenausfällt, indem �iefür Eichen
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auf 180, für Büchenund Fichten auf 120, für
Virken, El�enund Esven auf 30 und für das

Strauchholz auf 10 Fahre berechnet wird, hier-
nach, da hiebei das Holz - Be�tands- Regi�terzum

Grunde gelegt worden, gefertigt,
DC
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“Etat für die jährli<he
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wei�ungzur künftig richtigern Bewirth�chaftung
dex Kämmerei- For�ten,paranoih Einzelnes

RE :

. Zur Vesbe�icevitn

-

des_“Moosbruchesim

Sad Revier, welchesder 36. Schlag
de��elbeni�t,i�tes erforderlich, in der Mitte einen

Haupt- und Kreuz- Graben zu ziehen. ") Hiedurch
wird der Boden verändert und das Wachsthum
�âmmtlicherin dem�elbenund um den�elben�kehen-
den Hôlzer‘begün�tigtwerden.

>) Die For�t:Deputation hiélt dics für nothig, und
dic Ko�en dex Entwä��erung�olltenauf den nâch-
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for�tmäßige Ab holzung.
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b,. Durch. den. Abtriebder Elsbrücheund. Bir-
ken- Gegenden zu. Fa�chinen.in den Revieren Ziegel-
walde, Grunauer-Wü�tenund Schônmoor„. da er

zur Sommers-Zeitge�chieht,wird den For�tenein

uner�eßlicherSchade verur�acht.Denndie El�en
und Virken - Be�tändeverbluten �ich, �chlagenent-

weder nie wieder. aus, oder wach�enkrüppelartig
und bemoo�tauf, und es i�zu berechnen, daß
Die�e�<hnellwa<fenden- Hölzerin Zeit von 25 oder
80 Jahren an den Stellen , wo ¿, B. 100 Schock
Fa�chinen-gehauen �ind,100 Achtel Brennholz

�tenBau-Etat gebracht: werden; aber der Moos--

bruch i�bis. jezt. no< niht entwä��ertworden.
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gelieferthaben würden. Die Stadt muß

Ealles" aufbieten, die�es Fa�chinen:Uebel ven de

For�tenabzuwenden , und lieber Fa�chinenaus den

Strauch - Kampen taufen,als �iegus ihren Wl
dern nehmen, da �iedadurch ruinirt werden. Dec

_follten �icaus ihñen genommen werden , ft müßte
der Hieb der�elbenunter Auf�ichtder För�terge-

{ehen , die alle Aufmerk�amkeitdarauf zu verivens

den haben, daß dabei nur Ha�eln,Faulespen und

Werft�trauch,keineswegesaber jungeBirken odex

El�en,abgetrieben werden. “)

“) Es find auch �eitder Zeit zur Anzuchtder Fa�chinen
Weiden - Plantagen angelegt. Jn einer Conferenz
des Magi�iratsmit den For�t- Deputirten, 1817 dey
20. Januar, wurden folgende Plâße hiezu be�timmt:

i. die Außenteiche von der rothen Bude zwi-
\<en dem Kraphol und Bürgerpfcilbis zum Wilm-
�ons- Pfeil, die dex Kämmerei nichts einbringen,

da hier nur Kalinus wäch�t,
2, das Vorland am we�tlichenUfer des Elbingflu��es

von der rothen Bude bis zum er�ten,He>,”an 18 M,
culm., welches ebenfalls nur Kalmus - Land i�t,

Aufdie�enPläßen wurden im Frühjahr die�esFah-
res 19,918 Weiden - Pflanzen ge�te>t, Mit H

_ Pflanzung ward 1818 fortgefahren , wo 34,320 Wei-
den -Pflauzen und 3020 Ne�ter-Pflanzen(Bündel
von F�cinerm Strauch, die zu�ammeneingegraben
werden) gepflanztwurden.

1820 den 24, Oftober ward das hier gep�lanzte
Strauch ge�temmt,welches 48 Sho> Fa�chinen
hergab. Jetzt liefern die�ePKanzungen in 3 Jah-
ren an 60 Scho Fa�chinen,
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e. Bei dem Deputat-Holz�ollenAe�tebis 4 Zoll
Durchme��erfür eine Klobe gere<hnetwerden,

Dann be�ivtdie Kämmereinoch.einekleine Kampe
hinter dem Hafenhau�eam Fahrwa��er,die �chon
�eit.vielen Jahren cxi�tirt,und alle drei Jahre an
25 Schock Fa�chinenliefert, und“benußtdas Strauch
von den vielen Weiden, womit die dffentlichenWege
und die Kämmerei- Ländereienbe�cßt�ind,wenn �ie
ge�temmtwerden, zu Fa�chinen. Doch das reicht
niht hin, den nôthigenBedarf der�elbenzu be-

�chaffen;�iemü��endaher, wenn die Kämmerei �ie
nicht mit großen Ko�tenankaufen will, aus den

�tädt�henWäldern genommen werden. Und dies
kann ohne ihren Nuin ge�chehen,da-doch aus Strauch.
kein Baum wird, wenn nux der Hieb, - wie \<on
�citlanger Zeit ge�chicht,unter Auf�ichtder For�t-
deputirten. und För�terdurch"cigene Leute, die an-

gewie�en�ind,wic �iehauen �ollen;ausgeführtwird.

Ja, die Kämmerei kann dur< Verkauf von Fa�chi-
nen noh. cinen guten Vortheil machen; nur muß

denen, welchen�ie:überla��enwerden, nicht erlaubt
�eyn,�ie�ich�elb�tzu hauen, �ondern�iemü��en
ihnen überliefert werden.

:

Zweckmäßigwäre es, wenn die Reviere, in wel-.

chen �i<hFa�chinen- Strauch findet, in be�ondere

Schläge abgetheilt und die�erein abgetrieben wüt-

den, da denn nach 6 Jahren, wo wieder ein Ab-

trich vorgenommen werden fann, die bei dem vori-

gen Abtriebe �tehengebliebenen Bäume dem Hiebe
�chonentwach�enund neue in kenntlihem Wuchs
hinzu gekommen �ind,wodurch der Mißgriffe immer

wenigere werden mü��en.

Zu �ämmtlichenUferbauten der Nogat im elbing-
�chenGebiet werden jährlih an 5090 Schock Fa-
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d, Das gefällteHolz muß, wie es inkönigl.
For�tenbe�timmti�, zur Winterszeit aus den

Schlägen Und Revieren ge�chafftwerden, indem

es, wenn es den Sommer über �tehenbleibt , dem
Hol¿-Anwuchs �chädlichi�t,und leere Stellen und

Sonnenbrände verur�acht,worauf in mehrern
Jahren kein Same aufgehen kaun.

�chinengebraucht, wovondie eine Hälfte auf die

jen�eitigen, und die andere auf die die��eitigenzu

eehuen i�t. Die Fa�chinenzu den jen�eitigenUfer-
bauten liefern die vielen königl.Strauchkampen an

den Ausflü��ender Nogat. (Hier liegt au< die

lange Zugkampe von 22 Hufen culm., die aber dem
Gemeingut der Alt�tadt gehört, welchesfolche in

deir Jahren 1780 acquirirt hat ,- und woraus jähr-
lich an 300 Scho> Fa�chinen-verkauft werden.) Zu
den die��eitigenUferbauten, in der Strecke des foge-
nannten Landrichteramts, von Clementerfähr bis

an die alte Nogat, werden- die Fa�chinenebenfalls
gegen das Haulohn, welches die Ein�aßendex da-

hinter liegenden Ländereien bezahlen, hergegeben,
wie oben S. 91 angeführt.

Die Ellerwälder haben zux Unterhaltung ihrer
Damm�tre>e‘von der akten Nogat bis zur zeyer-

�chenKirche eigene Pflanzungen angelegt, die �te
aber niht hinlangli<h mit Strauch zu den Fa�chi-
uen, die �iebrauchen, ver�ehen. Daher �iefolhe
theils von der Stadt für cinen mäßigenPreis er-

haften, theils anderweit anfaufen. Die Kämmerei

unterhält die Ufcrarbeiten an den Fi�cherlö�ernin

einer Stre>e von 320 Ruthen magd., aber :nicht
bloß an dem die��eitigen,UU auch an dem

icn�citigenUfer. :
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‘e, Zur Auswahl der Holzungs-Di�triteund
ber Schonungen�oll der Oberför�ter�tets”gugezo-
gen und alle Verfügungenin For�t�achenin �âmmet-

lichenRevieren �ollenan. ihn erla��enwerden, um
�ie.zu dirigiren. Doch �oller �ich:darüber.wit
den For�t- Deputirten be�prechen.

SäâmmtlicheFor�t- Bediente wurden: au von

ihm in künftigerrichtigerer Bewirth�chaflungder

For�tenin�kruirt.

Für die ganze Arbeit bei der-
Ab�chägung.der

|

For�tenliquidirte er, für:�ich,
für113. Ge�chäfts- Tage,zu 3Rtlr. 339tle.

an, Rei�e-Ko�ten1 28 BE
für �einenSohn, den: For�k-- A

Candidaten,.
für.98. Tage, zu'2 Rilr: .. 196

zu�ammen“563 Rtlr. 5 Sgr. +
die von der fônigl.Regierungbe�tätigtund i¡Vn

-*

ausgezahlt wurden.

Unter dem 7, Oftober 1816 fragteer bei dem
‘

Magi�tratan, ob der�elbeeine Revi�iondex For:
�tenfür nôthig halte, um nachzu�ehen,5b diz

Grânzen, Ge�telleund- Wildbahnen zu Berntei-
dung aller künftigenJrrungen nach �einergegebe:
nen Anleitung gehöriggeraumt und ge�ichertund

�eineübrigenVor�chriftenbefolgt wären... Der

Magi�tratgenehmigte die Revi�ion, und ex hielt
�ieim November d. F. mit den For�t-Deputirten,
worüber er unter dem 19, December den Bericht
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ab�tattete:daß die Einrichtung der Gränzenund

Hauptge�telle�ämmtlicherFor�tenjezt mit Zufrie-
denheit der For�t:Deputirten

-_

dur< Unterzeich-
nung der Grânz- Rece��ederge�taltreali�irtwäre,

daß nunmehr nie Gränz-Jrrungen oder Streitig-
feiten vorkommen könnten, wenn den ge�eßlichen
und in den Rece��enerörterten Vor�chriftengemäß
die Gräânzenund Ge�tellevon den For�t:Bedien-

ten und Grânz-Nachbarenvon den �<nellauf:
wach�endenStrauch- Hölzern�tetsrein gehalten
und die Hügel alle 5 Fahre erneuert würden. —

Die�eRevi�ion der For�tenko�teteder Stadt wieder

210 Rthlr. , die an den For�kmei�tervon Richter
und de��enSohn ausgezahlt wurden.

'

Der Magi�kratwußtedie Arbeit des 2c. Richter
zu �häaßen;die Bewirth�chaftungder Kämmerei-

For�tenward darnach größtentheilseingerichtet
|

und der For�t- Etat entworfen.
1821 nôthigteder Zu�kandder Kämmerei - Ka��e,

die bei der Nahrlo�igkeitder Stadt durch die Ver-

zin�ungder großen Kriegs�chuld�chrbedrängt
wurde, die Stadtverordneten, darauf bedacht zu

�eyn,wie ihr eine größereEinnahmezu ver�chaffen
wäre. Hier �chienenihnen nun die an�ehnlichen
Waldungen, die damals noh die Stadt be�aß,
eine Hülfsquellezu �eyn,die, wenn �iebe��erbe-

nußt würde, aus der Noth helfen könnte.Sie tru-

gen daher unter dem 26. Fanuar die�esJahres bei

dem Magi�tratdarauf an, es unter�uchenzu la��en,
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ob niht dur<h mehreres Holz, was in den âdt-
�chenFor�tengefälltund verkauft würde, ein er-

kle>licher Gewinn für die Kämmerei gemacht wer-

den könne. Sie machten hiebei die Berechnung,
daß,da �ämmtlicheKämmerei-For�tenan 191 magd.
Hufen hielcen, eine Hufe Wald aber 1000Rthlr.
ge�chäßtwerde, die For�teneinen Werth von

191,000 Rthlr. hâtten,die zu 4 pCt, Zin�eneinen

Ertrag von 7640 Rthlr. bringen könnten.

Der Magi�tratforderte hierauf �ämmtlicheFSr-
�erauf, einen genauen Bericht von dem gegen-

wärtigen Zu�tandeund der Be�chaffenheitihrer.

For�ieneinzureichen, um. �icheine obterfächliche
Ueber�ichtver�chaffenzu können, wie viel �ie$41

lei�tenim Siande wären, und da der von 2c.

Richter gemachte Etat, nah welchem bishe®

geholzet.worden, nur 370 Achteljährlich zur Ab-

holzung brachte, �oward ein Sachver�tändiger,
der als For�krathviele Jahre bei der we�tpreußt-

�chenRegierung ange�telltgewe�en,und der �ich

damals in Elbing aufhielt, er�ucht,die�enEtat,

fo wie die ganze Richter�cheAb�chäzungder

For�ten,worauf er ba�irtwar, zu prüfen, ob

dagegen zuläßigeMonita zu machen wären, zu

roelchem Behuf ihm die Ab�chäßungs-Acten neb�t

den Plänen übermachtwurden,

Er reichte �eineBemerkungen über die R i <-

ter�cheArbeit den 1, April 1823 ein, die fich
aber nux guf das Allgemeinebe�chränken,da es
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- ihm bei” der mangelnden Local - Kenntniß der

Waldungen unmöglichgewe�en,�ichin eine �pe-
cielle Beurtheilung einzula��en.Jch theileESFolgendesmit: |

„Warum hat Herr Richter, den i< �on�k
als einen tüchtigenFor�tmannkenne, und- zu des-

�enKenntni��enih Vertrauen: habe,

-

da er viele

Fahre: als For�kmei�terbei der we�tpreuß.Krieges
und Domainen- Kammerange�telltgewe�en,und

ich in nahen Dien�t-Verhältni��enmit ihmge�tan-
ben, gerade eine zu. der For�tab�chäßzungfo une

gün�tigeJahreszeit gewähit„. wobei er nach �einen

mehrmaligen Bemerkungen mit vielen Strapazen
gearbeitet, �o:daßer kranf geworden?

¿,Béi den vielen Schnee hat er oft die Gránz-
hügelniht auffinden, noh. weniger aber den Bo-

den genau unter�uchen.können. Nur im Anfange
der Ab�châßungi�t bei dem \{hönmoor�chenRevier

bemerft, daß der Boden aus Lehm mit Damm-

erde vermi�cht.be�tehe.Es läßt �i<aber woht
vermuthen, daß bei der �ehrausgedehnten Lage
der For�tender Boden von �ehr-ver�chiedener
Würde �eynwerde, welches auh {on die hier
wach�endenLaub - und Nadel - Holzarten bewei�en.
Béi den For�t- Verbe��erungs- Vor�chlägenwäre

eine genaue Unter�uchungdex Erdarten des Vo-

dens um �onôthigergewe�en,da, wie es jeder
erfahrne For�tmannweiß, �olcheauf den Wuchs

ver Hölzer einen �o großen.Einfluß haben, und
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hiernacher�t'be�tiimmtwerdenkann,welcheHolzärten
an die�emoder jenemOrte mit Nußtenanzuziehen �ind.

„Die ‘von Herrn Richter gemachtenFor�t-
Verbe��erungs-Vor�chläge�cheinenmir �ehrzweck
máßigzu �eyn,doch gehdrt eine genaue Keuntniß
der For�iendazu, die ih nicht be�itze,um �ie
gehörigzu würdigen.Seine �on�tigenAnträge,
wegen be��ererAuf�ichtauf die Unter -Officianten
durch den Oberför�ter,ferner die wegen dftrex
und genauerex Kontrolle der�elben,�owie die

Verlegung der Wege auf die Ge�telleu. d. gl. ver-

dienen alle Berück�ichtigung,und ‘dürftewohl
unbedingt darauf einzugehen�eyn. AER

„Einen förmlichenFor�t- Bewirth�chaftungs-
Plan zu entwerfen, hat er unterla��en,da die�erdoh
ein Haupt-Erfordernißwar. Jn dem�elbenhâtte
bemerfi werden mü��en,in welcher Art nach den
ver�chiedenenBe�tändender Holzhiebzu führen,
welche Schläge und in welcher Ordnung �elbige
zum Abtrieb anzunehmen, und wie überhaupt
Hiebei mit Sachkenntnißund ‘nachden bekannten

Bor�chriftenzu verfahren �ey.Nur guf die�e
Wei�e i�, �tattder bisherigen unzweckmäßigen
Plänter-Wirth�chaft,ein geregelter For�tHaus-
Halt einzuführen,und die Waldungen �indnach:
Haltig zu benußen. :

,, Vorzüglichhâtte bei den Büchen-Revieren
eine genaue Anwei�unggegeben werden mü��en,
wie hier dunkle Hauungen einzuführen�even,um
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den jungen Nachwuchszu befördern, damit nicht,
wie bei der bisherigen Verfahrungs - Art abzu�ehen

i�t,�tattdie�ervorzüglichenHolzart — die leider

in Preußen immer mehr abnimmt, weil man bei-

der Anzucht der�elbennicht der Natur folgt — in

den alten Büchen- Revieren �chlechtereHolz�orten,
als Virken und Espen, angezogen werben.

„Die junge Rothbüchewill nur im Schatten

der alten Stámme gedeihen ; werden daher Vüchen-
Reviere rein abgetrieben, �owird may vergeblich
auf die Anzucht von- Büchen rechnen. Nur wenn

mit gehöriger Sachkenntnißhinlänglihe Samen-

und Schatten-Väume in ven Schlägen gela��en

werden , i�tein guter Nachwuchs die�ertrefflichen

Holzart zu erwarten. Undhier hätteHerr Richter
bei �einenFor�t:Kenntni��enund prakti�cherEr-

fahrung durch zu ertheilende genaue Vor�chriften
den hie�igenFor�ten�ehrnußen können. *) Noch

*) Der junge Búchen-Auf�chlagverlangt in den er�ten
3 bis 4 Jahren, wie angeführt, Schatten und

Schuß unter den alten Bäumen, wenn er gedeihen

�oll;�odannaber muß der �ogenannteLicht�chlag
erfolgen, um dem jungen Nachwuchs Licht und

Sonne zu ver�chaffen.Wird das Er�tenicht gehö-

rig beachtet, #o verdorren die jungen Büchen an

den Stellen, ws nur wenige Schatten -Bäume �te-

hen geblieben, der Boden verra�et,und es cnt�te-

hen Räumde, die mit andern Holzarten be�amet

merden, deren Same leichter, als der der Büchen

�ri,und. der daher vom Winde überall herumgetric-
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befiben die elbing�chenStadtwaldungenin den
Büchen- Revieren einen Schat *), und daher muß
bei der Benußungund Anzichungdie�erHolzart
mitUm�ichtverfahrenwerden; ge�chiehtdies nicht,
�o�indmit der Zeit �ämmtlicheBüchen- Be�tände
vertilgt, und �chlechtereHolz�ortenwerdeni<
an deren Stelle finden, *

„Im Revier Schônmoordrohte hon bei der
Ab�chäßzungdas Kienen-Bauholzabzu�terben,auch
fanden �ichnach der Angabedes Herrn Richter
an mehrern Orten überreifeBirken und Elfen.
Alle die�eHölzermüßtenin dem Bewirth�chaftungs-
Plan zum �c<leunigenAbtrieb angenommen werden,

|

weil �on�tdie Kienen ab�terben,und als Bauholz
unbrau<hbar werden, und aus den Stubben der
alten Birken und El�enkein Wurzel- Auf�chlagzu
erwarten i�,

ben wird, da det Büchen-Same nur am Stamme,
wo er niederfâllt, aufgeht; wird der Licht�chlag
unterla��en,�o i�tder Nachwuchs dürftig unb
verkümmert.

_*) Das die�endie Stadt in ältern Zeiten zu \châßen
wußte, geht daraus hervor, daß, nach einem Raths-
{<luß von 1608, Holz an Fremde zu verkaufen,
unter�agtwar.

#) Dies i�t�honna<h dem Richter�chenAb�châz-
zungs- Protokol im �{<önmoor�<enRevict. im 5.
und 6. Schlage ge�chehen,wo in jedem an 4 Mor-
gen mit lauter Birken be�est�iad,die vorher, wie
die andern Schläge,auch mit Büchen be�tandenwaxen.
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DieStadt Elbing bedarf bei ‘ihrenvielen
LEE

Strom-uad Wa��erbauten_jährlichbedeutender

Quantitâten‘von Fa�chinen,und Herr Richter

klagt(S. oben S. 613), daß man zu die�emBehuf

�ehrfor�twidrigHolz .im �chön�tenWachsthum ab-

holzet,was ein�tmehreresBrennholz hâtte liefern

fônnen. Er hâtte daher Vor�chlägemachen mü��en,

an welchenOrten Bu�ch-Reviere anzulegen, und

wie bei deren Anziehungund Abtriebzu verfahren

�eyndürfte.

„Es ‘hat zwar die Krifertigüiiaeines�olchen
For�t:Bewirth�chaftungs-Plans für Waldungen,

die zeither nicht na< den Regeln eines �olider

For�tHaushalts benugt worden, �ondernin wel-

<èn das be�teHolz gehauen worden, wo man

es gefunden,�einegroßenSchwierigkeiten; Herr

Richter hâtte�ichaber hiedur< nicht ab�chre>en

la��en�ollen,�ichdie�erArbeit zu unterziehen, da

er hiedurch, als éin exfahrner For�tmann,die Stadt

Elbing �ich�ehrhätteverpflichtenkönnen,und das

Vertrauen gerechtfertigthaben würde, was �iein

ihn �ette,da �ieihm ein �owichtiges und für�ie
�obedeutendes Ge�chäftaufirug.

„Was die Ab�chôzung�elb�tbetrifft, �o.hat

"Herr Richter hiebei mehr den zur Zeit ivinklichen

Holibe�tand.,als den fünftigenNachwuchs, “den

die Waldungen bei einer geregelten For�k-Wirth-

Haft nachhaltig liefern können, im Augegehabt.

So i� 4. B. im �chönmoor�chenRevier der 36.
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Schlag zur Hälfteals Blde ange�prochen,und
die�enicht zur Ab�chäbunggekommen. Bei einer
nachhaltigen Ab�chäßungaber hätte auf den hier
zu erwartenden Nachwuchs�chongerechnet werden
mü��en.AbgetviebeneSchlägehätteneine gleiche
Berück�ichtigungverdient.

„Der Ertrag dex �ogenanntenDurchfor�tun-
gen i�bei der Ab�chägungganz übergangen.

„Auch hâtte ein be�timmterTurnus bei dex
Abholzung angenommen und nachgewie�enwerden

mü��en,welche von die�enRevieren �ichzur An-

giehung eines Hochwaldes, wo der Turnus 120,
und welche �i<zu einer Niederwaldung,wo ex

40 bis 60 Jahre if, eignen. Sicher würdenbei

Beachtung die�erVor�chläge�ichandere Re�ultate
der Ab�chätzunggezeigt haben.

Auf Bau- und Nußtholzhat Herr Richter
zu wenig gerück�ichtigt,und fa�talles als Brenn-

Holz angenommen; nur die Kienen �indals Bau-

Holz, aber nicht die Eichen, Büchenund Birken
als Nußholzaufgeführt,

„Noch mehr aber muß man \i{< wundern,
Daß die�ebeträchtlicheWaldungen von beinahe
6000 Morgen magd. bei einer ordentlichen For�k-
Bewirth�chaftungnur jährlih an Brennholz370

Achtel und an Strauch und Unterholz nux 1202
2 �pännigeFuder �olltenliefern können.

„Bei den großen Ko�ten,die eine neue Ab-

�chägungherbeiführenwürde,mache ich den un-

40
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inaßgeblichenBor�chlag,durch einen �achkundigen
For�kmann,der �ichaber vorher eine genaue Local-

Kenntnißvon den For�kbe�kärdenver�chafft-haben

muß, nur einen neuen For�t- Bewirth�chaftungs-

Plan entwerfen zu la��en,und darnach den Haus-
halt zu reguliren. Es i�nicht zu zweifeln, daß

ein weit hôhererErtrag, als die Ab�chätzungdes

Hexrn Richter nachwei�et,auffommen muß.“

1823 den 22. Augu�t“ward“von den Stadt-

verordneten ein außerordentlicherHolz�chlagvon

700 Achteln Büchenholz,der in allen �kädt�chen

For�ten, außer dem bisherigen etatsmäßigen,vor-

genommen werden �ollte,be�chlo��en.Die Vexan-

la��ungdazu war das dringende Bedürfnißder

Kämmerei - Ka��e,die zur Verzin�ungder Stadt:

�chuldY) 7500 Rthlr. in Staats - Schuld�cheinen

*) Die Stadt�chuld,von welcher hier die Rede i�t,
war in den unglücklichenKricgesjahren 1806 und

\ 4807 haupt�ächlihdurch die, an die franzö�i�chen
Truppen, gelei�tetenLieferungen und durch die Ein-

quartirungs - Ko�ten,ent�tanden. Sie ward 1808

regulirt, und auf 885,090 Rthlr. ge�eßt,‘worüber

den Gläubigern Z5procentige Obligationen cinge-
händigtwurden. Zur Berzinfung und Amorti�ation

der�elbenwurden der Stadt gleich 16F3pCt.von der

Communal - Acci�eüberwie�en,und was hicdurh
niht gede>t würde, �olltedur< Beiträge,die auf
die Stadt und die Vor�tadteausge�chriebenwerden

�ollten, aufgebra<t werden. Die Kaufmann�chaft
übernahmes anfänglich— wofür �päterhincin Avet-
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von der Ka��edes Hospitals St, Spiritus auf:
genommen hatte, ‘die der�elbenwieder er�tattet

�ional-Quantumvon 3600 Nchlr.für jede auszu�chrei-
bende Rate, als 1 Procent des kaufmänni�chenEin-
Fommens, fe�tge�eßtwurde — von der hiezu erfor-
derlichen Summe # unter �i<aufzubringen, und Z
�olltenauf die übrigenEinwohner der Stadt undder Vor�tädteausge�chriebenwerden. i

Durch die Steuer -Beitrâge, und dur< die Ab-
findungs -Quanta, die diejenigen zahlten, die den

hie�igenOrt verließen, und durch andre glückliche
Um�tände,ward es der Stadt�chulden-Regulirungs8-
Commi��ionmöglich,bis 1819 auf die Schuld 98,260
Rthlr. abzutragen, wozu Obligationen, zum Theil
zu 50 pCr., angefauft wurden. Die Verzin�ung
der Stadt�chuldfam in den auf ihre Fe�t�tellung
folgenden Zeiten, die für die Stadt �odrückens

waren, da �iezur Verpflegung der franzö�i�chen
Truppen in den Oder - Fe�tungenbedeutcnde Sunr-
men zahlcn mußte, und die Kriegesjahre 1813 big
1815 neue Opfer forderten, bald in Kück�tand,fo
daß von- den 12 halbjährigenZinscoupons, die auf
6 Jahre, vom 1. Jul. 1808 bis Ende Jun. 1814,

. bei Ausfertigung der Obligatiouen ihnen beigefügt
waren, 1816 nux er�tdie Numern 1 — 8 für den

Zeitraum vom 1. Jul, 1808 bis Ende Jun. 1812

eingelô�etwaren.

1816 regte �ichdie Bürger�chaftgegen die Stadt-

\<uld, und führte bei dem Mini�terioBe�chwerde-

daß über die Ent�tchungder�elbenkeine Auskunft
gegeben und noh keine Rechnung über die zu ihrer

Verzin�ungund Tilgung eingezogenen Gelder gelegt
worden, wobei der Argwohngeäußert wurde, daß

�ehrhohe Prei�e für alle demFeinde gelieferte

40*
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werden�ollten.Jndem �iedem Magi�tratdie�en

Bs eröffneten,ex�uchten�ieden�elben,das

Gegen�tände"‘angenommen,fremdes hier befindlih

gewe�enesGetreide bezahlt und zur Stadt�chuld

ge�chlagenund überhauptzu bereitwilliggegen den

Feind verfahren �ey.

Es fam hierauf 1817 im Oftöbèr der kônigl.

Polizei - Direktor in Mem-l, Fle�che, als königk.

Commi��arius,zur Unter�uchungna< Elbing, der

�ichdie Acten über die Ent�tehungder Stadt�chuld

und die darüber geführtenRechnungen vorlegen ließ,

und �iemit einer aus det Mitte der Stadtverord-
neten erwählten Commi��iondur<�ahund prüfte.

Im Laufe die�erUnter�uchung,da die königk.

Regierung in Danzig auf cine ncue Aus�chreibung
|

zur Verzin�ungder Stadt�chulddrang, licß er auf

Anordnung der königl.Regierung“unter dem 12.

Nov. 1817 eine Bekanntmachung dur<h den Druck

ergehen, daß. die königl. hohen Mini�terienrefol>
virt hâtten:

1. daß die Gültigkeit der hie�igenStadt�chuld
niht mehr angeta�tetwerden �oll,da die von der

Stadt ausgefertigten Obligatiönen unter Allerhöchz
�terGenchmigung Sr. Maje�tät,des Königs, aus-

ge�tellt�ind,und ihren öffentlichenGlauben behal-
ten mü��en.

2. daß dagegen die Be�chwerden,die die Bürgerz

�chaftdagegen führe, zu dem Ende unter�uchtwet-

den �ollten, damit die Stadt- Gemeinde diejenigen,
die �ichihrer Meinung nach bei der Fe�t�tellungder

Stadt�chuldungebührlichbereichert hätten, im Wege
des Proce��esin An�pruchnehmen könnte, um �i<

an ihnen wegen des durch ihr Benehmen erlittenen

Schadens zu erholen,
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Weiterehierübermit der For : Deputation zu
berathen,

:

i

3. daßunterde��endoch die Beiträge zur Ver-
zin�ungder Stadt�chuldununterbrochenaufgebracht
werden müßten,wogegen i GS

4. Se. Maje�tät,der König,�i<vorbehalten,
hei genauer Erwägungder Verhältni��edie�erStadt
und der Kräfte der Kommune, zu be�timmen,auf
welche Wei�eSie der�elbenbei der künftigenAuf-
bringung derBeiträgezur Verzin�ungund zur Amor-
ti�ationder Stadt�chuldzu Hülfe kommen wollen.

Indem er einige Exemplare die�erBekanntma-
chung zur Vertheilungunter die Bürger�chaftder

Stadtverordneten-Ver�ammlungübermachte,er�uchte
er die�elbezugleich,dahin zu wirken, daß die darin

‘enthaltenenhohen Be�timmungenin Betreff der

Einziehung der auszu�chreibendenBeiträge zum
Stadt - Tilgungs - Fond prfüllt werden möchten,

Die Bürger�chafthatte bei der königl.Regierung
in Danzig darauf angetragen, daßes ihr erlaubt
würde, einen Ju�tiz-Commi��ariusbei der. Ein�icht
in. die frühernVerhandlungenüber die Ent�tchung
der Stadt�chuldzu:uziehen, Dies ward genehmigt,
und indem ze. Fle�<hees der Stadtvéerordneten-
Ver ammlung. unter dem 21, Novemberanzeigte,
fügte er hinzuz:

CLAR

R

„Ich muß aber im Auftrageder kdnigl.Rezierung
und in Gemäßheit der Be�timmun:cn der fonigl,
hohen Minificrien E. WoßhllöblichenStadtver-
ordneten - Ver�ammlungwiederholt bekannt machen,
daß die�eEin�icht.in die �rühernVerhandlungen
und Nechnungen über das Schuldenwe�ender Stadt
die Nichtigkeitder jeßigenStadt�chuld nicht \{wa-
chen fann, und die Bezahlung dex Beiträge zur
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“Der Magi�trattheilte ihn unter dem 4. Sep-
tember der For�t- Deputation und �ämmtlichen

Verzin�ungund Amorti�ationder�elbenniht auf-
halten darf.

Es i�tjeßt ganz Sache E. WoßllöblichenVer-

�ammlung,diejenigen auszumitteln, die �ichnah
der Meinung eines Theils dex hie�igenEinwohner
ungebührlih bei der Stadt�chuldbereichert haben,
um �ic‘im Wege des Rechts in An�pruchzu neh-
tnen, wobei i< erkflâre,„daß ih die Stadt�chuld
in allet Form richtig begründet,“von den damali-

gen Stadtbevollmächtigtengeprüft, von demfönigl.
Commi��ario,dem Herrn Regierungs- Vice-Prâ�i-
denten Nothe revidirt, und höhern und allerhèch-
�tenOrts genchmigt finde, au<h na< meiner ge-

wi��cnhaftenUeberzeugung gegen Niemand im Wege
Nechtens zum Vortheil der Stadtgemeinde etwas

ausgeführt, �ondernnur Se. Maje�tät, der König,
“gebétenwerden könne, der Stadt zu Hülfe zu fommen,
die�eHülfe aber nur dann zu erwarten �ey,wenn
die Sache �elb�tniht in bôslichenVerdacht gezogen.
wird, und die fon�tigeEintracht wieder in der

Stadtgemeinde herr�cht,
Die�erUeberzeugung war er an<h am Schlu��e

der ganze Unter�uchung,und die Stadtverordneten,
die mit der�elben�chrzufrieden waren, erließenunter

dem 9. Februar 1818, da ex ihnen, nach- �cinerAb-

rei�e,aus Memel den 27. Januar die Beendigung
die�esGe�chäftsangezeigt. hatte, die�esSchreiben
an ihn: |

„Wir �tattenJhnen un�erninnig�tenDank für
den Eifer und die Sorgfalt ab, mit welcher Sie
vier Monate lang cine Angelegenheitbetrieben habcn,
welche Unannchumlichkeitcnin �i<trägt, für un�er
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För�kernmit, um ihr Gutachtendarübereinzue
holen, Die For�t- Deputation gab ihre Erklä-

Gemeinwe�enjedoh von dex hoch�tenWichtigkeit
i�t, Wir haben nicht den ei�ernenFleiß verkannt,
welchenSie der Prüfungder überdie Ent�tehung
der Stadt�chuldverhandelten Acten und Rechnun:z

gen, �owieder die�erhalbangebrachtenBe�chwer-

den, zu widmenbelicbt haben, und bedauernnur,

daß\o- viele Mühe,cin �oklarer Blick und ein fo

guterWille durch die obwaltendenUm�tändebehin-
dert worden,der bela�tetenKommunedie von allen
Seiten er�chnteHülfezu ver�chaffen.Wie. aber
vor dem Auge des Ein�ichtsvollen.nicht einzig der

Erfolg den Werth in allen men�<hlichenDingen
be�timmt,�ondernlediglich

-

die Ab�ichtdabei , �o

hat für uns die Geduld, die Nachfor�chung,der

Ueherbli>®und die Um�icht,womit Sie die Sache
un�ersStadt�chuldenwe�ensbehandelthaben, den-

�elbenhohen Werth, als wenn- daraus ein Ne�ul-
tat hervorgegangen wäre, welchesdie gewün�chte
Erleichterung -für die Bürger�chaftgewährthätte.
Es �inddaher nux freundlicheQS welcheuns

an Sie erinnern, u. \, w,“

Die Stadtverordnetenunterliesen hierauf nicht,
alles zu ver�uchen,um ganz oder grdßtentheilsdie

Schuld. von der Stadt abzuwälzen, “undihrErleich-
terung in der Verzin�ungund Amorti�ationdes

ihr verbleibendenTheils auszuwirken. Sieerließen

deshalb unter dem 16. März 1818 ein Schreiben
an die kônigl.Regierung,aus welchemich Folgen-
des aushebez

(¡Bei nähererPrüfungder Ent�tehuugder Stadt-

\<uld in neue�terZeit hat es �i ergeben, daß,

�ehrbedeutende Summen darin aufgenommen �ind
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rung mit Zuzichung des eE Wie�ing
dahin ab:

“die ihrer Natur na< niht dahin gehören, wie

_fâmmetlicheLazareth - Verpflegungs - Ko�ten�eitdem

til�iterFriedens-Schluß, beträchtlicheGetreide- und

Mehl - Lieferungen an preußi�heTruvypen im Fahr
1807, und Auslagen bei Gelegenheit der auf Be-

fehl des Staats aus8ge�telltenProme��enund des

geriachten Ankehns. Mit müh�amerLiquidation dic-

�erSummen, die �ichleiht auf 150,000 Rthlr. be-

laufen können,be�chäftigenwir uns jeht, leiden
aber �elb�tim Er�tattungsfalledie Einbuße, 10 Jahre
lang uns die Zin�enhievon auferlegt zu haben.

(Dann i�tauh �âmmtliches,1807 für fremde
und auswärtige Rechnung hie�elb�tgelagertes Ge-

treide, was in Be�chlaggenommen worden, und

zwar mit �ehrhohen Prei�en,in die Stadt�chuld
gebracht. Höch�tgerecht i� daher wohl die Bitte,
den Betrag de��elbender Stadt be�onderszu ver-

gütigen, oder aber die Veran�taltungzu treffen, daß
der Werth davon, welches größtentheilscin Eigen-
thum der �ogenanntenKlein�tädtergewe�en,der
Stadt�chuldderjenigen Städte zuge�chriebenwerde,
deren Einwohner damals hier Getreide liegen hatten.

n Eine �ogroße Schuldenla�that na< Verhâält-
niß �einerVolksmenge kein Ort în der ganzen preu-

ßi�henMonarchie, und �iehat un�tehandel - und

gewerblo�eStadt �o�chrgedrückt,daß in den leß-
ten Jahren von den 17,800 Einwohnern auf jeden
männlichenund weiblichenKopf, Grei�eund Sâäug--
linge einge�chlo��en,7 Rthlr. abzutragen gekommen
�ind. Daher i�tes jeßt an E. köônigl.Hochlöblichen
Regierung, die �{<ôneBe�timmungzu erfüllen,Ver-

mittler zwi�chendem Hülfe bedürftigen Volk und
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„Es i�t\{<wer, mit Sicherheit zu be�kimmett,
ivie viel Holz dur< einen extraordinairen Holz-

dein Segen �pendendenRegenten zu \cyn, und vor

den Thron un�eresMonarchenun�reganze �ub-
mi��e�teBitte vorzutragen + ;

‘daß Se. Maje�tät,der König, geruhen moge,
un�rege�ammteStadt�chuld‘auf den Staats=
fond zu übernehmen,und zwar einen Theil da-
von aus un�ermRechte auf Vergütigungdar-
auf, den Re�taber aus königl.Gnade für cine
fa�tuntergehendegetreue Stadt, da ein bedeu-
tender Theil hievon zum Vortheil der Provinz
und des Staats �elb�tent�tandeni�,
„Zwar i�teine ähnlicheBitte durch den hie�igen

Magi�tratbereits den 28. Nov. 1817 an Hochdie�elbe
gelangt, Wie wir aber vernommen haben, i� �ie
no< �olange dort verblieben, bis wir uns darüber
erklärt haben würden,auf welche Wei�edie Behufs
der Verzin�ungund Amorti�ationder hie�igenStadt-
\huld auszu�chreibendenSteuern aufgebracht wer-
den �ollen. Jn die�erHin�ichterlauben wir uns

noch, tief ergeben zu bemerken, daß wenn des er-

habenen Landesvaters Gnade �ichnicht fo weit über -

uns er�tre>en�ollte,daß die ge�ammtenelbing�hen
Stadtobligationen un�rerKommune abgenommen und

zur Einlö�ungan Födnigl.Ka��engewie�enwürden,
wir hiemit gleichzeitigantragen + daß die Vetzin�ung
und Ablö�ungdes der hie�igenStadt alsdann no<
übrig bleibenden Antheils niht mehr, wie bisher
ge�chehen,durch eine direkte Einzichung aufgebracht,
Fondern auf indirektem Wege aufzubringen uns gnä-
dig�tgewährtwerde.

'

Sehr wohl i�tes uns bekannt, daß vielfachetriftige
Gründe, aus finanziellenGe�ichtêpunfkrengenommen,
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�lag aus den�kädt�chenFor�tenentnommen wer-

den kônne,wenn der bisherige Etat, nach wie vor,

tEm

R

ei

dagegenvorhanden �ind,aber außerordentlicheFälle

« exfordern auch-außerordentlicheMittel. Von einzelnen
der bedeutend�tenMitglieder der Kaufmann�chaft.i�ti�
daher bereits. ein Tarif auf Luxus- Artikelentwox-

fen worden, welcherden uns zu La�tbleibenden
Ucberre�tdexStadt�chuldde>enwürde. Lieber zahlt

: der Bürger zu einer ihm verhaßtenSacheunbemerkt
mehr, als namentlich:aufgerufen, weniger,

Hiebei berichteten�ie, daß.die�eunglü&lihe
Schuld die feind�elig�tenGe�innungenunter den

Bürgern aufregez
-

daß-Groll in ihren Herzen �o-
wohl gegen diejenigenwurzele, die �ieancrfkannt

haben, als gegen die,wekchedie Früchte davon

genießen,�ogerecht.auch ihre Forderungen �eyn
mögen; daß�chonder bloßeName: Stadt�chuld
alle Gemüther erhize, und daß die Mitgliederder
Stadt «Schulden- Tilgungs-Commi��ion,denendoch
keine Vorwürfe gemacht werden können,daß �ie

parteii�chdie Beiträge zur Verzin�ungder Stadt-
\<uld unter ihre Mitbürger vertheilen dochdesg-
halb von ihnen gehaßt werden, weil �ieihneneine
über ihre Kräfte gehendeLa�tauflegen, und daher
von die�erFunktion entbunden zu �eynwün�chen,
und jeder re<tlihe Mann �ich�cheue,�iezu über-

nehmen, da doch rechtlicheMännernirgend:\o noth,
wendig�indals hier, endlich,daßdiefeSchuld den

Wohl�tandder Stadt auf viele Jahre untergrabe,
indem jeder Wohlhabende,der es irgend mögli<h
machen kann, �uche,einem Ort den Rücken zu tukch-
xen, der unerträglicheKo�tenihm aufbindet, und

reiche Anzichende, wenn �iedie Stadt�chulderfah-
ren, ihren Wander�tabweiter

C:
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nachhaltigaus die�enWäldern genommen iverden
�oll;das Höch�te,was ohne Benachtheiligungder

Der Magi�trattrat allem dem, was die Stadt-

verordnetenhier angeführt,bei, und unter�tüßte
ihr Ge�uchin einem be�ondernCr an die

Fonigl, Regierung. it

Es waren 1815 diîe-Sin�enpro {852Rf die

Coupons Nr. 9 und 10 Gus �tc Hievon
war nuyx ein kleiner Theil eingekommen,weil viele

Bürger die Einzahlungverweigerthatten, unddie

Stadt-Schulden-Kommi��ionbei dem unruhigen
Gei�te,dex deßhalbin dex Bütger�chaftherr�chte,
�ich�cheuete,executivi�heMaßrégelnanzuwenden.
Seit der Zeit war keine Ausfchreibungge�chehen,
1818 den 2. Marz hatten die Stadtverordneten be-
{lo�en, daß auch weiter keineAus�chreibungge�che-
hen �ollte,Es kam darauf im Auftrage der königl.Re-

gierung cin Fönigl.Commi��ariusna< Elbing,der
‘in einer außerordentlichenVer�ammlungder Stadt-

|

verordneten den 3, April 1818 erklârte,daß �owohl
die jezt im Werke �cyendeEinziehung der Beiträge
zur Verzin�ungdex Stadt�chuldfür das Jahr 1812,
als eine neue Aus�chreibungunter keiner Bedingung
einge�telltwerden könne, da �i, die königl,Regie-*
rung neuerdings durch die von dem Polizei- Direk-
tor Fle�che ange�telltePrüfung und

-

Unter�u-

<ung der Stadt�chuldvon der Richtigkeit der�elben

überzeugthätte, und die königl,Mini�teriendie in

Rede �tehendenEinzichungen gefordert haben, wobei
aber der fônigl.Regierungs - Commi��ariusdex Ver-

�ammlungdie Ver�icherungertheilte, daß von Sei-

ten der fônigl.Regierung bei den königl.Mini�terien
die gegründet�tenVor�tellungengemachtwären,daf,
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For�tenjeht in den�elbengehauenwerden könnte,

wäre ein gleich großes Quantum, wie der Etat

_

da die hie�igenEinwohner für die Zukunft �ichaußer

Stande befänden, die ganze Stadt�huld zu verzin«

�enund zu amorti�iren,

-

uicht nur derjenige Theil

der�elbener�tattetwerden möge, den der Staat nach
den zu machenden Anträgen und nach der: Lage der

Sache zu übernehmenhabe, �onderndaß man �ich

außerdem geneigt finden la��enmöge, der hie�igen
Stadt durch. eine kräftige Unter�tüzungzu Hülfe
zu fommen, Er

-

�chloß.den hierübergehaltenen
Vortrag mit dem Antrage:

1. daß die Ver�ammlungnoch‘heute darüberin

Berathung treten �ollte, ob der bereits angefertigte

Amorti�ations- Plan in Betreff der hie�igenStadt=-

\<uld für das Jahr 1818 nach �einenZahlen, Po-
�itionenund Verhältni��enfür richtig anerfannt

werde, umhiedurch die fönigl.Mini�terienvon dev

Lage der hie�igenStadt�chuldund von den von den

ver�chiedenenCla��ender hie�igenEinwohner zulei-

�tendenBeiträgen„ zugleich aber auch von der Un-

möglichkeitzu überzeugen, die�efür die Zukunft

erheben zu la��en,wobei die Ver�ammlungkeines-

weges die Ausführbarkeit des Plans bei den be�te-

henden Mitteln dex Einwohngr anerkennen dürfe.
2. ob die Ver�ammlung,überzeugtvon der Noth-

wendigkeit der Erhebung der Beiträge zur Verzin-
�ung und Amorti�ation der Stadt�chuld,für die

Fahre 187F und 1817, ihren Be�chlußvom 2, März,
d. JF. nach welchem �ieauf die Ein�tellung�ämmtlicher

Erhebungen zu jenem Zweck bei dem hie�igenMa:

gi�tratangetragen, zurüknehme,
Da �ichnach die�emVortrage der kônigl.Com-

mi��ariusentfernt hatte, �oerklárte �ieein�timmig,
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be�agt,nämlich366Achtel,be�onders,da die�e
nur aus Büchenholzausge�uchtwerden �ollen,Es

daß�ieden angelegten Amorti�ationsplannach �ei-
nen Po�itionenund Zahlen für richtiganetfennez
daß aber, wenn dur< die Huld Sy. Maje�tät,des
Königs, nicht die ganze Schuld oder ein großer
Theil der�elbenaus Staatsmitteln übernommenwer-
den �ollte,die dann von den hie�igenEinwohnern
nach Abzug der Communal - Acci�enoch zu lei�ten-
den Beiträge durch dic der Kommune zu bewilligen-
den indirekten Steuern unter �i<aufgebrachtwer-
den dürfen.

:

2, In Betreff der Zurücknahme.des Be�chlu��es
vom’ 2. Mârz d. J. wurde, wiewohl nur durch
Stimmen - Mehrheit, im Vertrauen zu der von dei
fonigl. Commi��arioder Ver�ammlunggemachten
Zu�icherungeiner baldigen künftigenBeihülfe des
Staats, be�chlo��en,die�enBe�chlußzurückzunehmen.

Den 16. April re�cribirtedie köônigl.Reg:erung,
daß �ieden Antrag der Stadtverordneten vom 146.

März auf Erleichterungder allerdings �ehrdrücken-
den La�tenbei den fönigl.Mini�terienunter�tüzen
werde, Da hieranf kein Be�cheiderfolgte, �o
erließen die Stadtverordneten �elb�tunter dent 29.

Jul. 1818 cin Schreiben an das Mini�teriumdes

Fnnern, in welchem �teanführten

1„Sehn�uchtsvollhaben wir bisher einer Ent�chei-
dung die�etAngelegenheit entgegen ge�chen.,Die�e
i�tnichterfolgt. Un�reNoth hat �i<inzwi�chen
niht vermindert, vielmehr treibt uns die trübe und

beäng�tigendeStimmung, welche die�erhalbin der

hart bela�tetenBürger�chaftvorherr�cht,ehretbie-
tig�t:und dringend�t,um eine baldige huldreiche
Ent�cheidungzu bitten, welche allein im Stande
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wün�chtaber dieFor�t-Deputation „. daßdie -ohne-
hin nur {wachen �tädt�chenFor�tendurch einen

— Meynfann, den er ClbttidtenFrieden einer Bürger-—

�chaftzu erhalten, die cinzig nur dur< Ent�tehung
die�er un�eligenStadt�chuldin die verhaßte�tenVer-

hältni��eunter �ichund gegen uns ver�cßtworden.“

Den 26. Jul. 1818 rei�etenSe. Maje�tät,der König,
von Königsbergkommend, durch Elbing. Die Stadt-
verordneten hatten aus ihrer Mitte eine Deputation
ernannt, die, vereint mit der aus dem Magi�trat,
Se. Maje�tätantreten und Allerhöch�tder�elbeneine

Bitt�chrift in der Angelegenheitder Stadt�chuld
übergeben�ollten.Einige Handwerkeraus der Bür-

ger�chaftwollten hiebei noh mehr thun; �iewoUten
den königl.Wagen in die Stadt ziehen und dann

Se. Maje�tätum Gnade wegen der Stadt�chuldan-

flehen. Sobald dies dem Magi�tratbekannt wurde,
widerricth er esz �ieließen �ichaber hicedurh nicht
abhalten, �i<vor dem fkönigsbergerThor, mit

Gurten und Stricken zum Ziehen angethan, zu

ver�ammeln,und �odie Ankunft Sr. Maje�tätzu

erwarten.
Da Se. Excellenzder Herr General--Lieutengntvon

Wißleben, aus der Suite des Königs,einige
Zeit vor Sr. Maje�tätangekommen war, o erdf�-
nete der Magi�trat dem�elbendas Vorhaben der

Bürger,den fônigl.Wagen in die Stadt-zu ziehen,
um von ihm zu erfahren, wie Se. Maje�tät.es auf-
nehmen würden. Nicht anders als mißfällig, er-

wiederte er. Er erbot �ichnun �elb�tmit einigen
Mitgliedern des Magi�tratszu den Bürgernzu eilen,

“un, ihnen dies anzuzeigen. Sie ließen;�i<aber

au< hiedur< hievon niht abrathen, �ondern�o-
bald der kónigl.Wagen er�chien,traten �iean die
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{hwächtwürden,da bei den gegenwärtigenniedri-

Pferde, und wollten folcheab�pannenund H vor-
�pannen.Se, Maje�tät,der König,verbot es ihnen
anfänglichund da �iedo< niht davon ab�tehen
wollten, mußte ex es ern�tlichunter�agen.Der ge-
rechte Unwille, den Se. Maje�tâtbei die�emunge-
�túmenund üngehor�amenBetragen der Bürger
außerte,�chrecktehierauf die Deputation des Mag-
gi�tratsund der Stadtverordneten,die Se. Maje�tät,
den König, in der Stadt empfing, ab, Allerhôch�t-
dem�elbendie entworfene Bitt�chriftwegender Stadt-
�<uldeinzureichen. Sie ward aber dem Hrn. Cga-
binctsrath Albre<t, der im GefolgeSr. Maje�tät
war, zur gelegentlichenBeförderungübergeben.

Der Magi�traterhielt hierauf unter dem 7. Au-
gu�tdurch die kènigl.Regierung von dem Mini�terio
des Innern den Be�cheid,den Stadtverordneten zut
cròffnen: daß ihr Vor�tellenvom 16. Mârz von dex
fönigl.Regierung in Danzig mit ihrem Bericht über
das elbinger Stadt -Schuldenwe�eneingereicht�ey,
und daß es zu �einerZeit gehörigwerde berü�ih-
tigt werden; weil aber der vorge�chlageneAmort#f-
fations- Plan inzwi�chenhaupt�ächlichauf die in
An�pruchgenommene Abfi::dung der Stadt, Seitens

|

des landesherrlichen Fisci, rük�ihtlihder ihr ent-

zogenen Nußungen aus dem �tädt�chenTerritorio
begründet worden, �ohâtte die Ent�cheidungin
Betreff des Stadt�chuldenwe�ensnothwendigetWei�e
�olange ansge�eßztwerden mü��en,bis jene Abfin-
dung regulirt �eynwerde.

Der Magi�trat,da er die�eMini�terial- Verfü-
gung den Stadtöerördneten mittheilte, bemerkte hie-
bei è daß man hôhernOrts ge�onnenzu �eyn�cheine,
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gen Holzprei�ender Ertrag des zufâllendenHolzes
in keinemVerhältnißmit dem für die Wälderdar-

eine Erleichterung der Stadt�chulddur< die für
das Territorium zu bewilligende Ent�chädigungeins -

treten zu la��en,mithin eine Verbindlichkeit des

Staats durch eine ganz ver�chiedeneVerbindlichkeit
zu tilgen. Da die�esnun nicht mit Still�chweigen
übergangen werden fann, �omü��ees der Stadt-
verordneten - Ver�ammlungüberla��enbleiben, gegen
dic�eAb�ichtzu prote�tiren,zumal der Staat Hin-
�ichtsdes Stadt�chuldenwe�ensandrer Städte,die

keine Ent�chädigungfür cin ihnen widerrechtli< ent-

zogenes Territorium zu fordern haben, denno<z
hinzu getreten i�t.

Die Stadtverordneten erließen hierauf unter deux
12. Sept. an das Mini�teriumdes Jnnern cin Schrei-
ben, in welchem �ieum Abänderungdes Be�chei-
des ; daß die Unter�tißungfür die Stadt�huldnicht
eher erfolgen könne,bis die Abfindung für das el-
binger Territorium fe�tge�tellti�t,baten: Jn die�em
Schreiben �agen�ie

„die�erBe�cheidwürde uns mit Kummer crfüls
len, wenn wir niht überzeugt zu �eynglaubten,
daß hier cin Jrrthum obwalte. Die Stadt Elbing
hat nâmlih auf Ent�chädigungfür die ihr entzoge-
nen Nußzungen ihres Territorii angetragen. Die�e
An�prüche�ind auch von der köônigl.Regierung zu
Danzig als begründet anerkannt worden z ihr die�e
gewähren, heißt al�o lediglih dem Recht ein Ge-

nüge lei�ten,Die die�erwegenzu verhoffenden Sum-
men haben die Be�timmung,dem ver�chuldeten, fa�t
gänzlichzerrütteten Zu�tandeder hie�igenKämmetei-

Ka��eaufzuhelfen, für die Zukun�teinen verbe��ere
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aus ent�pringendeNachtheil�tehet.“— Einer der
For�t-Deputirtenwar nur mit Mühezu überreden,

„ten Stadthaushalt zu begründen,und unerwartete
Unglücksfälledadurch zu de>en,

„Ganz abge�ehenhievon haben wir aber în un-
�erer�ubmi��enEingabe vom 186. März c. die FonigL.Gnade um Gewährungeiner Unter�túßungbei dexdie Geldkrafte des hie�igenOrts über�teigendenStadt-
\huld angerufen. Nur Gnade erflehten wir damals.
Uns Fteheu aber in die�er¿weiten AngelegenheitNechte zu; Rechte, die theils in der Ent�tehungder elbingerStadt�chuld�elb,theils in der gehors
�amenBitte liegen,nicht andern Städten,bei dex
Behandlung des �tädt�chenSchuldenwe�ens,Rachege�cßtzu werden.

1 Gegen ein �olchesVerfahren finden wir, die
unterzeichneten Reprä�entantender hie�igenKom-
mune, uns gedrungen — wie hicmit ge�hiehet—

mit tief�terDevotion, jedoch ganz feierlih ¿gn
prote�tiren,um �âmmtilichehie�igeBürger und
Einwohner gegen Kränkungder ihnen, glei<
andern getreuen Unterthanen,zu�tehendenRechte
zu verwahren, :

and die�esum �omehr, weil Feincêweges,wie es in
der hohen Ne�olutionvom 7. Augu�t(S. oben &S,
639 Heißtz „, „der vorge�chlageneAmorti�ations-
Plan haupt\àchli< auf die in An�pruchgenom-
mene Abfindung der Stadt gegründeti�tda die
Ver�ammlungder Stadtverordneten an3. April 1818
(S. oben GS. 637) es wohlbedacht aus ge�prochen
hat ; das der angelegte Amorti�ationsplanzwar nach
�cinenPo�itionenund Zahlen von ihr als richtig
anerkannt wird, “daß aber, weni dur< die Huld
Sr. Maje�tät,des Königs,nicht die ganze Schuld

41
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�einenNamen unter dasProtocoll zu �een, in wel-_

hem die Deputation die Fällung neuer 366 Achtel

oder ein großer Theil der�elbenaus Staatsmitteln

übernommen werden �ollte,die dann von den hie-

�igenEinwohnern no< zu lei�tendenBeiträge zur

Stadt�chulddurch die der Kommune zu bewilligenden
indirekten Steuern aufgebracht werden könnten. ‘“

Der Magi�tratbegleitete dies Schreiben der

Stadtverordneten. În der Begleit�chriftheißt es :

„Wir mü��enuns der von den Stadtverordneten
eingelegten Prote�tation,der Stadt�chuldcinc Beis

hülfe dur< dic für das Territorium zu bewilligende
Ent�chädigungzu ver�chaffen,ebenfalls"an�chließen,
und erlauben uns den �ubmi��e�tenAntrag, die An-

�prücheun�rerStadt �owohlHin�ichtsdes Territorië,
als Hin�ichtsder Stadt�chuldgnädig�tzu gewähren,
und ihre Gereht�amewegen der Stadt�chuldnicht
mit den Hin�ichtsdes Territorii zu vermi�chen,oder

davon abhängigzu machen.
„Um eine hüldreichebaldige Ent�cheidunghier-

über mü��enwir um o dringender �uppliciren,als

es uns völlig unmöglichwird, ohne die in Antrag
gebrachte Beihülfe.von Seiten des Staats auh
nur die Zin�ender Stadt�chuldpro 1818 aus{chrei-
ben zu kônnen,indent die pro 1817 ausge�chriebenen

Beiträge zur Einlö�ungder Zinscoupons Nr. 29

und 21 die Kräfte der Contribuenten er�chöpftha-

ben, und darauf an 20,000 Rthlr. noch rü>�tändig

�ind,deren ungemein �chwierigeBeitreibung, wenn
zugleich neue Beiträge ausge�chriebenwerden �oll-

ten, vollig unausführbar�eynwürde.

Die Stadtverordneten glaubten, daß doch viel-

leicht die Gültigkeit der Stadt�huld noh re<tli<

angefochten werden könnte, und erbaten �ichdaher
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als ausführbarangab,indemder�elbeerflärte:daß
er �einenNamen nicht dem Tadel dey Nachkommen,

1819 von dem Shndifus des Magi�trats,Herrn
Ju�tizrathSchwar >, ein Gutachten,ob �i jezt
noch gegen die Fe�t�tellungder Stadt�chuldrecht-
liche Einwendungen machenließen.Dies Gurach-
ten i�t�ehrausführlich abgefaßt,und ward den
Stadtverordneten den 2. Märzüberreicht,Nach
dem�elbenkonnte aber durchaus nichts Nechtliches
gegen die Stadt�chuldeingewendet werden,indem
bei Fe�t�tellungder�elbenganz ge�eßlichverfahren,
da die ausgemittelte Shvld, nachdem �olchezuvor
auf dem ge�eßlichvorge�chriebenenWege durch die
Stadtverordneten als gültig und vdllig verbindend
für die ge�ammteStadtgemeinde anexkannt worden,
und durch die Allerhöch�teCabinetsordre vom 12.
Mârz 1809 auf die Stadt Elbing fundirt und von
Sr. kônigl.Maje�tätan Capital und Zin�engaran-
tirt �ey,#0 daß nach Analogiedes allg. Landrechts
Th. 1 Tit. 14 $. 150 und 151 gegen die�esVerfahren
und die anerkannten Forderungen der Glâäubigex
gegenwärtignur dann noh Au��tellungenStatr
finden, wenn entweder offenbare im Zu�ammenrech-
nen oder Adzichen vorgefalleneRechnunesfehler,oder
aber begangene Betrügereien einzelner Gläubiger
erweislich gemacht werden können,die doch feines-
weges erweislicßgema<ht worden �ind.

Das kdaigl. Mini�tcriumdes Junnern hatte der
fonigl. Regieruug in Danzig den 12. Fanuar 1821
die Grundfäßemitgetheilt, na<h welchen das Stadt.

�huldenwe�enin Elbing regulirt werben �ollte. Es
fam deshalb cin fônigl, Regierungscommi��arius
nah Elbing, dex hierüberden 12. Febr. dem Ma-

41”
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“alshâtteer einer, dem Gemeinwohlfo nachtheiligen

Maßregelbeige�timmt,habe Preis geben wollen. —

gi�tratund den Stadtverordnetenfolgende Erdff-

nungen machte:

1, Es wäre der Ver�ammlungbekannt, daß Se.

Maje�tät,der König, unter dem 12, Mârz1809 die

elbinger Stadt�chuld garäntirt und in Bezug auf

die�esVerhältniß mittel�tCabinetsordre vom 24.

Febr. 18W �ichdahin ausge�prochenhabe, daß die

der Stadt für das Territorium zu bewilligende Ent»
“

�<âdigungzunäch�tzur Tilgung der elbinger Stadt-

\<uld verwandt werden foll.

2. Zu die�emZins- und Amorti�ations-Fond

würde �odann ein von der Kaufmann�chaftnach

einem bei der ur�prünglichenNegulirung der Stadt-

�chuldge�chlo��enenAbkommen zu bezahlendes Abons

nements- Quantum hinzutreten. :

3, Das Mini�teriumi�gewilliget, zur Aufbrin-

gung des nah um�tehendenErmittelungen noh

übrig bleibenden Schuldbetrages einen Zu�chlagauf

die Mahl - und Schlacht�teuerbis auf 50 pCr. der

Staatsbe�teuerungvon die�enGegen�tändenzu be-

willigen, auh �i<zu verwendêr, daß der Stadt

noh andre indirekte Abgaben ver�tattetwürden,

wozu jedoch nur das Brennmaterial und das Brau-

malz �i qualificiren würden.

Der Magi�tratging nicht in alle die�eVor�chlâge
. ein, be�ondersprote�tirteer gegen Erhohung der

Steuer auf Braumalz, weil es �honzur Ablö�ung

der Braugerechtigkeiten be�teuertwürde. Dagegen

er�uchteer den fonigl. Commi��arius,�i<bei deur

Erlauchten Mini�teriodafür zu verwenden, daß zu-

vórder�tdie nah den Ge�eßenvom 27. Oftbr. 1810,

vom 7. Sept. 1811, vom 9, Jul, 1812, vom 3, Jun.
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Der Magi�trat,der mit die�ergewalt�amen

Operation, der Kämmerei Geld zu ver�chaffen,

1814 und 3. Jan. 1816 verheißenenErmittelungen
erfolgen möchten,wieviel von der bereits vom

Staat als liquide anerkanntenhie�igenSchuld, als

eigentlicheStadt�chuld,zu betrachten, und wieviel

davon

-

von der Provinzund dem Staate zu über-

nehmen fey.
E

Die Stadtverordnetener�uchtendabeinochden

Magi�trat,bei dem königl.Mini�teriodarauf anzu-

tragen, daßdie Gnade Sy. Maje�tät,des Königs,
angefleht werde,die alten Zinfender elbinger Stadt-

obligationen,worüber feine Couponsausgegeben_—

dies i�tfür den Zeitraumvon 5T Jahren, vom

1. Jul. 1814 bis 31, Dee. 1816, und vom 4. Jan.

1819bis 31. Dec. 1821 — füx erlo�chenzu erklären

“und den Zinsfuß von 5 auf 4 pCt. herabzu�eßen.

Sie motivirten dies Ge�uchdadurch: daß der grèßte

Theil der er�tenJnhaberhie�igerStadtobligationen
von Noth veranlaßtworden, �iemit Fnbegriff aller

verfallenenZin�en,weit untet dem vollenWerth,

zu verkaufen,und daß,wenn jeßtden geldreichen

Inhabern der�elbennicht nur das Capital zu dem

hohenZinsfußvon 5spCt, �ondernau die verfal-

lenen, von ihnen gar nichtmitbezahlten Zin�en

ge�ichertwerden �ollten,ihnen auf Ko�teneiner

verarmten Gemeindeein fa�tunerhdrter Gewinn

ent�tehenwürde,wobei �ieanführten,daß bei Re-

gulirung ähnlichergroßenEreditma��endie Billig-
feit zum Ge�eygemacht�ey,und �olchealte Zin�en

für erlo�chenerflârt und cin viel zu hochange»

nommenerxZinsfußherabge�eßztworden.

Nach allen den Erörterungen,die den Stadtver-

ordneten bisher darüber gegebenworden, daß die
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ebenfalls unzufrieden war, gab zwar den Stadt-

verordneten nah, fügteaber, da er �ievon dem

Gültigkeit der Stadt�chuldjekt niht mehr ange-
fochten werden könne, konnten �ie�ichdoh nicht
dabei beruhigen, und be�chlo��endaher unter dem
19. Februar 1821, no<mals einen Antrag auf Ne-

„ vi�ionder�clbenzu machen, und deshalb aus ihrer
Mitte eine Deputation an Se. Maje�tät,den Kd-

nig, zu �enden.
Der Magi�traterlaubte �ieihnen niht, weil �ie

den be�tehendenVerordnungen zuwider �ey. Der
deshalb von ihnen an die fonigl. Regierung in Dan-

zig gemachte Antrag ward auch zurückgewie�en,uud

die Ab�endungbci Vermeidung der in der Verord-

nung vom 14. Februar 1810 fe�tge�cutenStrafe. un-

ter�agt,dagegen es ihnen überla��enwurde, ihr Ge-

�uchin die�erAngelegenheit auf dem yerfa��ungs-
mäßigenWege beiden betreffenden höch�tenStaats-
behörden und des Königs Maje�tätanzubringen,
wobei �ieaber doh darauf aufmcrf�amgemacht
wurden, daß es nah den �honmehrmals deshalh

, gemachten Anträgen ganz erfolglos �eynwerde.

Demohnerachtet unterließen �ieniht, ihr Ge�uch,
um Revi�ionder Stadt�chulddurch Bevollmächtigte
bei Sr. Maje�tät,dem Könige, per�önlichantragen
zu konnen, dem Mini�teriodes Junern unter dem
2. Nov. 1821 vorzutragen, worauf �ieunter dem

21. Nov. be�chiedenwurden. Jn die�emBe�cheide
heißt es:

¡Die�eVor�tellungder Stadtverordneten zu El-
bing i�t\ein neuer Beweis für die Richtigkeit der
�chonfrüher gemachten Bemerkung, daß �ie�ichvon

Leiden�chaftlichkeitund fal�<henRathgebern in Be-
treff Jhrer Stadt�chuldzu Anträgenhinreißen la��en,
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Gutachtender For�t:Deputationhierüberbenach:
richtigte, hinzu;

welche F< weder mit dem Credit der Stadt und

ihrem wahren Vortheil, noch überhauptmit dem,
was für Rechtlichfeit und offentlicheTreue aner-

fannt wird, vereinigen la��en.
„Die elbinger Stadtobligationen�indvon den

dazu mit ausdrüflicher Vollmacht der Kommune

ver�chenenDeputirten ausge�tellt,von den Stadt-

verordneten in völliglegaler Form genehmigt,und

von Sr. fdnigl.Maje�tätgarantirt worden, folglich
über alle Zweifel erhoben,nicht rechtsgültigeSchuld-
Documente zu �cyn. Daß die Stadtverordneten

gegenwärtigbezweifelnwollen, ob jene vdllig legale
ErklärungJhrer Vorgängerauch aufeinen Be�chluß

der�elbenberuht habe, weil diefer Be�chlußin den

Acten niht aufzufindeni�t
— denelbing�chenStadt-

obligationen�indnämlichfolgendeWorte beigedruckt
„, Kraft der uns dur die Städtcordnung vom

19. Nov. 1808 verlichenen Befugnißerkennenwir

auf den Grund cines ge�eßlichabgefaß-
ten Be�chlu��esdie vor�tehendeSchuld - Ver-

�chreibungwiederholentlichals gültig und vollig
verbindend für die ge�ammteStadt - Gemeinde.

Elbing, den 1. Mai 1809, —

dies kann das Befremden überdas ganze Benehmen
der jeßigen Ver�ammlungin die�erAngelegenheit
nur vermehren. Denn die Obligationen wurden

unter Beobachtung völligerOeffentlichkeit ausgc-

theilt, und in Cours ge�cßt.Hätten diejenigen,
welche in der vom Ge�eßevorge�chriebenenForm

Tamens der Ver�ammlungdie Obligationen voll-

zogen, wirklich ohne Be�chlußder Stadtverordneten

gehandelt, �owäre es die Pflicht der leztern gewe-
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„Wir halten dafür, daß, wenn felb| die �kädt-

�chenFor�tenim Stande �eyn�ollten,einen Ueber-

�en,glei<h damals zu wider�pre<en,und ihr Still-

�chweigenallein i�tdaher hinreichend, nah $. 6t

Th. 1 Tit. 4 des allg. Landrechts, jeden diesfall�i-
gen Einwand zu entkräften.

„Ich finde daher nirgend eine Veranla��ungbei

Sr. Maje�tät,dem Könige, Allerhöch�iWelchem eben

jeßt die elbinger Schuldangelegenheit zur Ent�chei-
dung vorlicgt, mi<h dafür zu verwenden, daß den

Stadtverordneten ge�tattetwerden möge,Jhre be-

reits bekannte und Sr. Maje�tät,dem Könige,(an-

gezeigte unzuläßigeAnträge Allerhöh�tDem�elben

dur<h Bevollmächtigte erdffnenzu dürfen. Um �o

weniger i� dies thunlich, als ge�cßtihder Magi=z
�trat diejenige Behörde î�t,wclche. die Be�chlü��e
der Stadtverordneten auszurichten, und die nöthi-
gen Torre�pondenzenzu führen hat.

“

Da�eit der leßtenAnwe�enheitdes königl.Regie-
xungs-Comnii��ariusim Febr. 1821 der Staat auf keine
neue Aus�chreibungwegen der Stadt�chulddrang, �o

machte der Magi�trat in die�erAngelegenheit weiter
Feine Anträge. Es wurden aber inzwi�chenaus der ge-
�ammeltenCommunal-Acci�efür25,140 Rthlr. Stadt-
obligationen zur Amorti�ationangekauft.

Endlich erfolgte die Allerhöch�teCabinetsordre
/d. d. Berlin, den 17. Dee. 1821 an das Mini�terium
des Jnnern, wodurch die Regulirung des elbinger
Schuldenwe�ensdefinitiv ent�chiedenwurde.

Nach der�elben�ollte
1. einc Revi�ion der Stabt�chuldnicht weiter

ver�tattetwerden.

2, dic regelmäßigeVerzin�ungund Tilgung dic-

�exCommunal�<huld�ollauf den 1. Jan. 1822 von
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hau von 700 Achteln ohne Nachtheil für �elbige
zu ertragen, durch die Mengedes dadurch gleich:

Seiten der �tädt�henBehördenunfehlbar eintreten.
Dagegen �olles dem Magi�tratund den Stadtver-
ordneten überla��enbleiben, diejenigen An�prüche,
welche �iean Einzelne, mit der Verwaltung frühes
berechtigtgewe�enePer�onenmachen zu könnenver-

meinen, näherzu begründen,und im ordentlichen
Rechtswegeauszufühten,und eben �odiejenigenFor-
derungen, welche �iean andre Kommunen, Krei�e
und Provinzen, \o wie au< an die Staatska��en
wegen-der für �elbigebe�irittenenLei�tungenzu ma-

<en bere<tigt zu �eynglauben, in Gemäßheitder
ge�eßlihenBe�timmungenvom 9. Jul. 1817 und
vom 3. Jan. 1816 bei den competenten, Behörden
zu liquidiren und zu be�cheinigen.Es muß indess -

�enjedo<h wegen aller die�erun�ichernAn�prüche
die Regulirungdes Kriegs�huldenwe�ensdet Stadt
keinesweges aufgehalten werden, auch �ind�âmmt-
licheEr�tattungen,welche ihv in Gefolge davon {us
komitmen,und gelei�tetwerden möchten,uur ¿ux Vex-
minderung der Kriegs�hulddurch Ankauf von Stadt-
obligationen nah dem Cour�e,außer der einleiten-
den gewöhnlichenAmorti�ation,anzuwenden.

(„Es i� ferner un�tatthaft,daß die der Stadt
für ihr Territorium bewilligtenEnt�chädigungennach
dem Verlangen des Magi�iratsund der Stadtyer=
ordneten zur Verbe��erungdes Zu�tandesdek dortiz

gen Kämmereika��ebenußtwerden. Sic würden �i
bei um�ichtigerErwägung ihrer Verpflichtung, für
die Aufre<thaltung des Eredits der Stadtkommune
und bald mögli<�teErledigung ihrer Verbindlich
keiten gegen ihre Gläubiger zu �orgenund ‘die�en
gereht zu werden, die�csAntrags um {o mehrent»
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zeitigzum Verkauf kommenden Holzes

-

der Preis
de��elbenübermäßigwerde herunter gedrücktwer-

halten haben, als ihnen außerdem am be�tenbe-

kannt �eynmuß, daß die Kämmereika��eauh ohne

einen Zugang von �olcherBedeutung ihre Bedürf-

ni��etäglich zu be�treitenvermag. Es �ollenund

mü��endaher die gedachten Ent�chädigungsgelder,

�owohlCapital als Zin�en, zur Berichtigung der

Kricgs\<uld der Stadt unweigerlich und unverkürzt

derge�taltbenußt werden, daßdie laufenden Zin�en

zu den currenten Bedürfni��endes Verzin�ungs-
und Tilgungsfonds,die �ucce��ivenCapitalszahlun-
gen aber jedesmal zum Nückkaufevon dortigen Stadt-

obligationen nach dem Cour�e.angenommen werden.

„Was die gemein�chaftlichenAnträge der Be-

hôrdenbetrifft, daß diejenigenrü>�tändigenZin�en,
über wel<he noh gar feine Coupons ausgefertigt
�ind,ganz niederge�chlagenund die laufenden Zin-

fen von 5 auf 4 pCr, herabge�eßtwerden mögen,

�o i�tden�elben,da Meine ausdrüklicheGarantie

ihnen entgegen �teht,nicht zu willfahren. Dagegen
wil ih in Rück�ichtauf die dafür �prechendenUm-

�tändenachgeben, daß die Zahlung der bis Ende

December 1821 rück�tändigenZin�en yon den elbing-
{cen Stadtobligationen bis dahin ausge�telltwerde,
bis die Ablô�ungdex Capitalien erfolgt �cynwird,
und daß die Verzin�ungzu 5 pCr. die�emnah vom

1. Jan, 1822 wieder den Anfang nehme, derge�talt,
daß der er�teneue Hebungs - Termin mit dem 1, Jul.

de��elbenJahres wieder eintrete,

„Da zur jährlichenVerzin�ungund Tilgungder

elbinger Stadt�chuld,nah dem ungefährberechne-
ten Betrage der�elben,wie �olcherbei Verwendung
der vorhandenen baaxen Be�tändeund der Vergüti-
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den. Î� es angänglich,700 Achteldaraus zu
i

entnehmen, �owürde es vorzuziehen�eyn,nicht

gung für das Stadt- Territorium in vorgedachter
Art zum Be�tendes Tilgungs-Fondszu �tehenkommt,
eine jährlicheSummevon 25,000 Rthlr; zuer�ter-
forderlich �eynwird, fo be�timmeIch, daßdie�elbe
fortan bis zur gänzlichenAbtragungder Schuld von
der Stadt au�gebracht,dasjenige aber, was davon
zur Zin�enzahlungniht gebraucht wird, zur Einlô-
�ungder Obligationen na< dem Cour�everwandt
werden �oll,— Wiedies 1825—abgeändertworden,

« wird unten gemeldetwerden, —

ZU: Deckungder aufzubringenden25,000 Rthly.
i�tder Ertrag der Mahl- und Schlacht�teuerna<
den erhohten Sâpen anzuwenden, und außerdem
noch nah dem Antrage der Stadtbehördeneine Ah-
gabe von 4 gr. 6 pf. pr. für die Klafter Holz, von
3 gr. für die Klafter Torf, und 6 pf. für die Tonne
Holzkohlen zu erheben, das aber alsdann noc Feh-
lende aus den Kämmerei-Ueber�chü��enzu entnehmen,
und Falls dergleichen nichtdisponible wären,auf
andre Wei�eaufzubringen. Jm leßtenFalle i�tauf
die Vor�chlägeder Stadtverorduêten,ín �ofern �ie
mit der Freiheit des Verkehrs vereinbar und �on�t
angeme��en�ind,billige Rük�ichtzu nehmen,

„Endlich�eßeJch zur �ichernErfüllung der ge-
gebenen Be�timmungenund dex dabei zuni Grunde
liegenden Zwe>e hiedurh fe�t,daß die �tädt�chen
Schulden - Zins- und Tilgungs- Fonds abge�ondert
von dem übrigenStadthaushalt durch eine be�ondre
nach Vor�chriftder Städte - Ordnung $, 175 gebil-
dete Commi��ionverwaltet und der�elbencin Negie-
rungs -Bevollmächtigterbeigeordnet werde, mit der

Verpflichtung, darauf zu �chen,daß nichts den
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alles auf einmalauszuhauen. Denn auf den {0s

fortigenEingang des Geldes i�nicht zu rechnen,

“ergangenenBe�timmungenund dem Fntere��edee

ger Zuwiderlaufendes ge�chehe.— Berlin,
POULET, Dee 1821, Friedrich Wilhelm.

An denStaatsutini�terdes Junern
von Schumann, “4

Die Stadtverordnetenerkannten mit deminnignel
Danke in der Ver�ammlungvom 14. Jan. 1822 die

hohe Huld ynd Gnade, welcheSe. Maje�tät,der

König, der Stadt dadurch erwie�en,daßAllerhè<�t
Dex�elbedie�eAngelegenheit,die �olange der ‘Konz

mune �ovielen Kuntmergemacht, auf cineihre Kräfte
fo �chonendeWei�egeregelthatte.

/

Auf den Antrag der konigl, Regierungbewilligte
Se. Maje�tät1822 im Decemberdurch eine Cabiz

nets - Ordre an dasMini�teriumdes Jnnern zum
Be�tendesZins- und Tilgungs- Fonds der elbingex
Stadt�chuldeine Strom- und Bollwerks�teueyvoz

allen ein- und ausgehenden Waären. Sie �ollte

nach der Ver�chicdenhcit-der Waaren nach Eentnern,
La�ten,Schi��pfunden,Stücken und Collis zu ges

ringen Sätzenvon {1 bis 25 Sgr, erhobenwerden.
Alle von StaatsabgabenfreieWaaren �olltenauh
hievon befreiet �eyn,eben�odas in Sâcken einges

hende Getreide, ferner das Bier und der Bieref�ig
und das zur Con�umtioneingehendeOb�t.

DieErhebung �olitemöglich|vereinfaht und �o

eingerichtetwerden, daß der Abgaben- Betrag, ohne
die Schiffer durch eine Ausmittelung aufzuhalten, nur

nach den Frachtbriefennotirt und von den Ab�endern

und Empfängerneingezogenwerde,eine Revi�ionaber

nur bei dringendemVerdachtmit Genehmigung des

Ober -ZolUl- Jnfpektors Statt finden follte.
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Es bedarf aber dabei auch keiner folcherEile,
wenn der Betrag des Ueberhaues nur ¿ux Aus-

Die Ent�cheidungüber die der Stadt wegen
des Territorii verheißeneEnt�chädigung,die zur
ginszahlung der Stadt�chuldverwandt werden �olls
te, verzögerte�ih, Darüber kam die Stadt�chul-
denka��e1823 mit der prompten Zinszahlungin
Verlegenheit, Es war zur De>ung der den1. Jul.
fälligenZin�enein Deficit von 5266 Nthl[r.18 Sgr.
16 Pf. ent�tanden,Die fkonigl,Regierungbeauf-
tragte daher unter dem 29. Jul. den hie�igenLand-
rath, die Einnahme der hie�igenKämmeteika��e�os
fort zur Zinszahlung in Be�chlagzu nehmen.

Hierauf be�chlo��endie Stadtverordneten unter
dem 8. Auguf, daß�ogleichein Anlehn bei der Sx.
Spiritus -Hospital-Ka��ezur De>ung der gegen-
wärtigenZinszahlünggeniaht werden follte, Dies
ward gemacht, wodur< der Arre�tvon. der Kämnie-
reika��eau�gehobenwurde. Hiebei be�<lo��en�ie
zugleich, daß zur Bezahlungdie�esAnlehns in

folgenden Jahre 182 eine Aus�chreibungauf die

Bürger�chaftbis auf 6000 Nthlr. ge�chehen\ollte.
Doch ânderten �ie,da �ie-inder Erwartungwaren,
daß die verheißeneEnt�chädigungwegen des Terri-
torii vielleicht bald erfolgen und die�e.cine Aus-

{reibung no< überflü��igmachenwürde,gleich in
der folgenden Ver�ammlung,den N. Augu�t,die�en
Be�chlußdahin ab, daß,um das Anlehn zu bezah-
len, ein außerordentlicherHolz�chlagveran�taltet
würde, wic oben S, 626 gemeldet worden.

Die fônigl. Regierung war mit dem Be�chluß
der Stadtverordneten vom 8, Augu�taußer�tunzu-
frieden, weil ex der Allerhöch�tenCabinetsordre vom

7. Dee, 1821 gerade entgegen war, nah welcher
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hülfeder Kämmerei- Ka��ebe�timmt,und das ge:

_genwärtigeDeficit der Stadt: Schulden - ZFilgung8-

‘fe�tge�etztworden, daß die Stadt zur Zinszahlung -

nicht eine be�timmteSumme übernehmen,fondern
alles, was an 25,000 Rthlr. nah Abzug der Conm-
munal- Acci�eund andrer Abgaben fehlen foUte,
aufbringen müßte, Hierüber war auf den Antrag
des Staatsmini�teriums noch eine Cabinetsordre an

da��elbéd d. Verona, den 2, Novby, 1822 erfolgt,
in wel<er es heißt:

„Wenn na< Benubung der den Schuldenzins-
und Tilgungs - Fonds überwie�cnenindirekteu
‘Abgabenan der aufzubringenden Summe von

25,000 Rthlr. noh etwas fehlen �ollte,fo i�tdies
von der Stadt auf andre Wei�eunitachläßigzu

be�haffen. Die Negierung wird daher be�onders
verpflichtet,�ichjedesmal. einige Monate vor denx
Eintritt der Termine von dem BVorhanden�cyn
der erforderlichen Summen zu überzeugen,und

“

das Mangelnde ndthigenfalls aus den bereite�ten
Mitteln der Kämmerei zu ergänzen,und hat der
Magi�tratden diesfall�igenAnwei�ungender Re-

gierung, auh - beim Wider�pruchder Stadtveu-
ordneten, da es auf �olchen�owenig, als auf
den cines andern �âumigenSchuldners, gegen
anzuwendende Exccutiv-Mittel ankommen kann,
unortz2üglihFolge zu lei�ten.
Die fonigl, Negierung, die die�eCabinetsordre

dem Magi�tratund den Stadtverordneten unter

dem 2B. Augu�t1823 mittheilte, re�cribirtedabei

Folgendes -

„Damit künftig nicht eine ähnlicheVerlegen-
heit für die Stadt�chulden- Tilgungska��eherbei

geführt werde, cröffnen Wir der Stadtycrordne-
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Ka��edurcheine dirette Aus�chreibungaufgebrachtwerden möchte,“

ten -Ver�ammlung: daß Wir jeden WiderfpruchUnd jedèWeigerunggegen die ausdrüctlichenBe-
�timmungender Allerhöch�tenCabinctsordrevom17. Dec. 1821 auf das �treng�tean det Vor�tesher und den Mitgliedern dex Ver�amttlung¿zu

- ahnden wi��enwetden; dem WohllöblichenMa-
gi�irataber: daß Wir auf den Grund dexUns
zur AchtungzugefettigtenAllerhöch�tenKabinets-ordre d, d. Verona, den 2. Nov. y. J. an dasStaats - Mini�teriumUns wegen Be�chaffungder
fehlenden Geldmittel an den Wohlidb1.Magi�tratund de��enMitgliedet halten, und von: dem�elben
die unverzüglicheHerbei�chafungdey fehlenven
Summe fordern werden, indem es Sache des
WohllöblichenMagi�tratsi�t,�ichjeitid genugdie erforderlicheAutori�ationder Stadtvetrordne-
ten zu be�chaffen,vder bei deim Ausblciben der-
�elben,ohne Nück�ihtauf den ganz uncrheblichen
Wider�pruchder�elben,die zut Herbei�chafungder fehlenden Summe erforderlichenMaßregeln
zu ergreifen,
Die in deë Cabinctsordrevom 17. Dee: 1821

fur die Stadt�chulden- Tilgungs- Ka��ebewilligtenSteuern waren in dem neu angelegtenAmortifa-
tions - Plan zu folgendenSâBen angenommen: díe
Mahl- und Schlacht�teuer,die damals ¡1 3 Monaten
5000 Rthîkr.gebracht, alljährlichauf 20000 Rehly,
die Brennnmaterial�teuèrzu... %%00
und der Uecber�hußder Kämmerci-
Ka��eauf. „A E EN 3000 >

berechnet, welches eine Sumnte von 25069 Rrhlr,

-
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Die Stadtverordneten hingegen , die jedeneue

Aus�chreibungeiner direkten Steuer wegen der

betrug, wodurch nah Abrechnung der Ent�chädi-

gungs�ummevon 300,000 Rthlr. für das Territo-

rium die zur Verzin�ungder Stadt�chuld nach der

Allerhöch�tenCabinetsordre von der Stadt noch

aufzubringende Summe gede>t werden �ollte.

Es hatte �i<aber �cit der Zeit ergeben, daf

die 50 procentige Mahl- und Schlacht�teuernach

einer Fraktions-Berechnungnur. „ . 11300 Rthlr,z

die Brennmaterialien�teuernur .… ., 1850

anzunehmen �ey, die Kämmerei- Ka��e

aber feine Ucber�hü��eherzugeben ver-

‘mdge, weil die Admini�trations�tücke

und Zeitpachtländereiengegen die frü

\ here Zeit jet Fchr viel weniger ein-

brachten.
i

:

Würde hiezu auh die bewilligte

Strom- und Bollwerks�teuergenom-.

men, deren Betrag auf =» «+ - 1850

zu bere<hnen, #o würde durch die�e

Steuern doh nur die Summe von . 15000 Rthlr.

vorhanden �eyn,die mit Sicherheit zur Verzin�ung

der Stadt�chuldverwandt werden könnte, mithin

von der Stadt noh anderweitig 10,000 Rthlr. auf-

gebrachtwerden mü��en. '

Dies veranlaßteden Magi�trat,in Gemein�chaft

mit den Stadtverordneten, es Sr, Maje�tätin einem

allerunterthänig�tenSchreiben vom 23. Nov. 1823

vorzutragen, und zu bitten, daß Allerhöch�tDie�elbe

die Gnade hâtte, die in der Cabinetsordre von

17. Dee. 1821 erla��eneBe�timmungAllerhuldreich�

zu mildern,
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Stadt�chuld,die �olange unterbliebenwar, aufalle Art zu vermeiden �uchten,ertviedertenhierauf
Aus die�emSchreiben hebe ich Folgendes:hereaus; der Magi�tratführte an:

:

1, da Fene Gade nber ganzen „preußi�chenMonarchie wäre, dic verhâtnißmäßigna< ihrerVolksmenge cine fo hoheKriegs�chuldim Jahre
1807. zu machen genöthigtgewe�en,als die uw
glücklicheStadt Elbing. Er legte hiebei cin Vers!

‘

zeichnißder Kriegs�huldandrer größererStädte
bei, welches er �i<dur< Corre�pondencevon den
Städten Breslau, Konigsberg,Stettin, Potsdam
Frankfurt an der Oder und Til�it {u ver�chaffen
ge�ucht,— Memel hatte keine Stadt�chuldgehäbt
— und die Stadt�huldvon Berlin aus ciner Be-
kanntmahung vom Jahre 1815 eutnommen hatte.
Nach die�en eingezogenenNachrichten war dije
Kriegs�chuld- "Peas

;

von Berlin CS 3,665,994 Rthle.
e Bresla. TRN 858 476: <4

F-

»- Kdmigsberg NEE 1,882,860
- >=

Fat Stettin at EA 400,000  -

= Potsdatl bt C - 240000 >
- Fraukfurt an der Oder , , 220,000 +

Me Silit es R CBI 90 7

anfänglichgewê�en,. 1 E

Elbing dagegen hatte anfänglich 900,609 --

Kriegs�chuldgchabt. |

—

e

———

‘Die Kriegs�chuldendie�eraht
“

Stâdte haben mithin bewragen- . 8,258,373 Nthlkr.
Die Einwohuerzahb die�erStädte beträgtnah

Caunghich?s Lehrbuchder Gevgraphievom Jahr
$819
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unter dem 12. Sept.„E. WohllöblicherMa-

gi�frat�cheintun�ernBe�chlußvom 22, Augu�k
E

von Derlin . - 182,000
o Bredlau 0% e 70,500
- Königsberg . . . « 56,400
= Stettin e 21,500
e iPotêdám. ei E 17,400
- Frankfurt an der Oder 12,000
2: Dine E 14,400

Ni o GING 2 «e e Se E US/000

zu�ammen389,300 Einwohner.

Von die�entrefen auf den Kopf von dem Ge

\�ammtbetrageder Kriegs�huld aller diefer Städte

von 8,258,373 Rthlr. circa 21€ Rthlr., mithin auf

_ die 18,000 Einwohner in Elbingzu�ammennurx eine

qs Stadiue von 381,600 Rthle. ;

. hat der Magi�teatallerunterthänig�t,daß Se«

2 geruhen möchte,wenig�tens,zu einiges

Gleich�tellungdes hie�igenOrts mit den übrigen

Städten, von der Stadt�huldfo viel auf den

Staats - Tilgungs - Fonds zu übernehinen,dafi bei

Verwendung der Ent�chädigungs�umme.von 300,000.

Rthlr. für das �âdt�cheTerritorium die aus den

Steuern einkommeñndenSuttimen zur Verzin�ung
und Amorti�ation des uns zur La�tverbleibenden

Theils der Kriegs�chuld.hinreichen, und daß eîn

Mehreres von der hie�igenStadt uicht aufgebracht

und hergegeben werden dürfe, wobei ex anführtez

„Es dürfte das vom Staat zu übernehmendeQuane

cun nicht einmal �ogroß �eyn,und die Schuld

_Hnnte auch: in einem kürzernZeitraum gänzlichge-

tilgt werden, wenn die ganze (S. oben S. 656) auf

15,000 Rthlx- berechnete Summe aus den Steuern nur



659

nicht ret ver�tandeazu haben, indem. uns eine
weitläufigeMittheilunggemacht wird, die dahin

allein zur Verzin�ungdérStadt�chuïbbe�timt,und
die Amorti�atiónauf die Art bewirkt würde,daß,
wie Ew. königl.Maje�tätfür diè Stadt Naumburg

und fur einigeProvinzial- Schuldenzy be�timmen
für gut. befunden,auchbei den königsbergerStadt-
obligationenzu be�timtenge�onnenfind,Alkerhuld-
reicht zu. be�timmengeruhen wollten, den Zinsfug
der elbingerStadtobligationenvon 5 auf 4 pex,
herabzu�ehen,und das 1 pCt, zur Amorti�ationzu
verwenden,

“

2s E
3. fügte er nö hinzu : „Es i�aber au niht

die eben angefühttebedeutendePrägravationalleia,
welcheBerück�ichtigungverdient, �onderneiner eben
�o’großenBerü>k�ichtigungdürfte es werth feyn,
daß der hie�igenStadt ihre bedeutend�teneigen-
thumlichenBe�ißUngen,aus welchen�tedie Kriegs-
�{hulden,wean �vlchovérhältnißmäßigrepartirt
wörden wären,größtentheilshätte de>en können,
für eine fremde, überdies {on läng�terlo�chene
Schuld bishèyvorenthaltènund die Nubungenda-
von berrits �eit120 Jahren zu Ew. königl.Maje�tät
landesherrlichenKa��eneingezogonfind,

1 Ew. fônigl.Maje�tätkönnen wic zwar nicht
geuug�amun�erntief�huldig�tenDank dafüraus-

drücen, das Allerhôch�tDie�elbenuns für die�e
Be�itzungenbekeits ‘300,000 Rthlr. Allcrgnädig�t
bewilligt haben, dem hie�igenOrte aber �inddurch
10 Jahre die Revenûen davon ‘verloxengegangen,
welche auf 2 Millionen Thaler añzufchlagen�cya
dürften,

|

„Un�erOrt i�twohl der einzige im Staate, dem

nicht dex Nießbrauch�cinercigenthürilichonBe�iza
AQ”
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geht, dafdieFor�t-Deputationder Meinungi,
daß un�erBefchlußin ‘An�chungdes extraordbi-

zungenver�tatterworden, und doch �ollet, uner

achtet ex �hon 300,000 Rthlr., die er füt �eine

„ eigenthümlichenBe�itzungenerhalten,zur Deckung
‘derKriegs\chukdhergiebt, do< noh zut Verzin�ung
und Ämorti�ationder�elbengrößereSunmen aufe

bringen,als. die mehre�tender übrigenStädte.

„Aus allem die�emgeruhen Ew. königl.Majc�tät

Allerhuldreich�tdie Gründezu entnehinien,dic für

un�ernOrt �prechen,und den�elbenAllerhôch�tDers

Gnade werth machen.
„Bis jeht i| uns vön der vbtge�eutenBehdrde

' “aoNach�ichtwegenAmorti�ationun�rerKricgs-
{{<uldveb�tatteegewe�en,Und wir habi, um die

“

Bin�enpro 1822 und 1823 zahkenzu konnen;nodi
10„einigefrüherge�ammelteSteuern zu verwenden ges.

“habt, auh Mehreresvon “denálten einzichbaren

_Rüek�tändeneiniger hie�igerBürgereinbekommen,
_guleßtaberdurcheinen fiärkerHolz�chlagin une

fers vieleJahre, hindurchge�choutenWaldunger
uns. zu helfenge�ucht,\ò daß es der Aus�crcibuug

“eine direktenSteuer zurVerzin�üngund Amort

_Fation der Sriegs{<uld_noh niht bedurft bae,

“Feytabox �óllenwir vom1, Jan, 1824 ab nicht

_nur wegender erfordeëlichenZin�en,�ondernarchlis der Amorti�atioufo viel direkte“Stenern
__gus�chreibrn,daß die ganze in Ew.königl.Maje�täx

_ Cabinetsórbrevom 17, Dee. 1821 ansge�prochene
Suntme von25,900 Kthlr, gede>t werde, ja die�er
Summe �óllfogar in den Jahren 1824 und 1825

_no< �ovielhinzugerechnetwerden,als wir aus dem

Worhin:gedachtenHöli�chlagejezt entnehmen,
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tiaiyenHoli�chlagesvon 700 AchtelnBüchenholz
nichtus Äh Lar �ey,Dies habenwir nicht

1 Segendie�efür un�exemit ciner zu�carfbe-
la�tetenKriegs�huldäußer�tharte Maßregelfann

„Uns nur cine huldreicheAbänderungEw. Maje�tät
“

Cahinçetsordrevom 17, Dec. 1821 ig der eben g&

dachten Art hüten,und die�eAbänderungi�tes,
un die wir im Namenun�rerganzen jeßigenBür-
ger�chaftundun�rerNachkommenEw. Fdnigl.Ma-

je�tâtHuld undGnade in gllerUnterthänigkeit
anzuflehenung"erdrei�ten.“!

GL

Unter dem3, Dee, 1823warbder Magi�trat
von der fönigl,Regierungangewie�en, �owohlun-

verzüglichdie auszufüllenden.Zins\cheinevon den

5E Jahre rúd�tändigenZin�en„anzufertigen,die

au< im Mai 1824 angefertigtund im Jul. den

Gläubigernzuge�telltwurden, als ‘auchdie Ein�ei-

rungenund Vorarbeitenzur Aus�chreibungauf das

__ Jahr 1824 zu machen,welchemderMagi�tratauch
Folge lei�tete,

:

:

Aufdas Schreibendes Magi�tratsan Se, Ma-
je�iatyom 23. Novbx.erhielt der�elbeunter dem

18. Dec. den Be�cheidaus dem Cabinet;
daß der Antrag einexmchrxeenErleichterungdet

Stadt�chuldbi der Verzin�ungund�uecè��iocn
Abtragungder�elben,nicht zuberü>�ichtigen,�on-
dernes bei der diesfall�igenOrdre vam 17.Dec.
182 �einungbänderlichesBewendenbehalten
mü��e.Ob aber ohne Wider�pruchder Gläubi-
ger der Zinsfuß von s auf 4 pCt. herabgé�ett
und dagegen der Amorti�ations-Plan auf 1 pCt.
ver�tärktwerdenkönne,hierüber �ollder Ma-
gi�iratund dieStadtverordnetendur< dènMis

_

ni�terdes Junern-näherbe�chiedenwerden,
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zu 1vi��enverlangk— indemwir vorher chonvon
der: e aba de��elbenüberzeugtgewe�en—

fa

DieferBe�cheiderfolgte unter dem 27. Dechbr.

1823, în welchemes heißts

„Da Se. Maje�täthiebei ausdrü>li<qusge-
�prohen+daß eine �olcheMafregel nur dann,
wenn �ie ohne Wider�pruch der Glâubi-

ger ausgeführt werden kann, zuläßig�ey,
\o kommt es darauf an, ob der Magi�tratund die

Stadtverordneten Mittel wi��en,�ichdie Ueberein-

�timmung�äâmmtlicherGläubiger zu ver�ichern;eine

vollflommne Sicherheit würde nur dann mögli
�ey,wenn �ieim Stande wären,�i �oviel Cre-

dit oder baaxes Geld zu ver�chaffen,um öffentlich
erklären zu fónicn, daß es jedem, welcher feine

Obligationen niht gegen ein anderes #4 Procent
Zin�entragendes Papierumtau�chenwolle, frei �tehe,
�einCapital haar ohne Abzug zu erheben. “

Der Magi�tratforderte unter dem 24. Febr, 1824
die Stadtverordneten auf, den Arbeiten zur Aus-

�chreibungder Beiträge zur Stadr�chuld,die er

unter Händenhätte, beizutreten. Sie antworteten
unter dem 19, März z

„Wir haben dic�eAngelegenheitmehrfa<h in

un�ernVer�ammlungenin Berathung gezogen, und

mit der Lage un�rerMitbürger genau bekannt, je-
desmal die Ucberzeugunggewonnen, daß jede direkte

Steuer nur den Verfall un�ersOrts be�chleunigen
inü��e.

„Da aher den Stadtverordneterna der Städte-

ordnung $. 110 das Recht ertheilt wird, ihre Ueber-

zeugung und An�ichtvom gemeinen Be�tender

Stadt, als ihre Jn�truktion,anzu�chen,und das

Gewi��ennux die Behörde�chnfoll, der �iedavon
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fondern nur Vor�chlägehôrenwollen, iwie.ex tu
dem beab�ichtigtenZwe> am be�tenausgeführt

Recheh�chaftzu geben haben, \o können�te,�olange
die�cr$ nicht aufgehoben i�t,wenn �ieihr Gewi��en
nicht verlegen wollen, was die hohen Behörden
von feinem vérlangenwerden, �ichnur dahin erklá-
ren, ohne damit die Ab�ichtzu verbinden,höhern
Befehlen zu wider�prechen:

keinen Antheil an d@œbeab�ichtigtenAus�chrei-
bung ciner direkten Steuer zur Stadt�chulbzu
nehmen, da dies niht zum Be�ten der Stadt,
�ondernzu deren Ruin führenmuß,

:

dagegen erlauben �iefich, nochmals Vor�chlägezu
machen, wie eine direkte Steuer veemieden werden
fonne. ““ y

2D

Die Vor�chlägewaren folgendez

1, Die Stadt hat nah dem Vergleich wegen
Abtretung des. Territorii laut Verhandlung vom

15. Octbyr. 1822 an Zin�enund liquidirten- Ko�ten
von 1818 bis 1821 vom Staat 88,890 Rthlr. zu
fordern, hicvon 5 pCr, Zinfen berechnet, würde zur

Zinszahlung ein jährlicherBeitrag voy 4444 Rthlr.
fommen.

|

2, Werden hiezu no< die Ausgaben ge�{lagen,“

welche die Kämmereifür 1822 und 1823 für das
Territorium gehabt, mit circa 5000 Rthlr., �ofann
feine Be�orgnißwegen Zinfenzahlungder Stadt-
�{uld-für die�esJahr ent�tehen.Sollten inde��en
Hinderungen wegen die�erZahlungen elttreten, �o
fonnte, bis die�ebe�eitigtfind, [die ZBin�enzahlung
aus dem Fond der 23,000 Rthlr. Schuld�cheinebe-

�trittenwerden, die im Depo�itorioder Stadt�chul-
den - Tilgungs -Ka��eaufbewahrt werden. — Der
Stadt. wurden auf folgende Veranla��ungdie�e
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werden Tönite. E8 bleibt al�oganz bei ‘deni�el-

ben, und wir bitten, ohue allen Zeitverlu�tdie

© 23,900 RNthly. überwie�en: der franzö�i�chePrinz
Ponte Corve, Mar�challBernadotte, ruúcfte
“an der Spie von vier Dragoner-Regimentern 1807

Den 20. Febr. Nachmittag um 3 Uhr von Preuß.
Holland in Elbing èin, und forderte von der Stadt:

eine Contribution vou 60,000 Néhlr. Da er aber,
“von Ru��enunv Preußen gedrängt, den 26, Febr.

mit �einemSorps wieder abziehen mußte, �odrohte
er, wenn ihm nicht �ogleichdie Contribution erlegt
würde, ein Magazin, welches die Preußen in dex

Stadt hatten, zu verbreanon. ‘Es mußte al�o

\{leunig Rath ge�chaftwerden, das Geld aufzu-
bringen. Hier �cho��cæsnun einige Kaufleute die

volle Summe von 60,900, Rthklrx.baar vox, die no<
den 25, Febr. in Fä��er- gepa>kt wurden, und die

Bernadotte bei �einemAbzuge, den 26, Febr.,
mitnahm. Die Kaufleute erhielten hernach hiefür

Stadtobligationen in gleichem Belange.
1816 veranlaßten die Stadtverordueteu den Mas

gifirat, die�e60,000 Rthlx. von dex Krone Schwce-
den, weil Bernadotte damals Kronyriaz von

Schweden war, durch die we�tpreuß.Regierung zu

Marienwerder zu reklawiren, welche deshalb cinen

Antrag bei dem Mini�teriodex auswärtigenAnge-
“ fegènheiten machte, worauf von dem�elbenunte

dem 29. Mai diefex Be�cheid erfolgte: daß dex

Verwendungs - Antrag des Magi�trats zu Elbing
zu Er�tattung ciner die�erStadt im Jahre 1807

‘auferlegten Contribution von 60,000 Rthle. nicht
zuläßig�ey, indem auch niht dex minde�teGrund

vorhanden, der Krone Schweden jetzt. eine Brand-

�chazungin Anrechnung zu briaigen, welche Se.
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Veran�taltungzu treffen, daß das er�teDrittel
des gefälltenHolzes im Decemberd, F,, das

Fönigl,Hoheit, der Kronptinzvon Schweden,der gesdachten Stadt, als damaliger franzö�icherMar�chall,
wähpenddes Kriegesmit Prenßen.auferlegthat.

Weil nun die Kaufmann�chaftdag preuß.Magas
gin damals gerettet, -�0-ward dev Werth de��elben,der auf 23,000 Nthlr, abge�ägtwurde, der Stadt
wieder vergütigt,und dic datur übet�chi>ten23,000Rthle, Staats�chuld�hcinewurden ein�tweilenin

_Depo�itorio der Stadt - Schulden- Lilgungs«Ka��e
niedergelegt, — tie RELE ES
Der Magi�trattheilte den Be�chluß>der Stadts

verordneten vom 19. Mârz unter dem 5. April dey
Fonigl,Regierungmit, und ‘berichtetedabei,daßdie
Vorarbeiten zur Aus�chreibungder Steuer “zwap
ihren Fortgang hätten,daß aber der ablehnende
Be�chlußder Stadévcrordneten,keinen Theil daran
zu nehmen, ihn in Verlegenheit�ee,indem ep

“ gegen-deúerklärtenWillen derBürger�chaftetwas
unternehmen �oll,da er doch,�iezu vertreten und
ihre ge�eßlihenBe�chlü��eauszuführen,-da wäre;

er glaube aber �elb�t,daß, wenn in dieVor�chläge
der Stadtyerordneten eingegangenwürde,die Aus-
�chreibungeinerSteuer no nicht nôthig�ey,und

_bat daher, die�eVor�chlägezu berük�ichtigen.
Die königl.Regierungre�cribirtehierauf -unter

Deut 11, April an den Magi�trat:baf die Stadts
pexordneten im Jrrthum wären,wenn �ieglaubten,

4, :daß die Stadtgemeindenur für die Herbeis
chaffung des zur Verzin�ungder Stadt�chuld

“erforderlichenBedarfs, und nicht auh für die
Amsrti�ation der�elbenzu �orgenhabez

2. daß ihre Ent�chädigungs- An�prüchein Bezics
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zweite im Siti und das dritteim Februar
D Je 1824 angefährenwerde, i

“hung auf das Territorium {von \o_ fe�t-�ân--

den, daß die Verwendung der dafür zu erwar-
tenden Summen nur noch von ihremBe�chlu��e
‘darüber abhänge. ;

Beides aber wäre nicht der Fall: denn

ad 1, i� dur<h die Allerhöch�teCabinetsordre

vom 17, Dee. 181 ausdrücklich angeordnet + daß

‘die Stadtverordneten nicht bloßden zur Verzin�ung
- “erforderlichenBeitrag, �ondernjährlicheine Summe

yon 25,000 KRthlr. zum Stadt�chulden- Tilgungs=-
Fond“aufzubringen haben, und

ad: 2. i�der Be�chlußder Ent�chädigungs- An=-
-

gelegenheit durch den von“ der ‘Stadtgemeinde er-

‘Tlârten Wider�pruchgegen die Vollziehungder Ur-

funde auch \o �ehrins-Weite gezogen, daß bei der

“Berechnungder , zur De>ungdes ad 1, angegebe-

nen Bedarfs , vorhandeuen Mittel auf jene Forde-

‘rungennoh gar keine Nük�ichtgenommen werden

fonne.
Es- erklärtenun de fônigl.Keietitna�iewerde

von dem be�timmtenBefehle niht abgehen, daß

das, zur Deckung des Deficits an der im Laufe

die�es.Jahres aufzubringenden Summe von 25,000

Rthle., erforderliche Quantum, mit Hinzurechnung
der aus dem Holzverkaufgelö�etenund dem Til-

gungs -Fond zu er�tattendenSumme, durch direkte

Beiträgeaufgebrachtwerde.

Sie fügte no< hinzuz „Wenndie Sîadtverord-
geten-Ver�ammlungden an �ihganz richtigen Sas
auf�tellt,daß �ienur ihrem Gewi��enfür die von

ihr gefafiten Be�eßlü��everantwortlich �ey,�omöge

�iedoh erwägen,wodur< ihr Gewi��enmehr be-
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„Wir haben auh no be�chlo��en,in jedem
Bezirk zweiStadtverordnete herumgehenzu la��en,

\<wert werde, ob dur< ecînenim Vertrauen zu der
Gnade ihres Königs und Herrn zu bewei�enden
Gehor�amgegen Allerhöch�tDe��enBefehle, oder
durch die ihr allein beizume��endenFolgeneiner
eben �ounpa��enden,als erfolglo�enOppo�ition
gegen „De��enAnordnungen. Der Magi�trater-“

hielt hiebeiunter �trengenMaßregelndie Wei�ung,
die Bearbeitung der Steueranlagenbêi der vorzu-
nehmenden Aus\hreihungzur Stadt�chuldbis zun
20. April fertig zu haben,und die Stadtverördne-
ten zu veranla��en,daß �iehieran Theil nehmen
und. läng�tensbis zum W. Mai den definitivenBe-

{<luß über die Aus�chreibungfa��enmöchten,da-
mit mit dex Einzichungvorge�chrittenwerden könnte.

Es kam hierauf den 23. April der'Syndikus des

Magi�trats,Herr Ju�tizrathSchwar >; in die Ver-

�ammlungdex Stadtverordneten,und hielt in dar-

�elben,der Verfügungder königl.Regierunggemäß,
einen Vortrag, den er mit den Worten �chkößz„daß
die Ver�ammlung�i<wöhl prüfenmöchte,ob �ie

�ichnicht von ihrem Gefühl habe irre leiten la��en,
die�esfür die Stimme des Gewi��enszu halten.“

Nach �einerEntfernung be�chlosdie Ver�amm-
lung, bei dem Be�chlußvom 19, März zu beharren,
indem jede Abweichungdavon zum Verfall ter Stadt

beitragen würde, wobei bemerkt wurde, das die

Mittel, die in die�emBe�chlußzur Vermeidung
einer Aus�chreibungvorge�chlägenworden, nochvor-

handen wären, und dies durch das hohe Dekret der

fönigl.Regierung nicht widerlegtty. „Möge�i,
heißt es hierin, die Ent�cheidungder Territorial-
Angelegenheit noh Jahre hinziehen,(o i�tes doch
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um- un�reMitbüvgeyaufzufordern,das Achtelhart

Do.zu 9 Mehle,und weich SM (— es ward

Lt vonder hie�igenKämmereizu verlangen,daf
�iewährenddie�eyZeit die La�tenfür das Texritos
rium . tragen (oll; man nchme uns die�eab, und

un�yerFommyunei�tgrößteutheilsgeholfen. — Wars
um könnendie23,090RKthlr,Schuld�cheine, die in
dem Depo�itorio‘derStadt�chulden- Tilgungs-Ka��e
liegen, nicht vorläufig,bis die Territorial- Anges
[legenheitregulirti�,zur Zin�euzahlunggenommen
wexden, dg weder die Gläuhiger,nochder Staat
etwasdabei verliexen

1, Bei die�erfortge�cßtenWeigerungder Stadtz
verordneten,an der Aus�chreibungzur Steuer defi
Stadt�chulld Theilzu nehmen,trug die fonigl.Ne-
gierung demhie�igenLandrath,HerrnAbramomwsfki,
auf, an Ort und Stelle �ichzu überzeugen,was

in der Sachege�chehen�ey, den Magi�tratzu con-

trolliren, und in 8 Tagen anzuzeigen,wie viel

Zeit zur gänzlichenBeendigungdes. Ge�chäftsets.

forderlih, und wgs überhaupt hiebei zu erinnern,
nöthig,worauszu entnehmen,obes einerweitern

Ein�chreitungbedürfe.
Die�eMaßregelwar �owirk�am,daßdieStadt-

verordneten unter bem 14. Jun. aus ihrer Mitte
eine Commi��ion.zur Prüfung der vom Magi�trat
angefertigtenSteuerrolen erwählten.

Es fam. hierauf den 5. Jul. cin königl.Negie-
rungs «Commi��aziusnah Elbing, um die angefer-
tigten Steuerrollen zu prüfen. Gegendie�enerklärte

fich die,Commi�fionder Stadtuerordneten, daß das

Re�ultarder Be�teuerungnah. Maßgabe der 11 ge-

machten Cla��enuur cines Ertrag von 1973 Rthlr.
5. Sgr. ergebenhabe, ele
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al�oder er�teBe�chluß,nach welchemnux Hartes
Holz gefälltwerden�ollte,hiedurchabgeändert—)
treter

3

ï

Dek königl.Cômmi��ariusmathte hiebeibemerk-
‘lich, daß die Bewilligung eines fo unverhältnißmäs
Big geringen Beitrages keineswegesden Erdrterun-
gent ent�pre<he,welcheman von dem Gehör�anund,

der Ergebenheitdek Städtgemeindein die Befehls
St. Maje�tät,des Königs, zu hegen betectigt \eyz
daß vielmehr untet forceUm�tänden�i{hdie Meis
nung aufdringen mü��e,daß �ienut den Schein
eines gutèn Willens zeige, in der That aber ge�ons
ae \cy, �ichden Befehlen Sr. Maje�tätauchfer-

nek zu entzichen.
“Dagegen“erflärten die Stadtvetorbiaeiiù dex

Per�amnilungvom 9, Jul., daß �iedur<h Etnen-
gung dèr Deputirtenzur Prüfung der Steuerli�ten

“bei det Aus�chteibungihre etn�tlihenWillen zn

erfenñen gegebenhabèn,�i den Allerhôch�tenBus

fehlen Sr. Maje�tät,des Königs, zu unterwerfen,
und ihreBereitwilligkeitan den Tag zu legen,alles
das zu bewilligen, „Was ihrer Ueberzenguignaz
den Kräften det Könmmune¿lgemuthêtwerden kaun.“

Sie willigten daher zwar in eine Aus�hreibungvon

1973 Rthlr., jedochunter dex Bedingung; “daf
�olenur für die�esJahr, und al�ocin für alle

mal ge�chehe.
“

Was die Fördetüngbetreffè,(S. oben &. 665
“daßdie Stadt den“Betragdes außerötdentlichon

:

Holz�chlägeswieder ér�eßen�olite,fo crfuchtendie
“

Stadtverordnetenden Magi�trat,des fonigl.Regico
rung zu verdeutlichenund tit Atto�tenzu bekegen,
vaßdex gemachteHöli�chlagfein �olcher�ey,wos

durchdie Gläubigerdet Stadt für ihre Capitals-
Forderungengefährdetwerden, indem in den lezten
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¿zu 65 Rthlv.. anzunehmen,und ihnen die Jte

�truktiongegeben,iwie �iedie Käufer darauf, auf:

Fahren wenigerHolz aus den �tädt�henWalduité

gen entnommen worden, als for�tmäßigdaraus

hatte entnommen werden fönnen, folglich der Holze
\<lag nur ein er�partexErtrag deeWalder �ey.

Den 13. Jul. 1824 wurden endlich die Steuete

_ zettel für die Aus�chreibungzur Stadt�chuldvon

41973 Rthle. ausgegeben, die nah 3 Tagen bezahlt
werden folltei.

Auf den Bericht, den der hicherge�hi>tefouigl,
Commi��atiusüber die mit dem Magi�tratund dei

Stadtverordneten den 5. Jul. gepflogenenUnterhands
- Jungen der fonigl. Regierung abge�tattet,re�cribirté

die�elbeunter dem 8. Jul. an dèn Magi�trat:
die Stadtverordneten jedenfalls dahinzu vermdos
gen, entweder durch verhâltnißmäßigeErhöhung
der offenbar zu niedrig ge�telltenSteuck�äße,oder

dur<h Bewilligung einer mehrfachen Einziehung
des Betrages der�elben,wenig�tens�ùrdie Dek-

fung des Bin�endettagesfür den nüh�tenJanuare-

Terinin1825 von 3900 Rthlr. zu forgen, da �ie

fich wegenA Amoörtifatións-Beitragespro 4894

noch cine Dilacion erbitten mögen.
Die Stadtverordneten glaubten aber, daß ciné -

wiederholte Ausf{hreibung noh niht nöthigfey
wlirde, wen nur däfür ge�orgtwerden möchte,daß

die Mahl- und Schlacht�teuer,deren Ertrag bei

weitem nicht die Suinme erfülle„die bei dem1826

entworfenenñeiten Amorti�atiòns- Plañ angenóms-
men, rine vermehrteEinnahme hätte. Sie �eyauf

20,900 Rthlr. veran�chlagt;fie hâtte �ichabek in

der lezten Zeit wegen der vielen Defräudationenfö

�chrverringert, daß gegen den fruhern An�chläg
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merk�amzu machen hätten, daß \ie nict allein

gutes Holz wohlfeil erhalten, �ondernauch zugleich
Carles

cin Ausfall von 11,000 Rthlr. fey. Die�erbeträcht-
liche Ausfall �ee den Stadthaushalt in niht ge-

ringe Verlegenheit, und nôthigezu Aus�chreibungen,
die vernieden werden könnten;wenn bei den Thoz
ren eine �trengereAuf�icht-angeordnet würde. Sie

\<tugen daher, um die Einnahme der Mahl - und

Schlacht�teuerzu �ichern,die Einführungciner Thör-
controlle vor, �vwie �olchedie Städte Königsberg,
Danzig, Breslau; Frankfurt, Brombergünd anz

dre hâtten, und er�uchtenden Magi�trat,die konigl.
Regierung zu vermögen,�iebei den hohen Mini�tez
rien zu bevorworten.

Die fkônigl.Regierung re�eribirtehierauf unte

dem 16, Aug. + daß eche und béèvor die Stadtyey-
ordneten - Ver�ammlungniht in die Aus�chreibung
und Einziehung des ganzen fehlenden Zin�en:Bw
darfs für den Januaxè Termin von 1825 init 3900

eingewilligt, �ie�ichnicht veranlaßt finde, dey

zur Sprache gebrachten Antrag zu unter�tüyen, wos

bei �ieanführtez , die mit dex hoch�tenLiberalitär

angenommenen Steuer�äße,die Uebergehungaller,
als unvermòdgendund gewerbelosbekannten, Perz
�oncuentfernen jede Be�orgnißeinesunverhältniße-
mäßigenDeuckes und einer gegründetenBe�chwerde
von Seiten dex Stenerpflichtigen. Die Stadtver-
ordneten - Vor�amimnlungwürde ih al�o,wenn �te
wider alles Erwarten ihre Einwilligungin die Augs

f<reibung und Einziehung det“ zweiten Rate ver-

weigern �ollte,dem in ihrem Be�chlü��evom 9, Fuk,
(S. oben S, 669) geäußertenBe�tteben,lich den

Allerhdch�tenBe�timmungenin die�exAngelegenheix
zu unterwerfen, zuwider handeln, und al�oauch
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�ich�elb�tund der ganzen Kommune einen wihti-

gen Dien�kerwei�enwürden, dur" welchenes

‘hre An�prücheauf eine der Stadtgemeinde zu ge-

währende Erleichterung aufgeben mü��en,vielmehr

�ichund ihre Mitbürger der- unangenehmen Lage

“qus�eßzen,daß die Aus�chreibungder fehlenden Suinme
*

fernerhin ohne alle weitere Nück�ichtvon uns ver-

‘fügt werdeit würde. “
:

_
Dix Stadtverordneten aber beharrten bei ihreitt

frühern Be�chlu��e,und wollten in keine weitere

Aus�chréeibungwilligen.
/

Die kônigl. Regierung unterlie niht, an die

Aus�chreibungder zweiten Rate zu erinnern. Un-

ter dem 7. Oftobexr ward �iedem Magí�tratbei

einer unérlaßlichenStrafe von 25 Rthlr. unverzúgs

lich zu veranla��enanbefohlen. Da aber die Stadt-

verordneten-Ver�ammlungunter dem 15. Oktobee

ihre Weigerung zur Einwilligung wiederholentlich

ausge�pröchen,�otinterblieb �ie, Es ward hierauf
- der Magi�tratunter dem 29. Oktober abermals bei

Androhung von 25 NRkhlr.aufgefordert, binnen 8

Tagen nachzuwei�en,daß fie ge�chehen�cy,
- Da

dem doch nicht Folge gelei�tetwurde, ‘�oward der.

: Tónigl.Landrath unter dem 20. Nov. von der königl,

Regierung angewie�en,die angedrohte Strafe ‘von

95 Rthle. einzuziehen,und dem Magi�tratangedeu-

tet, daß, wenn binnen 8 Tagen die Aus�chreibung

“nichterfolgen würde, die Strafe verdoppelt und �o-

Fort die Aus�chreibungund Einziehung der Gelder

durch den königl.Landxathauf Ko�tendes Magi

frats bewerkfelligt werden �ollte.

Der Magi�tratmachte dies dew Stadtverordne-

ten. den 26. Nov. bekanat, die an dem�elbenTage

die�enBe�chlußfaßtens
1
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vielleicht möglihwerden könnte,cine Aus�rei-
bung zur Stadt�chuldzu vermeiden,“

7, Die vollfommcne Ueberzeugungdes allgemeinen
Elends un�rerKommune nothigtuns, von Neueme
zu erflaren, daß wir un�reZu�timmungzu einer
neuen Aus�chreibungniht geben fônnen,und
überla��enes E. WohllöblichenMagi�trat,nach
Gewi��enund P�lichtdabei zu handeln.

/

Es hielt hierauf den 27. Nov. der Fonigl.Land-
rath mit dem Magi�tratcine Eonferenz,in welches
die�ermit Vorzeigungdes Be�chlu��esdey Stadt=-
verordneten, nah welchem�ieunter keinen Umi�täns-

den in eine neue Aus�chreibungwilligenwoFen, ers
Tlârte: daß cr, da er an die Be�chlü��eder Stadt=
verordneten gebunden zu �eynglaube, der hohen
Verfügung nicht Folge lei�tenkönnezex habe aber
in einem �eparatenBericht an die Fönig.Negierung
und das Mini�teriumbereits um Aenderungdie�cr
Verfügung dringend gebeten.

Das Mini�teriumdes Janern hatte die Vors
läge des Magi�tratszur Deckungdes Zin�enbes
darfs für den Januar- Termin 1825 ganz und gar
zurückgewie�en.Daher ging der Magi�tratdie
Stadtverordneten unter dem 8. December abermals
an, es ge�chehenzu la��en,daß die Aus�chreibung
einer zweiten Nate nah Maßgabeder vorigen durch
ihn bewirkt werde, weil �ie�on�tgewiß durch das
landrâthlicheAmt vollzogenwerden würde,wodurch
der Stadt bedeutende Ko�tenerwach�enmöchten.

Den 10. Dec. ging die�esRe�criptder Fônigk,
Regierung vóm 4. Dec. auf das an �icvom Mas
gi�iratunter dem 26, Nov. erla��eneSchreiben cin =

,, Wir Ennen uns auf die erneuerten Prote�tas
tionen des WohllöblichenMagi�tratswider die

43
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Ehe zur Ausführungdie�esBe�chlu��esges
�chrittenwurde, er�uchteder Magi�tratnoch den

angeordnete Aus�chreibungzur dortigen Stadt-

�chuldunter feinen Um�tändenceinla��enzwir

haben daher, indem wir darin cine wiederholte
Nenitenz gegen die Ausführung un�ers,auf den

ent�chiedenenAus�pru<hdes fönigl. Mini�teri,

beruhenden Befehls erkennen mü��en,�owohldie

Voll�tre>ungder Executionwegen der früher ver-

wirkten 25 Rthlr. und der jeßigen50 Nthlr. dutch
den Herrn Landrath Abramowski verfügt,
als auh den�elbenangewie�en,nunmehr ohne
Verzug �elb�tmit der Voranlegung und Einzie-
hung der Steuer auf Hôhe des Bedarfs von
3900 Rthlr. auf Ko�tendes WohllöblichenMas

gi�tratsvorzugehen.
“

Der Magi�tratward hierauf unter dem 11, Dee,

vom -fkönigl.Landrath aufgefordert, no< an dem-

�elben.Tage die Bezirk8vor�teherauf das Rathhaus
zu beordern, um mit ihnen wegen der Voraule-

‘

gungs - Li�tenzur Aus�chreibungRück�prachezu

nehmen. Dem gemäßwurden �ieau< zu Rath-

hau�ebe�tellt.

_

Der Magi�trat hielt Nachmittag -

“eine außerordentlicheSißung, in welcher be�chlo��en
wárd: daß die Voranlegungs - Papiere von der ge-

\chehenen Aus�chreibungund Repartition von 1973

Rthle. und die nôthigen Acten dem Herrn Land-

rath, als fônigl. Commi��arius,ausgeliefert werden

follten, da �ieihm ohnedies, als be�tehendemCons

mi��ariusbei der Stadt�chulden- Tilgungs - Com-

mi��ion,niht vorenthalten werden könnten:zu �ei-

nen Arbeiten �ollteihm die Vor�tubedes Se��ions-

Zimmers eingeräumtwerden; dagegen erklärte der"

Magi�trat,daß er zur Bearbeitung der ihmbefohls
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fônigl.For�trath,de��en!oben S. 619 erwähnt
i�t,�einGutachtendarüber äbzugeben. Er bes».

nen Aus�chreibungfeinen der �tädt�henBeamten
ihm hingeben könnte, weil �ieallehinlänglichbes

:

\chä�tigtwären.

Alles die�estheilte der Magi�tratnoh an dems

�elbenTage den Stadtverordneten mit, die des

Abends ihre Ver�ammlunghielten, und ihm hiers
über die�enBe�chlußzukommenlicßenz

„Mit Bedauern er�chenwir, daß die königk,
Regierung zu Zwangsmitteln greift, um eine neue

Aus�chreibungvon 3900 Rthlr. ins Werk zu rih-“
ten, und die�eSumme yvon den unglü>lichenEins

“

wohnernun�rerStadt zu crpre��en.'

„1, Segen die Gewalt konnen wir feine Be�chlü��e

fa��en.
— Wird das, was wir nah Gewi��enund

Ueberzeugung ver�ichern,1nd was von un�ermMas

gi�tratbekräftigetwird, nicht gehört,�ohaben wixe

un�ernDien�tgeendet.

„ Wir prote�tirenhiedur<h no<mals gegen die�e
Aus�chreibung,„ wir prote�tirenaber auch gegen den

Ausdru> Renitenz, der in dem Schreibender

fönigl.Regierung vom 4. Dec. vorkommt. Reni-

tenz findet béi uns durchaus niht Stätt. Wir

haben den guten Willen durch die lezte Aus\chrei-
bung bezeugtz es hat �i<aber bei der�elbenauh
zugleich die Verarmung un�ersOrts erwie�en,in-

dem no< ein großer Theil die�erAus�chreibung,
tros aller angewandten Mittel, nicht beigetrieben wers

den kann. (— Es waren noch an 800 Re�tanten.—Z

¿, Wären nicht Mittel und Wege vorhanden, das

Deficit bei der Zin�enzahlungder Stadt�chuldreichs
lih zu de>enz hâtten wir die�eniht dur< Bitte

unt Einführungder Thotcoiteoleund Beendigung
43

*
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vei�eiedeshalb im Anfange Oftober 1823 mit

“den For�t-Deputirtenund den Revier-För�tern
»

j

Ki

der Territorial-Angelegenheitnachgewie�en)#dwürde

das Verfahren der fonigl. Regierung zu rechtferti-

gen �eyn. Da die�eaber un�reBitte �tetsunbe-

achtet läßt, und aus unetklärlichenGründen nuk

auf direkte Aus�chreibungendringt, die nur zum

:

Ruin der Einwohner führen, �okann es niht Res#

nitenz genannt werden, wenn wix uns ihnen ent-

gegen�eßen.
Ls

:

„Indemwir die�esE. WohllöblichenMagi�traë

als Antwort auf Wohlde��enSchreiben mittheilens

er�uchenwir Wohlden�elbenzugleich, in die�erAn-

gelegenheit�chleunig�tan Se. Maje�tät,den König»z

zu gehen.“ LA :

Der Magi�traterließ deshalb unter det 21, Deca

in Gemein�chaftmit den Stadtverordneten ein al- -

lerunterthänigesScheiben an Se. Maje�tät.

Die fe�tge�eßtenStrafen von 25 und 50 Rthlr«

wurden durch den königl,Landratheingezógen,unt

deshalb der Chefdes Magi�tratsmit Execcutioæ

belegt. Zur Bezahlung der�elben,fo wie dèr Exe

cutions - Gebühren, ward inde��enein�tiveilendis

Kämmereika��emit Bewilligung der Stadtyexordne-

ten angewie�en. ns

Die angeordnete Aus\chreibüngward durch den

Fônigl.Landrath ne< vor Ende des Jahres 1824

bewerk�telligt,und die Steuerzettel wurden herum

“ getragen, Die Ko�tender�elbenbetrugen 100 Nthlr-

16 Sgr. :

'

Nach dey Verfügungdet königl.Regierung vonx

31. Dec. �olltendie�etheils aus den Gehalten dek.

be�oldetenMitglieder des Magi�trats— wozu ihL

halbes Gehalt für die Monate Januat, Februar



677
;

�ämmtlicheWaldungen, um \i< von der Ve:
-

�chaffenheitder�elbeneinige örtlicheKenntni��e

und Mârz1825 in Be�chlaggenommen ward, —

theils durch die verdoppelten Beitrôge,die den
unbe�oldetenMitgliedernbei derAus�hreibungzu-
getheilt werden �ollten,berichtigetwerden, Durch
einen Be�chlußder Stadtverordnetenvom W. Jas
nuar 1825 aber wurden�ieporlufig auf dic Käm-
mereika��egewie�en.

Die Stadtverordnetenverweigertenjede Einmi-
hung in die zweiteAus�chreibung,und wollten
nicht einmal dur< ihre Commi��iondie Prüfung
und Nieder�chlagungder Prâgxavations- Be�chwer-
den vornehmen la��en.Um hierinnichtdenStadt-
verordneten zu nahe zu treten, trug der Magi�trat
dies Ge�chäftder Stadt�chulden- Commi��ionauf.
Hiemit war die königl,Regierung�ehrunzufrieden,
und hielt den Magi�trat,weil die Stadt�chulden-
Commi��iondazu gar nicht geeignet wäre,unter
Androhung der �treng�tenMaßregelnden 1. März
an, es �elb�tmit der dazu angeordnetenCommi��ion
zu bewirken, dem gu derMagi�tratFolge lei�tete.
Die hierüberaufgenommenenLi�teywurden dem

Fonigl. Landrath zur Einziehungeingereicht.
Der Magi�tratglaubte in die�erganzenAngele-

genheit na< Vor�chriftdex Städteordnungbisher
gehandelt zu haben, und hatte, weil er dic von

den Staatsbehördenwegen dex zweiten Aus�chrei-
bung getroffenen Anorduungennicht ausgeführt,
von ihnen in An�pruchgenommen worden war, des-

halb unter dem 31, Dec, 1824 bei Sr, Maje�tät
“

Be�chwerdegeführt. Es heißtindie�emSchreibenz

1, Wir werden von den Staatsbehördengedrängt,
Beiträge zur hie�igenStadt�chuldvon der Bürger-
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zuver�chaffen,und erklärte �ichunter dem 18.

Oktober. dahin: ;

IF �chaftzu bewilligen, auf die�elbezu repartiren und

von ihr einzuziehen, da die Stadtverordneten - Ver-

�ammlung�oles aus den untcr dcm 21. d. M.

Ew. fönigl. Maje�tätberichteten Gründen zu thun

ablehnt; au< werden wir dafür be�traft,daß wir

dem diesfall�igenVerlangen der Regierung keine

Folge lei�ten.
/

(„Wir halten es aber für cine Verleßungun�rer

_Amtspflihten, wenn wir ohne E. k. M. ausdrük-

Tichen Autori�ation uns, den be�tchendenGe�eßzen

entgegen, eine Dispo�ition über das Privat -Ver-

mögen uu�rerMitbürger anmaßen, oder Gelder,
die zur Befriedigung andrer dringender Bedürfni��e
des Stadthaushalts etatsmäßigbe�timmt�ind,wider

den Willen der Stadtverordneten - Ver�ammlungzu

andern Zwe>en anwenden und die �tädt�cheAdmis

ni�trationdadur< in Unordnung bringen wollten.

„E. kf. M. Allergnädig�terWille und Befehl i�t

uns heilig; wir glauben den�elbenaber gerade da-

dur< zu verleßen, went wir dem gedachten Vet-

langen der Staatsbchörden nachkommen. Denn

wir können uns nicht davon überzeugen,daß Ew.

Fönigl.Maje�tätdurch die- Allerhöch�teCabinctsor-
dre vom 2. Nov. 18W (in die�erwurde der Ma-

gi�tratangewie�en,den Anordnungen des Mini�terii
unweigetlich Folge zu lei�ten)die diesfall�igenBe-

�timmungender Städteordnung und Allerhöch�tDero

frühere Cabinetsordre vom 17. Dec. 1821 (CS.oben

S, 64H welche auf die Städteordnungverwei�et,

auch aus der Kämmerei „nur die Ucber�chü��ezur

Stadt�Huld verwendet wi��enwill“, habe aufhebei,
und abänderi und die dacrna< dex Stadtverordne-
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„Nur dringendeVerhältni��ekônneneine�olche
außerordentlicheHolzungvon 700 AchtelnBüchen-

ten beigelegtenBefugni��edem
Magi�tratbeilegenwollen,

1, Die�eAllerhôch�tenasiduut halten wir
auch dei be�tehendenGe�cßenganz conform, weil
nach den $. 48. 108, 110 und 126 der Städteord-

nung die Stadtverordneten,niht aber der Magis
firat, die Vertreter dex Bürgergemeinde�ind, und

__ Namens der�elbenverbindende Erklärungenabzuge-
ben berechtiget werden.

1, Den Stadtverordneten, nicht aber dem Magi-
�trat,i�tauh na< den $$. 56. 109 und 184 der

Städteordnung das Recht beigelegt worden,die zu
den dffentlichenBedürfni��ender Stadt nödthigen
Geldzu�chü��eauf die Bürger�chaftzu vertheilen
und zu deren Aufbringung ihre Einwilligung ¿u ge-

- ben. Nur darin i�tdie Stadtverordneten - Ver�amm-

lung be�chränkt,daß �iekeine gefaßte Be�chlü��e
mit dffentlicher Autorität \elb�|zur Ausführung
bringen darf, vielmehr die Prüfung ihrer Be�chlü��e
und deren Ausführungdem Magi�tratnah $. 127

der Städteordnungüberla��enmuß, der. jedochnah
den $$. 174 und 175, als bloß ausführende Be-

horde, — �obaldes auf irgend cine Admini�tration
ankommt, — �i<auch nicht �elb einmal mit der

Ausführung befa��en,\ondern �olchedurch eigene,
zur Admini�trationderiver�chiedenenGegen�tändean-

“geordnete,zum größtenTheil aus Bürgernbe�tehende,
“Deputationenund Comnti��ionenbewirken �oll.

„Es würde al�oniht nur der Städteordnung,
�ondern,wie wir glauben, auh dem'Sinne E. kf.M.

Anordnung vom 17. Dec. 1821 und 2. Nov. 1822

ganz entgegen �eyn,wenn der Magi�trat�ichVerfü-
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holt ent�chuldigen;die Wälder werden bicbei über
Gebühr angegriffen, Und �iei�tdaher einem gere«

“gungen und Erklärungenerlauben wollte, wozu nur
die Stadtverordneten - Ver�ammlungberechtigt i�t.

„Ehrfurhtsvoll und in âller Unterthänigkeit
bitten wir daher um E. k, M. Allerhöch�teEnt-

�cheidung,wie und in welcher Art �owohlüber-

haupt, als im Befondern in dem vorliegenden Falle,
der Magi�tratbei dem Wider�pruchder Stadtver-
ordneten in Betreff der von ihnen abhängigenBe-

willigungen der erforderlichen Geldzu�hü��eund deu
, Vertheilung von Beiträgenauf die Stadtbewohner

zu verfahren habe?“
Auf die beiden an Se. Maje�täterla��enenSchrei-

ben crhielten der Magi�tratund die Stadtverordnez
ten unter dem 20. März folgenden Be�cheidaus.
dem Cabinet :

¡Ich habe mir über die Anträge des Magi�trats
und der Stadtverordneten in Jhren Vor�tellungen
vom 21. und 31. Dec. v. F. Bericht er�tattenlas-
�en,und eróffne Ihnen nunmehr: daß Sie wegen
der Auseinander�eßunghin�ichtlichdes Territoriï
die der Regierung zu Danzig übertragenenVYer-
handlungen um �omehr abzuwarten haben, als

dur< das Mini�teriumdes Junern verfügt i�t,daß
die Stadt, ein�tweilenund bis die Auseinander-
�cßungdefinitiv regulirt worden, von der Herbei-
�chaffungdes zur Kapitals�hulden- Tilgung be�timm-
ten Theils der für den Schulden - Fond erforderli-
<on 25,000 Nthkr, entbunden werden �oll.

1, Was die von der Regierung veranlaßte Aus-

�chreibungeines Bedarfs von 3,900 Rthlr. betrifft,
#0 muß der Magi�tratder Regierung �elb�tnach-
wai�cn,daß cine �olheSumme nicht erforderli
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gelten For�thaushaltnicht angeme��en; wird abet
für die Folge nach einer geregeltenWirth�chaftvere

�ey,in wel<em Fall die RegierungRemedur zutreffen uicht an�tehenwird, Sie wird icdoch in
Fe�titclungdes Bedürfni��esauf die forglo�eBez
handlung die�erAngelegenheitvon Seiten des Ma-
gi�trats,da nah de��eneigener Anzeigeno< 800
Re�tantenbei einer Aus�chreibungvon 1973 Rthlr,vorhanden �ind,Rück�ichtzu nehmen haben.

(Die Verfügungdes Mini�teriumsdes Innern,nah welcher die Verwendungder dem Schulden
Fond überwie�enenEinkünftedes laufenden Jahres
zur Ergänzungdes Bedüúrfni��es,welches im vers
flo��enenJahr herbeizu�chaffengewe�en, ver�agtwors-
den „„ kann Jh, als den Verhältni��enüberall ans
geme��en,nur genehmigen; den erneuerten Antrag
auf die Herab�cßungder Zin�ender Stadtobliga-
tionen dagegen nicht bewilligen,und die Stadtver-
ordneten nur auf die frühernVerfügungenzurück.
wei�en. Mit der unverhältnißmäßighöherbela�tes
ten Stadtgemeine zu Königsbergkann �ichdie
Stadtgemeine zu Elbing nicht vergleichen. Die
Stadt Danzig dagegen muß ihren Beitrag zu den
Schulden des chemaligenFrei�taatsentrichten, und
i�tbei geringermKäntmerei - Vermdgenmit nicht“

geringern La�tenbelegt. (— Danzig darf gar feine
Zin�enbezahlen. Die�ewerden vielmehrdem auf
F reduziertenCapital zugerechnet,und ¡jährlich30,000
Réthle.von der Stadt und deren Territorio zum
Ankauf von Capital und Zin�engefordert, —)

„Für die �orgfältigereEontrolle der indirekten
Abgaben �indvon Seiten des Finanz- Mini�teriums
die erforderlichen Maßregeln angeordnet, in deren
Ausführung der Magi�tratdie. Steuer - Behörde
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fahren, �olâßt es �icherwarten, in�ofernniht

außerordentlicheZufälleden-For�thaushalt�tören,

wirê(mer und pflichtinäßigerunter�tüßenmuß. Es

“ gercicht ihm zum großenVorwurf, hicrin zum Nach-

theil des �tâdt�chenZu�chlagesbisher �aum�eligge-

we�enzu �eyn. /

„Da übrigens für die Stadt zur Erleichterung

‘ihres Schuldenwe�enso viel ge�cheheni�t, und"

die Summe, die auf direktem Wege no< aufge-

bracht werden muß, um das Bedürfniß zu de>en,

in Verhältniß gegen weit höher bela�teteKommu-

nen, nicht beträchtlich,am wenig�tenuner�<hwing-

lich genannt werden kaun, �owerde Ich die fort-

ge�cßteRenitenz der Stadtverordneten. und des Ma-

gi�tratsin der Aus�chreibung,Bertheilung und Ein-

ziehung der direkten Beiträge nachdrücklichahnden.

„„
Der Magi�trat verkennt �trafbarerWei�e�ein

Verhältniß,wenn er die Vollziehung der von der Re-

gierung erhaltenen Befchle den Anordnungen der

Städteordnung entgegen findet, und �iedeshalb

verweigern zu können �i<anmaßt. Es gehörtzu

den Befugni��ender Stadtverocdneten, das Geld-

bedürfniß dex Stadt zu vertheilenz es liegt ihnen

aber auch ob, die�eVertheilung, wenn das Bedürf

niß zur Erfüllung ciner Verbindlichkeit der Kom-

mune vorhanden i�t,vorzunehmen.

„So bald �iedie ihnen hierin obliegenve Pflicht
ver�äumen,muß die Behorde, welcher die Vor�orge

für die dffentliche Ordnung ge�eßzlihanvertrauet

i, �iedazu nôthigen, Die�es hat die Regierung

zu Danzig in Ausüùbungihrer executiven Gewalt

und in Befolgung Meiner Ordre vom 2. Nov. 1822

veranlaßt. Der Magi�trat-handelt hierin nicht,
als den reniticenden Stadtverordneten �ub�tituirt,
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daf ‘dieWaldungendies-mit der Zeit ver�<mer-
zen und wieder in guten Stand kommen werden.“

fondern al3 Organ dex Regierung, und es kommt
auf eine Deklaration der Städteordnunggar niche
an. Berlin, den W. Mätz 1825.

Friedr:<h Vilhelm.“
Nach Eingang die�erCabinetsordre ward von

den Stadtverordnetender Aufbringungdes Bedarfs
zur Zinszahlung der Stadt�chulddur<h Aus\chrei-
bung weiter kein Hinderniß in den Weg gelegt.
Die dazu erforderliche Summe ward jährlich bei

Entwerfung des Kämmerei - Etats in den�elbenagufs-

genommen,und für die�encine Grund- und Com-
munal-Steuer ausge�chrieben,und dadur<h ward

die Zinszahlung prompt gelei�tet.Die fkönigl.Re-

gierung, die hievon in Kenntniß ge�eßtwurde, ve-

�cribirtehierauf unter dem 17. Jul. 1825 an den

Magi�tratz 4

„Vir eröffnenIhnen auf den Bericht vom 24.
v. Mts. über den Ge�chäfts-Betrieb der dortigen
Stadt�chulden- Tilgungs - Commi��ionzdaß es für

jeßt feiner weitern Ein�chreitungenvon Threr Seite

bedarf, da die Schulden - Regulirung ihren Fort-
gang hat, und der Commi��iondie nothwendige
Zeit zu ihren Einrichtungen. gela��enwerden muß, wo-

"von Ab�chrift‘demkönigl.Landrath mitzutheilen i�t.
Der Be�chlag,der na der Verfügungder königl.

Regierung vom 31. Dee. 1824 (S. oben S. 676)

auf die Hâlfte des Gehalts der Mitglieder des

Magi�tratsfür die Monate Januar, Februar und

Marz im Betrage von 631 Rthlr. 7 Sgr. 6 Pf.
zur Be�treitungder Ko�tender Aus�chreibungauf
die Kammereika��egelegt worden, ward von ihr

“

unter dem 21. Aug. 1825 aufgehoben, wobei fie
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Bh gewähltwerden �ollte, den Vors

Hi irn�chäußerte: „daß �ienie in die unange

nehme Lage ver�eßtwerden mòge,ahnliche Maßte-

geln gegen ein achtungswerthes Kollez
gium zu verfügen,(‘

Für die Verringerung dex Stadt�chuld,auf wel<he

bis 1819, wie oben S. 627 angeführti�t,98,260

Rthlr, abgetragenworden, wodurch �ievon 885,090

Rthly. auf 786,830 Rthlx. herabgebrachtwar, fonnte

�olange nichts gethan werden, Er�t1822 war

diesmöglich,da nach Berichtigungder Zin�envom

4. Januar aus den zeither ge�ammeltenCommunal
Steuern und der Competenz noh den 3. Januar
durch Ankauf von Obligationen 25,140 Rthlr, amor-

‘

ti�irtwerden konnten, wodurch die Schuld jeßt auf

761,690 Kthlr. zu �tehenkam,
1824 wurden die 23,000 Rthkr. Stadt�chuld-

\cheine, deren oben S, 665 gedacht i�t,zum An=

fauf von Stadtobligationen von 241,010 Nthlr. zup

Amorti�ation verwandt, wodur<h die Schuld jeßt

auf 740,680 Rthlr, verringert war.

Der Stadt war �o lange bis zur Beendigung
der Territorial - Angelegenheit die Amorti�ation der

Stadt�chuld erla��enworden. Da die�enun im

November 1826 als beendigk anzu�ehenwar, {o

erneuerte der Magi�tratmit den Stadtverordneten

den 24, Nov. bei dem Mini�teriodes Innern das

Ge�uchum Hevab�eßungder Zin�envon 5 auf 4

pcr., um 1 per. zur Amorti�ationanwenden zu

Föonnen. Hierauf erfolgte unter dem 13, December

der Be�cheidz „daß das Mini�terium, weil des

KoöuigsMaje�tätSich be�timmtgegen den Antrag
der Herab�eßzungdes Zins�ußeserflârt habe, feine
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�chlag,umdie�eskünftigzu {onen , daf weniges
�tensalle �tâdt�cheLocale nur mit - Birken und

Veranla��ungfinden könne,an Se, Maje�tâteinen
Antrag zu richten, welchermit dex von Allerhöch�
Der�elbenden Obligationenauch in An�ehungdes
ZinsdfußesextheiltenGaraittie nicht vereinbar i�t,
Die�emBe�cheidefügtedas Mini�teriumno< hins
zut „Wein die Stadt Elbing mit dem�elbenEifer,
mit welchem�iefrüherden Cours ihrer Obligatio-
nen hetabzu�eßenbe�trebtgewe�en,ihn fünftigzu
heben �uchenwürde,fo darf île �ichvielleichtHoe
nung wachen, die Herab�eßungdes Zinsfußes auf
rechtlichem Wege und im Einver�tändnißmit den
Gläubigern zu-bewirfen,wie der Stadt Halle dies
gelungen, die dur<h zwe>mäßigeOperation und
eine durchaus re<tli<e Behandlungihrer Gläubi-
ger ihren Credit �ogehoben hat, daß�ieihre Stadt-
{<huld, dit frühermit 5 per, verzinfet wurdè,jest
nuk mit 4 per. zu verzin�enbraucht.

Nach Vollziehungder Abtretungs-Urkunde {1be
das Tertitorium der Stadt an den Stadt 1826 den
24. Nov. erhielt die hie�igeStadt�chulden- Til-
gungs - Ka��edurchdie kônigl.Staats : Schulden- -

Ka��ein Berlin im Janua? and Februat 1828,
ae 150,000 Rthlr. als die er�teHâl�teder �tivu-

° lirten Ent�hädigungs-Summe
i

von 300,000 Rthle.,
b, 2,441 Rthlr.19 Sgt. 6 Pf. als âlteteZin�en,
Ts 9/000 è = # = - gls damaligefur«

' . ;

rente Zin�en,
zufañen181,531Rthlr.19 Sgr. 6 Pf.

__ Der Magi�tratund die Stadkvetördnetenwakei
nun darauf bedacht, mit die�ererhaltenen Summe
nicht nur die Stadt�chulòzu verkleinern, {ondern
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El�enbeheizt werden möchten,Denn diejenigen

Deputanten,die nach ihren Be�tellungenhartes
:

$

auch damit �ozu operiren, daß na< dem Bei�piel

‘derStadt Halle der Zinsfuß der Obligationen von

5 auf 4 yet. herabge�eßtwürde. Es ward deshalb
*

glei<hunter dem 5, Januar 1828 an Se, Excellenz,
den Herrn Mini�terdes Junern von Schu >mann

_ durch E�tafettefolgendes Schreiben erla��en;
|

„Ew. Excellenzhaben in dem an uns erla��enen

hohen Ne�cript>vom 13. Dec. 1826 gnädig�tzu

gußern geruhet, daß die Stadt Elbing �i<"Hoff-
“

nung machen dürfe, den Zinsfuß der hie�igenKriegs-

{{Huld von 5 auf 4 per. auf rechtlichemWege und

im Einver�tänduißmit den Gläubigern zu bewirken,
wenn �ienach dem Bei�piel der Stadt Halle bei

Behandlung der Gläubiger verfahren mochte,

„Die Stadt Halle hat zu Deekung ihrer Schul-

denla�tvon 193,929 Rthlr. nur eine baare Gelds-

�ummevon 47,502 Rthlr. gehabt, und es i�tihr

gelungen dur Anbieten die�erSumme an die Glây-

biger die Herab�chungdes Zinsfußes hrer Obliga-
tionen von 5 guf 4 per. zu erreichen. Uns hat es

 bisher an den nôthigenMitteln zu cinem ähnlichen

Verfahren gefehlt. Seit einigen Tagen aber �ind

uns in Folge der Abtretungs - Urkunde über das

hie�igeTerritorium 181,531 Rthlv. 19 Sgr. 6 Pf.
haar von der kònigl.Staats�chulden- Ka��eüberwic-

�enworden, welches Ereigniß un�reHoffnung be-

lebt, cine gleicheHerab�eßungdes Zinsfußes un-

�rerStadt�chuldzu erlangen, wenn wir, auf die�e

Summe ge�tüßt,der gnädigenAndeutung Ew. Ex-

cellenz zufolge, die Inhaber hie�igerStadtobliga-

tionen auffordern, binnen 2 Monaten ihre Capita-

lien entweder baar in Empfang zu nehmen, oder
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Holz, worunter man hier nur Vüchenholzvers

�teht,zu erhalten haben, würden, wie er bes

�ieder Stadt von jezt ab zu 4 pet. Zin�en ¿0
bela��en.„

„Da wir nun vermuthen, daß der Staat felbÆ
eine bedeutende Summe elbinger Stadtobligationen
be�iße,und Se. königl.Maje�tät�hon früher cS.
oben S. 66h) die erbetene Herab�ezungEw. Excel-
lenz zu übcrla��engeruhet haben, wenn �\olches
ohue Wider�pruhder Gläubigerge�chehenkann,
fo flehen wir Ew. Excellenz ehrerbietig�tanz es

Hochgencigt�tzu bewirken, daß Seitens des Staats

nicht nur keine Reali�ation dex im Be�izhabendcn
“

elbinger Obligationen gefordert, �ondernau< die

Herab�ezungder Zin�enbewilligt und auf den Fall,
wenn etwa von andern Gläubigernmehr als 181,500
KRthly, gefordert werden �ollte,cine Ab�chlagszah-
lung auf die er�t�päterfâllig werdenden 3 Raten
der Ent�chädigungvon 150,000 Rthlr. für das el-

binger Territorium gelei�tetwerden möge,»
1 Hdch�twahr�cheinlichwird nie wieder ein fo

gün�tigerZeitpunkt für Elbing eintreten, die Her-
ab�chungder Zin�enmit Zu�timmungder Gläubi-

ger zu erreichen, und wir haben die fe�teUeberzeu-
. gung, daß uns �olchegelingen werde, wenn Ew,

Excellenz Huld uns dabei unter�tüßt.=

1, Die Opfer, welche Elbing feit Jahren gebracht
hat, um die Zin�ender Kriegs�chuldprompt abzy-
führen, �indEw. Excellenz bekannt, und do hat
troß aller dirckten und indirekten Steuern bisher
nur �chrwenig für die Amortifation der Schuld
ge�chehenkönnen. Hiezu kann nun das dure die

beab�ichtigteZin�enherab�czungzu er�parende1 pce,

dicnen, wodur< uns die Hofuung werden wurde;
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merkt, felb� bei einev verhâltnißmäßi-

gen Zugabe, �ich\{werli< dazu ver�tehen,

un�redrückende Schuld, wenn au nur lang�ant,

{winden zu �chen,und die La�t,die wir wahr-

li< mit Muth und Ausdauecr tragen, un�ernNach-

folgern vermindert übergebenzu fönnen.

„Doch die Gnade Ew. Excellenz muß uns [ei-

ten, wenn un�re�hôneHoffnung nicht unwieder-

bringlich �{<winden�oll;ihr vertrauen wir ganz?

„Die Aufbewahrung der gedachten181,531 Rthlr.

i�mit dem bedeutenden Opfer von täglich25 Rthlr.

laufender Zin�enverknüpft, und daher überreichen

wir un�rechr�urhtsvolleBitte tiefgehor�am�tdurch

E�tafette,um feinen Augenbli> zu verkicren, dex

jene Ko�tenvermindern fonnte, “
:

US Excellenz, der Herr Mini�ter des Jnnern

"von Schu >mann, antwortete gleich hierauf unter

dem 12. Januar �ehrtheilnehmend und huldvoll,
aus welchem Schreiben ich Folgendes tmittheile :

(„Dem Magi�trat erwicdere ich auf Seinen Bes

richt vom 5. d. M., daß es mir �ehrangenehnut
�eynwird, wenn die Stadt Elbing dur< Vereinis

gung mit ihren Gläubigern die Zin�ender Stadt-

\<uld von 5 auf 4 Proceit herabzu�eßenvermögen

follte. Jch habe daher mit der fönigl. Hauptver

waltung der Staats�chulden, dem geäußertenWuns

che gemäß,Rük�prachegenommen, und werde dem

Magi�irat zu �einer Feit das Re�ultat bekfanat

machen.
‘

„So �ehrih aber zum Be�tendet Stadt cinen

glücklichenAusgang ihres Vorhabens wün�<e,#0

wenig fann i< den�elbenmit Wahr�cheinlichkeit
hoffen. Der angezogene Vorgang der Stadt Halle

vermag eine �olcheHoffnung nicht zu begründen,
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�tattBüchen,Birkenund Elfenanzutiehmen,da
mán âm hie�igenOrte �ehrverwöhntif; und

Nicht nur hatte die�eStadt �eitden Jahr 41817
alles gethan, um durch die gewi��enhafte�teBehand»
lung ihrer Gläubigerund durch regelmäßigebedeu-
tende Auszahlungenden Creditihre Papierezu
heben, und hatte die�enZwe>o voll�tändigers

reicht, daß die�ePapiere fürden Nominalwerth
nicht mehr zu haben waren; �ondernes �indauchdie Verhältni��edes Geldverkchrsin der Provinz
Sach�en�obe�chaffen,daß Capitaliengegen 4 big
4 per, dort uberallóhne großeSchwicrigkeit¿y
haben�ind,Jn Elbing und in derganzen Provinz
�tellen�ichdie Verhältni��eanders:

:

„Die elbingexPapiere erreichen bei 5 pCt.Vers
zin�ungden Nomiualwerthnoh nicht; und es i�

_, daher niht zu erwarten, daß4procentigeObligas
tionen zu �elbigem�teigenwerden, Al�oi� auch
wenig und fa�tgar keine Hoffung vorhanden,dag
die Gläubiger, wenn ihnen die Wahl gela��enwird,
volle baare Zahlung oder Obligationen zy 4 pce,
anzunehmen, die leßternwählenwerden, da �iefur
die baáre Zahlung �i<eine weit höherevaluua iz
Papieren würdenver�chaffenkönnen.

:

1, Die�eUm�tändemachen die größteBor�ichtbei
der Behandlung der Sachenothwendig,weilohne
die�edie Stadt auf. ein Unternehmen,das �ieniht
durchzuführenvermochte,eingehn, und, indem

“demnäch�tden Gläubigerndas gemachte Ver�pkrcs
chen nicht halten“Föônnte,den Credit ihrer Obliga-
tionen nur noch tiefer herab�eßen,folglichauch die

Aus�ichtauf künftigesGelingender Operationnoch
mehr entfernen würde, Der Magi�tratmögedaher
Folgendes in weitere Erwägungnehmenz

44
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‘Birkenund El�enzu den weichenHolzgattungen.
bll,

;

„1. Will die Stadt ihre �ämmtlichenGläubiger
auffordern, binnen einer be�timmtennah den Ge-

�eßenabzume��endenKündigungsfri�tentweder Baar-

¿ahlung oder ‘4procentige Obligationen anzunech-
men, �omuß �iedie ganze oder doh béinahe
die ganze Summe der Stadt�huld in Bereit�chaft
halten, da möglicher, ja wahe�cheinlicher‘Wei�e,
alle Gläubiger Baarzahlung fordern dürften. Dg
‘�ieaber in die�emFalle die zuzu�hicßendenSum-
men kaum für 5 per. �ichwürde ver�haf�enkönnen,
und dies mancherlei Ko�tenveranla��enwürde, \o
i�thiebei kein Vortheil, �ondernvielmehr ein bes
deutender Nachtheil für die Stadt zu erwarten.

(HDder die Stadt kann

¡e2. nur �oviele Obligationennah dem Loo�eküns
digen, als �iefür die vorräthigenSummen einzuld-
�enim Stande i�t.Hiebei wäre nun die Gefahr von

Weitläufigkeiten,Ko�tenund Er�chütterungdes Cre-
dits nicht, wie im er�tenFalle, zu befürchten,und

die Stadt würde die�es,wie �iees unternommen,
�icherausführen können. Allein es kommthiebei in
Betracht ,- däß die Stadt jezt no< ihre Obligatio-
nen um einige Procente unter dem Nominalwerthe
cinlôfen kann, und dâß�iein jenem Fall die Summe
wahr�cheinlichganz zur Einlö�ungnah dem Nomi-
nalwerthe würde verwenden mü��en,wodurch�ieal�o

-

nicht nur jene bei dem Ankauf an der Bör�eno
zu gewinnenden Procente, �ondernauch die Sinfen
des bereit zu haltenden Capitals verlieren würde,

„Endlich wäre |

1 3. vielleicht der Ver�uchzu machen, öffentlich
anzukündigenz
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Die Stadtverordnetenempfahlenunter dem94.Oftober dem Magi�tratdie�enVor�chlagauch zur

1 Die Stadt �eyVillens,eine bedeutendeSumme
au Bezahlungihrer Stadt�chuldderge�taltexrraor.

„dinarie zu: verwenden,daßalle �i meldende Glâu-
biger die Hâlftedes Belanges ihrer Obligationen
nach demNominalwerthebaax / die andere Hâlfte‘aber in Stadtobligationenzu 4 Procent,deren Til-
gung mit einembe�timmtenProcent�akejährlichdurch Verloo�ungerfolgen�oll,�oforterhalten wür-
den. Sie forderedaherdiejenigenGläubiger,welche

[von die�emAñerbietenGebrauch machen wollen,
auf, ihre Obligationenzu prô�entiren,und dafür
die Hâlftebaar, die andere Hâlftein Stadtobligas
tionen zu 4 Procent in Empfangzu nehmen, mit
der Bemctkuitg,daß ihre Befriedigungnah dex
Neihefolge und bis zur Er�chöpfungdes vorhandenen
baaren Vorraths erfolgen, die Eapitalbefricdigung
derjenigen Gläubigetaber, die hierauf nicht cinge-
hen, �ondernihre 5procentigenObligationenbchale

„ken wollten, bis zur ge�chehenenAbfindungder er-

�ternausge�eßtbleiben werde,

¡Bei die�erOperation würdevielleiht noh am

er�tendie Hoffnung eines, wenig�tenstheilwei�en,
Gelingens zu �chöpfen�eyn,be�onders-wennfür die
Aprocentigen Papiere �ogleichcin an�ehnlicherTile
gungs -Fond ausge�eßtund durch �olchenden neuen

Obligationeúein guter Cours ge�ichertwirde.

¡e Von - die�erVerfügung,welhe ih der Be
�hleunigungwegen an den Magi�tratunmittelbar
erla��e,‘habe i< der fônigl,Regierung Kenntniß
gegeben, an welcheder Magi�tratSich im weitern

« Verfolg re��ortmäßigzu wenden hat. Die�clbei�t
von mir zu der höch�tenBe�chleunigungder Sache

44
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Beachtung,undbatten no, um �c nicht Verant-

wortung zuzuziehen,unter dem 14. Oftbr., 1823 bei

be�ondersaufgefordert worden. Berlin, den 12,

“_Fanuar1828.
|

? Det Mini�terdes Jnnern
von Schumann,“

Die vorräthigenGelder wurden ein�tweilenzunt
Theil bei dex königl.Bank zinsbar untergebracht,

|

Durch Corresponbencë erfuht di€ Stadt, daß
‘die Staats Schulden -Veiwaltungs - Behördedem

bei dem Mini�teriodes Jnnern ünter dem 5. Jas
nuar (S. óöben S. 687 gemachten Antrage auf
Ab�onderung der zum Staats-Fönd gehörigenel-

bing�henStadtobligationen und: Herab�ezungdes

Sinsfußes derfelben von 5 auf 4 pct. auf bas be-

�timmte�tewider�pröchenhabe. Es wurden daher
Stadtobligatiónen,da �ieunter dem Nominalwerth
�tanden,angekauft. Vom 5. bis zum 20, Februay
waren für 28,280 Rthlr. angekauft.

Den 7. März genehmigten die Stadtverordne-
“ten den Vor�chlagSr, Excellenz, des

ESdes Jnnern in De�fenSchreiben vom 12, Januax
4828 ad 3. mit �einennähernBe�timmungen,unß
es ge�hahdeshalb den 8. März in den d�eutli-
chen Blättern ein Aufruf an die Gläubiger,der

na< 4 Wochen wiederholt wurdez daß diejenigen,
die in die�enVot�chlageingehen wollten, �i<bis

zum tt, Mai 1828 bei der Stadt�chuldex- Tilz

gungsfa��emelden möchten,wo �iedie cine Hälfte
ihrer Obligationen baar ausgezahlt erhalten wür-

den, bagegen �iedie andre Hâlfte der Stadt auf
Zin�enla��ennnd die�eauf 4 per. herabge�ezt

werden �ollten. Die Tilgung der &procéntigen
Obligationen �olltetheilwei�evon 3 zu 3 Jahren
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det Mini�teriodes Annerndarauf atigetragen,

_daß der Stadt ver�tattetwerden möchte,den Erz

E und in 15 Jahren bis 1843 beendigt
enn

7

So �ehrdie�erVor�chlagauf einenglidlichen
Erfolg, die Stadt�chulddur< Verwendungdes

vorrâthigenGeldes auf vorgedachteArt zu verklei-

nern, berc<net war, �o�chluger dochganz fehl.
Der Magi�tratberichtetedies an die onigl.‘Regie
rung unter. dem 6, Maiz er habe daherdenAn-
fauf dep Obligationenwieder aniangen und werde

ihn \g lange fort�eyenla��en,als dabei Vortheil
für die Stadt warezder-no< übrigbleibendeFond
�olltezur Verloo�ungvonObtigationenverwgndt

;

werden,
i

Bis zum 4, Jul. 1828 warenvon denzut

Amorti�gtion.der Obligationen erhaltenen
|

172,441Nehl,19Sgr.€Pf,
mit Zu�chlagder. von eis
nem Theil die�erSum-

me, die bei der-konigl.
Bank niedergelegt war,
errungenen Zin�en,für.170,400 + =. e<

angefauft, die den 18. Sept. vor dem Rathhau�e
in Gegenwart. cines. gerichtlichen"Sommi��ariidurch
Feuer vernichtet wurden.

Hiedurch wax nun die bisher be�tandeneKriegs-
�chuldvon eee %2740,680Ythle,
abzüglichdexvernichtetenSumme von

y

170,400__-
auf

f

570,280Rthlr.
verkleinert worden.

:

Mittterweile hatte die fkönigl,Regierung an
den Magi�trat.unter dem 6. Mai re�cribirt,daß
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trag einesaußerordentlichenHol;�chlageszur Bes

friedigungder currenten Bedürfni��edes Zins- und

“Se,Maje�tät,dex König, �i<huldreich,geneigt er-

Flârt hâtte, dicjenigen 150,000 Rthlr., welche die
Stadt noch auf die Ent�chädigungfür ihr Terris

torium zu empfangen habe, �ofortauszahlenzu

la��en,wenn dur einen voll�tändigenLilgungs-
Plan, von de��enAusführbarkeitman �i<über-

zeugt halten könne,nachgewie�enwerde, daß die�e
Vorauszahlungwirklich zu ihrem Vortheil gereiche:

Es fragteTun, damit die ganze, zur Herab�ez-
zung des Zinsfußes der Obligationen erforderliche

_Sutnme gleich in Bereit�chaftwäre, der Vor�teher
der Stadtyerordneten , der Kaufmann Herr Jakob
van Rie�en, unter dem 29, Jul. privatim bei
der fönigl.Haupt-Bank in Berlin anz ob�ie ge-

neigt wäre, 400,000 bis 420,000 Nthlr. der Stadt
gegen Verpfändung von Stadtobligationen darzu-
leihen. Die königl.Haupt -Bank antwortete ihn
den 25, Sept. 7 daß’�ieni<t abgeneigt �ey,die�es
Darlehn unter einem gültigen Schulddocument der

Stadt zu geben, wobei �tejedo< folgende Bedin-

gungen au��tellte,die von dem Magi�tratberück-

�ichtigtwerden müßtenz

1. Daf dey Zinsfuß nicht unter 4F pCt bewil-
ligt werden könnte.

2. Daß die Annahme der elbinger Stadtobligatio-
iten zum Eour�evon 75 per. zwar keine Schwierig-
keit finden würde, zuvor aber nachgewie�enwerden

müßte, daß deren Capital und laufende Zinszahlung
wirklih von Seiten

-

des Staats garantir worden.

3. Daß bei der Bank kein Darlehn anders als =

gegen dreimonatliche Kündigung bewilligt werden

Fönnte.
'
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Zilgungs- Fonds der Stadt�chuldzu verwenden.
Der Mini�terdes Junern genehmigtedies nicht

L

4. I�tvon Seiten des dortigen Magi�tratseine
be�timmteErklärungabzugeben, in welchenTermi-
nen und in welchen Summen die Ablö�ungdesg-
Darlchns erfolgen�oll,worüber die Bank �ichdie
weitern Ent�chlü��evorbehält.

i

5. Wird von Seiten der Bank, nah erfolgter
_Ucbereinkunftmit dem dortigen Magi�trat,die

vorläufig, als im äußer�tenFall des Bedarfs, zu
bewilligende Summe 2. Monate zur Verfügung
bereit ge�tellt,und von demjenigenThktil die�er
Sumne, welchernicht erhoben wird, 1 Procent als
Provi�ionberechnetwerden.

:

Die Stadtverordneten genehwigten unter dem
17. Oktober den Plan, durch ein von der königl.
Haupt-Bank zu erhaltendes Darlchndie Zin�en
der Stadt�chuldherabzu�eßen,be�onders,da �ie
hofften, daß �tees zu 4 per. erhalten. würden.

Der Magi�tratwar hierin mit ihnen einvér�tan-
den, und �oward, um keine Zeit zu verlieren,
Se. Excellenz, der Herr Mini�terdes Innern von
Schumann unter dem 20. Oktober er�ucht:

1. das projeftitte Ge�chäftmit dem königl.Hau
Banko - Direktorio ab�chließen,:

2. die anliegende Bekanntmachung erla��enund

3, die 150,000 Rthlr. für das Territorium am 15

Februar kf. F. erheben zu dürfen.
i

Die Bekauntmachung war nach det, welche die
Stadt Halle 1824 den 27. Dec: erla��en,entroor-

fen, und ihr Juhalt war die�er:

1. Die Zin�en�âmmtlicherStadtobligationen
werden vom 1. Januar 1829 auf 4 per, hergahs-
ge�ecßt.

:

pt-*
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ganz�o,tie daraufangetragen wa, fonderners
UE unter dem28. Oktoberdie�enBe�cheid:

|

|
“2.die10 halbjährigenEouponsvon den hie�igen

Stadtobligationenvom 1, Jan. 1829 bis legten Dec.

1833, Q bis Z, werden hiedur<fürungültigerklärt,
und �indvom 1. bis zum 15. Febr. 1829 in dem Lo-
cale der Stadt�chulden-Ka��egegen neue, nachdem

Zinsfußpon 4 por: ausge�tellte,auszutau�chen,i

3. Jeder Gläubigerder Stadt Elbing, welcher
feine Forderungenan die�elbezu 4 per. zinsbar
nicht �chenla��enwill,wird hiedurchaufgefordert,
�olchezu fündigen,wozu ihm von jezt bis zum
31. December 1828 Fri�tgela��enwird,

4. Die�eKündigungmuß �chriftlichge�chehen
unter genauer Angabe der Summe und Nummer
der Stadtobligationen.Sie wiròauf dem hie�igen

Vatan abgegeben,
5, Die Zurükzahlungder auf die�eWei�egekün-digtenCapitalienerfolgt am 15. Febr. 1829, neb�t

5 E Zin�enpro 1. Jan. bis 15. Febr. 1829,

6. Was von den Obligationenbis zum Ablaufe
die�esJahres 1828 nicht gekündigtworden, von
dem wird angenommen, daß der Be�iperderfelben
in die Herab�ezungder Zin�enauf 4 pEr. willigt.
und zy die�endas Capital ferner �tehenzu la��en
ge�onneni�t,und es werden demnach
7. �patereKündigungenunter keinen Um�tänden
beachtet, �ondern es mü��enih die Jnhaber von

Obligationen gefallenla�fen,daß deren Bezahlung
crt �paterhinnah dem noh näherfe�tzu�tellenden
Atnorti�ations- Plan exfolge.

i

Aus dem hierauf vom Mini�teriodes Junern
unter dem 3, November ertheilten Be�cheidehebe
ih Folgendes aus:
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„Daß �olchesder AllerhL<{fenCabinetéorbdra
vom 17. Dec, 1821 zuwider laufe, nach welcher

¡Den voin Magi�tratund den Stadtverordueten
zu Elbing mir unter dem A, vy. Mets. angezeigten
Plan zu Herab�ezungder Zin�envon der dortigen
Stadt�chuldmuß ih niht nur al

BAE,
s hèch�tun�icher

und gefährlichfür die Stadt, �ondernauch als
unvercinbaxmit ihren ge�ezlichenPflichtengegen
die Gläubigerbetrachten. :

1 Daß von die�engewißnur eine �chrkleine
Anzahl ihre Capitalien zu à pe. �ehen la��en
werde, muß der Stadt dur das Mißlingendes
fruhern Plans �elbwahr�cheinlichgeworden \eyn.

“Die Stadt würde daher fa�tdie ganze Schuld�umme
gegen 45 pCt, Zin�en,gegen eine vierteljährige
Kündigung und gegenDeponirungvon Stadtobli-
gationen zu 75 pCt, von det Bank borgen und zu
die�emZwe> ihre Schuldpapicre um den vierten
Theil des jezigen Betrages.vermehrenmü��en.Wenn
nun die Bank bei ‘eigenemBedürfni��e,oder bei
Konjuncturen, dur welche�iezy höhererBenuzo
zung ihres Capitals in den Stand ge�eßtwerden
möchte, von der vorbehaltenenKündigungGebrauch
macher �ollte,�owürde die Stadt in Gefahr kom-
men, ihre Schuldpapicre, welchedann wahr�chein-
lih zu einem nicht gün�tigenCour�everäußertwer-

den müßten, um den vierten Theil vermehrt zu
�chen,wel<her Gefahr nichts gegenüber�teht,als
die Hoffnung, die Zin�enum ein halbesProcent,
folglih um den zehntenTheil zu vermindern.

1, Wenn aber auch von die�erSeite kein Hinder-
niß entgegen �tände,�owürde doh das Vorhaben,
wie cs nach der im Entwurfe eingereihten Be-

fanutmachungbeab�ichtigti�t,nicht ausgeführtwer-.
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fämmtlihe zur gewöhnlichen-Verwaltung nicht

_nothwendige Be�tändeund Activades Communalz

den können, da die ge�eßlihenPflichten der Stade

und die Rechte der Gläubigerihm entgegen �tehen...

„Die Stadt i�tberechtigt, allen ihren Glâubi-

gern die Forderungen agus den Obligationen zu

kündigen, und ihnen dafür baare Zahlung zu lei-

�ten,nicht aber �iemit rechtlichemErfolg zur Küns-

digung aufzufordern, mit der Androhung, daß die

Obligationen derer, welche bis zu dem Präclu�iv=-

Termin nicht gekündigthätten, �tattder ver�chrie-

benen 5 nur 4 Procent erhalten würden. Eine

folche Maßregel würde �elb�t,wenn. �ierechtli

‘haltbarwäre, �i bei Obligationen, die auf Brie�s-

JFuhaber lauten, niht einmal ausführen la��en,

weil nah dem Inhalt der�elbenkein Käufer unx

das, was �einVorbe�ißergethan, �ichzu kümmern,

fondern. �ichnux an das Recht, was ihm der Jn-

halt. der Obligationen verleiht, zu halten - hat.

Müßte nun, der Natur die�esVerhältni��esganz

entgegen, der Käufer, um zu wi��en,was er kaufe,

von �einemVorgängerden Beweis verlangen, da

er gekündigt,oder �elb�tden der Negative, daf.
ev nicht gekündigthabe, fo würde alcx Cours der

Obligationen aufhödren,und gar kein Ge�chäftdarin

zu machen�eyn, der Preis der�elbenaber dadurch

ganz natürlich �ofort fo �inken,daß die Auffündi-s

gung allcr Obligationen mit der größtenSicherheit

zu erwarten wäre.
i

„Wennaber die Stadt ihrer�eitsdie Capitalien
auffündigen.will, fo muß �iejedenfalls die im allg.

Landrecht Th. 1: Tit. 11. $. 761 fe�tge�eßte. Fri�k

einhalten. Der Beginn die�erFri�tkann abet nur

von der Zeit an gerehnet werden, zu welcher die
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Vermögens zum NRückkaufevon Stadtöbligationen
ver rvoendet werden follen, Ein dergleichenActivum

Aufkündigung,na< mehrmaliger Bekanntmachung
der�elben in den geeignetendfentlichenBlättern prâs
�umtivzur Kenntnißaller Juteré��entengekommen

i�, Der Zahlungs - Termin und mit ihm das Auf-
hôren der Zinszahlung würde daher, ‘wennauch

bald die Be�timmungder zu kündigendenObliga-
tionen erfolgte,niht füglih vor dem 1; Jul. {829
eintreten können,

i

1 Vill die Stadt inde��eneinen Ver�uchmachen,
in wieweit �ichObligationenzu 4 pet, anbringen
la��en,�owerden diejenigen150,000 Rthlr., welche

‘�ienoch als Ent�chädigungfür das Territoriumzu
fordern hat, und welche�ie,wenn �ie es wün�cht,
auch früher,als in den im Rece��efe�tge�cßtenTer-
minèn, (S. Be�chreib.von Elbing 3. B. 2, Abth.
S. 40H erhalten kann, ihr dazu eine ganz �ichere
und guf ganz rechtlicheArt zu benupendeGelegen-
heit geben, Sie darf nur eine auf die�eSumme
einzurichtendeVerloo�ungvon Obligationenveran-

�talten,die gezogenen Nummern in- dey obgedachten
Art öffentlichbekannt machen, den Jnhabern den
Betrag kündigenund �ieauffordern, das Geld zu
der fe�tzu�eßendenZeit in Empfang zu nehmen, mit
der ganz ern�tlichenAndrohung, daß die Capitalien
derjenigen, welche �ichzur Erhebung niht melden
würden, auf Gefahr"und Ko�tender Jnhaber wür-
den deponirt, auc die Coupons nicht weiter wür-
den honorirt werden. Dabeè wäre jcdo< bekannt
zu machen, daß diejenigen, welche ißr Geld der
Stadt ferner bela��enwoUten, dafür neue Obliga-
tionen zu 4 pCt. erhalténÉönnten , indem die Stadt,
welche Geld zu geringern , als den zeither gegebenen
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“ ¡{un�treitigder Ertrag eines extraordinairenHolza
�chlages,durch welchen die den Gläubigern zue

Bin�enzu erborgen Gelegenheit habe, mit derglei=

<en Vetloo�ungenfortzufahren gedenke.
i

1 Hiebei muß ahev auch bci der oben vorge�chla
_ genènMaßregel den Stadtbchörden zur nähern Er=

wägunganheim gegeben werden, ob es nicht be��er.

fey, Papier zu 47 pCt. zinsbar anzubieten, da eS

"nac den gemachten Erfahrungen höch�tzweifelhaf€-

i�t, ob �ichLiebhaber zu vierprocentigen Papiererr

Finden werden, und wenn �i keine fänden, die

ganze jezt disponible Summe verwendet werden
würde, ohne daß dadurch die Stadt |dem Zwe>ke&

dex Herab�eßungdes Zinsfußes nähengetreten wäre.“

"Dies Re�ceriptSr. Excellenz des. Herrn Mini�ters.

yonSchuckmann be�timmtedie Stadtverordueterz

unter dem 28. Nov., da auch unterde��envon der:

Hauptbankauf eine wiederholte Anfrage, ob �iedas.
Darlehn nicht zu 4 pat. ausgeben , und es, �olange
die Zin�enrichtig bezahlt würden, niht kündigerz

wolle, was man noch immer gehofft, ein ab�hlägi=

ger Be�cheideingegangen war, ‘von dem Projekt,
dur ein Darlehn

'

von. der Bank auf einmal die

Stadtobligationen von 5 auf 4 per. Zin�enherab=

zu�ehen,zu ab�trahiren,und vou der zur Ent�chaæ

digung für. das TJevrritoriutn zu erhaltenden zweiten

Hâlfie von 150,000 Rthlu. den Jnhakern der durch

das Loos zu be�timmendenObligationen von 150,000

Rthlr. Zin�enzu 43 per. zu oferiven, wenn �ig

uicht geneigt!�eyn�olten,ihre Capitalien baar ans

zunehmen. Dies ward der fonigl. Regierung unter
|

dem 30. Nov. berichtet,
Da der Magi�trat die Verloo�ungin dex er�tere

Mitte des. Februars 1829 ange�eßthatte, #0 er-
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ihrer Sicherheitbe�timmteSub�tanzdes Kämme-
ref - Vermögensvermindertwird, Um inde��endie

�uchteèr Unter det 30, Dét. 182bié fónigl.Regies
“rung, der Stadt die ver�prochenen150,000 Rthlr. bis
¿zum 1. Jul, 1829 zu be�tha�fen.Den Städtverord-
geten dünkte unter dem 16, Januar die�erTermin
zu frúheange�eßtzu �eyn,weil, wenn die Gläu-
biget auf 6monatlihe Kündigungbe�tehen�ollten,
was �iege�cßlichkönnten,dic Kommune, die �con

“im Jul. im Be�ißeiner fo großen Summe wäre,
�ieunbenugt lixgen la��enmüßte;und dadurch in

Gefahr kâme,‘eine bebeutende Summe añ Zin�en
einzubüßen.Hierauf belchrte fie der Magi�iratun-

ter dem 29. Januat + daß, weil in den Stadtobli-
gationenkeine Kündigungs-Fri�tfe�tge�telltwäre,
‘die�edenn au< von der Zeit der ge�chehenenBes
Fanntmachung der Verloo�ungbinnen 3 Monaten
�elb�tnac den ge�eßlichenBe�timmungenhinläng-
lih �ey:

y

SEGRE

Jú den Nummern 9 und 14 der elbingerAnzeiger
pro 1829 ge�chahdie Bekanntmachung,daß dern
411. Februar Morgens m 9 Uhx auf dem Nath-
hau�ein der Se��ions�tubein Gegenwatt von Des

putirtên des Magi�tratsund der Stadtverordneten,
woran auc das hie�igePublikum beliebig Antheil
nehüen ‘fonte, von den no< im Umlauf befindli-
hen 4086 Stück Obligationen über einen Capitals
Betrag von 570,280 Rthlr. S,. oben S. 693) die
Summe von 150,000 Rthlx. dur< Verloo�ungcin»
gezogen und das Weitere daruber �cinerZeit bes
Fanút gemaht werden �ollte.

:

Bei det Verloo�ungward �ozu Werke gegan-
genz die Behufs der�clbengefertigten 4086 Loo�e
waren �chonTags zuvor durc die Deputirteu des
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Aufbringungeiner �obedeutenden Summe in
EinemZermin zu vermeiden,will ich ge�chehen
‘Magi�itats--undder Stadtverordneten und denNen-_

_danten der Ka��e,gehörigunte einander gemi�cht,-
in das be�timmteZichungsdrad geworfen, welches
‘unter 2 ver�chiedeneSiegel gelegt ward. Bei der
Verloo�ungtrug det Calculator des Magi�trats‘die
gezogenen Nummetn in eine bi�teeit, und der Cal-
culatur- Gehülfe die�elbenin eine andre. Der Ren-
dant der Ka��ehatte zur be�ondernControlle das

General -Verzeichnißvon �ämmtlichen4086 Obli-
 gationen vor �ih, in welchem er die gezogenen“

Nummern an�trich.Alle drei Li�tenwurden: nah
‘der Verloo�ungmit einander verglichett.

Es wurden den 11, Febr. Vormittag 500 Obli2

gationen im Ge�ammtbetragevon 70,040 Rthlr.
und Nachmittagwieder 500 Sbligaticnenim Ges
fammtbetragévon 69,620 Rthlr. gezogenz jedesmal

nah Beendigung der Ziehung ward das Ziehungs-
rad ver�iegelt.Die Ziehung ward den 12, Febt._
Vormittag fortge�eßtund beendigt, wo die bes

“

�timmteSumtne von 150,000 Rthlr. in Obligatio*- -

nen ge¿ogent war. |

Es ge�chahhierauf unter dem 17. Febr. in meh-"
rern öffentlichenBlättern eine dreimalige Bekannt- =
machung, in welcher alle dur< das Loos gezoge- =

nen Obligationen nach ihren Nummern aufgeführt *

waren, wobei benierkt wurde, daß fie den Inhabers

derge�taltgekündigtwürden, daß �ievom 1 bis

15. Jul. ec. ihre Capitalien nah dem Nennwerth-

der Obligationen bei der hie�igenStadt -Schulden-

Tilgungs -Ka��egegen Einlieferung der quittirten

Obligationen und der dazu gehörigenCoupons von

Q bis Z incl. in Empfang nehmen könnten; die
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la��en,daßdasjenige,was gegenwärtigdurch denHslz�chlagauffommen wird, zu Bezahlungdes

Capitalien derer aber, welche
den 15, Jul, zur Empfangnahn
würden auf Gefahr und Ko�te
nirt und. die Coupons niht w

diejenigenJnhaber det Obliga
der Stadt ihr Geld bela��en
UE pCt. Zin�enerhalten, in
Geld zu geringern,als den bisher gegebenen,Zinsfen zu erborgenGelegenheithat, mit dergleichenVerloo�ungenfortzufahrengedenke,

Das Verzeichnißder gezogenen Nummernwardauf dem Rathhau�e,dem Polizei -Bürcau und itt
Ver�ammlungsSaal der Stadtverordnetenzu Je-dermanns Ein�ichtausgehängt,und den Aelte�ten"der Kaufmann�chaftmitgetheilt, auh an die Bôr=�enzu Hamburg und Königsbergge�chi>t,

iAuf Anrathen der königl.Negierung: daß dietreue�teSorge für die Sicherheit und Bequemlich-keit der Gläubigerdas einzigeMittel �ey,die Oblisgationen beliebt zu machen, und �ieauh mit gerin-
gern Zin�enunterzubringen,cx�uchteder Magi�tratunter dem 9, Mâtt die beiden NRedactionender bet-liner Zeitungen bei der über�chicftenBekanntmgs-hung- wegen Herab�ezungder Zin�endex elbingerStadtobligationen ¿um zweiteitmal folgendeNach=-rift in ihre Zeitungenaufzunehmen;

1 Fût die-jenigen, die �<{<vor dem 45, April d, crflârenwerden, ihre Capitalien der Stadt ¿ll 42 pct. Qin-�enbela��enzu wollen, beab�ichtigenwit, die Ein-
“

ri<tung zu treffen, daß �ie,in �ofernes gewün�<ewird, ihre Ziu�en,�tatthier in Elbing, funftig inBerlin erheben fönnen,auh �ollendie�eden . Vor-

�ichniht �pât�tens
ie melden würden,

n der Inhaber depo-
eiter honorirt werden +
tionen dagegen,welche

wollten, könntendafúr
dem die Stgdt, welche
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Sei dér Hospitals-Ka��egemachten Daxlehnsvers

wandt werde, doch nur als Vor�chuß,und unter

=
:

s

j

/

|

*

4 s

“

theil haben, daß �iedie Couponsvon Q_biÎZZ

- incl, und die Obligationen �elb�tzur Abänderung

“der Zin�en,ohne cinen Commi��ionairzu bedürfen,

în der Zeit vom 15. Jul. bis 15. Aug. unmittel

bar, und’ zwar unfrankirt an die hie�igeStadt

Schulden - Tilgungs - Ka��e�endenkönnen, welche

Ka��eihnen die Obligationen mit dei neuen Cous

pons binnen �pât�tens3 Wochen nach deren Eins

gang, jedoch ebenfalls unfrankirt, zurück�endenwird,

�o daß �ieal�onur das halbe Porto und keine

jveitere Ko�tenzu tragen haben;
Der Magi�irat vermuthete, daß in- den königl:

Ka��en— in der General- Staats - Ka��e,und itt

der Staats- Schulden - Ka��e= �ichelbinger Stadt-

obligationen befinden möchten, und er�uchtedaher

die Verwaltungen beider Ka��en,die�eObligationen

der Stadt zu 45 per. zu bela��en:
y

Von der fkönigl.General -Staats- Ka��eerhielt

er unter dem 14. März die Antwort: daß �ichuns

ter ihren Be�tändenkeine Obligationen: der dortigen

Stadt befänden. Die Hauptverwaltungdee Staats

Schuldén antwortete unter dem 8, April z

„Da wir, nah einer mit Sr. Excellenz, deni

Herrn Geh. Staatsmini�ter und General der Jn-

fanterie, Grafen von Lottum, getroffenen Einis

‘gung, es übernommen haben, die Zahlung derjeni-

gen 150,000 Rthlr. ; welche die Stadt als einen

Vor�chußder Einlö�ungdet zur Rückzahlung pro

1. Jul. e. ausgelóo�etenStadtobligatiöhen nachgeé

�uchthat; bur< Ueberwei�ungdes gänzei Re�iduë

der ihx bewilligten Territorial - Ent�chädigungzu

lei�ten,�o�indwir „niht nur genöthigtgewe�en;
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dex Bedingung,daßdie Stadt in den Jahren1824 und 1825 noch �oviel,als dep Ertrag des

die in un�ernBe�tändenbefindlichendortigenStade:obligationen,o weit, �teno< nicht zahlbarwaren,
i

zu veräußern,�ondernauch die darunter befindlichenverloo�eten43,880 Rthlr. mit: ihrem Nominal- Be,trage auf die zu lei�tendeZahlungder 150,000Rthlr. in Anrechnung¿u bringen, :

(Die în „die�erArt -

vorhandene Summe dex150,000 Nthlr., nämlichbaar . 106,120Rthly,und în ausgeloo�etenObligationen 43,880Réhlr,,
O'

| 150,000 Nthlr,liegt demnach zur Einzichungbei der Staats - Ti(-gungs - Ka��ebereit,und �iei�angewie�en,die�elbefofort an den Magi�tratund die Stadtverordnetengegen die erforderlicheQuittung zu zahlen,
Der Magi�tratwollte aber die ibnt hiedar<übor-wie�enen106,10 Nthlr. nicht vor dert 1, Jul. “ereheben, weil die Stadt hievon früherkeinenGebrauchmachen konnte, und daher die Zin�en,die �ieda,“

gegen für die-er�tam 1, Jul. c; zahlbarenStadt-
obligatiónen zahlen müßte,verlieren würde,Unter dem 15. April re�cribirtedie Fônigl.Ne-
gierung: daß nah dem Re�criptdes Herrn Minis
�tersvon S<huc>kmann Excellenzvoni 7. Avrildes Königs Maje�tät,bei den Umtau�chder elbin-
ger Stadtobligationen gegen mit 4> Procent zins,baren, die Portofreiheit zu bewilligengeruhet, Die
gedruckte Bekanntmachunghierüber ward �ogleichan die hicfigen und auswärtigenöffentlichenBlit-
ter zur Jn�ertionbefördert.

Die Stadtvetordneten-Ver�ammlungbe�chloßun-
fer dem 24, April cine zweite Verloo�ungvon

45
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Holz�chlagesausmacht, aufbringe, und zu Ein-

lô�ungvon Obligationen verwende.“

30,000 Rthlr. anzukündigen. Denn wiewohl nur

er�t 18,000 Rthly. zur Bela��ungzu 43 pCt. ange-

meldet waren, �ohoffte �ie,daß noh mehrere Jun-
haber der Obligationen mit 43 pcr. zufrieden �eyn

würden, und wenn das niht wäre, daß die bei

den milden Stiftungen befindlichen Staatspapiere
aushelfen könnten.Es ge�chahdeshalb eine Bes

fanntmachung in den elbinger Zeitungen und An-

zeigen unter dem 25, April: daß die Verloo�ung
den 29. April, ganz in der Art der er�ten,ge�chehn
würde.

Die Bchufs die�erVerloo�utgaus der er�ten

Verloo�ung zurü>kgebliebenen3022 Loo�ebefanden

�ichno< in dem damals unter doppeltem Siegel

verwahrten Ziehungs-Rade. Die Verloo�ungs-Li�tear
wurden #0, wie die bei der er�tenBerloo�ung,ge-

fertigt.
Y

Das Verzeichniß der gèzogenen Nummern ward,
wie das nach der er�tenVerloo�ung,zuy Kenntniß

des hie�igenPublikums gebracht. Für die Auswärs-

tigen ward vom Magi�trateine Bekanntmachung
durh �ämmtlicheberliner Blätter, �owie durch
das danziger Jntelligenz-Blatt und dur Mitthei-

lung an die Bör�enzu Hamburg und Königsberg
in der Art erla��en:

„Mit Bezug auf un�reBekanntmachungvoit

17. Febr. , die Kündigung der ausgeloo�etenStadt-

obligationen betreffend, machen wir hiemit nach-
träglich bekannt: daß wir uns in der Lage befin-

den, nah Verlauf dreier Monate abermals für

30,000 Rthlr. Stadtobligationen cinlôfen zu können.

Wir haben dah©reine neue Verloo�ungveranlaßt,
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Die Angelegenheitdie�esHolz�chlagesward
nun �ehreifrig betrieben,und kam no< vor

bei welcher“nach�tehendeNuinrnern — �ewurdenhier aufgeführt—

zur Zahlungbe�timmtworden,und daher hiemit ebenfalls gekündigtwerden. Der
Betrag die�erObligationen kann vom 1. bis 15,
Aug., und, wenn es gewün�chtwird, \chonvom
1. Jul. d, JF. gegen Ablieferungder quittirten Ohe
ligationen bei der hie�igenStadt - Schulden- Ka��ein Empfang genommen werden. Wer aber nicht
�pât�tensbis ¿zum 15. Augu�tdas Geld erhebt, auf
de��enGefahr und Ko�tenwird da��elbegerichtlich
deponirt, Dex Zin�enbelaufhôrt daher 3 Monate
nach erfolgter Einrükung die�erBekanntmachung
gänzlichauf. Wer dagegen die�edurch die zweite
Verloo�unggekümdigtenCapitalien det hie�igenStadt
zu 47 per: Zin�en zu bela��engeneigt �eyn�ollte,wird er�ucht,diefes bis zum 31. Mai unter Bes
zeichnung der Nummer und des Geldbetragesder

“in Be�ißhabenden Obligationen zu erflâren,und
�ollder�elbealsdann niht nur den Vortheil genie-
ßen, die Obligationen mit den Coupons Q bis Zz
incl. zur Abänderungdes Zinsfußes und Beifügungandrer auf 45 pcr lautenden Zinseoupons in der
Beit vom 15. Jul, bis 15. Augu�t1829 un�rankire
an die hie�igeStadt - Schulden-Tilgungs - Ka��etin®
�endenzu dürfen,und die abgeändertenObligatio-
nen mit den neuen Coupons po�tfreizurü> zu ex-
halten, mithin aller durch die�eOperation aufgo-
laufenen Ko�tenüberhobenzu bleiben, �ondernes
follen dem�elbenau< die künftigenZin�enzu 4x
pCt, in�ofernes gewün�chtwird, in Berlin gezahlt
werden. Diejenigen,die �ichwegen der bereits am
17, Febr, gekündigtenObligationen bis j%Btzur

49"
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Schluß des Jahres 1823 zur Ausführung:Es

ergingen deshalb �chleunig�tPublikanda zur Aus-

Bela��ungdes Capitals zu 45 per. Zin�enbereit

erklärt’ haben, �owie die darunter befindlichen,
welche �ogar ihre dur<s Loos nicht betroffenen

Capitalien vom Jul. c. ab nur zu 4 pCr. verzin-

�etbaben wollen, wenn �iedie Zin�en künftig in

Berlin erheben können, �ollenden�elbenVortheil

genießen, und eben �oauch alle diejenigen, welche
ebenfalls ihre dur die zweite Verloo�ungnict
gekündigtenCapitalien der hie�igen.Stadt vom 1,

Ful, d. FJ. zu 45 pCt zu- bela��enbereit, feyn foll-

ten, und die�esbis zum 31. Mai erklaren werden.

„Zwax �ollenau< diejenigen, welche �ich¿u

Folge der frühern Bekanntmachung noch bis zun

415. Mai zu Bela��ungder ihnen am 17. Februar
_ gekündigtenCapitalien zu 4 pCe melden werden,

gleichfalls
' den Vortheil genießen, für die Her�en-

dung und den Nücfempfang der Obligationen und

Coupons kein Porto zahlen zu dürfen, indem Se,

fónigl.Maje�tätAllergnädig�tzu bewilligen geruhce
haben, daß das Her- und Rückporto für die anf
‘AX part, herabzu�eßendenObligationen von uns zux

Er�tattungliquidirt- werden darf.

“

Dagegen können

von die�en,die den 15. April unbenußt haben vors

über gehen la��en,die künftigen Zin�ennur hier
in Elbing erhoben werden, und wer �icher�tnac
Ablauf der be�timmtenTermine zur Bela��ungdex

 Capiralien zu 45 per. bereit erflâren �ollte,dem
“

Fann dies nur unter Verzichtlei�tungauf 3 monat-

liche Zin�enbewilligt werden, weil während einer

eben�olangen Zeit die für den�elbenparat liegenden
Gelder ganz unbenußt liegen bleiben.
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bietung des Holz�chläger-bin Saund der Anfuhr
und des Verkaufs des Holzes,Die Leitungdes

„Wir hoffen binnen kurzerJeit eine dritte Ver-
loo�ungder 5procentigen Obligationen eintretenzu
la��en,bemerken jedoch, daß die hie�igeKa��e�ich
mit Ueber�endungder gelindigtenCapitaliennicht
befa��enkönne.‘

Die Tapitalien, die dur diebei der ¡weiten
Verloo�ungnicht eingelö�etenObligationen zurü>-
geblieben, feßten die Stadt - Schulden -Tilgungs-
Ka��ein den Stand, nah 3 Monaten den 1. Jun.
1829 noh eine dritte Verloo�ungvon 2,000 Rthlr.
zu veranla��en.Die Bekanntmachungvon die�er

Verloo�ungward in den elbingerAnzeigen unter
dem 27. und 30, Mai erla��en.

Die Verloo�ungge�hahwie bei den frihatit
Verloo�ungen.Jn der Bekanntmachung vom 1. Jun.
ward bemerkt; daß der Betrag die�er-ausgeloo�eten

Obligationen \<on am 1. Jul. 1829 gegen Abliefe-
xung der quittirten Obligationen durch cinen Com-

mi��ionairbei der hie�igenStadt- Schulden- Til-

gungs - Ka��ein Empfang genommen werden könnez
�pät�tensaber mü��edie�eGeld -Empfangnahmebis

zum 15, Sept, ge�hehenzder Zin�enlgufhôre 3

Monate nach erfolgter Einrükung die�erBekannt-
- machung auf. Wer dagegen die�edurch die dritte

BVerloo�unggekündigtenCapitalien der hie�igenStadt

zu 45 per. Zin�cnvom 1. Jul. c. ab bela��enwill,
wird er�ucht,die�esbis zum 1. Jul. zu erklren,
und �ollder�elbealsdann dic Vortheile, die bei der

zweiten Verloo�ungangekündigtworden, genießen.

Diejenigen, inde��en,welche die Bela��ungder ver-

loo�etenObligationen zu 45 pCr, �päter,als im



740

Holz�chlagesward dem fkônigl.Oberför�terin

Stellinen, Otto, übertragen,

vorgedachten Termin anmelden �ollten,können jedoch
auf die Vergün�tigungder Zin�en- Zahlung in Ber-«

lin nicht An�pru<hmachen, �ondern nur auf die
‘portofreieHere und Nück�endungder 4Eprocentigen
Obligationen, gleihwie �olchesau< nur der Fall
mit denjenigen Obligationen �eyn�oll,welche aus

den Verloo�ungenvom 17. Februar und 30. April
in �pâternAnmeldungen zu 45 per. Zin�enbela��en

*

werden �ollten,
Das Re�ultat die�er drei Veëloo�umgtnauf

450,000 Rthly. war; daß durh und nach der ers

“�enVerloo�ungder Stadt Obligationen im Bez

laufe von aao + + 4/98,000 Rthlr.,
nach der ¿weitenauf30,000Rthlr. 9,060

nach dex dritten auf 20,000 Rthlr.
. 7,660 -

zu�ammen
5

59,450 Rthlr.,
zu 4x pce. geka��en,neu abge�tempeltund darüber
neue Zinscoupons, vom 4. Jul, 1829 ab zahlbar,
ausgegeben wurden. Hierunter waren auch viele,
die das Loos nicht getroffen,und die der Stadt zu
die�ernProcent«Saß von den Jnhabern der�elben

wegen der ihnen zuge�tandenenVortheile angeboten
wurden.

Es waren bei der zweiten und dritten Verloo-

�ungnicht die Summen da, die zur Auszahlung
angekündigtwaren; man verließ �i<haber darauf,
daß viele Jnhaber von Obligationen, die verloo�et

worden, niht Zahlung verlangen, �ondern�ieder

Stadt zu 4x per. bela��enwürden. Die�eSpecu-
lation {lug niht fehlz �iewar vielmehr�ehr“

glu>lih gemacht.
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Auf dieoben S. 667 erwähnteAufforderung
an die Bürger�chaft,durch abge�chickteStadtver-

Für das zu die�er“OperationbenußteCapital
von 150,000 Rthlr., als der zweiten Hâlfte der er-
haltenen Ent�chädigungfür das Territorium ,. wurde
eine gleicheSumme der Obligationen mit den�ie
betreffendenCoupons bei den Verloo�ungencingee
lò�et,wovon 1830 den 8. Jun. die Summe von
149,550 Rthlr. dffentlih durch Feuer vernichtet
wurden, und 450 Rthlr. , die nah den Verloo�un-
gen niht abgenommenwaren, vorläufigim Depo-
�itorio der Stadt -Schulden- Tilgungs- Ka��eauf-
genommen wurden. 5

:

j

Durch Ab�ezungdie�er150,000 Rthlr. auf die
Schuld von 570,280 Rthlr. (S. oben S. 693) ver-
blieb die�eauf 420,280 Rthly.

:

a

Jeßt aber waren auch“die angewie�enenFonds
er�hôpft,um mit der weitern Herab�eßungder
Zin�enauf 45 per. vorzu�chreiten.

Hier erbot �ichnun der hie�igejüdi�cheKaufmann .

Lewin Samuel Hir�ch, der deshalb mit meh-
rern auswärtigenKaufleuten in Verbindung getreten,
120,000 Rthlr, Obligationendurch eine vierte Verloo-
�ungauf 45 por. herabzu�eßen.Es ward darüber
ein Contrakt mit ihm ge�chlo}en,wo ihmeine Pro-
vi�ionvon 1 per. bewilligt ward, er dagegeneine
Caution von- 30,000 Rthlr. gFellte, aus welcherdie
Stadt �ichwegen des Schadens und der Ko�ten
befriedigen �ollte,die ihr vielleicht aus der Nicht-
erfüllung die�ervon ihm übernommenenVerbind-
lihfeit ent�tehenkönnten.

Die�e vierte Verloo�ungfand auf eben die�e
Wei�e,wie die vorigen, den 23, September 1829
Statt.

'
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“ordnetezuin Ankaufdes Holzes, hatten �ichdent

15, Oktober Sub�cribentenauf 499 Achtel Büchenz

Unter dem 24. Sept. ge�chahhierauf in den

auswartigen öffentlihen Blättern die Bekauntmas-

<ungz daß der Geldbetrag der durch die Verlogo-

�ung gekündigtenObligationen vom 10. bis 20.

“Januar 1830 gegen Einlieferung der\elben und deu

dazu gehörigenZinscoupons von R bis Z incl. beê

der Stadt - Schulden- Tilgungs - Ka��ein Empfang
zu nehmen wäre, daß der Zin�enlauf3 Monate
nach die�erBekanntmachung aufhören und nach
dem 20. Januar das unecrhobene Geld auf Ko�ten
der Eigenthümer der Obligationen zum gerichtlichen
Depo�itorio abgeliefert werden follte. Denjenigen,
die ihre Obligationen zu 4x pct. der Stadt belgas
�enwollten, wurden die�elbenVortheile, wie beiden frühern Verloo�ungen,zuge�ichert.

Der Erfolg die�ervierten Verloo�ungwar übey
die Erwartung, indem niht nur die 120,009 Rthlr,
verloo�eterObligatiouen, �ondern

auh no< «+ 95,110 Rithlr.,
unvetloo�eterObligationen E

gu�ammenvon. e eee e 215,110 Rthle.,
der Stadt zu 4x pcr, gela��enwurden. Von dice

�en215,110 Rthlrx. Obligationen wurden aher nur

213,550 Rthlr. zu 47 pCr. abge�tempelt,da aus den

zur Einlö�ungder Obligationen be�timmten150,000
Rthkr. aus dey zweiten Hälfte der Ent�chädigung
für das Territorium no< 1560 Rthlr. übrig ge-
blieben waren, fürwelche Obligationen angekauft
wurden.

Nachdem nun die�esVerfahren einen �oguten
Ausgang gehabt hatte, wurd& vom Magi�tratund -

den Stadtverordneten be�chlo��en,den verbliebenen
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und 67 weichesHolz zu den fe�kge�ebtenPreifen
gefunden, dasübrige,welches aber die aufánglich

Ne�tder 5pyocentigen Obligationen mittel eines
neuen Vertrages mit Herrn L. S. Hir�<,der auf
cine. Provi�ionvon X pCr., die ihm zuge�tanden
wurde, das Geld dazu bereit halten wollte; ohne.

-

Verloo�ung,nur dur< Kündigungebenfalls auf
Zz per. herabzu�eßen.Die�eKündigungdes Re�te
der no< 5spèocentigenObligationen ge�chahdex
24. Decbr, 1829 durch die auswärtigendfentlichen
Blätter,und zwar in der Artz daß jeder Jnhaber
von no 5proeentigen Obligationen �olchezur baa-s
ren Einzahlungder Capitalien und der vierteljährigen
Zin�enzu 5 pOt. in der Zeit vom 10, bis 29, April
1830 bei der Stadt - Schulden- Tilgungs - Ka��eein-

zureichenhabe, wotern er �olchenicht der Stade 10
> pCt. bela��enwolle. ‘Der Termin verftrich,ohne

daß Jemand �eineObligationen kündigte.
Durch alle die�ewohl ausgedachten Operationen
ward. der beab�ichtigteZwe> völlig erreicht. Denn
es war der Stadt gelungen, die ganze Stadt�chuld,
die damals 420,280 Rthlr. war (S. oben S. 711),
in folgenden Terminen zu 47 per. zinsbar zu mae

chen, als; :

1. mit 55,450 Rthlr. vom 1. Ful. 1829,
2. mit 213,550 7 ‘vom 1. Jan. 1830 und
3, mit 151,280 - vom 1. April 1830 ab.

4,280 Rthlr.
;

Der Zin�enbedarfzu 5 pCt. war hievon
21,014 Rthl.

gewe�en,Der imherabge�eßten di
Zinsfuße zu 43 per. i�t... 18,912 Rthl. 18 Sgr.

Mithin er�partehiebei die
Stadt an Zin�en.… . . 2,101 Nthl, 12 Sgr.
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angenommene Anzahl von 700 Achteln über�tieg,
ward durch Licitation abge�eßt.Es" ward auch

Werden dagegen die bedeutenden Ko�tenin Reche

nung ge�tellt,die für die Druckko�ten,In�értions-

Gebühren in den hie�igen-und ausmwärtigendffent=

lichen Blättern und in der an Herrn L. S. Hir�ch

gezahltenProvi�ionaufgelaufen, �oi�twohl anzu-

nehmen, daß der e er�tim Jul. 1831 der volle

Genuß des mit F pet. erniedrigtenZinsfußes ges

wähxt worden. s

41830 den 8. Jul. wurden die außer Cours ge-
\eßten Obligationen und eingelo�tenZinscoupons

ofentlih verbrannt.
mi

Im Anfange des Jahres 1831 erhielt die Stadt

vom Staate eine Ab�chlags-Summeauf die von

der Stadt-Kommunefür das abgetretene Territorium

|

liquidirten Auslagen und Lei�tungen,für welche für

17,330 Rthlr. Obligationen angekauft und ca��irt

wurden. Hiedurh ward die bisherige Stadt�chuld

von 420,2280 Nthle. auf 402,950 Rthlr. herabgez

bracht, wovon, die Zin�en18,132Rthl. 22 Sgr. 6 Pf.

betragen.
Zur Bezahlungdie�erZin�enwerden die Steuern -

verwandt, die der Staat hiezu angewie�en,und

die Competenz è

der Antheil an der Mahl- und Schlacht�teuer
mit cirea +e 8000 Rthl.

die Brennmaterialien�teuer
TE Sa e es e E BUCA 2000". 4

die Strom- und Bollwerks-

Steuer mit , ae + 22000. #

die Competenzmib 6 5093 2 2NSgr.8Pf,

zu�ammen17093 Rthl.2 Sgr. 8 Pf.
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MNußgtholzan Büchenund Se zum Schiffsbau
verkauft, der Cubik:- Fuß ¿zu2 = Sgr., wo aber
nur die Stâmme dem KäuferÉbrclaliinund die

QLipfel und Ae�tezum anderweltigenVerkaufge-
nommen wurden,

Das ganze Ge�chäftward niht, wie bie
Stadtverordneten vermeinten, im Februar 1824,
\ondern er�tim Wintey 1825 beendigt,

|

tach der 1827 den 12. Mai abgelegtenSchluß-
“rechnung waren, . «7754 AchtelBüchenholz,

139 « weih Holz
gefällt,ivozu no< vom è

HolzhofeAC DOE TE Büchenholz,
30 + weih Holz

zu�ammen994 Achtel Brennholz,
verkauftwurden,

Was an den zu entrichtenden 18,132 Rthlr. 2 2 Sgr.
6 Pf. noch fehlt — circa 1000 Rthl. — wird durch die
Communal-Steuer aufgebraht. Die�erBeitrag, der
jeßt �omäßig i�t,da er anfänglichbeinahe uner-

\<wingli< war, i� dur<h die unabläßigenBemü-

hungen der �tädt�chenBehörden \o verringert wor-

den. — Die Competenzi� eigentlich ein Regale
der Kämmerei, und wird an �iefür die ehemalige
Stadtacci�e unter polni�cherHoheit von der köônigl.
Kreiska��egezahlt. Die Kämmerei giebt»�iezur

Verzin�ungder Stadt�chuld

-

her, und erhält�ie

durch die Communal -Steuer wiedex er�ezt.—
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Det Gefamint-Vetrag
BIE aF e e C 7879 Rill, 8g;

DIU 3
:

E Nubol «te 4/820 + 18 - 9 pfl

für Spro „+-+ 502 - 16 « --

Summa 8708Rtl, 12 �g.9 pf
Die Koffen waren

für Holz�chläger-
|

Lohn... 187 Rtl. 23 \g. Tp
fürAnfuhr 2263 - 222 3‘

�on�tno< 146, - 24 - 9 - 3198 - 10 7 -

Esblieb al�oreiner Ertrag 5510 Ril. 2g: 2 pf

en vormaligen Zeiten unter polni�cherHoheit

ward das Holz�chlägergeldfür das Deputat- Holz

�ämmtlicherDeputanten aus der Kämmerei-Ka��e

hergegeben. Nach dev preuß. Be�ibnahmeder

Stadt, da der Oberfor�kmei�tervon Seydlis
(S. oben S. 554) den For�t-Etat regulirte, war

“von der we�kpreuß,Kammer fe�kge�ezt:daß nur
“

das Holzhaugeldfür das Deputat- Holz der königl.

Fntendantur- und der �tâdt�chenKirchen- unD

Schul - Beamten aus dey Kämmerei -Ka��ebezahlt

werden, jeder andre �tädt�cheBeamte aber es �elb�E
bezahlen�ollte,Den Intendantur - ; Beamten ward

hernach die�eBegün�tigungnicht ferner bewilligt,

den Kirchen- und Schul - Beamten aber gela��en,

und �iegenießen�ienoch.
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Dewi Jwmtendantendes Tex
nach der fönigl.preuß. Pfandbe�ibnahmede��elben16 Achtel und dem Rendanten und Amtêwachmci-�ter, jedem 3 Achtel hart Holz zuge�tanden,doch‘den beiden lebten ohne freie Anfuhr, Dey Inteit-

dant, der nah der preuß. Be�isnabme‘der Siadt
bis zur Einführungder Städteordnung*) zugleichOberbürgermei�terwar , behiete hernach�einvolles
‘Deputatvon 16 Achteln, und bekam, als Ober-
_büvgermei�ter,noh 8 Achtel dazu; dem Rendanten

der. Intendantur waren die 3 Achtel
lange erhalten, {hon dur< ein Kamn ev: Re�criptvom 3. Jun. 1806 entzogen, und wurden �päter_quchdem Amtswachmei�ternicht mehr gegtben. -

*

Nachder Auseinander�eßungdes
mit dem Staat ward auch den

fönigl.Stadtgerichts das Deputat-

4

�iefo lange aus den �âdt�chen
nicht ferner geliefert.

ritoriums wurden

die er: fo

“

ai

Lrrritoriumg
< 2
Otamten --des

it Dolz,welches
For�tengehabt,

Y

A

©

“te

Es betrug nach dem lestenEtat pro 1818/2456 Achtelhart und 9 Achcelweich Holz,
:

*) DemPolizei: Prä�identenund
ten Bax, der nac Einführung
der er�teOberbügermei�terwar und Intenbant blieb,wurden von den Stadtverordneten von den 16Achteln, die cr bisher als Intendant gehabt, noh .8 Achtel gela��en,aber anch die�enict mehr denfolgenden Juntendanten bewillgt. 8 Achtel erhieleer als Oberbürgermei�teraußerdem noc.

zualei<hJutendan-
der S tâdteorduung



718 |

Fest erhalten bloß die �tädt�chenBeamten ")

Deputat - Holz.
: Y

Es werden etat8mäßig370 Achtel oder 12334

Klafter , theils hartes, theils weichesHolz jährli

in den Stadtwäldern ge�chlagen,welche frei anzu-

fahren die Dorf�chäftender Hôhe““)verpflichtet �ind.

*) Von 1820 bis 1830 i�tauch den Lehrern der Frei-

\hulen dafür, daß �ieeine größere,ihnen überwies

�eneAnzahl!von Frei�chülernunterrichten, von den

Stadtverordneten, auf Veranla��ungder �tâdt�cherx

Schuldeputation, Deputatholz bewilligt wörden. —

(Es genießenjeßt nah den am Schlu��edes Jahs-

ves 1831 eingereichtenTabellen 1600 Kinder freien

UnterrichiD — :

-

|

'»*) Auch die Werder�chen,wozu abet“ nur die vic

“ Oammdötfer,Für�tenau,Groß- und Klein -Mauss

dorf und Lupushör�tgehörten,hatten die Verpflich-

tung, das Brennholz aus dem jungfer�hen und

�tub�chenWalde nach der Stadt anzufahrcn. Wie

aber die�eWälder ausgehauen waren, �ohôrte dies

Scharwerk in natura auf, und �iezahlten dafür Gel

an die Kämmerei, Sie hatten aber außerdem,neb�t

den Höhe�chen,noch die Verpflichtung, das Bause

holz, welchès jährlicham Weich�el�tromund ander-

wärts zur Unterhaltung der Brücken,Mühlen und

andrer dffentlichenBauten von der Kämmerei ge-

kauft wurde, nah der Stadt zu führen. Dies

ward �owohlfür �ie,als die Höhe�chen,1681 auf

Geld ge�eßt,und wird noh von den Höhe�chen

unter dem Namen Holzfuhrgelder oder große

Holzfuhr mit 254 Rthle. 17 Sgr. 6 Pf. und von

den Werder�chenunter dem Namen Holzrückgel-

der mit 66 Rthlr, 20 Sgr, an die Kämmerei erlegf«
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Ste werden theils den Deputantenzugetheilt,theilsur Beheizungder �kädt�chenLocaleverwandt, theilsverkauft. Die Anfuhxrvon 667 Achteln i�vonnigen Scharwerkspflichtigengegen 2 Rithlr. fürdas Achtel, die �iedafür an die Kämmereibezah-kn, abgelô�et,und man beab�ichtigt,zum Vortheil“der Kämmerei,noh mehrere abzulö�en,
Das mei�teDeputat - Holz erhalten folgendeZeamte:

iDer Prop�tdex St. Nikolaikirche15 Achtel,Dev Oberbürgermei�ter8 Achtel,
Der Diveftor des Gymna�iums6 Achtel,
Der�elbeals Bibliothekarius2 Achtel

(S. oben S.152,) Den Namen Holzrü>geldererehielt die�eAbgabe vermuthlichdaher, weil damirzugleich die Anführoder das Beirücken desBrennholzes, welhcs \{<on vor 1681 abgeld�etwar,und daher die�enNamen �conführte,bezahltwurde.«Daf hiebei die Werdér�henmit eiter fo geringenAbgabe gegen die Höhe�chenangezogenworden,rührt wohl daher, weil �ienur von den 4 Damms-dörfern erhoben wurde, dg ¿ur großen Holzfuhr die
ganze Höhebeitrug, und die 4 Dammdörferauchin der �ogenanntenFreiheit gelegen �ind,die dieStadt �hon von den Zeiten deg Ordens her bes�e��en,und daher überhauptmit geringern Abgaben,als die hôhe�chenDörfer, belegt waren, die er�tdur< die Schenkungdes Königs Ca�imir 1457das Eigenthum der Stadt geworden, und deren
Ein�aßenals eigentlicheUnterthanen der Stade
betrachtet wurden,
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Die Prediger an der St. Marienkirche und dex
Prediger der ‘reformivrtenGemeine, jeder 6 Achtel.

Der Prediger “an der Heil. “An EEE5 Achtel.
:

Die 4 be�oldetenStadträthe,jeder 4 Achtel,“Y

41781 den 21. Jun. be�chwerte�i<die Dorf-
{aft Baumgart bei dem General - Direktorio in
Berlin, daß�ie jet mehr Deputat- Holz anfahren

‘mü��e,als �iein polni�chenZeiten angeführt.
Das General - Direktorium forderte hierüber

unter dem 28. Jun. Bericht; was es für Bee
wanduiß mit die�erHolzanfuhr hâtte, worauf dex
Oberbürgermel�kerund Intendant des Territori,
Krieg8räathSchmidt, die Dorf�chaftTaumgart
vernahm, und das aufgenommene Prötokoll unte

dem 26. Dec, ein �chickte,nach welchem die BA
{werde ganz ungegründetwar.

:

Demohnerachtet

-

re�cribirie das General: Dis

rektorium an die we�tpreuß.Kammer

-

unter den

8, Febr, 1782: „Wir �indniht gemeint, die Un-

terthanen mit die�enbe�chwerlichenFuhren weiter,
‘gls zu den publifen Behufen; zu belô�kigen,wos

hingegen diejenigen Bediente zu Elbing, welche

*®) Zu polni�chenZeiten erhieltjeder Bürgerntei�ter
18 Viertel und 12 Häufchen,jeder Rathmann 12

Viertel und 8 Häufchen.
:
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gewi��esDeputat: Holz als ein Emolument odèrx
loco salarii erhalten, fo wie es bei Un�ernAems-
tern oder �on�tvon Un�ernBedienten ge�chieht,
für die Anfuhr �elb forgen mü��en.

Die kônigl,Kammer trug nun dem Krieg8rath
Smidt unter dem 3. Jun. 1782 auf, hierüber
einen gutachtlichen Bericht abzu�tatten,den ex
unter dem 10. Jun. ein�chi>kte.Er überreichte
hiebei befohlenermaßen:
|

1, eine voll�tändigeSpecification von �âmmet-
lichenHolzeDeputanten, und wie viel Achtel ein
Feder etatêmäßigerhalte. :

2, eine De�ignationder Dorf�chaften,welche
‘

das Deputat-Holz �eitundenklichenZeiten anzus
fahren verbunden gewe�en,Sie war die�e;

46
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: AnzahlAnzahi
Name fübrtE Rai 8

EXTE
ft

:

z des

|

Dep| ‘her

|

excl
SM

“Fl

Schul
|

der M

ÉS Dorfs, Holz. zen-Huf.| Schul- *
-S

E
Achtel. [Hf. culm.

|

zen.

424 DorbeŒ {5 40 50 12

9,

|

Steinort . ¿A 18 4

Za Leen EN LT 68 18

4,

|

Baumgart « . 13 54 12

5, Serpin . IA 4 AUE 7

6. Böhmi�ch-Gut 4 16 5

7. Drunz: + «4 14 50 11

8,

|

Königshagen 3 9 2

9,

|

Grunau. . .. 44 41 14

40,

|

Groß-Stoboi 93 58 12

411.

|

Neuendorf Yoga] 20 3

42.

|

Kämersdorf. .

|

11 102 À

413,
1

Plohüen„+ « 27 16 9

44.

|

Vartkam . . . 28 162. 8

415,

|

Wekliß . 28 991 9

46,

!

Meislatein . . 25 122 6

17.

|

Pomehrendorf 37 51 13

18,

|

Wolfs8dorf . « 23 38 9

19,

|

Preu�chmark. 23 175 7
H

| 377 |] 5595 | 170 D

*) Die�eDe�ignationi�tna< einer uralten Conno*
— Wann die Vertheilung deS

anzuführendenHolzes unter die gcnannten Dörfer

gemacht worden, i�tniht auszumitteln. — Wahr=-
�cheinlicherWei�ei�t dabei "mit vieler Billigkeit

tation angefertigt.

auf das Verhältniß des \{le<tern Ange�pannsder

Dörfer von Nr. 1 bis 8 gegen das weit be��er
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Gegen das Dekretdes Generals Direktorii :
daß die �kâdt�chenBeamten für die Anfuhr des

�orgenmüßten,�ellte der
Deputat - Holzes Felb�t
Kriegsrath Schmidt unter dem 10. Jun. 1782
unterthänig�tdie�esvor:

:

:

|-,Die Verbindlichkeitdex Dorf�chaftender Höhe,die 377 Achte]anzufahren, i�außer allem Zweifel,und niemals be�trittenworden; ein jeder Be�ivereines Bauerhofeshat ión mit die�emOnere bez
Haftet acquirirt; �elbdie Dorf�chaftBaumgartthut in An�ehungder Brennholzfuhrengar FeinPetitam, am wenig�tenrichtet �iees dahin: das�iekünftigmit dex Un�uhrdes Deputat-: Holzes
ganz ver�chontwerden mödchte,Tondern ihre Wes
\hwerde i�tnux darüber: daß �ievorgeblich , ane
�tatt4 Fuder Holz, fo �ieehemalsangefabren,jebt 8 Fuder anfahren mü��e. ;

„Daß dies Vorgeben aber fal�chund die Bez
�chwèrdedaher ungegründet�ey,i�tin dem, mej-
nem allerunterthänig�tenBericht vom 26. Decby.
v, I. , beigefügtenProtocoll hinlänglichgezeigt.

-„So gewiß nun die Verbindlichkeitder Dorf--
�chaftenzur Anfubr i�, �ogewiß i�tau die
Befugniß der hie�igenrathÿCuslichenund andrex
Bedienten, das Holz frei von dex Anfuhr fordern

von Nr. 9 bis 19 Rü>k�ichtgenommen. Die Mer-
thcilung unter die Wirthe in den Dorf�chaftenwird nah der Anzahl der Hufen, die �e be�izen,angeordnet.

eS

46"
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zu können. Die�eBéfugniß gründet�ichauf das

uralte Herkommen; �iei�tden neuerlich ange�eßten

Bedienten in ihren -Be�kallungenund
“

Approbas

tioné-Re�criptendurch die Be�timmungdes Werths.
des Holzes inclus, des Anfuhrlohns verheißen, und -

für die�enWerth des Holzes inclus. des Anfuhr-

lohns haben�iedie Charta,und Stempel -Turä

entrichtet.

„E. K. Maje�tätVerordnung, wie inAn�ehung

der Dien�te�owohl,als der Unterthanen �elb�t,in

Offpreußenverfahren werden �oll,vom 8. Novem-

ber 1773, �et ad IL 3, 4.

Nov. Corp. Constit, de ao. 1773 þ. 2483,

ausdrücklichfe�t:

„daß die ÜbrigenPflichten, welche�owohlAmts-

„Bauern, als auch andre Unterthanen, Köllmer,

„„Freye,Hochzin�er,der Landes - Verfa��unggez

„máß,.zu prâ�tiven�chuldig�iad, als Dep u-

„tat-Brénnholz-Fuhren, nach erheifchen-

„der Nothdurft verrichtet werden mü��en
‘“

und glei darauf erklären E. K. Maj: Sich in

An�ehungderjenigen Dien�te,welche die. vom Adel

und andere Guts - Be�itzervon ihren Guts

-

Einz

�aßénzu fordern berechtigt �ind;

„daß Allerhöch|Die�elbennicht - gemeint �epyeit,

„ihnen ihre wegen der Dien�tehabendeRechte,

„welche �chondur< Contrafkte, Verabredungen

„und dergk. fe�t�tehen, zu entziehen.“

Wenn al�oin An�ehungdie�erBrennholzfuhren
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gine Aenderunggeiroffen werden �ollte,�owúr-
den die Deputanten ein Aequivalent an Geld zufordern berechtigtfeyn.

|

4 Die�esAequivalent mdchte nun von der
Kämmerei- Ka��ebezahltoder von den dien�tpflich-
tigen Dorf�chaftenaufgebrachtwerden, �owürden
in beiden Fällen�icSchwierigkeitenfinden. Denn.
hei der Kämmerci:Ka��ei�tFein Fond dazu vor-
Handen, den Dorf�chaftenaber würdebei ihren
phnedem �chonhohen Geld -Prä�tandiseine neue

Abgabe an Geld weit be�hwerlicher�eyn,als die 2
Holz-Fuhren - welze �iegegenwärtigbei dem in
Preußen fa�tniemals ausbleibenden guten Froft-
wege mit geringer Mühe in wenigen Tagen zu
einer Zeit verrichtenfönney,da feine Feldarbei-
ten �ind, i

|

i

¡e n beidenFällenaber würden bei den von
den Deputanten zu Herbei�chaffungdes Holzes
anzunehmendenLohnfuhrenMißbräucheund De-
fraudationen zum größtenNachtheil der Kämmereis
For�tenunvermeidlich�eyn,indem der För�terund
die Waldwarte die�ever�chiedenen,ihnen unbekann-
ten Fuhrleutegar nicht �owürden in Auf�icht
haltenfönnen,als gegenwärtigin An�ehungder
Dorf�chaftenge�chieht,die auf gewi��eTage
be�tellt werden, größtentheilseigeneDorfshol-
zungen be�ißen,und al�oum �oweniger in Vex-
�uchunggerathen kênnen,in den Kämmerei-For�ten
Holz - Defraudationen zu begehen.
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„Sollte aber den' Deputanken gar keîn Acquis
valent gereiht werden, fo �ell"ih E. K. Majez
�tätErlauchten Beurtheilung anheim, ob niht
viele von ihnen, wenn ihnen dasjenige entzogen

wird, was ihnen ihrer Ueberzeugung "nah von

Rechtêwegenzukommt, verleitet werden könuten,
�ichdafür quaris moda zu ent�châdîgenzu �uchen,

wodurch aber der Corruption Thür und Thor ge:

dffnetwerden möchte.“
;

Das General - Direktorium re�tribîrtedagegen
Unter dem 24. Dec. 1783 an die we�kpreuß.Kam-

mer: „die unentgeldlîchevon den Dorf�chaftenzu

prâ�tirendeAnfuhr des Deputat- Holzes gründe
ich ‘auf ein bloßesHerkommeu; �ie�eyfür �ieim-

mer �ehrlá�tig,und das Direktorium würde keinen

An�tandnehmen, dîe dien�tpflichtigenDorf�chafs-
ten von die�erLa�k�ogleich.zu befreien, wenn die

Deputanten �ichniht �olange im Be�ißdie�es
Emoluments befunden hâttenz es wolle al�o�ol-

hes ihnen , �ofange �ieder Stelle vôr�kehen,mit

welcher es verbunden gewe�en,la��en,aber ihren

Nachfolgernim Amte nicht; die�efollten �chleh=-

terdingsdas ihnen zukommendeDeputat «Holz�ich.
auf ihre Ko�kenanfahren la��en;dies �olltedem

Magi�kratund den Dorf�chaftenauf der Höhe
bekannt gemacht werden,

‘‘

Aus der von dem Kriegsrath Schmidt unter
dem 18. März 1784 hierauf einge�chi>ténGegen-
vor�tellungtheile ih Folgendes mit:
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:

-, Was die Be�chwerdeder Dorf�chaftBaum-
Kart betrifft, daß �iejeßt mehr Deputat - Holz,
als zu polni�chenZeiten anführenmü��e,�owird

_E. K. M. General - Direktorium aus dem mit ihr
Bier beiliegendenvon Neuem abgehaltenen Proto-
coll *) er�ehen,daß “�ie�elb ihre Angabe als

Fal�chanerkennt, und daher �iemit die�erKlage
Kgânzlichabzuwei�en‘geruhen.

„Was den zweiten Punkt des hohenRe�cripts
E. K. M, General: Direktorii betrifft, nämlichden

Dorf�cha�tenbekannt zu machen, daß die Anfuhr
Des Deputat- Holzes den Nachfolgern der gegens
zvärtigenDeputanten nicht weiter zu Statten kom-
men �oll,�o�indnach meinem allerunterthänig�ten
vflichtmäßigenDafürhalten allerdings �ehrerheb-
Fiche Ur�achenvorhanden, welche dies widerrathen.

*) Sie ward den 3, März hierüber wiedervernom-

men, und ge�tand,daß �ievor der Occupationder
Stadt 27 Viertel angefahren, und hiervon 14 zur
Ziegelei und 13 zur Stadt; nach der Occupation
führe �iezwar nur 7 Achtel zur Ziegelei, aber

auch 13 zur Stadt, zu�ammen20 Achtelein preuß.
Achtel �eyaber größer, als ein polni�chesViertel,

:

und dies hâtte Veranla��ungzur Be�chwerdegege-
ben. Da ihr aber gezeigt wurde, daß 1 Achtel
nur 77 größer, als ein Viertel �ey,und die Be-

re<nung ergebe, daß �iejebt 52 Achtel weniger,
als ehemals, anführe,und mithin-im Vortheil wäre,
wenn glei die Anfuhr nah der Stadt be�chwerli-
cher �ey,als nah der Ziegelei, �onahm fie die

Klage zurüd.
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„Auf der einen Seîte verdient zwar die Juz
tention E. K. M. General - Direftorii , die dien�t»

pflichtigenDorf�chaftenvon die�erLa�tzu befreien,
und ihnen dadurch ihren Zu�tand.gewi��ermaßen

zu erleichtern, ohne Zweifel die aufrichtig�teVers

ehrung. Auf der-andern Seite aber könnenwohl
die rathhäuslichen,Kirchen, Schul: und Jntendana
tur -Officianten mit Grunde hoffen, daß die�eErz

leichterung der dien�tpflichtigenDorf�chaftennicht
auf ihre (der Officianten)Ko�tengefchehe, und

�ie dadurch in ihren VON en Rechten
werden gekränktwerden.

„Zwar wird iu der, Re�olutionE. K. M. Ges

neral: Direktorii vom 24. Dec. v. À. unter den

Gründen, warum die unentgeldliche Anfuhr des

Deputat- Holzes abge�chafftwerden foll, mit anz

gefühvt: daß fich �elbigenur bloß auf ein altes

Herkommengründe:allein hier tritt wohl die Re-

gel ein: Tpsa vetustas est pro titulo; es i�hier
cine praescriptio longissimi temporis,„ und. con�tirt

niht einmal de memoria initii der�elben. Tustus

tîtulusi�un�treitigda, weil Magistratus die Ge-

richts -Obrigfeit i�t, Bona fides i�auch. ni<t zu

bezweifeln,�owenig als continua possessío, Denn

die Verbindlichkeit der Dorf�chaftenzur Anfuhr
i�tno< niemals be�krittenworden.

„Ueberdem �inddie Dorf�chaftendes hie�igen
Dexritorii verhältnißmäßiggegen andere Ein�aßen
der hie�igenProvinz mit �owenigen Dien�tenbe-
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f{wert, daß, wenn in An�ehungber Dien�kenaund nach eine gerechte Gleichheiteingeführtwer4
den �ollte,bei der Erleichterungvon den bisheri«
gen Dien�tendie Reihe gewiß zuleßt gn die hie�ia
gen Ein�aßenkommen durfte, wenn es nicht gar-inprafticab!e ware, alle übrigeuEin�aßenin An-
fehung der Dien�teauf cinen �olchenleidlichenFuß
zu �even,als die hie�igengegenwärtigbereits find.

,, Für: die dien�tpflichtigenDorf�chaftenif die
Be�chwerdeder Anfuhr des Holzes, da fie folche
zur Winterszeit,wo die Feldarbeitruhet, verrichten
Ennen, geringez für die armen Officiantenhinges
gen, bei welchen das bisher geno��eneGehalt mit
den Emolumentenkaum zu dem nothdürftigenUn«
terhalt hinveicht,if das am Deputat - Holz er�parte
Fuhrlohn �chonein nicht unbeträchtlichesAddita.
mentum salarii, de�tomehr würde es �iedrücken,
wenn �iedie�esFuhrlohn baar bezahlenfollten.

,, Bei dem, was ih in meinem allerunter-
thânig�tenBericht vom 410. Jun, 1782 angeführt:
daß es zu Mißbräuchen.und Defraudationen zum
Nachtheil der Kämmerei- For�tenVeranla��ung
geben würde,wenn das Deputat - Holz durch ans-
zunehmendeLohnfuhrenherbeige�chafftwürde,muß
ih no< der Verwirrung gedenken, welche al8-
dann ent�kchenmöchte,wenn ein Dheil des De-
putat : Holzes nah Ab�terbeneiniger Offizianten
�chonfür Geld und der andere Theil unentgeldlich
angeführtwürde. |

2268
:
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„Es ial�o eben �o�ehrzu wün�chen,als zu

hoffen, daß Ew. K. M. Genexal - Direktorium �ich

geneigt finden la��enwerde, auch die Nachfolger“
der gegenwärtigenDeputanten in dem Be�ißdie�es

Emoluments zu bela��en,‘‘ |

- Ohnerachtet die�esBerichts, der �ogründlich
für das Recht der Stadt ge�prochen,die. freie

Anfuhr des Deputat-Holzes von den. Ein�aßendex

Höhe fordern zu können, erfolgte doch unter dem

5, Mai 1785 vom General: Direkiorio die�eRe�o

lution: „Die Anfuhr des Deputat - Holzes für die

rathhäuslihene und Futendantur- *) Beamten

betreffend , bleibt es bei der ge�chchenenFe�t�etzung,

nah welcher den Nachfolgern der gegenwärtigen

Deputanten die unentgeldliche Holz - Anfuhr nicht

zu Statten kommen �oll, unverändert, da Wir die

Territorial: Ein�aßen�chlechterdingsvon dergleichen

Frohndien�tenentbunden wi��enwollen , kein Grund

abzu�eheni�t,warum wir den rathhäuslichenOf-
fizianten zu Elbing vor andern Magi�trats- Per�o-

nen in den Städten un�rerProvinzen hierin Vor-

zügeeinräumen�ollten,und es auch überdem von

der Willkühreines jeden {umrathhäuslichenDien�t

künftiganzu�tellendenSubjekts abhängt, ob er un-

*) Hier wird nur der rathhäuslihen und Jnten dan-

tur - Beamten gedacht. Es �cheint,als wenn das

General - Direktorium den Kirchen- und Schulbe-
amten die freie Anfuhr des Deputat- Holzes babe

bela��enwollen.
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ter die�erCondition den zu be�ebendenPo�tenan:

nehmen oder auf den�elbenVerzicht thun und
einem andern die Stelle überla��enwolle,‘4

Der Dorf�chaftBaumgart ward: auf ihre bei
dem General - Direktorio unter dem 2. YF

Jun. 1781
etngereichte Vor�tellungunter dem 29. Sept. 1785

zum Be�cheide:daß ihr Vorgeben, daß �iejet_

dopuelt �oviel Deputat- Holz als zu polni�chen
Zeiten an führenmü��e,völligungegründetbefunden
worden; Supplikanten wären vielmehr bei der gez
genmwärtigenAnfuhr �oulagirt.Dennehemals muß
ten ‘fiel M Biete. 4 2208755 Cub, -F.
anfahren, und jet liefern �ienur

tti: 20 AGtln 4 EL GLL TOO 4A
mithin fahren �ieete LS 1515 Cub.- Fa

weniger, als zu polni�chenZeiten.
Die ganze Sache wegender Anfuhr des Des

putat- Holzes ruhete bis 1800, wo der Magi�trat
�ie wieder bei der we�tpreuß.Kammer unter dem
7. Febr. in Anregung brachte, weil �einlanges
Still�chweigenleicht ein der Stadt nachtheiliges
Prâjudizherbeiführenkönnte. Er �tellteder fönigl.
Kammer vor: durch die Fe�t�c6ungdes General:
Direktorii wäre die Sache noh gar nicht auf im-
mer abgethan; der Gegen�tandbetreffe die von den

hie�igenVerritorial- Ein�aßeneigentlich der Stadt-
Kämmerei zu lei�tendenScharwerke, al�oo�enbar
ein Tus privatorum ; �eyal�ofeine Polizei: Sache,
und öônntedaher nach den

LS nicht
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von der höch�tenFinauz- Behörde durch eine Des

finitiv- Re�olution, die die Kraft eines rechtsläufs-

tigen Urtheils hâtte, ent�chiedenwerden, und da,
fie noc<_gar nicht im Wege Rechtenserdrtert wop-
den, �ohâtte�ieauch immer noh niht den Gang:

genommen, der ihr, um zu einer unabänderlichen

Fe�t�tellungzu gelangen, durch die Landesge�cke

vorge�chriebenworden.
|

Der Magi�tratbat daher die we�tpreuß.Kam-

mer bei der Behördeden Antrag zu machen, das.
Re�criptdes General - Direktorii, aufzuheben, alles

in den vorigen Stand und die Stadt in denalten

Be�igder Holzfuhren zu �eben. j

Hierauf: erfolgteunter dem 24. Mai 1800 dies.

�esDirektorial - Re�cript:daßdem Magi�trathie-

quit nachgegeben werde, von den dien�tpflichtigen
Dorf�chaftendie in Rede �tehendenHolzfuhren in
Güte für die Kämmereizu fordern, üund im Fall

�ie�olcheweigern �ollten,deren Lei�tungim Wege
Rechtensgegen �ienachzu�uchen.

Die Dorf�chaftenwurden deshalb, den 26, Mai

4800vorgeladen, und ihnenbekanntgemacht ; �e�oll:

ten �icherklären, ob �iedie Deputat - Holzfuhr den

neu ange�telltenRathhaus - und Intendantur «+Be-

amten, wie vor 1785, unentgeldlichlei�tenwollten,
widrigenfalls �iezu gewärtigenhâtten,daß �ienicht

nur dazu, �ondernauchzum Erfaß des bisher ganz

widerre<tli< von der KämmereibezahltenFuhrlohns
im Wege Rechtenswürden angehalten werden.
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AlleDobf�chaftenerklärten�ich:daß fie 6zu die�enHolzfuhrenin Güte nicht weiter ver�teHen würden,da �iehievon durch das desbalb
ergangene Hofre�criptein für allemal befreit wors/

den wären,
|

Der Magi�tratbracht daherden 18, Jun. 180L
_

Die Klage gegen �ièbei der we�tpreuß,Regierungin Marienwerdêr — jett Oberlandeëgericht—

ât,und begründete�iedadurch:„Die Verpflichtung,
die die Dorffchaftender Hdhe haben, das De-
putat-Holz unentgeldlichanzuführen,beruht auf
einem re<tli<en, UnunterbrochenenHerkommen,
welches �ichin die älte�tenZeitenverliert. Sie
fließt aus dem Dominio directo,\o die Stadt oderx
das Aerarium publicum überdas ihr von Könige
Ca�imir 1457eigenthümlichverliehene Territo-
rium, zu welchèmdie�eDörfergehören,exercirt
hat, und dem damit verknüpftenUnterthänigfeits-
Verhältniß, worin die Dörferder Höhegegen die

" Stadt von jeherge�tanden,ünd wovon nôch vere

�chiedeneScharwerke übriggeblieben, zu welchen:
_ auch die zu lei�tendenHolzfuhrengehdren.

e, Beklagte haben �icdie�erihrer Schuldigkeit
“untweigerlichbis 1785 unterzogen,als auf einmal

�elb wider ihre Erwartungdurch das Hofre�cript
vom 5, Mai 1785, de��enExtrakt hier beiliegt,darin

“tine Unterbrechung gemachtwurde.

„Die�es Hofre�criptführtjene unentgeldliche
_ Holzanfuhr als bloßeBegün�tigung‘der einzelnen
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rathhäuslichenOfficiantenan, die den einmal an-

“ge�eßtenBedienten zwar gela��en,für die Zukunft
aber aufgehoben werden könnte, ohne daß ihre
Nachfolger �ichdarüberzu be�chwerenhätten.

„Ullein hier i�von einem Privatrecht der
Stadt - Kommune auf ihre �charwerkspflichtigen-

Dorf�chaftendie Rede. Denn das Holz der De-

putantèn wird aus den Kämmerei - For�tenange-
fahren; es i�ein Theil ihrer Be�oldung,welche
�ieaus der Kämmerei erhalten, mithin genießen

�ieauch die Anfuhr des Deputat - Holzes, als ein

pon der Kämmerei ihnen zufließendesEmolument,

|
„Ur�prünglichi�tal�odie Stadt - Kommune

die Berethtigte, Und nicht der einzelne von ihr
be�oldeteOfficiani, :

,, Soll nun hier über ein �olchesPrivatrecht
ent�chiedenwerden, fo i�tdazu die Finanzbehörde
offenbar nicht Tompetènt; die Ent�cheidunggehört

vielmehr vor das ForumE. K, Maje�kätRegierung.
„In dem Dien�treglementfür Elbing d. d. Ber-

lin, 1773 den 10. Sepi. -S. 4 $, 3 �indder Stadt

bald nah der Occupation ‘die wohlhergebrachten
Rechte, Gerechtigkeiten, Privilegien, Begnad i-

gungen und Einkünfte, �oweit �olheden

jesigen Zeitenund der preuß.Regierungsverfa��ung
gemäß,auch der Stadt und dem Magi�tratnüslich
�ind,von Sr. Maje�tätFriedrich IL. be�tätigt
worden. Daher kann jenes Mini�terial: Re�cript
dem wohlhergebrachtenBe�ißdex Stadt und des
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Magi�tratsin einem Rechte, welches
Der preuß.Regierung®verfa��unggemá
worden, keinen Eintrag thun.
ais Daß dergleichenScharwerk auch der preuf,Laudesverfa��unggemäß�ey,hierüber tvard dasangeführt,was der Krieg8rathShmidefeinem Bericht an die we�tpr
Dem 10, Un: 178

bracht hatte, —

¿Wir bitten daher, uns in integrum zu re�ti;fuiren, und die Beklagten anzuhalten , die bloßein�tweilenvon ihnen ohne rechtlicheEnt�cheidungder Stadt entzogenefreie Holzanfuhrfür die rath-Háuélichenund Intendantuv-Beamten obne Auf-�chub,fobald �iedazu von uns werden aufgefor-dert werden, bei Vermeidungder Hülfe, wie vor4785, zu lei�ten,
:

/

i

,,-Det Grund ünfepèrKlage,
lichen Zeitenge�cheheneLei�tungde
ten freien Holzanfuhr,fann und
Beklagten nicht be�trittenwerden,
Einwendung dagegen kann nirgend
aus dem Hofre�criptvom 5. Mai17
�eyn. Dadie�es aber, wie oben bemerft, �chlech-terdings kein Moment abgeben kann, ein wobler-worbenes Privateigenthumder Stadt zu vernich»ten, auch durch das Hof-Re�criptvom 24, Mai cc.wieder ungültiggemacht worden, �ohalen wirdie�eun�reKlage für gebbrig�uv�tantiirt,--

12 Jahre
$ befunden

euß.Kammer untey
2 (GS. oben ‘S, 724) beige:

die �eitundenk-
r mehr erwähn-

wird von den
Ihre etwanige

anders, alg
oT Senommen
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Es waren zu polni�chenZeiten bis 3802 Viey-

tel und 166 Häufchen,oder in preuß. Maaß 446

Achtel von den Dorf�chaftenangefährt, Doch in

manchen Fahren auch weniger, Jn der Magi�ktrats-

Regi�kraturwar kein Etat des jedes Jahr zu fäl:
lenden und anzuführendenHolzes aus die�enZei:
ten aufzufinden. Es mü��enal�odie Regi�terhier-

überjedes Jahr befondersaufgenommen �eyn.

Der Magi�tradrang nun in der Jn�truktion

des Proce��esanfänglichdarauf, daß alles Holz,
was in den Kämmerei - For�tenzum Bedarf dex

Offiziantenund des �kädt�chenHaushalts erfor-

derlich, bis zur Höhevon 446 Achteln, von den

Dorf�chaftenfrei angeführtwürde.

Da aber der Mandatar des Magi�tratsin
Marienwerder ihm berichtete,daß die Dorf�chaften

behaupteten, daß vor 1772 nur 4035 Viertel oder

nach preuß.Maaß 364 Achtel angefahren wären,

fo {rieb ihm der Magi�tratunter dèm 4. Nov.

4802; er môchtedie�eErklärungder Dorf�chaften

nur unge�äumtacceptiren, und darauf dringen,

daß �ieangehalten würden, noch die�esJahr das

Deputat- Holz, welches für die Officianten nux

2802 Achtel betrage, unweigerlich anzufahren.

Hierauf erfolgte unter dem 9. März 1804 vom

er�tenSenat der kdnigl.we�tpreuß.Regierung das

Erkenntniß, nah welchem die beklagten 19 Dorfs

�chaften�chuldig�eyn�ollten,

41, das aus den elbing�chenKämmerei:Waldungen
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den Officiantenbewilligte, \o die das zu deu
übrigenBedürfni��enerforderliche Holz au<z
noch fernerhin jährli< nach der ihnen zukomse
menden Anwei�ungunentgeldlichanzufahren;

|

2, �olltenach einer näher zu berichtigendenRechs-
nung fe�tge�eztwerden, wieviel die von den Bes

flagten anzuführenden4035 ehemaligenViertel,
die �iezu polni�chenZeitenuach ihrem eigenen:
Ge�tänduißfrei angeführt, nah ihrem cubi�chen
Inhalt in preuß. Achteln betragen;

Z. �ollteihre Verpflichtung zur unentgeltlichen
Anfuhr des Deputat- Holzes nicht bloß auf die

Lebenszeit der im. Jahr 4785 �chonange�tellt

gewe�enenDeputanteneinge�chränkt�eyn, �ons
dern als immer fortdauernd auf alle künftige
Deputauten agusgedehnt werden; die beklagten
Dorf�chaften�olltenauch verbunden �eyn,die
�eitdem Jabr 1785 verweigerten und weniger,
als das oben fe�tge�eßtejährlicheQuantum er:

fordert, gelei�tetenHolzfuhren, deren Anzahk
und Betrag noch zur be�ondernAusmittelung
zu verwei�en,der klagendenKämmereiund den
Depyutanten zu vergütigenz

|

4, Klâger�ind mit dem Mehrgeforderten abzuwei�en;
5, die Ko�tendes Proce��es�indzu compen�iren.

Dies Erkenntnißward, da die Dorf�chaften

appellirten und revidirten, vom zweiten Senat

den 14, Decbr, 1804, und bei der Revi�ionden

20, Decbhr, 1805 be�tätigt,
0
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Außer den 364 Achteln,' die na< die�emEr-

kenntnißvon den Dorf�chaftender Höhe frei an-

gefahren werden, führen noch die Eigenkäthner

auf der Höhe6 Achtel dem reformirten Prediger

unentgeldlih an, wodur< die 370 Achtel, die

(S, oben S, 613) etatéuráßigzu �chlagen�ind,

erfülltwerden.

Es hat mit die�en6 Achtelnund ihrer freien

Anfuhr die�eBewandniß. Nach der preuß. Be-

�ignahmeder Stadt bewilligteSe. Maje�tâc,der

König, der reformirten Gemeine allhier einen bee

�kändigbleibenden Prediger, da �iebisher alle

halße Jahre von den benachbarten veformirten

Gemeinen �i einen Prediger kommen ließ, der

hier predigte und das Abendmahl verwaltete. ")

hm ward vom Magi�trataus der Kämmerei-Ka��e

ein Gehalt von 200 Rthlr. und 6 Achtelhart Holz

aus den Kämmerei - For�tenbewilligt. Nach einem

Kammerre�criptvom 13. April t774 ward zwar

beides be�tätigt,dabei aber fe�ktge�eßt,daß entwe-

der der Prediger oder die Kirchenka��efür die

Anfuhr des Deputat - Holzes zu forgen hâtte.

Durch Vermittelung des damaligen Intendanten

und Oberbürgermei�ters,des Kriegsraths von

Lindenowski, der �elb�treformirter Confe��ion

war, ver�tanden�i<die Eigenkäthnerauf der

Höhe, die�eAnfuhr unentgeldlich zu übernehmen,

®) Be�chreibungvon Elbing 2. Bd, S. 285, 286,

|
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worüber von der königl.Fntendantur eine Ver-

handlung aufgenommen ward, die noch bei dem

Ober�chulzenamtauf der Höhe aufbewahrt wird,

Sie i�die�e:

Actum Elbing, den 5, Nov. 1774,
Bei Gelegenheit, da am heutigen Tage �owohl

der Ober�chulz,als �ämmtlicheDor��chaftender

Hôhe zu�ammen�ind,wird die Anfuhr des De-

putat- HolzesÄr den reformirten Prediger, in

Stelle des *�on�zur Jntendantux angefahrnen

Holzes“),mit Zufriedenheitder Ein�aßenregultkrt,

derge�talt,daß ;

die Gärtner �ämmtlicherhdhe�cherDörfer 4 Achtel,
die Gârtuer des Dorfs Berendshagen 4 -

die des Dorfs. Damerau = e ee ee Ls

as 6 Achtel
jährlichMOIRE

|

von Libero wet

Sidiaswird noch die Anfuhr die�er6 Achtel

be�orgt. Und da auf einzelne Gärtner nur kleine

Antheile von Achteln anzufahren kommen, \o wird
die ganze Anfuhr mit einigen verdungen,

*® Vielleicht find dies die 6 Achtel, die nah S, 717

oben det Rendant und der Amtswachmei�terder

Fntendantur au< nah der preuß. Be�ißnahmeder

Stadt, wiewohl ohne freie Anfuhr, erhielten, die

ihnen anfänglichfreiwillig die Eigenkäthnexder Höhe
mögen angefahren haben, wozu �te�ichdoch ferner

nicht ver�tehenwollen, daher die Anfuhr aufgehört,

47
*
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4830 den 3, Sept. theiltendie Stadtverordne-

ten dem Magi�ïratdie�enBe�chlußmit:

„Die bisherige unzwe>mäßigeBenußzungder

\kädt�chenFor�ten,die der Kämmerei eiñen �oge-

ringen Ertrag gegeben, hat uns àuf den Gedanken
gebracht, ob niht durch Abholzung aller �tädt�che

Waldungen, ausgenommen Schönmoor, welches
zum Bedarf der Stadt erhalten bleiben könnte,
ein größrerErtrag, der bei der bedrängtenLaáe
der �tädt�chenKa��en�oerwün�cht‘wäre,erzielt
werden könnte.“

Sie �chlugenvor, mit Abholzungdes Ziegel-
waldes den Anfang zu machen,Hiezu �ollteeine

Commi��ionaus Mitgliedern dés Magi�tratsUnd

der Stadtverordneten- Ver�ammlungerwählt- und

Jemand mit Gehalt ange�telltwerden, der �einen

Aufenthalt in Ziegelwaldehaben, und die �peciellein

Ge�chäftebei dem Verkauf des Holzes unter Auf-

�ichtder Commi��ionführenfollte.
Die Commi��ioninúßtevorher mit den Grof-

Steinortern, die bisher die Vichweide in Ziegel
walde gehabt, in Unterhandlungtreten, um diele
abzulö�en,und dadurch freie Gewalt im Walde

zu erhalten *); �iemüßtealle 14 Tagé einen Be-

Y Die�eAblö�ungi�tnoh niht zu Stande gekoinmen,
“inden die Groß -Steinorter durhaus auf Weide,
die ihnen ia nrará für ihr Vieh angewie�enwürde,

be�tehen,da �iein ihrem Dorfslande keine Weide

haben,
|



7al
richtan den Magi�tratund dieStadtverordneten
ab�tatten,wievielHolzverkauft,und wie weit die

Abholzunggediehen;derVerkaufmüßte�ogetrie-

Jn der Ver�chreibungdes Dorfes Groß-Steinort
von 1315 i�über die Berechtigungdie�erWald-
iveide nichts enthalten. Das Dorf hat �olcheer�t
{pater ubcrfommen.Vormals gehörteder Ziegel-
wald zu einem Vorwerk, wel<hesKlein -Steinort
hieß, und jeht unter die�emNâmenverloren ge-
gangen. Es ward im Kriege gegen den Orden, wie
viele andre Güter,herrenlos, Die Kämmereinahm
es wieder an �ich,und vermiethetedas dabeigele-
gene urbare Land. Jn 5 Hufen Wald ward dem

Gute Groß- Wogenappfreie Weide ver�tattetund

in 7 HufenWald dem Dorfe Groß-Steinort, wel-'

hes �olcheauh bis zur General- Revi�ion des

Territorii 1649 frei benußthat. Jundie�et Fahre
-

aber ward die Weide auf Zins ge�eßt,dex an die
Stadt entrichtet werden �ollte.Nach der preuß,

Pfand-Be�iznahmedes Territori ward 1715 bei
der‘ Revi�ion,die dex Intendant SASBraun

zur Verbe��erungder Jutraden des Territorxii hielt,
der Zinsauf 1 fl. erhoht, der auch �eitder Zeit
bis jezt an die fonigl.Jutendanturgezahltworden,
Das Gut Groß-Wogenapp benuhztedie Weide in den

5 HufenWaldfrei bis in die Jahre 1790, wo es �olche
an dieStadt abtrat, wie oben S. 410 angeführtift.
— Dex Wald,der vorher zum Vorwerk *Klein-

Steinort gehörthatte, erhielt den Namen Ziegel-
wald er�t,wie die Kämmerei

-

Ziegelei, deren �chon
1577 gedacht wird, in Groß-Steinort angelegt
wurde,-zu deren Bedarf. jährlich69 Viertel Holz
aus die�emWalde angewie�enwaren.
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ben werden, daß im Laufe eines Jahres 8 bis

10,000 Rthlr. eingenommen würden; dies würde

wohl möglich�eyn,wenn wöchentlichein Auctions-

tag ange�eßtund die�erin der ganzen umliegenden

Gegend bekannt gemacht werden môchte;das hier:
aus gelô�eteGeld müßtevorzüglichzur Abzahlung
der Stadt�chuldverwandt werden.

Der Magi�kratgenehmigte alles die�es, Die

Commi��iontrat daher �ogleih zu�ammen,ein

Auf�eherbeim Verkauf ward mit Gehalt ange�tellt,
und Montag den 11. Oktober 1830 ward die er�te
Auction gehalten, die hernach alle Montage, wenn

das Begehr: �icâußerteund der Weg gut war,

fortge�estwurde. Es ge�chahdeshalb eine Be-

kanntmachung:daß an bemeldetem Tage und in

folgenden Montagen im- For�tZiegelwalde, am

Haff gelegen, eine Holzauction gehalten und Bau-,

Nut-, Schirr- und Brennholz, be�tehendin Ei-

chen, Büchen,Fichten und andern Hölzern,�owohl
auf dem Stamm, als in aufge�estenKlaftern, an

die Mei�kbietendenverkauft werden �ollte. Die

Bekanntmachungward in die elbinger Anzeigen
Und in die fkönigsbergerZeitung eingerückt,und

gedruckte Exemplare davon wurden an die Städte

Dolkemit,Frauenburg, Braunsberg, Heiligenbeil
und Pillau ge�chickt,um �iean die Kirchenthüren
zu heften, au< wurden alle Schulzenämterrund

um. Elbing herum hievon in Kenntnißge�eßt,
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Bei dem Verkauf zahlte der Käufer anfänglich
für jeden Thaler des Kaufgeldes vom Stamm-,
Klafter- und Sprock- Holz 4 Pf. Anwei�egeld; jetzt
zahlt ex von jedem Thaler des Kaufgeldes1 Sgr.,
und wenn es unter einem Thaler i�t,+ Sgr.
Jin der er�tenAuction wurden in Klaftern 44

Klafter Fichtenholz bis zu 1 Rihlr, 20 Sgr. , und

in Stämmen25 Eichen, 145 Büchen, 15 Fichten,
2 Virfen und 10 Ellern, im Ge�ammtbetrage
pon 179 Rthlr, 29 Sgr, verkauft, Späterhin
ward das in Klaftern aufge�ezteHolz zu fe�ten
Prei�en— Büchenzu 25 Rihlr., Eichen und
Virken zu 2 Rihlx, und tn, Ellern, Linden,
und Rü�ternzu 15 Rthlr. —

zur Beguemlichkeit
der

'

Käufer verkauft, und �iefonnten fich �owohl
in den Auctionstagen, als außer den�elben,die

zu kaufenden Klafter anwei�enla��en.Nur das

Holz ia Stämmen und das Sprockward verau-

ctionirt, das Fuder Sprock ging im Durch�chnitt
zu 6 Sgr, aus.

Seit dem Anfange der Abholzungbis zum 31.
December 1831 �indverkau�fc:
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Ge�chlagenwaren: |

Eh R Ces aA

.

1025Ria
Büchen. 4535 ¿

Fichten A 24 Wedl? Bu CUS R 378L s

Birken a SOO a

Ellern, Linden,Rü�tern__208

Summe
7

7049 Klafter.
SN blieben no< na< Abzug vor�tehender.

verkauften Klafter im Be�tande:

Eichen e A805 Klatten
e E
SUO 2085 4

Birte LT ANL Ng

Ellern, Linden, Rü�tern 4117

Summe des Be�tandes3835 Klaftet,
Die�e�indim Werthe anzunehmen, das Klafs

tèr: zu. 2 Rl C e TOTO N
Hiezu der reine Ertrag vom

pertain HOolje < R :

Ganzer Ertrag des bis EndeDec. a:

1831 abgeholztenDheilsdes Waldes 15345 Rihlr.
Der Anfang der Abholzung ward an der �tein-

orter Grânze,dicht am Haff, gemacht. Und nach
einem ungefährenUeber�chzlagei�die größteHälfte
des Waldes — über 7 Hufen. culm. — 1831 ab-
geholzt. Die kleinere Hâlfte, welche der Zheil
des Waldes i�, der an Groß- und Klein -:- Wos

genapp gränzt, bliebno< zum Abholzen übrig,
Und er möchte,weil ex mit dem dichte�tenund

TA

ESN

TOTO»
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be�tenHolze be�et i�,wenn er abgeholztwürde,
nicht viel niedriger im Ertrage,als der abgeholzte
Dheil, anzunehmenfeyn,

1832 ward die�eAnordnunggetroffen: daß,
um die andern Walderzu �chonen,alles Depu-

tatholz für 1833 in dem no< unabgeholztenDheil
"

des Ziegelwal[des AE werden�ollte,

Diie Abholzung nAganzen�kádt�chenWaldes
und noch mebr der Be�chlußder Stadtverordneten;
daß hiemit nur der Anfanggemacht,und daß

die�emdie Abholzung aller ubrigenKämmerei

For�tenbis auf den For�tSchöônmoor, der noch

zu erhalten wäre, folgen�ollte,erregtebei:dem

hie�igenPublikumein allgemeinesIntere��e,
Zwar lehrt die Erfahrung, daß, bei dem in

un�ern Gegenden nur verhältnißmäßiggeringen

Werth des Holzes, die Benußungdes Grundes

und Bodens zur Holzzucht,da, wo die�eran

�ichnur irgend geeigneti�t,etwas Werthvolleres

zu produciren,die uneinträglich�tei�k,die es giebt,

Und der Werth eines Land�kückser�cheintdaher

bei einer berechnetennachhaltigen Waldnußung

immer niedriger, als wenn da��elbeLand�tückals

Acker - oder Wie�enlandbenußt wäre,
Deéshalbent�chließt�ichauh in un�ernZeiten

�o�eltenein Landbe�itzer,einen neuen Wald anzu-

legen, Auf den Gedanken, einen Büchenwaldan-

zulegen, kann nur der kommen, der mit gänzlicher
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Verzichtlei�kungauf einen Nusen, den er davonnoh bei �einenLebezeitenhaben fdunte, nur das
Be�teeiner �yâtenNachwelt im Auge hat. Dennein Büchenwaldi erf nah 80 Jahren haubar,und în die�erganzen Zeit hat das Grund�ü>denNuben der Waldflächeentbehrt, Nimmt manalsdann den Ertrag, den ¿. B. ein Morgen B-
<henwald na< 80 Jahren bringt, und vertheilt
die�enauf die ganze Reihe von Iahren , wobeiaber auh die in diefer Zeit entbehrten Zin�enin
An�chlagzu bringen �ind,�owird auf jedes Fahrkaum ein Ertrag yon 5 Szr, von die�emMorgenfommen, Y

CRG
N

Die hier angeführtenUm�tände�indallerdingsfür Be�ibervon Privatwaldungen�chreinladend,�ichdurch Abholzung,wenig�tenseinesDheils ihrer
Waldung, tvobei noch fo viel �tehenbleibt, als
�iezu ihrem Bedarf brauchen, einen erkfle>lichenGewinn zu machen,und hernach durch die Be;
nußung des abgeholztenWaldbodens zum Acker
bau einen nagdhaltigen Nußen davon zu ziehen,der, wenn er auch nicht größer, als der, den
�ievorher vom Walde gehabt; doch �ichereri�,da Wälder , be�ondersin der Náhe der Stadt,bei aller Auf�icht�o�ehrberaubt werden, Die
Befiker �ind hierin uneinge�chränkt,und babenkeinem darüber Rechen�chaftzu geben.

:Mit Kommunen, wenn �ieihre Wakdungen
abholzen, i� es anders; �iehaben �ievon ihren



E N

Vorfahren zur Benußung, aber niht zur Ausrot
tung erhalten. Sollte die Benußung auch mit

�ovielenKo�tenverbunden �eyn,daß ein ‘größerer

Vortheil heraus kâme,wenn der. ganze Wald ab-

gcholzt, und das Capital davon auf Zin�enange:

let würde,�ohat die Nachwelt dochbiedurchnicht

(jinlänglichenEr�atz,„Dennwie piel. ein Wald
nach hundert und mehrern Fahren werth �eyn
wird, kann jeht nicht ermittelt werden,�o daß

man durch die- Zin�endes Capitals von dem ab-

geholzten Walde die Nachwelt für die Einbuße
des Waldes �chadlos�ellenkönnte.

Ländereien,die vermiethet werden, werden oft
durch eine üble Bewirth�chafrungvev�chlechtert,

und daher i� es vortheilha�t,wenn �ievererbz

pachtet werden, - Jn Wäldern aber wäch�tdas

Holz ohne alles Zuthun heran, wie der Magi�trat
dies �elbbei dem Verkauf yon Panklgu (S. oben
S. 54) bemerkt, Es i�daher nur Au��ichtund

Schonungnôthig, um ihnen einen immer größern
Werth zu ver�chaffen.

“

Der Abholzung der SiuteieieFar�lèn�teht

noh das entgeuen , ddaß�iegrößrentheils-Büchen-

wälder�ind,die, wie oben S. 622 angeführti�,
in Preußenimmer mehr eingehen, �o�eltenneu

angepflanztwerden, und daher, wo �ieerwach�en,

vorzüglichSchonung verdienen.

Alles die�eshat gewiß den �tädt�chenBehöôr-

den, die die Abholzung aller Kämmerei- For�ten,
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außerdèm \{önmoor�henWalde, be�chlo}en,vorz

ge�chwebt,da es fo offen und klar da liegt. Adbeè

eine bitterè Noth, von der �iebedrângtwurden,
in welcher man zu allem greift, was helfen kann,
hat �iegenödthigt, die�enBe�chlußzu fa��en,det

eine augenbli>lihe Erleichterung ver�prach,obe

glei, wenn man in ältere Zeiten zur blickt,
die Stadt oft in eben �obedrängtenUm�tänden
gewe�en,und �iedoch nicht den Schabß, den �ie
an ihren Buchenwäldernhatte, angegriffenhat.

Ob der Be�chlußüber die Abholzungder Städte
Mâlder in �einemganzen Uinfange ausgeführk
werden wird, wird die Zeit lehren. Vielleicht
wird in der Folge der Zeit, wenn nur die gegen»

wärtigeNoth, die den Vlick in die Zukunft um-

wölft, er�tbe�eitigt�eynwird, die�eheller ins

Licht treten, und vielleichtwetden dann die gexechs
ten An�prüche,die die Nathwelt auf Erhaltung det

Stadtwäldermachen kann, einleuhtenderwerden.

Der Anfang, der mit Abholzung des Ziegels
waldèsgemacht worden, den Be�chlußder Stadt-
verordneten auszuführen,hät freilich cin �ogün-

�tigesRe�ultat,geliefert, daß dies anreizen könnte,

ihn vei den

-

andern Wäldern au< auszuführen.

Doch mußman, um einen richtigen Calcul über

die Vortheile, die die�eAbholzung gebracht, zu

ziehen, auh nicht verge��en,zu erwägen, daß

die großenKo�tender Abholzung, die, wenn dex
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ganze Ziegelwaldabgeholzt �eynwird, auf 5000

Nthlr. anzunehmen, dabei ganz verloren gehen.

Die Forftdeputation hat �chonBedenken ge-

tragen, den Be�chlußder Stadtverordneten, �owie

er abgefaßtworden: daß rein abgeholzt wer-

ben �ollte, bei dem Ziegelwalde auszuführen,
Denn an den Stellen, wo Achtelholz ge�chlagen

wird, bleiben junge Baume, die doh nur wenig
das Achtel füllen würden, zu Samenbâumen

�tehen— da wo Stammholz verkauft wird, läßt
�ichdie�esnicht ausführen—. Dies deutet darauf,
daß im Walde Schonungen angelegt werden �ollen,

wodurch man �ichbei der Nachiwveltfür das Ahb-

holzen wieder abfinden will,
:

Der Boden des Ziegelwaldes i��ehrbergigt,
und der �chlechte�teauf der ganzen Höhe, weßhalb

auch das benachbarte groß - �teinort�heLand in

der Contributions - Anlage zum niedrig�tenSat
= die Hufe zu 1 Rthlr. 10 Sgr. (S. oben S.

154) — angenommen i�t.Er würde daher, wenn

er zum Beackern ausgethan werden �ollte,nur

einen geringen Ertrag geben, da er mehr zux

Holzzucht geeignet i�t.

*) Hiezu wäre es aber zwe>mäßig,daß dic Abholzung
im Spätherb�teund Winter ge�chehe,um noch den

Wurzelauf�chlagkünftig benußen zu können.
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Zu�âtße.
Bei den oben abgehandelten freien Vürgerhde

fen i�tNeu �chônwalde, weil es jest mit Alte

�<dnwaldeEinen Be�ißerhat, über�ehenworden.

Daher ich hier zu Seite 354 oben die�enNachs
trag mache

_

Nuwu�chônwaldéhieß vorher a Wangens
heims Hof, i�taù Ae>ern, Wie�en,Gärten
und Waldung mit 24 H. ulm. kata�trirt, hat
einen Cation von 7 fl. 175 gr. und zahlet füx
die Weide in Eggerts- Wü�ten8 fl.

188 verkaufte, gemáßKaütcontraït vom 14,

Aul. 1790, der kônig!l.polni�cheMajor, Freiherr
Ereil Aügu�kvon Waäñgeénheimdas Gut an

den hie�igenBanco : Direktor — hernach Staats»

miner in Berlin — Gotthilf Chri�toph
“

von Strüen�ee für 17,500 Rthlx.

1793 tau�chte»c. v. Struenù �eèvon dem zum
Gute gehdrigenWalde, an dem KämméereizFor�t

Eggerts-Wü�tengelegen, 1 Hufe, 17 Motgen, 291

R.culm. gèaen 3 Hufen, 28 Mörgen, 89 R. von

Eggerts-Wü�ten,am �chônwäld�chenWalde gelegen.
Neu�chônwatdehatte bisher die Hütungs- Ge-

rechtigkeitin dem ganzen Umfange von Eggerts-
Wü�tengehabt. 2c. von Struen �eeent�agtedere

�elben.Zur Ausgleichung der nach einer gefertigten
For�ttaxeverbliebenen hôhernNußung des von

der Kämmerei an das Gut Neu- Schönwalde abs

getrecenen Stück Waldes, mit Inbegriff des taxix-
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ten Werthes des au�gehöbenenHütungsrechtsin

Éggerts-Wü�tenward die�ejährlichehöhereNuze-

zung auf 4 Rthlr. 85 gr. 6 Pf. zu Capital mit

5 pCte auf -89 Rthlr. 86 gr. 12 Pf. ange�chlgs-

gen, welche 2c: von Struen�ee an die Kämme-

rei : Ka��ebezahîte;die bisherigen Abgaben, die

vorher das Gut gehabt, würden hiedur<h nicht

verändert;auch die Abgabe für die Hütung®-
Gerechtigkeit in Eggerts - Wü�ten, wiewohl \ie

aufgehoben worden, ward noch ferner an ‘die

königl.Jntendantur entrichtet. Dèr Dau�chkontrakt

ward 1793 den 16. April ge�chlo��enund d, dj

Berlin , den 19. Sept. be�tätigt.
Bei Alt-Schönwalde i noc Salaendeshins

zuzufügen:- der Banco - Direktor Gotthilf

Chri�toph von Struen�ee hat dies Gut

von der Mälzenbräuer-WittweRegina D oros

thea Boy, geb. Feyerabend, gemäßKauf-

Contraft vom 23. Nov. 1796, für 16,816 Rthlr.
60. gr. gekauft.

Außer den Seite 535 oben kata�trirten12

Hufen culm. gehören no< folgende Pertinenz-
Stücke dazu:

4. Ein Stück Wald von Scheeres-Wü�tevon

4- Hufe 8 Morgen 172 R. culm. am alt -#\{<dn-
wald�chenWalde gelegen. Es ward da��elbean

die damalige Be�igerindes Gutes, die Wittwe-

Boy, von der Stadtkämmerei, gemäßContrakt

vom 26, Sept, 1795, und confirm, d, d, Berlin,
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den 19. Januar 1796, gegen die Hütungs- Gerechs
tigkeit, die Alt- Schönwaldevorher ‘in den ganzen

Scheeres z Wü�tengehabt, abgetreten. Die Abs

gabe fürdie Hütungs-Gerechtigkeit, die bisher
das Gut in Scheeres- Wü�tengehabt, von 2 fi20 gr., blieb inde��endem�elben,

2. Ein Antheil von 5 Hufen culm. an Aer,
Wie�enund Waldung von dem freien Bürgergute
Alt- Eichfelde, welchesunmittelbar an Alt: Schdn-
ivalde an�tóßt.Es erkaufte den�elben2c. von

-Struen�ee gemäßKaufcontrakt vom 10. Mai
1803 von dem Be�itzervon Alt: Eichfelde,Augu�t
Wilhelm Au�tigal, für 1066 Rthlr. 60 gr. und

vereinigte ihn mit Alt-Schönwalde. Die hievon

zu entrichtendenAbgaben wurden �o-vertheilt, daß
von den biêherigenAbgaben des Gutes Alt - Eich-
felde Alt Schönwaldenah Verhältniß des über-
kommenden Antheils # übernahm.

3. 134 Morgen 17 R. magdeb, von Scheeres-
Wü�ten,zwi�chendem Gut Alt- und Neu-Schôn-
walde gelegen, welche, wie oben S. 354 �<{on
angeführt,2c. von Strüen�ee 1804 von der

Kämmerei gegen 80 Rihlr. Canon in Erbpacht
nahm, und mit Alt- Schönwalde vereinigte,



m XII — 17 -
eta

—— 18 -

— 2—14-
= 164— 15 >

—_— 276 — 16 -

m 280 —12 -

_— 30 — 14 -

B41 — 12 -

— 393 — 15 7

_— 436 — dL-

—_— 512 — 5

m BIS — 15 +

_—— 065 — 27 -

Ww

Berichtigungen.
&, IV 3. 7 v. oben�t.Dorf�chaftenl. Dorf- 1 Ort�chaften,

#

Vi

=

H

DI

e 1804 l, 1775.

- 1818 [. 1804 und 1818,

- Norden l. Süden,

- oben l. obern.
j

- Kopf�chußl. Kopf�choß.

- aufge�hürrtl. aufge�chirrt.
- Heeren 1. Herren.

:

ec. Al�en l, der Höfer Friedr,
Wilh. Na ke,

21 H. 22 M.

17 R. magd.

1 von der alten Hommel und dem alt-
�tadt�chenNoßgarten“bleibt weg,

273 R. 1. 131 M.

�.76 H, culm. l. 76 H. magd.
- unterbrochen l. ununterbrochen.

“e im elbing�chenWerder liegt l. vor

dem elbing�<henWerder gelegen.
Nach�pâtereingezogenenNachrichten war das Elend-

thier aus der Nehrung, wohin dex engli�cheCon�ul.in

Danzig jungeHit�cheund Elendthiere mit vielen Ko�ten

bringenla��en,durch die elbinger Weich�elge�<hwonmen.
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